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Die Konvention lässt weitergehende nationale Regelungen unberührt. Bestimmungen der 
UN-BRK gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats (Arti
kel 4 Abs. 4, 5). 

Österreich hat 2013 im Rahmen der ersten Staatenprüfung 23 Empfehlungen erhalten. Der 
UN-Behindertenrechtsausschuss zeigte sich in den Empfehlungen u.a. besorgt, dass das fö
derale Regierungssystem in Österreich zu einer unangemessenen Uneinheitlichkeit der Poli
tik und somit zu sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen 
geführt habe. Kritisch angemerkt hat der Ausschuss insbesondere, dass die neun Bundeslän
der für die Bereitstellung sozialer Leistungen verantwortlich seien und es hier unterschiedli
che Definitionen von Behinderung, unterschiedliche Standards in der Barrierefreiheit und 
einen divergierenden Diskriminierungsschutz in den jeweiligen Bundesländern gebe. 

Der UN-Behindertenrechtsauschuss hat Österreich empfohlen, dass Bund und Länder hin
sichtlich Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eng zusammenarbeiten sollen: 

„Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat sicherstellt, dass die Bundes- und 
Landesregierungen  –  im Einklang mit dem Übereinkommen  –  die Annahme eines 
übergreifenden gesetzlichen Rahmens sowie einer übergreifenden Politik im Bereich der 
„Behinderung“ in Österreich in Erwägung ziehen. Er empfiehlt darüber hinaus, dass diese 
Politik Rahmenbedingungen umfassen soll, die – gemäß Artikel 4 Absatz 3 des 
Übereinkommens – eine reale und echte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bei 
der Entwicklung und Umsetzung von Gesetzen und Strategien durch sie vertretene 
Organisationen ermöglichen.“1 

Für die Umsetzung der Konvention ist laut UN-Behindertenrechtsausschuss zentral, dass das 
Thema Behinderung als Querschnittsmaterie behandelt wird und der Bund gemeinsam mit 
den Bundesländern (inklusive der Gemeinde-Ebene) eine Umsetzungsstrategie entwickelt.  

Die Vereinten Nationen haben die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) er
sucht, diese UN-Empfehlungen umzusetzen. 2021 waren sieben dieser 23 Empfehlungen 
vollständig umgesetzt. 15 Empfehlungen sind sehr weit gefasst und stellen ein langjähriges 
„Work-in-progress“ dar, das noch nicht abgeschlossen ist. Eine Empfehlung ist noch zur 
Gänze nicht umgesetzt. 

                                                      

1 https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391
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Menschen mit Behinderungen erfahren nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern zusätz
lich durch Barrieren oder andere Formen der Diskriminierung verstärkt einen Teilhabeman
gel und soziale Ausgrenzung. 

Aktionsplan Behinderung als Mittel zur Umsetzung der UN-BRK 
Der UN-Behindertenrechtsausschuss hat Österreich im Rahmen der ersten Staatenprüfung 
2013 ausdrücklich zur Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012–2020 
beglückwünscht. In den abschließenden Bemerkungen heißt es dazu „Nationale Pläne stellen 
eine ausgezeichnete Methode dar, Gesetze, Strategien und Praktiken mit dem Übereinkom
men über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen in Einklang 
zu bringen.“2 

Im Weltbehindertenbericht wird ebenfalls auf die Entwicklung eines Aktionsplans für Men
schen mit Behinderungen als geeignetes Mittel zur Umsetzung der UN-BRK hingewiesen. 
Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, das mit dem Monitoring der UN-Behinder
tenrechtskonvention betraut ist, sieht nach eingehender Analyse Aktionspläne als beste In
strumente, um die UN-Behindertenrechtskonvention in einem koordinierten und partizipati
ven Prozess umzusetzen. Aktionspläne bieten die Möglichkeit, konkrete, mit Zeitangaben 
und Zuständigkeiten versehene Maßnahmen abzubilden, die gemeinsam von den Ministe
rien und der Zivilgesellschaft entwickelt werden. „Aktionspläne erhöhen die Verbindlichkeit 
der geplanten behindertenpolitischen Vorhaben einer Regierung. Das könnten so genannte 
Leitlinien nicht leisten, da sie weniger konkret und unverbindlicher“ seien.  

Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020 (verlängert bis Ende 2021) 
Am 24. Juli 2012 wurde im Ministerrat der "Nationale Aktionsplan – Strategie der Österrei
chischen Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention" beschlos
sen. Der vom Sozialministerium in Zusammenarbeit mit allen anderen Bundesministerien als 
Ergebnis eines zweijährigen Prozesses formulierte Aktionsplan stellt für die jeweiligen Fach
bereiche die aktuelle Situation dar, enthält politische Zielsetzungen und 250 Maßnahmen, 
die bis 2021 umzusetzen sind. Der NAP wird durch eine im Sozialministerium eingerichtete 
Begleitgruppe, in der die Zivilgesellschaft und vor allem Menschen mit Behinderungen eine 

                                                      

2 Abschließende Bemerkungen zum ersten Bericht Österreichs September 2013, 4. Absatz  
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• Die allgemeine Bevölkerung, betroffene Menschen und betroffene Stellen sollen in 
Krisensituationen (z.B. Covid-19-Pandemie) gezielt über Sonderbestimmungen und 
Ausnahmen für Menschen mit Behinderungen informiert werden.  
Indikator: Durchgeführte Informationsmaßnahmen. 

EU-Behindertenpolitik 

Ausgangslage 

Die Europäische Union ist Vertragspartnerin der UN-BRK, allerdings ohne Annahme des Zu
satzprotokolls. Sie muss daher in ihren Rechtsvorschriften sämtliche Bestimmungen der UN-
BRK beachten und umsetzen.  

Artikel 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verpflichtet 
die EU, bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen darauf ab
zuzielen, Diskriminierungen aus Gründen einer Behinderung zu bekämpfen. Artikel 19 AEUV 
ermöglicht es zudem, Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierungen zu be
schließen. 

Laut Artikel 26 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkennt die Union 
den Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 
Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Integration und ihrer Teilnahme am Leben 
der Gemeinschaft. 

2010 hat die Europäische Kommission eine längerfristige Strategie der Behindertenpolitik 
beschlossen, mit der die nationalen Maßnahmen ergänzt und die UN-BRK in der ganzen EU 
umgesetzt werden sollten. Die Strategie wurde im Zeitraum 2019 bis 2020 evaluiert.3 Nach 
einem breiten Austausch mit Stakeholdern im Sommer und Herbst 2020, an dem sich das 
BMSGPK beteiligt hat, wurde die neue EU-Strategie für die Rechte von Menschen mit Be
hinderungen 2021–2030 am 3. März 2021 vorgelegt.4 Inhaltlich behandelt die Strategie die 
Themenbereiche Barrierefreiheit, Selbstbestimmtes Leben, Teilhabe und Schutz vor Diskrimi
nierung, weltweite Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen, Umsetzung der 
Strategie, Vorreiterrolle der EU, Bewusstseinsbildung, Steuerung und Fortschrittmessung. 

                                                      

3 Dokument der Europäischen Kommission zur Evaluierung auf Englisch: https://ec.europa.eu/social/BlobServ
let?docId=23191&langId=en 
Zusammenfassung auf Deutsch: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23198&langId=de  
4 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23707&langId=en  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23198&langId=de
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23707&langId=en
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Besonders wichtige Maßnahmen werden als Flagship-Initiativen hervorgehoben, so zum 
Beispiel die Einführung einer Austauschplattform unter dem Titel „AccessibleEU“, Arbeiten 
an einer European Disability Card und ein Paket zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation. 
Die Strategie spricht auch die Mitgliedstaaten direkt an, gibt damit inhaltliche Anregungen 
für den NAP Behinderung und ist insbesondere bedeutsam in jenen Feldern, in denen sich 
Kompetenzen der EU und der Mitgliedstaaten überschneiden (sogenannte „gemischte Zu
ständigkeiten“ – „shared competences“). Die Mitgliedstaaten werden einen bedeutenden 
Teil zur Umsetzung der Strategie beitragen und sie bekräftigten ihre Unterstützung mit der 
Annahme von Schlussfolgerungen. 

Auf Vorschlag der Europäischen Kommission wurde 2017 die Europäische Säule Sozialer 
Rechte ins Leben gerufen. 5  Sie soll die soziale Dimension der gesamten EU stärken – also 
höhere soziale Standards und sozialen Schutz für alle Menschen schaffen. Die Umsetzung 
der Europäischen Säule wird durch das „Social Scoreboard“ begleitet, das um Indikatoren zu 
Menschen mit Behinderungen erweitert werden soll.6 Am 4. März 2021 veröffentlichte die 
Europäische Kommission einen Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Säule Sozialer 
Rechte.7 

Auch der regelmäßige und etablierte Prozess des Europäischen Semesters bietet eine Mög
lichkeit, für Menschen mit Behinderungen relevante Ziele und Maßnahmen zu setzen. Auf 
EU-Ebene ist eine verstärkte Verknüpfung des Europäischen Semesters sowohl mit der Eur
päischen Säule Sozialer Rechte als auch mit der EU-Strategie für die Rechte von Menschen 
mit Behindnerungen zu beobachten. 

Die EU trägt mit Rechtsakten zur Umsetzung der UN-BRK sowohl auf EU-Ebene als auch  auf 
Ebene der Mitgliedstaaten bei. Die folgenden geplanten, beschlossenen oder umgesetzten 
Rechtsakte sind dabei besonders hervorzuheben: 

• Horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie 
Die Europäische Kommission hat im Juli 2008 den Entwurf einer Gleichbehandlungsricht
linie vorgelegt, die einen Diskriminierungsschutz beim Zugang zu und der Versorgung 
mit Dienstleistungen sowie in den Bereichen Bildung und Sozialschutz – unter anderem 
für Menschen mit Behinderungen – enthält. Mit Ende 2020 ist nach zwölfeinhalb Jahren 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights_de  
6 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/  
7 https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_de  

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights_de
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_de
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Auf EU-Ebene werden in unterschiedlichen Bereichen Europäische Normen (EN) entwickelt, 
die von nationalen Normungsorganisationen verpflichtend übernommen werden müssen.8 
Ein aktuelles Beispiel ist die EN 17210:2021 zur Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebau
ten Umgebung. 

Die EU-Mitgliedstaaten tragen die Behindertenpolitik der EU mit und spielen dabei eine tra
gende Rolle. Aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c UN-BRK ergibt sich, dass Österreich die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen auch in seiner Politik auf EU-Ebene zu berücksich
tigen hat. 

Österreich setzt als Mitgliedstaat der EU auf der einen Seite EU-Recht um, das die rechtliche 
Position der Menschen mit Behinderungen stärkt. Auf der anderen Seitebeteiligt sichÖster
reich aktiv an EU-Rechtsetzungsverfahren und unterstützt in den behindertenpolitischen 
Gremien der EU die Weiterentwicklung des EU-Behindertenrechts.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

• Auf EU-Ebene sollen behindertenrechtliche Interessen wahrgenommen und forciert 
werden und damit die Umsetzung der UN-BRK auch auf nationaler Ebene unterstützt 
und gefördert werden. Dazu soll auch die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Behindertenforum (European Disability Forum – EDF, Dachverband europäischer 
Behindertenorganisationen) gestärkt werden. 
Indikator: Neue EU-Rechtsakte und andere EU-Dokumente enthalten Verweise auf die 
UN-BRK und beinhalten Bestimmungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Be
hinderungen eingehen. 

• Auf EU-Ebene sollen behinderentrechtliche Interessen auch durch Kooperation der 
Behindertenanwaltschaft mit relevanten europäischen und internationalen 
Stakeholdern berücksichtitgt werden. 
Indikator: Stattgefundene Sitzungen, Treffen, Besprechungen etc. und neue Kooperatio
nen. 

• Auf EU-Ebene soll die Umsetzung der EU-Strategie für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 2021–2030 forciert werden. Darüber hinaus soll das Disability 
Mainstreaming in allen Politik- und Rechtsbereichen der EU konsequent umgesetzt 
werden. 

                                                      

8 Siehe dazu auch Kapitel 3.1 
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• Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte (United Nations High 
Commissioner for Human Rights); 

• UN-Sozialkommission beim Wirtschafts- und Sozialrat der UN (Commission for Social 
Development – UN DESA); 

• Weltgesundheitsorganisation (World Heath Organisation – WHO).  
 
Im Jahr 2019 haben die UN eine Strategie für eine stärkere Inklusion von Menschen mit Be
hinderungen veröffentlicht („UN Disability Inclusion Strategy“) 9. 2020 wurde der erste Fort
schrittbericht des Generalsekretärs zur Umsetzung publiziert, der einen ersten Überblick ver
schafft und Empfehlungen beinhaltet.10 Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wurde zu
dem ein Policy Brief des UN-Generalsekretärs veröffentlicht („Policy Brief: A Disability-Inclu
sive Response to COVID-19“).11 

Unter dem Titel „Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwick
lung“ haben die Mitgliedsstaaten der UN 2015 eine umfangreiche globale Entwicklungsa
genda für die nächsten 15 Jahre verabschiedet. Sie beinhaltet 17 nachhaltige Entwicklungs
ziele mit ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimension (Sustainable Development 
Goals – SDGs). Für das Monitoring der SDGs in Österreich hat die Statistik Austria ein natio
nales Indikatorenset entwickelt.12 Die Umsetzung der SDGs soll im Behindertenbereich die 
Kohärenz mit anderen internationalen Strategien und Programmen sowie den strategischen 
Prozessen auf EU-Ebene sicherstellen. 

Auch der Europarat gestaltet die internationale Behindertenpolitik mit. Die im November 
2016 beschlossene „Strategie des Europarats für Behinderung 2017 bis 2023“ 13 löste den 
„Behindertenaktionsplan 2006 bis 2015“ ab. Bis zu dessen Aussetzung 2018 wurden die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen im „Committee of Experts on the Rights of Per
sons with Disabilities“ behandelt. Das Thema Behinderung wird seitdem als Querschnittsma
terie bei allen Aktivitäten des Europarates miteinbezogen, auch die Umsetzung der Strategie 
für Behinderung. 

                                                      

9 https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/  
10 https://www.un.org/disabilitystrategy/sgreport  
11 https://www.un.org/en/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-
and-accessible-societies  
12 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_develop
ment_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html  
13 https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023  

https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/en/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
https://www.un.org/en/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023
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und Anwendung des European Accessibility Act14 bringen. Erstmals werden damit Barriere
freiheitsanforderungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen in der Rechtsordnung 
verankert und ihre Überwachung vorgesehen.  

Neben einem ausreichenden Angebot an Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie fi
nanzieller Absicherung sollen Menschen mit Behinderungen durch intelligente technische 
Produkte Unterstützung finden. Dafür ist es notwendig, dass die nötigen Produkte am Markt 
in ausreichender Form hinsichtlich Preis, Anzahl und Ausstattung verfügbar sind. Hauptau
genmerk sollte dabei auf dem Grundsatz des universellen Designs und der Benutzerfreund
lichkeit liegen, damit Produkte von so vielen Menschen wie möglich ohne besondere Anpas
sungen genützt werden können. Hierbei spielen auch Hersteller/innen von Mobilitätshilfen 
eine wichtige Rolle.  

Über das Einrichten spezifischer Schwerpunkt-Lehrstühle, Institute an Hochschulen und För
derschienen werden Forschungsaktivitäten gezielt in den inhaltlichen und methodischen Be
reichen ausgebaut, die für Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Be
hinderungen relevant sind und somit für die effektive Umsetzung der UN-BRK und des NAP 
Behinderung benötigt werden. Gute Beispiele dafür sind: 

• Das Institut „Integriert Studieren“ an der Universität Linz15 erforscht laufend  die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und ihre mögliche Unterstützung durch 
technische Entwicklungen. 

• Das Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation an der 
Universität Klagenfurt16 widmet sich der linguistischen Erforschung und 
Weiterentwicklung der Österreichischen Gebärdensprache.  

• An der Fachhochschule Kärnten gibt es seit 2013 den Studiengang „Disability & 
Diversity“17. 

• Servicestelle GESTU 
• bidok –„behinderung inklusion dokumentation“, die digitale Volltextbibliothek am 

Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck 

                                                      

14 Richtlinie (EU) 2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, ABl L 
2019/151, 70. Siehe dazu auch Kapitel 1.8 EU-Behindertenpolitik.  
15 https://www.jku.at/institut-integriert-studieren/ 
16 https://www.aau.at/gebaerdensprache-und-hoerbehindertenkommunikation/  
17 https://www.fh-kaernten.at/studium/gesundheit-soziales/bachelor/disability-diversity-studies-dds  

https://www.jku.at/institut-integriert-studieren/
https://www.aau.at/gebaerdensprache-und-hoerbehindertenkommunikation/
https://www.fh-kaernten.at/studium/gesundheit-soziales/bachelor/disability-diversity-studies-dds
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Zu vielen relevanten Themenbereichen vergeben der Bund und die Länder Studien, deren 
Ergebnisse in barrierefreien Formaten veröffentlicht werden. Wichtige seit 2012 veröffent
lichte Studien im Behindertenbereich sind z.B.: 

• Evaluierung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012–202018 
• Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen19 
• Menschen mit Behinderung in österreichischen Massenmedien20 
• Abschätzung der Bedarfslage an ÖGS-DolmetscherInnen in Primär-, Sekundär-und 

Tertiärbildung sowie in Bereichen des täglichen Lebens21 
• Gutachten über die aus dem UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen erwachsenden Verpflichtungen Österreichs22 
• Evaluierung des Behindertengleichstellungsrechts23 

Das Sozialministerium verleiht seit 2015 den Wissenschaftspreis „Inklusion durch Naturwis
senschaften und Technik“ (WINTEC). Mit dem WINTEC-Preis werden Projekte, die zum Ab
bau von Barrieren und zur Stärkung des Inklusionsgedankens beitragen, ausgezeichnet.  

Österreich verfügt bisher nicht über die Voraussetzungen für eine repräsentative Teilhabe
befragung wie sie etwa in Deutschland zwischen 2018 und 2020 durchgeführt wurde.24 Sta
tistik Austria hat im Jahr 2018 gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für Nonprofit-Orga
nisationen und Social Entrepreneurship der Wirtschaftsuniversität Wien, der Österreichi
schen Plattform für Interdisziplinäre Alternsfragen (ÖPIA) und der Caritas Wien in einer Pilot
studie auf die Notwendigkeit hingewiesen, in barrierefreie sozialstatistische Datenerhebun
gen zu investieren.25 In Ermangelung einer entsprechenden Finanzierung konnten derartige 

                                                      

18 https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975de92d9576/Evaluie
rung_des_NAP_2012_2020.pdf  
19 https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Behinderung-und-Ge
walt.html  
20 https://www.rtr.at/medien/aktuelles/publikationen/Publikationen/Studie_Menschen_mit_Behinde
rung.de.html  
21 https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3024/  
22 https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=278  
23 https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=200  
24 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-571-repraesenta
tivbefragung-teilhabe.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
25 http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestRelea
sed&dDocName=119914 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975de92d9576/Evaluierung_des_NAP_2012_2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975de92d9576/Evaluierung_des_NAP_2012_2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Behinderung-und-Gewalt.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Behinderung-und-Gewalt.html
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/publikationen/Publikationen/Studie_Menschen_mit_Behinderung.de.html
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/publikationen/Publikationen/Studie_Menschen_mit_Behinderung.de.html
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3024/
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=278
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=200
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den Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen 2016 ein
bezogen und veröffentlicht wurden. 

2015 hat das Sozialministerium die Auswertung der EU-SILC-Daten von 2015 betreffend 
Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Darüber hinaus beauftragte das Sozialministe
rium die Statistik Austria zur Auswertung der EU-SILC-Daten zur Armutsgefährdung und sozi
alen Ausgrenzung in Form einer Studie mit dem Titel „Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung 
in Österreich“, die im März 2013 veröffentlicht wurde. Im jährlichen EU-SILC-Tabellenband 
werden mit dem Indikator „stark beeinträchtigt durch Behinderung“ beispielsweise die Le
bensbedingungen und ein soziodemografisches Profil für Personen in Risikohaushalten (d.h. 
Haushalte mit Personen mit Behinderung im Erwerbsalter) sichtbar. 

Im Rahmen des Inklusionspaketes 2017 wurde im Bundesbehindertengesetz eine gesetzli
che Ermächtigung zur Verknüpfung von Verwaltungsdaten eingeführt. Sofern Statistik Aus
tria damit beauftragt wird, kann die Bundesanstalt – unter Wahrung des Datenschutzes –  
vorhandene Daten zum Thema Behinderung verknüpfen und auswerten. 

Indikatoren können die Umsetzung der UN-BRK und des NAP Behinderung unterstützen, in
dem gesetzte Ziele messbar werden. International und national gibt es bereits Beispiele für 
Indikatoren, auch im Bereich von Menschen mit Behinderungen: Indikatorenset der UN zu 
den SDGs, nationales Indikatorenset der Statistik Austria zu den SDGs, Indikatoren im Globa
len Aktionsplan der Weltgesundheitsorganisation für eine bessere Gesundheit von Men
schen mit Behinderungen. Daran anknüpfend soll der NAP dazu dienen, Indikatoren wäh
rend seiner gesamten Laufzeit zu etablieren und sichtbar zu machen.   

Die EU sieht in ihrer neuen Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021–
203026 u.a. die Entwicklung neuer Indikatoren, die Erstellung einer Strategie zur Datensamm
lung und eine engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten vor. 

Die Washington Group ist eine freiwillige Arbeitsgruppe für Behindertenstatistik bestehend 
aus Statistikorganisationen und NGOs. Diese Arbeitsgruppe hat ein Basis-Fragenset entwi
ckelt. Laut UN kann das Fragenset u.a. bei nationalen Erhebungen im Zusammenhang mit 
den SDGs verwendet werden. Allerdings werden in diesem Fragenset wesentliche Kriterien 

                                                      

26 Siehe dazu auch Unterkapitel 1.8 EU-Behindertenpolitik. 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

169.  Barrierefreie Veröffentlichung von Statistiken in 
den regelmäßigen Berichten der Bundesregie
rung über die Lage der Menschen mit Behinde
rungen 

2022–2030 BMSGPK 0 

170.  Aufbereitung von Statistiken in Leichter Sprache 
und als ÖGS-Videos mit Untertiteln und Veröf
fentlichung auf der Webseite des BMSGPK 

2022–2030 BMSGPK offen 

171.  Beauftragung der Statistik Austria mit einer reprä
sentativen Stichprobenerhebung zu den Lebens
bedingungen von Menschen mit Behinderungen 
und deren sozio-ökonomischen Implikationen und 
deren Auswertung auch in Hinblick auf intersekti
onelle Faktoren 

2025 BMSGPK offen 

172.  Beauftragung der Statistik Austria mit einer jährli
chen registerbasierten Statistik über Menschen 
mit Behinderungen 

2022–2030 BMSGPK offen 

173.  Nutzung der fachlichen Expertise von Menschen 
mit Behinderungen im Rahmen der Vergabe von 
Aufträgen durch das BMSGPK zur Sammlung und 
Analyse von sie betreffenden Daten  

2022–2030 BMSGPK offen 

Berichte 

Ausgangslage 

Nach Artikel 35 UN-BRK ist Österreich verpflichtet, dem UN-Behindertenrechtsausschuss 
mindestens alle vier Jahre einen Bericht über Maßnahmen, die zur Erfüllung der Verpflich
tungen aus der UN-BRK getroffen wurden, und über dabei erzielte Fortschritte vorzulegen 
(Staatenbericht). Gemäß Artikel 36 Absatz 4 UN-BRK ist für eine weite Verbreitung des Be
richts in Österreich Sorge zu tragen. Im Jahr 2010 hat Österreich den ersten Staatenbericht 
an die UN übermittelt und ihn in einer deutschen Fassung sowie einer deutschen Leichter-
Lesen-Fassung veröffentlicht.27 Im Jahr 2013 hat das Sozialministerium die Beantwortung der 
Fragenliste des UN-Behindertenrechtsausschusses anlässlich der ersten Staatenprüfung Ös
terreichs federführend erstellt. Im Oktober 2019 erfolgte die Beantwortung einer Fragenliste 
in Vorbereitung für die nächste, zweite Staatenprüfung Österreichs. Diese Beantwortung 

                                                      

27 https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=216  

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=216
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stellt den kombinierten zweiten und dritten Staatenbericht Österreichs hinsichtlich Umset
zung der UN-BRK dar.28 

Die österreichische Bundesregierung ist nach § 13a Bundesbehindertengesetz (BBG) ver
pflichtet, in regelmäßigen Abständen einen „Bericht über die Lage der behinderten Men
schen in Österreich“ zu erstellen. Dabei ist insbesondere über die Maßnahmen zur Siche
rung der bestmöglichen Teilnahme von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens, die Auswirkungen des Bundes-Behindertengleichstellungsgeset
zes, die Tätigkeit des Behindertenanwaltes und die in Umsetzung der UN-BRK getroffenen 
Maßnahmen zu berichten. Nach dem ersten Bericht 2003 erarbeitete das Sozialministerium 
in Kooperation mit den anderen Bundesministerien im Jahr 2008 den zweiten und im Jahr 
2016 den dritten Behindertenbericht.29 Es handelt sich dabei um eine umfangreiche Doku
mentation über die Situation von Menschen mit Behinderungen in Österreich. Alle drei Be
richte wurden in Leichte Sprache übersetzt. 

Weitere wichtige Berichte des Sozialministeriums, die für Menschen mit Behinderungen von 
besonderer Relevanz sind: 
• Pflegevorsorgebericht; 
• Der vom Sozialministerium alle zwei Jahre veröffentlichte Sozialbericht enthält auch ein 

umfangreiches Kapitel zum Themenbereich Behindertenpolitik. 
 

Es ist wichtig, in Berichten der Bundesressorts und der Länder die Perspektive von Menschen 
mit Behinderungen zu berücksichtigen und damit auf ein umfassendes Disability 
Mainstreaming zu achten. Für die Qualität der Berichtslegung gibt es zudem zwei wichtige 
Komponenten: eine aussagekräftige Datenbasis sowie ein transparentes und partizipatives 
Erstellungsverfahren. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

• In Berichten des Bundes, der Länder und anderer Organisationen (z.B. Sozialpartner) soll 
auf die Perspektive von Menschen mit Behinderungen im Sinne eines umfassenden 
Disability Mainstreaming geachtet werden. 
Indikator: Berichte enthalten Informationen über Menschen mit Behinderungen. 

                                                      

28 https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=728  
29 https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Bericht-der-Bundesre
gierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html  

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=728
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Bericht-der-Bundesregierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Bericht-der-Bundesregierung-ueber-die-Lage-der-Menschen-mit-Behinderung.html
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Wenn es aber um konkrete Rechtsfolgen geht, wird in vielen Bestimmungen auf einen so ge
nannten Grad der Behinderung abgestellt. Dies betrifft zum Beispiel im BEinstG die Zugehö
rigkeit zum Kreis der "Begünstigten Behinderten" oder den Zugang zu Förderungen zur Ein
gliederung in den Arbeitsmarkt, im BBG die Ausstellung des Behindertenpasses oder eine 
Voraussetzung für Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinde
rung in sozialen Notlagen. Dieser Grad der Behinderung wird überwiegend nach medizini
schen Kriterien gemäß der so genannten Einschätzungsverordnung ermittelt, was vor dem 
Lichte der UN-BRK z. T. kritisiert wird. Die Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Sozia
les und Konsumentenschutz betreffend nähere Bestimmungen über die Feststellung des 
Grades der Behinderung (Einschätzungsverordnung) hat 2010 die – zu sehr auf den Perso
nenkreis der ehemals "kriegsversehrten" Personen zugeschnittene – Richtsatzverordnung 
aus dem Jahr 1957 abgelöst. 

Was sagt die Zivilgesellschaft? 

Mehrere Organisationen der Menschen mit Behinderungen haben in einem gemeinsamen 
Strategiepapier30 darauf hingewiesen, dass die aktuellen Einschätzungen zu sehr auf einem 
medizinischen, defizitorientierten Zugang zu Menschen mit Behinderungen beruhen. Dies 
hat auch der Genfer Fachausschuss anlässlich der Staatenprüfung 2013 kritisiert. Sie fordern, 
die "Einschätzung" von Menschen mit Behinderungen nach dem Sozialen Modell auf der 
Grundlage von konkreten Unterstützungsbedarfen vorzunehmen, um Menschen mit Behin
derungen dabei zu unterstützen, ihre Potentiale abrufen zu können. So sollen in der Ein
schätzungsverordnung neben medizinischen Kalkülen auch soziale Elemente mitberücksich
tigt werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Vor dem Hintergrund, dass die Einschätzungsverordnung im Sinne der UN-BRK überwiegend 
nur den medizinischen Aspekt von Beeinträchtigung abbildet, müssen insbesondere bei der 
Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zu Leistungen soziale Kriterien in dem 
Sinne Berücksichtigung finden, dass der Zugang zu Leistungen und zu geförderten Dienstleis
tungen sich nach tatsächlichem Unterstützungsbedarf und weniger nach prozentualen Wer
ten, basierend auf medizinischen Kalkülen, richten sollte. Daher sollten soziale Kriterien in 
die Bemessung von Bedarfen von Menschen mit Behinderungen einfließen und sich die ent

                                                      

30 Österreichischer Behindertenrat u.A., Strategische Vorschläge für einen inklusiven Arbeitsmarkt, Arbeitspa
pier, Wien 2019; https://www.behindertenrat.at/arbeitsmarkt/ 
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sprechenden Maßnahmen am Sozialen Modell von Behinderung im Sinne der UN-Behinder
tenrechtskonvention orientieren. Good practice in diesem Zusammenhang ist zB der Zugang 
zu Persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz, wo ein Team bestehend aus der assistenznehmen
den Person als Experte/Expertin in eigener Sache, die finanzierende Behörde und ein/e Ver
treter/in eines erfahrenen Dienstleistungsanbieters gemeinsam das erforderliche Stunden
kontingent an Assistenzleistung ermittelt. 

Modelle in anderen Ländern, zB in der Schweiz31, orientieren sich an der ICF, der „Internatio
nalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) der Weltgesundheitsorganisation. 

In diesem Zusammenhang erscheint eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Rechtslage in Österreich unter Heranziehung internationaler Vergleiche zweckmäßig. 

Indikatoren für die unten angeführten Maßnahmen sind jeweils das tatsächlich im Zeitplan 
liegende Stattfinden der entsprechenden Schritte. Indikator für die rechtlichen Auswirkun
gen der neuen Begrifflichkeiten sind in den Folgekapiteln jeweils inhaltlich dort den jeweili
gen Zielen zugeordnet zu definieren. 

Maßnahmen 

Im Sinne des oben Gesagten wäre ein Prozess einzuleiten, die Begrifflichkeiten und die Ein
schätzung von Behinderung als solche an das soziale Modell der UN-Konvention heranzufüh
ren. Dieser Prozess sollte durchgehend durch eine Begleitgruppe unter Einbindung der Orga
nisationen von Menschen mit Behinderungen begleitet werden. 

Nr. Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

1.  Einrichtung einer Begleitgruppe zu Ausschreibung, Be
gleitung und Bewertung der Auswirkung der Studie zur 
Weiterentwicklung der Einschätzungsverordnung unter 
Einbindung der Organisationen von Menschen mit Be
hinderungen 

2023 BMSGPK  

                                                      

31 Konzept der funktionalen Gesundheit: https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionale_Gesundheit 



Team 2 „Berufliche und soziale Teilhabe“ (BMSGPK/IV/A) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 81 von 612 

Eine Studie im Auftrag von Sozial-, Bildungs- und Wissenschaftsministerium zur „Abschät
zung der Bedarfslage an ÖGS-Dolmetscher*innen in Primär-, Sekundär- und Tertiärausbil
dung sowie in Bereichen des täglichen Lebens“ untersuchte, inwieweit österreichweit ein 
Bedarf nach mehr Dolmetscher*innen für die Gebärdensprache besteht. Genaue Zahlen 
über die Anzahl der Personen, die die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) tatsächlich 
verwenden, fehlen. Die Autoren der Studie haben aber in Anlehnung an internationale 
Werte verschiedene Varianten ausgearbeitet. Danach wurde ein Bedarf an Vollzeit-Dolmet
scher*innen von – je nach Variante – 120, 167 bzw. 327 Personen ermittelt. Zum Zeitpunkt 
der Erstellung der Studie (2014) gab es demgegenüber nur 107 voll ausgebildete Gebärden
dolmetscher*innen, von denen rund 60 % in Vollzeit arbeiteten.32 

Schätzungsweise kommen in Österreich auf rund 10 000 gehörlose Personen derzeit ca. 130 
Dolmetscher*innen. In Schweden stehen der gleichen Anzahl an gehörlosen Menschen rund 
600 Dolmetscher*innen zur Verfügung. 

In Österreich gibt es zur Zeit nur wenige Möglichkeiten, um den Beruf „Gebärdensprachdol
metscher*in“ zu erlernen: das Studium am Institut für Theoretische und Angewandte Trans
lationswissenschaft an der Universität Graz, das Bachelorstudium zur Gebärdensprachdol
metscher*in an dem fhg-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH, die Fachausbildung 
Gebärdensprachdolmetschen an der Fachhochschule Linz und den Universitätslehrgang Dol
metschen und Übersetzen für Österreichische Gebärdensprache, den Universitätslehrgang 
"Modus" und die Seminarreihe AchtungFertigLos des ÖGSDV. Alle Absolvent*innen, ausge
nommen nach dem Studium am Institut für theoretische und Angewandte Translationswis
senschaft, müssen zusätzlich noch die kommissionelle Berufseignungsprüfung beim ÖGSDV 
positiv abschließen, um danach als geprüfte ÖGS-Dolmetscher*innen arbeiten zu können. 

Ein weiteres Problem, das durch den generellen Mangel an Dolmetscher*innen noch ver
schärft wird, ist der Umstand, dass insbesondere in Wien keine zentrale Anlaufstelle für Dol
metschungs-Bedarf existiert. Das macht die Planung und Veranstaltung von barrierefreien 
Veranstaltungen mitunter sehr aufwändig. 

                                                      

32 BMASGK, Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen in Österreich 2016, 
Wien 2017 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Maßnahmen müssen noch mit dem BKA akkordiert wer
den 

   

 

Beschäftigung 

Beschäftigung allgemein 

Arbeit bzw. Beschäftigung ist ein zentraler Lebensbereich, in dem sich der Grad der Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen in einer Gesellschaft beurteilen lässt. Die Möglichkeit, sei
nen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit verdienen zu können, wird mittlerweile als Men
schenrecht anerkannt und ist auch essentiell für eine Gesellschaft, in der sich sozialer Status 
weitgehend über Einkommen definiert. 

Ausgangslage 

Was sagt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen? 

Zentraler Artikel der UN-Konvention für die Bereiche Arbeit und Beschäftigung ist Artikel 27: 
"Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die 
Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, inklusiven 
und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei ge
wählt oder angenommen wird."33 

Dabei wird im Weiteren ausgestaltet, dass zentrale Aspekte inklusiver Arbeit Diskriminie
rungsfreiheit einschließlich angemessener Vorkehrungen und Chancengleichheit sind, dass 

                                                      

33 BGBl. III Nr. 105/2016 
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die Bestimmungen der Konvention gleichermaßen für den privaten und den öffentlichen 
Sektor sowie für selbständige und unselbständige Arbeit gelten. 

Wenngleich Österreich über hohe Standards im Arbeitsrecht und ArbeitnehmerInnenschutz 
verfügt, ist es - nicht erst seit Inkrafttreten der Konvention - ein viel diskutiertes Thema, dass 
vor dem Hintergrund der aktuellen Kompetenzlage im Bereich der Zuständigkeit der Länder 
Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten in so genannter Beschäftigungstherapie, 
Fähigkeitsorientierter Aktivität etc. tätig sind, weder in arbeitsvertragsrechtlicher noch in so
zialversicherungsrechtlicher Hinsicht in Arbeitsverhältnissen stehen. 

Was sagt der Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Artikel 34 UN-BRK)? 

In seinen Concluding Observations im Anschluss an den Dialog mit Österreich im Jahr 2013 
bemängelt der Fachausschuss unter Anderem: 

• den Umstand, dass ca. 19 000 (nach jüngeren Schätzungen ca. 25 000) Menschen mit Be
hinderungen in so genannten "Geschützten Werkstätten" außerhalb des offenen Ar
beitsmarkts bei Taschengeldbezug tätig sind34; 

• den Umstand, dass trotz des bestehenden Ausgleichstaxsystems die Mehrheit der Ar
beitgeber/innen ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommt; 

• den großen Gender Gap bei Beschäftigung von Frauen mit Behinderungen gegenüber 
Männern mit Behinderungen sowohl bei der Beschäftigungslage selbst als auch bei der 
Entlohnung. 

Der Fachausschuss empfiehlt daher, "Programme, Menschen mit Behinderungen im offe
nen Arbeitsmarkt zu beschäftigen auszubauen und Maßnahmen zu setzen, um den Gender 
Gap zu reduzieren."35 

                                                      

34 Die Landesgesetze kennen hier verschiedene Begrifflichkeiten: Arbeitsintegration, Fähigkeitsorientierte Akti
vität… All diesen Bezeichnungen ist gemeinsam, dass sie keine Arbeitsverhältnisse sind und nicht der Vollversi
cherung in der Sozialversicherung unterliegen. Das Strategiepapier führt dazu aus: "In Österreich werden unter
schiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Neben Beschäftigungswerkstätten wird Beschäftigungstherapie, Tages
struktur (Wien), usw. verwendet. Wir meinen hier ausschließlich Beschäftigungsangebote für Personen, die 
nach dem österreichischen Sozialversicherungsrecht als nicht arbeitsfähig gelten und für ihre Arbeit keinen 
Lohn, sondern nur ein Taschengeld bekommen. Tagesstrukturierende Maßnahmen im engeren Sinn, welche 
nicht auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, sehen wir als notwendig für die Menschen mit Behinderungen an, 
die gar nicht oder nur in geringem Ausmaß arbeiten können oder wollen." Österreichischer Behindertenrat 
u.A., Strategische Vorschläge für einen inklusiven Arbeitsmarkt, Arbeitspapier, Wien 2019 
35 https://www.monitoringausschuss.at/dokumente/documents-in-english/ 
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In seiner List of issues36 anlässlich des voraussichtlich 2021 bevorstehenden Dialogs mit Ös
terreich kommt der Fachausschuss zum Thema Beschäftigung auf die obigen Empfehlungen 
zurück und erkundigt sich nach diesbezüglichen Fortschritten zuzüglich der Umsetzung der 
entsprechenden in den Nachhaltigen Entwicklungszielen37 dazu enthaltenen Maßnahmen. 

Was sagt der Monitoringausschuss (Artikel 33 UN-BRK)? 

Der Monitoringausschuss hat sich in zwei Stellungnahmen mit dem Thema Arbeit und Be
schäftigung auseinandergesetzt. 

In der Stellungnahme "Arbeit und Beschäftigung" vom 27.06.201138 kritisiert der Monito
ringausschuss unter Anderem: 

• die hohe Anzahl von Menschen mit Behinderungen, die in so genannten Tagesstruktu
ren39 außerhalb von Arbeitsverhältnissen tätig sind; 

• die mangelnde Barrierefreiheit von Betrieben trotz der Verpflichtungen des § 6 Abs. 1a 
BEinstG; 

• das nicht ausreichende Angebot an Assistenz- und Unterstützungsstrukturen bei Erlan
gung und Erhaltung von Arbeitsplätzen; 

• die österreichische Rechtsprechung, die in Einzelfällen Arbeitsverhältnisse von Men
schen mit Behinderungen zu gemeinnützigen Rechtsträgern auch bei Vorliegen von Ar
beitsvertrag und Vollversicherung als "therapeutische" Verhältnisse qualifiziert; 

• fehlende Maßnahmen für Frauen mit Behinderungen. 
 

Weiters sieht der Ausschuss Handlungsbedarf bei: 

• Verankerung des Rechts auf Arbeit für alle Menschen, 
• Verstärkung des Rechtsschutzes bei Diskriminierung, 
• quantitativem und qualitativem Ausbau sowie Individualisierung der Unterstützungsan

gebote für Menschen mit Behinderungen, 
• Begutachtungsverfahren nach dem Sozialen Modell, 

                                                      

36 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym
bolno=CRPD%2fC%2fAUT%2fQPR%2f2-3&Lang=en 
37 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/entwicklungsziele-
agenda-2030.html 
38 https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/arbeit-und-beschaeftigung-27-06-2011/ 
39 Siehe Fußnote 2. 
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• Verbesserung und Vereinheitlichung der Datenlage betreffend Menschen mit Behinde
rungen. 
 

Schon zuvor hatte sich der Ausschuss in der Stellungnahme "Beschäftigungstherapie"40 zum 
Thema Tagesstrukturen geäußert. 

Obgleich in einigen der angeführten Punkten wesentliche Verbesserungen erzielt oder die 
Empfehlungen zumindest teilweise umgesetzt wurden, sind andere nach wie vor zumindest 
teilweise offen. 

Was blieb aus dem Nationalen Aktionsplan 2012-2020 unerledigt? 

Viele der im zum Redaktionszeitpunkt laufenden Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen 
wurden teilweise oder zur Gänze umgesetzt. Offen sind insbesondere folgende Punkte: 

• Modellprojekt "Inklusive Beschäftigung" (MN 167-169, s. dazu auch Kapitel 5.3 und 5.6.) 
• Evaluierung des Gesamtkonzepts "Unterstützungsstrukturen" (in heutiger Terminologie 

berufliche Assistenz, diesbezüglich wird auf Kapitel 5.3.3 verwiesen) 
• Rechtssicherheit in Bezug auf das Vorliegen eines Arbeitsvertrags (MN 161)41, 

Offen aus dem NAP 2012-2020 ist die nach jüngerer Rechtsprechung des OGH problema
tisierte arbeitsvertragsrechtliche Situation von Mitarbeiter*innen mit Behinderungen bei 
gemeinnützigen Trägern, die auch Einrichtungen der "Beschäftigungstherapie" betrei
ben. Die dort zugrundeliegende Rechtsfrage, inwiefern auch bei Vollversicherung in der 
Sozialversicherung tatsächlich ein Dienstverhältnis im Sinne des § 1151 ABGB vorliege, 
wurde auch in der wissenschaftlichen Lehre mehrfach thematisiert.42 

• Weiters offen ist die Prüfung von Modellen von Arbeitsversuchen, die beispielsweise 
gleichzeitig stationäre Behandlung im Rahmen der Krankenversicherung und vollversi
cherte Arbeitsversuche zulassen. Nach derzeitiger Rechtslage schließen aus krankenan
stalten- und krankversicherungsrechtlicher Sicht ein stationärer Aufenthalt und ein tat
sächlicher Arbeitsversuch einander aus. 

                                                      

40 https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/beschaeftigungstherapie-16-02-2010/ 
41 OGH 29.10.2009, 9ObA105/09w, OGH 18.02.2010, 8ObA48/09f 
42 Resch, Wirtschaftliches Eigeninteresse und Arbeitnehmerbegriff – Modifiziert der OGH den Arbeitnehmerbe
griff?, ZAS 2011/4; Kietaibl/Reiner, Kein Arbeitsrecht am zweiten und dritten Arbeitsmarkt, Zur Bedeutung Nut
zenverteilung und Interessenlage für den Arbeitnehmerbegriff, DRdA 2011, 526; Kreiter, Austauschfremde Be
schäftigung und Arbeitsrecht, ecolex 2015, 496; Gerhartl, OGH: Neues zum Arbeitnehmerbegriff?, RdW 
2011/295, 293 
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Was sagt die Zivilgesellschaft? 

Bis Frühjahr 2019 haben Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich Menschen mit Be
hinderungen gemeinsam mit dem Behindertenanwalt des Bundes ein Strategiepapier erar
beitet.43 In diesem Papier werden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - u.A. folgende The
menkomplexe angesprochen: 

• Entwicklung eines einheitlichen Behinderungsbegriffs sowie entsprechender Begutach
tungsprozesse auf der Grundlage des Sozialen Modells; 

• Vermeidung der Einstufung von Menschen mit Behinderungen als lebenslang "arbeitsun
fähig" (s. dazu auch Punkt 1.3); 

• Orientierung aller Unterstützungsangebote am tatsächlichen individuellen Bedarf; 
• Einleitung eines Prozesses, der zum Ziel hat, dass Personen, die im Rahmen der Behin

dertenhilfemaßnahmen der Länder in "Werkstätten" bei Taschengeldbezug tätig sind, in 
Arbeitsverhältnisse mit voller Sozialversicherung übergeleitet werden;  

• Erhöhung der Durchlässigkeit zum ersten Arbeitsmarkt unter Einsatz von Unterstüt
zungsstrukturen nach dem Supported Employment Modell; 

• Bewusstseinsbildung betreffend die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
unter besonderer Berücksichtigung von Frauen mit Behinderungen. 

Aktuelle Rechts- und Statistiklage in Österreich 

Die Rechts- und die Statistiklage in Österreich sind durch die verfassungsmäßige Zersplitte
rung der Kompetenzen geprägt (Bund, Länder, Selbstverwaltungskörper), wodurch eine 
nachhaltige und langfristige Planung erschwert wird. Relativ genau ist die Datenlage betref
fend die durch Bundesgesetze geregelten Personenkreise. 

Die Zahl der so genannten Begünstigten Behinderten nach dem BEinstG ist aufschlüsselbar 
nach arbeitsmarktpolitischem Status (selbständig/unselbständig erwerbstätig, in Bezug von 
Leistungen des ALVG sowie in Maßnahmen des AMS, Alter, Geschlecht, Bundesland, Grad 
der Behinderung…)44 verfügbar45, überdies gibt es Daten über nicht begünstigte Menschen 

                                                      

43 Österreichischer Behindertenrat u.A., Strategische Vorschläge für einen inklusiven Arbeitsmarkt, Arbeitspa
pier, Wien 2019, https://www.behindertenrat.at/arbeitsmarkt/ 
44 Siehe dazu Pt. 5.4. 
45 Zumindest mittels Sonderauswertungen könnten über die Datenbank des Hauptverbands der Sozialversiche
rungsträger auch Anteile von geringfügig Beschäftigten sowie indirekt über die Entgelthöhe auch Anteile an 
Führungspositionen ermittelt werden. 
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mit Behinderungen, soweit sie Förderungen nach dem BEinstG erhalten sowie an vom Sozial
ministeriumservice geförderten Maßnahmen teilnehmen46. Weiters sind Daten des AMS vor
handen, die Menschen auf der Grundlage der Einschätzung der/des AMS-Beraterin/Beraters 
oder der Selbsteinschätzung der Arbeitsuchenden als gesundheitlich vermittlungseinge
schränkt/behindert definieren. Darüber hinaus gibt es detaillierte Daten über Inhaber/innen 
von Behindertenpässen nach dem BBG, die aber nicht regelmäßig mit einem arbeitsmarktpo
litischen Status verknüpft bzw. verknüpfbar sind. 

Die Daten der Länder in Maßnahmen der "Behindertenhilfe" sind höchst unterschiedlich, es 
gibt aber Daten der AUVA betreffend Menschen, die gem. § 8 Abs. 1 Z 3 lit. m ASVG unfall
versichert sind. Keine validen Daten gibt es über Menschen mit Behinderungen, die nach Ab
solvierung der Schulpflicht an keinen weiteren Beschäftigungsmaßnahmen teilnehmen. Da
ten der Statistik Austria stellen grundsätzlich auf Haushalte ab, sodass Menschen in "Einrich
tungen" grundsätzlich nicht in die Datenlage einfließen. Erhobene Behinderung kommt auch 
nur als Selbsteinschätzung vor. 

Das BMSGPK verfügt naturgemäß nur über Daten, die es im Rahmen seiner gesetzlichen Auf
gaben verarbeitet. So hatten mit Stand  Ende Juni 2021 123.779 Personen den Status einer/s 
"Begünstigten Behinderten" (§ 2 BEinstG). Davon waren 60.529 unselbständig und 3.713 
selbständig beschäftigt. 378.794 Personen hatten einen Behindertenpass (§ 40 BBG; 
31.12.2020). 

Ca. 25.000 Personen waren 2020 unfallversichert in Einrichtungen der Länder (§ 8 Abs. 1 Z 3 
lit. m ASVG). 

Um die Wirkungen insbesondere von Maßnahmen zur Erhöhung der Durchlässigkeit zum Ar
beitsmarkt messen zu können, wäre es erforderlich, bisher nicht gemeinsam verarbeitbare 
Daten pseudonymisiert verknüpfen zu können. 

Netzwerk Beruflicher Assistenz ("NEBA") 

Auch bei der Zivilgesellschaft ist unbestritten, dass es sich bei den Unterstützungsangeboten 
des Netzwerks Beruflicher Assistenz um wichtige und erfolgreiche Instrumente zur Förde
rung der beruflichen Teilhabe handelt. Zwei davon, die Arbeitsassistenz und das Vorgänger
projekt des Jugendcoachings ("Clearing") wurden bereits vor Jahren von der Europäischen 
Kommission zu Best-Practice Maßnahmen erklärt. Die entsprechenden Projekte haben sich 

                                                      

46 Siehe dazu Pt. 5.3. 
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seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts an internationalen Modellen von Sup
ported Employment orientiert und weiterentwickelt. 

Das Netzwerk Berufliche Assistenz umfasst Jugendcoaching, AusbildungsFit (vormals Produk
tionsschulen), Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz (in manchen Bundesländern ge
sonderte Jugend-Arbeitsassistenz) und Jobcoaching. Die Persönliche Assistenz am Arbeits
platz nimmt dabei aus vollzugstechnischen Gründen eine Sonderstellung ein. Dieses Angebot 
wird seit 2021 um ein partizipativ entwickeltes Pilotprojekt „NEBA Betriebsservice“ erwei
tert. Ziel ist, Unternehmer stärker zu ermutigen, Menschen mit Behinderungen einzustellen. 

Was seitens der NGOs teilweise kritisiert wird, ist, dass in manchen Bereichen der Zugang zu 
den Angeboten weitgehend auf die Personenkreise limitiert ist, die der Bundeskompetenz 
zuzuordnen sind. Weiters kritisiert wird die Anbindung der Persönlichen Assistenz am Ar
beitsplatz an bestimmte Pflegestufen nach dem Bundespflegegeldgesetz, womit aus der 
Sicht der Organisationen eine Orientierung am "medizinischen Modell" gegeben ist 47. 

Menschen mit Behinderungen haben im Sinne des so genannten Disability Mainstreaming 
grundsätzlich Zugang zu allen Maßnahmen der allgemeinen Arbeitsmarktpolitik sowie zu 
entsprechender Unterstützung48. Aus besonderen Lebenssituationen, dem Lebensalter 
und -verlauf, besonderen Formen der Beeinträchtigung oder aus dem Zusammentreffen von 
Behinderungen mit anderen Gründen, die eine Teilhabe möglicherweise erschweren, ergibt 
sich jedoch ein spezifischer Unterstützungsbedarf am Arbeitsplatz oder bei der Teilhabe am 
Arbeitsmarkt. Daher werden darüber hinaus seitens des Sozialministeriumservice bedarfsge
rechte spezielle Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen zur Verfü
gung gestellt. 

Jugendliche mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können nach Absolvierung der Schul
pflicht bundeseinheitliche Förderangebote des Sozialministeriumservice an der Schnittstelle 

                                                      

47 Es muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen der beruflichen Assistenz 
wie Job Coaching und Arbeitsassistenz für Menschen mit intellektuellen und psychischen Beeinträchtigungen 
Unterstützung leisten, die Assistenz am Arbeitsplatz nahekommt, aber nicht dem Prinzip der Angeleitetheit wie 
die Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz für Menschen mit körperlichen und Sinnesbeeinträchtigungen unter
liegen, sodass eine begriffliche Differenzierung sinnvoll erscheint. 
48 Hier ist jedenfalls auch das Augenmerk darauf zu richten, dass die Einführung eines Systems zur EDV-unter
stützten Berechnung der Arbeitsmarktchancen zum Zwecke eines effizienteren Einsatzes der Fördermittel 
(„AMS-Algorithmus“) die Erfolgsaussichten von Arbeitsuchenden mit Behinderungen nicht schmälert. 
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Ausbildung bis 18 

Die Ausbildung bis 1849 zielt darauf ab, dass alle jungen Menschen eine über die Pflichtschule 
hinausgehende Ausbildung abschließen. Durch die Ausbildungspflicht wird garantiert, dass 
Jugendliche, die nach der Pflichtschule besondere Unterstützung brauchen, diese auch be
kommen. Im Zuge der Umsetzung der Ausbildungspflicht bis 18 haben die Angebote des So
zialministeriumservice (Jugendcoaching, AusbildungsFit) einen zentralen Stellenwert, um 
den nahtlosen Übergang von der Schule in eine Ausbildung bzw. den Beruf zu ermöglichen. 
Die Ausbildungspflicht richtet sich an alle Jugendlichen, somit fallen auch junge Menschen 
mit Behinderungen und erhöhtem Unterstützungsbedarf unter diese Zielgruppe. Dennoch 
gibt es junge Menschen mit Behinderungen, die nach Ende der Schul- bzw. Ausbildungszeit 
zu Hause bleiben, weil sie auf eine Berufstätigkeit nicht vorbereitet sind, und weil für sie kein 
weiteres inklusives Ausbildungsangebot besteht. Auch die bestehende Praxis, dass Jugendli
che und junge Menschen bei Vorliegen einer höhergradigen Behinderung oftmals als "ar
beitsunfähig" eingestuft werden, trägt dazu bei. 

Neben Individualförderungen (zB Inklusionsbonus für Lehrlinge) und Prämien spielen die An
gebote des Netzwerks Berufliche Assistenz (NEBA), das Jugendcoaching und AusbildungsFit 
sowie die Arbeitsassistenz (in manchen Bundesländern gesonderte Jugend-Arbeitsassistenz), 
eine besonders große, positive Rolle für Jugendliche mit Behinderungen (siehe auch 
Kap.5.1). 

Die entsprechenden Angebote sollen vor allem in ihrem systemischen Zusammenwirken eva
luiert werden. Dabei soll ein besonderer Fokus auf das Übergangsmanagement zwischen den 
einzelnen Etappen des Betreuungspfades für Jugendliche mit Behinderungen gelegt werden. 
Auch die Bedarfe von Jugendlichen mit psychosozialen Behinderungen sollen dabei beson
dere Berücksichtigung finden. 

Berufsausbildung gem. § 8b BAG 

[Textbaustein BMDW] 

                                                      

49 Ausbildungspflichtgesetz, BGBl. I Nr. 62/2016 
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Menschen mit Behinderungen sowie 141 Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Behinderun
gen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 wurden 2.256 Arbeitsplätze, davon 1.687 für Men
schen mit Behinderungen bereitgestellt sowie 172 Ausbildungsplätze angeboten. 

Integrative Betriebe 

Die Integrativen Betriebe stellen seit nunmehr 40 Jahren Arbeits- und Ausbildungsplätze für 
Menschen mit Behinderungen bereit. In Umsetzung der Maßnahme 159 des Nationalen Akti
onsplans Behinderung 2012 – 2020 wurde eine Studie erstellt, die unter anderem die Wirk
samkeit der Integrativen Betriebe als Instrument der beruflichen Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen überprüfen sollte. Die Studienautoren kommen kurz zusammengefasst zu 
folgendem Befund: „Die Integrativen Betriebe können als ein erfolgreiches Modell zur Um
setzung der europäischen und international eingegangenen Verpflichtungen gegenüber 
Menschen mit Behinderungen angesehen werden. 

• Sie helfen dabei, das Recht der Menschen mit Behinderungen zu arbeiten, mit Arbeit ih
ren Lebensunterhalt zu verdienen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, umzu
setzen. Die Zahl der von ihnen bereitgestellten Arbeitsplätze ist allerdings sehr gering. 

• Sie stellen normale (Dauer-)Arbeitsplätze bereit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden kollektivvertraglich entlohnt und es gilt das Arbeits- und Sozialrecht.  

• Sie bieten jungen Menschen die Möglichkeit, eine berufliche Qualifizierung in Form einer 
Lehre zu erhalten und sie bieten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglich
keit beruflicher Weiterbildung an.  

• Sie sind ein Ressourcenzentrum für inklusive Beschäftigung, die individuelle Anpassung 
von Arbeitsplätzen und die Schaffung inklusiver Arbeitsbedingungen.“50  

Wenngleich Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
gesellschaftspolitisch immer das primäre Ziel bleibt, erweist sich insbesondere in der auf 
Grund der Covid-19-Pandemie angespannten aktuellen Arbeitsmarktsituation, in der die Ge
fahr für Menschen mit Behinderungen, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, in noch größe
rem Ausmaß gegeben ist, dass auch die Integrativen Betriebe im Maßnahmenspektrum der 
beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen eine wichtige Rolle spielen. 

                                                      

50 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Studie „Integrative 
Betriebe 2020+“, Endbericht, 28. August 2020, S 144 
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Menschen mit Behinderungen" konnte nicht umgesetzt werden und wird daher neuerlich als 
Maßnahme aufgenommen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das Behinderteneinstellungsgesetz soll einerseits durch die in Zusammenhang mit Kapitel 
1.3. stehenden konzeptuellen Annäherungen an das Soziale Modell, andererseits soll durch 
eine Weiterentwicklung des Antidiskriminierungsrechts die UN-Konvention umgesetzt wer
den. 

Im Bereich der Mehrfachdiskriminierungen gibt es trotz entsprechender Bemühungen in der 
Vergangenheit immer noch Schnittstellenprobleme51. Durch entsprechende Maßnahmen soll 
diese Situation verbessert werden. 

Indikatoren im Bereich der Mehrfachdiskriminierung sind die Kontakte zwischen Sozialminis
teriumservice und den Institutionen des allgemeinen Gleichbehandlungsrechts. 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

20.  Vermehrte Vernetzung des Sozialministeriumservice 
im Bereich Mehrfachdiskriminierung mit den Instituti
onen des Gleichbehandlungsrechts 

ab 
2023 

BMSGPK, 
BMA, SMS, 
GBK/GAW 

 

21.  Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung von 
Vorschlägen zur Stärkung des Diskriminierungsschut
zes bei Vorliegen von Mehrfachdiskriminierung 

ab 
2024 

BMSGPK, 
BMA, SMS, 
GBK/GAW 

€ 5.000 

22.  Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Behinder
teneinstellungsrechts unter Einbeziehung von Men
schen mit Behinderungen und der Sozialpartner, auch 
in Zusammenhang mit dem Instrument der Schlichtung 

ab 
2026 

BMSGPK  

23.  Erstellung von Vorschlägen zur Einarbeitung der Ergeb
nisse der Maßnahmen im Zusammenhang mit den Be
grifflichkeiten des Kapitels 1.3 in das BEinstG 

2027 BMSGPK  

                                                      

51 Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frauen (CEDAW), https://tbinternet.oh
chr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/AUT/CO/9&Lang=En 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

24.  Entwicklung von Eckpunkten für die Weiterentwick
lung des Diskriminierungsschutzes unter Beteiligung 
von Organisationen von Menschen mit Behinderungen 
und der Sozialpartner 

bis 
2028 

BMSGPK, 
BMA 

€ 5.000 

25.  Schaffung und Ausbau von Anreizen für Betriebe zur 
Einstellung von nach BEinstG förderbare Menschen mit 
Behinderungen, die nicht als begünstigte Behinderte 
eingestuft sind 

2022-
2030 

BMSGPK 
 

 

26.  Diskussion von Maßnahmen zur Sicherstellung der Li
quidität des ATF unter Einbeziehung der Sozialpartner 
und Behindertenorganisationen sowie des BMF (Aus
fallshaftung), gegebenenfalls legistische Umsetzung 

2022-
2030 

BMSGPK, 
BMF 

 

 

Beschäftigungsprogramme nach landesgesetzlichen Bestimmungen 

Ausgangslage 

Bereits im NAP 2012-2020 war als Maßnahme 165 als besonders vordringlich die Entwick
lung eines Modellprojekts "Inklusive Beschäftigung" vorgesehen. 

In einigen Bundesländern bestehen Projekte, die Menschen aus Einrichtungen der Beschäfti
gungstherapie52 oder Fähigkeitsorientierten Beschäftigung in Partnerbetriebe des ersten Ar
beitsmarkts überführen sollen. Diese Projekte basieren zwar auf Arbeitsvertrag und Vollver
sicherung, die meisten dieser Ansätze bauen aber auf Rahmenbedingungen auf, die der Idee 
Sicherung des Lebensunterhalts durch Erwerbsarbeit nicht zur Gänze entsprechen. So wird 
beispielsweise der Lohn in einer Höhe angesetzt, dass Einkommensersatzleistungen des Fa
milienlastenausgleichs und Hinterbliebenenleistungen der Sozialversicherung weiter bezo
gen werden können. Dabei wäre ein Wiederaufleben dieser Leistungen bei Wegfall des Ein
kommens nunmehr möglich.53 Damit verbunden ist auch eine Ansetzung der Arbeitszeit in 

                                                      

52 Wenn hier und im Folgenden der nicht mehr zeitgemäße Begriff der Beschäftigungstherapie verwendet wird, 
so deshalb, weil er in § 8 Abs. 1 Z 3 lit. m ASVG den Tatbestand für die Unfallversicherung definiert. 
53 Novelle zum FLAG BGBl. I Nr. 53/2014, Novelle zum ASVG BGBl. I Nr. 56/2014. 
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einem Ausmaß (oft unter 20 Wochenstunden), das in Einzelfällen zu Tagesstrukturproble
men führen kann. Teilweise erfolgt eine Anstellung bei gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlas
sern, welche für den Beschäftiger unentgeltlich sind. 

Unterstützend dabei ist auch die Ausweitung des Jugendcoachings auf Jugendliche vor und 
in Tagesstrukturen. 

Vor dem Hintergrund des im Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde
rungen formulierten Rechts auf Arbeit werden Werkstätten, in denen Menschen mit Behin
derungen im Rahmen der Behindertenhilfe der Länder gegen Taschengeld beschäftigt wer
den, nicht nur von der Zivilgesellschaft zunehmend vom Grunde her in Frage gestellt. Auch 
der Menschenrechtsbeirat der Volksanwaltschaft hat sich in einer Stellungnahme für eine 
umfassende Reform der so genannten "Beschäftigungstherapie" ausgesprochen.54] 

Derzeit arbeiten ca. 25 000 Menschen in entsprechenden Einrichtungen und sind ausschließ
lich unfallversichert. 

Das aktuelle Regierungsprogramm "Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 
2020 – 2024" enthält die folgende Zielsetzung: "Menschen mit Behinderung, die in Einrich
tungen wie Tageswerkstätten arbeiten, müssen in Zukunft Lohn statt Taschengeld bekom
men. Damit erfahren sie nicht nur eine würdevolle Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit, 
sondern sind dadurch auch sozialversicherungsrechtlich abgesichert. Die notwendigen 
Schritte dahin sind gemeinsam mit den zuständigen Bundesländern zu erarbeiten."55 Sozial
versicherungsrechtliche Absicherung bedeutet zusätzlich zur bestehenden Unfallversiche
rung eigene Kranken- und Pensionsversicherung. 

Seit 2011 können Menschen in Einrichtungen der Beschäftigungstherapie unter einem eige
nen Rechtstitel unfallversichert werden. Dies ermöglicht auch erstmals, bundesweit zu erhe
ben, wie viele Teilnehmer/innen in solchen Maßnahmen beschäftigt werden. 

Scheinen Menschen mit einer solchen Kennzeichnung in Maßnahmen des Sozialministeri
umservice auf, kann man die Durchlässigkeit messen. Voraussetzung dafür wäre aber die 
Möglichkeit der entsprechenden Datenverknüpfungen. 

                                                      

54 http://bidok.uibk.ac.at/library/menschenrechtsbeirat-reformbedarf.html, siehe dazu auch: Volksanwalt
schaft, Sonderbericht "Keine Chance auf Arbeit - Die Realität von Menschen mit Behinderung", Wien 2019 
55 "Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020 – 2024", Wien 2020, S 279 

http://bidok.uibk.ac.at/library/menschenrechtsbeirat-reformbedarf.html
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Der Öffentliche Dienst als Arbeitgeber 

[Textbaustein BMKÖS] 

Selbstbestimmtes Leben 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Ausgangslage 

Was sagt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen? 

Die Konvention gibt in den Allgemeinen Verpflichtungen klar vor, dass Partizipation eine 
zentrale Verpflichtung in allen Angelegenheiten betreffend Menschen mit Behinderungen 
ist: 

"Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, 
die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen 
mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Or
ganisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein." (Artikel 4 Abs. 3) 

Was sagt der Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Artikel 34 UN-BRK)? 

Der Ausschuss spricht sich grundsätzlich klar für "eine wirkliche und echte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen durch repräsentative Organisationen […] in Hinblick auf die 
Ausarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und Strategien, die Menschen mit Behinderun
gen betreffen, gemäß Artikel 4 Paragraph 3 der Konvention"56 aus und führt dies auch in ein
zelnen Punkten der Empfehlungen zu konkreten Themen aus (Bewusstseinsbildung, Unter
stützte Entscheidungsfindung, Übersetzung). 

                                                      

56 Abschließende Bemerkungen zum ersten Bericht Österreichs, angenommen durch das Komitee auf seiner 
zehnten Sitzung, 2.-13. September 2013, RZ 11 
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Auch im General Comment 7 spricht sich der Fachausschuss für eine Stärkung der Organisati
onen von Menschen mit Behinderungen aus.57 

Was sagt der Monitoringausschuss (Artikel 33 UN-BRK)? 

Der Monitoringausschuss hat sich in zwei Stellungnahmen ausführlich mit dem Thema Parti
zipation im Allgemeinen und politische Partizipation im Besonderen beschäftigt.58 Die öffent
liche Sitzung des Ausschusses im Herbst 2020 hat den Arbeitstitel "Politische Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung besonders vulnerabler Gruppen". 

Was sagt die Zivilgesellschaft? 

Folgende Eckpunkte wurden im Zuge des NAP-Prozesses - ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
- bisher an das BMSGPK herangetragen: 

• Reform des Bundesbehindertenbeirats als oberstes Beratungsgremium für die gesamte 
Bundesregierung, einschließlich Erweiterung des Beirats um eine Kommission, die aus 
Menschen mit Behinderungen besteht und die die Entscheidungsgrundlagen für den Bei
rat vorbereitet 

• Sicherstellung, dass alle Personengruppen von Menschen mit Behinderungen im Sinne 
des Selbstvertretungsprinzips im Bundesbehindertenbeirat vertreten sind 

• Staatliche Finanzierung und gesetzliche Absicherung des Österreichischen Behinderten
rats als Dachverband der österreichischen Behindertenorganisationen mit einem festge
schriebenen Budget im Bundesbehindertengesetz 

• Öffentliche finanzielle Unterstützung der Behindertenverbände, der Selbstbestimmt-Le
ben-Bewegung, der Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter mit Lernschwierigkeiten 

                                                      

57 General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disa
bilities, through their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention, 
pt. 13 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHat
vuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZh
buyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y%2FspT%2BQrY5K2mKse5zjo%2BfvBDVu%2B42R9iK1p. Auch die Volksan
waltschaft erwähnt das Thema in ihrem Bericht 2019, https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/fjueo/pb-
43_praeventive-menschenrechtskontrolle-2019.pdf, S 95 ff. 
58 "Umfassende Partizipation" – 28.04.2015, https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/umfas
sende-partizipation-28-04-2015/; "Partizipation" – 19.04.2010, https://www.monitoringausschuss.at/stellung
nahmen/partizipation-19-04-2010/ 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2pjFYzWLBu0vA+Br7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y/spT+QrY5K2mKse5zjo+fvBDVu+42R9iK1p
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2pjFYzWLBu0vA+Br7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y/spT+QrY5K2mKse5zjo+fvBDVu+42R9iK1p
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2pjFYzWLBu0vA+Br7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y/spT+QrY5K2mKse5zjo+fvBDVu+42R9iK1p
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/fjueo/pb-43_praeventive-menschenrechtskontrolle-2019.pdf
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/fjueo/pb-43_praeventive-menschenrechtskontrolle-2019.pdf
https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/umfassende-partizipation-28-04-2015/
https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/umfassende-partizipation-28-04-2015/
https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/partizipation-19-04-2010/
https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/partizipation-19-04-2010/
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tung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg" ist im weiteren Sinn der Per
sönlichen Assistenz zuzurechnen, weiters auch die Beratung und Unterstützung im Bereich 
der Unterstützten Entscheidungsfindung (iZm Artikel 12, Gleiche Anerkennung vor dem 
Recht). 

Was sagt der Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Artikel 34 UN-BRK)? 

In Ziffern 38 und 39 der abschließenden Bemerkungen stellt der Fachausschuss fest: 

38. Das Komitee lobt Österreich für seine verschiedenen Programme Persönlicher Assistenz 
(auf Bundes- und Landesebene), durch die Menschen mit Behinderungen unterstützt wer
den. Das Komitee äußert seine Besorgnis darüber, dass die Programme Persönlicher Assis
tenz nicht für Menschen mit psychosozialen Behinderungen verfügbar sind und dass nicht 
alle davon Menschen mit intellektuellen Behinderungen einbeziehen. 

39. Das Komitee empfiehlt, dass der Vertragsstaat sicherstellt, dass die Programme der As
sistenz ausreichend finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, um zu gewährleisten, 
dass Menschen in der Gemeinschaft selbstbestimmt leben können. Das Komitee empfiehlt 
ferner, dass der Vertragsstaat die Programme persönlicher Assistenz harmonisiert und er
weitert und die persönliche Assistenz für alle Menschen mit intellektuellen und psychosozia
len Behinderungen verfügbar macht. 

Was sagt der Monitoringausschuss (Artikel 33 UN-BRK)? 

Der Monitoringausschuss hat sich in einer ausführlichen Stellungnahme mit dem Thema aus
einandergesetzt und fordert insbesondere die bundesweite Vereinheitlichung der Standards 
sowie die bedarfsgerechte Ausweitung der Angebote auf alle Gruppen von Menschen mit 
Behinderungen in allen Lebensbereichen.59 

Was sagt die Zivilgesellschaft? 

Die Forderung nach bundesweiter Vereinheitlichung der Standards unter Beachtung der 
Prinzipien Persönlicher Assistenz sowie nach bedarfsgerechter Ausweitung der Angebote auf 

                                                      

59 Persönliche Assistenz – 27.06.2011, https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/persoenliche-as
sistenz-27-06-2011/; auch die Stellungnahme Persönliches Budget – 02.10.2012 beschäftigt sich mit Persönli
cher Assistenz, https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/persoenliches-budget-02-10-2012/ 

https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/persoenliche-assistenz-27-06-2011/
https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/persoenliche-assistenz-27-06-2011/
https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/persoenliches-budget-02-10-2012/
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alle Gruppen von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen wird auch von den 
maßgeblichen Organisationen von Menschen mit Behinderungen geteilt. 

Seitens der Organisationen wird in diesem Zusammenhang auch die Prüfung individualisier
ter Formen der Finanzierung angeregt (Persönliches Budget, Inklusionsgeld…). 

Aktuelle Rechts- und Sachlage in Österreich 

Die Zuständigkeit für Persönliche Assistenz liegt aufgrund der föderalen Struktur Österreichs 
mit Ausnahmen (Arbeit60 und teilweise Schule) bei den Ländern. 

Dementsprechend sind Rechtslage und das Vorhandensein flächendeckender Angebote in 
allen Bundesländern sehr unterschiedlich gestaltet. Die Unterschiede umfassen dabei Ziel
gruppen der Assistenz und Zugang zu den Leistungen, Umfang der möglichen Leistungen, Fi
nanzierung, Bestehen eines Rechtsanspruchs… 

Im Regierungsprogramm 2020-2024 stellt die Bundesregierung fest: "Es ist uns ein besonde
res Anliegen, dass Maßnahmen für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinde
rungen sichergestellt werden. Dazu gehört auch die Erarbeitung bundeseinheitlicher Rah
menbedingungen zur „Persönlichen Assistenz“. Unter anderem zu diesem Zweck prüfen wir 
die Einführung eines Inklusionsfonds."61 Ausdrücklich spricht sie dabei von "bundeseinheitli
chen Rahmenbedingungen zur 'Persönlichen Assistenz' in allen Lebensbereichen unabhängig 
von der Art der Behinderung"62 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel wäre die Herstellung eines bundesweit einheitlichen bedarfsgerechten Angebots von 
Persönlicher Assistenz in allen Lebensbereichen unabhängig von der Art der Behinderung auf 
der Grundlage der Prinzipien der Selbstbestimmung und der Angeleitetheit der Assistenzleis
tenden. Einheitlich sollen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sein, in denen Assis
tent*innen die Leistung erbringen. 

                                                      

60 Zu Persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz sowie den Maßnahmen Beruflicher Assistenz siehe das Kapitel Be
schäftigung 
61 Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020 – 2024, Menschen mit Behinderungen/Inklu
sion, S 279 
62 ebda., Selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft, S 280 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

13.  Schaffung von Rechtsklarheit 
hinsichtlich 
Delegationsmöglichkeiten an 
das Personal in 
Behinderteneinrichtungen 
sowie Überprüfung der 
Einschränkung betreffend 
Gruppengröße gemäß GuKG 

2022-2024 BMSGPK Rechtliche Klar-
stellung erfolgt durch 

das BMSGPK, daher 
kostenneutral. 

14.  Erstellung eines Leitfadens 
("Vademecums") über die 
Aufklärung und Einholung der 
Zustimmung von 
Patient:innen mit 
psychosozialen 
Behinderungen und 
Verteilung des Leitfadens bei 
Angehörigen der 
Gesundheitsberufe 

2022 BMJ 0 € 

Prävention und Gesundheitsförderung 

Ausgangslage 

Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Österreich nicht nur, 
Gesundheitsleistungen anzubieten, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen 
ihrer Behinderung benötigt werden, sondern auch Leistungen, durch die weitere 
Behinderungen möglichst geringgehalten oder vermieden werden sollen. Leistungen der 
Prävention, als Schutz vor Krankheit und Unfällen, und der Gesundheitsförderung 
verbessern die Lebensqualität von Menschen mit und ohne Behinderungen und tragen dazu 
bei, das Auftreten chronischer somatischer oder psychischer Erkrankungen, die in 
erheblichem Maße zu Behinderungen führen, zu verhindern.  

Die  klinisch epidemiologische Studie „Mental health problems in Austrian adolescents“63 
ergab auf Basis der Untersuchungen in den Jahren 2013-2015 eine Prävalenz von psychi
schen Erkrankungen bei knapp einem Viertel der 10-18-jährigen Kinder und Jugendlichen in 

                                                      

63 Wagner G, Zeiler M, Waldherr K, Philipp J, Truttmann S, Dur W, Treasure JL, Karwautz AFK. Mental health 
problems in Austrian adolescents: a nationwide, two-stage epidemiological study applying DSM-5 criteria. Eur 
Child Adolesc Psychiatry, 2017. 
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Rehabilitation 

Ausgangslage 

Artikel 26 UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Österreich, umfassende Dienste 
und Programme zur Rehabilitation, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, zu 
organisieren. Die Leistungen und Programme sollen im frühestmöglichen Stadium einsetzen. 
Sie sollen die Inklusion in die Gemeinschaft unterstützen, freiwillig sein und Menschen mit 
Behinderungen auch in ländlichen Gebieten so gemeindenah wie möglich zur Verfügung 
stehen. 

Für die Maßnahmen der Rehabilitation im engeren Sinn (medizinische Rehabilitation, die 
die Gesundheit soweit als möglich wiederherstellen soll) sind in Österreich in erster Linie die 
Sozialversicherungsträger (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung) zuständig. 
Rehabilitation im weiteren Sinn umfasst auch berufliche, soziale und pädagogische 
Maßnahmen.  

Der Erhaltung der Erwerbsfähigkeit bis zum Pensionsantrittsalter dienen Geld- und 
Sachleistungen aus der Kranken- und Pensionsversicherung, wie etwa 
Rehabilitationsverfahren oder das Rehabilitations- und das Wiedereingliederungsgeld. 
Derzeit wird in keinem Bereich der Rehabilitation eine Peer-Beratung vor Bescheiderlassung 
und vor Setzen der Rehabilitationsmaßnahmen als Qualitätssicherungsinstrument 
angeboten. 

Im Bereich der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation der im Auftrag des 
Dachverbands der Sozialversicherungsträger von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) er
stellte „Rehabilitationsplan 2020“64 von Bedeutung. Noch offene Themen in diesem Bereich 
sind die Schaffung bedarfsgerechter onkologischer Rehabilitation und der Ausbau von auf 
den individuellen Bedarf abgestimmten Angeboten der psychiatrischen Rehabilitation, insbe
sondere in Form der ambulanten Rehabilitation. 

Im Bereich der Kinder- und Jugendrehabilitation wurde die Reha-Planung der 
Sozialversicherung in den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) übernommen.65 
Nach einer Bedarfserhebung sind für die stationäre Rehabilitation von Kindern und 

                                                      

64 https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.742311&version=1611835415 
65 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Quali
taetssicherung/Planung-und-spezielle-Versorgungsbereiche/Der-Österreichische-Struktur. 
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Jugendlichen 343 Betten vorzuhalten. Derzeit sind bereits über 90 % der geplanten 
Bettenkapazität (306 Betten) in Betrieb, der Rest ist bereits im Aufbau. Die Bedarfszahlen 
werden regelmäßig, überprüft und gegebenenfalls angepasst.66  

Das Rehabilitationsgeld soll Personen, die krankheitsbedingt aus dem Arbeitsprozess 
herausgefallen sind, die Wiederausübung einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. Es wird durch 
die Krankenversicherungsträger an Personen ausbezahlt, bei denen keine dauernde, sondern 
nur eine vorübergehende Invalidität oder Berufsunfähigkeit vorliegt. Zur Wiedererlangung 
der Arbeitsfähigkeit werden Bezieher:innen von Rehabilitationsgeld medizinisch rehabilitiert 
und dabei im Rahmen eines Case Managements individuell betreut.  

Der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit bis zum Pensionsantrittsalter dienen Geld- und Sach-
leistungen aus der Kranken- und Pensionsversicherung, wie etwa Kuren oder das Rehabili-
tations- und das Wiedereingliederungsgeld. Derzeit wird in keinem Bereich der Rehabili-
tation eine Peer-Beratung vor Bescheiderlassung und vor Setzen der Rehabilitationsmaß-
nahmen als Qualitätssicherungsinstrument angeboten. 

Menschen mit Behinderungen haben kaum die Möglichkeit den Invaliditätsbegriff im Sinne 
des ASVG in dem Ausmaß zu erfüllen, dass ein Anspruch auf medizinische und berufliche 
Rehabilitation beziehungsweise Rehabilitationsgeld oder Umschulungsgeld gebührt. Auch 
die Erlangung einer Invaliditätspension ist für Menschen mit Behinderungen aufgrund des 
oftmals fehlenden Berufsschutzes erschwert möglich. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

• Rehabilitation soll für alle Menschen mit Behinderungen und (chronischen) 
Erkrankungen umfassend (medizinische, berufliche, soziale Rehabilitation) und 
langfristig erfolgen, unabhängig vom Versichertenstatus und der Ursache und Form 
der Behinderung. Die unterschiedlichen Formen der Rehabilitation müssen 
gleichzeitig in Anspruch genommen werden können, die Rehabilitation 
personenzentriert und entsprechend dem konkreten Bedarf ausgestaltet sein. 

• Es soll ein Rechtsanspruch auf Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und 
sozialen Rehabilitation nach den §§ 302, 303 und 304 ASVG und den entsprechenden 
Parallelbestimmungen in den anderen Sozialversicherungsgesetzen zur langfristigen 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Hintanhaltung von Invalidität und 

                                                      

66 https://rehakompass.goeg.at/#/einrichtung/list. 
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– Hilfestellung aus dem Kollegenkreis heraus geboten werden, der oftmals entscheidenden 
Einfluss zu nehmen vermag. 
 
g. Diskriminierungsschutz 
Ein besonders gewichtiger Teilbereich der Behindertenbeschäftigung besteht in der Einrich
tung eines breit gefächerten Diskriminierungsschutzes. Die Bestimmungen der §§ 7a ff des 
BEinstG stellen einen wichtigen Bestandteil des achtungsvollen Zusammenlebens behinderter 
und nichtbehinderter Personen im beruflichen Alltag dar. Der Diskriminierungsschutz umfasst 
sämtliche Aspekte des Berufslebens Behinderter – von der „Anbahnung“ einer Beschäftigung 
im Wege von Personalauswahlprozessen, über die berufliche Karriere, die Aus- und Fortbil
dung, über soziale Maßnahmen hin bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses. 
 
h. Monitoring, Berichtswesen und Analysen  
Das Monitoring der Behindertenbeschäftigung im Innenressort generiert Werte, die für eine 
zielgerichtete Beschäftigungspolitik maßgebend sind. 
 
Dabei werden detaillierte monatliche Datenauswertungen geführt. Exemplarisch soll auf die 
Entwicklung der Ruhestandsversetzungen wegen dauernder Dienstunfähigkeit verwiesen 
werden, deren Senkung ein erklärtes Ziel ist. 
 
Auch qualitativen Ansätzen basierende Methoden werden hinkünftig (insbesondere spezifi
sche Mitarbeiter*innenumfragen, Analysen aus Beratungsgesprächen oder auf sozialwissen
schaftlich basierte Erkenntnisse) zur Evaluierung herangezogen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Karrieremöglichkeiten inkl. Aus- und Fortbildung im Bundesdienst als [begünstigt] Be
hinderter sind gegeben 
• Verwirklichung des Grundsatzes gleiche Laufbahn bei gleicher Eignung, Gleichstellung 

bei Aus- und Fortbildung 

• Durchlässigkeit und Chancengleichheit sind gewährleistet; (Begünstigt) Behinderten 
Bediensteten stehen auch Karrierewege in höhere Führungspositionen offen 

• Zielgerichtete Steuerung durch das Tool des Leistungs- und Entwicklungsdialoges 

• Grundsatz des „Design for All“ bei der baulichen Gestaltung/Sanierung und Neuan
mietung von Arbeitsstätten in allen Dimensionen 

• Vorgesetzte begreifen die Vielfalt als Chance und sehen darin eine Ressource 

• Geeignete Arbeitsplätze sind identifiziert und mit geeigneten Arbeitsmitteln ausge
stattet 
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• Bedienstete mit Behinderung können barrierefrei und gleichberechtigt an Aus- und 
Fortbildungen teilnehmen. Die Vortragenden sind bezüglich des Umgangs mit Behin
derungen sensibilisiert; die Vortragsunterlagen sind auf die jeweilige Art der Behinde
rung abgestimmt. Allen Menschen mit Behinderungen wird die Chance geboten 
(Dienst-)Prüfungen zu absolvieren 
 

Indikatoren: 
• Anzahl der erfolgten beruflichen Karrieremaßnahmen (Beförderungen udgl.). Pro

zentwert der Veränderung von begünstigt Behinderten und nicht behinderten Be
diensteten in den jeweiligen Verwendungsgruppen 

• Anzahl von Diskriminierungsverfahren im Zusammenhang mit beruflichem Aufstieg 

• Einhaltung des Zeitrahmens zur technischen Umsetzung von individuell angepassten 
Arbeitsplätzen und Arbeitsstätten 

• Anzahl der behinderten Bediensteten, denen der Zugang zu Aus- und Fortbildungs
maßnahmen ermöglicht wurde, gezielte Informationen an diese Bedienstetengruppe 
mit motivationssteigerndem Effekt  

• Mitarbeiterzufriedenheit, Befragung der Vorgesetzten. Akzeptanz in der Kollegen
schaft 

• Wünsche bzw. Ziele und Anregungen durch die Bediensteten mit Behinderung betref
fend Karriere und Fortbildung werden dadurch sichtbar 

• Evaluierungsergebnis des Nationalen Aktionsplans Behinderung 
 

Beendigung des Dienstverhältnisses von (begünstigt) Behinderten 

• Senkung der Quote der Ruhestandsversetzungen nach § 14 BDG wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit auf das unabweisliche Ausmaß; verpflichtende Suche der Dienstbe
hörden nach adäquaten Verweisungsarbeitsplätzen  

• Ermöglichung des Verbleibs im Dienststand bis zum Erreichen des gesetzlichen Pensi
onsantrittsalters 

• Anwendung der Bestimmungen über die Verlängerungsmöglichkeit von vertraglichen 
Dienstverhältnissen über die Jahresfrist nach § 24 Abs. 9 VBG 1948 hinaus bei günsti
ger Prognoseentscheidung über die Fortsetzung des Dienstverhältnisses 

• Herstellung einer „Outplacement-Kultur“ 
 
Indikatoren: 

• Anzahl der Ruhestandsverfahren nach § 14 BDG 1979 

• Anzahl von erfolgreichen Zuweisungen von Ersatzarbeitsplätzen 
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• Adaption von Arbeitsplätzen (physisch wie bewertungsbezogen) für behinderte Mit
arbeiter*innen, die im Verlauf des Berufslebens eine Behinderung erfahren 

• Verbesserte Feststellung des „Dunkelfeldes“ durch Ermutigung zur sanktionslosen 
Vorlage von Bescheiden über die begünstigte Behinderteneigenschaft 

• Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls begünstigt Behinderter, sodass eine per
sönliche Beeinträchtigung keinen automatischen Jobverlust oder Karriereknick zur 
Folge hat 

• Der Dienstgeber nimmt seine (besondere) Fürsorgepflicht gegenüber den Bedienste
ten wahr und bietet umfassende Möglichkeiten zur weiteren Teilhabe am Erwerbsle
ben 

• Mitarbeiterzufriedenheit, Wissenserhalt 
 
Modernes, bedarfsorientiertes, flexibles Arbeiten – Telearbeit/Home Office ist verwirk
licht 
• Stärkung von Belangen der Work-Life-Balance 
• Erleichterung der beruflichen Tätigkeit insbesondere bei mobilitätseingeschränkten 

Mitarbeiter*innen, Entlastung durch Telearbeit und Home-Office; Risikominimierung 
durch Entfall des Fahrtweges zwischen Wohnung und Dienststelle 

• Behinderte Mitarbeiter*innen sind zufriedener und motivierter durch die erhöhte Le
bensqualität (speziell bei Pendler*innen) durch die damit verbundene Zeitersparnis. 
Damit einher geht eine Produktivitätssteigerung 
 

Indikatoren: 

• Anzahl an im BMI vorhandenen mobilen Endgeräten 

• Anzahl genehmigter Telearbeitsplätze bzw. Home-Office Möglichkeiten im Ressort 

• ESS Auswertungen über die Inanspruchnahme von Telearbeit 

• Anzahl von Mitarbeiter*innen, die Telearbeit in Anspruch nehmen  

• Erweiterung der Telearbeitsplätze nach Maßgabe der Erfordernisse und Möglichkei
ten der Arbeitsabläufe  

• Ansuchen von Bediensteten mit Behinderung auf Telearbeit bzw. Home-Office wer
den bevorzugt genehmigt 

• Messung der Mitarbeiterzufriedenheit, Zufriedenheit der Vorgesetzten mit der ver
änderten Arbeitssituation 

• Steigerung der Arbeitseffizienz und synergetische Effekte 
 

Die Beschäftigung im Bundesdienst als (begünstigt) Behinderter ist verbessert 
• Klare und authentische Definition von Karrierewegen im BMI 
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• Flexibilisierung von Laufbahnmodellen (Durchlässigkeit innerhalb derselben Besol
dungs- bzw. Verwendungsgruppe; besoldungsgruppenübergreifend) 

• Spezifische Ausweisungen in Arbeitsplatzbeschreibungen in Bezug auf deren „Behin
dertentauglichkeit“ 

• Arbeitsauslastungsanalysen zur Feststellung spezifischer Arbeitsbelastungen auf kon
kreten Arbeitsplätzen, Arbeitsplatzoptimierungen 

• Gelebtes Wiedereingliederungsmanagement 
 
Indikatoren: 
• Anzahl von Arbeitsplätzen die als „behindertentauglich“ gekennzeichnet wurden 

• Anzahl von Arbeitsplatzveränderungen („Job Mobility“) begünstigt Behinderter 

• Evaluierung der benötigten und beantragten/empfohlenen Hilfsmittel, Ausstattungen 
und Erfordernisse  

• Die Bediensteten mit Behinderung sind bedarfsgerecht und mit gutem technischen 
Standard versorgt und können ihre Aufgaben hindernis- und barrierefrei erfüllen 

• Evaluierung der Mitarbeiter- und Vorgesetztenzufriedenheit 

• Evaluierungsergebnis des Nationalen Aktionsplans Behinderung 
 

Die Gesundheitsförderung und psychologische Unterstützung von [begünstigt] Behinder
ten ist als gefestigter Bestandteil der Organisationskultur etabliert 
• Konzepte zur Stärkung der physischen wie mentalen Leistungsfähigkeit und Stabilität 

Behinderter innerhalb der Organisation 
• Behinderte werden bereits im Rahmen der Aufnahmephase bei Bedarf und auf Anfor

derung psychologisch begleitet 
• Strukturiertes Gesundheitsmanagement im BMI 
• Veränderung von Rahmenbedingungen auf verhaltens- und verhältnisorientierter 

Ebene für Menschen mit Behinderung anhand der erhobenen Ergebnisse 
• Erhöhung des Gesundheitsbewusstseins 
• Präventivmaßnahmen: Gesundheitsschutz und Gesunderhaltung 
• Unterstützung in der Stärkung des betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Er

halt der Gesundheit von Mitarbeiter*innen im Rahmen des Diversity Managements 
• Verbesserung und Stärkung der mentalen Situation von Behinderten im Innenressort 
• Installierung eines (externen) Experten-Pools zur psychologischen Betreuung Be

troffener 
• Gewährleistung von psychologischer Unterstützung (begünstigt) behinderter Mitar

beiter*innen in Akutsituationen 
• Kooperation mit externen Partnern zur Kapazitätsabdeckung 

• Verwirklichung des Prinzips Rehabilitation vor Ruhestandsversetzung 
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Indikatoren: 

• Umfang des Angebotes an gesundheitsfördernden Maßnahmen (gesamthaft) 

• Anzahl von Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen zum Thema Gesundheits
förderung 

• Anzahl der einer Rehabilitation zugewiesenen Bediensteten in anhängigen Ruhe
standsversetzungsverfahren 

• Anzahl von Beratungsgesprächen 

• Anzahl bzw. Akzeptanz von Gesundheitsprojekten bzw. Anzahl teilnehmender Perso
nen 

• Umfrage über das persönliche Wohlbefinden und Verbesserungspotentialen im Ge
sundheitsbereich durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

• Wahrnehmung des BMI als verantwortungsbewusster Arbeitgeber 

• Anzahl der in Anspruch genommenen Einzel- und Gruppensupervision 

• Anzahl der Interventionen in Krisenfällen 

• Größe des Expertenpools für Betreuungstätigkeiten im psychologischen Bereich 
 
Der Diskriminierungsschutz von (begünstigt) Behinderten ist verwirklicht 
• Die Angehörigen des BMI verhalten sich korrekt und respektvoll gegenüber Bediens

teten mit Behinderung bei diskriminierungsfreien Rahmenbedingungen  
• Das Bewusstsein über den besonderen Diskriminierungsschutz von behinderten Mit

arbeiter*innen ist verankert 
• Besonderer Schutz im Fall von Mehrfachdiskriminierungen wird gewährleistet 
• Herbeiführung des Bewusstseins von Bediensteten, Vorgesetzten und sonstigen Sta

keholdern 
• Bei Auftreten von Diskriminierungen wird Unterstützungs- und Beratungsarbeit ge

leistet, sowohl durch präventive wie sanktionsbewehrte Maßnahmen 
 
Indikatoren: 
• Bewusste Wahrnehmung und Transparenz des Diskriminierungsschutzes durch die 

Bediensteten 

• Anzahl von Schlichtungsverfahren, Auswertung der Resultate 

• Anzahl von Verfahren bei den Dienstbehörden bzw. ordentlichen Gerichten 
• Durchgeführte Beratungen/Fälle wo Bedienstete, Vorgesetzte und sonstige Stakehol

der sensibilisiert wurden 

• Anzahl der vorgenommenen Schulungen bzw. E-Learning-Tools 

• Evaluierungsergebnis des NAP Behinderung 
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Das Berichtswesen bezüglich (begünstigter) Behinderter Bediensteter ist etabliert 
• Die Gesamtsituation des Behindertenwesens im Rahmen der Beschäftigungsstruktu

ren im Bundesministerium für Inneres wird aktualitätsbezogen abgebildet  
• Übersichten zur Entwicklung weitergehender Behindertenstrategien sind erstellt 
• Monitoring und Steuerung der Behindertenbeschäftigung im Bundesministerium für 

Inneres 
 
Indikatoren: 
• Führung von Statistiken 

• Statistische Auswertung des gewonnenen Datenmaterials, Interpretation von Statisti
ken 

• Methodisch-thematische Auswertung des gewonnenen Datenmaterials 
• Benchmarking, SWOT-Analysen 

• Mitarbeiterzufriedenheit 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Kontaktaufnahme mit diversen Stellen bzgl. Aus
weitung von Ausschreibungsinhalten und Inte
ressent*innensuchen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 

Sensibilisierung von Führungsverantwortlichen 
auf allen Ebenen für die besonderen Bedürfnisse 
begünstigt Behinderter 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
Schulungskos
ten 

Entwicklung von Karrieremodellen für begüns
tigt Behinderte unter Berücksichtigung spezifi
scher Bedürfnisse 

2022-
2030 

BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Hebung der Motivation durch individuelle Fest
legung von Karriereverläufen im Rahmen von 
Mitarbeitergesprächen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Beratungsangebote über die Einrichtungen des 
BMI 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Mentor*innen für behinderte Bedienstete ins
besondere anlässlich der Aufnahme der Berufs
tätigkeit, nach längerer Abwesenheit und sonsti
gen dienstlichen Abwesenheiten 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Gleichgestellter Zugang zu Aus- und Fortbildung 
für Bedienstete mit Behinderungen durch Zur
verfügungstellung von barrierefrei aufbereiteten 
Unterlagen, Beschaffung und Finanzierung von 
technischen Hilfsmitteln, Gebärdensprachdol
metscher*innen/Schriftdolmetscher*innen so
wie bauliche Barrierefreiheit 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
Schulungskos
ten, Bau
budget bis 
2030 ca. € 20 
Mio.; Für Vor
träge sind min
destens zwei 
Gebärden
sprachdol
metsch/Schrift
dolmetsch er
forderlich (Ab
wechslungszeit 
ca. 20 min.) – 
Durchschnitts
kosten für Dol
metsch sind € 
80 bis 100 pro 
Stunde plus 
Anfahrtskos
ten 

Erstellung eines Leitfadens bzw. eines E-Learn
ing Moduls zum „Umgang mit Diskriminierungen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
Schulungskos
ten 

Kenntnis der Verhaltensregeln und des Bedarfes 
von Menschen mit Behinderungen bei den vor
tragenden Personen; Berücksichtigung der indi
viduellen Bedürfnisse im Rahmen von Prüfungen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Schulungskos
ten 

Weiterführung bzw. laufende Beachtung der 
baulichen Umsetzung zur barrierefreien Er
schließung von Dienststellen mit Berücksichti
gung neuer Erkenntnisse bzw. Entwicklungen im 
Bereich der Barrierefreiheit; Prioritäre Behand
lung von baulichen Adaptierungen von Arbeits
stätten im Bedarfsfall 

🗘 BMI Wünschens
wert wäre ein 
zentrales lau
fendes Sonder
budget (Detail
budget) für 
bauliche Barri
erefreiheits
vorhaben 

Einhaltung der Grundsätze der Diskriminierungs
freiheit nach §§ 7a ff des BEinstG; Gleichstellung 
des behindertenrechtlichen Diskriminierungs
schutzes mit dem allgemeinen Diskriminierungs
schutz durch stringente Anwendung der §§ 7a ff 
BEinstG 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Überprüfung allfälliger Beschwerden bzw. Vor
bringen von Mitarbeiter*innen betreffend Dis
kriminierungen durch zentrale Ansprech- und 
Beratungsstelle bei Diskriminierungen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Information über das Behinderten-Gleichstel
lungsrecht auf einem Info-Point im Intranet des 
BMI 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Etablieren einer bundesweiten Mitarbeiterbe
treuung, als Maßnahme zur Förderung der Kon
fliktkultur und des Konfliktmanagements 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Vorträge in allen Hierarchie-Ebenen, um das 
Thema zu sensibilisieren 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Verwirklichung des Prinzips Rehabilitation vor 
Ruhestandsversetzung 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Verpflichtende Anwendung des § 14 Abs. 5 BDG 
1979; eingehende amtswegige Auseinanderset
zung mit den für die Ruhestandsversetzung bzw. 
Beendigung des Dienstverhältnisses maßgeben
den Gründen und allfälligen Alternativen. Die 
bloße Tatsache der Behinderung darf kein 
Grund für eine amtswegige Ruhestandsverset
zung darstellen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
Kompensation 
für bisheriges 
Gehalt 

Anwendung von dienstlichen Erleichterungen 
wie etwa die Ermöglichung von Teilzeitbeschäf
tigung oder Wiedereingliederungsteilzeit; Schaf
fung von Maßnahmen für „Gesundungsphasen“ 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Innovative Modelle der Dienstgestaltung ab Ein
tritt einer Behinderung:  

• Flexibilisierung durch erleichterten Zu
gang zu „Reserveplanstellen“, die indivi
duell an die Leistungsfähigkeit und das 
Wissen) behinderter Exekutivbediens
tete angepasst werden können 

• (Altersspezifische) Belastungsreduzie
rung 

• Verminderung der Außendienststun
den/-tätigkeiten, Journaldienststunden 
und Mehrdienstleistungen 

• Innendienstliche Tätigkeiten, die aber 
eine polizeiliche Ausbildung vorausset
zen 

• Genehmigung der Ansuchen um Stun
denreduzierung auch bei der Exekutive 

• Eventuelle Koppelung mit besoldungs
rechtlichen Maßnahmen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Schaffung eines Planstellen-Reservepools von 
neu ausgebildeten Exekutivbediensteten 

• im Behinderungsfall kann dabei der/die 
betroffene Exekutivbedienstete an der 
Stammdienststelle weiterhin seinen/ih
ren Dienst versehen, wobei 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

• aus dem Reservepool ein weiterer Beam
ter/eine weitere Beamtin zugeteilt wird.  

• Hier könnte gleichzeitig eine Wissens- 
und Erfahrungsweitergabe von „erfahren 
an neu“ erfolgen 

Schaffung von Kennzeichnungen bei Arbeitsplät
zen/Planstellen, dass sie sowohl mit Verwal
tungs- als auch mit Exekutivbediensteten be
setzt werden können, Evaluierung und Aktuali
sierung von Arbeitsplatzbeschreibungen mit Be
hindertenbezug 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Nach den aktuellen Erfahrungen - Forcierung 
der Telearbeit, Einrichtung geeigneter Home-
Office-Arbeitsplätze; Flächendeckender Ausbau 
des mBAKS-Systems für behinderte Bedienstete 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Einführung eines strukturierten Gesundheitsma
nagements im BMI, abgestellt auf die spezifi
schen Bedürfnisse behinderter Mitarbeiter*in
nen; aktive Gesundheitsförderung (nicht nur 
sportliche Betätigungsmöglichkeit) 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Startsitzung mit allen relevanten Stakeholdern 
(BVAEB), Maßnahmen werden von den Stake
holdern und den interessierten MA der Ziel
gruppe gemeinsam erarbeitet; qualitative Erhe
bung mit interessierten (begünstigt) Behinder
ten (z.B.: Fokusgruppen, Gesundheitszirkel, …). 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Psychologischer Dienst des BMI als Erstanlauf
stelle/Erstgespräch; Definition einer Ablauforga
nisation im Falle von Kriseninterventionen. 

• Ausbau des Angebots von Einzel- und 
Gruppensupervision. 

• Feststellung des benötigten Bedarfes 
und Weiterleitung an externe Fachexper
ten 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand; 
Eine Einzel
stunde kostet 
ca. € 100,- 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Information über die Funktionen und Service
leistungen des Psychologischen Dienstes (In
foblatt, E-Learning) 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Fortschreibung der Behindertenstrategie, Statis
tische Erhebungen in kurzfristigen Abständen 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Best-practice-Modelle im Bereich der Privatwirt
schaft bzw. auf internationaler Ebene 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

 

Selbstbestimmtes Leben 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben  

Ausgangslage 

UN-BRK: Art 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 
 
Zur Ermöglichung der Teilnahme an der demokratischen Willensbildung wurden bereits im 
Rahmen des NAP 2012 – 2022 maßgebende Akzente gesetzt. Die dafür erforderlichen Rah
menbedingungen, wie etwa die Abfassung von Informationsmaterial in Leichter-Lesen oder 
Gebärdensprache wurden ebenso umgesetzt und die barrierefreie Ausgestaltung von Wahllo
kalen angemessen verwirklicht; so waren im Jahr 2020 von 10.180 Wahllokalen bereits 7.466 
barrierefrei erreichbar. Eine Auflistung der Wahllokale mit Angaben über die Wahllokale in 
den Gemeinden – insbesondere in Bezug auf deren Barrierefreiheit – wird vor jeder Wahl auf 
der BMI-Website veröffentlicht. 
 
Das Angebot an barrierefreien Websites in Bezug auf Wahlbelange ist derzeit zu über 85 % 
umgesetzt. Weitere innovative Ansätze befinden sich im Evaluierungs- bzw. Planungsstadium. 
 
Dem BMI ist bewusst, dass zwar einerseits eine Vereinfachung des Vorzugsstimmenwahlrech
tes verwirklicht werden konnte, sich jedoch die Wahlabläufe in der Praxis für einige Gruppen 
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von Behinderten, insbesondere für kognitiv beeinträchtigte Menschen, als schwierig gestal
ten. Hier wurde barrierefreies Informationsmaterial aufgelegt, Hotlines im Vorfeld der Wahl 
eingerichtet, IT-basierte Ansätze verfolgt, sowie Audiodateien umgesetzt. Für blinde und seh
beeinträchtigte Menschen wurden zur Erleichterung des Wahlvorganges Hilfen zum Ausfüllen 
des Stimmzettels erstellt. Weitere Mittel und Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe 
werden geprüft. 
 

Statement des Behindertenrates 

Es wird Handlungsbedarf bei Landeswahlen, wo Behinderte ausgeschlossen werden, ge
sehen. Ein barrierefreies Wahllokal pro Bezirk ist definitiv zu wenig. Landeswahlrecht 
sollte sich an Bundeswahlrecht orientieren. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Material in Leichter-Lesen bzw. visuelle Hilfsmittel über den technischen Wahlvorgang 
sind vollumfänglich verfügbar 

• Technische Unterstützung von Menschen mit Behinderungen nach dem jeweils aktu
ellen Stand ist bereitgestellt 

• Verständlichkeit der Wahlinformation vor Ort ist verbessert 
• Konkrete Wahlabläufe sind an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen an

gepasst 

• Aufbereitung von Informationen in einer der jeweiligen Behinderung angemessenen 
Form 

• Bundeseinheitliche Standardisierung von Serviceleistungen 
 

Indikatoren: 

• Anzahl der zur Verfügung gestellten technischen und informationsbezogenen Hilfs
mittel zur Durchführung des Wahlvorganges 

• Anzahl der Modifikationen der technischen und informationsbezogenen Hilfsmittel 

• Einbindung von Behindertenorganisationen in die Vorbereitung; Abklärung mit den 
NGO’s über Verbesserungen in Bezug auf Wahlabläufe  

• Zufriedenheitsanalyse bei Menschen mit Behinderungen (Gegenprobe Beschwerden) 

• Einholung von Berichten der Wahlkommissionen über die Effektivität der getroffenen 
Maßnahmen 

• Qualitative Sicherstellung von Informationen in Gebärdensprache (insbesondere 
durch qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher*innen) bzw. Leichter-Lesen Texten 
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Barrierefreie Websites (im Rahmen des bundeseinheitlichen Web-Auftrittes) sind gewähr
leistet 
• Sicherstellung permanenter und behindertengerecht aufbereiteter Updates aktueller 

Informationen nach dem Stand der Technik 
• Bereitstellung aktueller Informationen betreffend politische Willensbildungsprozesse 
• Anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Behinderungen im Vorfeld 

von Wahlen. Bewerbung von „Leichter-Lesen“-Fassungen mittels elektronischer Me
dien, bspw. Bildschirmvideos 

• Leichtest möglicher Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Informationen des 
Bundesministeriums für Inneres 

 
Indikatoren: 

• Anzahl der Videoaufzeichnungen von Gebärdensprechern 

• Anzahl aufbereiteter Texte 

• Anzahl von Aktualisierungen 

• Klickzahl der Texte in „Leichter-Lesen“ auf der Homepage 

• Feedback durch die NGO’s 
• Hausinterne Analysen 

• Expertenfeedback, Rückmeldung NGOs wie dem ÖBR, Behindertenanwalt 
 

Stimmzettel sind in Leichter Lesen-Sprache adaptiert  
• Sicherstellung der Bestimmtheit des individuellen Wählerwillens 

• Stimmzettel haben den Anforderungen behinderter Personen zu entsprechen, wobei 
auf die jeweilige Art der Behinderung einzugehen ist 

• Leichte Erkennbarkeit von Wählergruppen 

• Stimmzettel sind in einer Form zu erstellen, dass die physische Handhabbarkeit ge
währleistet ist 

 
Indikatoren: 
• Erreichungszeitpunkt von Etappenzielen zur Modifikation von Stimmzetteln 

• Akzeptanz der modifizierten Stimmzettel seitens Menschen mit Behinderungen -ver
einfachte Wahlabläufe durch bessere Ausgestaltung der Stimmzettel 

 
Barrierefreie Wahllokale sowie visuelle Orientierungshilfen in den Wahllokalen sind ver
wirklicht 

• Gewährleistung der leichten Auffindbarkeit des jeweiligen Wahllokals 
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• Flächendeckende Gewährleistung zumindest eines barrierefreien Wahllokals pro Ge
meinde 

• Wahlzellen sind gleichfalls barrierefrei zugänglich 

• Evaluierung der Erweiterung der Möglichkeiten der Briefwahl 
 

Indikatoren: 
• Steigerung der Zahl barrierefreier Wahllokale, Treffsicherheit in der Auswahl geeigne

ter Örtlichkeiten 

• Zeitplan für Umbaumaßnahmen 

• Akzeptanz durch den betroffenen Personenkreis 

• Anzahl der benötigten Österreichischen Gebärdensprach-Dolmetscher*innen bei 
bundesweiten Wahlvorgängen 

• Anzahl des Personals vor Ort zur Einweisung von Menschen mit Behinderungen 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Gestaltung von Stimmzettel nach den Grund-
sätzen von universal design; Aufnahme von Lo
gos oder sonstigen Erkennungsmerkmalen auf 
den jeweiligen Stimmzetteln 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Verbesserung der physischen Handhabbarkeit 
von Stimmzetteln auch in Bezug auf die enthal
tenen Stimmmöglichkeiten 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Barrierefreie Gestaltung mit Schablonen, Aus
hänge mit größerer Schriftgröße, andere Hilfs
mittel nach dem jeweiligen Stand der Technik 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Heranziehung von best-practice-Modellen ande
rer Staaten 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Unterstützung des Österreichischen Behinder
tenrates in dessen Funktion als Interessensträ
ger für Menschen mit Behinderungen im Rah
men des demokratischen Meinungsbildungspro
zesses 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Abrufbarkeit von Gebärdensprachvideos zu 
Wahlen; Bildschirmvideos etwa um auf Informa
tionen in leichter Sprache hinzuweisen; Ausbau 
der notwendigen Infrastruktur im Bereich der 
Telefon- und Mailauskunft des BMI – CallCenter; 
Aktualisierung aller Kommunikationsformen 
nach dem Stand der Technik 

🗘 BMI 400 € Zusatz
kosten für 
Social-Media 
Werbung; OTS, 
Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
zusätzliche 
Kosten nicht 
abschätzbar 

Bauliche Adaptionen nach dem jeweiligen Stand 
der Technik; Personal vor Ort zur Einweisung 
von Menschen mit Behinderungen; Bereitstel
lung von Gebärdensprachdolmetschern im Be
darfsfall 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand; 
Baukosten sind 
regelmäßig 
durch die Ge
meinden zu 
bedecken 

Bewusstseinsbildung und Information 

Forschung  

Ausgangslage 

UN-BRK: Art 31 
 
Das im BMI vorhandene Datenmaterial in Bezug auf Menschen mit Behinderungen wird der
zeit einem systemischen Gestaltungsprozess unterzogen. 
 
Was die Belange von Menschen mit Behinderungen im Bereich der Beschäftigung des BMI 
betrifft, werden seit dem Jahr 2019 entsprechende detaillierte Auswertungen erstellt, wobei 
die Generierung aussagekräftiger Parameter für eine pro futuro zielgerichtete Beschäftigungs
politik gewonnen werden sollen. 
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Zur wirksamen Bekämpfung von Gewalttaten an Menschen mit Behinderung sind die Führung 
von Statistiken bzw. Erhebungen und deren wissenschaftliche Interpretation und Evaluierung 
unerlässliche Faktoren. Diesen werden im NAP 2022 – 2030 besondere Bedeutung beigemes
sen (vgl. das Projekt „Hate-Crime“). Ursachen und Auswirkungen von Gewalt gegenüber Men
schen mit Behinderungen sind treffsicher zu identifizieren. In Anbetracht der Gewichtigkeit 
der Vorhaben sind wissenschaftliche Analysen zur Definition der Zielsetzungen durch die Ge
nerierung von Daten unabdingbar.  
 
Nachdem bereits für die Bereiche psychisch kranker Behinderter bzw. Personen mit Demenz 
schwerpunktmäßige Akzente gesetzt wurden, werden im NAP 2022 – 2030 weitere Behinde
rungsarten identifiziert, die vorrangig zu behandeln sind. So werden gegenwärtig Evaluierun
gen bezüglich Menschen mit Hörbeeinträchtigung durchgeführt. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Analyse und Auswertung von Daten ist gewährleistet 
• Wissenschaftsbasierte Erhebung, Evaluierung und Analyse des relevanten Datenma

terials 

• Erkennen von Trends und Tendenzen 

• Ableitung von Strategien und Maßnahmen insbesondere auch für den mittelfristigen 
Bereich 

• Fortbildungsmaßnahmen in Bezug auf Berichtswesen und Analysen aus dem The
menbereich Menschen mit Behinderung 
 

Indikatoren: 

• Vorliegen von Datenmaterial – qualitativ wie quantitativ 

• Anzahl der erstellten Berichte und Analysen 

• Umsetzung der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
 

Berichtswesen bezüglich (begünstigter) behinderter Bediensteter ist hergestellt 

• Gesamtsituation des Behindertenwesens im Rahmen der Beschäftigungsstrukturen 
im Bundesministerium für Inneres 

• Übersicht zur Entwicklung weitergehender Behindertenstrategien 

• Monitoring und Steuerung der Behindertenbeschäftigung im Bundesministerium für 
Inneres 

• Neue Ansätze der ressortspezifischen Behindertenbeschäftigungspolitik 
 

Indikatoren: 
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• Ergebnisse statistischer Auswertungen 

• Interpretation von Statistiken 

• Methodisch- thematische Auswertung des gewonnenen Datenmaterials 

• Benchmarking, SWOT-Analysen 
• Messung der Mitarbeiterzufriedenheit 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Erstellung der Grundlagen für die wissenschaft
lich basierte Aufarbeitung der Thematik. 

🗘 BMU Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
externe Bera
terkosten 

Statistische Erhebungen in kurzfristigen Abstän
den; Fortschreibung der „Behindertenstrategie“ 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Evaluierung von Best-practice-Modellen im Be
reich der Privatwirtschaft bzw. auf internationa
ler Ebene 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Verstärkte Zusammenarbeit mit dem BMKÖS, 
sowie dem BMGSPK zur abgestimmten Datenge
nerierung 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Evaluation der bestehenden Aus- und Fortbil
dungsmaßnahmen auf dem Themenbereich 
„Menschen mit Behinderung“ 

2021 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Entwicklung von Ausbildungsinhalten für die 
Grundausbildungen und Fortbildungsseminare 
im Seminarkatalog 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Statistik 

Ausgangslage 

Siehe Punkt 8.1. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Siehe Punkt 8.1. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Siehe Punkt 8.1.    

 

Berichte 

Ausgangslage 

Siehe Punkt 8.1. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Siehe Punkt 8.1. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Siehe Punkt 8.1.    

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Ausgangslage 

UN-BRK: Art 9 Abs.1 lit b, Abs. 2 lit. d, Art 21b Barrierefreiheit, Recht auf Zugang zu Informa
tionen 
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Als von besonderer Bedeutung im gegenständlichen Kontext soll zunächst erwähnt werden, 
dass zwei Mitarbeiter*innen des BMI für die Übersetzung von Texten in Leichter-Lesen-For
mat eine Capito-Zertifizierung erteilt wurde. Im Zusammenhang mit Notwendigkeiten der 
Corona-Pandemie erwies sich diese Maßnahme als äußerst sinnstiftend, zumal dadurch wich
tige Informationen zeitaktuell in diese Sprachform übersetzt werden konnten. Obwohl das 
Angebot im Leichter-Lesen-Format zügig erweitert wird konnten andere Informationen, die 
sich als von maßgebendem Interesse für Menschen mit Behinderungen darstellen noch keiner 
Übersetzung zugeführt werden. Dies wird im Gefolge des NAP 2022 - 2030 erfolgen. 
 
Von den Behindertenverbänden wurde der Wunsch geäußert, dass vermehrt physisches In
formationsmaterial bereitgestellt wird. Somit sind auch diese Formate einer Evaluierung zu 
unterziehen zumal Behinderte andererseits oftmals nicht in der Lage sind, Anträge IT-basiert 
auszufüllen. Daher werden auch bereits publizierte Informationen auf ihre Relevanz und Ak
tualisierung im Leichter- Lesen-Format hin ausgewertet. Dies betrifft alle Kommunikationsbe
reiche des BMI.  
 
Die Implementierung des bundeseinheitlichen Webauftrittes erfordert die Einpflege der ress
ortspezifischen Belange in ein standardisiertes Modell. Als vorrangiges Ziel ist die bessere Er
sichtlichmachung und Auffindbarkeit des verfügbaren Informationsmaterials im Leichter–Le
sen-Format und als (Gebärdensprach-)Videos durch vereinfachte Navigation zu identifizieren. 
In Abhängigkeit davon hat sich die Gestaltung der Websites an den Wünschen der Bedarfsträ
ger orientieren. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Gleichwertigkeit des Informations
angebotes in allen Erscheinungsformen. 
 
Eine weitere Verwaltungsvereinfachung kann durch den Einsatz von Schriftverdolmetschung 
erzielt werden, wobei gesprochene Worte simultan in Echtzeit in Schrift transformiert werden. 
Diese Form der Interaktion befindet sich gesamthaft erst im Entwicklungsstadium. Dabei steht 
jedoch zu erwarten, dass in Zukunft eine Verdolmetschung vergleichbar einer Spracheingabe 
in Diktatform ermöglicht wird. Die besondere Herausforderung bildet dabei die „Fachsprache“ 
der Polizei, wobei als besonderer Vorteil zu erwähnen ist, dass der Text jedenfalls (computer
generiert) unmittelbar auch als Bestandteil eines Protokolls Verwendung finden kann. 
 
Barrierefreie Informationen bedürfen (interner) Maßnahmen der Aus- und Fortbildung, so
wohl was die Bewusstseinsbildung als auch die Handhabung der unterschiedlichen Systeme 
betrifft. Diesfalls wurde ein besonderer Bedarf von gebärdensprachigen Personen erkannt, 
ebenso wie die verständliche Aufbereitung von Informationen bzw. Präsentationen in einfa
cher Sprache. 
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Statement des Behindertenrates 

Die Forcierung von Leichter Sprache und ÖGS-Videos ist essenziell. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Konvertierung von Texten in „Leichter Lesen“ und Gebärdensprache sind abgeschlossen 

• Texte des Behördeninternets sind auch im Leichter-Lesen-Format verfügbar, dabei 
wird insbesondere auf Faktoren wie Wichtigkeit und Aktualität Bezug genommen 

• Physisches Informationsmaterial steht in qualitativ hochwertig aufbereiteter Form 
zur Verfügung 

• Die Kommunikationswege zwischen den Sicherheitsdienststellen und der relevanten 
Personengruppe sind hergestellt 

• Den Intentionen des Web-Zugänglichkeits-Gesetzes wird Rechnung getragen, ebenso 
wie den allgemeinen Anforderungen gemäß der Richtlinie für Güter und Dienstleis
tungen 

 
Indikatoren: 

• Anzahl der in leichter Lesen übersetzten Texte sowohl aus dem Inter- bzw. dem Intra
net, sowie physischen Informationsmaterials und Gebärdensprachvideos 

• Anzahl der Zugriffe auf barrierefrei gestaltete Websites 

• Akzeptanz durch die Behindertenorganisationen 

• Feststellung der Zufriedenheit der Betroffenen 

• Benchmarking im Vergleich zu anderen Institutionen 

• Usability im Sinne der Ausgestaltung des Informationsangebotes im Sinne von Uni
versal Design 

 
Bundeseinheitlicher Web-Auftritt, Barrierefreie Websites – Gebärdensprachvideos bzw. 
Schriftverdolmetschung ist verwirklicht 

• Videos in Österreichischer Gebärdensprache bzw. in Schriftverdolmetschung sind be
reitgestellt 

• Gebärdensprachdolmetscher*innen stehen im Anlassfall kurzfristig zur Verfügung 

• Sicherstellung permanenter und behindertengerecht aufbereiteter Updates aktueller 
Informationen 

• Gestaltung der Informationsmedien nach dem neuesten Stand der Technik 

• Leichtest möglicher Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Informationen des 
Bundesministeriums für Inneres 
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Indikatoren: 
• Anzahl der Videoaufzeichnungen von Gebärdensprecher*innen 

• Anzahl aufbereiteter Texte und Aktualisierungen 

• Klickzahl der Texte im „Leichter-Lesen-Format“, respektive der Bildschirmvideos auf 
der Homepage 

• Expertenfeedback, Rückmeldung der NGOs wie durch den ÖBR, Behindertenanwalt
schaften 

 
Evaluierung von sonstigen Formularen und Broschüren udgl. im Leichter-Lesen-Format 
• Verständliche Ausgestaltung von Formularen und allen sonstigen physischen Infor

mationen 
• Alternativangebot: editierbare Erstellung von Formularen, wie etwa ausfüllbare pfd-

Dateien oder barrierefreie Worddokumente für Behinderte mit (motorischen) 
Schreibbehinderungen 

 
Indikatoren: 

• Anzahl von barrierefreien Worddokumenten und sonstigen physischen Formularen 

• Anzahl der zusätzlich bereit gestellten elektronischen Dokumente 

• Verfügbarkeit sämtlicher Online-Broschüren und Informationsblätter im „Leichter-
Lesen-Format“ und im Modus „Laut Vorlesen“ 

• Verringerung der Anfragen bzw. der Fehlerquote beim Ausfüllen von Formularen 
 
Gebärdensprache – Kostenübernahme ist gewährleistet 
• Sämtliche Dienstleistungen des BMI sind auch in Gebärdensprache zur Verfügung zu 

stellen (nicht nur bezogen auf formelles Verfahrensrecht). 

• Verwirklichung des Grundsatzes diskriminierungsfreier Kommunikation 

• Umsetzungsmaßnahmen durch Informationsmedien nach dem neuesten Stand der 
Technik 

• Leichtest möglicher Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Informationen des 
Bundesministeriums für Inneres 

• Im Sinne des Art 8 B-VG werden die Dolmetschergebühren regelmäßig vom BMI 
übernommen 

 
Indikatoren: 
• Erhöhung der Anzahl von gebärdensprachkundigen Dolmetscher*innen 

• Anzahl der Anforderung von gebärdensprachkundigen Dolmetscher*innen 

• Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls von Bedarfsträgern 
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• Expertenfeedback, Rückmeldung NGOs wie dem ÖBR, Behindertenanwalt 
 

Die polizeiliche Sicherheit ist in einem erweiterten Ausmaß gewährleistet 

• Informationsveranstaltungen über polizeispezifische Belange im „Leichter-Lesen-For
mat“ bzw. Gebärdensprache, Erfahrungsaustausch zwischen gebärdensprachkundi
gen Personen und der Polizei 

• Ausbau des Angebots von barrierefreien Informationen zu Informationsveranstaltun
gen 

• Exekutivbedienstete wissen über spezielle Kommunikationserfordernisse von schwer
hörigen und gehörlosen Personen Bescheid 

 
Indikatoren: 
• Anzahl der Broschüren in Leichter-Lesen-Sprache pro Veranstaltung 

• Anzahl der Anfragen zu gebärdensprachkundigen Dolmetscher*innen und Schriftdol
metscher*innen 

• Kostenfaktor in Bezug auf Gebärdensprache 
• Anzahl der abgehaltenen Informationsveranstaltungen, insbesondere unter Beizie

hung von Dolmetscher*innen 
 
Krisenmanagement und Katastrophenmanagement mit spezifischem Bezug auf Menschen 
mit Behinderungen ist vorhanden. 

• Informationsmaterial das auch in Stresssituationen leicht erfassbar und verständlich 
ist steht zur Verfügung 

• Verschiedene Akteure (Behörden, Einsatzorganisationen, Zivilschutzverband) erstel
len Informationsmaterial über mögliche Auswirkungen von Störfällen, Unfällen bzw. 
Auswirkungen von technischen Gefahren und Naturgewalten. Dieses Material kann 
auch in leicht lesbarer Form bzw. unter Nutzung verschiedener Medien (z.B. Hörbuch, 
etc.) erstellt werden 

 
Indikatoren: 

• Anzahl der aufbereiteten Informationsmedien 

• Schärfung des Bewusstseins für Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Durchforstung aller (elektronischen) Informatio
nen; Bereitstellung aller zukünftigen elektroni
schen Informationen in leichter Lesen; Sichtung 
von physisch auszufüllenden Formularen, Infor
mationen etc. in Bezug auf ihre Barrierefreiheit 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
sonstige Kos
ten können 
nicht abge
schätzt wer
den 

Vereinfachter Zugang zur Internet-Homepage 
des BMI und zum Angebot im „Leichter-Lesen-
Format bzw. Online-Videos durch Optimierung 
der Verlinkung 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 
 

Identifizierung relevanter Stakeholder, Intensi
vere Vernetzung der beteiligten Organisations
einheiten; Thematisierung der Ziele und Erfor
dernisse bei entsprechenden Gelegenheiten 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Qualitätssichernde Maßnahmen, wie etwa Zerti
fizierung von Texten durch Capito 

🗘 BMI Fremdkosten 

Übertragung der vorliegenden Texte durch qua
lifizierte Gebärdensprachdolmetscher*innen, je 
nach Bedarfslage von angestellten Dolmet
scher*innen; allenfalls Fremdbeauftragung 

🗘 BMI laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
Kosten für 
Schriftdol
metsch noch 
nicht bestimm
bar 

Gestaltung von Informationsmaterialien und 
Broschüren, zu Themen wie „Gewalt“ im „Leich
ter-Lesen-Format“ bzw. im Modus „Laut Vorle
sen“ 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 

Bewerbung der Dienstleistung und Anlaufstellen 
durch Aussendungen und Social-Media Beiträge, 
Bildschirmvideos bei konkreten Projekten 
(bspw. auch über die „Polizei-App“) 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Einrichtung eines Gebärdensprachdolmetsch-
Pools und Schriftdolmetscher*innen 

🗘 BMI laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand; 
Kosten für Ge
bärdensprach
dolmetscher 
ca. 100 
€/Stunde 

 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Ausgangslage 

UN-BRK: Art 8, indirekt Art 13 Abs.2 
Auf „allgemein“ gehaltener Ebene wurden sicherheitsrelevante Programme wie die von Exe
kutivbeamt*innen verpflichtend zu absolvierenden Modulen „Polizei.Macht.Men
schen.Rechte“ und „A World of Difference“ bzw. durch die im BMI eingerichtete Arbeits
gruppe für Gleichstellungsbelange implementiert. Darüber hinaus bestehen spezifische Arten 
für Behinderungen Spezialseminare, wie etwa der Umgang mit psychisch kranken Menschen, 
oder das Projekt „Demenzfreundliche Dienststelle“. Im Bereich des Zentrums für Fortbildung 
der Sicherheitsakademie wurde unlängst eine eigene Fachstelle eingerichtet, die sich spezi
fisch mit den Belangen von Menschen mit Behinderungen in der österreichischen Allgemein
gesellschaft befasst. Auch besondere Gewaltschutzprogramme, wie Fortbildungen im Rahmen 
des Projektes „Hate-Crime“ sind hier zu erwähnen. 
 
Eine „Schulung“ von Bediensteten des Innenressorts in Bezug auf Anwendung von Gebärden
sprache erweist sich im Hinblick auf deren Komplexität als sehr problematisch. Ob und in wel
cher Form „Basiswissen“ der Gebärdensprache in das polizeiliche Ausbildungsprogramm auf
genommen werden kann, bildet dennoch den Gegenstand ressortinterner Überlegungen. Der
zeit liegen „Verständigungskärtchen“ vor, die allerdings keinen (vollwertigen) Ersatz für Ge
bärdensprache bieten können. 
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Auszugehen ist davon, dass praktisch beinahe alle Formen von Behinderungen mit Einschrän
kung einhergehen, die gerade in Notfällen oft drastische Auswirkungen mit sich bringen. Des
wegen ist es ein besonderes Anliegen von Behindertenverbänden, verstärkt Notfall- und Eva
kuierungsübungen mit dem spezifischen Fokus auf Behindertenbelange durchzuführen. Dabei 
kann dem BMI eine koordinierende Rolle beigemessen werden um einen harmonischen Ab
lauf von Maßnahmen im Anlassfall zu gewährleisten. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Allgemeine Bewusstseinsbildung innerhalb des Innenressorts 

• Herstellung der Bewusstseinsbildung spezifisch für Exekutivbedienstete über die ver
schiedenen Behinderungsarten (physisch – psychisch – kognitiv) mit den damit ein
hergehenden Ausprägungsformen 

• Sensibilisierung für die Belange und die Bedürfnisse (begünstigt) Behinderter sowie 
Menschen mit Beeinträchtigungen in Bezug auf die psychologischen Aspekte des Si
cherheitswesens, insbesondere im exekutivdienstlichen Bereich – beginnend mit der 
Grundausbildung 

• Bereitstellung eines E-Learning Moduls. Sensibilisierung in Bezug auf Grundrechtsein
griffe bei Menschen mit Behinderungen 

• Verfügbarkeit von Strategien als wesentliches Element zur Gewährleistung polizeili
cher Handlungssicherheit 

 
Indikatoren: 

• Anzahl der abgehaltenen Schulungen bzw. Seminarreihen 
• Anzahl der solcher Maßen instruierten Exekutivbeamt*innen 

• Anzahl der in Anspruch genommenen Beratungsgespräche bzw. Supervision von Mit
arbeiter*innen 

• Anzahl der Aufrufe des E-Learning-Tools 

• Feedback innerhalb der Organisation, Evaluierungen des Verbesserungspotentials 

• Feedback der Behindertenorganisationen 

• Erhebung der Steigerung der Handlungssicherheit der Bediensteten des Innenres
sorts 

• Facheinschlägige Studien bzw. Analysen 
 
Sensibilisierung für besonderes vulnerable Behindertengruppen – Frauen mit Behinde
rung, Kinder mit Behinderungen, Gewaltschutz bzw. –prävention, NAP Gewaltprävention 
ist hergestellt 
• Herstellung der Bewusstseinsbildung und Schulung der Bediensteten 
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• EU-Projekt: Systematische Erfassung diskriminierender Motivlagen bei Strafanzeigen 
– „Hate-Crime“ als Unterstützung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 
Lichte der umfassenden Ermittlungsverpflichtung und als Basis für fortlaufende Ana
lysen 

• Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind im Umgang mit besonders vul
nerablen Behindertengruppen – Frauen, Kindern bzw. Fremden mit Behinderungen 
rechtlich wie inhaltlich geschult und in der Lage aus eigenem Indizien einer gerichtlich 
strafbaren Handlung zu erkennen 

 
Indikatoren: 
• Am Ende der Fortbildungswoche sind alle Bediensteten in Bezug auf die Bedürfnisse 

und die besondere Situation von Menschen mit Behinderungen geschult 

• Aus der Polizeidatenbank gewonnen Hate-Crime Daten, Datenanalysen (als Grund
lage für präventive Maßnahmen) werden verwertet 

• Ein österreichweiter einheitlicher Standard in der Wissensvermittlung ist erstellt 

• Ein Qualitätssicherheitskonzept (einheitliche nachvollziehbare Fallbearbeitung) liegt 
vor 

• Feedback Präsenzschulungen (Austausch mit den Praxisanwendern) 

• Erfahrungsaustausch mit NGOs bzw. relevanten öffentlichen Institutionen  

• Evaluierungsergebnis des Nationalen Aktionsplans Behinderung 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Evaluierung des Ausbildungsplans im Bereich 
Persönlichkeitsbildung auf die Wissensvermitt
lung der verschiedenen Behinderungsarten; Ab
leitung von Ausbildungsinhalten abhängig vom 
Evaluierungsergebnis 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
weitere Kosten 
können nicht 
abgeschätzt 
werden 

Bedienstete werden zum Teil von Menschen mit 
Behinderung(en) auf deren besondere Bedürf
nisse hingewiesen (Partizipation). Einsatz von E-
Learning-Tools für Bedienstete, speziell im Au
ßendienst bzw. mit Parteienverkehr 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
weitere Kosten 
können nicht 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

abgeschätzt 
werden 

Aus- und Fortbildung, psychosozialer Support 
für Bedienstete des Innenressorts im Zusam
menhang mit anlassbezogenen Handlungen wie 
auch im generellen Kontext; Schaffung einer 
„soft-skills“-Kultur im psychologischen Kontext; 
österreichweite einheitliche Schulung, etwa 
durch die Erstellung eines E-Learning Moduls 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
sonstige Kos
ten nicht ab
schätzbar; 
ggfs. externe 
Partnerorgani
sationen 

E-Learning-Module Demenz, „Hate-Crime“ Er
fassung und Ermittlung vorurteilsmotivierter 
Straftaten, Ausbildung von ausreichend Bediens
teten in den LPD`s zum Thema“ Vernehmungs
lehre“, die ihr Wissen in den Vernehmungsschu
lungen an die Basis weitergeben 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
weitere Kos-
ten können 
nicht abge-
schätzt wer-
den  

Beschreibung, Definition und Operationalisie
rung der zu erfassenden Phänomene und Erstel
lung von Anwendungsanleitungen für die Exeku
tivbediensteten. (Treffen mit NGOs zu den je
weilig definierten Gruppen, Austausch mit dem 
Behindertenrat) 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
weitere Kosten 
können nicht 
abgeschätzt 
werden 

Sensibilisierung der Trainer der SIAK, Erweite
rung des Schulungsspektrums auf diverse Arten 
von Behinderungen, Berufsethik 

🗘 BMI Laufender Per
sonal- und 
Sachaufwand, 
weitere Kos-
ten können 
nicht abge-
schätzt wer-
den  
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Seminare flächendeckend in der Polizeigrund
ausbildung (Verein für die Hilfe Psychisch Er
krankter/HPE) 

2022-
2030 

BMI HPE Seminar 
€ 70.000 pro 
Jahr (1.000 pro 
Seminar) = 
700.000 € für 
10 Jahre  
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Team 8 „Landesverteidigung“ (BMLV) 
Stand: Mai 2021 

Behindertenpolitik 

Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe 

Ausgangslage 

Militärische Einsätze im In- und Auslands erfolgen stets unter Berücksichtigung der humani
tären Sicherheit und der Vielfalt in den Zielgruppen. Dies umfasst auch den Einbezug von 
Einschränkungen und Behinderungen der Menschen in den Zielgruppen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Aufrechterhaltung der derzeitigen Vorgangsweise unten Weiterentwicklung der Analysetools 

Indikator: Maßnahmen sind umgesetzt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten* 

Beibehaltung der Aufgabenanalyse sowie Wei
terentwicklung von Analysetools  

Lfd. BMLV  

Schulung der Thematik in der Einsatzvorberei
tung 

Lfd. BMLV  

*keine Kostenangabe, wenn im Regelbetrieb gedeckt. 
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Diskriminierungsschutz  

Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

Ausgangslage 

Im Sinne von Prävention und im Falle von Übergriffen sind für alle Bediensteten und im Be

sonderen für Bedienstete mit Behinderung geeignete Maßnahmen zu treffen. 

Derzeit gibt es grundsätzliche Vorschriften, die auch das Verbot von Gewalt und Missbrauch 
inkludieren. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ansprechstelle für betroffene Mitarbeitende 

Indikator: Maßnahme ist umgesetzt 

Schulungen und Bewusstseinsbildung im BMLV 

Indikatoren:  
Anzahl und Art der entwickelten Schulungen 
Anzahl der durchgeführten Schulungen 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten* 

Erweiterung des Arbeitsfeldes der permanenten 
Hotline des heerespsychologischen Dienstes im 
BMLV als Erstansprechstelle für Fälle von Gewalt 
und Missbrauch 

Ab 
2022 

BMLV  

Verstärkung der Bewusstseinsarbeit und Sensi
bilisierung durch Information in den heereseige
nen Medien und in der Ausbildung  

Ab 
2022 

BMLV  



Team 8 „Landesverteidigung“ (BMLV) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 261 von 612 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten* 

Entwicklung von Schulungen zur Thematik unter 
besonderer Beachtung der Sozialkategorie Be
hinderung 

2023 BMLV  

Durchführung von Schulungen zur Bewusst
seinsbildung 

Ab 
2024 

BMLV  

    

*keine Kostenangabe, wenn im Regelbetrieb gedeckt. 

Gebärdensprache 

Ausgangslage 

Es besteht die Möglichkeit Gebärdendolmetschung anzufordern. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Verstärkung des Angebotes für Informationsveranstaltung, interne Ausbildungen und Mitar
beiter:innengespräche. 

Indikatoren:  

• Anzahl der genehmigten und nicht genehmigten Einsätze von Gebärdensprachdol
metschungen 

• Anzahl der in Anspruch genommen Grundschulung für Gebärdensprache 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten* 

Bekanntmachung des Anforderungsvorganges für Gebär
dendolmetschung auf einer Website des BMLV  

2021 BMLV  



Team 8 „Landesverteidigung“ (BMLV) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 262 von 612 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten* 

Grundschulungen in Gebärdensprache für Behinderten
vertrauenspersonen und Personalvertretung sowie für Be
dienstete, die mit Gebärdensprechenden zusammenarbei
ten 

ab 
2024 

BMLV kA 

*keine Kostenangabe, wenn im Regelbetrieb gedeckt. 

Barrierefreiheit  

Bauen 

Ausgangslage 

Derzeit hat das BMLV einen gültigen Teiletappenplan.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Anhebung der baulichen Barrierefreiheit. 

Indikator: Erfüllungsgrad der nachstehenden Maßnahmen 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 

Ge
schätzte 
Gesamt-
kosten 

Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei der 
Planung und beim Bau von Neubauten bzw. Ge
neralsanierungen 

Lfd. Alle Ministe
rien 

 

Barrierefreie Ausstattung von Kasernen, Amts
gebäude und Schulungszentren mit zumindest 
1 Besprechungsraum, 1 WC-Anlage, 1 Parkplatz 

2022-
2030 

BMLV  
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Inhalt Zeit Zuständig 

Ge
schätzte 
Gesamt-
kosten 

für Menschen mit Behinderung, 1 Betreuungs
einrichtung (z.B. Cafeteria) und soweit vorhan
den mit 1 Mannschaftsunterkunft oder 1 Gäste
zimmer mit Nasszelle  

Adaptierung von Arbeitsplätzen nach Bedarfs
meldung von Bediensteten 

Lfd. Alle Ministe
rien 

 

*keine Kostenangabe, wenn im Regelbetrieb gedeckt. 

Medien 

Ausgangslage 

Die Website des BMLV ist bereits in den wichtigsten Teilen barrierefrei.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das Format der Website ist barrierefrei. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten* 

Kontinuierliche Umstellung auf Barrierefrei
heit 

2026 BMLV  

    

    

*keine Kostenangabe, wenn im Regelbetrieb gedeckt. 
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Förderung der beruflichen Teilhabe 

Ausgangslage 

1. Derzeit werden Bedienstete mit Behinderung in den dienstlichen Informationsaustausch 
eingebunden.  
2. Obwohl im BMLV alle gesetzlichen Maßnahmen die Bedienstete mit Behinderung betref
fen umgesetzt werden, besteht der Bedarf an einem systemisierten, personenunabhängigen 
„Proaktive Case Management für Bedienstete mit Einschränkungen und Behinderung“.  

Zielsetzungen und Indikatoren  

1. Im Sinne der Verbesserung der Informationsflüsse wird angestrebt, Information ver
stärkt zielgruppenorientiert zu Verfassen und sich dabei des tools „LEICHTER LESEN“ 
zu bedienen.  

Indikatoren: Erfassung der Bereiche, die mit dem tool „LEICHTER LESEN“ arbeiten, Erfassung 
der Zufriedenheit mit der angebotenen Information durch Befragung der BmB 

2. Entwicklung eines „prokaktiven Case Management“, das bestehende Einzelmaßnah
men in ein transparentes barrierefreies Konzept fasst und für alle Bedienstete als 
Grundinformation zur Verfügung steht. 

Indikator: Konzept ist entwickelt und steht zur Umsetzung bereit bis 2025; Ressortinterne 
Verordnung ist ab 2026 in Kraft; Anzahl der betreuten Personen ab 2026 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten* 

Steigerung der Verständlichkeit von schriftlicher 
Information für Dienstnehmende in relevanten 
Bereichen und in grundsätzlichen Angelegenhei
ten z.B. Unterlagen für den Arbeitsbereich, per
sönliche dienstliche  

Ab 
2021 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten* 

Entwicklung eines einheitliches Proaktiven Case 
Managements zur individuellen Information und 
Begleitung von BmB bei Auftreten von Einschrän
kungen und Behinderung sowie zur Unterstützung 
im Karrieremanagement 
 
z.B. Aufzeigen von Perspektiven, Hilfe für Wieder
einstieg nach längerer Abwesenheit vom Dienst, 
Einbindung von Arbeitsmedizinern und Arbeitspsy
chologie, Information in dienstrechtlichen Belan
gen. 
 

Ab 
2025 

BMLV  

*keine Kostenangabe, wenn im Regelbetrieb gedeckt.
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Team 9 „Frauen, Integration, Europa, 
Medien, Verfassung, Familie und Ju

gend“ (BKA) 
Stand: Mai 2022 

Behindertenpolitik 

Kinder mit Behinderungen 

Ausgangslage 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Familienbeihilfe: 

Als erhöhte Familienbeihilfe wird für Kinder mit erheblicher Behinderung ein Betrag von 
€ 155,90 zusätzlich zur allgemeinen Familienbeihilfe gewährt. Laut der Familienbeihilfensta
tistik bestand im Oktober 2020 für 87.955 Kinder Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe. Auf 
Basis dieser Kinderanzahl ergibt sich hochgerechnet ein Betrag an erhöhter Familienbeihilfe 
von rund € 164,5 Mio. im Jahr. 

Die erhöhte Familienbeihilfe für Kinder mit erheblicher Behinderung wird gewährt, wenn ein 
Kind an einer nicht nur vorübergehenden (d.h. voraussichtlich mehr als drei Jahre dauern
den) gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet und der Grad der Behinderung mindestens 50 
% beträgt oder das Kind voraussichtlich dauernd außerstande ist, sich selbst den Unterhalt 
zu verschaffen. Die erhebliche Behinderung ist durch eine Bescheinigung des Sozialministeri
umservice auf Grund eines ärztlichen Gutachtens nachzuweisen. 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Elternbildung: 

Eltern mit Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen mit oder ohne Behinderung erfahren 
im Erziehungsalltag mehr Zufriedenheit und beugen Erziehungsschwierigkeiten und Gewalt 
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vor, wenn sie sich über Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und Erziehungsfragen informie
ren und austauschen. 

Elternbildung ist ein Beitrag zum lebenslangen Lernen und hat zum Ziel, Eltern und mit häus
licher Erziehung Betraute in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken, Partnerschaftlichkeit in der 
Familie zu unterstützen und Problemen in der Eltern-Kind-Beziehung vorzubeugen. Damit ist 
Elternbildung eine Form der primären Prävention von Gewalt in der Familie.  

Das BKA fördert daher gemeinnützige Träger, die Veranstaltungen der Elternbildung anbie
ten, und stellt über verschiedene Medien Inhalte der Elternbildung kostenlos zur Verfügung. 

Die Bildungsangebote bei den vom BKA finanziell geförderten gemeinnützigen Trägern fin
den in Elterngruppen statt, um den elterlichen Austausch zu ermöglichen und durch Vernet
zung elterliche Ressourcen zu stärken. Veranstaltungen der Elternbildung sind die besonders 
niederschwelligen Eltern-Kind-Gruppen unter qualifizierter Begleitung, die schon mit Babys 
aufgesucht werden können, oder Workshops und Seminare zu Erziehungs- und Familienthe
men. 

Sowohl geförderte Elternbildungs-Veranstaltungen, als auch kostenlose Erziehungs-Informa
tionen werden ebenso den Eltern von Kindern mit Behinderungen angeboten. Die finanzielle 
Förderung des BKA kommt dabei einerseits gemeinnützigen Anbietern zugute, die auf die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung spezialisiert sind und damit auch die Eltern von 
Kindern mit Behinderung für ihre Informations- und Austausch-Angebote erreichen. Ande
rerseits bieten auch die großen Elternbildungs-Träger wie Bildungswerke und überregionale 
Familienorganisationen im Rahmen ihrer Veranstaltungen, die sich an alle Eltern richten, im
mer wieder solche an, die speziell an die Eltern von Kindern mit Behinderung adressiert sind.  

Eltern erhalten weiters über verschiedene Medien kostenlose Informationen zu Fragen der 
kindlichen Entwicklung und zu Erziehungsfragen, darunter auch Eltern von Kindern mit Be
hinderung. Das BKA stellt dafür die Website www.eltern-bildung.at und die Print-Erziehungs
ratgeber "ElternTIPPS" kostenlos bereit. Eltern von Kindern mit Behinderung finden Informa
tionen zu ihren spezifischen Fragen und Informations-Bedürfnissen in der Ratgeber-Bro
schüre "ElternTIPPS. Kinder mit Behinderung" sowie auf einschlägigen Themenschwerpunk
ten der Website www.eltern-bildung.at. Die Elternbildungs-Website des BKA ist großteils 
barrierefrei gemäß WCAG 2.1, Stufe AA, (entspricht jedenfalls WCAG 2.1 Stufe A). 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Familienberatung: 

http://www.eltern-bildung.at/
http://www.eltern-bildung.at/
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Das BKA fördert Schwerpunktfamilienberatungsstellen, die Beratung für Familien mit Ange
hörigen mit Behinderung anbieten. Die Förderung der rund 30 Schwerpunkt-familienbera
tungsstellen soll im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin stabil gehalten oder ausgebaut 
werden.  

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Zertifizierung familienfreundlichegemeinde / Maßnahmenfeld "Menschen mit Be
hinderung": 

Die Zertifizierung familienfreundlichegemeinde ist ein kommunalpolitischer Prozess für ös
terreichische Gemeinden, Marktgemeinden, Städte und Bezirke. Unter Einbindung aller Ge
nerationen und Fraktionen entwickelt eine Projektgruppe anhand von definierten Lebens
phasen und Handlungsfeldern individuell und bedarfsorientiert neue Maßnahmen zur Erhö
hung der Familienfreundlichkeit. Im Rahmen der Zertifizierung werden gezielt Maßnahmen 
für alle Lebensphasen sowie auch generationenübergreifende Projekte erarbeitet. Nach po
sitiver Begutachtung der umgesetzten Maßnahmen durch eine externe Zertifizierungsstelle 
wird die Gemeinde vom zuständigen Bundesministerium mit einem staatlichen Gütezeichen 
ausgezeichnet. Die Familie & Beruf Management GmbH unterstützt teilnehmende Gemein
den mit Information und Beratung beim Zertifizierungsprozess. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Familienbeihilfe: 

Der Behindertenpass wird im Wesentlichen auf Basis der gleichen Einschätzungsverordnung 
(die von den Ärztinnen und Ärzten auch im Zusammenhang mit der erhöhten Familienbei
hilfe heranzuziehen ist) wie die Bescheinigung des Sozialministeriumservice auf Grund eines 
ärztlichen Gutachtens ausgestellt.  

Es gibt Überlegungen, dass der Behindertenpass auch als Nachweis für das Vorliegen einer 
erheblichen Behinderung zur Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe herangezogen wer
den kann, um eine Verfahrenserleichterung zu schaffen. Die zuständige Fachabteilung des 
BKA analysiert mit Vertreterinnen und Vertretern des BMSGPK in einer Arbeitsgemeinschaft, 
ob die Untersuchungskriterien kompatibel sind, zumal die Ausstellung des Behindertenpas
ses nicht nur Kinder betrifft. Es sind auch die technisch-organisatorischen Gegebenheiten zu 
prüfen, wie die Daten am effizientesten vom Sozialministeriumservice an die Finanzämter 
übermittelt werden können. Es müsste auf jeden Fall eine gesetzliche Grundlage im FLAG 
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1967 geschaffen werden, sowohl für die Anerkennung des Behindertenpasses als auch für 
den Datenaustausch. 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Elternbildung: 

Niederschwellige geförderte Elternbildungs-Veranstaltungen sollen österreichweit allen inte
ressierten Eltern, somit auch Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, zur Ver
fügung stehen. 

Dazu stellt das BKA jährlich Fördergelder für gemeinnützige Träger von Elternbildungs-Ver
anstaltungen bereit. Bei der Fördervergabe ist das Prinzip der Barrierefreiheit der Veranstal
tungen verpflichtend vorgeschrieben. Der Barrierefreiheit-Standard der digitalen Angebote 
soll angehoben werden. 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Zertifizierung familienfreundlichegemeinde / Maßnahmenfeld "Menschen mit Be
hinderung": 

Zur optimalen Maßnahmensetzung für Menschen mit Behinderung wird seit 2020 ein eige
nes Handlungsfeld "Menschen mit Behinderung" definiert. Dadurch sollen Gemeinden dazu 
animiert werden, speziell in den Lebensphasen "Schwangerschaft und Geburt", "Familie mit 
Säugling", "Kleinkind bis 3 Jahre", "Kindergartenkind", "Schüler/in" und "In Ausbildung Ste
hende/r" Maßnahmen für Menschen mit Behinderung zu setzen. Kinder mit Behinderungen 
sowie deren Angehörige werden durch diese Maßnahmensetzung langfristig entlastet sowie 
auf Basis der individuell vorliegenden Bedürfnisse unterstützt. Jene Gemeinden, die in die
sem Handlungsfeld Maßnahmen setzen, verpflichten sich in einer verbindlichen Zielverein
barung zur Umsetzung. Diese wird mittels jährlicher Berichterstattung sowie abschließender, 
externer Begutachtung durch eine Zertifizierungsstelle geprüft und dokumentiert. 

Maßnahmen 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Familienbeihilfe 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Erhöhte Familienbeihilfe lau
fend 

BKA jährlich rd. 
€ 164,5 Mio. 

 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Elternbildung: 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Förderung gemeinnütziger Elternbildungsträger laufend BKA € 15 Mio. 

10 Ratgeber-Broschüren "ElternTIPPS" zu ver
schiedenen Themen, darunter auch "Kinder mit 
Behinderung", kostenlos als Print bestellbar o
der als Download (barrierefrei) 

Neuauflage Ende 
2020; danach Ak
tualisierung und 
Nachdruck alle 1-
2 Jahre 

BKA € 200.000 

Website www.eltern-bildung.at , die sich mit 
Themenschwerpunkten und Newsmeldungen 
auch an Eltern von Kindern mit Behinderung 
richtet 

laufend BKA € 850.000 

Erhöhung des Barrierefreiheits-Standards der 
Elternbildungs-Website auf WCAG 2.1, Stufe AA 

2021 BKA € 10.000 

 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Familienberatung: 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Schwerpunktfamilienberatungsstellen lau
fend 

BKA als För
dergeber 

jährlich rd. 
€ 600.000 Förder

aufwand 

 

http://www.eltern-bildung.at/
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BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Zertifizierung familienfreundlichegemeinde / Maßnahmenfeld "Menschen mit Be
hinderung": 

Unterstützung und Entlastung für Kinder mit Behinderung und deren Angehörige durch spe
zifische Maßnahmensetzung im kommunalen Bereich im Rahmen der Zertifizierung familien
freundlichegemeinde. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Zertifizierung familienfreundlichegemeinde -  Hand
lungsfeld "Menschen mit Behinderung" 

seit 2020 BKA, Sektion 
VI; Familie & 
Beruf Ma
nagement 
GmbH 

Kosten entstehen 
je nach Maß

nahme und wer
den von der audi
tierten Gemeinde 

selbst getragen 

Frauen mit Behinderungen 

Ausgangslage 

Nach Artikel 6 UN-Behindertenrechtskonvention muss Österreich Maßnahmen ergreifen, die 
gewährleisten, dass Frauen mit Behinderungen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
voll und gleichberechtigt genießen können. Rund 18,8 % der weiblichen und 17,9% der 
männlichen Bevölkerung ab 15 Jahren hatten 2015 eine dauerhafte Beeinträchtigung. 
Quelle: http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/ge
sundheitszustand/gesundheitliche_beeintraechtigungen/111229.html (BMGSK: Definition?, 
jüngere Daten in diesem Kapitel?) 

In den Altersgruppen der unter 60-Jährigen sind die Männer geringfügig stärker betroffen als 
Frauen, in der Altersgruppe der ab den 60-Jährigen weisen Frauen mit 34,1% häufiger dauer
hafte Beeinträchtigungen als Männer (32,9%) auf. (Daten von Statistik Austria).  

Zusätzlich werden Frauen mit Behinderungen neben behinderungsspezifischen Belastungen 
durch geschlechtsspezifische Benachteiligungen belastet (Mehrfachdiskriminierung): Aus 
vorhandenen statistischen Daten lässt sich ableiten, dass Frauen mit Behinderungen nicht 

http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheitliche_beeintraechtigungen/111229.html
http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheitliche_beeintraechtigungen/111229.html
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nur gegenüber Frauen ohne Behinderungen deutlich schlechter gestellt sind, sondern auch 
gegenüber Männern mit Behinderungen. 

Frauen mit Behinderungen haben geringfügig größere Nachteile in den Bereichen Bildung 
und Berufsausbildung im Vergleich zu Männern (3,6% haben immer oder manchmal Prob
leme, gegenüber rund 3% bei Männern). Unter den beeinträchtigen Erwerbspersonen sind 
Frauen unterrepräsentiert. Sie stellen 43%. Hinzu kommen weitere Benachteiligungen wie 
häufig schlechtbezahlte typische Frauenberufe, im Fall von Arbeitslosigkeit geringere Sozial
leistungsansprüche und niedrigere Pensionen im Alter.  

Frauen mit Behinderungen sind daher häufiger von Armutsgefährdung betroffen als Männer 
mit Behinderungen. Gleichzeitig kann die Datenlage zu diesen Bereichen auch noch hinsicht
lich der Aufschlüsselung nach Behinderung, Geschlecht und anderen Faktoren verbessert 
werden, um auch multiple Problemlagen / intersektionale Diskriminierungen besser be
schreiben zu können. 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderungen 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind besonders gefährdet Opfer von Gewalt und 
sexueller Gewalt zu werden. Allein durch eine oftmals mit einer Behinderung einhergehende 
Kommunikationsbeeinträchtigung – etwa durch Lernbehinderung oder auch Gehörlosigkeit – 
sind sie eine besonders gefährdete Risikogruppe. Die Ergebnisse der im Zeitraum 2015-2019 
durchgeführten Studien zu Gewalterfahrungen an Menschen mit Behinderung zeigen folgen
des Bild: Frauen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sind öfter schweren 
Formen sexueller Gewalt ausgesetzt als Frauen ohne Behinderung. Die in der Gesellschaft 
nach wie vor tabuisierte Sexualität von Frauen mit Behinderungen sowie fehlende Sexualer
ziehung begünstigen das Überschreiten von Grenzen und die Ausübung sexueller Gewalt. Zu
dem wurde sichtbar, dass Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen oft von Abhängigkeits
verhältnissen geprägt sind und beispielsweise pflegende Personen (u.a. Persönliche Assis
tenz oder Personen aus dem sozialen Umfeld) zugleich TäterInnen sein können. Dieser Um
stand kann Betroffene in besonders ausweglose Situationen bringen, da Unterstützung - 
wenn überhaupt – im nahen sozialen Umfeld gesucht wird und nur wenig bei Opferschutz- 
und Unterstützungseinrichtungen. Gründe dafür liegen sowohl in mangelnder Barrierefrei
heit von Unterstützungsangeboten (hinsichtlich baulichem Zugang und/oder Informationszu
gang) als auch in mangelnder Kenntnis über eigene Rechte. Hinzu kommt die Angst, nicht 
ernst genommen zu werden, was sich u.a. auch in Erhebungen zu polizeilichen Kontakten 
zeigt - hier berichteten einige Opfer mit psychischen Erkrankungen und Lernschwierigkeiten, 
dass die Polizei mehrmals kontaktiert werden musste, bevor ein Betretungsverbot gegen 
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den Gefährder erging. Offenkundig wurde den Opfern zunächst nicht geglaubt. 
(Quelle:  SNaP Studie polizeiliche und gerichtliche Schutzanordnungen bei Gewalt in sozialen 
Beziehungen - die Situation von Frauen mit besonderen Bedürfnissen (Helga Amesberger & 
Birgitt Haller, 2016)  

Zahlreiche Opferschutzeinrichtungen bieten bereits spezifische Beratungs- und Unterstüt
zungsangebote an. Seitens der Gewaltschutzzentren und der Interventionsstelle Wien ste
hen beispielsweise Broschüren in Brailleschrift zur Verfügung, Homepages wurden barriere
frei gestaltet und Gebärdensprachevideos können abgerufen werden. Mit unterschiedlichen 
Einrichtungen wurden - abhängig von der Beeinträchtigung - Kooperationen eingegangen 
(z.B. Gehörlosenverband, Gebärdensprachdolmetsch). Individuelle Lösungen werden ge
sucht und auch gefunden (z.B. Beratung vor Ort).  

Darüber hinaus verfügt Österreich über ein engmaschiges Netz an Frauen- und Mädchenbe
ratungseinrichtungen mit ganzheitlichen Beratungsangebot, das grundsätzlich allen zur Ver
fügung steht, unabhängig von Alter, Herkunft, sexueller Orientierung oder Behinderung. 
Diese bieten auch bei Gewaltbetroffenheit Beratung und sind baulich (verpflichtend) barrie
refrei.  

Dennoch ist nach wie vor Verbesserungsbedarf erkennbar, der sich auch in den Empfehlun
gen des Vertragsstaatenkomitees der Istanbul Konvention niederschlägt. Österreich ist auf
gefordert, Maßnahmen zu setzen, um die umfassende Einhaltung der Istanbul-Konvention 
auch im Hinblick auf Frauen mit Behinderung zu gewährleisten. 

Die Behindertenpolitik als Querschnittsmaterie ist daher aufgefordert, auf die Bedürfnisse 
von Frauen mit Behinderung einzugehen und dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes, 
eigenständiges und gewaltfreies Leben zu erfahren. Unterstützungsmaßnahmen sollen so
wohl Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen umfassen, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
verbessern, als auch zugängliche Informationsangebote für alle Lebensbereiche einschlie
ßen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Bei allen behindertenpolitischen Vorhaben muss auch die Geschlechterperspektive einbezo
gen werden. Das Recht auf Selbstbestimmung soll alle Lebensbereiche von Frauen mit Behin
derungen umfassen, u.a. auch das Recht auf selbstbestimmte Sexualität (z.B. durch gewalt
präventive Maßnahmen wie sexualintegrative Pädagogik, um eigene Grenzen Erkennen und 
setzen zu können).  

http://www.ikf.ac.at/proj_SNAP_NEU.htm
http://www.ikf.ac.at/proj_SNAP_NEU.htm
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Spezifische Maßnahmen (insbesondere Ausbildungen und Schulungen) zur Inklusion von 
Frauen mit Behinderung am Arbeitsmarkt, um die auch hier bestehende Ungleichheit zwi
schen Frauen und Männern auszugleichen, sind wichtig in Bezug auf Gewaltprävention (öko
nomische Selbständigkeit, Außenkontakte). 

Betroffene sollen dabei unterstützt werden, Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen ge
gen sich zu erkennen, sich im Bedarfsfall effektiv zu wehren und Unterstützung zu holen. 
Sensibilisierung, Begleitung und Unterstützung bei der psychosexuellen Entwicklung von 
Frauen mit Behinderung ist dabei ein wichtiger Aspekt der Präventionsarbeit betreffend se
xuelle Gewalt an Frauen mit Behinderung und ist bei allen Beratungsangeboten mitzuden
ken.  

Bei allen Schulungen von relevanten Berufsgruppen wie Persönliche Assistenz, Polizei, Be
treuungspersonal muss bei Aus- und Fortbildungen bzw. zusätzlichen Schulungsmaßnahmen 
das Thema „Gewalt gegen Frauen mit Behinderung“ integraler Bestandteil sein. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkosten 

Grundsätzlich stehen die geförderten Bera
tungs- u. Betreuungsangebote als zentrale An
laufstelle für frauenspezifische Belange für 
sämtliche Frauen und Mädchen einschließlich 
Frauen und Mädchen mit Behinderung offen 
und sind barrierefrei.  

2021-2030 BKA  

Förderung von spezifischen Projekten für 
Frauen und Mädchen mit Behinderung wie 
z.B. das Projekt „Ressourcen für gewaltbe
troffene Frauen mit Behinderungen“ des Ver
eins NINLIL.  

01.10.2020 
- 
15.10.2021 

BKA € 131.124,00 

In der Vergangenheit wurden bereits Qualifi
zierungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen 

2021-2030 BKA  
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Migrantinnen und Migranten mit Behinderungen 

Ausgangslage 

Menschen mit Behinderung sind gefährdet Opfer von Diskriminierung oder Benachteiligung 
im täglichen oder beruflichen Leben zu werden. Menschen mit Behinderung und Migrations
hintergrund (Menschen mit Fluchthintergrund inbegriffen) sind aufgrund von sprachlichen 
und kulturellen Barrieren einer noch größeren Gefahr ausgesetzt, Opfer von Diskriminierung 
oder Benachteiligung zu werden. Darüber hinaus können behinderte Frauen mit Migrations
hintergrund von einer dreifachen Diskriminierung betroffen sein. Es ist daher erforderlich 
Maßnahmen zu setzen, die eine Mehrfachdiskriminierung der Betroffenen verhindern. 

Österreich weist vielfältige Beratungs- und Förderangebote sowie Diskriminierungsverbote 
zugunsten von Menschen mit Behinderung auf, welche auch von behinderten Menschen mit 
Migrationshintergrund in Anspruch genommen bzw. geltend gemacht werden können.  

Dazu zählen auch allfällige Ansprüche nach dem Behindertengleichstellungsrecht, da weder 
Staatsbürgerschaft noch ethnische Herkunft Voraussetzung für die Anspruchsberechtigung 
sind. Begünstigte Behinderte nach dem Behinderteneinstellungsgesetz müssen über die ös
terreichische Staatsbürgerschaft verfügen oder einem EU- bzw. EWR-Staat angehören, aus
genommen sind allerdings zum dauernden Aufenthalt berechtigte behinderte Flüchtlinge mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 50 %. Das Bundesbehindertengesetz stellt für 
Förderungen aus dem Unterstützungsfonds auf die österreichische Staatsbürgerschaft oder 
den ständigen Aufenthalt in Österreich ab. 

von Gewaltschutzeinrichtungen gefördert und 
auch die Erarbeitung eines Curriculums für 
psychosoziale und juristische Prozessbeglei
tung für weibliche Gewaltopfer als wichtige 
Schulungsgrundlage finanziert. Bei derartigen 
Maßnahmen werden auch künftig Frauen und 
Mädchen mit Behinderung als Zielgruppe defi
niert werden. 
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Dennoch kommt es in der Praxis vor, dass Beratungs- und Förderangebote von der Ziel
gruppe zum Beispiel aufgrund von sprachlichen und kulturellen Barrieren oder mangels bau
licher Barrierefreiheit nicht in Anspruch genommen werden können. 

Die Integrationspolitik soll daher auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und 
Migrationshintergrund eingehen und ihnen und ihren Familien damit faire Teilhabemöglich
keiten in den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen ermöglichen. Unterstützungsmaß
nahmen sollen frühzeitig einsetzen und konsequent weiterverfolgt werden, um den Integra
tionsprozess für diese Menschen, die zahlreichen Barrieren ausgesetzt sind, bestmöglich zu 
gestalten.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Integrationspolitik soll auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und Migrati
onshintergrund eingehen und ihnen und ihren Familien damit faire Teilhabemöglichkeiten in 
den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen ermöglichen. Unterstützungsmaßnahmen 
sollen frühzeitig einsetzen und konsequent weiterverfolgt werden, um gute Voraussetzun
gen für eine dauerhafte Integration dieser Menschen in Österreich sicherzustellen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Befassung des Expertenrates für Integration und des In
tegrationsbeirats für Integration mit Thema behinderten
gerechter Integrationspolitik 

2021 BKA - 

Ausnahmen für Migrantinnen und Migranten mit Sprach
behinderung bei der Nachweispflicht über Kenntnisse der 
deutschen Sprache zur elementaren Sprachverwendung 
bei erstmaligen Anträgen gemäß § 21a NAG, vertieften 
elementaren Sprachverwendung für die Erfüllung von Mo
dul 1 der Integrationsvereinbarung und selbständigen 
Sprachverwendung für die Erfüllung von Modul 2 der In
tegrationsvereinbarung (§§ 9 bis 10 IntG) und die Verlei
hung der Staatsbürgerschaft (§ 10a Abs. 2 Z 3 StbG) 

2021 BKA und BMI - 

Befassung der integrationsrelevanten Stellen im Rahmen 
des Integrationsmonitorings nach § 21 IntG hinsichtlich 
statistischer Daten zu behindertengerechter Integrations
arbeit  

2021 BKA - 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Bereitstellung eines barrierefreien Prüfungsangebots 
durch den Österreichischen Integrationsfonds, damit auch 
Menschen, die bisher aufgrund von Sehbeeinträchtigun
gen, Sprach- oder Hörbeeinträchtigungen oder motori
schen Beeinträchtigungen von der Nachweispflicht ausge
nommen waren, ihre Deutschkenntnisse nachweisen kön
nen. 

2020 - 
fortbe
ste
hend 

ÖIF  

Aufnahme einer Bestimmung im Förderaufruf, wonach 
Projekte die das Erlernen der Österreichischen Gebärden
sprache (ÖGS) durch hörbeeinträchtigte Migrantinnen 
und Migranten bzw. Asyl- und subsidiär Schutzberechtig
ten zum Gegenstand haben, als Beispiele für förderfähige 
Projekte im Bereich der Integrationsförderung gelten. 

2021 - 
2023 

BKA - 

Diskriminierungsschutz 

Schwangerschaft und Geburt 

Maßnahmen 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Familienberatung:  

Die bestehende Beratung wird durch speziell ausgebildetes Personal sowie der neutralen, 
evidenzbasierten und ausgewogenen Information über Beratungsangebote (z.B. durch spezi
elle Broschüren) fortgeführt. 

Die Familienberatungsstellen bieten Schwangerenberatung, Schwangerschafts-konfliktbera
tung und Familienplanung als besonderen Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit an. In eini
gen dieser Stellen stehen speziell für die Beratung im Umfeld von pränataler Diagnostik aus
gebildete Beraterinnen und Berater zur Verfügung. 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Jährliche Personalkosten in Schwerpunktfamilienbera
tungsstellen zum Thema Behinderung  

lau
fend 

BKA als För
dergeber 

Jährlich ca 
€ 600.000 

Schutz vor Gewalt und Missbrauch  

Ausgangslage 

BKA/ Sektion VI – Familie und Jugend  
Bereich Gewaltschutz:  

Die 1993 gegründete Plattform gegen die Gewalt in der Familie ist das einzige österreich
weite Netzwerk, in dem - derzeit 45 - etablierte Beratungseinrichtungen (Vernetzungsträ
ger/-innen) aus den Bereichen "Gewalt gegen Kinder", "Gewalt gegen Frauen", "Gewalt 
an/unter Jugendlichen", "Gewalt gegen ältere Menschen" und "Geschlechtsspezifische Bur
schen- und Männerarbeit" im Bereich der Gewaltprävention zusammenarbeiten.  

Der Austausch und die Diskussion über die verschiedenen Bereiche hinweg ermöglicht die 
Entwicklung sinnvoller Konzepte und konstruktiver Modelle der Gewaltprävention. Die Ver
netzungsträger/-innen setzen regionale Präventionsprojekte um: 

• Workshops zur Vernetzung regionaler Hilfseinrichtungen (Diskussion, Planung und Um
setzung konkreter Präventionsmaßnahmen; fachlicher Austausch etc.) 

• Entwicklung von Präventionskonzepten (z.B. für Fortbildungsmaßnahmen involvierter 
Berufsgruppen oder für primäre Präventionsarbeit mit Mädchen und Burschen) 

• Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und primärer Präventionsarbeit 

Die Website www.gewaltinfo.at dient als Diskussionsforum für aktuelle Themen in der Ge
waltprävention. Von Gewalt Betroffene finden dort Informationen, die Adressen von Anlauf
stellen und ersten Rat. Zielgruppen für die Plattformarbeit sind einerseits von Gewalt Be
troffene, andererseits Berufsgruppen, die in ihrem Arbeitsumfeld mit dem Thema Gewalt 
konfrontiert sind. Die Gewaltinfo-Website des BKA ist barrierefrei gemäß WCAG 2.1, Stufe 
AA. 

http://www.gewaltinfo.at/
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Eine Ratgeberbroschüre für Fachleute, die mit Kindern arbeiten, "(K)ein sicherer Ort" erläu
tert die verschiedenen Formen und Dynamiken von Gewalt, den Umgang mit Verdacht und 
das sachgerechte Einleiten von Hilfeprozessen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

BKA/ Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Gewaltschutz:  

Ziele der Plattform sind die Reduzierung von Gewalt, die Erhöhung der Aufdeckungsrate und 
eine Optimierung der Interventionen bei Fällen von Gewalt. 

Alle Angebote stehen Menschen mit oder ohne Behinderung gleichermaßen offen und müs
sen barrierefrei zugänglich sein. 

Maßnahmen 

BKA/ Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Gewaltschutz:  

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Förderung gemeinnütziger Organisationen sowie der 
Plattform gegen die Gewalt für regionale Präventionspro
jekte   

Lau
fend 
(jähr
lich) 

BKA € 264.500.000 

Plattform gegen die Gewalt: Bereichskoordination und 
Vernetzungstreffen  

Lau
fend 
(jähr
lich) 

BKA € 17.000 

Website www.gewaltinfo.at lau
fend 

BKA € 18.000 

Ratgeberbroschüre (K)ein sicherer Ort zum Bestellen oder 
Download (barrierefrei) 

Neu
auf
lage 
2020; 
lau
fende  

BKA € 90.000 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Aktua
lisie
rung 

Gebärdensprache 

Ausgangslage 

Seit dem Jahr 2005 ist die Österreichische Gebärdensprache in der Bundesverfassung veran
kert. Artikel 8 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) bestimmt: 

„Die Österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Das Nähere 
bestimmen die Gesetze.“ 

In vielen Verfahrensgesetzen ist bereits geregelt, dass die Kosten für Gebärdensprachdol
metschungen vom Bund zu tragen sind. 

Die Übernahme der Kosten einer Gebärdensprachdolmetschung ist zwar eine wesentliche 
Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe von gehörlosen Menschen am Leben in der Ge
sellschaft. Ein Problem ergibt sich in der Praxis allerdings durch einen Mangel an Dolmet
schern und Dolmetscherinnen, so müssen immer wieder Termine deswegen abgesagt oder 
verschoben werden. 

Seit 2019 ist es gelungen, dass Gebärdensprachdolmetscher bei Pressekonferenzen und Ver
anstaltungen im Bundeskanzleramt, die live übertragen werden, beigezogen werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Gehörlose Menschen sollen in allen Bereichen der Bundesverwaltung in Österreichischer Ge
bärdensprache kommunizieren können, ebenso hochgradig schwerhörige und taub-blinde 
Personen, die die Österreichische Gebärdensprache nutzen. Dies erfordert zum einen eine 
ausreichende Anzahl von Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet
schern und zum anderen die Übernahme der Kosten der Gebärdensprachdolmetschung. 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortführung der ÖGS-Dolmetschung bei Pressekonferen
zen und Veranstaltungen des Bundeskanzleramts (der 
Bundesregierung). 

lfd BKA (I/11) Honorarkosten 
pro Veranstaltung 

    

    

Barrierefreiheit 

Allgemeines 

Maßnahmen 

BKA/ Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Familienberatung:  

Die Barrierefreiheit der geförderten Familienberatungsstellen beinhaltet neben der flächen
deckend umgesetzten baulichen Barrierefreiheit im Bedarfsfall auch die Übersetzung der Be
ratungsgespräche in Österreichische Gebärdensprache. Die Kosten für Gebärdensprachdol
metscher/innen können über die Familienberatungsförderung abgerechnet werden. 

Leistungen des Bundes 

Ausgangslage 

Im Rahmen der Maßnahme 79 des Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-2020 wurden 
laufend die aktuellen Anforderungen betreffend barrierefreies Webdesign in E-Government-
Aktivitäten eingebunden. Seit 2018 entwickelt das Bundeskanzleramt das Webdesign des 
Bundes, welches die Anforderungen berücksichtigt. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des 
BCMS 2.0 (Content Management System des Bundes) und des technischen Betriebs der 



Team 8 „Landesverteidigung“ (BMLV) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 282 von 612 

Websites der Ressorts im BRZ (und LFRZ). Im Rahmen der Entwicklung des Designs des Bun
des für alle Produktionen (Geschäftssorten, Publikationen etc.) wurden ebenso die Anforde
rungen an Barrierefreiheit berücksichtigt. 

Im Rahmen der Maßnahme 81 wurden Webauftritte in Bezug auf Accessibility und Usability 
laufend evaluiert und verbessert. Mit Umsetzung des Web-Zugänglichkeitsgesetzes (WZG, 
2019) werden Websites und mobile Anwendungen von FFG (beauftragte Stelle zur Umset
zung des WZG) evaluiert. Die Ergebnisse des Monitorings fließen in den nationalen Report 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websi
tes und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen ein und werden ebenso den Betreibern 
der Websites kommuniziert.  

Seit 2019 werden Gebärdensprachdolmetscher bei Pressekonferenzen und Veranstaltungen 
im Bundeskanzleramt, die live übertragen werden, beigezogen. (siehe Punkt 2.7) 

Seit 2020 werden Sprechertexte in Videos des Bundeskanzleramtes für die Veröffentlichung 
der Videos mit Untertitel transkribiert. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weiterentwicklung des Design des Bundes unter Berück
sichtigung der Anforderungen an Barrierefreiheit (Web 
und Publikationen/Dokumente bezogen) 

lfd BKA (I/12) Im Rahmen der 
Entwicklung des 
Design des Bun

des 

Untertitelung für Videos und Erstellung von Medienalter
nativen 

lfd BKA (I/12) Im Rahmen der 
Videoproduktio
nen, Transkribie

rung erfolgt im 
Haus 

Produktion barrierefreier Publikationen des Bundeskanz
leramtes und für andere Ressorts  

lfd BKA (/12) Im Rahmen der 
Produktionsleis

tung  

Unterstützung hinsichtlich Barrierefreiheitsanforderungen 
der technisch verantwortlichen IT-Projektmanager des 
Bundeskanzleramtes bei Web Relaunches und neu ge
planten Websites und Anwendungen  

Lfd., 
auf An
frage/
bei Be
darf 

BKA (I/12) Im Rahmen der 
Unterstützungs
leistung für Kon

zeption bis In-Be
triebnahme neuer 

Webangebote  
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Medien 

Ausgangslage 

Medien sind ein nicht mehr wegzudenkender allgegenwärtiger Bestandteil unseres täglichen 
Lebens und durchdringen alle Bereiche unserer Gesellschaft. Das Thema Behinderung ist in 
den Medien noch zu wenig präsent und vor allem oft verknüpft mit dem Bild armer, spen
denbedürftiger Personen. Menschen mit Behinderungen werden häufig als Bittsteller oder 
Opfer dargestellt. 

Viele Menschen haben aber keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderungen. Informationen 
zum Thema Behinderung erhalten sie nur über die Medien. Eine einseitige und beschränkte 
Darstellung hat daher eine dementsprechende verzerrte Wahrnehmung zur Folge und prägt 
stark das öffentliche Bild von Menschen mit Behinderungen in einer Weise, die nicht der Re
alität entspricht. Damit werden aber Barrieren „in den Köpfen“ nichtbehinderter Menschen 
verfestigt. 

Die Berichterstattung in den Medien hat nicht zuletzt auch Einfluss auf politische Entschei
dungen. Was in meinungsbildenden Medien ausführlich behandelt wird, findet leichter sei
nen Niederschlag im politischen Handeln als Themenbereiche, die verschwiegen oder nur zu 
besonderen Jubiläen behandelt werden. 

Medien sind darüber hinaus aber für Menschen mit Behinderungen genauso wie für nicht 
behinderte Menschen eine wesentliche Informationsquelle und dienen der Unterhaltung 
und Bildung. 

Im Rahmen des Programmauftrags hat der Österreichische Rundfunk (ORF) als eines der 
wichtigsten österreichischen Medien durch die Gesamtheit seiner Programme dafür zu sor
gen, dass die Anliegen von Menschen mit Behinderungen angemessen berücksichtigt wer
den.  

Die Sendungen und Online-Angebote des ORF müssen im Hinblick auf ihre Aufmachung und 
ihren Inhalt die Menschenwürde und die Grundrechte anderer achten und dürfen dabei spe
ziell nicht zu Hass oder Gewalt gegen eine Personengruppe oder eine einzelne Person dieser 
Gruppe auf Grund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen 
Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, 
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der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minder
heit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientie
rung aufstacheln und keine Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c 
StGB) enthalten. Die gleichen Grundsätze gelten auch für die Werbung im ORF und darüber 
hinaus auch für alle anderen audiovisuellen Mediendienste, die Sendungen über elektroni
sche Kommunikationsnetze zur Verfügung stellen. Der ORF und andere audiovisuelle Medi
endienste sind darüber hinaus gesetzlich verpflichtet, jährlich den Anteil der für hörbehin
derte und sehbehinderte Menschen zugänglichen Sendungen, insbesondere durch Gebär
densprache, Untertitelung, Audiodeskription und leicht verständliche Menüführung zu erhö
hen. Hier ist in den letzten Jahren auch bereits viel geschehen. Trotzdem gibt es noch immer 
zu wenig barrierefrei zugängliche Angebote sowohl im ORF als auch in anderen Medien. So 
sind bspw. TV-Informationssendungen oder Verkehrsdurchsagen im Radio für schwerhörige 
Menschen nur dann barrierefrei, wenn dabei auf Hintergrundmusik verzichtet wird. 

Für den Behindertensport gibt es noch zu wenig Medienpräsenz. 

Beitrag I/11 - BKA: 

Die Info-Schnittstelle "Medien und Barrierefreiheit" wurde eingerichtet als ein Ergebnis der 
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer Empfehlung zur Darstellung von Menschen mit Behin
derungen in den Medien (Maßnahme 101 im Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-
2020). Laufend aktualisiert werden die Kontaktdaten zur Vernetzung zu Interessensvertre
tungen und zu Medien. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Anzahl barrierefrei zugänglicher Sendungen des ORF und anderer audiovisueller Medien
dienste soll stark erhöht werden, neue Eigenproduktionen sollen jedenfalls von vorne herein 
barrierefrei sein. 

Das Leben von Menschen mit Behinderungen soll in all seinen Aspekten in den Medien sach
lich und ausgewogen dargestellt werden. Diskriminierende Begriffe, wie z. B. „leidend“, „an 
den Rollstuhl gefesselt“ oder „taubstumm“ sollen vermieden und die Stärken von Menschen 
mit Behinderungen in den Vordergrund gestellt werden. 

Gestaltung und Moderation von Sendungen des ORF durch Menschen mit Behinderungen 
sind zu fördern. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/medien-und-barrierefreiheit.html
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Ziel ist die Förderung von Filmen über und von Menschen mit Behinderungen im Rahmen 
der Filmförderung. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weiterführung der Info-Schnittstelle im Bundeskanzler
amt in der Webseite "Medien und Barrierefreiheit": Aktu
alisierung der Kontaktdaten zur Vernetzung 

Lfd 
(~Halb
jähr
lich, 
bei Be
darf) 

BKA (I/11 
und I/12/b) 

 

Bildung 

Vorschulische Bildung 

Zielsetzungen und Indikatoren 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Elementarbildung: 

Der Eintritt in die Volksschule im Sinne eines Übergangsmanagements soll erleichtert und 
die Bildungschancen der Kinder für ihr weiteres Bildungs- und Berufsleben unabhängig von 
ihrer sozioökonomischen und kulturellen Herkunft erhöht werden. Die Beitragsfreiheit im 
letzten Jahr vor Schuleintritt dient überdies der finanziellen Entlastung der Eltern. 

Der verpflichtende Besuch für 5-Jährige hat sich seit seiner Einführung im Kindergartenjahr 
2010/11 bewährt. So hat sich seither die Betreuungsquote um 2,2 Prozentpunkte auf 98,5 % 
(2019/20) erhöht. Zurückgegangen sind die Ausnahmebewilligungen, jedoch ist bei den Ver
waltungsstrafverfahren wegen Verstoßes gegen den verpflichtenden Besuch ein Anstieg zu 
verzeichnen. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/medien-und-barrierefreiheit.html
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Maßnahmen 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Elementarbildung: 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Weiterführung der beitragsfreien, halbtägigen Besuchs
pflicht von elementaren Bildungseinrichtungen für alle 
5-jährigen Kinder - Zweckzuschuss des Bundes 

2018/19 
bis 
2021/22 

BMBWF, Abt. 
I/4 
(BKA) 

€ 280.000.000 

Schulen - Barrierefreiheit 

Maßnahmen 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Schulbuchaktion: 

Im Rahmen der aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanzierten Schulbuchaktion 
als Sachleistung für alle Schülerinnen und Schüler an österreichischen Schulen werden vom 
Bundesblindeninstitut bzw. Schulen approbierte Schulbücher für sehbehinderte und blinde 
Schülerinnen und Schüler bestellt, von einem beauftragten Dienstleister speziell aufbereitet 
und vom BKA bezahlt. 

Im Schuljahr 2021/22 wurden für Vergrößerungen von Schulbüchern, Unterrichtsmaterialien 
in Brailleschrift und digitale Schulbücher im Rahmen der Schulbuchaktion insgesamt  
€ 859.592,28 für blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 
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Selbstbestimmtes Leben 

Selbstbestimmtes Leben allgemein 

Ausgangslage 

Österreich engagiert sich bereits seit Jahrzehnten im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung 
und bekennt sich zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen (VN) mit ihren 17 Nachhaltigen 
Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) und 169 Unterzielen (Targets). 
Die Agenda 2030 deckt die drei Säulen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch und so
zial) ab und verfolgt den Ansatz "Leaving no one behind". 

Mittels Ministerratsbeschluss vom 12. Jänner 2016 wurden alle Bundesministerien mit der 
kohärenten Umsetzung der Agenda 2030 ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beauf
tragt und dazu, deren Prinzipien nachhaltigen Entwicklungsziele durch Strategien, Pro
gramme Aktionspläne und Maßnahmen umzusetzen. Die Ko-Zuständigkeit für die allgemeine 
Koordinierung der Agenda 2030 und der Ko-Vorsitz der interministeriellen Arbeitsgruppe zur 
Agenda 2030 kommt dem Bundeskanzleramt gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Europäische und Internationale Angelegenheiten zu. In die Umsetzung sind im Sinne des 
Multi-Stakeholder- Ansatzes auch zahlreiche staatliche und nichtstaatliche Akteurinnen und 
Akteure eingebunden. 

Wie im Regierungsprogramm 2020-2024 in Aussicht genommen, hat Österreich im Juli 2020 
seinen ersten Freiwilligen Nationalen Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungs
ziele (FNU) im Rahmen des Hochrangigen Politischen Forums der Vereinten Nationen prä
sentiert. Die Erstellung wurde federführend durch das Bundeskanzleramt mitbetreut. Dieser 
Bericht bringt eine Bestandsaufnahme bisheriger Aktivitäten, soll zum Nachdenken anregen 
und zu weiteren Initiativen motivieren. Angesichts der Vielfalt der Themen der Agenda 2030 
stellt der FNU drei Schwerpunktthemen ausführlicher dar, die für Österreich besondere Re
levanz haben. Einer davon deckt den Bereich "Leaving no one behind" ab: Das österreichi
sche Sozial- und Gesundheitssystem trägt wesentlich zur Vermeidung und Bekämpfung von 
sozialer Ausgrenzung bei und sichert ein hohes Niveau in der Gesundheitsversorgung. Ge
zielte Maßnahmen verbessern die Lebenssituation von benachteiligten Menschen, wie Men
schen mit Behinderungen, älteren Menschen, Jugendlichen und Kindern. Kinder, Frauen und 
besonders sozial benachteiligte und ausgegrenzte Personengruppen sollen verstärkt unter
stützt werden. 
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Der Bericht enthält ein Ausblickskapitel mit zukünftig in Aussicht genommenen Maßnahmen 
zur Erreichung sozialer Inklusion auch von Menschen mit Behinderung. Im Sinne des SDG-
Mottos "Leaving no one behind" gilt es sicherzustellen, dass alle Menschen, insbesondere 
benachteiligte gesellschaftliche Gruppen, bei der Nachhaltigen Entwicklung einbezogen wer
den. Der Zugang zu einer nachhaltigen, qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allge
mein zugänglichen Gesundheitsversorgung (UHC) soll gefördert sowie soziale Inklusion si
chergestellt werden. Österreich verfolgt auch weiterhin einen breiten Stakeholderansatz zur 
Umsetzung der Agenda 2030, der bestmöglich sämtliche Interessen und Personengruppen 
abbildet und will die kohärente Einbindung aller relevanten Akteure weiter verstärken. 

Zur Erreichung der SDGs (Anm.: lt. internationalen Rankings liegt Österreich global betrach
tet bei der Umsetzung der SDGs 2020 auf dem 7. Platz und europaweit auf Platz 467) können 
die SDGs nur in ihrer Gesamtheit betrachtet und umgesetzt werden. Insbesondere SDG 10 
(Weniger Ungleichheiten) betont die Selbstbestimmung und Inklusion sämtlicher Menschen, 
im Speziellen auch von Menschen mit Behinderung.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

SDG 10.2 sieht vor, dass alle Menschen bis 2030 unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinde
rung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu 
Selbstbestimmung befähigt werden und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion 
gefördert wird. 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Jugendförderung: 

In den Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit 
gemäß § 8 Bundes-Jugendförderungsgesetz wurde das Bundes-Behindertengleichstellungs
gesetz verankert. Es werden daher nur Organisationen gefördert, wenn die Angebote für 
Menschen mit Behinderung barrierefrei zugänglich sind. 

                                                      

67 https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/ 
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Maßnahmen 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Jugendförderung: 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Förderungen lt. Bundesjugendförderungs-Gesetz (BJFG) lau
fend 

BKA € 6,5 Mio.  

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Ausgangslage 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Jugendbeteiligung: 

Es gibt in Österreich eine Vielzahl an Beteiligungsformen und -möglichkeiten, auch explizit 
für und mit jungen Menschen. Viele davon haben jedoch eher Projektcharakter, sind zeitlich 
und räumlich eingeschränkt und werden nur punktuell umgesetzt. Es muss daher ein Anlie
gen sein, Jugendbeteiligung strukturell zu verankern und als Grundlage für alle jugendpoliti
schen Maßnahmen zu etablieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass junge Menschen in einer 
Vielzahl von Lebenswelten zu Hause sind und unterschiedliche Anliegen und Bedürfnisse ha
ben. Jugendbeteiligung braucht daher auch entsprechende Instrumente und Kanäle um alle 
junge Menschen in Österreich zu erreichen. Junge Menschen mit Behinderung können eben
falls nicht als homogene Gruppe angesprochen werden, sondern müssen über jeweils unter
schiedliche lebensweltliche Kontexte erreicht werden. 

 

Zielsetzungen und Indikatoren 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Jugendbeteiligung: 
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Um dem Ziel einer breiten und strukturell verankerten Jugendbeteiligung näher zu kommen 
wurde dieser in der Österreichischen Jugendstrategie (zuletzt bestätigt durch die Bundesre
gierung mit Ministerratsbeschluss vom 8. September 2021) ein hoher Stellenwert einge
räumt. Dies bezieht sich auf zwei Ebenen: 

• Jugendbeteiligung ist fundamentales Arbeitsprinzip der Entwicklung und Umsetzung der 
Strategie selbst. Dies findet auf mehreren Ebenen Anwendung: durch Einbeziehung von 
jugendrelevanten Forschungsergebnissen, der Bundes-Jugendvertretung als gesetzliche 
Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich, und der Einbindung 
von anderen von jungen Menschen getragenen Einrichtungen und Initiativen, sowie 
durch die direkte Beteiligung von jungen Menschen (Reality Checks). Reality Checks mit 
jungen Menschen werden bei der Erarbeitung von Jugendzielen und Maßnahmen sowie 
auch bei der Erarbeitung von Strukturen der Österreichischen Jugendstrategie durchge
führt. 
 

• Das Handlungsfeld „Beteiligung und Engagement“ ist eines von vier Handlungsfeldern 
der Österreichischen Jugendstrategie, in denen alle Bundesministerien Jugendziele und 
Maßnahmen entwickeln und umsetzen. 
 

Die Entwicklung von Indikatoren ist eine Aufgabe, die in der derzeitigen Phase der Österrei
chischen Jugendstrategie mit den Bundesministerien gemeinsam entwickelt wird. 

Maßnahmen 

BKA / Sektion VI – Familie und Jugend 
Bereich Jugendbeteiligung: 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt-
kosten 

Weiterführung und Weiterentwicklung der 
Österreichischen Jugendstrategie als jugend
politisches Instrument der Österreichischen 
Bundesregierung für ein gemeinsame Umset
zung von Jugendzielen und bedarfs- und ziel
gruppengerechten Maßnahmen in allen Be
langen, die junge Menschen betreffen 

Laufender 
Prozess 
ohne Endda
tum 

Koordination: 
BKA, Kompe
tenz-zentrum 
Jugend 

Abhängig von den Ju
gendzielen und Maß

nahmen der Res
sorts, daher noch 

keine Gesamtschät
zung möglich 

Einbindung junger Menschen aus unter
schiedlichen Zielgruppen in die Entwicklung 
der Jugendziele und Maßnahmen, die im Rah
men der Österreichischen Jugendstrategie 

Aufgrund 
sich wan
delnder An
sprüche der 

Koordination: 
BKA, Kompe
tenz-zentrum 
Jugend 

Im BKA (Koordina
tion) rund € 60.000 

jährlich 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt-
kosten 

entstehen. Die Jugendziele und Maßnahmen 
sind dabei mit "Reality Checks" zu hinterle
gen, mit denen die unterschiedlichen Lebens
welten junger Menschen reflektiert werden. 

jungen Ge
neration lau
fender Pro
zess ohne 
Enddatum 

Der EU-Jugenddialog als Beteiligungsinstru
ment der EU-Jugendstrategie 2019 - 2027 
wird fortgesetzt. Grundlage sind dabei die Eu
ropean Youth Goals, die nunmehr sukzessive 
umgesetzt werden sollen. Die Einbindung un
terschiedlicher jugendlicher Ziel- und Interes
sensgruppen ist vorgesehen. Die Ergebnisse 
fließen in die Österreichische Jugendstrategie 
ein 

Umsetzung 
in 1 1/2 jäh
rigen Dia
logzyklen bis 
Ende 2027 

Koordination: 
BKA, Kompe
tenz-zentrum 
Jugend  

Rund € 50.000 jähr
lich (Ausgaben des 

BKA ohne Ausgaben 
der Länder und ande

rer Stakeholder) 

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Ausgangslage 

Zur Information über barrierefreie IKT, barrierefreie Websites und -anwendungen, mobile 
Anwendungen, barrierefreie Dokumente, Umsetzung von Richtlinien und nationale Gesetze 
zu barrierefreien Webinhalten sowie Hintergrundinformationen wurde im Verwaltungswiki 
ein Themenportal "Barrierefreiheit" angelegt. Die Inhalte werden vom BKA und vom 
BMSGPK (AG BIKT) bei Bedarf aktualisiert. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Aktualisierung des Informationsangebots im Verwaltungs-
WIKI zum Thema Barrierefreiheit, gemeinsam mit 
BMSGPK 

Lfd./be
i Be
darf 

AG BIKT  

https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Portal:Barrierefrei
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Portal:Barrierefrei
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Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Ausgangslage 

Die Verwaltungsakademie des Bundes (VAB) bietet seit über 10 Jahren ein Ausbildungsange
bot zum Thema Barrierefreiheit im Rahmen des Fachgebietes E-Government an. Inhaltlich 
konzipiert wurden die Seminare zu Barrierefreiheit vom Bundeskanzleramt (E-Government-
Abteilung) gemeinsam mit der Webredaktion im Bundeskanzleramt und facheinschlägigen 
externen Partnern (Barrierefreiheits-Experten) und werden laufend überprüft und aktuali
siert. Mit der Umsetzung des Web-Zugänglichkeitsgesetzes und damit der Richtlinie (EU) 
2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öf
fentlicher Stellen wurde das Angebot erweitert (Web-Zugänglichkeitsgesetz (2019)). 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Aktualisierung des Ausbildungsangebotes zu barriere
freiem Webdesign (allgemein, Web-Redaktion, Doku
mente, Technik, Testen) für Bedienstete von Bund, Land 
und Gemeinden sowie entsprechende Kommunikationsar
beit und Bewusstseinsbildung 

 BMKÖS/Ver
waltungsaka
demie des 
Bundes mit 
BKA Webre
daktion 

 

Ressortinterne Schulungen zu barrierefreien Dokumenten 
(bei Bedarf) 

 über  VAB 
mit BKA 
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Team 10 „Europäische und 
internationale Angelegenheiten“ 

(BMEIA) 
Stand: Mai 2021 

Internationale Behindertenpolitik 

Ausgangslage 

Auf internationaler Ebene, und besonders im Rahmen der Vereinten Nationen (UN), sind be
reits viele Erfolge bei der schrittweisen Umsetzung des Disability Mainstreaming gelungen. 
So ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zentraler Bestandteil der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung. Der UN-Sicherheitsrat hat mit der wegweisenden Resolution 
2475 (2019) zum Schutz von Menschen mit Behinderungen in Konflikten ein wichtiges Zei
chen für die Berücksichtigung der Rechte von Menschen mit Behinderungen auf der Ebene 
der internationalen Sicherheitspolitik gesetzt.  

Seit 2014 besteht im Rahmen des UN-Menschenrechtsrats das Mandat eines Sonderbericht
erstatters für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das 2020 für weitere drei Jahre 
verlängert wurde. Der ersten Sonderberichterstatterin, Catalina Devandas Aguilar (Costa 
Rica) folgte 2020 Michael Quinn (Irland) nach. Der Sonderberichterstatter verfasst Berichte 
zu Schwerpunktthemen: etwa im Jahr 2020 zu inklusiver internationaler Zusammenarbeit o
der zu Auswirkungen von Behindertenfeindlichkeit in der medizinischen und wissenschaftli
chen Praxis. Der UN-Menschenrechtsrat verabschiedet zu wechselnden Schwerpunktthemen 
jährlich Resolutionen zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen (zuletzt Resolution 
43/23 zu Bewusstseinsbildung über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Ha
bilitation und Rehabilitation und Resolution 41/21 zu Rechten von Menschen mit Behinde
rungen iZm Klimawandel), wie auch die UN-Generalversammlung (zuletzt Resolution 74/144 
zu Barrierefreiheit). Die „United Nations Disability Inclusion Strategy“, die im Juni 2019 vom 
UN-Generalsekretär veröffentlicht wurde, enthält Empfehlungen für die Vereinten Nationen 
mehr zu tun, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im gesamten System zu 
stärken und legt konkrete Schritte fest, um die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Über
einkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der Erreichung der 
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Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und so zu inklusiveren Vereinten Nationen 
für alle beizutragen.  

Österreich setzt sich seit Jahren offensiv in internationalen Gremien für die Umsetzung des 
Disability Mainstreaming sowie für die Rechte der Menschen mit Behinderungen gemäß sei
nen Verpflichtungen nach Art. 4 (Allgemeine Verpflichtungen) und Art. 32 (Internationale Zu
sammenarbeit) ein. 2008 hat Österreich als einer der ersten EU-Mitgliedsstaaten die UN-Be
hindertenrechtskonvention einschließlich Fakultativprotokoll ratifiziert und damit deutlich 
signalisiert, dass Österreich die Verpflichtungen aus dieser Behindertenspezifischen Men
schenrechtskonvention ambitioniert erfüllen will.  

Im Rahmen der Vereinten Nationen setzt sich Österreich aktiv für die Berücksichtigung der 
Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ein. So ist Österreich Mitglied der 
Freundesgruppe zu Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nationen in New York, 
die dem Informationsaustausch und der Abstimmung etwa für gemeinsame Stellungnahmen 
dient. Österreich unterstützt auch die Umsetzung der Disability Inclusion Strategy der UN.  

Insbesondere im UN-Menschenrechtsrat, wo Österreich bereits zwei Mal Mitglied war 
(2011-14, 2019-21), nimmt Österreich aktiv an den Verhandlungen von Resolutionen zum 
Thema Teil, und unterstützt diese durch Miteinbringung. Österreich unterstützt auch das 
Mandat des Sonderberichterstatters zu Menschen mit Behinderungen. Auch im dritten Ko
mitee der UN-Generalversammlung engagiert sich Österreich aktiv und legte bei der öster
reichischen Resolutionsinitiative zu Menschenrechten im Strafvollzug im Herbst 2020 den 
Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderungen.  

Österreich arbeitet auch eng mit dem UN Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behin
derungen zusammen und beteiligt sich bei den jährlichen Vertragsstaatenkonferenzen zur 
UN-Behindertenrechtskonvention regelmäßig aktiv an den Diskussionen. Die österreichi
schen Vertretungsbehörden bei den Vereinten Nationen in New York, Genf und Wien organi
sieren außerdem regelmäßig Diskussionsveranstaltungen zu Themen im Zusammenhang mit 
den Rechten und der Inklusion von Menschen mit Behinderung, und kooperieren dabei mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen werden durch den Einsatz Öster
reichs in den relevanten Gremien und Dokumenten der Vereinten Nationen verstärkt be
rücksichtigt.  
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Während der österreichischen Mitgliedschaft im UN Menschenrechtsrat und darüber hinaus 
unterstützt Österreich gemeinsam mit anderen Mitgliedsstaaten Resolutionen und Initiati
ven des Rates zu Menschen mit Behinderungen sowie das Mandat des Sonderberichterstat
ters.  

Berücksichtigung der Umsetzung der UN Disability Inclusion Strategy im Rahmen der Verein
ten Nationen und aktiver Einsatz zum Austausch von Erfahrungen und best practices 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

aktiver Einsatz in Verhandlungen und zur erfolgrei
chen Verabschiedung von Resolutionen im UN Men
schenrechtsrat und der UN Generalversammlung, 
die zur Stärkung der Rechte von Menschen mit Be
hinderungen und insbesondere zur Umsetzung des 
Disability Mainstreaming beitragen 

laufend BMEIA, 
BMSGPK 

Im Rahmen des 
bestehenden 
Budgets ge
deckt 

Organisation von Diskussionsveranstaltungen in Zu
sammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im Rahmen 
der Vereinten Nationen, zB am Rande der Vertrags
staatenversammlungen des Übereinkommens über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen, zur 
Bewusstseinsbildung und Stärkung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 

laufend BMEIA, 
BMSGPK 

Im Rahmen des 
bestehenden 
Budgets ge
deckt 

Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe 

Ausgangslage 

Rechtliche und programmatische Grundlagen 

Menschenrechtsbasierter Ansatz in der EZA 
Entwicklungspolitisches Engagement und humanitäre Hilfe sind durch Globalisierung und In
terkonnektivität für die Achtung der Menschenrechte wesentliche Handlungsfelder und Poli
tikinstrumente. Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) hat darauf mit der 
Festschreibung des umfassenden Grundsatzes einer menschenrechtsbasierten Entwicklung 
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reagiert. Der menschenrechtsbasierte Ansatz ist seit der Periode 2016-2018 im Dreijahres
programm der österreichischen Entwicklungspolitik als ein leitender Grundsatz verankert.  

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), die zum 
universell geltenden menschenrechtlichen Vertragsregime zählt, verpflichtet Österreich im 
Artikel 32 dazu, alle staatlichen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit „inklusiv“ zu 
gestalten und dabei geeignete und wirksame Maßnahmen für die Verwirklichung der Kon
ventionsziele zu setzen. Die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sind gemäß Ent
wicklungszusammenarbeitsgesetz (EZA-G 2003 idgF) bei allen Maßnahmen „in sinnvoller 
Weise“ zu berücksichtigen.“ Die nachhaltige Wirksamkeit der Maßnahmen und Partnerschaf
ten mit der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und regionalen Organisationen, insbesondere 
mit (Selbst-)Vertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen, sind Parameter, 
an denen sich eine inklusive, barrierefreie Entwicklung misst. Ergänzend fordert die Konven
tion einen Fokus auf Forschungszusammenarbeit und den Aufbau entsprechender Kapazitä
ten.  

Ausgangslage 2020 
Im vergangenen Implementierungszeitraum 2012-2020 wurden in der OEZA nicht ausrei
chend,- mit Indikatoren belegte -, spezifische Maßnahmen für eine systematische Herange
hensweise zur Inklusion von Menschen mit Behinderung verfolgt und umgesetzt, - begin
nend von Planungs-, Prüf- und Umsetzungsprozesse bis zur Statistik - und es fehlte auch 
weitgehend die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in den erforderlichen 
Kapazitäts-entwicklungsmaßnahmen. Im Bereich Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe war 
die Kohärenz zwischen der Ausgangslage, den Zielsetzungen und den formulierten Maßnah
men nur teilweise gegeben.68 Der Rahmen für Dialog und aktive Beteiligungsmuster zu The
men der OEZA, wie zur Inklusion Menschen mit Behinderung, ist mit der österreichischen Zi
vilgesellschaft über die „Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe“ (AGGV) 
abgesteckt. Behinderungen können zu einer Mehrfach- bzw. intersektionellen Diskriminie
rung führen, wenn Menschen nicht nur aufgrund ihrer Beeinträchtigungen benachteiligt 
werden, sondern gleichzeitig auch aufgrund multipler Merkmale (Alter, Geschlecht, Sprache, 
Herkunft, sexuelle Orientierung etc.). Im Diskurs mit dem Arbeitskreis Menschen mit Behin
derung wurde bei der Erstellung des vorliegenden NAP diskutiert, dass zudem der OEZA-
Schwerpunkt zur Gleichberechtigung von Frauen noch nicht gezielter Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen in den Fokus der Gestaltung und Implementierung von Projekten und 

                                                      

68  Evaluierung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012–2020 Bundesministerium für Soziales, Ge
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) 209-212. 
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Programmen genommen. Beispielsweise können Mädchen mit Behinderungen von physi
schen, kommunikativen, intellektuellen oder anderen Barrieren behindert und durch soziale 
Normen aufgrund ihres Geschlechts und Alters zusätzlich benachteiligt werden. Damit be
steht das Risiko, dass diese Gruppe innerhalb von Frauenförderungsprojekten und -program
men in ihren Rechten und Bedürfnissen nicht adäquat unterstützt wird.  

Im gegebenen NAP-Implementierungszeitraum 2022-2030, für den EZA Bereich als auch für 
die humanitäre Hilfe geltend, wird daher Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, - 
einerseits durch allgemeine barrierefreie und inklusive und andererseits durch spezifischen 
Projekte und Programme gemäß einer zweigleisigen Vorgangsweise („twin track“-Ansatz), 
erzielt werden.69 Das schließt  menschenrechtsbasierte Einschätzung und Planungsproze
dere, das selbst Menschen mit Behinderungen in der aktiven Planung und konkreten Imple
mentierung entwicklungspolitischer Maßnahmen berücksichtigt, mit ein. Die intersektionelle 
Überlappung verschiedenen Diskriminierungsformen erfordert dabei eine verfeinerte Anpas
sung der Fördermaßnahmen auf die spezifischen und vielschichtigen Bedürfnisse von Men
schen mit Behinderungen.  

Fokus auf Menschen mit Behinderungen 
Menschen mit Behinderungen sind gegenüber dem Mainstream der Gesellschaft in höherem 
Ausmaß von Armut, Arbeitslosigkeit, fehlendem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversor
gung betroffen. Derzeit leben mehr als eine Milliarde Menschen mit einer Form von Behin
derung70, also rund 15 Prozent der Weltbevölkerung oder jeder siebte Erdbewohner. 80 Pro
zent davon leben in Entwicklungsländern71 und diese Zahl wächst aufgrund der weltweiten 
Bevölkerungszunahme und der steigenden Lebenserwartung. Dazu werden laut Prognosen 
zwei Drittel der ärmsten Menschen 2050 in fragilen Situationen leben72 , in denen humani
täre Hilfe und Aufbauhilfe besonders nachgefragt sind. Behinderung ist nicht „geschlechts
neutral“, denn von Armut, Ausgrenzung, Gewalt und Diskriminierung sind insbesondere 
Frauen und Mädchen betroffen. 

                                                      

69  Training on the Inclusion of Persons with Disabilities in EU Development Cooperation, Modul 7, EU 
Commission, IDDC, 2012, p. 6 und Stellungnahme des Unabhängigen Monitoring-ausschuss zur Umsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu Entwicklungszusammenarbeit, 4.  
70  Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
71  https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabili
ties.html. 
72  OECD State of Fragility Report 2020. 
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Die OEZA achtet bei der Umsetzung der entwicklungspolitischen Maßnahmen besonders auf 
die Verschränkung mit den in den nachhaltigen UN-Welt-Entwicklungszielen (SDGs) enthal
tenen relevanten Bestimmungen für Menschen mit Behinderungen (1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16 
und 17).  

Das EZA-Gesetz idgF gibt vor, dass Entwicklungspolitik alle Maßnahmen zu ergreifen hat, 
„die geeignet sind, die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs
länder zu fördern oder eine Beeinträchtigung dieser Entwicklung hintanzuhalten; sie umfasst 
insbesondere die Entwicklungszusammenarbeit“ und, dass bei allen Maßnahmen „in sinnvol
ler Weise die Bedürfnisse von Kindern und Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen 
sind.“ (§ 1 Abs. 5 leg.cit.). Diese besondere Hervorhebung stellt einen politischen Auftrag 
dar. In diesem Sinn ist der Fokus auf die Unterstützung besonders schutzbedürftiger Grup
pen, mit besonderem Hinweis auf Menschen mit Behinderungen, ein langjähriger Schwer
punkt der österreichischen Menschenrechts- und Außenpolitik. Das geltende Dreijahres
programm der österreichischen Entwicklungspolitik 2019-2021 nimmt dieses Politikvorgabe 
im Schwerpunktfeld „5. Inklusive Gesellschaften bilden und Frauen fördern“ auf. Dieser An
satz spiegelt sich im gesamtstaatlichen Zusammenwirken aller für Entwicklungspolitik rele
vanten - staatlichen und nichtstaatlichen - Akteure wie BKA, BMF, BMSGPK, BMK und BMLV, 
der OeEB und der Österreichischen Zivilgesellschaft wider. Die Schlüsselbegriffe dabei lau
ten: „Disability Mainstreaming“, inklusive und behinderungssensible internationale Zusam
menarbeit unter effektiver Partizipation von Menschen mit Behinderungen und ihrer Inte
ressenverbände.73 

Systemisch soll dieses Politikziel im NAP-Implementierungszeitraum durchgängig mittels 
zweigleisigen Ansatzes und sorgfältigen Monitorings in der Umsetzung verwirklicht werden, 
wonach einerseits spezifisch fokussierte Projekte und Programme zur Förderung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen unterstützt werden (Hauptfokus auf die Zielgruppe Men
schen mit Behinderungen) und andererseits bei allen Projekten und Programmen die Erfor
dernisse und Rechte von Menschen mit Behinderungen und deren aktive Teilhabemöglich
keiten in der Entwicklung und beim Monitoring zu berücksichtigen ist (Disability-
Mainstreaming). Als strategischer Rahmen und zur praktischen Umsetzung dieses Ansatzes 

                                                      

73  Handbuch Menschen mit Behinderungen – Inklusion als Menschenrecht und Auftrag: Anleitung zur 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in das Projektzyklusmanagement der OEZA, https://www.entwick
lung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/HB_Men
schen_mB.pdf.  

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/HB_Menschen_mB.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/HB_Menschen_mB.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/HB_Menschen_mB.pdf
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dienen die spezifische Leitlinie und ein einschlägiges 2021 aktualisiertes Handbuch.74 Damit 
wird seine kontext- und praxisbezogene Umsetzung in das Projetzyklusmanagement ein
schließlich Formen des „inklusiven“ Monitorings und der Evaluierung sichergestellt.  

Inklusion von Menschen mit Behinderungen in fragilen Kontexten 
Klimawandel, bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen können Ursachen und zusätzlich 
beeinträchtigende Rahmenbedingungen für Behinderungen sein. In den letzten 20 Jahren 
hat sich die Zahl der Naturkatastrophen mehr als verdoppelt 75 und in Katastrophenfällen 
und Krisensituationen ist die Todesrate von Menschen mit Behinderungen tatsächlich zwei 
bis vier Mal höher als von Menschen ohne Behinderungen.76 

Österreich ist durch Artikel 11 der UN-BRK verpflichtet, die Katastrophenvorsorge und Kata
strophenhilfe sowohl in Österreich wie auch international inklusiv zu gestalten sowie geeig
nete und wirksame Maßnahmen für die Verwirklichung der Ziele der Konvention zu setzen. 
Die Vertragsstaaten müssen dabei ihre völkerrechtlichen, besonders humanitätsrechtlichen 
Verpflichtungen und internationalen Menschenrechtsverträge beachten. Dabei sind der bar
rierefreie Zugang und die aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bei der Entwick
lung von Maßnahmen und Dienstleistungen von zentraler Bedeutung. 

Das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2019 bis 2021 legt fest, 
dass der Nexus zwischen humanitärer Hilfe, Entwicklung und Friedensförderung bei klarer 
Arbeitsteilung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteurinnen und Akteuren stärker 
berücksichtigt werden soll. Projekte und Programme zur Verzahnung von kurzfristigen hu
manitären Maßnahmen und längerfristigen Maßnahmen, um auch die sozioökonomischen 
und gesellschaftspolitischen Auswirkungen von Krisen abzufedern, sollen zu Entwicklung, 
Transition und Friedensprozessen beitragen. Dabei stehen zum Beispiel die Verbesserung 
der Lebensgrundlagen, Ernährungssicherheit, Ausbildungsmaßnahmen, Stärkung der Resili
enz, Krisenfestigkeit und inklusiver Regierungsführung im Vordergrund. Eine verstärkte Be
rücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung von Menschen in Krisen und Konfliktsi
tuationen, insbesondere benachteiligte Gruppen inklusive Menschen mit Behinderungen, 

                                                      

74  Ibid. und: https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Strategien/ 
Strat_Leitfaden_Sicherheit_DE.pdf; 
75  Auf mittlerweile über 400 pro Jahr. Vgl. dazu UN Disability Inclusive Humanitarian Action 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/whs.html (10.5.2020). 
76  Vgl. dazu UN Disability Inclusive Humanitarian Action, https://www.un.org/ 
development/desa/disabilities/issues/whs.html (10.5.2020). 
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wird in diesen Projekten und Programmen anvisiert. Die systemische Zusammenarbeit zwi
schen EZA, zivilen entwicklungspolitischen -, humanitären und friedenspolitischen Akteuren, 
dem Österreichischen Bundesheer und staatlichen zivilen Kräften bei Auslandseinsätzen ist 
im 3C Ansatz, d.h. „koordiniert, komplementär und kohärent Handeln in fragilen Situatio
nen“, festgelegt. Auf Grundlage des Strategischen Leitfadens Sicherheit und Entwicklung 
201177 sowie des Vienna 3C Appeal78 werden gemeinsame Priorisierungen und gegenseitige 
Informations- sowie Hilfeleistung gewährt. Gemeinsame Vorbereitung von Einsätzen, aber 
auch Ausbildungsmaßnahmen und Monitoring aller Akteure sind wichtige Instrumente, um 
das Handeln aufeinander abzustimmen. Dazu dient die 3C Stakeholder-Jahreskonferenz, die 
das Know-how aller Akteure fördern soll.  

Diverse Prozesse der Friedensbildung, Mediation und Konfliktvermittlung sowie die darauf
folgende Umsetzung von Friedensabschlüssen verlaufen nicht linear.79 Sie setzen Inklusion 
der gesellschaftlichen Gruppen, Vorhersehbarkeit, die Beachtung von Wechselwirkungen so
wie den humanitären Imperativ, allen unterschiedslos zu helfen, voraus. Auch humanitäre 
Hilfe ist ein Teil des Bestrebens, Menschen zu ermächtigen, für sich selbst sorgen zu können 
und somit ein Beitrag zu selbstbestimmtem Leben. 

Österreich arbeitet aktuell eine gesamtstaatliche Strategie zu Humanitärer Hilfe aus, die 
diesen Gesichtspunkten Rechnung tragen soll. Die Prinzipien der Charter on Inclusion of Per
sons with Disabilities fließen in Übereinstimmung mit Art. 11 UN-BRK in die Neufassung der 
neuen Strategie ein. 

Zivilgesellschaft als steter Partner 
Die Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft soll sich zunehmend verstetigen: Der ehrenamt
lich beratende Arbeitskreis „Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der EZA“, der 
vom BMEIA und ADA geleitet wird, dient als gemeinsame Plattform der spezialisierten OEZA-
Akteure. Die Arbeitskreis NRO-VertreterInnen stehen mit der eingangs erwähnten AGGV zu 
Inklusionsfragen in enger Abstimmung, sodass auch ein Austausch mit der allgemeinen ös
terreichischen Zivilgesellschaft zu Inklusionsfragen in der OEZA sichergestellt ist. In diesem 

                                                      

77  Derzeit in Überarbeitung. 
78  https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Strategien/Strat_Leit
faden_Sicherheit_DE.pdf; https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikatio
nen/Downloads_Themen_DivBerichte/Friedensfoerderung_und_Konfliktpraevention/Wiener_3C_Ap
pell_04.pdf. 
79  Weltbank Pathways for Peace 2018. 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Strategien/Strat_Leitfaden_Sicherheit_DE.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Strategien/Strat_Leitfaden_Sicherheit_DE.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Downloads_Themen_DivBerichte/Friedensfoerderung_und_Konfliktpraevention/Wiener_3C_Appell_04.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Downloads_Themen_DivBerichte/Friedensfoerderung_und_Konfliktpraevention/Wiener_3C_Appell_04.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Downloads_Themen_DivBerichte/Friedensfoerderung_und_Konfliktpraevention/Wiener_3C_Appell_04.pdf
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Arbeitskreis fließen die relevanten Informationen aus der Politik, Verwaltung und Zivilgesell
schaft, wissenschaftliche Ansätze und praxisorientierte Handlungsempfehlungen zur Inklu
sion von Menschen mit Behinderungen in der OEZA zusammen. Konsultationen im Rahmen 
des Arbeitskreises werden im NAP-Implementierungszeitraum intensiviert und thematisch 
um das Themenfeld humanitäre Hilfe erweitert. Ad hoc-Treffen können anlassbezogen mit 
dringenden Angelegenheiten stattfinden und unterstreichen die Bedeutung des AK als zent
rales und flexibles Konsultationsinstrument. 

Zielsetzungen 

Vier gemeinsame Zielsetzungen relevanter ODA-Akteure (gesamtstaatlicher Ansatz) zur Um
setzung von Art. 11 und Art. 32 der UN-BRK 

Inklusive Gestaltung der OEZA (qualitative Zielvorgabe): Inklusion und Partizipation von 
Menschen mit Behinderungen auf strategischer, programmatischer und struktureller 
Ebene zur kohärenten Umsetzung der UN-BRK; 

Zumindest 10 % des Gesamtvolumens der operativen OEZA- und ERP-Mittel haben OECD 
DAC Disability Marker 1 oder 2 (quantitative Zielvorgabe); eine Überprüfung und mögliche 
Anpassung findet bei der Mid-term Review statt; 

Internationale Standards zur Inklusion in der Humanitären Hilfe 80 werden systematisch an
gewandt; 

Verstärkte internationale und nationale Vernetzung sowie Zusammenarbeit im Sinn des 
gesamtstaatlichen Ansatzes und der Politikkohärenz. 

Maßnahmen 

Instrumente zur Umsetzung 
Österreich achtet bei der Förderung von Menschen mit Behinderungen in der EZA auf Einbe
ziehung von (Selbstvertretungs-)Organisationen von Menschen mit Behinderungen und der 
allgemeinen Zivilgesellschaft. Im Blickpunkt der Projekte und Programme stehen dabei die 

                                                      

80 Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities (2018), http://www.hel
page.org/download/5a7ad49b81cf8. 
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Unterstützung von inklusiven Sektorprogrammen in den Schwerpunktländern und -regio
nen, die öffentliche Bewusstseinsbildung, der Aufbau bzw. die Stärkung von öffentlichen 
Institutionen, der Bereich der Aus- und Weiterbildungen, und wirtschaftliche Wertschöp
fungsketten u.a. in Zusammenhang mit Beschäftigung unter Berücksichtigung des zweigleisi
gen Ansatzes. 

Die inklusiven Projekte und Programme können durch sogenannte Länder- und Regionalpro
gramme, die sogenannte NRO-Kofinanzierung, in der entwicklungspolitischen Bildungsar
beit sowie in den Wirtschaftspartnerschaften verwirklicht werden. Im Konflikt – und Krisen
situationen werden Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der zukünftigen Humanitä
ren Strategie Österreichs unterstützt. Auch im ADA-Drittmittelbereich sollen bestehende 
und potentielle Betätigungsgelder angesprochen werden, fokussiert oder im Sinn von 
Mainstreaming. 

Maßnahmenkatalog entsprechend der Ziele 1-4 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte  
Gesamtkos

ten81 

Ziel 1: Inklusive Gestaltung der OEZA (qualitative Zielvorgaben):  
Inklusion und Partizipation von Menschen mit Behinderungen auf strategischer, programmatischer 
und struktureller Ebene zwecks kohärenter Umsetzung der UN-BRK 

1.1. Strategie und programmatische Arbeit 

1. Verstärkte Berücksichtigung von Inklusion (Men
schen mit Behinderungen) als explizit ausgewie
senen Aspekt des menschenrechtsbasierten An
satzes 

laufend bis 
spätestens 
2025 

alle Res
sorts, BMEIA 
SVII und ADA 

Offen 

2. Konsequente Anwendung des zweigleisigen Ansat
zes (mittels Mainstreaming und Fokussierung) in 
allen entwicklungspolitischen Vorgaben, Richtli
nien und Fokusbereichen, unter gleichzeitiger Be
rücksichtigung von Genderrollen/-ungleichheiten 
und intersektionellen Charakteristika betroffener 
Zielgruppen und ihrer Vulnerabilitäten 

laufend bis 
spätestens 
2025 

alle Res
sorts, BMEIA 
SVII und ADA 

offen 

                                                      

81 Eine Kostenschätzung zum Volumen der Maßnahmen (10 % Marker ½, Projektplanung, fachlicher Aufwand 
sowie Politikdialog) ist ex ante nicht möglich, da das operative EZA-Budget im betreffenden NAP-Planungszeit
raum nicht prognostizierbar ist und die Ausrichtungen, Schwerpunkte und Größenordnungen von Projekten 
und Programmen von Strategien, Partnern, Projektträgern sowie vom tatsächlichen Bedarf in den Partnerlän
dern und –regionen abhängen. Im humanitären Bereich orientiert sich ein überwiegender Anteil der Projekte / 
Programme an internationalen Calls. 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte  
Gesamtkos

ten81 

3. Verstärkter inhaltlicher Fokus auf Forschung und 
Kapazitätenentwicklung zum Thema Menschen 
mit Behinderungen im EZA- und humanitären 
Kontext 

laufend bis 
spätestens 
2025 

alle Res
sorts, BMEIA 
SVII und ADA 

offen 

4. Teilhabe von Selbstvertretungsorganisationen 
und/oder Interessensvertretungen für Menschen 
mit Behinderungen am Erarbeitungsprozess von 
strategischen Dokumenten (Länder- und Regional
strategien, thematische Leitlinien). Alle ODA-Part
ner einschließlich der Implementierungsorganisati
onen bemühen sich im Gegenzug um aktive 
und/oder passive Inklusion82 in der Programm- 
und Projektgestaltung sowie in den Monitoring- 
und Evaluationsprozessen von Programmen und 
Projekten, und promoten diese Ansätze adäquat 
gegenüber anderen ODA-Akteuren und der Zivilge
sellschaft 

ab 2022 alle ODA-
Partner/Ak
teure 

offen 

1.2 Partizipation, Bewusstseinsbildung und „Gute Praxis“ 

5. Verstetigung/Formalisierung und thematische Er
weiterung des EZA Arbeitskreises Menschen mit 
Behinderungen um das Thema humanitäre Hilfe: 
− Regelmäßige Arbeitssitzungen, zumindest 

zweimal im Jahr; ad hoc-Sitzungen bei Bedarf; 
− „Verzahnung“ der Mitarbeit der (Selbst)-Ver

tretungsorganisationen betreffend notwen
digen bzw. gewünschten Eingaben zu den Zie
len 2-4 mit empfehlendem Charakter, even
tuelle Bildung von Arbeitsgruppen etwa zu 
entwicklungspolitischen Dokumenten und 
Handlungsanleitungen 

laufend bis 
spätestens 
2025 

BMEIA SVII, 
ADA und AK-
Mitglieder 

offen 

6. Bewusstsein über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen wird bei allen OEZA-Akteuren in 
den Partnerländern und -regionen geschaffen und 
aktiv durch aktuelles Wissen (Transfer) und Kapazi
tätsentwicklung gestärkt 

laufend bis 
spätestens 
2025 

BMEIA SVII, 
ADA und AK-
Mitglieder 

offen 

7. “Gute Praxis“-Beispiele werden in Netzwerken 
ausgetauscht sowie aktiv nach innen und außen 
beworben und verbreitet: siehe auch Ziel 4. Ver
stärkter Miteinbezug von Selbstvertretungsorga
nisationen 

laufend bis 
spätestens 
2025 

BMEIA SVII, 
ADA und AK-
Mitglieder 

offen 

1.3 Barrierefreiheit und „Inklusive Mitarbeit“ 

                                                      

82 Passive Inklusion: BenefizientInnen/NutznießerInnen, aktive Inklusion: Teilhabe an Planungs- / Gestaltungs
prozessen. 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte  
Gesamtkos

ten81 

8. OEZA-Akteure stellen aufgrund des Web-Zugäng
lichkeitsgesetzes idgF Barrierefreiheit in der Kom
munikation (Website), bei Veranstaltungen und in 
physischer Hinsicht in Österreich und in den Part
nerländern weitgehend sicher und tauschen sich in 
den besten Praktiken aus 

bis 2025 ADA offen 

9. Der gesamte ADA-Kommunikations-, Veranstal
tungs- und Gebäudebereich, zentral und dezent
ral (ADA, Koordinationsbüros) ist – nach Möglich
keit - barrierefrei gestaltet, und Inklusion ist in Be
zug auf BewerberInnen und MitarbeiterInnen si
chergestellt. Kommunikation und Veranstaltun
gen werden auf weitgehende Zugänglichkeit um
gestellt. Auf Basis einer Überprüfung der Gebäude 
erfolgt die Planung und weitgehende Umsetzung 
physischer Anpassung von Zugang und Arbeits
plätzen zur Barrierefreiheit 

bis 2025 ADA offen 

10. Im Nachhaltigkeitskonzept der ADA ist Inklusion 
für BewerberInnen und MitarbeiterInnen explizit 
verankert und verwirklicht 

bis 2025 ADA offen 

Ziel 2: 
Zumindest 10 % des Gesamtvolumens der operativen OEZA- und ERP-Mittel haben OECD DAC Disability 
Marker 1 oder 2: quantitative Zielvorgabe 

2.1. EZA Programmierung und Statistik 

11. Verstärkte Berücksichtigung von Inklusion (siehe 
Ziel 1.1 und 1.2) durch Mainstreaming von Inklu
sion Menschen mit Behinderungen und mittels 
gezielten Projekten zur Inklusion Menschen mit 
Behinderungen, entsprechend der OECD DAC Mar
ker 1/2 

laufend bis 
spätestens 
2025 

BMEIA SVII 
und ADA 

offen 

12. Systematische Anwendung des OECD DAC Disabi
lity Markers 1 und 2 und Aufschlüsselung von Da
ten und Statistiken zu einschlägigen OEZA-Projek
ten (disability-disaggregated data). Entsprechende 
Trainings finden statt 

laufend bis 
spätestens 
2025 

BMEIA SVII 
und ADA 

offen 

2.2. EGISM    

13. Die ADA prüft darüber hinaus im Rahmen des  
„Environmental, Gender and Social Impact Ma
nagement System“ [EGSIM] alle Programme und 
Projekte betreffend Gleichberechtigung und Nicht
diskriminierung sowie „Do no harm“, auch mit Hin
blick auf Menschen mit Behinderungen. EGSIM 
wird gegebenenfalls weiterentwickelt 

laufend bis 
spätestens 
2025 

ADA offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte  
Gesamtkos

ten81 

Ziel 3:  
Internationale Standards zur Inklusion in der Humanitären Hilfe werden systematisch angewandt 

3.1.Unterzeichnung /Ratifizierung der Charta 

14. Prüfung – und eventuelle Verwirklichung - der Un
terzeichnung, Ratifizierung und Umsetzung der 
„Charter on Inclusion of Persons with Disabilities 
in Humanitarian Action” 

bis 2025 BMEIA und 
Zivil-gesell
schaft 

offen 

3.2.Humanitäre Hilfe Strategie 

15. Ausarbeitung der Strategie Humanitäre Hilfe Ös
terreichs gemäß Regierungsübereinkommen 
2020-2024 unter besonderer Berücksichtigung der 
Verbesserung der Menschen mit Behinderungen-
spezifischen Maßnahmen zur Inklusion und Barrie
refreiheit in fragilen Situationen 

bis 2021 BMEIA SVII, 
ADA und Zi
vilgesell
schaft 

offen 

Ziel 4:  
Verstärkte internationale und nationale Vernetzung sowie Zusammenarbeit:  
Aktive Unterstützung des Themas Inklusion im ODA- und multilateralen Kontext, in verschiedenen Sek
toren u. Entwicklungsbereichen im Sinn des gesamtstaatlichen Ansatzes und der Politikkohärenz  

4.1 Internationale Vernetzung und Zusammenarbeit 

16. Prüfung – und ev. Verwirklichung - der Mitglied
schaft der ADA im GLAD Global Action for Disabi
lity Network, um an dem internationalen Austausch 
mit staatlichen Gebern und der Zivilgesellschaft teil
zunehmen 

laufend; 
ab 2022 

ADA offen 

17. Prüfung – und ev. Verwirklichung – der regelmä
ßigen Teilnahme an „Global Disability Summits“ 

laufend; 
ab 2022 

BMEIA SVII 
und ADA 

offen 

18. Prüfung der Beteiligung der ADA an „Vorreiterpro
jekten“ zu Inklusion mit anderen Gebern, wie z.B. 
das EU- Projekt Bridging the gap: Inclusive policies 
and services for equal rights of persons with disabi
lities,- nach Maßgabe der Möglichkeiten 

laufend; 
ab 2022 

BMEIA SVII 
und ADA 

offen 

19. Teilnahme an multilateralen Foren (EU, UN, OECD 
etc.) und aktive Einbringung von Interventionen 
zum Thema Inklusion in der EZA und Humanitären 
Hilfe 

laufend; 
ab 2022 

BMEIA SVII 
und ADA 

offen 

4.2 Nationale Vernetzung 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte  
Gesamtkos

ten81 

20. Aktiver inter-institutioneller entwicklungspoliti
scher Dialog und Beiträge betreffend Inklusion 
(Foren und Berichte) in Österreich in Bezug auf die 
NAP-Umsetzung in den Bereichen EZA und huma
nitäre Hilfe und zur Agenda 2030 etc.83 

laufend; 
ab 2022 

alle ODA-
Partner/Ak
teure 

offen 

Baseline und Indikatoren sowie Bestandsaufnahme zur Halbzeit 2026 
Bis Ende 2021 wird eine Baseline definiert. Zwecks Messung der Zielerreichung mittels oben 
beschriebener Maßnahmen wird bis spätestens Ende 2021 ein Set von qualitativen und quan
titativen Indikatoren bestätigt, die großteils im obigen Maßnahmenkatalog schon implizit be
nannt sind.  

2026 soll durch BMEIA in Zusammenarbeit mit ADA und unter Einbindung von Repräsentanten 
des Arbeitskreises Menschen mit Behinderungen eine partizipative - und in Bezug auf Men
schen mit Behinderungen - inklusive Evaluierung zur Bestandaufnahme des Status quo der 
Zielerreichung (2025), Konsolidierung und weiterer Anpassung der genannten Maßnahmen 
stattfinden. 

                                                      

83 Freiwilliger Nationaler Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele / SDGS (FNU). 
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 Team 11 „Landwirtschaft, Regionen, 
Tourismus, Telekom, Post“ (BMLRT) 

Stand (aktualisiert): November 2021 

Einleitung 

Österreich hat sich mit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention dazu bekannt 
und dazu verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu fördern und zu schüt
zen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus möchte seinen Beitrag 
leisten, die Menschenrechte von Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, Barrieren ab
zubauen und eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit und ohne Be
hinderung gleichermaßen zu ermöglichen. Denn nur so können wir voneinander lernen, von 
unterschiedlichen Sichtweisen profitieren und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Eine Ge
sellschaft, die von gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung geprägt ist, ist für alle 
Menschen ein Gewinn. 

Schutz vor Gewalt und Missbrauch  

Ausgangslage  

Gemäß UN-Behindertenrechtskonvention sind Menschenrechte und Grundfreiheiten unteil
bar und allgemeingültig und müssen gleichermaßen für Menschen mit und ohne Behinde
rung gelten. Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung muss präventiv 
verhindert bzw. wenn bereits aufgetreten aktiv beendet werden. Artikel 15 und 16 der UN-
BRK legen die Pflicht der Vertragsstaaten dar, Menschen mit Behinderung vor Gewalt und 
erniedrigender Behandlung zu schützen. Gewalt kann verschiedene Formen annehmen. Am 
Arbeitsplatz ist Mobbing eine Form von Gewalt, die ein stressbelastetes und entwürdigendes 
Arbeitsumfeld schafft und gesundheitliche Probleme zur Folge haben kann. Artikel 27 der 
UN-BRK unterstreicht, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit Anderen das 
Recht auf Arbeit haben sollen und dies unter offenen, inklusiven und gerechten Bedingun
gen. 
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Zielsetzungen und Indikatoren  

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus möchte präventiv ver
hindern bzw. aktiv eingreifen, wenn es um Mobbing von MitarbeiterInnen aufgrund ihrer Be
hinderung geht.  

Indikator: Umsetzung der Maßnahmen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

In die neue interne Mobbing-Präventions-Vereinbarung 
wird das Thema Behinderung aufgenommen und auf 
dieser Grundlage sowohl in der Zentralstelle, wie auch 
in den Dienststellen des Bundesministeriums aktiv und 
professionell betreut. 

Ab 
2021 

BMLRT offen 

Bauen 

Ausgangslage 

 Damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit Anderen am öffentlichen Leben teil
nehmen können, ist es nach Artikel 9 der UN-BRK entscheidend, dass bauliche Barrieren ab
gebaut werden und die Zugänglichkeit ermöglicht bzw. verbessert wird. Dem Bundesministe
rium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ist dies insbesondere auch an den höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen ein Anliegen. 

Zielsetzungen und Indikatoren  

Ziel ist der bestmögliche Ausbau der Barrierefreiheit für alle vom Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus genutzten Gebäude unter Einbindung der Be
standsgeberInnen. 

Indikator: Umsetzung der Maßnahme 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Bei Neu- und Umbauten, sowie bei Sanierung und Aus
bauten in Gebäuden und Objekten, die sich im Eigen
tum des Bundes befinden, wird durch die Einhaltung 
der gesetzlichen und normativen Anforderungen be
züglich bauliche Barrierefreiheit bestmöglich Bedacht 
genommen. Bei angemieteten Gebäuden und Objekten 
wird im Rahmen der mietrechtlichen Befugnisse darauf 
geachtet, dass die bauliche Barrierefreiheit Bestandteil 
der Planung und Umsetzung ist. 

Ab 
2021 

BMLRT offen 

Tourismus 

Ausgangslage 

Barrierefreiheit ermöglicht allen Menschen - mit und ohne Behinderung - die uneinge
schränkte Nutzung von Dienstleistungen, Einrichtungen und Gegenständen im täglichen Le
ben. Nach Artikel 30 Absatz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention erkennen die Vertrags
staaten das Recht von Menschen mit Behinderungen an, gleichberechtigt mit Anderen am 
kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass Menschen mit Behinderungen Zugang unter anderem auch zu Tourismusdiensten ha
ben. 

Laut „Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen in Öster
reich 2016“ erleben knapp über 50 % der Menschen mit Beeinträchtigungen Probleme in der 
Freizeit. Um Hindernisse für diese Menschen zu beseitigen bedarf es der Information und 
Unterstützung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, damit diese gezielt Maßnahmen setzen 
kann. 

Nach Artikel 27 Absatz 1 UN-Behindertenrechtskonvention erkennen die Vertragsstaaten das 
Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit an. Im Mittelpunkt steht daher die Wis
sensvermittlung zu ergonomisch sinnvollen Ausstattungen, Einrichtungen, zur Personensi
cherheit oder über barrierefreie bauliche Lösungen, damit Personen mit stärkeren oder ge
ringeren Einschränkungen am Arbeitsleben teilnehmen können. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sollen über die Erfordernisse von Men
schen mit Behinderungen informiert, für diese sensibilisiert werden und ihnen Umsetzungs
möglichkeiten für barrierefreie Angebote aufgezeigt werden.  

Ebenso sollen die Betriebe für eine barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen sensibilisiert 
werden, um Menschen mit Behinderungen eine verbesserte Teilhabe am Arbeitsleben in 
Tourismusbetrieben zu ermöglichen.  

Des Weiteren soll den Betrieben im Rahmen der betrieblichen Tourismusförderung eine fi
nanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen ermöglicht werden.  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Zurverfügungstellung und Verteilung der Informations
unterlagen zu den Themen barrierefreie Kunst- und 
Kulturangebote, Naturangebote, Umgang mit Gästen 
mit Beeinträchtigungen, rechtliche und bauliche 
Grundlagen. 

Ab 
2021 

BMLRT offen 

Zurverfügungstellung und Verteilung technischer Infor
mationsblätter basierend auf der Normenreihe 
ÖNORM B 1600ff zu den Themen barrierefreie Spiel
plätze, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, WC- An
lagen barrierefrei, barrierefreie Gebäudeeingänge, bar
rierefreie Türen, barrierefreie Hotelzimmer, Barriere
freiheit von Websites und Dokumenten. Diese veran
schaulichen den Unternehmen anhand textlicher Be
schreibung sowie Grafiken und Fotos, wie bauliche Bar
rierefreiheit in der Praxis aussieht. 

Ab 
2021 

BMLRT offen 

Veröffentlichung und Verteilung eines technischen In
formationsblattes zum Thema „Barrierefreie Arbeits
stätten“ mit zeitgemäßen Beispielen und leicht umsetz
baren Lösungsansätzen, um Betrieben eine barriere
freie Gestaltung von Arbeitsplätzen aufzuzeigen, damit 
Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe am Ar
beitsleben haben. 

Ab 
2021 

BMLRT offen 

Bauliche Investitionen in Barrierefreiheit sind im Rah
men der betrieblichen Tourismusförderung des Bundes 

Ab 
2021 

BMLRT offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

bei der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Ge
sellschaft mbH förderbar. 

 

Nachdem die Maßnahmen über unterschiedliche Partner abgewickelt werden und beispiels
weise die Broschüren und techn. Informationsblätter auch zum Download zur Verfügung ste
hen, ist die Reichweite dieser Maßnahmen nicht messbar, wird von einer höheren Reich
weite der Maßnahme ausgegangen. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Ausgangslage 

Die UN-BRK unterstreicht insbesondere in Artikel 8, wie wesentlich es ist, das Bewusstsein 
für Menschen mit Behinderung zu schärfen, Stereotype aufzubrechen und fundiertes Wissen 
zu vermitteln. Auch in den Handlungsempfehlungen nach der Staatenprüfung Österreichs 
2013 wird betont, wie wichtig ein Paradigmenwechsel bei der gesellschaftlichen Wahrneh
mung von Menschen mit Behinderung ist. Der Fokus soll vermehrt auf den Rechten und der 
Würde von Menschen mit Behinderung liegen und ihre Fähigkeiten und ihren Beitrag sicht
bar machen. Diese Informationen sind essentiell, um die Selbstbestimmung und die aktive 
gleichberechtigte Teilhabe mit Anderen in allen Lebensbereichen zu fördern und umzuset
zen. Insbesondere Informationen über die Situation und die Erfahrungen von Frauen mit Be
hinderung sind gemäß Artikel 6 notwendig, da sie von Mehrfachdiskriminierung betroffen 
sein können.  

Zielsetzungen und Indikatoren  

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus möchte seine Mitarbei
terInnen für das Thema Behinderung sensibilisieren, damit einerseits MitarbeiterInnen mit 
Behinderung gestärkt werden, andererseits MitarbeiterInnen generell in ihrem jeweiligen 
Arbeitsbereich die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung fördern können. Besonde
res Augenmerk soll dabei auch auf Frauen mit Behinderung gelegt werden. 

Indikator: Anzahl der gesetzten bewusstseinsbildenden Maßnahmen. 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Mit verschiedenen niederschwelligen Maßnahmen wie 
zum Beispiel Artikeln, Veranstaltungen und Seminaren 
soll das Thema ins Bewusstsein der MitarbeiterInnen 
gerückt und intersektionell behandelt werden. Einer
seits im Rahmen der Aktivitäten der Zentralen Anlauf
stelle für Gender Mainstreaming, Gleichbehandlung, 
Menschenrechte und Integration, andererseits im 
hausinternen Fortbildungsprogramm. Zudem soll hier 
auch eine enge Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Fachabteilung erfolgen, um insbesondere auch an den 
land- und forstwirtschaftlichen höheren Schulen für 
das Thema Behinderung zu sensibilisieren.  

Ab 
2022 

BMLRT offen 

 

Maßnahmen für alle Ressorts 

Zur Vollständigkeit wird auf die Maßnahmen verwiesen, die alle Ressorts betreffen und in 
Teil 1 des NAP Behinderung 2022-2030 zu finden sind.  



Team 12 „Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ (BMDW)  

Seite 313 von 612 

 

Team 12 „Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort“ (BMDW) 

Stand (aktualisiert): November 2021 

Barrierefreiheit  

Barrierefreiheit von Gebäuden  

Ausgangslage  

Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet in ihrem Artikel 9 Absatz 1 die Unterzeich
nerstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen, um für Menschen mit Behinderungen gleich
berechtigt mit anderen den Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, zu Informa
tion und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien 
und –systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städ
tischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereit gestellt werden, zu gewähr
leisten. 

Die erforderlichen Maßnahmen schließen nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 der UN-Behinderten
rechtskonvention die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und Zugangs-
barrieren ein. Artikel 9 Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert die hier
für zu treffenden Maßnahmen. Hierzu zählen zum Beispiel geeignete Maßnahmen, um Min
deststandards und Leitlinien zur Zugänglichkeit von öffentlichen Einrichtungen zu schaffen 
oder um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu fördern.  

Ein Konnex zur Barrierefreiheit in jenen Gebäuden, die in den Zuständigkeitsbereich der 
Burghauptmannschaft Österreich fallen, ist durch Artikel 9 Absatz 1 lit. a und Absatz 2 lit. d  
gegeben. 

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 

https://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/zugaenglichkeit/
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Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) verpflichtet durch § 8 Abs. 2 den 
Bund, geeignete und konkret erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Be
hinderungen den Zugang zu Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. Der Bund musste 
einen Plan zum Abbau baulicher Barrieren für die von ihm genutzten Gebäude erstellen und 
etappenweise umsetzen (als Teil des Etappenplans Bundesbauten). Der Etappenplan des 
BMDW - Umsetzung bis Ende 2015 als gesetzliche Vorgabe - wurde bereits erfolgreich umge
setzt.  

Die Gebäude, für die die Burghauptmannschaft Österreich zuständig ist, sind fast ausnahms
los historische Gebäude und unterliegen somit den denkmalschutzrechtlichen Bestimmun
gen. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist insbesondere im denkmalgeschützten Bau- bzw. 
Gebäudebereich ein dynamischer Prozess, der nur schrittweise und unter Berücksichtigung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vollzogen werden kann. In Gebäuden mit einer hohen 
Besucherfrequenz und Parteienverkehr, wie dies beispielsweise im Regierungsgebäude 1010 
Wien, Stubenring 1, der Fall ist, stellt dies für die Burghauptmannschaft Österreich eine be
sondere Herausforderung dar. 

Die Burghauptmannschaft Österreich hat in den vergangenen Jahren bauliche Maßnahmen 
in Zusammenhang mit der Barrierefreiheit im Ausmaß von mehr als 11 Millionen Euro umge
setzt. In Zukunft wird der Schwerpunkt der baulichen Maßnahmen in Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Barrierefreiheit und unter Berücksichtigung der Bestimmungen in Artikel 
9 Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention im Ausbau der Maßnahmen zur Erleichte
rung der Orientierung in den Gebäuden in Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden 
und Experten sein (z.B. Ausbau induktive Höranlagen, taktiles Leitsystem, Beschilderungen in 
Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form, etc.) 

Zielsetzungen und Indikatoren  

Zielsetzungen: 

• Erhöhung des barrierefreien Baubestandes in den Gebäuden, für die die Burghaupt
mannschaft Österreich zuständig ist. 

• Verbesserung der Orientierungshilfen in den Gebäuden, für die die Burghauptmann
schaft zuständig ist. 
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Indikatoren: 

• Positive Bewertung der gesetzten Maßnahmen zur Zielerreichung durch die Behin
dertenvertreterverbände bzw. Experten. 

Maßnahmen  

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Evaluierung der von der Burghauptmannschaft Öster
reich in ihrem Zuständigkeitsbereich gesetzten, bauli
chen Maßnahmen in Zusammenhang mit der Barriere
freiheit und Fortführung der Umsetzung des barriere
freien Ausbaues. 

Ab 
2022 

BMDW n/a 

Bedarfserhebung des Ausbaues und der Verbesserung 
der Orientierungshilfen in den von der Burghaupt
mannschaft Österreich verwalteten Gebäuden (z.B. in
duktive Höranlagen, taktiles Leitsystem, Beschilderun-
gen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständ-
licher Form, Glasflächenkennzeichnung, Markierungen, 
individuelle Orientierungshilfen, Informationen in ös
terreichischer Gebärdensprache, etc.), soweit die 
Burghauptmannschaft Österreich für den Ausbau und 
die Verbesserung zuständig ist. 

2022 BMDW n/a 

Ausbau und Verbesserung der Orientierungshilfen in 
den von der Burghauptmannschaft Österreich verwal
teten Gebäuden auf Grundlage der Bedarfserhebung, 
soweit die Burghauptmannschaft Österreich für den 
Ausbau und die Verbesserung zuständig ist. 

Ab 
2023 

BMDW n/a 

Einbeziehung des österreichischen Behindertenrates 
durch die Burghauptmannschaft Österreich bei der Be
darfserhebung, der Planung und der Umsetzung der 
baulichen Maßnahmen und beim Ausbau und der Ver
besserung der Orientierungshilfen in den von der 
Burghauptmannschaft Österreich verwalteten Gebäu
den, soweit die Burghauptmannschaft Österreich zu
ständig ist. 

Ab 
2022 

BMDW n/a 
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Informationsgesellschaft 

Ausgangslage  

Informations- und Kommunikationstechnologien bieten für Menschen mit Behinderungen 
gute Chancen zur umfassenden Partizipation, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie in 
barrierefrei zugänglicher Form zur Verfügung stehen. Dies erfordert in erster Linie techni
sche Lösungen, um die gleichberechtigte Teilhabe an der Informationsgesellschaft zu ge
währleisten. 

Behörden und sonstige öffentliche Stellen nutzen zunehmend das Internet, um ein breites 
Spektrum an Informationen und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit von grundlegen
der Bedeutung sind, online einzuholen oder bereitzustellen. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen auf der Grundlage ge
meinsamer Anforderungen an einen barrierefreien Zugang besser zugänglich gemacht wer
den.  

Das Konzept des „barrierefreien Zugangs“ umfasst dabei Grundsätze und Techniken, die bei 
der Gestaltung, Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Websites und mobilen Anwendun
gen zu beachten sind, um sie für die Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere für Menschen 
mit Behinderungen, besser zugänglich zu machen. 

Artikel 9 der UN-BRK verpflichtet Österreich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Men
schen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen Zugang zu Informations- und Kommuni
kationstechnologien zu ermöglichen. Für diesen Bereich soll von vornherein die Barrierefrei
heit bei der Entwicklung mitgedacht werden, damit die individuelle Barrierefreiheit später 
möglichst einfach und kostengünstig für Benutzerinnen und Benutzer hergestellt werden 
kann. 

Die Anforderungen an die Barrierefreiheit für die Websites und mobilen Anwendungen des 
Bundes sind im Web-Zugänglichkeits-Gesetz – WZG, BGBl. I Nr. 59/2019, festgelegt, welches 
am 23.7.2019 in Kraft getreten ist und mit dem die Web-Accessibility-Richtlinie (RL (EU) 
2016/2102, ABl. L 327 vom 2.12.2016) für den Bundesbereich umgesetzt wurde. Mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 5 WZG und Umsetzung der damit verbundenen Maß
nahmen ist die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) betraut. 
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Gleichzeitig werden die digitalen Prozesse und Angebote im öffentlichen Bereich auch stetig 
weiterentwickelt und neugestaltet. Oftmals sind dabei die Belange von Menschen mit Behin
derungen fundamental betroffen. Insbesondere der Einsatz neuer Technologien, wie etwa 
Künstliche Intelligenz (KI), wird künftig auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung in einem 
noch größeren Ausmaß zu erwarten sein. Es ist daher gerade bei der Erarbeitung von 
Grundsätzen und Leitlinien für den Einsatz dieser neuen Technologien besonders wichtig, 
durch die Einbeziehung von kompetenten Interessensvertretern bereits von Anfang an mög
liche Diskriminierungen oder Nachteile für Menschen mit Behinderungen zu vermeiden.  

Vertrauen und Transparenz in KI-Systeme ist entscheidend für deren nachhaltige Akzeptanz. 
Daher soll weiter verstärkt ein menschenzentrierter Ansatz für KI verfolgt werden. Zentrale 
Aspekte dazu sind u.a. „Ethics in and by design“ bei der Entwicklung von KI-Anwendungen; 
Vorrang menschlicher Aufsicht; sowie Transparenz und Erklärbarkeit. Technische Standards 
und Normen sind ein wichtiges Werkzeug um die Entwicklung und Anwendung einer men
schenzentrierten und vertrauenswürdigen KI zu unterstützen, indem sie die dafür definier
ten ethischen Grundprinzipien und rechtlichen Vorgaben in einer operationalisierbaren Form 
anwendbar machen. 

KI soll in Österreich auf Basis europäischer Grundwerte, unter Achtung der Privatsphäre und 
des Gleichheitsgrundsatzes zum möglichst großen Wohle aller eingesetzt werden. Am 
19.2.2020 legte die Europäische Kommission im Rahmen ihres Digitalisierungspakets ein 
White Paper für Künstliche Intelligenz vor, das ein europäisches Konzept für Exzellenz und 
Vertrauen enthält. Österreich unterstützt die von der Europäischen Kommission in diesem 
White Paper vorgestellten Initiativen. Im April 2021 hat die Europäische Kommission dazu 
ein weiteres KI-Paket vorgelegt, das vor allem den weltweit ersten Verordnungsentwurf zur 
Regulierung von KI enthält, welcher die Entwicklung von KI in Europa wesentlich prägen 
wird. Für die Regulierung von KI-Systemen sieht der vorgeschlagene Rechtsrahmen u.a. ei
nen risikobasierten Ansatz mit vier Stufen vor. Besonders begrüßenswert ist dabei, dass bei 
der Definition von Risiko ein neuer Ansatz gewählt wird, der die mögliche Verletzung von 
Grundrechten und ethischen Prinzipien berücksichtigt. 

Für die BMDW-Website wurden barrierefreie Dokumente, Gebärdensprachvideos zu ausge
wählten Themen und Leichter-Lesen-Texte erstellt. Das Angebot an Gebärdensprachvideos 
und Leichter-Lesen-Texten wird laufend ausgebaut. Weiters werden laufend interne Schu
lungen für CMS-Redakteurinnen und Redakteure abgehalten. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzungen: 

• Unterstützung der selbständigen Lebensführung von Menschen mit Behinderungen 
durch Ausbau und Förderung von Informations- und Kommunikationstechnologien. 

• Gewährleistung der größtmöglichen Partizipation von Menschen mit Behinderung in 
allen Bereichen und relevanten Gremien der Digitalisierung. 

• Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen sollen für die Nutzerinnen 
und Nutzer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, barrierefrei und damit 
besser zugänglich gestaltet werden. 

• Die BMDW-Website samt ihren mobilen Anwendungen sollen für die Nutzerinnen 
und Nutzer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, barrierefrei und damit 
besser zugänglich gestaltet werden. 

Indikatoren: 

• Anzahl der relevanten Gremien der Digitalisierung in denen Menschen mit Behinde
rungen oder kompetente Interessensvertreter vertreten sind 

• Anzahl der Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, die barrierefrei 
gestaltet sind.  

• Weiterer Ausbau und Erhaltung des Status AAA nach WCAG-Richtlinie der BMDW-
Website und Einhaltung der Anforderungen der Barrierefreiheit nach dem Webzu
gänglichkeitsgesetz. 

Maßnahmen  

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Websites einschl. BMDW-Website und mobile Anwen
dungen öffentlicher Einrichtungen, insb. Vergabeplatt
formen, barrierefrei nach WCAG (Web Content Accessi
bility Guidelines) in der jeweils aktuellen Fassung ge
stalten  
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

Bund, Bun
desländer, 
Gemeinden 

n/a 

Wiederkehrende Überwachung, inwieweit Websites 
und mobile Anwendungen des Bundes den Anforde
rungen an einen barrierefreien Zugang nach § 3 Web-
Zugänglichkeits-Gesetz - WZG entsprechen und Be
richtslegung darüber an die Europäische Kommission 

2022-
2030 

BMDW 1,5 Mio. EUR 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

Zusammenarbeit der für die Barrierefreiheit von Webs
ites und mobilen Anwendungen zuständigen Stellen 
des Bundes und der Länder koordinieren und fördern 
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

BMDW  

Unterstützung von Personen bei der Verfolgung ihrer 
Rechte wegen behaupteter Verletzung des WZG, insbe
sondere durch Information und Beratung über die nach 
dem WZG oder anderen Bundesgesetzen bestehenden 
Rechtschutzmöglichkeiten. 
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

BMDW  

Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden in 
Hinblick auf Verstöße gegen die Vorgaben des WZG 
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022- 
2030 

BMDW 0,5 Mio. EUR 

Schaffung eines umfangreichen Angebots an Schu
lungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für einschlä
gige Interessensvertreter und das Personal öffentlicher 
Stellen   
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 8 Bewusstseinsbildung so
wie Artikel 9 Barrierefreiheit)) 

2022 - 
2030 

BMDW 1 Mio. EUR 

Mithilfe bei der Umsetzung von Web-Accessibility Lehr
gängen an den österreichischen Universitäten, Fach
hochschulen etc. durch die Österreichische Forschungs
förderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen der ihr gemäß 
WZG übertragenen Aufgaben. 
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 8 Bewusstseinsbildung so
wie Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

BMDW n/a 

Analyse und Einsatz neuer technischer Entwicklungen 
betreffend deren Nutzen für Menschen mit Behinde
rungen als integraler Bestandteil  
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022 - 
2030 

BMDW, Ko
operation 
Bund-Län
der-Städte-
Gemeinden 

n/a 

Standardisierung von Technologien, um sie besser zu
gänglich zu machen (z.B. Programmiersprache in 
ISO/IEC JTC1/SC 22 WG 17) national via ASI wie auch 
international via ISO  
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit)  

2022-
2030 

BMDW n/a 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Bestmögliche Einbindung von Menschen mit Behinde
rungen und kompetenten Interessensvertretern in den 
relevanten Gremien im Bereich Digitalisierung, insb. 
zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). 
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

BMDW und 
andere Res
sorts 

n/a 

Erarbeitung von Ethikprinzipien für KI, die sich sowohl 
an einer „human centered AI “ orientieren, als auch die 
AnwenderInnen mit Behinderungen explizit berücksich
tigen und unter der Zuhilfenahme der Expertise von 
Menschen mit Behinderungen erstellt werden. 
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

BMDW, 
BMK 

n/a 

Aktive Mitwirkung auf internationaler Ebene an der 
Entwicklung von Richtlinien und Regulierungen für den 
ethischen Einsatz von KI.  
(Beitrag zu UN-BRK-Artikel 9 Barrierefreiheit) 

2022-
2030 

BMDW, 
BMK 

 

Beschäftigung 

Berufsausbildung 

Artikel 27 Absatz 1 UN-BRK sieht für Menschen mit Behinderungen das Recht auf die Mög
lichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit in einem offenen, inklusiven und für Menschen 
mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt zu verdienen, vor. Dazu wird u.a. die Ermögli
chung eines wirksamen Zugangs zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungspro
grammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung für Menschen mit 
Behinderungen angeführt (lit. d). Die Berufsausbildung gemäß § 8b Berufsausbildungsgesetz 
- BAG in verlängerter Lehrzeit und in Teilqualifikation sowie die Betriebliche Lehrstellenför
derung gemäß § 19c BAG für Menschen mit Behinderungen, die ein Regellehre absolvieren, 
bieten Möglichkeiten, diesen Zugang zu erhalten.  

Ausgangslage  

Berufsausbildung gemäß § 8b BAG 
Ein diskriminierungsfreier Zugang zur Lehrlingsausbildung und die Erlangung eines berufli
chen Abschlusses ist ein wichtiger Aspekt der Teilhabe bzw. des Zugangs von Menschen mit 
Behinderung. Die Möglichkeit der Berufsausbildung in verlängerter Lehrzeit gemäß § 8 b 
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Abs. 1 BAG (Lehrvertrag und Abschluss mit Lehrabschlussprüfung) oder in Teilqualifikation 
gemäß § 8b Abs. 2 BAG (Ausbildungsvertrag und Abschluss mit Abschlussprüfung entspre
chend der Teilqualifikation) trägt dem Art. 27 Abs. 1 lit. d UN-BRK Rechnung.  

Die Berufsausbildung gemäß § 8b BAG ermöglicht für benachteiligte Jugendliche eine maß
geschneiderte Berufsausbildung, die zu einem Berufsabschluss führt. Als benachteiligte Ju
gendliche gelten u.a. gemäß § 8b Abs. 4 Z 3 BAG Behinderte im Sinne des Behindertenein
stellungsgesetzes bzw. des jeweiligen Landesbehindertengesetzes. 

Die Ausbildung soll vorrangig in Lehrbetrieben erfolgen (§ 8b Abs. 3 BAG). Lehrlinge und Be
triebe bekommen durch die Berufsausbildungsassistenz (BAS) Unterstützungsangebote für 
eine Qualifizierung im Rahmen der Lehre. Die gesetzliche Grundlage dafür ist § 8 Abs. 6 BAG. 
In den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschafts
standort - BMDW fällt die Legistik des Berufsausbildungsgesetzes. Kostenträger und zentra
ler Akteur in Belangen der Berufsausbildungsassistenz ist das Sozialministeriumservice, das 
die Detailrichtlinien erarbeitet. 

Die Regelungen für das Lehrlingseinkommen in § 17 Abs. 2 BAG gelten gemäß § 8b Abs. 13 
BAG auch für Ausbildungsverträge gemäß § 8b Abs. 2 BAG. Liegt keine Regelung des Lehr
lingseinkommens durch kollektive Rechtsgestaltung vor, richtet sich die Höhe des Lehrlings
einkommens nach der Vereinbarung im Lehrvertrag. Bei Fehlen einer kollektivvertraglichen 
Regelung gebührt jedenfalls das für gleiche, verwandte oder ähnliche Lehrberufe geltende 
Lehrlingseinkommen, im Zweifelsfalle ist auf den Ortsgebrauch Bedacht zu nehmen. Perso
nen, die in einer Ausbildungseinrichtung gemäß § 8c ausgebildet werden, haben Anspruch 
auf eine Ausbildungsbeihilfe. 

Bei Vorliegen gesundheitlicher Gründe besteht gemäß § 13 Abs. 7 Z 2 BAG die Möglichkeit 
der Vereinbarung einer Reduktion der regulären täglichen oder wöchentlichen fiktiven Nor
malarbeitszeit (sowohl in Lehrverträgen gemäß § 8b Abs. 1 BAG als auch in Ausbildungsver
trägen gemäß § 8b Abs. 2 BAG), wobei Lehrverhältnisse gemäß § 8b Abs.1 BAG jedenfalls im 
Ausmaß der Reduktion der fiktiven Normalarbeitszeit verlängert werden müssen.  

Seit der Einführung dieser Ausbildungsmöglichkeit im Jahr 2003 ist ein kontinuierlicher An
stieg der Zahl der Personen, die eine Berufsausbildung gemäß § 8b BAG absolvieren, zu ver
zeichnen.  

Berufsausbildung gemäß § 8b BAG in Unternehmen und in Ausbildungseinrichtungen 

Berufsausbildung gemäß § 8b 
BAG 

2016 2017 2018 2019 2020 
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§ 8b Abs. 1 BAG  (verlängerte 
Lehrzeit) 

5.558 6.075 6.407 6.625  6.910  

davon in Unternehmen 3.769 4.207 4.700 5.083  5.188  

davon in Ausbildungseinrich
tungen 

1.789 1.868 1.707 1.542 1.722  

§ 8b Abs.2 BAG  (Teilqualifizie
rung) 

1.605 1.627 1.638 1.588 1.404 

davon in Unternehmen 500 501 502 631 590 

davon in Ausbildungseinrich
tungen 

1.105 1.126 1.081 957 814 

Insgesamt 7.163 7.702 8.045 8.213 8.314  

Quelle: Lehrlingsstatistik der WKO (Stichtag: jeweils 31. Dezember)  
 
Betriebliche Lehrstellenförderung gemäß § 19c BAG  
Zusätzlich wurden für die berufliche Integration von Jugendlichen mit Behinderung, die keine 
Ausbildung gemäß § 8b BAG absolvieren, in den letzten Jahren spezifische und auf die be
sonderen Bedürfnisse von Jugendlichen abgestimmte Maßnahmen und Förderinstrumente, 
wie z.B. Lehrlingscoaching und Lehrbetriebscoaching entwickelt. Diese sollen Jugendliche mit 
Behinderung bei der Berufsorientierung und Planung des Berufsweges unterstützen und sie 
auf dem Ausbildungsweg und der Integration auf den Arbeitsmarkt begleiten.   
 

Zielsetzungen und Indikatoren  

Zielsetzungen: 
Entsprechend Art. 3 lit. c und Art. 27 Abs. 1 lit. d UN-BRK ist die Zielsetzung, Menschen mit 
Behinderung die Teilhabe an der Gesellschaft und Inklusion in die Gesellschaft sowie einen 
wirksamen Zugang zu Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen. Für das BMDW 
ergeben sich daraus folgende konkrete Ziele: 

• Sicherstellung einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung im Rahmen der Lehr
lingsausbildung gemäß § 8b Abs. 1 BAG in verlängerter Lehrzeit und gemäß § 8b Abs. 
2 BAG in Teilqualifikation für Jugendliche mit Behinderung, 

• zusätzliche Förderungen von Menschen mit Behinderungen, die eine reguläre Lehr
ausbildung gemäß Berufsausbildungsgesetz absolvieren im Rahmen der betrieblichen 
Lehrstellenförderung gemäß § 19c BAG. 
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Indikatoren: 
• Anzahl der Ausbildungsverhältnisse gemäß § 8b Abs. 1 und Abs. 2 BAG in Unterneh

men und in Ausbildungseinrichtungen im Vergleich zu den Vorjahren. 

• Förderfälle im Rahmen des Lehrlings- und Lehrbetriebscoachings als Teil der betrieb
lichen Lehrstellenförderung gemäß § 19c BAG für Menschen mit Behinderungen. 

Maßnahmen  

Inhalt Zeit Zuständig 
geschätzte  

Gesamtkosten 

Weiterführung der Berufsaus
bildungsassistenz zur Beglei
tung der Berufsausbildung 
gem. § 8b BAG 

laufend Netzwerk berufliche As
sistenz (NEBA) - Sozialmi
nisteriumservice (SMS) 

n/a 

Weiterführung des Lehrlings
coaching und Lehrbe
triebscoaching  („Lehre statt 
Leere“), um Menschen mit Be
hinderungen, die keine Ausbil
dung gem. § 8b BAG absolvie
ren, zu unterstützen 

laufend BMDW - Finanzierung 
aus den Mitteln des In
solvenz-Entgeltsiche
rungsfonds 

n/a 

Beteiligung der Behinderten
vertreter bei der Erstellung 
künftiger Novellen zum BAG 

2022-2030 BMDW n/a 

Zielgruppenadäquate Weiter
entwicklung der Prüfungsme
thoden und begleitender In
strumente/Materialien für die 
Lehrabschlussprüfung (LAP) 
(ggf. mit verlängerter Prü
fungszeit); Konzeption und Er
probung im Rahmen der Pro
jektförderung der betriebli
chen Lehrstellenförderung  
unter Einbeziehung der Behin
dertenvertretung 

2022-2030 BMDW n/a 

https://www.sozialministeriumservice.at/site/Arbeitsmarktprojekte/NEBA/Produktionsschule/
https://www.sozialministeriumservice.at/site/Arbeitsmarktprojekte/NEBA/Produktionsschule/
https://www.lehre-statt-leere.at/
https://www.lehre-statt-leere.at/
https://www.lehre-statt-leere.at/
https://www.lehre-statt-leere.at/
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Implementierung transversa
ler Kompetenzen (Umgang mit 
Menschen mit Behinderun
gen) in den Ausbildungsord
nungen 

2022-2030 BMDW n/a 

Entwicklung digitaler  Instru
mente zur Unterstützung des 
Lernprozesses im Rahmen der 
Projektförderung in der be
trieblichen Lehrstellenförde
rung 

2022-2030 BMDW n/a 

Betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitnehmer:innenschutz  

Ausgangslage 

Art. 27 Abs. 1 lit. i UN-BRK verpflichtet Österreich sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz ange
messene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden. Daher ist auch 
im Rahmen des Bundes-Bedienstetenschutzes und der Betrieblichen Gesundheitsförderung 
(BGF) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen an den Maßnahmen des Bundes-
Bedienstetenschutzgesetzes (B-BSG) und der BGF (z.B.: Gesundheitschecks, Impfaktionen, 
Vorträge, Bewegungsprogramm, etc.) uneingeschränkt teilnehmen können.  

Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie wirken gesundheitlichen Gefahren am Arbeitsplatz 
entgegen und haben allen Bediensteten uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen.  

Durch Arbeitsplatzbegehungen muss sichergestellt werden, dass der Arbeitsplatz an die per
sönlichen Bedürfnisse der Bediensteten, insbesondere an die speziellen Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung, angepasst wird. 

Im Zuge der Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz, die gemäß Bundes-Be
dienstetenschutzgesetz verpflichtend vorgesehen ist, werden die Gefahren durch psychische 
Belastungen ermittelt und unter Beteiligung der Beschäftigten geeignete Maßnahmen fest
gelegt, um diese erfolgreich zu beseitigen bzw. zu verringern.  
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzungen:  

• Sicherstellung des Zugangs zu den Angeboten des B-BSG und der BGF (inkl. Arbeits
medizin und Arbeitspsychologie) für Menschen mit Behinderung 

• Sensibilisierung des Gesundheitsbewusstseins zur Gesundheitsprävention und zum 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit 

Indikatoren: 

• Anzahl der ressortinternen Schulungen und Vorträge zu Gesundheitsthemen 

• Anzahl der durchgeführten Arbeitsplatzbegehungen 

Maßnahmen  

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Erhalt des Zugangs zu den Maßnahmen des B-BSG und 
der BGF für alle Bediensteten 

2022-
2030 

BMDW  n/a 

Erhalt des Zugangs zur Arbeitsmedizin und - psycholo
gie für alle Bediensteten 

2022-
2030 

BMDW  n/a 

Schulungen zu Gesundheitsthemen und Übergangsma
nagment 

2022-
2030 

BMDW 
 

n/a 
 

Regelmäßige Durchführung von Arbeitsplatzbegehun
gen zur Anpassung des Arbeitsplatzes an die persönli
chen Bedürfnisse 

2022-
2030 

BMDW  n/a 

Durchführung der Evaluierung zu den psychischen Be
lastungen am Arbeitsplatz 

2022-
2030 

BMDW  n/a 
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Bewusstseinsbildung und Information 

Sensibilisierung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Ausgangslage 

Vorurteile und Berührungsängste bestimmen oft, wie wir uns gegenüber Menschen mit ei
ner Behinderung verhalten. Maßnahmen und Aktionen zur Bewusstseinsbildung und Sensibi
lisierung sind daher dringend notwendig, um in der Verwaltung und in der Gesellschaft eine 
auf Gleichberechtigung und Vielfalt beruhende Sicht zu implementieren und damit sowohl 
direkte, als auch indirekte Diskriminierung zu beseitigen.  

Art. 8 Abs. 2 lit. b der UN-BRK verpflichtet Österreich zur Förderung von Schulungsprogram
men zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderungen und für deren 
Rechte.  

Spezielle Schulungsprogramme tragen dazu bei, den Dialog zwischen behinderten und nicht
behinderten Menschen aktiv zu fördern, ein Gespür für einen respektvollen Umgang mit 
Menschen mit Behinderung zu entwickeln, sowie offen auf diese zuzugehen und bieten die 
Möglichkeit sich in die Welt beeinträchtigter Menschen hineinzuversetzen.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzung: 

• Ziel der Bewusstseinsbildung ist es, Unwissen über den Umgang mit Behinderungen 
und mögliche Stereotypen zu beseitigen, aufzuklären, Barrieren abzubauen um ein 
funktionierendes Miteinander sowie einen offenen Umgang zu fördern und eine 
gleichberechtigte und selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinde
rungen sicherzustellen. 

Indikatoren: 

• Anzahl der ressortinternen Schulungen zur Bewusstseinsbildung  
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Informationen und ressortinterne Schulungen zum 
Thema „Menschen mit Behinderung“ für alle Bediens
teten (FK + MA) 

2022-
2030 

BMDW   n/a 

Verpflichtende Schulung zum Thema „Menschen mit 
Behinderung“ im Rahmen der Grundausbildung für alle 
Verwendungsgruppen 

2022-
2030 

BMDW  
 

n/a 
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Team 13 „Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobiliät, Innovation und 

Technologie“ (BMK) 
Stand (aktualisiert): November 2021 

Behindertenpolitik 

Grundlagen der Behindertenpolitik 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Verpflichtende Folgenabschätzung über die  
Auswirkungen auf Menschen mit Behinderun
gen bei allen legistischen Vorhaben des Bundes 
durch entsprechende Ausführungen im Vor
blatt der jeweiligen Regierungsvorlage 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten  
finanzielle Unterstützung für Behindertenver
bände, die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, 
die Selbstvertreterinnen und Selbstvertrete mit  
Lernschwierigkeiten, Selbsthilfe-NGOs sowie  
Elterninitiativen und Angehörige für Projekte 
von allgemeinem Interesse im Behindertenbe
reich 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Ressortinterne Empfehlungen zur Heranzie
hung von integrativen Betrieben, der Einhal
tung von behindertengleichstellungsrechtlichen 
Standards und der Erfüllung des Kriteriums Bar
rierefreiheit im Rahmen öffentlicher Auftrags
vergaben 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien, 
Bundesbe
schaffungs
GmbH 

 

 Erweiterung der Beratung für Menschen mit  
Behinderungen durch Nutzung bereits beste
hender Fachberatungsstellen 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 
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Frauen mit Behinderungen 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Geschlechterspezifische Auswertung bei statis
tischen Erhebungen im Behindertenbereich un
ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vor
gaben 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

Ältere Menschen mit Behinderungen 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Beteiligung an der EU-Partnerschaft Transfor
ming Health and Care Systems (THCS) 

2022–2027 BMK 1 Mio € / Jahr 

Diskriminierungsschutz 

Verfassungsrechtlicher Diskriminierungsschutz 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Durchforstung der Rechtsordnung des Bundes 
auf die Verwendung diskriminierender Begriffe 
und Novellierung der entsprechenden Rechts
vorschriften 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 
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Gebärdensprache 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Durchforstung der Verfahrensgesetze in Bezug 
auf Kostentragungsregelungen für Dolmet
schung in Österreichische Gebärdensprache 
und ggf. Novellierung der entsprechenden 
Rechtsvorschriften 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

Barrierefreiheit 

Allgemeines 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Unterstützung von Pilotprojekten unter Einbin
dung von Selbstvertreterinnen und Selbstver
tretern zum Thema Barrierefreiheit als Initial
zündung zur nachhaltigen Sensibilisierung 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Einrichtung von Barrierefreiheits-Beauftragten 
in jedem Bundesministerium und Einbeziehung 
i.d. Planungsprozesse aller relevanten Maßnah
men (z.B. Umbau, Sanierung, Neuanmietung 
von Gebäuden, Sicherheits- und Brandschutz
maßnahmen, Ankauf von Software, Beschilde
rungen etc.) 

2021/22-
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Schaffung eines kostengünstigen und barriere
freien Zugangs zu den für Barrierefreiheit we
sentlichen Normen 

2021/22-
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Vernetzung der Beratungsangebote und ver
stärkte Information im Bereich Barrierefreiheit 
durch das Bundessozialamt 

2021/22-
2030 

BMASK  
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Leistungen des Bundes 

Ausgangslage 

- Etappenpläne: schwer aufzufinden, nicht barrierefrei gestaltet 

Die bestehenden Etappenpläne und Teil-Etappenpläne des Bundes auf Grundlage des Behin
dertengleichstellungsgesetzes sind nicht leicht auffindbar, teilweise überhaupt nicht öffent
lich einsehbar und nicht in barrierefreien Formaten verfügbar. 

Verkehr 

Ausgangslage 

- Mitnahme von Unterstützungstieren auf Flugreisen: zahlreiche Vorfälle (Bissattacken, ge
fälschte Assistenzzertifikate, Verunreinigungen, etc.). Was soll nun geschehen? Soll die Mit
nahme von Begleittieren zur emotionalen Unterstützung generell verboten werden? Was ist 
dann aber mit den Menschen, die wirklich eines benötigen?  

- „Barrierefreiheit im Straßenraum“ – österreichweit verpflichtend vorzuschreiben am Bei
spiel (Bundes-Straßenbahn-Verordnung): Es gibt keine österreichweite gesetzliche Verpflich
tung, die Barrierefreiheit im Straßenraum verpflichtend vorschreibt. Im Verkehrsbereich feh
len weitgehende verbindliche Regelungen – etwa für Straßenbahnen.  

Trotz einer klaren Feststellung des Komitees aufgrund einer Individualbeschwerde, wurde 
die Bundes-Straßenbahn-Verordnung nicht geändert. 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 § 29a – Parkausweis für Menschen mit  
Behinderung, Festlegung von Mindestkriterien 
bei der Ausgestaltung des Parkausweises welt
weit (über EU und Europa hinaus) 

2021/22–
2030 

Keine Zustän
digkeit BMK 

 

 Informationsmaterial für behinderte Reisende 
aus dem Ausland, zum Thema "Benützung von  
Behindertenparkplätzen und öffentlichen  
Verkehrsmitteln in Österreich" bzw.  

2021/22-
2030 

BMVIT  
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

Inanspruchnahme von Vergünstigungen in die
sem Zusammenhang 

 Fortsetzung Qualitätsoffensive bei Schienen
fahrzeugen im Rahmen der in den Verkehrs
dienstverträgen mit Eisenbahnverkehrsunter
nehmen dafür vorgesehenen Möglichkeiten 

2021/22-
2030 

BMVIT  

 Koordinationstreffen im BMK für alle  
Verkehrsträger (bei Bedarf unter Einbeziehung 
von Vertretern offizieller Behindertenorganisa
tionen), um Schnittstellenprobleme zwischen 
den einzelnen Verkehrsträgern zu lösen 

2021/22-
2030 

BMK, Länder  

 Fortsetzung der Broschürenreihe "Barrierefreie  
Mobilität" zum Thema "Barrierefreiheit inner
halb von Verkehrsmitteln" sowie Herausgabe 
von Publikationen zum Thema Barrierefreiheit 

2021/22-
2030 

BMVIT  

 Erarbeitung von Vorgaben für Ladeinfrastruk
tur im öffentlichen Raum (RVS 03.07.21) unter  
Berücksichtigung der barrierefreien  
Ausgestaltung. 

Ab 2021 FSV (BMK ist 
Mitglied im 
Arbeitsaus
schuss) 

 

 Förderung zahlreicher Projekte zum Thema  
„Barrierefreiheit 

   

 Forschungsforum „Mobilität für alle“: Vorstel
lung von Forschungsprojekten und Lösungen,  
Diskussion mit Fachpublikum  
(www.forschungsforum-mobilitaet.at) 

2021/22-
2030 

  

 Innovationsstimulierende Maßnahmen zur  
Barrierefreiheit 

2021/22-
2030 

  

 Entwicklung prototypischer Lösungen für spe
zielle Problemstellungen 

2021/22-
2030 

  

 Überarbeitung der Leitlinien zum barriere
freien Öffentlichen Verkehr 

2021/22-
2030 

  

 Vertiefung und Ausbau der Zusammenarbeit 
mit Stakeholdern (Interessensvertreter,  
Selbstvertreter, Verkehrsdienstleistern,  
Ländern/Gemeinden 

2021/22-
2030 

  

 Österreichweite Vereinheitlichung der Rege
lungen zur Barrierefreiheit im Verkehr 

2021/22-
2030 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Fortsetzung Qualitätsoffensive bei Schienen
fahrzeugen im Rahmen der in den Verkehrs
dienstverträgen mit Eisenbahnverkehrsunter
nehmen dafür vorgesehenen Möglichkeiten 

2021/22-
2030 

  

Kultur 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Beibehalten: Sicherstellung von Lehrveranstal
tungen zum Thema Barrierefreiheit bei Studien 
an Technischen Universitäten sowie weiteren  
Ausbildungsstätten, sofern die darin ausgebil
deten Berufe im Verkehrswesen mit Personen
beförderung Verwendung finden (insbesondere 
Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinen
bau, Elektrotechnik und Informatik) 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

Informationsgesellschaft 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Laufende Evaluierung der Webauftritte in Be
zug auf Accessibilty und Usability 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Aufbau des entsprechenden Fachwissens für  
Leichter-Lesen-Versionen und Ausbau des  
Angebotes der entsprechenden Publikationen 
nach gleichen Standards 

2021/22-
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 Der Breitbandausbau in den ländlichen Gebie
ten soll durch Erhöhung der Verfügbarkeit von 
Breitband die selbständige Lebensführung älte
rer und behinderter Menschen mitunterstützen 

2021/22-
2030 

BMVIT  

 Das Förderprogramm "austrian electronic net
work" unterstützt im Themenbereich Digitale 

2021/22-
2030 

BMVIT  
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

Integration die Markteinführung von elektroni
schen Netzen und Diensten, die der Förderung 
des selbständigen Lebens und die Einbeziehung 
aller Bevölkerungsgruppen in die  
Informationsgesellschaft zum Ziel haben 

 Ältere und behinderte Menschen mit einem ge
ringen Einkommen erhalten eine Zuschussleis
tung zu den Fernsprechentgelten und seit Ende 
2010 auch für die Kosten von Internetzugängen 

2021/22-
2030 

BMVIT  

 Analyse neuer technischer Entwicklungen  
betreffend deren Nutzen für Menschen mit  
Behinderungen als integraler Bestandteil 

2021/22-
2030 

BKA – Koope
ration Bund-
Länder-Ge
meinden 

 

 Evaluierung von Maßnahmen für die Erlassung 
einer etwaigen Verordnung über barrierefreie  
Telekommunikationsdienste unter Einbezie
hung von Menschen mit Behinderung 

2021/22-
2030 

BMVIT  

Bauen 

Maßnahmen 

- Erstellung einer allgemeinen Checkliste für Bundesbauten über die barrierefreie Gestal
tung von Bauwerken (auf Grundlage von § 115 der Bauordnung für Wien und § 111 der Bau
ordnung für Wien über die barrierefreie Ausgestaltung von Aufzügen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Aufnahme baulicher Barriere- und Diskriminie
rungsfreiheit in die Immobilienstrategie des 
Bundes 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 
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Tourismus 

Ausgangslage 

- Fernbusse: Deutschland: Mit der Öffnung des Fernbusmarktes im Jahr 2013 hat der BSK 
von Beginn an die Einhaltung gesetzlicher Grundlagen gefordert, die die Mitnahme von Men
schen mit Behinderung in den Bussen regelt. Unter anderem sollten ab dem 1. Januar 2016 
in allen neu zugelassenen Fernlinienbussen mindestens zwei Plätze für Rollstuhlfahrerinnen 
und Rollstuhlfahrer vorhanden sein.  

So jedenfalls fordert es das Personenbeförderungsgesetz (§ 42b) und schreibt weiter vor, 
dass ab dem Jahr 2020 alle Fahrzeuge barrierefrei sein müssen. Untermauert wird diese For
derung im Behindertengleichstellungsgesetz (§ 4), wonach Verkehrsmittel „ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe … zugänglich und nutzbar“ sein müssen. 
(Beispiel FlixBus) 

Maßnahmen 

- Erstellung einer Broschüre: Barrierefrei unterwegs -Worauf mobilitätseingeschränkte Rei
sende achten sollten; Routenplanung, Maut & Vignette, Fahrverbote & Umweltzonen, Euro-
Key, Hotelcheck, Parken im Ausland 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Informationsmaterial für behinderte Reisende 
aus dem Ausland zum Thema "Benützung von  
Behindertenparkplätzen und öffentlichen  
Verkehrsmitteln in Österreich" bzw.  
Inanspruchnahme von Vergünstigungen in die
sem Zusammenhang 

2021/22–
2030 

BMVIT  



Team 13 „Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobiliät, Innovation und Technologie“ (BMK) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 336 von 612 

Selbstbestimmtes Leben 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Ausgangslage 

- Barrierefreie Postkästen: Seit dem dritten Quartal 2017 hat die Österreichische Post AG 
über 20 Postkästen mit einem Einwurfschlitz in der Höhe von 148 cm in einem Test-PilotBe
trieb aufgestellt. Für Menschen mit Behinderungen, insbesondere RollstuhlnutzerInnen, ist 
ein Einwurf von Briefsendungen auf dieser Höhe nicht möglich. Das widerspricht nicht nur 
dem BGStG, auch das Postmarktgesetz sieht bei der Errichtung neuer Postbriefkästen aus
drücklich vor, dass auf die Bedürfnisse in der Mobilität eingeschränkter Menschen Bedacht 
zu nehmen ist. 

Bewusstseinsbildung und Information 

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Ausgangslage 

FAIR FÜR ALLE ist ein Zertifikat, das Unternehmen und Organisationen für ihre umfassende 
Barrierefreiheit auszeichnet und eindeutig kennzeichnet. Für Unternehmen und Organisatio
nen bieten sich eine Reihe von Vorteilen. Ihre Produkte und Dienstleistungen werden gleich
ermaßen für ALLE Menschen zugänglich und für Menschen mit Behinderungen besonders 
attraktiv. Das Zertifikat bietet eine Differenzierung zur Konkurrenz und damit verbesserte 
Marktchancen.  

Für die Zielgruppe Menschen mit Behinderungen ist die Kennzeichnung FAIR FÜR ALLE ein 
klarer Hinweis auf den barrierefreien Zugang zu Produkten und Dienstleistungen. Damit kön
nen Kundinnen und Kunden mit Behinderungen darauf vertrauen, dass definierte Mindest
standards für Barrierefreiheit eingehalten werden. 

Maßnahmen 

Erstellung einer Broschüre - Barrierefreiheit für alle (Folgebroschüre zu den zwei bereits er
stellten Broschüren des BMVIT)  
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Positive Auszeichnung für Unternehmen, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen (geschaf
fen von 20 Behindertenorganisationen) 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Erweiterung der Online-Ratgeber für Men
schen mit Behinderungen auf staatlichen 
Websites 

2021/22–
2030 

Alle Bundes
ministerien 

 

 

Zusammenfassung der BMK-Maßnahmen: 

Ältere Menschen mit Behinderungen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Beteiligung an der EU-Partnerschaft Transfor
ming Health and Care Systems (THCS) 

2022–2027 BMK 1 Mio € / Jahr 

 

Aufgrund der Neuausrichtung insbesondere im Hinblick auf Pflege und Betreuung wäre 
eventuell eine Zuordnung unter Kapitel 6 Selbstbestimmtes Leben in Erwägung zu ziehen. 

s. Draft Proposal https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-care
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-care-systems-transfor
mation_ensystems-transformation_en      

The general objective is to ensure the transition towards more sustainable, resilient, innova
tive and high quality people-centred health and care systems. 

https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-carehttps:/ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-care-systems-transformation_ensystems-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-carehttps:/ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-care-systems-transformation_ensystems-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-carehttps:/ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-care-systems-transformation_ensystems-transformation_en
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Verkehr 

Ausgangslage 

Barrierefreie Siedlungen mit funktionierender Nahversorgung sind ein wichtiger Beitrag für 
eine faire und gleichberechtigte Mobilität, die wiederum zu einer faireren und sozialeren Ge
sellschaft beiträgt. Es wird auf den Masterplan Gehen zur Berücksichtigung von Barrierefrei
heit in der Raum-, Verkehrs- und Infrastrukturplanung verwiesen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Auch für sinnes- oder mobilitätseingeschränkte Personen soll eine eigenständige Mobilität 
möglich sein. Hier ist eine sorgfältige Planung und Ausgestaltung der Infrastruktur wichtig. 
Eine solche barrierefreie und qualitätsvolle Infrastruktur kommt auch allen anderen Nut
zer*innen der Infrastruktur zugute, da Menschen häufig Gegenstände transportieren oder 
zeitweilig verletzungsbedingt mobilitätseingeschränkt sind. Es wird auf das Behinderten
gleichstellungsgesetz verwiesen, das bereits Ziele für den Bund enthält, auf die man auf
bauen kann. 

Maßnahmen 

Barrierefreiheit kann u.a. durch ausreichende Bewegungsflächen, Reduktion von Niveauun
ter-schieden, rutschfeste Oberflächen und Optimierung der optischen Kontraste und taktilen 
Elemente entsprechend den geltenden Richtlinien und Normen erreicht werden. 

Wohnstraßen, Begegnungszonen – je nach Situation – und autofreie Zonen sind erstrebens
wert. Nicht nur für ältere Menschen ist auf eine ausreichende Zahl an Sitzmöglichkeiten und 
gut lesbare Informationen an Haltestellen und Wegweisern zu achten. Barrieren und Um
wege sollen vermieden werden. Die Wege sind stets von Schnee, Blättern oder Kies freizu
halten, um Stürze zu vermeiden. Zudem ist auf eine ausreichende Zahl an sauberen öffentli
chen Toiletten, Randsteinabsenkungen und Grünphasen in ausreichender Dauer und Häufig
keit bei Verkehrslichtsignalanlagen zu achten. Bei der Gestaltung des 3 von 6 öffentlichen 
Raumes ist darauf zu achten, dass die Straße auch als „Kommunikationsraum“ von großer 
Bedeutung ist.  

Sinnes- und mobilitätseingeschränkte Personen haben ähnliche Ansprüche an den öffentli
chen Raum, wobei vor allem bei der Möblierung des Straßenraums und der Gestaltung öf
fentlicher Toiletten auf Barrierefreiheit zu achten ist.  
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Randsteine sind flach auszuführen, um das Queren von Straßen mit Rollstühlen zu erleich
tern. Besonderes Augenmerk soll auf die Sichtbeziehungen gelegt werden, damit Kfz-Len
ker*innen Fußgänger*innen frühzeitig erkennen können. Auch neue Technologien sollen Be
rücksichtigung finden. Abbiegende Fahrzeuge stellen potenziell bei Querungen für Personen 
mit eingeschränktem Sehvermögen eine besondere Gefahr dar. Eine der möglichen Lösun
gen ist bei von Fußgängern stark frequentierten Kreuzungen die Schaltung „Rundum Grün“ 
bei Ampelanlagen von mehrarmigen Kreuzungen, um während der Querungszeiten der Zu-
Fuß-Gehenden das Abbiegen von Fahrzeugen zu verhindern.  

In unmittelbarer Umgebung von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen ist besonders auf 
ausreichend dimensionierte Gehwege und ausreichende Sichtbeziehungen zu achten.  

Aufgrund der Kompetenzverteilung liegt die relevante Straßenraumgestaltung im Ortsgebiet 
im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer (Landesstraßen) und Gemeinden (Gemeindestra
ßen). Seitens des Bundes wird daher die Umgestaltung von Straßenräumen durch Gemein
den und Bundesländer als Maßnahme für mehr klimafreundliche Mobilität durch das klima
aktiv mobil Förderprogramm unterstützt. Durch die in den Förderbedingungen verankerten 
Einhaltung der Richtlinien, welche auch die Barrierefreiheit berücksichtigen und fördern, 
wird eine Qualitätsverbesserung in der Straßenraumgestaltung in Österreich angestrebt.  

Bei der Gestaltung von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs ist Barrierefreiheit sowohl bei 
bestehenden Anlagen als auch bei Neuplanungen besonders zur berücksichtigen. Wo erfor
derlich sind barrierefreie Rampenanlagen zu errichten. Wegweiser, Fahrpläne und Informati
onen sollen ausreichend vorhanden sowie leicht lesbar und für alle Bevölkerungsgruppen 
verständlich sein.  

In der Verkehrsstatistik und der Behebung von Mobilitätskennzahlen sind Daten zu Mobili
tätseinschränkungen, soweit dies im datenschutzrechtlichen Rahmen zulässig ist, und Vo
raussetzungen für die Verkehrsteilnahme besonderer Gruppen von Fußgänger*innen wie 
sinnes- und mobilitätseingeschränkten Menschen zu erheben.  

Es wird weiteres angeregt auf bestehende Statistiken zu diesem Thema zu verweisen und in 
erster Linie diese als Grundlage heranzuziehen und auszuschöpfen (z.B. Statistik zu Men
schen mit Beeinträchtigung durch das Sozialministerium - http://www.statis
tik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDocName=111234 ).  

Im Hinblick auf die Erhebung von Voraussetzungen für die Verkehrsteilnahme für Menschen 
mit Beeinträchtigung wird festgehalten, dass der Großteil, der von Fußgehern benutzten 

http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDocName=111234
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDocName=111234
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Verkehrsinfrastruktur im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden, allenfalls der Länder liegt. 
Aus diesem Grund wird empfohlen, bei der Formulierung des Handlungsauftrages einen Pas
sus, der die Erhebung für Infrastruktur im jeweils eigenen Wirkungsbereich beschreibt, zu 
ergänzen (d.h. der Bund erhebt für die Bundesinfrastruktur, die Länder für die Landesinfra
struktur und die Gemeinden für die gemeindeeigene Infrastruktur). Eine flächendeckende 
Erhebung durch den Bund ohne entsprechende Rechtsgrundlage erscheint praktisch nicht 
durchführbar.  
Es wird hier empfohlen sich zur Sammlung der bestehenden Graphen-Integrations-Plattform 
(GIP) zu bedienen, wo bereits Daten zur Infrastruktur von allen Gebietskörperschaften zu
sammengetragen, einheitlich aufbereitet und veröffentlicht werden. 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Informationsmaterial für behinderte Reisende 
aus dem Ausland, zum Thema "Benützung von  
Behindertenparkplätzen und öffentlichen  
Verkehrsmitteln in Österreich" bzw.  
Inanspruchnahme von Vergünstigungen in die
sem Zusammenhang 

2021/22-
2030 

BMK  

 Fortsetzung Qualitätsoffensive bei Schienen
fahrzeugen im Rahmen der in den Verkehrs
dienstverträgen mit Eisenbahnverkehrsunter
nehmen dafür vorgesehenen Möglichkeiten 

2021/22-
2030 

BMK, Länder  

 Koordinationstreffen im BMK für alle  
Verkehrsträger (bei Bedarf unter Einbeziehung 
von Vertretern offizieller Behindertenorganisa
tionen), um Schnittstellenprobleme zwischen 
den einzelnen Verkehrsträgern zu lösen 

2021/22-
2030 

BMK  

 Fortsetzung der Broschürenreihe "Barrierefreie  
Mobilität" zum Thema "Barrierefreiheit inner
halb von Verkehrsmitteln" sowie Herausgabe 
von Publikationen zum Thema Barrierefreiheit 

2021/22-
2030 

BMK  

 Erarbeitung von Vorgaben für Ladeinfrastruktur 
im öffentlichen Raum (RVS 03.07.21) unter  
Berücksichtigung der barrierefreien  
Ausgestaltung. 

Ab 2021 FSV (BMK ist 
Mitglied im 
Arbeitsaus
schuss) 

 

 Förderung zahlreicher Projekte zum Thema  
„Barrierefreiheit 

2021/22-
2030 

BMK  

 Forschungsforum „Mobilität für alle“: Vorstel
lung von Forschungsprojekten und Lösungen,  
Diskussion mit Fachpublikum  
(www.forschungsforum-mobilitaet.at) 

2021/22-
2030 

BMK  
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte 
Gesamtkosten 

 Innovationsstimulierende Maßnahmen zur  
Barrierefreiheit 

2021/22-
2030 

BMK  

 Entwicklung prototypischer Lösungen für spezi
elle Problemstellungen 

2021/22-
2030 

BMK  

 Überarbeitung der Leitlinien zum barrierefreien 
Öffentlichen Verkehr 

2021/22-
2030 

BMK  

 Vertiefung und Ausbau der Zusammenarbeit 
mit Stakeholdern (Interessensvertreter,  
Selbstvertreter, Verkehrsdienstleistern,  
Ländern/Gemeinden 

2021/22-
2030 

BMK  

 Österreichweite Vereinheitlichung der Regelun
gen zur Barrierefreiheit im Verkehr 

2021/22-
2030 

BMK  

 Fortsetzung Qualitätsoffensive bei  
Schienenfahrzeugen im Rahmen der in  
den Verkehrsdienstverträgen mit  
Eisenbahnverkehrsunternehmen dafür  
vorgesehenen Möglichkeiten 

2021/22-
2030 

BMK  

 Fortführung der klimaaktiv mobil  
Fußverkehrsoffensive und ausreichende  
budgetäre Bedeckung für die Förderung  
der Straßenraumgestaltung durch  
Bundesländer und Gemeinden 

2021/22-
2030 

BMK, Länder, 
Gemeinden 

40 Mio. Euro 
für Aktive  

Mobilität &  
Mobilitätsma

nagement  
(2021) 

 Fortsetzung der Bereitstellung  
barrierefreier Infrastruktur auf  
Bahnhöfen und Haltestellen der ÖBBInfrastruk
tur AG gemäß dem Etappenplan  
Verkehr 

2021/22-
2030 

ÖBB, BMK, 
Länder 

 

 

Etappenplan Verkehr der ÖBB:  
2006 wurde mit Expertinnen und Experten aus Behindertenorganisationen ein Etappenplan 
2015 entwickelt, der die Maßnahmen des ÖBB-Konzerns gesamthaft darstellt. Dieser wurde 
im Jahr 2016 evaluiert. Der Evaluierungsbericht ist unter: https://konzern.oebb.at/de/vielfa
eltige-oebb/behinderung/barrierefreiheit-etappenplan-ausblick2016 abrufbar.  

Seit Ende 2015 profitieren bereits rund drei Viertel aller Reisenden von modernen, barriere
freien und damit komfortablen Stationen. 117 Bahnhöfe und Haltestellen wurden gemäß 
Etappenplan barrierefrei umgebaut, bei den wenigen noch nicht umgebauten Stationen er

https://konzern.oebb.at/de/vielfaeltige-oebb/behinderung/barrierefreiheit-etappenplan-ausblick2016
https://konzern.oebb.at/de/vielfaeltige-oebb/behinderung/barrierefreiheit-etappenplan-ausblick2016
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folgt die Modernisierung laufend. Gleichzeitig wurden über den Etappenplan hinaus 62 wei
tere Bahnhöfe und Haltestellen im Zuge von Modernisierungsarbeiten umgebaut. Die Barrie
refreiheit der Züge wird laufend durch Neubeschaffungen verbessert: So wurde beim ÖBB 
Cityjet besonderer Wert auf bequeme Niederflureinstiege, breite Portale, offene Übergänge 
und auf stärkere Farbkontraste für Sehbehinderte gelegt.  

Investitionen über den ÖBB-Rahmenplan zur weiteren Umsetzung des Etappenplans Ver
kehr  
Die Bereitstellung barrierefreier Infrastruktur ist ein wesentlicher Faktor für eine selbstbe
stimmte Nutzung des Systems Eisenbahn durch Menschen mit Behinderung und Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen. Daher ist es essentiell, die Zugänglichkeit zur Eisenbahn 
möglichst barrierefrei gleichermaßen für Menschen mit Behinderung sowie Eltern mit Klein
kindern, für Kinder und für ältere Menschen zu gestalten. Nach dem Prinzip: „Design für alle“ 
/ „universal design“.  

Der Fokus der Barrierefreiheit liegt dabei auf klar strukturierter Wegeleitung und Informatio
nen zum Zug (Zeit, Bahnsteig) sowie auf stufenfreien Zugängen oder moderaten Neigungen 
von Rampen und Wegen.  
Im ÖBB-Rahmenplan werden daher zielgerichtete Investition in bauliche Anlagen (wie Ram
pen, Aufzüge, kontrastreiche Oberflächen etc.) getätigt. Ebenso wird in Fahrgastinformation 
und Kommunikation (wie Abfahrts- und Ankunftsinformationen, Wegeleitung, Informationen 
bei Abweichungen wie z.B. Schienenersatzverkehr) investiert. Bis zum Jahr 2026 werden alle 
Verkehrsstationen mit mehr als 1.000 Reisenden pro Tag sowie die wichtigsten Verkehrssta
tionen in Bezirks- und Landeshauptstädten barrierefrei ausgestaltet. Das bedeutet, dass bis 
2026 ca. 100 zusätzliche Bahnhöfe barrierefrei werden. Im Jahr 2023 sollen 86 % der tägli
chen Ein- und Aussteiger barrierefreie Verkehrsstationen nützen können. Bis zum Jahr 2026 
soll dieser Anteil auf 90 % ansteigen.  

Der Punkt „§ 29 aStVO wurde nach Rücksprache mit Mag. Kainzmaier mit dem Vermerk Ver
sehen „keine Zuständigkeit BMK“.
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Team 14 „Kunst, Kultur, öffentlicher 
Dienst und Sport“ (BMKÖS) 

Stand (aktualisiert): 25. Oktober 2021 

Barrierefreiheit 

Kultur 

Ausgangslage 

Kunst, Kultur, Behinderung und Inklusion werden sehr oft lediglich unter dem Aspekt der 
Barrierefreiheit und der Vermittlungsarbeit betrachtet und somit auf die Teilhabe von Besu
cherinnen und Besuchern mit Behinderungen reduziert. Vor allem die Erkenntnisse der in 
den letzten 15 Jahren etablierten interdisziplinären Disability Studies zeigen sehr deutlich, 
dass der Blick verstärkt auf Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen sowie Menschen 
mit Behinderungen, die im Bereich der Kunst und Kultur arbeiten, zu richten ist. Hier sind 
spezielle Maßnahmen für die einzelnen künstlerischen Disziplinen sowie für einerseits inter
disziplinäre künstlerische Zugänge und anderseits die Kooperation und Vernetzung mit ande
ren Bereichen wie zum Beispiel Wirtschaft, Sport oder Bildung zu entwickeln. Die wenigen 
bereits - vor allem international, aber auch national - existierenden Initiativen und Projekte 
(z.B. MAD-Mixed Abled, andersART, EUCREA, ARTplus) gilt es zu fördern, um Menschen mit 
Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu 
entfalten und damit zu neuen Fragestellungen, einer Verbreiterung des Diskursraumes und 
ganz allgemein zur Weiterentwicklung der Künste beizutragen. 

Vermittlung von Kunst und Kultur in den unterschiedlichen künstlerischen und kulturellen 
Feldern muss zielgruppenspezifisch entwickelt werden. Die Österreichischen Bundesmuseen 
sowie die Österreichische Nationalbibliothek und andere künstlerische und kulturelle Institu
tionen des Bundes oder solche, die von diesem maßgeblich finanziert werden, sind angehal
ten einen barrierefreien Zugang zu Kunst und Kultur zu schaffen. Dies betrifft keineswegs nur 
bauliche Maßnahmen, sondern auch den Abbau von physischen und psychischen Barrieren 
sowie Barrieren vor allem in der Kommunikation, wie das bereits vereinzelt geschehen ist 
(z.B. ARCHES im KHM). Für die in bundeseigenen Gebäuden untergebrachten Bundesmuseen 
sowie die Österreichische Nationalbibliothek ist im Wesentlichen die Burghauptmannschaft 
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als Vermieterin der Objekte zuständig. Es wird laufend daran gearbeitet, die Zugangsmög
lichkeiten für Menschen mit Behinderungen grundlegend zu verbessern. Die benutzungsspe
zifischen Maßnahmen gemäß Bundesmuseen-Gesetz 2002 idgF werden in Abstimmung mit 
dem Bundesdenkmalamt (BDA) stetig fortgeführt. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel 1 

Ziel ist die aktive Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in die Entwicklung und 
Durchführung von Projekten und Maßnahmen in allen Kunst- und Kulturbereichen (Produk
tion, Präsentation, Vermittlung) sowie in allen Kunstsparten. 

Indikator: In jeder Kunstsparte bis 2025 mindestens zwei Projekte und zwei Maßnahmen mit 
unterschiedlichen Zielgruppen von Menschen/Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderun
gen 

Ziel 2 

Umfassende Verstärkung der barrierefreien Kunst- und Kulturvermittlung, auch durch ge
schulte Peers (Menschen mit Behinderungen). Angestrebt wird sowohl die grundsätzliche 
barrierefreie Zugänglichmachung der Bundeskulturinstitutionen im baulichen Sinn als auch 
die Barrierefreiheit in physischer, psychischer und kommunikativer Hinsicht. 

Indikator 1: Anzahl der barrierefreien Institutionen sowie der barrierefreien Angebote 

Indikator 2: Anzahl der in Bundesmuseen angestellten Menschen mit Behinderungen in der 
Kunst- und Kulturvermittlung (Peers) 

Ziel 3 

Aufbau von neuen Angeboten durch Implementierung von Modellen, die ein bewusstseins
bildendes Miteinander von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Behinderungen 
(Mixed-Abled) und Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Fokus haben. 

Indikator: Anzahl der Mixed-Abled Veranstaltungen 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Führungen und Workshops für Gehörlose, sehbehinderte 
und blinde Personen (Best Practice Projekt ARCHES im 
KHM), Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen sowie In
tegrative Schulklassen, Menschen mit geistiger Behinde
rung, Menschen mit psychischen Krankheiten 

2022-
2030 

Bundesmu
seen, ÖNB 

Kosten variieren 
nach Angebot 

und Teilnehmen
den-Anzahl der 

Formate 

Vermittlungsformate in Gebärdensprache und in einfa
cher Sprache (analog und digital) 

2021-
2023 

Bundesmu
seen, ÖNB 

insgesamt 
€ 150.000,00  

Online Führungen und Guides für mobilitätseinge
schränkte Menschen, (eine zumindest teilweise Digitali
sierung der Sammlungen ist dafür Voraussetzung) 

2021-
2023 

Bundesmu
seen, ÖNB 

€ 150.000,00 

Barrierefreie Websites unter Berücksichtigung von Infor
mationen in Leichter Sprache 

2021-
2023 

BMKÖS, Bun
desmuseen, 
ÖNB, Bun
destheater, 
BDA 

insgesamt 
€ 490.000,00 

Weitere Verbesserungen in den Eingangsbereichen, Lift
anlagen, Stiegenhäusern, Kinderbereichen und Sanitäran
lagen etc. nach den gebotenen Standards 

2021-
2026 

BMKÖS, Bun
desmuseen, 
ÖNB, Bun
destheater, 

Projekte dzt. in 
Planung, Kosten 
variieren je nach 

Ausführung 

Entwicklung und Implementierung eines museums-päda
gogischen Lernmodells auf Basis von MADE (Museum and 
Art education für Deaf Empowerment) für gehörlose Men
schen und Menschen mit Lernschwierigkeiten zur Ausbil
dung von Peers zu Vermittlerinnen und Vermittlern 

2022-
2030 
(Ent
wick
lung 
2022-
2024, 
Imple
men
tierung 
ab 
2025 

BMKÖS, Bun
desmuseen, 
ÖNB, ARGE 
inklusives 
Mu
seum,(BMB
WF, 
BMSGPK) 

 

Angebot von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Barrierefreiheit und Inklusion 

Ab 
2023 

BMKÖS 
(VAB), Bun
desmuseen, 
ÖNB, Bun
desstheater 

 

Verstärkte Berücksichtigung von Diversität und Inklusion 
in der Förderungstätigkeit der Sektion Kunst und Kultur 

Ab 
2022 

BMKÖS  
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Sport 

Ausgangslage 

Für Menschen mit Behinderungen ist Sport und Bewegung – genauso wie für Menschen 
ohne Behinderung von großer Bedeutung, daher muss für alle Menschen mit Behinderung 
der gleichberechtigte Zugang zum Sport ermöglicht werden. Zusätzlich fördert Sport auch 
das soziale Miteinander und trägt zur Veränderung der Wahrnehmung von Menschen mit 
Behinderung bei. 

Der Begriff „Sport“ umfasst dabei nicht nur das aktive Sporttreiben von Menschen mit Behin
derung im Breiten-, Präventions-, Rehabilitations- und Leistungssport, sondern auch den pas
siven Sportkonsum (als Zuseherin oder Zuseher) und die Partizipation von Menschen mit Be
hinderung in den Strukturen des organisieren Sports auf haupt- und ehrenamtlicher Ebene 
(z.B. als Funktionärin oder Funktionär, Übungsleiterin oder Übungsleiter, usw.) 

Der Behindertensport wird durch zahlreiche gesetzliche Fördermaßnahmen gestützt und wo 
für eine Sportart eine Entsprechung im Nichtbehindertensport vorhanden ist, inkludieren im
mer mehr allgemeine Sportvereine diese Sportart. Bei den Sportarten, welche keine Entspre
chung im Nichtbehindertensport haben, gibt es teilweise regen Zulauf und einen Ligabetrieb. 

Wie bereits im NAP-Behinderung 2010 – 2020 festgehalten, ist zusätzlich zur Vorbildwirkung 
des Spitzensports der Breitensport für die Rekrutierung von Talenten auf dem Weg zum Spit
zensport oder für Menschen mit schweren Einschränkungen und erhöhtem Assistenzbedarf 
von Bedeutung. 

Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung haben ein Anrecht auf Respekt und Sicherheit 
im Sport. Sie können ebenso wie Menschen ohne Behinderung von sexualisierten Übergrif
fen betroffen sein. Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt im Sport werden 
durchgeführt. 

Es gibt gesetzliche Bestimmungen, dass bei der Errichtung oder bei großen Sanierungen die 
Barrierefreiheit von Sportstätten zu gewährleisten ist, in vielen Fällen sind Sportstätten aber 
noch nicht barrierefrei zugänglich (sowohl für Sportlerinnen und Sportler als auch für Zuse
herinnen und Zuseher mit Behinderung), weil auf Grund der langen Nutzungsdauer etliche 
ältere Sportstätten im Bestand sind. 
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Die obigen Anliegen werden durch involvierte Organisationen („Stakeholder“) wie staatliche 
Stellen, Sportvereine und andere nichtstaatliche Organisationen vertreten 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel 1 

Fortführung der Inklusion des Behindertensports in den allgemeinen Sport (insbesondere in 
die Fachverbände) 

Indikator: Anzahl der inklusiven Sportverbände 

Ziel 2 

Sicherstellung barrierefreier Bewegungsräume mit dem Fokus auf Sportstätten. 

Indikator 1: Anzahl der barrierefrei neu errichteten oder sanierten Sportstätten per anno 

Indikator 2: Die Broschüre „Barrierefrei ins Stadion“ wird veröffentlicht. 

Ziel 3 

Gleichbehandlung des Behindertensports bei allen Fördersituationen. 

Indikator: Anzahl der Koordinierungsmaßnahmen per anno 

Ziel 4 

Ausbau von Angeboten im Bereich des Breiten- und Schulsports. Dies können Angebote für 
Menschen mit hohem Assistenzbedarf sein oder die Implementierung qualitativ hochwerti
ger Modelle, die ein bewusstseinsbildendes Miteinander von Sportlern und Sportlerinnen 
mit und ohne Behindern (Mixed-Abled) und Jugendlichen (Schüler und Schülerinnen) und 
jungen Erwachsenen im Fokus haben. 

Indikator 1: Mindestens ein Bewegungsangebot pro Woche und Bundesland, an denen auch 
Menschen mit Assistenzbedarf teilnehmen können. 
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Indikator 2: Eine landesweite Schulsportveranstaltung pro Jahr und Bundesland, an denen 
auch Kinder mit Assistenzbedarf teilnehmen können. 

Indikator 3: Anzahl der Mixed-Abled-Veranstaltungen 

Ziel 5 

Verstärkter Schutz von Menschen mit Behinderung gegen Gewalt und Missbrauch im Zusam-
menhang mit sportlichen Aktivitäten. 

Indikator: Anzahl der Maßnahmen per anno 

Ziel 6 

Erhaltung einer flächendeckenden Organisationsstruktur zur Unterstützung des Behinder
ten-sports. 

Indikator: Geförderte Summe per anno 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Förderung von Sportfachverbänden zur Inklusion von 
Sportlern und Sportlerinnen mit Behinderung 

2022 - 
2031 

BMKÖS € 650.000 p.a. 

Barrierefreiheit als Voraussetzung von Förderungen aus 
öffentlichen Mitteln zur Errichtung oder Sanierung von 
Sportstätten unter Zuhilfenahme der Expertise des Öster
reichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau 
(ÖISS). 

2022 - 
2031 

BMKÖS Nicht bezifferbar 

Entwicklung einer Broschüre für Sportstätten und Sport
stadien „Barrierefrei ins Stadion“ 

2022 - 
2031 

BMKÖS / 
ÖISS 

€ 10.000 Einmal
kosten 

Forcierung der Koordinierungstätigkeiten zwischen den 
mit dem Behindertensport befassten Sportverbänden. 

2022 - 
2031 

BMKÖS / 
Bundes-
Sport GmbH 

Keine 

Durch eigens ausgebildete und installiere Bewegungs- und 
Informations-Coaches proaktive Entwicklung und Durch
führung von Bewegungsangeboten, die insbesondere für 

2022 - 
2031 

BMKÖS / 
ÖBSV 

€ 90.000 p.a. 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Menschen mit Assistenzbedarf geeignet sind: ua. in Sport
arten wie Boccia, E-Rolli Fußball, Race Running, Rollstuhl 
Rugby und alle Blindensportarten 

Entwicklung und Implementierung des Fortbildungs-ange
botes – „Übungsleiter +“ bei dem Menschen mit Behinde
rung Menschen mit Behinderung im Themenfeld der In
klusion im Bereich der Sportdachverbände ausbilden 

2022 - 
2031 

BMKÖS / 
ÖBSV 

€ 10.000 p.a. 

Unterstützung von Maßnahmen zur Abdeckung des The
mas Gewalt und Missbrauch gegen Menschen mit Behin
derung im Sport 

2022 - 
2031 

BMKÖS € 10.000 p.a. 

Beibehaltung der Bestimmungen im BSFG idgF zur Stär
kung der gesetzlich normierten Verbände des Behinder
tensports 

2022 - 
2031 

BMKÖS € 1,7 Mio. p.a 

Beschäftigung 

Der Bund als Arbeitgeber  

Ausgangslage 

Der Bund als Arbeitgeber hat die Verantwortung Menschen mit Behinderung die bestmög-
lichste Unterstützung von der Aufnahme bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses ange
deihen zu lassen. Dies kann durch die Setzung geeigneter rechtlichen Maßnahmen, als auch 
durch Barrierefreiheit und wichtige sozialen Skills erfolgen.  

Wenn ein Unternehmen abhängig von der Beschäftigtenanzahl zu wenige Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer mit Behinderung einstellt, so hat dieses eine sogenannte Aus-gleichs
taxe zu entrichten. Dies gilt für den Bund ebenfalls. Trotz schwieriger Voraussetzungen ge
lingt es bereits seit dem Kalenderjahr 2007 die Quote zu erfüllen, obwohl Ressorts mit be
stimmten Bedienstetengruppen, wie z.B. Lehrpersonal, Exekutivbedienstete u.ä. auf Grund 
von Stereotypen betreffend die jeweiligen Aufgabenstellung die Erfüllung der Quote er
schweren. 
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Dazu kommt, dass in den nächsten Jahren geburtenstarke Jahrgänge in den Ruhestand tre
ten werden und somit eine große Anzahl von "begünstigten Behinderten" im Sinne des Be
hinderteneinstellungsgesetzes (BEinStG) aus dem Dienstverhältnis ausscheiden werden. Da 
viele davon „doppelt Zählende“ im Sinne des § 5 BEinStG, Abs.2 lit. d und e sind (d.h. be
günstigte Behinderte mit einem GdB 70% nach Vollendung des 50. Lebensjahres sowie "be
günstigte Behinderte" nach Vollendung des 55. Lebensjahres), ist das Ergreifen von zusätzli
chen Maßnahmen erforderlich. 

Der Bund beschäftigt mit Stand 31. Dezember 2020 (Quelle: MIS –Management-Informa-ti
onssystem des Bundes, Stand 8.1.2021) 4.211 "begünstigte Behinderte" im Sinne des 
BEinStG. Davon weisen 1.346 einen Grad der Behinderung von 70 % und mehr auf. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel 1 

Der Bund möchte weiterhin als attraktiver Dienstgeber auch für Menschen mit Behinderung 
gelten und hat sich zum Ziel gesetzt, die vom Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) vorge
gebene Erfüllung der Einstellungsverpflichtung weiter zu erreichen und daher keine Aus
gleichstaxe zu entrichten.  

Indikator: Der Bund ist in den kommenden 10 Jahren der Einstellungsverpflichtung nachge
kommen. 

Ziel 2 

Die Beschäftigung beim Bund soll für Menschen mit Behinderung weiterhin attraktiv bleiben; 
ein Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung soll die Zufriedenheit sowie der Gesundheit 
der behinderten MitarbeiterInnen weiter erhöhen. 

Indikator: Die Anzahl der beschäftigten Bediensteten mit Behinderung, die Teilzeit in An
spruch nehmen ist gestiegen. 

Ziel 3 

Führungskräfte, Personalverantwortliche sowie alle weiteren Bediensteten, die für den Um
gang mit Menschen mit Behinderung im Bundesdienst verantwortlich sind, sollen diesbezüg
lich sensibilisiert und informiert sein. Eine breite Verankerung des Themas "Bedienstete mit 
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Behinderung" in der Aus- und Weiterbildung sowie ein konkretes Angebot an Veranstaltun
gen für die genannten verantwortlichen Zielgruppen soll dies sicherstellen. 

Indikator: Die Anzahl der Seminare, die Menschen mit Behinderung" thematisieren, an der 
Verwaltungsakademie des Bundes ist gestiegen 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Im Zuge von Organisationsänderungen in den Ressorts ist 
festzulegen, auf welchen Arbeitsplätzen eine Beschäfti
gung von Menschen mit Behinderung möglich ist. 

2022 
bis 
2031 

BMKÖS, alle 
Ressorts 

Gleichbleibende 
Personalkosten 

Anpassung bzw. Schaffung der gesetzlichen Rahmenbe
dingungen 

2021 BMKÖS  

Ausbau des Themas „Menschen mit Behinderung“ im 
Bundesdienst in der Grundausbildung sowie der Fort- und 
Weiterbildung im Rahmen der Angebote der Verwaltungs
akademie des Bundes 

2022 
bis 
2031 

BMKÖS - VAB 15.000,- per 
anno 

Dezidierte Aufforderung in Stellenausschreibungen an 
Menschen mit Behinderungen, sich zu bewerben 
 

ab 
2022 

alle Ressorts keine 

Erarbeitung und Durchführung von Sensibilisierungs-maß
nahmen zum Thema "Leben mit Behinderungen" unter 
den Bundesbediensteten (bspw. Schnuppertage/ Sensibili
sierungs-Tage) 

ab 
2022 

BMKÖS 
alle Ressorts 

keine 

Inklusionspaket - der öffentliche Dienst als Arbeitgeber 
für Menschen mit Behinderung 

ab 
2021 

BMKÖS bis zu 500.000,- 
per anno 
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Bewusstseinsbildung und Information 

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Ausgangslage 

In den letzten zehn Jahren ist es selbstverständlich geworden, dass die Informationsange
bote eines Bundesministeriums barrierearm sind. Verbesserungen im Bereich der Inhaltsver
mittlung in Gebärdensprache sind jedoch möglich. Dies kann im Wege von Kooperationen 
mit fachlich gut ausgerichteten Unternehmen hin künftig bewerkstelligt werden 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Wo es technisch möglich ist werden Veröffentlichungen (z.B. Webseite, Pressekonferenzen) 
auch in Gebärdensprache angeboten. 

Indikator: Anzahl der durch Gebärdensprache unterstützte Veröffentlichungen 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Virtuelle Veröffentlichungen in Ressortmedien werden 
auch in Gebärdensprache angeboten 

2021 - 
2023 

BMKÖS 30.000,00 
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Team 15 „Finanzverwaltung“ (BMF) 
Stand: Juni 2021 

Barrierefreiheit 

Leistungen des Bundes 

Ausgangslage 

Im Bereich des Finanzressorts kann das BMF seit Abschluss des Etappenplanes zur baulichen 
Barrierefreiheit insgesamt auf einen sehr hohen Erreichungsgrad in der gesetzlichen Barrie
refreiheit seiner Gebäude- und Objektstandorte für Kundinnen und Kunden verweisen.  

Verschiedene elektronische Systeme im Bereich der Zollverwaltung werden derzeit einem 
Relaunch unterzogen. Nicht alle verwendeten System sind barrierefrei zugänglich. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Dem BMF bleibt es dennoch weiterhin ein großes Anliegen überall dort, wo es notwendig ist, 
entsprechend nach zu schärfen und an weiteren Verbesserungen gemeinsam mit der Eigen
tümer- und Vermieterseite zu arbeiten. Die Gebäude und Objekte der Finanzverwaltung mit 
Kundenkontakten werden daher einer gemeinsamen fachlichen Evaluierung auf Basis der 
einschlägigen Normen unter Einbeziehung von Eigentümer, Mieter, Sachverständiger und 
Finanzprokuratur unterzogen und dabei baulich-technische Verbesserungsmöglichkeiten er
fasst und zusammengeführt. Der Fokus im Rahmen möglicher Verbesserungen wird auf den 
Zugangs- und Kundenbereichen zum Gebäude, bei Liftanlagen, Sanitäranlagen, Bodenmar
kierungen und Leiteinrichtungen gelegt.  

Künftige Maßnahmen werden im Zuge der laufenden Instandhaltungs- und Erneuerungsstra
tegie an und in Gebäuden durchgeführt und so die Erhaltung und Verbesserung der bauli
chen Barrierefreiheit in allen von der Finanz genutzten Gebäuden dauerhaft sichergestellt. 
Gleichzeitig können so auch neue Vorgaben, wie bspw. des Nationalen Aktionsplanes für Be
hinderung und des aktuellen Regierungsprogrammes beachtet und umgesetzt werden.  
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Berücksichtigung der Bedürfnisse von Behinderten bei der Ausgestaltung der Neuimplemen
tierung von elektronischen Zollsystemen, indem Benutzerhandbücher und Publikationen 
barrierefrei gestaltet werden. Dazu werden verstärkt Informationen auf der Website des 
BMF zu diesen Themen zugänglich gemacht. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Herstellung/Verbesserung der baulich, barrierefreien Er
reichbarkeit der Gebäude in der Nutzung der Finanzver
waltung auf Basis von Vereinbarungen mit der Vermieter
seite. 

2022 - 
2030 

BMF (Team 
15) 

Kosten werden 
aus und im Rah

men der Instand
haltungsstrategie 
des BMF getragen 

Erstellung und Publikation von barrierefreien Benutzer
handbüchern zu den diversen neu zu implementierenden 
elektronischen Zollsystemen. Publikation auf der internen 
und externen Website des BMF sowie im Elektronischen  
Bildungsmanagement (EBM) 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden IT-Zoll
budget gedeckt 

Gestaltung der neu zu implementierenden Zollabferti
gungssysteme unter Einhaltung des ressortinternen IT-
Styleguide mit Vorgaben zur Barrierefreiheit 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden IT-Zoll
budget gedeckt 

Bildung 

Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen 

Ausgangslage 

Sollten Mitarbeiter/innen im Finanzressort spezifische Bedürfnisse haben, so werden diese 
im Rahmen der Aus- und Weiterbildung soweit wie möglich berücksichtigt und auf die Erfor
dernisse im Einzelfall eingegangen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Bedingt dadurch, dass es sich im Finanzressort bis dato um Einzelfälle handelte, die in der 
Regel sehr unterschiedliche Bedarfslagen haben, sind die Zielsetzungen sehr individuell und 
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auf den Einzelfall abgestimmt; dementsprechend gibt es keine allgemeingültigen Indikato
ren. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Besondere Unterstützungsmaßnahmen für Bedienstete 
mit Seh- bzw. Hörbehinderung 
 
Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinde
rung bei der Dienstverrichtung optimal zu unterstützen. 
Eine ordnungsgemäße Unterstützung aller Betroffenen 
hat im Bundesministerium für Finanzen einen sehr hohen  
Stellenwert. Behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen durch eine bedarfsgerechte Schulung und Weiter
bildung optimal für ihre Aufgabenerfüllung unterstützt 
werden. 
 
In diesem Sinne setzt das BMF Schwerpunkte bei der 
Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sehbe
hinderung, indem sowohl beim Training als auch bei Prü
fungen deren spezifische Bedürfnisse berücksichtigt wer
den. 
 
Für Menschen mit Hörbehinderungen stehen ebenfalls 
spezifische Angebote im Bereich der Aus- und Weiterbil
dung zur Verfügung, insbesondere durch die Bereitstel
lung von induktiven Höranlagen. 

2022 - 
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem  
laufenden Budget 
für Infrastruktur 
im weitesten Sinn  
und dem Budget 
für Aus- und Wei
terbildung ge
deckt. 

Aufnahme des Themas „Menschen mit Behinderungen“ in 
die Aus- und Weiterbildung aller Bundesbediensteten 
 
Das BMF behandelt im internen Aus- und Weiterbildungs
programm Fragen der Rechte von Menschen mit Behinde
rungen insbesondere in Verbindung mit den Themen des  
Gleichbehandlungsgesetzes. Darüber hinaus werden 
Coaching- und Supervisionsangebote in konkreten Be
darfsfällen bereitgestellt. 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden Budget 
für Aus- und Wei
terbildung ge
deckt. 
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Beschäftigung 

Der Bund als Arbeitgeber 

Ausgangslage 

Die Finanzverwaltung bietet ÖSV-Para-Sportlerinnen und Sportlern Förderplätze, mit der 
Zielsetzung, dass diese Sportler/innen Dienstfreistellungen für die Ausübung ihres Sportes 
bekommen und gleichzeitig für den Beruf eines Zöllners/einer Zöllnerin ausgebildet werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Nach Beendigung der Karriere werden diese Sportlerinnen und Sportler, wenn sie es wün
schen, in den Dienst der Finanzverwaltung übernommen. Somit können sich diese Bediens
teten während der aktiven sportlichen Karriere auf ihren Sport konzentrieren, sind beruflich 
und sozial abgesichert und haben die Garantie nach Beendigung der sportlichen Karriere auf 
einen Arbeitsplatz in der Finanzverwaltung übernommen zu werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Aufnahme von ÖSV-Para-Sportlerinnen und -Sportlern 
nach Maßgabe der verfügbaren Förderplätze sowie Über
nahme in den Finanzdienst nach Beendigung der aktiven  
Sportkarriere 

2022 - 
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden Perso
nalbudget ge
deckt. 

Bewusstseinsbildung und Information 

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Ausgangslage 

Artikel 8 UN-BRK betrifft die Bewusstseinsbildung und verlangt von den Vertragsstaaten, „in 
der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf Ebene der Familien, das Bewusstsein für Men
schen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und Würde zu fördern“, 
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„Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen zu bekämpfen“ sowie „das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den 
Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu fördern“.  

Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat nach Österreichs 
Staatenprüfung 2013 im Punkt 22 Österreich ermutigt,  

„Initiativen zur Bewusstseinsbildung zu ergreifen, um das veraltete Wohltätigkeitsmodell im 
Bereich Behinderung und die Wahrnehmung, dass Personen mit Behinderungen des Schut
zes bedürfen, wirksam zu verändern sowie Anstrengungen zu unternehmen, um ein positi
ves Bild von Personen mit Behinderungen als Menschen, die mit allen im Übereinkommen 
anerkannten Rechten ausgestattet sind, zu stärken. Darüber hinaus sollte der Vertragsstaat 
in Abstimmung mit den Behindertenorganisationen spezifische Maßnahmen – einschließlich 
bewusstseinsbildender Kampagnen – ergreifen, welche die Beseitigung von Vorurteilen zum 
Ziel haben. Der Ausschuss empfiehlt weiters, spezifische Programme in Abstimmung mit Be
hindertenorganisationen zu schaffen, um negativen 7 von 12 Stereotypen und allen prakti
schen Hemmnissen entgegenzuwirken, mit denen Personen mit Behinderungen konfrontiert 
werden.“  

Die Verpflichtungen der Staaten zur Bewusstseinsbildung sind grundlegend und vielfältig 
verwoben mit den Pflichten hinsichtlich Barrierefreiheit sowie Gleichberechtigung und Nicht
diskriminierung.  

Es bestehen nach wie vor Vorstellungen über Menschen mit Behinderungen, die auf Vorur
teilen, Stereotypen oder hergebrachten Praktiken beruhen. Sie werden auf ihre Behinderung 
festgelegt und nicht als Menschen wahrgenommen, die erst in Wechselwirkung mit vielfälti
gen Hindernissen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld eine Behinderung erfahren.  

Diese „Barrieren in den Köpfen“ erschweren die Umsetzung der UN-BRK, da stereotype Vor
stellungen über Menschen mit Behinderungen verhindern, die Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen. Sie werden z.B. als „Objekte der Fürsorge“ gesehen, als Personen, denen es an 
Kompetenz für eigene Entscheidungen und selbstbestimmte Lebensführung mangelt, und 
die in Sondereinrichtungen am besten aufgehoben sind. Eine inklusive Gesellschaft kann 
aber nur gelingen, wenn das Bewusstsein für die Lebenssituation, Würde und Rechte von 
Menschen mit Behinderungen staatlich und gesellschaftlich von allen getragen wird. Laut Ar
tikel 8 UN-BRK sind das Bildungssystem, Medienorgane und Schulungen für viele Zielgruppen 
wesentliche Ansatzpunkte.  
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Um bestimmte Gruppen gezielt zu informieren oder um die Allgemeinheit für ein bestimm
tes behindertenspezifisches Thema zu sensibilisieren oder aufzuklären, sind laufende und re
gelmäßig aktualisierte Publikationen mit Sachinformationen, Informationsangebote über 
Webseiten sowie zielgerichtete Kampagnen und Konferenzen zum Thema Behinderung not
wendig.  

Das Thema Barrierefreiheit und Behindertenfreundlichkeit der BMF-Informationsangebote, 
insbesondere auf der Website bmf.gv.at wird bereits derzeit umfassend behandelt. 

Bei der Umsetzung der Anforderungen für Barrierefreiheit erfolgte die Orientierung nicht 
nur an (technischen) Standards der Barrierefreiheit (Web Content Accessibility Guidelines, 
WCAG), sondern werden auch typische Nutzungsmuster von Menschen mit Behinderungen 
gezielt berücksichtigt. 

Redaktionelle Maßnahmen:  

• Texte im Web: Auszeichnung von Abkürzungen und Sprache 

• Bilder: Bildbeschreibungen werden redaktionell eingegeben 

• PDF-Dokumente: werden von den Redaktionen mithilfe eines Online-Tools (axes PDF) 
barrierefrei gestaltet 

• Formulare: werden barrierefrei angeboten 

• Ausgewählte Inhalte der BMF-Webseite werden in Österreichischer Gebärdenspra
che (ÖGS) angeboten 

• Videos (YouTube Kanal des BMF: Bundesministerium für Finanzen - YouTube) haben 
Untertitelungen 

• Einsatz eines Tools für die Webseite, um Barrieren in der Accessibility zu identifizie
ren und diese zu beheben 

Bereits im Zuge der EU-Präsidentschaft 2018 wurde im BMF ein Tool etabliert, das es ermög
licht, Word-Dokumente in barrierefreie pdf-Dokumente umzuwandeln. Dieses Tool (Axes 
pdf) ist nach wie vor im Einsatz. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Eine nachhaltige gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen wird von 
staatlicher Seite unter anderem durch das Anbieten spezifischer Förderungsprogramme for
ciert. Diese reichen von der Subventionierung projektbezogener Maßnahmen, wie z.B. zur 
Bewusstseinsbildung in Schulen, bis hin zu direkten Unterstützungsleistungen für Menschen 
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mit Behinderungen, die eine Teilnahme am alltäglichen Leben ermöglichen sollen. Ebenso 
wird die berufliche Integration, z.B. durch Subventionierung der bei den Arbeitgebern ent
stehenden Lohnkosten gefördert.  

Eine wirksame Inanspruchnahme dieser Leistungen setzt eine gezielte Information der Be
troffenen voraus. Das Transparenzportal bietet in diesem Zusammenhang einen barriere
freien Überblick aller beantragbaren Förderungen, die von Bund, Ländern und Gemeinden in 
der Transparenzdatenbank erfasst wurden. Über Filterungsfunktionen kann dabei zielgerich
tet auf Förderungen im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen eingeschränkt 
werden. Zudem kann ein Transparenzportalauszug erstellt werden, der in einheitlicher Struk
tur die vom Leistungsempfänger erhaltenen Leistungen personenbezogen enthält. Darüber 
hinaus ermöglichen die von einigen Stellen angebotenen elektronischen Antragsmöglichkei
ten von Leistungen direkt über das Transparenzportal einen einfachen und unkomplizierten 
Zugang zu Förderungen.  

Das BMF trägt u.a. auch im Bereich der Exportförderung zur Bewusstseinsbildung betreffend 
Inklusion bei, indem die Österreichischen Kontrollbank (OeKB), die in diesem Bereich im Auf
trag des BMF tätig ist, in ihrem Exportservice Newsletter das Thema Inklusion behandelt. Das 
BMF ist aufgrund der besseren Aufbereitungsmöglichkeiten von einer Printpublikation der 
vom BMF bereitgestellten Informationen abgekommen. Nach Ansicht des BMF wäre eine 
Subsite auf bmf.gv.at breitenwirksamer und aktueller. Auf diese Weise können die für Men
schen mit Behinderung spezifischen Angebote/Steuererleichterungen besser zusammenge
fasst werden. Die Inhalte dieser Subsite orientieren sich an jenen Informationen des Steuer
buches, die für Menschen mit Behinderung von besonderer Bedeutung sind. Darüber hinaus 
sollen große Teile dieser Inhalte dann auch in Gebärdensprache übersetzt werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Zurverfügungstellung breitflächiger und barrierefreier In
formation über beantragbare Förderungen für Menschen 
mit Behinderungen oder damit im Zusammenhang ste
henden Maßnahmen (z.B. Arbeitgeberförderungen) über 
das Transparenzportal; 

2022 - 
2030 

Jeweilige 
Förderungs
stellen bzw. 
BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden Budget 
der Transparenz
datenbank ge
deckt. 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Barrierefreie Bereitstellung von personenbezogenen In
formationen über erhaltene Leistungen (primär Förderun
gen), die von Bund, Ländern und Gemeinden in die Trans
parenzdatenbank eingemeldet wurden; 

2022-
2030 

Jeweilige 
Förderungs
stellen bzw. 
BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden Budget 
der Transparenz
datenbank ge
deckt. 

Erweiterung der direkten Beantragung von Förderungen 
über das Transparenzportal 

2022-
2030 

Jeweilige 
Förderungs
stellen bzw. 
BMF (Team 
15) 

 

Behandlung des Themas Inklusion im Newsletter der Ös
terreichischen Kontrollbank (OeKB) im Auftrag des BMF 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird durch das 
laufende Budget 
des Newsletters 
der OeKB  
gedeckt 

Erarbeitung einer Subseite auf bmf.gv.at, die übersichtlich 
behinderten-spezifische Informationen im Bereich des 
BMF, angelehnt an jene Informationen des Steuerbuches, 
die für den Bereich "Behinderung und Steuer" von beson
derer Bedeutung sind, anbietet. Darüber hinaus sollen die 
Inhalte dieser Subseite größtenteils in Gebärdensprache 
übersetzt werden, nach dem Vorbild der bereits beste
henden Seite Inhalte in Gebärdensprache (bmf.gv.at) 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Ca. 10.000 bis 
15.000 Euro 

"Wiederbelebung" des Tools "Axes.pdf" zur (weiteren) 
Aufbereitung von Word-Dokumenten aller interessierten 
Fachabteilungen/Fachsektionen im BMF in barrierefreier 
Form. 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Keine 

Aus- Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Ausgangslage 

Das BMF unterstützt proaktiv den Behindertensport, v.a. im Bereich der Zollverwaltung. 

Alle Mitarbeitenden des Finanzressorts haben verpflichtend eine Grundausbildung (GAB) zu 
absolvieren. Im Rahmen dieser GAB wird das Thema Menschen mit Behinderung in einer 
speziellen Veranstaltung behandelt. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzung ist es, den behinderten Sportler/innen ihre sportlichen Aktivitäten uneinge
schränkt zu und gleichzeitig die fundierte Berufsausbildung ohne zeitliche Verzögerung zu 
ermöglichen.  

Sensibilisierung für das Thema Behinderung bzw. Sichtbarmachen von möglichen Leistungen 
und Erfolgen dieser Personengruppe. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Maßnahmen der Grundausbildung (Theoriemodule, 
Dienstprüfungen) werden unter Berücksichtigung der Be
dürfnisse der behinderten Sportler/innen terminisiert; so
mit finden die Module überwiegend in der trainings- und 
wettkampffreien Zeit statt. 

2022 - 
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden Budget 
für Aus- und Wei
terbildung ge
deckt. 

Einladung von Sportler/innen mit Behinderung und deren 
Betreuer/innen, die im Rahmen der o.g. Veranstaltung 
Einblick in ihre beruflichen und sportlichen Leistungen ge
ben und auf sehr persönlicher Ebene für Gespräche und 
Diskussionen zur Verfügung stehen. 

2022-
2030 

BMF (Team 
15) 

Wird aus dem 
laufenden Budget 
für Aus- und Wei
terbildung ge
deckt. 
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Team 16 „Bildung, Wissenschaft und 
Forschung“ (BMBWF)  

Stand (aktualisiert): 29. März 2022 

Einleitung 

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK) verpflichtete sich Österreich im Jahr 2008 dazu, die Menschenrechte von Men
schen mit Behinderungen zu schützen, zu fördern und zu gewährleisten – so auch das Recht 
auf Bildung. Österreich bekennt sich damit gemäß Art. 24 Abs. 1 der UN-BRK zur langfristigen 
Etablierung eines inklusiven Bildungs- und Wissenschaftssystems über die gesamte Bildungs
kette.  

Ein inklusives Bildungssystem hat das gemeinsame Lernen von Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen zum Ziel. Die Förderung von Chancengerechtigkeit durch die Ermöglichung von 
Zugangs- und Teilhaberechten zu Bildungs- und Ausbildungsangeboten sowie deren Veran
kerung und der konstruktive Umgang mit Diversität stehen dabei als zentrale Leitprinzipien 
im Vordergrund.  

Das vorliegende Kapitel „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ bezieht sich auf die Diversi
tätsdimension Behinderung. Im Sinne eines multidimensionalen und intersektionalen Diver
sitätsmanagements wird in der Umsetzung des NAP Behinderung 2022–2030 der Blick auch 
auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Diversitätsdimensio
nen (beispielsweise Geschlecht, soziokultureller und sozioökonomischer Hintergrund) gerich
tet. Denn oft sind es mehrere Faktoren, die dazu führen, dass der Zugang zu inklusiven Bil
dungs- und Ausbildungsangeboten erschwert wird. 

Im Sinne einer aktiven Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in sie betreffende 
Prozesse erfolgte die Vorbereitung des Kapitels „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ in 
einem Prozess der Konsultation gemeinsam mit Stakeholdern (Interessensvertretungen, Zi
vilgesellschaft, Betroffene, Expertinnen und Experten aus Bildungs- und Wissenschaftsinsti
tutionen).  
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Basierend auf den bisherigen Erfahrungen sind für die Umsetzung des NAP Behinderung 
2022–2030 die Fortführung des strukturierten Dialogs und der Konsultation mit den Stake
holdern sowie eine wissenschaftliche Begleitung vorgesehen. 

Den Rahmen des Kapitels „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ bilden insbesondere fol
gende Dokumente:  

• Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–202484 
• Bericht des Rechnungshofs. Inklusiver Unterricht: Was leistet Österreichs Schulsys

tem?85 
• Evaluierung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012–2020 durch die Universi

tät Wien86  
• Nationaler Aktionsplan Behinderung 2021–2030 – Bildung. Vorschläge des Österrei

chischen Behindertenrates für Ziele und Maßnahmen zum NAP 2021–2030 Bildung87  
• Abschließende Bemerkungen zum ersten Bericht Österreichs (Concluding Observati

ons) durch den Monitoring Ausschuss (2013)88 

Daten und Fakten  

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Sonderpädagogik-Planstellen wird durch eine im Fi
nanzausgleich zwischen Bund und Ländern festgelegte Berechnungsformel ermittelt. Der 
Stellenplan für das Schuljahr 2021/22 sieht für den Pflichtschulbereich – ohne zweckgebun
dene Zuschläge – insgesamt 52.130 Planstellen vor, wovon 6.655,789 für Schülerinnen und 

                                                      

84 Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024 (2020), https://www.bundeskanzler
amt.gv.at/dam/jcr:7b9e6755-2115-440c-b2ec-cbf64a931aa8/RegProgramm-lang.pdf  
85 Bericht des Rechnungshofs. Inklusiver Unterricht: Was leistet Österreichs Schulsystem? (2019), 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Inklusiver_Unterricht.pdf  
86 Evaluierung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012-2020 durch die Universität Wien (2020), 
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975de92d9576/Evaluie
rung_des_NAP_2012_2020.pdf 
87 Nationaler Aktionsplan Behinderung 2021-2030 – Bildung. Vorschläge des Österreichischen Behindertenrates 
für Ziele und Maßnahmen zum NAP 2021-2030 Bildung (2019), https://www.behindertenrat.at/wp-content/up
loads/2021/04/2020-06-15-NAP-Bildung_HE.pdf  
88 Abschließende Bemerkungen zum ersten Bericht Österreichs (Concluding Observations) durch den Monito
ring Ausschuss (2013), Engl. Fassung:  https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHand
ler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnzSGolKOaUX8SsM2PfxU7s9lOchc%2bi0vJdc3TEt6JuQH6d6LwuO
qunaiCbf0Z0e%2b%2fWMb4CH5VprCrZY%2bNACxgE0TuveykmCBkAshdLAsUeB ; Dt. Übersetzung: https://bro
schuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391  
89 gemäß Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2017 bis 2021 geregelt wird und sonstige 
finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, BGBl. I 
Nr. 116/2016 idgF BGBl. I Nr. 32/2021)  

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:7b9e6755-2115-440c-b2ec-cbf64a931aa8/RegProgramm-lang.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:7b9e6755-2115-440c-b2ec-cbf64a931aa8/RegProgramm-lang.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Inklusiver_Unterricht.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975de92d9576/Evaluierung_des_NAP_2012_2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975de92d9576/Evaluierung_des_NAP_2012_2020.pdf
https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2021/04/2020-06-15-NAP-Bildung_HE.pdf
https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2021/04/2020-06-15-NAP-Bildung_HE.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnzSGolKOaUX8SsM2PfxU7s9lOchc+i0vJdc3TEt6JuQH6d6LwuOqunaiCbf0Z0e+/WMb4CH5VprCrZY+NACxgE0TuveykmCBkAshdLAsUeB
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnzSGolKOaUX8SsM2PfxU7s9lOchc+i0vJdc3TEt6JuQH6d6LwuOqunaiCbf0Z0e+/WMb4CH5VprCrZY+NACxgE0TuveykmCBkAshdLAsUeB
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnzSGolKOaUX8SsM2PfxU7s9lOchc+i0vJdc3TEt6JuQH6d6LwuOqunaiCbf0Z0e+/WMb4CH5VprCrZY+NACxgE0TuveykmCBkAshdLAsUeB
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=391
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Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf einzusetzen sind. Letzteres entspricht einer 
Gesamtsumme von rund 415 Mio. Euro. Zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern 
mit Behinderungen an allgemeinbildenden höheren Schulen und den berufsbildenden mitt
leren und höheren Schulen werden jährlich rund 90 Planstellen oder 7,2 Mio. Euro aufge
wendet. 

Aktuelle Daten der Statistik Austria aus dem Schuljahr 2020/21 zeigen, dass österreichweit 
insgesamt 29.482 Schülerinnen und Schülern an Pflichtschulen90 ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf (SPF)91 bescheinigt wurde. Dies entspricht 5,1% der Gesamtanzahl der Schüle
rinnen und Schüler. In Bezug auf die Verteilung auf die Bundesländer erweisen die Daten 
eine große Schwankungsbreite – von 3,0% in Tirol und 3,6% in der Steiermark bis hin zu 6,8% 
in Salzburg und 6,2% in Vorarlberg92. Auch in Bezug auf den Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den einzelnen Schularten ist die bundes
weite Verteilung unterschiedlich: Während beispielsweise im Burgenland und in Kärnten die 
höchsten Anteile mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Schülerinnen und Schülern – 
mit 5,9% und 13,1% – an den Polytechnischen Schulen zu verzeichnen sind, liegt dieser An
teil in den anderen Pflichtschularten und Bundesländern signifikant darunter. 

Österreichweit werden 18.748 Schülerinnen und Schüler zum Teil integrativ und zum Teil in
klusiv unterrichtet, was einem Prozentanteil von 63,6% aller Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an Pflichtschulen entspricht. Die Verteilung der Schüle
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Regelschulklassen bzw. auf 
die insgesamt 280 Sonderschulen93 variiert jedoch von Bundesland zu Bundesland sehr 

                                                      

90 Volksschulen, Neue Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderschulen 
91 Der sonderpädagogische Förderbedarf (SPF) wird entweder auf Antrag der Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 
oder von Amts wegen durch die Bildungsdirektion festgestellt. Gemäß § 8 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 (idgF 
BGBl. I Nr. 20/2021) liegt dann ein sonderpädagogischer Förderbedarf vor, wenn eine Schülerin bzw. ein Schü
ler infolge einer permanenten körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beein
trächtigung der Sinnesfunktionen dem Unterricht in der Volksschule, (Neuen) Mittelschule oder Polytechni
schen Schule nur mit sonderpädagogischer Förderung zu folgen vermag und nicht gemäß § 15 Schulpflichtge
setz 1985 vom Schulbesuch befreit ist. Eine physische oder psychische Behinderung liegt in Anlehnung an § 3 
Behinderteneinstellungsgesetz vor, wenn eine körperliche, kognitive oder psychische Funktionsbeeinträchti
gung oder eine Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen nicht nur vorübergehend, sondern voraussichtlich für 
einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten gegeben ist und dadurch die Teilhabe am Unterricht erschwert wird. 
Diese Beeinträchtigung muss ferner kausal dafür sein, dass die Schülerin bzw. der Schüler dem Unterricht ohne 
sonderpädagogische Förderung, trotz Ausschöpfung aller pädagogischen Möglichkeiten im Rahmen des Regel
unterrichts nicht folgen kann.  
92 Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an Pflichtschulen 
93 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesuch/in
dex.html  

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesuch/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesuch/index.html
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stark94: So ist beispielsweise der Anteil der integrativ/inklusiv unterrichteten Schülerinnen 
und Schüler in Kärnten mit 82,5%, in der Steiermark mit 81,8% und in Oberösterreich mit 
78,5% am höchsten, während der geringste Anteil von integrativ/inklusiv unterrichteten 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Tirol mit 53,5%, in 
Niederösterreich mit 55,8% und in Wien mit 46,5% zu verzeichnen ist. Im Mittelfeld liegen 
die Bundesländer Burgenland mit 64,4%, Salzburg mit 64,4% und Vorarlberg mit einem An
teil von 64,6 % an integrativ/inklusiv unterrichteten Schülerinnen und Schülern mit sonder
pädagogischem Förderbedarf.95  

Eine spezifische Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass Kindern mit nichtdeutscher 
Erstsprache und Kindern mit Staatsbürgerschaft außerhalb EU/EWR überdurchschnittlich 
häufig ein Bescheid über einen sonderpädagogischen Förderbedarf ausgestellt wird.96  

Aufgrund der aktuell nicht vorhandenen Daten zur Vergabepraxis von sonderpädagogischen 
Förderbedarf-Bescheiden können weder die spezifischen Gründe für die unterschiedlichen 
Zahlen zwischen bzw. innerhalb der Bundesländer nachvollzogen werden, noch ist eine ge
naue Analyse der spezifischen Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf möglich. Insofern wird für eine bundes
weit einheitliche und vor allem bedarfsgerechte Weiterentwicklung eines inklusiven Schul
systems in Österreich bis zur 9. Schulstufe die derzeitige Vergabepraxis des sonderpädagogi
schen Förderbedarfs einer umfassenden Analyse, Evaluierung und Reform zu unterziehen 
sein. 

Im Bereich der dualen Ausbildung gibt es für Jugendliche97 die Möglichkeit, die Lehre gem. § 
8b Abs. 1 oder 2 Berufsausbildungsgesetz  (verlängerte Lehrzeit oder Teilqualifikation) zu ab

                                                      

94 Statistik Austria zu Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf 2020/21, https://www.statis
tik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesuch/029658.html   
95 Im Zusammenhang mit den angegebenen bundeslandspezifischen Daten und Fakten wird darauf verwiesen, 
dass diese einen vereinfachten Überblick abbilden. Bei zukünftigen Vorhaben zur Umsetzung und der Analyse 
dieser Daten wird der bundeslandspezifische Kontext zu den jeweiligen Bildungsangeboten mitberücksichtigt.   
96 Nationaler Bildungsbericht Österreich 2018. Band 1. Das Schulsystem im Spiegel von Daten und Indikatoren 
(2019), https://www.iqs.gv.at/_Resources/Persis
tent/db972c5b2eb2dc267191b05ae55adb5a05b8b067/NBB_2018_Band1_v4_final.pdf, vgl. S. 163 Abb. C5.c, 
97 Gemäß Berufsausbildungsgesetz (BAG, BGBl. Nr. 142/1969 idgF BGBl. I Nr. 118/2021) § 8b ist die duale Aus
bildung vorgesehen für (1) Personen, die am Ende der Pflichtschule sonderpädagogischen Förderbedarf hatten 
und zumindest teilweise nach dem Lehrplan einer Sonderschule unterrichtet wurden oder (2) Personen ohne 
Abschluss der Hauptschule oder der Neuen Mittelschule bzw. mit negativem Abschluss einer dieser Schulen 
oder (3) Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes bzw. des jeweiligen Landesbehindertenge

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesuch/029658.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesuch/029658.html
https://www.iqs.gv.at/_Resources/Persistent/db972c5b2eb2dc267191b05ae55adb5a05b8b067/NBB_2018_Band1_v4_final.pdf
https://www.iqs.gv.at/_Resources/Persistent/db972c5b2eb2dc267191b05ae55adb5a05b8b067/NBB_2018_Band1_v4_final.pdf
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solvieren. Mit Ende des Jahres 2020 befanden sich österreichweit 8.375 Personen (ent
spricht rund 7,78% aller Lehrlinge zu diesem Stichtag) in einer solchen Ausbildung. Der Groß
teil dieser Gruppe (86,77%)98 befand sich in einer Ausbildung gem. § 8b Abs. 1 BAG. Im Rah
men der Stellenplanrichtlinie für Berufsschulen werden Jugendliche in einer Ausbildung gem. 
§ 8b Abs. 1 oder 2 durch einen erhöhten Stellenplanfaktor berücksichtigt.  

Im österreichischen Hochschulsystem haben 12% der Studierenden aufgrund der Eigenwahr
nehmung eine oder mehrere gesundheitliche Beeinträchtigungen – hochgerechnet auf alle 
Studierenden wären das 39.100 Studierende. Diese Zahl ist aber nicht mit den durch SPF-Be
scheide ermittelten Schüler- und Schülerinnenzahlen zu vergleichen. 70% der Studierenden, 
die sich gesundheitlich beeinträchtigt fühlen, weisen eine „nicht-sichtbare“ Beeinträchtigung 
(vor allem psychische sowie chronisch-somatische Erkrankungen) auf und 0,6% der Studie
renden (hochgerechnet rund 1.800 Personen) haben aufgrund einer amtlich eingestuften 
Behinderung einen Behindertenpass.  Die Beeinträchtigungsformen sind sehr breit – von 
39,9% psychischen Erkrankungen und 26,1% chronisch-somatischen Erkrankungen über 
10,6% Mehrfachbeeinträchtigungen bis hin zu 3,5% Sehbeeinträchtigungen und 2,1% Hör-
/Sprach-/Sprechbeeinträchtigungen sowie 2,6% Mobilitäts-/Motorische Beeinträchtigung.99 

Strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungs- 
und Wissenschaftssystems  

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) setzt den Weg zu 
einem inklusiven Bildungs- und Wissenschaftssystem fort und bekennt sich zu einem syste
mischen Transformationsprozess hin zu einer inklusiven Lehr- und Lernkultur. Insofern wird 
gemäß Art. 24 der UN-BRK das Ziel verfolgt, inklusive Bildungs- und Ausbildungsangebote 
auszubauen, sodass Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Basis ihrer Bedarfe und Talente 
eine entsprechende partizipative und inklusive Lernumgebung vorfinden. Im Sinne der UN-
BRK werden Maßnahmen umgesetzt, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, an 

                                                      

setzes oder (4) Personen, von denen aufgrund des Ergebnisses einer vom Arbeitsmarktservice oder Sozialminis
teriumsservice beauftragten Beratungs-, Betreuungs- oder Orientierungsmaßnahme angenommen werden 
muss, dass für sie aus ausschließlich in der Person gelegenen Gründen, die durch eine fachliche Beurteilung 
nach einem in den entsprechenden Richtlinien des Arbeitsmarktservices oder des Sozialministeriumservices zu 
konkretisierenden Vier-Augen-Prinzip festgestellt wurden, der Abschluss eines Lehrvertrages gemäß § 1 nicht 
möglich ist. 
98 Lehrlingsstatistik 2021, Wirtschaftskammer Österreichs: WKO https://www.wko.at/service/zahlen-daten-
fakten/daten-lehrlingsstatistik.html  
99 Quelle: IHS-Bericht „Zur Situation behinderter, chronisch kranker und gesundheitlich beeinträchtigter Studie
render. Quantitativer Teil der Zusatzstudie zur Studierenden-Sozialerhebung 2019“  

https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/daten-lehrlingsstatistik.html
https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/daten-lehrlingsstatistik.html
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inklusiven Bildungs- und Ausbildungsangeboten auf allen Ebenen des Bildungs- und Wissen
schaftssystems teilhaben zu können. 

Die strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungs- und Wissen
schaftssystems basiert auf dem „Strategie-und Positionspapier zur Inklusiven Bildung und 
Sonderpädagogik“100 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und 
fokussiert auf folgende Schwerpunkte: 

Stärkung der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Verantwortung zwischen Bund und 
Ländern zur Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen 

Die verfassungsrechtlich geregelten unterschiedlichen Kompetenzbereiche von Bund, Län
dern und Gemeinden stellen in manchen Bereichen eine Herausforderung dar. Insofern gilt 
es, unter Berücksichtigung der Ausgangslage des jeweiligen Bundeslandes, gemeinsame Pro
zesse für das Zusammenspiel unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure zu schaffen sowie 
bestehende Formate (beispielsweise Art. 15a B-VG Vereinbarungen, Ressourcen- Ziel- und 
Leistungspläne etc.) zu nutzen, um die Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems 
auf allen Ebenen voranzutreiben.  

Etablierung von Kompetenzzentren für Inklusive Pädagogik (KIP)  

Mit der Etablierung von Kompetenzzentren für Inklusive Pädagogik (KIP) sollen – eingebettet 
in bestehende Strukturen der Bildungsdirektionen – inklusive Kompetenzen ins Regelschul
wesen transferiert und gebündelt werden, um die Bereitstellung und Umsetzung inklusiver 
Bildungsmöglichkeiten über die gesamte Bildungslaufbahn zu ermöglichen. Die konkrete 
Ausgestaltung der Kompetenzzentren für Inklusive Pädagogik erfolgt in Zusammenarbeit mit 
den Bildungsdirektionen unter gezielter Einbindung der Sonderschulen und in Berücksichti
gung der bundeslandspezifischen Kontexte. Die Übergänge zwischen Elementarpädagogik 
und Schule sowie Schule und Arbeitswelt sollen dabei ebenso miteinbezogen werden. 

Ausbau der Inklusion im Rahmen von Schulclusterbildungen 

Im Rahmen des regionalen Bildungs- und Entwicklungsplans der Bildungsregionen wird ein 
verstärkter Fokus auf ein inklusives Bildungsangebot gelegt. Der Ausbau der Inklusion im 
Rahmen von Schulclusterbildungen, unter besonderer Berücksichtigung der Einbettung von 

                                                      

100 Strategie-und Positionspapier zur Inklusiven Bildung und Sonderpädagogik (2021),  
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:870e31c0-e5ba-4092-a86c-93de670aa4d2/cb_inklusion_210324_2.pdf   
Version in leichter Sprache: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:f2e8408d-bc45-4b8c-a8ce-
da7317d37dd4/cb_inklusion_ll.pdf  

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:870e31c0-e5ba-4092-a86c-93de670aa4d2/cb_inklusion_210324_2.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:f2e8408d-bc45-4b8c-a8ce-da7317d37dd4/cb_inklusion_ll.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:f2e8408d-bc45-4b8c-a8ce-da7317d37dd4/cb_inklusion_ll.pdf


Team 16 „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ (BMBWF)  
Stand (aktualisiert): 29. März 2022 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 368 von 612 

Sonderschulen und der Stärkung der Kooperation zwischen Regel- und Sonderschulen, sollen 
zu einer übergreifenden sonder- und inklusionspädagogischen Fachexpertise beitragen. Der 
Verbund mehrerer Schulen unter einer Leitung ermöglicht eine enge Kooperation sowie eine 
gemeinsame Nutzung und Steuerung von Ressourcen auf regionaler Ebene. Somit wird die 
Expertise aller Schulformen wechselseitig genützt und auch die etablierte sonder- und inklu
sionspädagogische Expertise für den Ausbau inklusiver Regelschulen miteinbezogen. 

Verankerung von inklusionspädagogischer Kompetenz von Schulleitungen und Pädagogin
nen und Pädagogen   

Kompetenzen im Umgang mit Heterogenität und Diversität sind der Schlüssel für eine gelin
gende Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems. Insofern soll der Erwerb inklusi
onspädagogischer Kompetenzen in den Lehramtscurricula aller Altersbereiche und Fächer 
bzw. Fachbereiche weiterentwickelt werden. Zudem ist bedarfsgerechte Fort- und Weiterbil
dung für Pädagoginnen und Pädagogen erforderlich, um die Expertise in sonder- und inklusi
onspädagogischer Förderung auszubauen. Auch auf Leitungsebene ist inklusionspädagogi
sche Kompetenz von hoher Bedeutung. Daher wird das Ziel verfolgt, dass ehemals ausgebil
dete Sonderschullehrkräfte gleichgestellt werden und zukünftig nicht nur Sonderschulen, 
sondern darüber hinaus auch Volksschulen, Mittelschulen oder Polytechnische Schulen lei
ten können.  

Optimierung der Übergänge im Bildungs- und Wissenschaftssystem sowie zum Arbeits
markt aus Inklusionsperspektive 

Im Sinne einer systemischen Weiterentwicklung sollen inklusive Angebote sowohl qualitativ 
als auch quantitativ über die gesamte Bildungskette ausgeweitet und auch die herausfor
dernden Übergänge zwischen elementarer Bildung und Schule, innerhalb des Schulsystems, 
zwischen Schule und Arbeitsmarkt wie auch zwischen Schule und Hochschulsystem mitein
bezogen werden. Dabei wird angestrebt, Schnittstellen und Übergänge so zu gestalten, dass 
individuelle Bedarfe, Interessen und Potenziale von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
(an)erkannt und Entscheidungen über passende Bildungs- und Berufswege bestmöglich ge
troffen werden können. 

Stärkung der Bewusstseinsbildung für eine diversitätssensible Sprache 

Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfordert auch eine breite Verankerung des 
Themas in den Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen. Das bedeutet, dass alle Organisati
onseinheiten Verantwortung übernehmen und auch zur Bewusstseinsbildung und Umset
zung von Inklusion im jeweiligen Zuständigkeitsbereich beitragen. Ein wesentlicher Aspekt 
der Bewusstseinsbildung ist die Sprache, denn Sprache prägt Haltungen und schafft Realität. 
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Insofern ist auch auf eine Terminologie zu fokussieren, die der Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen gerecht wird, sowie auf wertschätzende inklusive Formulierungen, de
nen das Verständnis eines sozialen Modells von Behinderung zu Grunde liegt. Oberstes Prin
zip ist dabei die Wahrung der Integrität aller beschriebenen Personen, unabhängig von Be
hinderungen bzw. Beeinträchtigungen oder weiteren Diversitätsdimensionen. Strategien, 
Leitfäden, Schriftstücke, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen der Bildungsverwal
tung sollen nach diesen Grundsätzen ausgerichtet werden. 

Einhergehend mit diesen Schwerpunkten werden im Folgenden Zielsetzungen, Indikatoren 
und damit verbunden insgesamt 50 Maßnahmen des NAP 2022–2030 dargestellt. Diese glie
dern sich in vier zentrale strategische Handlungsfelder,101 die in gegenseitiger Wechselwir
kung stehen und für systemisch nachhaltige Entwicklungen unabdingbar sind: 

1. Gesetze und Vorgaben  
2. Governance und Prozesse 
3. Inhalte und pädagogische Qualität 
4. Kommunikation und Information 

Gesetze und Vorgaben  

Die österreichweite Implementierung inklusiver Bildung erfordert vermehrt Gesetze, Verord
nungen und Erlässe, die einen förderlichen Rahmen für qualitätsvolle inklusive Bildungs- und 
Ausbildungsangebote schaffen. Ziel ist es, gemäß Art. 24 Abs. 1 der UN-BRK, das Förder- und 
Unterstützungssystem so weiter zu entwickeln, sodass Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
auf Basis ihrer Bedarfe und Talente jene Begleitung und Maßnahmen erhalten, die zur Errei
chung der jeweiligen Bildungsziele benötigt werden. 

Ausgangslage 

Elementarpädagogik 

                                                      

101 Die Handlungsfelder entsprechen dem Strategie- und Positionspapiers des Consulting Board für Inklusive 
Bildung und Sonderpädagogik https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:870e31c0-e5ba-4092-a86c-
93de670aa4d2/cb_inklusion_210324_2.pdf   
Version in leichter Sprache: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:f2e8408d-bc45-4b8c-a8ce-
da7317d37dd4/cb_inklusion_ll.pdf 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:870e31c0-e5ba-4092-a86c-93de670aa4d2/cb_inklusion_210324_2.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:870e31c0-e5ba-4092-a86c-93de670aa4d2/cb_inklusion_210324_2.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:f2e8408d-bc45-4b8c-a8ce-da7317d37dd4/cb_inklusion_ll.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:f2e8408d-bc45-4b8c-a8ce-da7317d37dd4/cb_inklusion_ll.pdf
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In Angelegenheiten des elementaren Bildungswesens liegt die Gesetzgebung und Vollzie
hung im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung in Österreich gemäß 
Art. 14 Abs. 4 lit. b des Bundes-Verfassungsgesetzes bei den Bundesländern. Das bedeutet, 
dass die Länder die Rahmenbedingungen für elementare Bildungseinrichtungen regeln und 
diese entsprechend finanzieren. Der Bund investiert jedoch seit dem Jahr 2008 auf Basis ei
ner Vereinbarung mit den Ländern gemäß Art. 15a B-VG102 laufend in den Ausbau der ele
mentaren Bildung, in das verpflichtende beitragsfreie Kindergartenjahr vor Eintritt in die 
Schule und in die frühe sprachliche Förderung.  

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2009/2010 wurde eingeführt, dass der halbtägige Besuch 
einer elementaren Bildungseinrichtung im letzten Jahr vor Schuleintritt für Eltern bzw. Erzie
hungsberechtigte kostenlos ist.103 Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Kinder mit Be
hinderungen im Sinne der Inklusion eine allgemeine elementare Bildungsrichtung oder eine 
elementare Bildungseinrichtung mit Integrationsgruppen oder mit heilpädagogischen Grup
pen besuchen. Bedingt durch die gesetzlich verankerte Möglichkeit einer Ausnahme vom 
verpflichtenden Kindergartenjahr für Kinder mit Behinderungen und den Erfahrungen aus 
der Praxis zeigt sich, dass elementare Bildungseinrichtungen die Bildung und Betreuung von 
Kindern mit Behinderungen nicht immer gewährleisten können. 

Schule  

Die gesetzlichen Grundlagen des österreichischen Schulsystems berechtigen derzeit Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigte von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF)  zur 
Wahlmöglichkeit zwischen einer integrativen Beschulung von unterrichtspflichtigen Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen in einer Regelschule oder einer Sonderschule. Dies be
trifft den Pflichtschulbereich104 sowie die 9. Schulstufe105. Basierend auf dem Bildungsre
formgesetz 2017 besteht für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe
darf (SPF) auch an Regelschulen – mit Zustimmung des Schulerhalters und der zuständigen 
Schulbehörde – die Möglichkeit, ein freiwilliges 11. und 12. Schuljahr zu absolvieren.106 Vo
raussetzung für ein inklusives Bildungssystem ist die gesetzliche Grundlage zur gemeinsamen 
Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen in Regelschulen. In Umsetzung der 

                                                      

102 Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für 
die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, BGBl. Nr. 103/2018  
103 Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frü
hen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, BGBl. I Nr. 99/2009 idgF BGBl. I Nr. 5/2014 
104 Novelle zum Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 513/1993 und BGBl. Nr. 768/1996 
105 Novellen zum Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 134/1998 und BGBl. I Nr. 9/2012 
106 Bildungsreformgesetz 2017, BGBl. I Nr. 138/2017 



Team 16 „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ (BMBWF)  
Stand (aktualisiert): 29. März 2022 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 371 von 612 

Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention wird Österreich in den nächsten Jahren die 
Aufgabe haben, die gesetzlichen Voraussetzungen für ein österreichweites inklusives Regel
schulsystem schrittweise anzupassen, sodass inklusive Bildungsangebote in ausreichendem 
Ausmaß, entsprechender Qualität und angemessener individueller Unterstützung auf allen 
Ebenen weiterentwickelt werden.  

Dies umfasst, unter Berücksichtigung eines breiten Verständnisses von Barrierefreiheit, auch 
eine möglichst barrierefreie räumliche Umgebung sowie eine bestmögliche Betreuung über 
die tägliche Schulzeit hinaus, wobei hier die Verantwortung bei den zuständigen Gebietskör
perschaften (Bund, Länder oder Gemeinden) liegt. Wenn auch der Etappenplan zur Beseiti
gung baulicher Barrieren gemäß Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz107 erfolgreich um
gesetzt wurde, bleibt die Barrierefreiheit bei allen zu setzenden baulichen Maßnahmen auch 
weiterhin eine wesentliche Aufgabe. Grundsätzlich sind alle zu setzenden Maßnahmen auch 
aus dem Blickwinkel ihrer Auswirkungen auf die Barrierefreiheit zu prüfen. Insbesondere bei 
den Projekten des Schulentwicklungsprogrammes (SCHEP) 2020 sind bei Planung und Aus
führung die Vorgaben zur Barrierefreiheit zu beachten. 

Universitäten und Hochschulen 

Im tertiären Bildungsbereich verlangt und ermöglicht der gesetzliche Rahmen, dass sich 
Hochschulen und Universitäten mit dem Thema Diversität und seinen Differenzbereichen 
auseinandersetzen und diese verbindlich im Sinne eines Gleichbehandlungsgebotes und Dis
kriminierungsverbotes berücksichtigen. Dazu sehen das Hochschulgesetz 2005108 und das 
Universitätsgesetz 2002109 ausdrückliche Regelungen für Menschen mit Behinderungen für 
einen barrierefreien Zugang zum Studium und im Studium vor. 

Das Universitätsgesetz 2002 und das Hochschulgesetz 2005 normieren, dass die Studien
pläne die Zielsetzungen von Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention zu beachten ha
ben. Demnach ist bei der Gestaltung von Curricula sicherzustellen, dass Menschen mit Be
hinderungen nicht vom Studium ausgeschlossen werden. Für Studierende mit Behinderun
gen sind die Anforderungen der Curricula – allenfalls unter Bedachtnahme auf beantragte 

                                                      

107 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) in der Fassung des BGBl. I Nr. 111/2010 bis 31.12.2019 
108 Hochschulgesetz (HG) 2005, BGBl. I Nr. 30/2006 idgF BGBl. I Nr. 93/2021: § 9 Abs. 6, § 42 Abs. 10 und Abs. 
11, § 52e Abs. 3, § 63 Abs. 1, § 71 Abs. 1 
109 Universitätsgesetz (UG) 2002, BGBl. I Nr. 120/2002 idgF BGBl. I Nr. 20/2021: § 54 Abs. 5, § 58. Abs. 10 
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abweichende Prüfungsmethoden – durch Bescheid des studienrechtlichen Organs zu modifi
zieren, wobei das Ausbildungsziel des gewählten Studiums erreichbar sein muss110. Im Stu
dium haben Studierende ein gesetzlich verankertes Recht auf eine abweichende Prüfungs
methode, wenn aufgrund einer Behinderung oder Beeinträchtigung die Ablegung der Prü
fung in der vorgesehenen Weise nicht möglich ist.111 Für Studierende mit Behinderungen ist 
auch die Erlassung des Studienbeitrags112 vorgesehen. 

In der Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen wurde Inklusive Pädagogik mit Beschluss 
des Bundesrahmengesetzes zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und 
Pädagogen vom 11. Juli 2013113 in mehrfacher Hinsicht verankert. Bereits die Anforderungen 
an die Eignung für ein Lehramtsstudium sehen vor, dass die Auswahl der Studierenden den 
Zielsetzungen des Berufs der Pädagoginnen und Pädagogen hinsichtlich Diversität und Inklu
sion Rechnung trägt. Zudem haben alle Curricula der Bachelor- und Masterstudienangebote 
im Lehramtsstudium die Zielsetzungen der UN-BRK gemäß Art. 24 zu beachten und Inklusive 
Pädagogik in einem angemessenen Ausmaß zu berücksichtigen. Zu den in der Anlage zum 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG)114 genannten, bei der Erstellung von Lehr
amtscurricula zu berücksichtigenden Kompetenzbereichen, gehört ausdrücklich die Förde
rung inklusiver Kompetenzen sowie der Diversitätskompetenz. 

Erwachsenenbildung  

Im Bereich der Erwachsenenbildung agiert das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung auf Grundlage des Bundesgesetzes über die Förderung der Erwachsenenbil
dung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln115 im Rahmen der Privatwirtschafts
verwaltung. Dies erfordert Steuerungsstrategien, die sich vom schulischen und dem hoch

                                                      

110 § 58 Abs. 10 und Abs. 11 UG 2002; § 42. Abs. 11 HG 2005 
111 Unter der Gewährleistung, dass Inhalt und Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Prüfungs
methode nicht beeinträchtigt werden, kann die, gemäß § 59 des UG 2002; § 63 Abs. 1 des HG 2005 und § 13 
Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes, beispielsweise in Form einer schriftlichen statt einer mündlichen Prüfung 
(oder umgekehrt) erfolgen oder auch durch eine verlängerte Prüfungszeit, die Verwendung technischer Hilfs
mittel oder die Unterstützung durch eine Assistenz erfolgen (FHG, BGBl. Nr. 340/1993 idgF BGBl. I Nr. 93/2021).  
112 § 92 Abs. 1 UG 2002; § 71 Abs. 1 HG 2005  
113Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen, BGBl. I Nr. 
124/2013 
114 Bundesgesetz über die externe Qualitätssicherung im Hochschulwesen und die Agentur für Qualitätssiche
rung und Akkreditierung Austria (Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz – HS-QSG), BGBl. I Nr. 74/2011 idgF 
BGBl. I Nr. 93/2021 
115 Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmit
teln, BGBl. Nr. 171/1973 idgF BGBl. I Nr. 71/2003 
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schulischen Bereich unterscheiden und auf erfolgreiche Kooperationen mit anderen Akteu
rinnen und Akteuren der Erwachsenenbildung (andere Ministerien, Länder, AMS, Träger der 
Erwachsenenbildungseinrichtungen etc.) aufbauen.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Als zentrales Element für ein inklusives Bildungssystem versteht sich die Etablierung von re
gionalen Kompetenzzentren für Inklusive Pädagogik (KIP). Deren Organisation und Steuerung 
sowie Aufgaben und Ziele sollen in einem Prozess zwischen Bund und Ländern gemeinsam 
erarbeitet werden, wobei geplant ist, die Etablierung von Kompetenzzentren für Inklusive 
Pädagogik im Rahmen von Pilotprojekten zu starten. In diesem Zusammenhang soll bis 2030 
in den Bildungsdirektionen auf bestehende und bewährte Ressourcen und auf inklusions- so
wie sonderpädagogische Expertise (insbesondere der Sonderschulen) aufgebaut und diese 
weiterentwickelt werden. Die Übergänge zwischen elementarer Bildung und Schule, Schule 
und Hochschulsystem sowie Schule und Arbeitswelt sollen dabei ebenso miteinbezogen wer
den. 

Zielsetzungen 
• Paradigmenwechsel hin zu einem inklusiven Bildungssystem  
• Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen als Bestandteil der Weiterentwick

lung des Bildungs- und Wissenschaftssystems   
• Barrierefreier Zugang zu und barrierefreie Teilhabe (im Sinne eines breiten Verständ

nisses von Barrierefreiheit) an inklusiven Bildung- und Ausbildungsangeboten auf al
len Ebenen des Bildungs- und Wissenschaftssystems 

• Weiterentwicklung und rechtliche Verankerung von inklusiven Bildungs- und Ausbil
dungsangeboten (unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Gebärden
sprache) 

• Bestmögliche Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern mit spezifischem Förder
bedarf in den Regelunterricht 

• Entwicklung und Erprobung von Kompetenzzentren für Inklusive Pädagogik im Sinne 
einer übergreifenden sonder- und inklusionspädagogischen Fachexpertise 

• Sensibilisierung und Wissenstransfer zum Ausbau der inklusiven Bildungsarbeit in der 
Erwachsenenbildung 

Indikatoren 
Elementarpädagogik  

• Abgeschlossene Prüfung und entsprechende Handlungsempfehlung für die Zulassung 
von Menschen mit Behinderungen als pädagogisches Assistenzpersonal liegt vor 

Schule 
• Kompetenzorientierte Lehrpläne liegen vor 
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• Rechtliche Verankerung von weiteren Ausgleichsmaßnahmen (sog. Nachteilsaus
gleich) ist erfolgt 

• Schulneu- und Umbauten folgen architektonisch-räumlichen Anforderungen für in
klusiv geführte Schulen 

• Rahmenvorgaben und rechtliche Bestimmungen zu Kompetenzzentren für Inklusive 
Pädagogik liegen vor 

• Bundeslandspezifischer Umsetzungsplan zu Kompetenzzentren für Inklusive Pädago
gik, abgestimmt zwischen dem Bund und dem jeweiligen Bundesland, liegt von bei
den Seiten angenommen vor 

• Digitalisierungskonzepte für den Einsatz von digitalen Endgeräten liegen unter Be
rücksichtigung spezifischer Rahmenbedingungen (z.B. Mehrstufenklassen) vor 

• Bundesweite Rahmenvorgaben zu schulischer Assistenz wurden erarbeitet 

Universität und Hochschulen  
• Beratungs- und Serviceangebote zu einem Studium für Menschen mit Behinderungen 

und gesundheitlichen Beeinträchtigungen an den Hochschulinstitutionen sind veran
kert 

Erwachsenenbildung  
• Vernetzungen/Kooperationen zwischen Institutionen der Erwachsenenbildung und 

Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen in Österreich sind aufge
baut 

• Barrierefreier Zugang am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung ist gegeben 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

1.  Elementarpädagogik: 
Prüfung der Zulassung von Men
schen mit Behinderungen zur 
Fachschule für pädagogisches As
sistenzpersonal 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

2.  Schule:  
Pilotprojekte zu Kompetenzzen
tren für inklusive Pädagogik (KIP) 
und stufenweiser Ausbau von KIP 
in den Bildungsregionen  

Pilot:  
2022-2025 
Ausrollung: 
2026-2030 

BMBWF  
in Kooperation mit 
den Bildungsdirektio
nen und Ländern  

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

3.  Schule:  
Verstärkter Fokus auf ein inklusi
ves Bildungsangebot in allen 
Schularten im Rahmen des regio
nalen Bildungs- und Entwick
lungsplans der Bildungsregionen 

2022-2030 BMBWF 
Bildungsdirektionen  
in Kooperation mit 
den Schulerhaltern 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

4.  Schule:  
Entwicklung von Lehrplänen, die 
aus inklusionspädagogischer Per
spektive kompetenzorientiertes 
Lernen ermöglichen sowie Ent
wicklung kompetenzorientierter 
Lehrpläne für Österreichische Ge
bärdensprache (ÖGS)  

2022-2023 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

5.  Schule:  
Rechtliche Verankerung weiterer 
Ausgleichsmaßnahmen (sog. 
„Nachteilsausgleich“) im schuli
schen Kontext zur Erreichung der 
Bildungsziele116  

2022-2024 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

6.  Schule:  
Sicherung der räumlichen Barrie
refreiheit 

2022-2030 BMBWF 
in Kooperation mit 
den Schulerhaltern  

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

7.  Schule:  
Novellierung des Schuldigitalisie
rungskonzepts zur Berücksichti
gung von Mehrstufenklassen  

2022-2030 BMBWF Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

8.  Schule:  
Schaffung eines bundesweit ein
heitlichen Rahmens für schuli
sche Assistenz  

2022-2030  BMBWF Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

9.  Universitäten und Hochschulen:  
Weiterer Ausbau der Expertise an 
Universitäten und Hochschulen 
zur Beratung und Unterstützung 
von Studierenden mit Behinde
rungen und Beeinträchtigungen 
und von Lehrenden im Umgang 
mit spezifischen Bedarfen; konti
nuierliche Begleitung von ausge
wählten Programmen an Univer
sitäten (z.B.: JKU Linz) und Veröf
fentlichung der Ergebnisse  

2023 BMBWF Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

10.  Universitäten und Hochschulen:  2022  BMBWF Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

                                                      

116Ein grundlegender Aspekt dieser Maßnahme wurde bereits umgesetzt und wird ab dem Schuljahr 2021/22 
wirksam. Dies betrifft Änderungen in den Prüfungsordnungen gemäß BGBl. II Nr.465/2020 (kundgemacht am 
4.11.2020) sowie das Rundschreiben Nr. 11/2021 „Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten mit Behin
derungen, chronischen Krankheiten etc. Angemessene Vorkehrungen für Prüfungskandidatinnen und Prüfungs
kandidaten im Rahmen abschließender Prüfungen“ (veröffentlicht im April 2021). 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

Ausbau von Dolmetsch-Ausbil
dungen für Österreichische Ge
bärdensprache (ÖGS) an Universi
täten/Fachhochschulen auf Basis 
einer Bedarfsanalyse im Rahmen 
der universitären Leistungsver
einbarungen bzw. des Fachhoch
schul-Entwicklungs- und Finanzie
rungsplans 

Bedarfsana
lyse 
 
ab 2023 wei
tere Schritte 

in Kooperation mit 
BMSGPK 

11.  Erwachsenenbildung:  
Umsetzung von baulichen und 
technischen Maßnahmen als Vo
raussetzung für barrierefreie Aus- 
und Weiterbildungsangebote am 
Bundesinstitut für Erwachsenen
bildung 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

12.  Erwachsenenbildung:  
Verstärkte Vernetzung und Ko
operation zwischen Institutionen 
der Erwachsenenbildung und In
teressensvertretungen von Men
schen mit Behinderungen in Ös
terreich 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

Governance und Prozesse 

Inklusive Bildung ist Teil der Aufgabe der neuen schulartenübergreifenden Schulaufsicht in 
den Bildungsregionen, die durch die Expertise von Diversitätsmanagerinnen und Diversitäts
managern mit hoher inklusionspädagogischer Kompetenz unterstützt und von den Schullei
tungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen in Form von individueller Förde
rung und inklusiven Bildungsangeboten umgesetzt wird. 

An den Universitäten und Hochschulen sind durch die Steuerungsinstrumente des Bundes
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ebenfalls Rahmenbedingungen für in
klusives Handeln gegeben. Der Gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan 2022-
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2027 (GUEP)117 als strategischer Planungsrahmen für die öffentlichen Universitäten fokus
siert inklusionsbezogene Ziele für die Weiterentwicklung der Qualität in der universitären 
Lehre und im Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung der Universitäten. Die Steue
rungsdokumente des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die 
Pädagogischen Hochschulen (Ziel- und Leistungsplan sowie Pädagogische Hochschulen-Ent
wicklungsplan) beinhalten ebenso diversitäts- und inklusionsbezogene Aspekte. 

Ausgangslage 

Elementarpädagogik  

Auf Grund der Kompetenzverteilung des elementaren Bildungswesens in Österreich liegt die 
Zuständigkeit für die Rahmenbedingungen bei den Bundesländern und Gemeinden. Seitens 
des Bundes wird angestrebt, Möglichkeiten zur Stärkung und Weiterentwicklung inklusiver 
Bildungsangebote für Kinder mit Behinderungen im Bereich der Elementarpädagogik ge
meinsam mit den Bundesländern und Gemeinden zu erarbeiten und im Rahmen künftiger 
Verhandlungen zur Art. 15a B-VG Vereinbarung einen bundeseinheitlichen Rahmen zu schaf
fen. 

Schule 

Die Steuerung der Bildungsdirektionen durch das Bildungsministerium erfolgt über Ressour
cen-, Ziel- und Leistungspläne der Bildungsdirektionen (RZLP BD), die an den im Haushalts
recht festgelegten Wirkungszielen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung ausgerichtet sind.118  

Für die Planung, Umsetzung und das Monitoring der in den Ressourcen-, Ziel- und Leistungs
plänen (RZLP BD) verankerten bildungspolitischen Vorhaben spielt die Verfügbarkeit valider 
Daten eine zentrale Rolle. Unter anderem sind daher derzeit das Bildungsmonitoring sowie 
die externe Evaluierung von Schulen im Aufbau. Beides ist für die systematische Erfassung 

                                                      

117 Der Gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan 2022-2027 (2019), 
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:b7701597-4219-42f3-9499-264dec94506e/GUEP%202022-2027_Aktuali
siert_um_Statistik_final_bf.pdf  
118 Im Hinblick auf die Weiterentwicklung von inklusiver und barrierefreier Bildung, gemäß Bundesfinanzgesetz 
(BFG, BGBl. I Nr. 19/2018), sind im Sinne der Umsetzung der UN-BRK folgende Wirkungsziele zu nennen: (1) 
Erhöhung des leistungs- und Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler und von Zielgruppen in der Erwach
senenbildung; (2) Verbesserung der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im 
Bildungswesen; (3) Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung. 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:b7701597-4219-42f3-9499-264dec94506e/GUEP%202022-2027_Aktualisiert_um_Statistik_final_bf.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:b7701597-4219-42f3-9499-264dec94506e/GUEP%202022-2027_Aktualisiert_um_Statistik_final_bf.pdf
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und Auswertung qualitativer und quantitativer Daten zu Schülerinnen und Schülern mit Un
terstützungs- und Förderbedarf sowie für die bedarfsorientierte Weiterentwicklung inklusi
ver schulischer Angebote in den Bundesländern relevant. 

In den im Zuge der Bildungsreform 2017 geschaffenen Bildungsdirektionen wurde der Fach
bereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik (FIDS) eingerichtet, der die Bereitstellung 
und Koordination sonderpädagogischer und anderer Förderung zur Aufgabe hat. Darin wur
den 109 Planstellen mit Diversitätsmanagerinnen und Diversitätsmanagern besetzt. Deren 
Kernaufgaben umfassen die Feststellung von Förderbedarfen, die Bereitstellung von Fachex
pertise, die Unterstützung regionaler bildungspolitischer Reformprojekte sowie die Beglei
tung von Schul- und Clusterleitungen in allen Fragen der Inklusion, Diversität und Sonderpä
dagogik. Das Diversitätsmanagement ist Teil eines umfassenden Qualitätsmanagements, das 
ein höheres Leistungs- und Bildungsniveau sowie die Verbesserung der Chancen- und Ge
schlechtergerechtigkeit zum Ziel hat. Entsprechend wirken in den 31 Bildungsregionen unter 
der Führung der jeweiligen Abteilungsleitung Schulqualitätsmanagerinnen und -manager so
wie Diversitätsmanagerinnen und -manager an der Schnittstelle zur Schule an der Umset
zung dieser Ziele. Zudem haben auf Ebene der Schulen die Schulleitungen hohe Verantwor
tung für das operative Management schulischer Diversität und inklusiver Schulentwicklung. 

Universitäten und Hochschulen  

Der wertschätzende Umgang mit Diversität, Inklusion und Gleichstellung hat auch im tertiä
ren Sektor einen hohen Stellenwert. In Ergänzung zum gesetzlichen Rahmen weisen die 
meisten Pädagogischen Hochschulen den Bereich Inklusion in ihren Leitbildern bzw. Missi
onsbeschreibungen explizit aus. Zudem legen einige Pädagogische Hochschulen besonderen 
Fokus auf das Thema Inklusion und verstehen sich als Inklusive Hochschulen. Einige Universi
täten und Fachhochschulen setzen durch Vorhaben im Rahmen der laufenden Leistungsver
einbarungen (eingebettet in das Leistungsgeschehen der sogenannten „Third Mission“ / 
„Dienst an der Gesellschaft“) und/oder in Entwicklung bzw. Umsetzung ihrer Diversitätsstra
tegien und Gleichstellungspläne ebenfalls Schritte in Richtung inklusiver Hochschulen119.  

                                                      

119 Universität Graz (Zentrum Integriert Studieren), Universität Salzburg (Abteilung für disability & diversity), 
Universität Linz (Institut Integriert Studieren), Universität Klagenfurt (Servicecenter Integriert Studieren), Tech
nische Universität Wien (TUW barrierefrei), Technische Universität Graz (Servicestelle Barrierefrei Studieren), 
Wirtschaftsuniversität Wien (Team BeAble), Universität für Bodenkultur (Stabsstelle zur Betreuung für Men
schen mit besonderen Bedürfnissen), Universität Wien (Team Barrierefrei), Universität Innsbruck (Büro der Be
hindertenbeauftragten), Medizinische Universität Wien (Behinderten-Referat), Medizinische Universität Graz 
(Servicestelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende mit Behinderungen und/oder chronischen 
Erkrankungen), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (barrierefrei mdw) 
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Die Steuerung und das Monitoring der bedarfsgerechten Pädagoginnen- und Pädagogenbil
dung erfolgt im Rahmen der Ziel- und Leistungspläne an den Pädagogischen Hochschulen so
wie durch Leistungsvereinbarungen an öffentlichen Universitäten, die Lehramtsstudien an
bieten. 

Um Inklusion im Hochschulsystem bedarfsorientiert und gleichermaßen ressourceneffizient 
voranzutreiben, d.h. den Zugang von Studierenden mit Behinderungen und gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen an Hochschulen weiter zu entwickeln, gilt es, Maßnahmen zu setzen, die 
sowohl institutionell verankert als auch sektorenübergreifend organisiert sind. 

Wissenschaft und Forschung 
 

Die zentralen Forschungseinrichtungen120 im Bereich des Bundministeriums für Bildung, Wis
senschaft und Forschung setzen entsprechende Maßnahmen zu Inklusion im Zuge des Diver
sitätsmanagements im Rahmen der Leistungsvereinbarungen um. 

Erwachsenenbildung 

Inklusion und Chancengerechtigkeit gehören zu den Prinzipien des Handelns des Bundesmi
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in der Erwachsenenbildung und sind 
auch im Leitfaden zur Umsetzung der Querschnittsziele im Europäischen Sozialfonds (ESF+ 
2021-2027)121 verankert. Ziel ist es, benachteiligten Personengruppen, so auch Menschen 
mit Behinderungen Zugang zu Erwachsenenbildungsangeboten zu ermöglichen, indem Ange
bote inklusiver Erwachsenenbildung sukzessive aufgebaut werden und Weiterbildungsmög
lichkeiten für Trainerinnen und Trainer in der Erwachsenenbildung zum Thema Inklusion an
geboten werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzungen 
• Inklusion wird als Querschnittsmaterie betrachtet, die in laufenden und zukünftigen 

Reformvorhaben verankert und immer wieder ins Bewusstsein gerufen wird  

                                                      

120 Zentrale Forschungseinrichtungen gemäß Bundesgesetz über die Finanzierung von Forschung, Technologie 
und Innovation (Forschungsfinanzierungsgesetz – FoFinaG), BGBl. I Nr. 75/2020 im Bereich des BMBWF sind: 
Institute of Science and Technology – Austria, Österreichische Akademie der Wissenschaften und Ludwig Boltz
mann Gesellschaft 
121 Operationelles Programm (OP) Österreichs zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF), 
http://www.esf.at/wp-content/uploads/2020/08/ESF_OP_4.0.pdf  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/75
http://www.esf.at/wp-content/uploads/2020/08/ESF_OP_4.0.pdf
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• Verringerung von Barrieren und Optimierung der Übergänge im Bildungs- und Wis
senschaftssystem sowie zum Arbeitsmarkt aus Inklusionsperspektive 

• Austausch zu bundeslandspezifischen Rahmenbedingungen und Weiterentwicklung 
inklusiver Bildungsangebote im schulischen sowie elementarpädagogischen Bereich  

• Verstärkte Förderung von Potenzialen und Talenten an Schulen unter Berücksichti
gung der Diversität der Schülerinnen und Schüler 

• Professionalisierung inklusiv arbeitender Pädagoginnen und Pädagogen und Stärkung 
der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams  

• Ausbau der Inklusion und Stärkung der Kooperation zwischen Regel- und Sonderschu
len im Rahmen von Schulclusterbildungen 

• Bedarfsgerechter Einsatz von Studierenden bzw. Absolventinnen und Absolventen im 
Schwerpunkt bzw. in der Spezialisierung Inklusive Pädagogik  

• Etablierung eines ganzheitlichen systematischen Diversitätsmanagements und einer 
sozial inklusiven Universitätskultur 

• Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchti
gungen und Barrierefreiheit in Lehre und Forschung als integraler Bestandteil der 
Universitätsentwicklung (GUEP) 

• Verankerung von Inklusion im Rahmen des Diversitätsmanagements der zentralen 
Forschungseinrichtungen im Bereich des BMBWF 

• Verankerung von Inklusion als Querschnittsmaterie in den vom BMBWF geförderten 
Projekten des Europäischen Sozialfonds (ESF)  

• Fixierung von Zielwerten zur Inklusion in den Leistungsvereinbarungen mit den Ver
bänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ)  

 
Indikatoren 

Zahlenbasierte Indikatoren werden im Rahmen der Steuerungsinstrumente (z.B. Ressourcen-
, Ziel- und Leistungspläne) und der wissenschaftlichen Begleitung, unter Berücksichtigung 
der bundeslandspezifischen Ausgangslagen, ergänzt.   

Über die Bildungskette  
• Schnittstellenlandkarte zu den Übergängen im Bildungs- und Wissenschaftssystem 

aus Inklusionsperspektive liegt vor  
• Handlungsplan zur Verringerung von Barrieren und Optimierung der Übergänge im 

Bildungs- und Wissenschaftssystem sowie zum Arbeitsmarkt aus Inklusionsperspek
tive liegt vor 

Elementarpädagogik 
• Austausch zwischen Bund und Ländern ist erfolgt und konzeptionelle Überlegungen 

für den Ausbau der bundeslandspezifischen Weiterentwicklung inklusiver Angebote 
liegen vor 

Schule 
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• Bundeslandspezifische Konzepte zur Umsetzung inklusiver Bildung (abgestimmt zwi
schen dem Bund und der jeweiligen Bildungsdirektion) liegen vor  

• Steigerung der Inklusionsquote unter Beachtung der Ausgangslage im jeweiligen Bun
desland 

• Steigerung der Anzahl von Pädagoginnen und Pädagogen mit inklusions- oder sonder
pädagogischer Ausbildung  

• Inklusion ist im Bildungscontrolling und -monitoring verankert 
• Multiprofessionelle Zusammenarbeit wurde im Schulbereich ausgebaut   
• Bundesweit einheitliche Qualitätsstandards in der Betreuung und Unterstützung von 

Schülerinnen und Schülern aus dem Autismus Spektrum in Bundesschulen sind gege
ben  

Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 
• Einschätzung/Erhebung des Bedarfs an Pädagoginnen und Pädagogen für den Bereich 

Inklusion und Sonderpädagogik liegt vor (bis 2024) 
• Absolventinnen und Absolventen im Schwerpunkt Inklusive Pädagogik bzw. in der 

Spezialisierung Inklusive Pädagogik werden bedarfsgerecht eingesetzt 
• Ausbau der Inklusionsklassen an Praxisschulen ist erfolgt 

Universitäten und Hochschulen  
• Inklusion ist in den entsprechenden Steuerungsinstrumenten der Universitäten und 

Hochschulen verankert 
• Umsetzungspläne der Universitäten und Hochschulen zum Aufbau von inklusiver Ex

pertise liegen vor 

Wissenschaft und Forschung  
• Nachweis der Verankerung von Inklusion im Rahmen des Diversitätsmanagements 

der zentralen Forschungseinrichtungen im Bereich des BMBWF liegt vor 
• 2025: Erster Zwischenbericht über die Evaluierung im Zeitraum 2022-2024 liegt vor  
• 2029: Zweiter Zwischenbericht über die Evaluierung im Zeitraum 2025-2028 liegt vor  
• 2030: Endbericht mit Ergebnissen der Gesamtevaluierung liegt vor  

Erwachsenenbildung  
• Zielwerte zur Inklusion in den Leistungsvereinbarungen mit den Verbänden der Kon

ferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) liegen vor  
• Inklusive Basisbildungsangebote sind vorhanden  
• Inklusive Angebote zur Nachholung des Pflichtschulabschlusses sind vorhanden  
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Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

13.  Elementarpädagogik: 
Austausch zum und Ausbau inklu
siver Angebote im elementarpä
dagogischen Bereich 

2022-2028  
(B-VG) 

BMBWF 
Länder 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

14.  Schule:  
Zulassung von Pädagoginnen mit 
Ausbildung als Sonderschullehre
rin oder Sonderschullehrer als 
Leitung von Pflichtschulen  

2022 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

15.  Schule:  
Berücksichtigung inklusiver Bil
dung im Bildungscontrolling und -
monitoring zur Verbesserung der 
Datenlage 

2023-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

16.  Schule:  
Verankerung inklusiver Bildung in 
den Ressourcen-, Ziel- und Leis
tungsplänen der Bildungsdirektio
nen (bspw. Entwicklung und Um
setzung bundeslandspezifischer 
Konzepte zum Ausbau inklusiver 
Bildung)  

2022-2030 BMBWF 
Bildungsdirektionen 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

17.  Schule:  
Verstärkte Einbindung von Son
derschulen bei Schulclusterbil
dungen 

2022-2030 BMBWF  
Bildungsdirektionen 
in Kooperation mit 
den Schulerhaltern  
 
 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

18.  Schule:  
Ausbau der Unterstützung nach 
dem biopsychosozialen Modell 
(u.a. Sozialarbeit, Sozialpädago
gik, Schulpsychologie) im Schul
bereich in Kooperation mit den 
Bundesländern (in Abstimmung 
mit den Kompetenzzentren für 
Inklusive Pädagogik) 

2022-2030 BMBWF 
Bildungsdirektionen 
Länder 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

19.  Schule:  
Bereitstellung bundesweit ein
heitlicher Betreuung und Unter
stützung von Schülerinnen und 
Schülern aus dem Autismus 
Spektrum in Bundesschulen 
durch externe professionelle Or
ganisationen   

Start: 2021/22 
 
2025: Evaluie
rung 

BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

20.  Schule:  
Ausbau und Weiterentwicklung 
der strategischen Diversitätsma
nagement-kompetenz in den Bil
dungsdirektionen 

2022-2030 BMBWF 
Bildungsdirektionen 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

21.  Pädagoginnen- und  
Pädagogenbildung:  
Datenbasierte Feststellung des 
Bedarfs an Pädagoginnen und Pä
dagogen für den Bereich Inklu
sion und Sonderpädagogik sowie 
die wirkungsvolle Steuerung der 
bedarfsgerechten Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in diesem Bereich 

2022-2028 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

22.  Pädagoginnen- und  
Pädagogenbildung:  
Sicherstellung ausreichender Pra
xismöglichkeiten für angehende 
Pädagoginnen und Pädagogen, 
unter anderem durch Ausbau der 
Inklusionsklassen an den in die 
Pädagogischen Hochschulen ein
gegliederten Praxisschulen 

ab 2024 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

23.  Universitäten und Hochschulen: 
Verankerung von Inklusion in den 
hochschul- und universitätsbezo
genen Steuerungsinstrumenten 
sowie Aufbau von dahingehender 
Expertise in den hochschulischen 
bzw. universitären Gremialorga
nen  

2024-2026 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

24.  Wissenschaft und Forschung:  
Verankerung von Inklusion im 
Zuge des Diversitätsmanage
ments der zentralen Forschungs
einrichtungen122 im Bereich des 
BMBWF im Rahmen der Leis
tungsvereinbarungen 

ab 2024 
LV Perioden 
2024-2026 
2027-2029 

BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

25.  Wissenschaft und Forschung:  
Beauftragung und Durchführung 
einer formativen Evaluierung zur 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

                                                      

122 Zentrale Forschungseinrichtungen gemäß Bundesgesetz über die Finanzierung von Forschung, Technologie 
und Innovation (Forschungsfinanzierungsgesetz – FoFinaG, BGBl. I Nr. 75/2020), im Bereich des BMBWF sind 
das Institute of Science and Technology – Austria, die Österreichische Akademie der Wissenschaften und die 
Ludwig Boltzmann Gesellschaft. 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

stufenweise Umsetzung des NAP 
Behinderung 2022-2030 im Be
reich „Bildung, Wissenschaft und 
Forschung“ unter Einbindung der 
Stakeholder nach den Standards 
der Evaluierung in der For
schungs-, Technologie-und Inno
vationspolitik  

26.  Erwachsenenbildung:  
Sukzessiver Aufbau von Angebo
ten inklusiver Erwachsenenbil
dung bei den geförderten Institu
tionen der Erwachsenenbildung 
(KEBÖ Leistungsvereinbarungen 
und ESF-Projekte) 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

27.  Erwachsenenbildung:  
Förderung von Weiterbildungs
möglichkeiten zum Thema Inklu
sion für in der Erwachsenenbil
dung tätige Personen (z.B. Traine
rinnen und Trainer) 

2023-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

28.  Über die Bildungskette:  
Entwicklung eines Handlungs
plans zur Optimierung der Über
gänge im Bildungs- und Wissen
schaftssystem sowie zum Arbeits
markt aus Inklusionsperspektive 
auf Basis einer Schnittstellenland
karte (bis 2023)  

2022-2030 BMBWF  
BMA 
BMDW 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

Inhalte und pädagogische Qualität 

Im Sinne der UN-BRK gemäß Art. 24 Abs. 2 gilt es, einen Paradigmenwechsel anzustreben 
und die Strukturen und Rahmenbedingungen im Bildungssystem anzupassen, sodass sie den 
spezifischen Bedarfen, vom frühkindlichen Bereich bis hin zum tertiären Bildungsbereich so
wie der Erwachsenenbildung, bestmöglich gerecht werden. Ziel ist es, das Förder- und Un
terstützungssystem so weiter zu entwickeln, dass Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
jene pädagogische Förderung und Unterstützung zukommt, die zur Erreichung der Bildungs
ziele benötigt werden. 

Ausgangslage 

Elementarpädagogik 
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Im Bereich der Elementarpädagogik ist der bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan 
für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich123 ein Bekenntnis aller Landesregierun
gen zum Bildungsauftrag dieser Institutionen und deren Stellenwert für die Bildungslaufbahn 
der Kinder. Der BildungsRahmenPlan ist eine Maßnahme der Sicherung der pädagogischen 
Qualität in Österreich und definiert in komprimierter Form die Grundlagen elementarer Bil
dungsprozesse. 

Ziel ist es, durch eine Übereinstimmung hinsichtlich Bildungsverständnis und didaktischer 
Ansätze in der Elementarbildung sowie am Übergang in die Volksschule die Anschlussfähig
keit von Bildungsprozessen zu erreichen. Inklusion als grundsätzliche Haltung und inklusive 
Pädagogik sind darin verankert. Dabei wird auf die Erhöhung der Bildungschancen der Kinder 
für ihr weiteres Bildungs- und Berufsleben – unabhängig von ihrer sozioökonomischen und 
kulturellen Herkunft bzw. einer etwaigen Behinderung – geachtet. 

Der Bund ist für die Ausbildung von Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen so
wie für sämtliche pädagogische, inhaltliche und berufsfachliche Angelegenheiten der Bil
dungsanstalten für Elementarpädagogik und der Bildungsanstalten für Sozialpädagogik sowie 
der neuen Fachschule für pädagogische Assistenzberufe zuständig.  In enger Verknüpfung 
mit der Qualität inklusiver Bildung steht die Professionalisierung und Stärkung inklusionspä
dagogischer Kompetenzen von Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen sowie As
sistentinnen und Assistenten. Daher ist ein Handlungsbedarf der kommenden Jahre die Aus
bildungsinhalte im Bereich der inklusiven Elementarpädagogik weiterzuentwickeln. Als Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeit gibt es im Bereich der inklusiven Elementarpädagogik zudem 
das Bachelorstudium „Elementarpädagogik: Inklusion und Leadership“ an den Pädagogi
schen Hochschulen Wien und Niederösterreich. 

Schule  

Artikel 24 der UN-BRK fordert ein inklusives Bildungssystem, was insbesondere bedeutet, 
dass Lernende ganzheitlich, d.h. mit all ihren Stärken und individuellen Bedürfnissen wahrge
nommen, akzeptiert und gefördert werden. An vielen Schulen im Pflichtschulbereich ist die 
Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen bereits Bestandteil des Schulall
tags und soll weiter ausgebaut werden. Dafür bedarf es einer Stärkung der Kooperation und 

                                                      

123 Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich 
(2009), https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c5ac2d1b-9f83-4275-a96b-40a93246223b/200710_Elemen
tarp%C3%A4dagogik_Publikation_A4_WEB.pdf  

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c5ac2d1b-9f83-4275-a96b-40a93246223b/200710_Elementarp%C3%A4dagogik_Publikation_A4_WEB.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c5ac2d1b-9f83-4275-a96b-40a93246223b/200710_Elementarp%C3%A4dagogik_Publikation_A4_WEB.pdf
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des Austausches sonder- und inklusionspädagogischer Kompetenz und Expertise zwischen 
Sonder- und Regelschulen. 

Voraussetzung dafür ist unter anderem, Inklusion als Querschnittsmaterie zu betrachten, die 
in laufenden und zukünftigen Reformvorhaben verankert und immer wieder ins Bewusstsein 
gerufen wird. 

So zielt beispielsweise das „Pädagogik-Paket“ auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen 
während der allgemeinen Schulpflicht sowie auf die Förderung von Chancengerechtigkeit ab. 
Das bedeutet, die Unterrichtsplanung und -gestaltung an den zu erwerbenden Kompetenzen 
in den einzelnen Gegenständen auszurichten, eine etablierte Feedback- und Rückmeldekul
tur fortzusetzen sowie individuelle Lernprozesse durch eine gezielte pädagogische Förderung 
zu ermöglichen. Dadurch sollen Schülerinnen und Schüler während der allgemeinen Schul
pflicht, unter anderem durch den Einsatz von Ausgleichsmaßnahmen, beim Erreichen der 
vorgesehenen Kompetenzen und der jeweiligen Bildungsziele unterstützt werden. 

Universitäten und Hochschulen  

Die Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung124 adressiert einen 
inklusiven Zugang und eine breitere Teilhabe an der Hochschulbildung. Menschen mit Behin
derungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen werden als unterrepräsentierte Studie
rendengruppe explizit unter Gesichtspunkten der Vereinbarkeit von Studium und anderen 
Lebensbereichen (z.B. Schaffung von Ruhe-und Rückzugsräumen an Hochschulen, barriere
freie Lernmaterialien) angesprochen. 

An allen Universitäten gibt es eine Ansprechperson für Studierende mit Behinderungen und 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen; an einigen Universitäten ist diese Ansprechperson in 
eine Organisationseinheit integriert, die für die Anliegen der Zielgruppe zuständig ist. Dem 
Verständnis entsprechend, dass die Vielfalt unter Studierenden und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als Bereicherung angesehen wird, sind das Prinzip der Chancengleichheit und 
die Vermeidung von jeder Form diskriminierenden Verhaltens in den strategischen Doku

                                                      

124 Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung. Für einen integrativeren Zugang und 
eine breitere Teilhabe (2017), https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c9a80638-7c6c-4a3f-912b-8884ccc1ed2a/Na
tionale%20Strategie%20(PDF).pdf  

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c9a80638-7c6c-4a3f-912b-8884ccc1ed2a/Nationale%20Strategie%20(PDF).pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c9a80638-7c6c-4a3f-912b-8884ccc1ed2a/Nationale%20Strategie%20(PDF).pdf
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menten festgeschrieben (z. B. im Entwicklungsplan). Einige Universitäten haben in ihren stra
tegischen Dokumenten explizit die Zielsetzung formuliert, die Universität inklusiver zu gestal
ten.125  

Die Servicestelle „GESTU – Gehörlos erfolgreich studieren“ gilt als Best-Practice-Beispiel für 
ein hochschulübergreifendes Angebot zur Unterstützung für Studierende mit Behinderun
gen. „GESTU – Gehörlos erfolgreich studieren“ wird im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung finanziert und ist räumlich und personell an der Tech
nischen Universität (TU) Wien verankert. Sie unterstützt alle gehörlosen und schwerhören
den Studierenden der Universitäten und Hochschulen am Standort Wien, d.h. sie organisiert 
Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher und Tutorinnen und Tutoren sowie 
Mitschreibkräfte und sorgt für die technische und räumliche Infrastruktur. Sie bildet die 
zentrale Anlaufstelle für den gesamten tertiären Bildungsbereich in Wien, um gehörlosen 
und hörbeeinträchtigten Studierenden einen barrierefreien Studienzugang zu ermöglichen. 
Des Weiteren wird die sprachwissenschaftliche Weiterentwicklung (Fachgebärden) betrie
ben.126 

Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

In den vergangenen Jahren hat das Paradigma der Inklusion jenes der Integration sukzessive 
abgelöst. Die Struktur der neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen schafft gute 
Voraussetzungen für zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen im inklusiven Umgang mit 
Heterogenität in den Schulklassen. Seit 2015 wurde Inklusive Pädagogik in mehrfacher Hin
sicht in der neuen Ausbildung für alle Pädagoginnen und Pädagogen verankert. Bereits die 
Anforderungen an die Eignung für ein Lehramtsstudium sehen vor, dass die Auswahl der Stu
dierenden den Zielsetzungen des Berufs als Pädagoginnen und Pädagogen hinsichtlich Diver
sität und Inklusion Rechnung trägt. Alle Studierenden besuchen Lehrveranstaltungen zu 
Diversität und Inklusion – verankert in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen, in den 
Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie in den pädagogisch-praktischen Studien. Zu
dem gibt es österreichweit seit 2016 die Möglichkeit, im Lehramtsstudium die Spezialisie
rung (Sekundarstufe) bzw. den Schwerpunkt (Primarstufe) „Inklusive Pädagogik“ zu wählen. 

                                                      

125 Dazu zählen die Universitäten Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt, die Technischen Universitäten Wien und 
Graz sowie die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, die Kunstuniversität Linz und die Akademie 
der bildenden Künste. 
126 GESTU wurde bereits mehrfach einer externen Evaluierung unterzogen. Im jüngsten Evaluationsbericht der 
Humboldt-Universität zu Berlin wird GESTU klar als Best-practice-Beispiel zur Gestaltung einer inklusiven Uni
versität bezeichnet und die Empfehlung ausgesprochen, entsprechende Einrichtungen auch an weiteren Hoch
schulstandorten in Österreich aufzubauen. 
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Diese kann im Lehramtsstudium Primarstufe als (Ausbildungs-)Schwerpunkt, im Lehramts
studium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) alternativ zu einem zweiten Unterrichtsfach oder 
(in beiden Altersbereichen) ergänzend als Erweiterungsstudium zu einem abgeschlossenen 
Lehramtsstudium belegt werden. 

Erwachsenenbildung 

Zielsetzung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist es, die spe
zifischen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen in der Erwachsenenbildung bestmöglich 
zu berücksichtigen. Spezifische Erwachsenenbildungsangebote für Menschen mit Behinde
rungen werden in erster Linie von Behindertenverbänden (z.B. Berufliches Bildungs- und Re
habilitationszentrum (BBRZ), Gehörlosen- oder Blindenverbänden, Österreichs zukunftsori
entierte Interessenvertretung von und für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV))127 angebo
ten. 

Inklusion ist Querschnittsziel in allen Bereichen der Erwachsenenbildung. Schwerpunkte sind 
die Ausbildung, Professionalisierung und Sensibilisierung der im Bereich der Erwachsenenbil
dung tätigen Personen (Trainerinnen und Trainer, Beraterinnen und Berater, Bildungsmana
gerinnen und -manager etc.) sowie die Entwicklung inklusiver Bildungsangebote und der 
bestmöglichen Gewährleistung von Barrierefreiheit. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzungen 

• Stärkung der Kompetenzen von elementarpädagogischem Personal im Bereich der 
Inklusion durch Weiterentwicklung der Ausbildungen 

• Weiterentwicklung der Qualität inklusiver Bildung durch Stärkung inklusionspädago
gischer Kompetenzen von Pädagoginnen und Pädagogen für Schülerinnen und Schü
ler aller Altersgruppen 

• Ermöglichung von Inklusion auf Sekundarstufe II mit Blick auf die Erreichung des Bil
dungsziels der jeweiligen Schulart 

• Steigerung der Bildungsabschlüsse von Schülerinnen und Schülern mit Behinderun
gen bzw. Beeinträchtigungen im Bereich der Sekundarstufe II 

• Ausweitung der inklusiven Bildungsangebote auf alle Schulstufen und -formen mit 
dem Ziel der Ermöglichung eines vollwertigen Abschlusses für Schülerinnen und 
Schüler, die die jeweiligen Anforderungen der Schulart grundsätzlich erfüllen 

                                                      

127 Ausgenommen von diesen Angeboten ist das Nachholen von Bildungsabschlüssen.  
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• Evaluierung der bundesweiten Vergabepraxis von Bescheiden für sonderpädagogi
schen Förderbedarf (SPF) 

• Gleichstellung und Förderung von Menschen mit Behinderungen im Studium sowie in 
der Lehre und Forschung 

• Auf- und Ausbau von Inklusion und Barrierefreiheit (im Sinne eines umfassenden Ver
ständnisses von Barrierefreiheit) vor und während des Studiums, unter Berücksichti
gung von Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Erstellung barrierefreier Lehr- und 
Lernmaterialien 

• Professionalisierung der in der Erwachsenenbildung tätigen Personen hinsichtlich in
klusiver Lehrkompetenzen  

• Auf- und Ausbau von barrierefreien (im Sinne eines umfassenden Verständnisses von 
Barrierefreiheit) und inklusiven Angeboten für Menschen mit Behinderungen in der 
Erwachsenenbildung 

 
Indikatoren 

Zahlenbasierte Indikatoren werden im Rahmen der Steuerungsinstrumente (z.B. Ressourcen-
, Ziel- und Leistungspläne) und der wissenschaftlichen Begleitung, unter Berücksichtigung 
der bundeslandspezifischen Ausgangslagen, ergänzt werden.   

Elementarpädagogik 

• Erweiterte Ausbildungsinhalte für Inklusive Elementarpädagogik liegen vor  
• Ergänzter Bildungsrahmenplan liegt vor und ist verbindlich umzusetzen  

Schule 

• Beauftragung der Studie zur Vergabepraxis von Bescheiden für sonderpädagogischen 
Förderbedarf (SPF) ist erfolgt 

• Ergebnisse der Studie zur SPF-Vergabepraxis werden als Grundlage für weitere Hand
lungsanleitungen genutzt 

• Möglichkeit vollwertiger Abschlüsse in der AHS und Sek II für Schülerinnen und Schü
ler, die die Anforderungen der jeweiligen Schulart grundsätzlich erfüllen sind gege
ben 

• Anzahl der Bildungsabschlüsse von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 
bzw. Beeinträchtigungen im Bereich der Sekundarstufe II 

Pädagoginnen- und Pädagogenbildung  

• Barrierefreier Zugang zu Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Päda
gogen ist gegeben   

• Inhalt der Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen im Hinblick auf eine Auswei
tung der Kompetenzen zur barrierefreien Gestaltung des Unterrichts ist gesichert  

• Digitale Barrierefreiheit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pädagoginnen und 
Pädagogen ist etabliert und wird den unterschiedlichen spezifischen Bedarfen von 
Schülerinnen und Schülern gerecht  
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• Die Fort- und Weiterbildung für Pädagoginnen und Pädagogen wird über die jährliche 
Bedarfsmeldung gesteuert  

• Evaluierung der Lehramtscurricula im Hinblick auf inklusive Inhalte wurde durchge
führt, Ergebnisse werden für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung genutzt 

Hochschule und Universitäten  

• Neue hochschulübergreifende Servicestellen und Unterstützungsstrukturen sind ein
gerichtet 

Erwachsenenbildung  

• Lehrgänge zum Erwerb inklusiver Kompetenzen für in der Erwachsenenbildung tätige 
Personen werden angeboten  

• Inklusive Bildungsangebote in der Erwachsenenbildung sind vorhanden 

Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

29.  Elementarpädagogik: 
Weiterentwicklung der Ausbil
dungsinhalte zur Qualifizierung 
von Inklusiven Elementarpädago
ginnen und Elementarpädagogen   

2022-2023 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

30.  Elementarpädagogik: 
Ergänzung des Bildungsrahmen
plans zur sprachlichen Bildung so
wie Erweiterung der Ausbildung 
für inklusive Elementarpädagogik 
mit besonderem Fokus auf gehör
lose und hörbeeinträchtigte Kin
der 

2022-2028 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

31.  Elementarpädagogik: 
Erweiterung der Ausbildungsin
halte zur Qualifizierung von Ele
mentarpädagoginnen und Ele
mentarpädagogen sowie Assis
tentinnen und Assistenten im Be
reich Inklusion 

2024-2028 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

32.  Schule: 
Durchführung einer Evaluierung 
der Vergabepraxis von SPF-Be
scheiden im schulischen Bereich 
aus inklusionspädagogischer Per
spektive 

2022-2023 BMBWF  
Bildungsdirektionen 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

33.  Schule: 2024-2029 BMBWF 
Länder 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 



Team 16 „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ (BMBWF)  
Stand (aktualisiert): 29. März 2022 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 391 von 612 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

Ausbau von inklusiven Bildungs
angeboten zur Ermöglichung voll
wertiger schulischer Abschlüsse 
in der AHS und den Schulformen 
der Sekundarstufe II für Schüle
rinnen und Schüler, die die Anfor
derungen der jeweiligen Schulart 
grundsätzlich erfüllen 

34.  Schule:  
Partizipative Entwicklung von 
Szenarien für die Inklusion von 
Schülerinnen und Schülern mit 
Behinderungen bzw. Beeinträch
tigungen zur Erreichung der Bil
dungsziele oder Teilabschlüsse 
davon im Bereich der Sekundar
stufe II 

2023-2025 BMBWF Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

35.  Pädagoginnen- und Pädagogen
bildung: 
Weiterentwicklung von bedarfs
gerechten Ausbildungsmöglich
keiten für Pädagoginnen und Pä
dagogen in spezifischen Sparten 
wie zum Beispiel Hören, Sehen, 
Motorik oder Sozial- Emotionale 
Entwicklung bzw. in Heilstätten
standorten 

2024 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

36.  Pädagoginnen- und Pädagogen
bildung: 
Ausbau und Weiterentwicklung 
der digitalen Barrierefreiheit in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
für Pädagoginnen und Pädagogen  

2023-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

37.  Pädagoginnen- und Pädagogen
bildung: 
Begleitende Evaluierung der Lehr
amtscurricula im Hinblick auf in
klusive Inhalte durch den Quali
tätssicherungsrat 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

38.  Universitäten und Hochschulen: 
Auf- und Ausbau des Bereichs In
klusion und Barrierefreiheit in 
Lehre und Forschung (Assistive 
Technology, Universal Design, 
Disability Studies) an Universitä
ten und Hochschulen 

2024-2026 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

39.  Universitäten und Hochschulen: 2022-2024 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

schrittweise Ausweitung des Pro
jekts GESTU (Gehörlos erfolgreich 
studieren) auf weitere Hochschul
standorte unter Einbeziehung al
ler Hochschulsektoren und im 
Rahmen der universitären Leis
tungsvereinbarungen bzw. des 
Fachhochschul-Entwicklungs- und 
Finanzierungsplans 

Hochschul-
standort Graz 
 
2025-2027 
Weiterer 
Hochschul-
standort 

40.  Universitäten und Hochschulen: 
Fortsetzung des Projekts PromoLi 
für Nachwuchswissenschaftlerin
nen und Nachwuchswissenschaft
ler mit Behinderungen 

2022-2024 BMBWF 
Uniko 
BMSGPK  

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

41.  Erwachsenenbildung: 
Ausarbeitung von methodischen 
und didaktischen Konzepten für 
die praktische Realisierung inklu
siver Programme und Umsetzung 
der inklusiven Erwachsenenbil
dung an 2-3 Modellstandorten in 
Österreich  

2022-2024 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

42.  Erwachsenenbildung: 
Entwicklung von Lehrgangsmodu
len als Teil der Aus- und Weiter
bildungen der in der Erwachse
nenbildung tätigen Personen am 
bifeb 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

Kommunikation und Information 

Eine Schlüsselrolle spielen Kommunikations- und Informationsprozesse, die zu einem ge
meinsamen Zielbild und Prozessverständnis bei allen Beteiligten („Stakeholdern“) beitragen. 
Erfahrungen zeigen, dass dort, wo Schulverwaltung, Schulleitung, Pädagoginnen und Päda
gogen und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, aber auch das schulische Umfeld (Unterstüt
zungssysteme, Arbeitsmarkt, Gemeinden, ...) gut informiert und miteinander in regelmäßi
gem Austausch sind, Reformen grundsätzlich besser und nachhaltiger gelingen. Dies gilt in 
gleicher Weise für Inklusion im Forschungs- und Wissenschaftssystem. 
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Ausgangslage 

Der Weg zu nachhaltiger Inklusion ist kein Pfad mit vorgefertigten Lösungen, sondern ein 
Prozess, in dem Kommunikation, Information und Bewusstseinsbildung Schlüsselrollen ein
nehmen. Dies betrifft im Sinne des Art. 8 der UN-BRK die Förderung einer respektvollen Hal
tung und der positiven Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere de
ren Rechte, Fähigkeiten und Beitrag zur Gesellschaft. Zugleich betrifft dies den Umsetzungs
prozess des NAP Behinderung 2022-2030. Denn der NAP Behinderung 2022-2030 stellt einen 
gemeinsamen Rahmen hinsichtlich Zielbild und Zielsetzung dar, dessen Umsetzung nur im 
kontinuierlichen Austausch zwischen Entscheidungstragenden in den Institutionen, Interes
sensvertretung, Betroffenen und Zivilgesellschaft sowie Expertinnen und Experten aus Wis
senschaft und Praxis gelingen kann. 

Mit der Erarbeitung des NAP Behinderung 2022–2030 erfuhr der Austausch einen neuen 
Aufschwung, denn die Vorbereitung des Beitrags in den Bereichen Bildung, Wissenschaft 
und Forschung erfolgte unter Konsultation und Partizipation der beteiligten Akteurinnen und 
Akteuren aus Politik, Verwaltung, Interessensvertretung, Betroffene, Zivilgesellschaft, Exper
tinnen und Experten aus Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. 

Der strukturierte Dialog soll auch in der Umsetzungsphase bis 2030 fortgesetzt und intensi
viert werden, beispielsweise durch regelmäßige Runde Tische zwischen Bund und Ländern 
zur Erörterung der Umsetzung des NAP sowie durch einen regelmäßigen Austausch zwischen 
Verwaltung, Interessensvertretung und Wissenschaft. 

Die Planung, Steuerung und Reflexion der Umsetzung erfolgt ebenfalls in einem begleiteten 
Prozess in Abstimmung mit zentralen Stakeholdern. Damit einhergehend ist vorgesehen, 
eine Prozesssteuerungsgruppe einzurichten. 

Als erfolgskritischer Faktor in der Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems ver
steht sich der bundesländerübergreifende Zugang. Dieser soll insofern im Bildungsbereich 
durch die Ressourcen-, Ziel-, und Leistungspläne (vgl. Kapitel 1.2. Governance und Prozesse) 
sichergestellt sein, die bundesweite Vorgaben beinhalten und zugleich regionalen Spielraum 
bei der Umsetzung ermöglichen.  

Von Universitäten und Hochschulen bereits initiierte Projekte zu Gleichstellung, Disability 
und Inklusion sowie Auszeichnungen und Preise (wie Diversitas, Ars Docendi) sollen als wirk
sames Vorbild für eine inklusive Gesellschaft und Sichtbarkeit von Menschen mit Behinde
rungen im tertiären Sektor und als Akteurinnen und Akteure in Wissenschaft und Forschung 
hervorgehoben und kommuniziert werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzungen 
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• Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für das Thema Inklusion über die gesamte 
Bildungskette   

• Stärkung des inklusiven Sprachbewusstseins in der Bildungsverwaltung 

• Aufbau und Weiterentwicklung von Strukturen, die Dialog, Transparenz und Teilhabe 
am Prozess der Umsetzung des NAP 2022-2030 ermöglichen 

• Etablierung von Austausch und Kooperation zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
im Hinblick auf die gemeinsame Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungs- und 
Wissenschaftssystems  

• barrierefreie Teilhabe (im Sinne eines umfassenden Verständnisses von Barrierefrei
heit) an einem ganztägigen schulischen Alltag 

• Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen im tertiären Sektor als Akteurinnen 
und Akteure in Wissenschaft und Forschung  

• Vernetzung der Hochschulen und Universitäten zu den Themen Disability und Inklu
sion  

• Weiterentwicklung des barrierefreien Zugangs zum Portal erwachsenenbildung.at 

Indikatoren 

• Ergebnisse der Beratungsgespräche zw. Bund und Ländern zur Gewährleistung der 
Teilhabe und Barrierefreiheit (z.B. hinsichtlich Nachmittagsbetreuung) liegen vor und 
werden umgesetzt  

• Zwischenergebnisse der Beratungsgespräche zw. Bund und Ländern liegen bis 2025 
vor 

Gesamte Bildungskette 
• Prozesssteuerungsgruppe ist eingerichtet und deren Auftrag definiert 
• Strukturierter Dialog mit Stakeholdern findet mindestens einmal pro Halbjahr statt 
• Sprachliches und inhaltliches Bewusstsein für Inklusion zeigt sich in der Kommunika

tion und im Handeln der Bildungsverwaltung 

Wissenschaft und Forschung  

• Das Thema Inklusion wird in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Wissenschaftskom
munikation in zumindest einer Veranstaltung pro Jahr adressiert 

Erwachsenenbildung  
• Maßnahmen zur barrierefreien digitalen Informationsvermittlung am Erwachsenen

bildungs-Portal wurden gesetzt 
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Maßnahmen 

Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

43.  Über die Bildungskette: Bereit
stellung von Guidelines für diver
sitätssensible Sprache und Aus
richtung der Kommunikation (z.B. 
Schriftstücke, Leitfäden, Broschü
ren des BMBWF) auf Terminolo
gie, die der Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen 
gerecht wird  

2022-2025 BMBWF  
in Kooperation  
mit den 
Bildungsdirektionen 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

44.  Über die Bildungskette: Bereit
stellung von Guidelines zur barri
erefreien Gestaltung von Veran
staltungen  

2022-2023 BMBWF 
  

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

45.  Über die Bildungskette: Fortfüh
rung des Consulting Board nach 
2024  

2024-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

46.  Über die Bildungskette:  
Einrichtung einer Prozesssteue
rungsgruppe zur Begleitung der 
Umsetzung des NAP 

2022-2030 BMBWF  
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

47.  Über die Bildungskette: Durch
führung jährlicher Dialoge mit 
Stakeholdern zum NAP Behinde
rung 2022-2030 im Bereich Bil
dung, Wissenschaft und For
schung unter Beachtung des for
mativen Evaluierungsprozesses  

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

48.  Über die Bildungskette: Struktu
rierte Verhandlungen zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden 
zum Ausbau inklusiver und barri
erefreier Bildungsangebote (z.B. 
barrierefreie Teilnahme an inklu
siver Nachmittagsbetreuung, 
schulische Assistenz, Übergang 
elementare Bildungseinrichtung – 
Schule)  

2022-2030 BMBWF 
Länder 
Gemeinden 

Bedeckung aus den 
lf. Budgets 

49.  Universitäten und Hochschulen, 
Wissenschaft und Forschung: 
Sichtbarmachung von inklusiven 
Best-Practice-Beispielen und Pro
jekten an Universitäten, Hoch
schulen sowie an außeruniversi
tären zentralen Einrichtungen im 
Bereich des BMBWF 

2024-2026 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 
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Nr. Inhalt Zeit Zuständigkeit Geschätzte Gesamt
kosten 

50.  Wissenschaft und Forschung: Be
rücksichtigung von Inklusion als 
Thema in der Öffentlichkeitsar
beit und in der Wissenschafts
kommunikation (z.B. Science 
Talks) 

2022-2030 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

51.  Erwachsenenbildung:  
Schrittweise Erhöhung der inklu
siven digitalen Informationsver
mittlung und Hilfestellungen am 
Portal des BMBWF128  
Gestartet wird mit der barriere
freien Zugänglichkeit im Bereich 
der österreichweiten Bildungsin
formation (z.B. Leichter-Lesen 
Texte, Untertitelung bei Vide
ocontent, Nutzungsmöglichkeit 
mit assistierenden Technologien) 

2021-2024 BMBWF 
 

Bedeckung aus dem 
lf. Budget 

 

                                                      

128 https://erwachsenenbildung.at  

https://erwachsenenbildung.at/
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Team 26 „Arbeit“ (BMA) 
Stand: Juni 2021 

Beschäftigung 

Beschäftigung allgemein 

Ausgangslage 

Entwicklung des Bestands an unselbständig Beschäftigten  

Die Beschäftigungsquoten "begünstigt Behinderter" sind in den vergangenen zehn Jahren 
gesunken – der jahresdurchschnittliche Bestand an "begünstigt behinderten Menschen", die 
einer unselbständigen Beschäftigung nachgehen, ist jedoch gestiegen. 

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren 59.884 "begünstigt Behinderte" im erwerbsfähigen Alter 
unselbständig beschäftigt. Das sind um 6,6% mehr als im Jahr 2010. Gestiegen ist der Be
stand an Beschäftigten in den Altersgruppen „15- 24 Jahre“ und „50+“, gesunken hingegen in 
der Altersgruppe „25-49 Jahre“. Ein deutlicher Beschäftigungsanstieg war vor allem bei den 
("begünstigt behinderten") Frauen zu verzeichnen. 

Tabelle 7: Jahresdurchschnittsbestand an unselbständig Beschäftigten "begünstigt Behinder
ten" 2010 bis 2019 

Jahresdurchschnittsbestand 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Verän
derung 
2010-
2019 

Bis 24 
Jahre 

1.284 1.272 1.325 1.386 1.463 1.486 1.545 1.567 1.680 1.772 +38,0% 

20-49 
Jahre 

31.121 29.990 28.812 27.752 26.866 25.785 25.077 24.462 24.147 24.115 -22,5% 

50-64 
Jahre 

23.793 24.453 25.317 26.018 27.033 28.406 30.080 31.082 32.598 33.997 +42,9% 
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65+ 
Jahre 

116 114 120 130 129 143 144 169 173 194 +67,0% 

Gesamt 56.314 55.829 55.574 55.287 55.492 55.820 56.847 57.280 58.598 60.078 +6,7% 

15-64 
Jahre 

56.198 55.715 55.454 55.157 55.363 55.677 56.702 57.111 58.424 59.884 +6,6% 

Quelle: AMS DWH, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, SMS  

Da die Zahl der insgesamt in Österreich lebenden "begünstigt Behinderten" stärker wächst 
als die Zahl der "begünstigt Behinderten" in unselbständiger Beschäftigung, sinkt die Be
schäftigungsquote, obgleich der Bestand an "begünstigt behinderten" Beschäftigten steigt. 

Übersicht 7: "Begünstigt Behinderte" (im Erwerbsalter) nach BEinstG – Entwicklung des Be
völkerungsstands, der unselbständigen und selbständigen Beschäftigung und der Beschäfti
gungsquote 2010-2019  

 
Quelle: AMS DWH, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Sozialmi
nisteriumservice 

Entwicklung der Arbeitslosenquote der "begünstigt Behinderten" nach BEinstG 

Da Daten zur unselbständigen Beschäftigung nur für "begünstigt behinderte Personen" ge
sondert vorliegen, können auch Arbeitslosenquoten (diese werden berechnet als Anteil der 
Arbeitslosen an allen unselbständigen Erwerbspersonen) nur für den Personenkreis der "be
günstigt Behinderten" (und nicht für alle Personen mit gesundheitlichen Vermittlungsein
schränkungen) dargestellt werden.  

+17,6%

+6,6%

-8,1%
-5,4 PP

Bevölkerung Unselbständige
Beschäftigung

Selbständige
Beschäftigung

Beschäftigungsquote

Veränderung 2010-2019

2019 
(Bestand im 
Erwerbsalter)

110.969 59.884 3.484
2019 
BEQ 57,1%
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Im Jahr 2019 ist die Arbeitslosenquote der "begünstigt Behinderten" bei 7,6% gelegen. Sie ist 
gegenüber dem Jahr 2010 um insgesamt 0,2 Prozentpunkte gestiegen, wobei zwischen 2010 
und 2015 ein Quotenanstieg und seit 2016 ein Quotenrückgang zu verzeichnen ist.  

Unter den Personen ohne "begünstigte Behinderung" hat die Arbeitslosenquote 2019 7,3% 
betragen. Sie ist im Zeitraum 2010 bis 2019 um 0,4 Prozentpunkte (also etwas stärker als bei 
den "begünstigt Behinderten") gestiegen. 

Tabelle 10: Arbeitslosenquoten von "begünstigt Behinderten" nach BEinstG im Vergleich zu 
„allen Personen“, 2010 bis 2019  

 Arbeitslosenquote Veränderung 
2010-2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Begünstigt Be
hinderte nach 
BEinstG u/o 
OFG 

7,4% 7,3% 7,1% 7,8% 8,9% 9,4% 9,3% 9,0% 8,1% 7,6% +0,2 PP 

Alle Personen – 
ohne begüns
tigt Behinderte 

6,9% 6,7% 7,0% 7,6% 8,3% 9,1% 9,1% 8,5% 7,7% 7,3% +0,4PP 

Quelle: AMS DWH, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Übersicht 9: Entwicklung der Arbeitslosenquote von "begünstigt Behinderten" im Vergleich 
zu nicht "begünstigt behinderten Personen", 2010 bis 2019 

 
Quelle: AMS DWH, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Das Arbeitsmarktservice (AMS) als zentraler Akteur in der Umsetzung der österreichischen 
Arbeitsmarktpolitik verfügt über ein breites Spektrum von Aktivitäten und Maßnahmen um 
behinderte Menschen ins Arbeitsleben zu integrieren oder auch die Weiterentwicklung der 
beruflichen Laufbahn zu unterstützen. Dabei arbeitet das AMS eng mit anderen Akteuren 
und Einrichtungen zusammen (Sozialministeriumservice, Pensionsversicherungsanstalt, Län
der usw.) und hat auch eine entsprechende Aufgabenteilung und –abgrenzung mit diesen 
anderen Akteuren bei den Aktivitäten für behinderte Menschen entwickelt.  

Das AMS erhebt, ob Kundinnen und Kunden gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen 
haben. Das AMS nimmt im Betreuungsverlauf auf gesundheitliche Vermittlungseinschrän
kungen Rücksicht, um individuell passende Job- und Förderangebote bereitstellen zu können 
und damit Kundinnen und Kunden bestmöglich bei der Beschäftigungsintegration zu unter
stützen. Dabei wird zwischen Kundinnen bzw. Kunden mit behördlich festgestellter Behinde
rung (Bundesbehindertengesetz, Landesbehindertengesetze, Behindertenpass) und Kundin
nen bzw. Kunden mit sonstigen Vermittlungseinschränkungen (z.B.: physische oder psychi
sche Einschränkungen) differenziert. Personen mit einer anerkannten Behinderung sind ein 
kleiner Teil der Gruppe der Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen.  

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Jahresdurchschnittsbestände der arbeitslosen 
Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen und jener ohne gesundheitli
che Vermittlungseinschränkungen dargestellt, wobei festzustellen ist, dass der Bestand an 
Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen deutlich stärker angestiegen 
ist. 

Übersicht 10: Jahresdurchschnittsbestand mit/ohne gesundheitl. Vermittlungseinschränkung 
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Quelle: AMS DWH 

Die Bundesregierung hat in Reaktion auf die pandemiebedingten wirtschaftlichen Schwierig
keiten die Corona-Joboffensive ins Leben gerufen, die in einem Zeitraum von Oktober 2020 
bis 2022 bis zu 100.000 Personen qualifizieren soll. Dafür stehen € 700 Mio. zur Verfügung. 
Zielgruppen sind 

• arbeitslose Personen, die die aktuelle Situation für eine berufliche Neuorientierung oder 
Weiterbildung nutzen wollen sowie arbeitslose Personen, deren Chancen auf Wiederbe
schäftigung durch Qualifizierung deutlich gesteigert werden können, 

• arbeitslose junge Erwachsene ohne Ausbildungsabschluss, die im Sinne der Ausbildungs
garantie bis 25 besonders unterstützt werden sollen, 

• Frauen bzw. Wiedereinsteigerinnen nach familiär bedingten Berufsunterbrechungen, 
• Personen mit Behinderung, mit sprachlich bedingten Beschäftigungsproblemen und mit 

komplexen Vermittlungseinschränkungen, 
• Beschäftigte, so auch Kurzarbeitende, deren Arbeitsplatz durch arbeitsplatzerhaltende 

Qualifizierung abgesichert werden soll. 
 

Die Joboffensive ermöglicht Aus- und Weiterbildung (auf Fachkräfteniveau) in nachgefrag
ten, zukunftsorientierten Bereichen wie Pflege-, Gesundheits-, Sozial- und Betreuungsausbil
dungen / Metallausbildungen / Elektronik-, IT-, Digitale Ausbildungen. Um die Attraktivität 
der großteils langfristigen Angebote zu erhöhen, gebührt im Rahmen der Joboffensive für 



Team 26 „Arbeit“ (BMA) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 402 von 612 

AMS-Schulungsteilnahmen mit Beginn zwischen 01.10.2020 und 31.12.2021 und einer Dauer 
von mind. vier Monaten zusätzlich ein Bildungsbonus in der Höhe von € 4,- täglich.  

Durch die explizite Nennung von Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe ist sicherge
stellt, dass spezielle Unterstützungsbedarfe der an Qualifizierungsangeboten interessierten 
Personen im Rahmen der Corona-Joboffensive berücksichtigt werden. 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitet darüber hinaus laufend daran, seine Angebote ziel
gruppengerecht auszubauen bzw. zu erweitern. Im Rahmen dieser laufenden Bemühungen 
sind unter anderem zu nennen: 

Barrierefreiheit im AMS 
• 90% der Geschäftsstellen des AMS sind barrierefrei zugänglich und die Geschäftsstellen 

werden systematisch durch Adaptierungen, bei Neubauten oder Neuanmietung barrie
refrei gestaltet (Stand Ende 2020). 

• Die Website des AMS wurde 2019 neu gestaltet und ist barrierefrei. 
• Überarbeitung der Informationsmaterialien, um diese barrierefrei zu gestalten  
• Verpflichtende Bereitstellung einer Gebärdensprachdolmetscherin bzw. eines Gebärden

sprachdolmetschers für gehörlose Kundinnen und Kunden bei Bedarf 
 
Know-how der Beraterinnen und Berater des AMS 

• In jeder regionalen Geschäftsstelle des AMS gibt es spezialisierte Beraterinnen und Bera
ter für Menschen mit Behinderungen. 

• Bestandteil der Grundausbildung aller Beraterinnen und Berater des AMS sind Bedürf
nisse von Menschen mit Behinderungen und die Unterstützungsmöglichkeiten für diese 
Personengruppe.  

• Das Weiterbildungsprogramm für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS bein
haltet laufend Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu Menschen mit Behinderungen und 
zum Thema der beruflichen Rehabilitation. Diese Schulungen dienen auch dem Know-
how Austausch und Transfer.  
 
Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Sozialministeriumservice 

• Um eine gut abgestimmte Zusammenarbeit mit dem Sozialministeriumservice im Sinne 
behinderter Menschen sicherzustellen, gibt es eine differenzierte Zusammenarbeitsver
einbarung auf Bundesebene sowie ergänzende Vereinbarungen in allen Bundesländern, 
die eine Abstimmung und Abgrenzung der Leistungen und Förderungen der beiden Or
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ganisationen umfassen und bei Bedarf adaptiert und erneuert werden (Bundesvereinba
rung zuletzt adaptiert 2019). 
 
Schwerpunkte im Service für Unternehmen des AMS 

• Derzeit ist ein spezieller Schwerpunkt im Service für Unternehmen in Ausarbeitung, um 
im Rahmen des Betriebsservice des AMS verstärkt Betriebe, die eine Ausgleichtaxe nach 
dem BEinstG bezahlen, für die Beschäftigung von behinderten Menschen zu gewinnen.  

• Im Rahmen des AMS Programms „Impulsberatung für Betriebe“ gibt es auch einen 
Schwerpunkt zur betrieblichen Integration von Personen mit gesundheitlichen Ein
schränkungen. 
 
Sicherstellung der Teilnahmemöglichkeit an Schulungen des AMS  

• Behindertengerechte Ausstattung der Schulungsräumlichkeiten als Eignungskriterium 
bei der Beauftragung von Schulungen durch das AMS 

• Diversitätsausbildung der Trainerinnen und Trainer als Eignungs- oder Zuschlagskrite
rium bei der Beauftragung von Kursmaßnahmen des AMS 

• Finanzierung einer Gebärdensprachdolmetscherin bzw. eines Gebärdensprachdolmet
schers für einzelne Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, um ihnen die Schulungs
teilnahme zu ermöglichen 
 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen zur Stabilisierung (BBEN) 

• Für Personen mit geringen Arbeitsmarktchancen besteht ein freiwilliges, langfristiges Be
treuungsangebot. Durch ein Case Management sollen Probleme im Vorfeld der Arbeits
vermittlung gelöst werden, um schrittweise eine Beschäftigungsintegration zu ermögli
chen. Diese Maßnahme soll arbeitslose Personen vorbereiten, um anschließend von kos
tenintensiveren, mittel- bis langfristigen Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnah
men zu profitieren. 

• Ziele: Stabilisierung, Stärkung des Selbsthilfepotentials, Erhöhung der Arbeitsmarktchan
cen oder Unterstützung beim Übergang in adäquate Sozial- und Versorgungssysteme 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel der beschriebenen Interventionen und Weiterentwicklungen ist die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote von 
Menschen mit Behinderung soll mittel- und langfristig der Gesamtarbeitslosenquote angegli
chen werden. 
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Maßnahmen 

Behinderten Menschen steht das gesamte Spektrum der Dienstleistungen, Maßnahmen und 
Förderungen des AMS zur Verfügung, wobei manche Leistungen für Menschen mit Behinde
rungen entsprechend ausgeweitet, adaptiert oder ergänzt werden. Menschen mit Behinde
rung sind eine wesentliche Zielgruppe der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die Entwicklung von 
zielgruppenspezifische Maßnahmen erfolgt in grundsätzlicher Abstimmung mit dem Bundes
ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 

Eine sehr umfangreiche, themenorientierte und institutionsübergreifende Darstellung der 
Leistungen für Behinderte (und damit auch der Leistungen des AMS) zum Zeitpunkt der Be
richtserstellung findet sich in: 

 

Ergänzende Informationen auch in:  

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/beratung-im-ams 

Ausgewählte Dienstleistungen, Maßnahmen und Förderungen: 

• Berufsinformation: Berufsinformationszentren (BIZ) des AMS, umfangreiche Materialien 
und Tools auf der Website des AMS, Broschüren, Berufsinformationsveranstaltungen 
(zB. In Schulen) usw. 

• Berufsberatung in den Geschäftsstellen des AMS und den BIZ, Berufsorientierungsmaß
nahmen; Kooperation im Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) mit dem Sozialministeri
umservice und dem BMBWF 

• Unterstützung der Lehrausbildung (verlängerte Lehrzeit und Teillehre) über die Lehrstel
lenförderung  
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• Geförderte Beschäftigung, entweder in Sozialen Unternehmen oder in kommerziellen 
Betrieben, ergänzt um vorgeschaltete Orientierung und Qualifizierung sowie Begleitung 
in der Einstiegsphase 

• Geförderte Aus- und Weiterbildung 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortführung und Ausbau der im Jahr 2019 bundesweit 
ausgerollten Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für 
arbeitsmarktferne Personen (BBEN) 

lau
fend 

Arbeits
marktservice 
(AMS) 

Max. € 100 Mio. 
jährlich 

Corona-Joboffensive: umfassendes Förderpaket, Schwer
punkt auf Qualifizierungsmaßnahmen; wesentliche Ziel
gruppe: Personen mit Behinderung; Bildungsbonus als zu
sätzliche finanzielle Unterstützung 

Bis 
Ende 
2022 

BMA, AMS Gesamtbudget: 
€ 700 Mio. 

Berufsberatung in den Geschäftsstellen des AMS und den 
BIZ, Berufsorientierungsmaßnahmen; Kooperation im 
Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) mit dem Sozialmi
nisteriumsservice und dem BMBWF 

lau
fend 

BMA; AMS  

Unterstützung der Lehrausbildung (verlängerte Lehrzeit 
und Teillehre) über die Lehrstellenförderung 

lau
fend 

BMA; AMS  

Schulungen (von Maßnahmen der Aktiven Arbeitsuche, 
über berufliche Weiterbildung bis hin zur Fachkräfteaus
bildung und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen ) 

lau
fend 

BMA; AMS  

Lohnsubventionen (Betriebliche Eingliederungsbeihilfe 
und Kombilohn) 

lau
fend 

BMA; AMS  

Beschäftigungsprojekte (Sozialökonomische Betriebe und 
gemeinnützige Beschäftigungsprojekte) 

lau
fend 

BMA; AMS  

Alle Geschäftsstellen des AMS werden barrierefrei ge
staltet 

Bis 
2025 

BMA, AMS  

Bei der Weiterentwicklung des Service für Unterneh
men werden best practice Beispiele der Zielgruppe 
'Menschen mit Behinderung' berücksichtigt 

lau
fend 

BMA, AMS  

Klare und transparente Kriterien für die Vergabe und 
Gewährung von Förderungen 

lau
fend 

BMA, AMS  

Bereitstellung von Informationen in ÖGS lau
fend 

BMA, AMS  
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Berufsausbildung 

Ausgangslage 

Alle Jugendlichen (und damit auch behinderte Jugendliche) unter 18 Jahren unterliegen in 
Österreich seit Herbst 2017 der Ausbildungspflicht. Angestrebt wird ein Abschluss einer wei
terführenden schulischen oder beruflichen Ausbildung. Dieser präventive Ansatz zur Reduk
tion früher Schulabbrüche birgt hohes Potenzial, einen gerechteren Zugang zum Schul- und 
Ausbildungssystem für alle Jugendlichen, mit und ohne Behinderung, zu schaffen und so die 
Selektivität im Bildungssystem abzubauen (Stichwort Sonderpädagogik). Der Aspekt der Ver
pflichtung trägt dazu bei, alle Jugendlichen in die individuell geeigneten Angebote einzubin
den. Dabei sind spezielle Angebote für behinderte Jugendliche enthalten.  Es wird ein breites 
Unterstützungsangebot gemacht:  

Jugendcoaching unterstützt bei der beruflichen Orientierung bereits ab der 9. Schulstufe und 
zielt im Übergang von Schule in AusBildung auf eine passgenaue Vermittlung in Anschlussan
gebote ab. Rund 20% der über 60.000 Teilnahmen pro Jahr kommen aus dem außerschuli
schen Bereich.  

AusbildungsFit ist ein Angebot für Jugendliche, die Nachholbedarf auf dem Weg zur Ausbil
dungsreife haben. Die Schwerpunkte liegen auf sozialem Lernen, praxisorientierter Berufser
kundung sowie Verbesserung der Kulturtechniken. Die Zielgruppe ist heterogen (multiple 
Problemlage, geringe Deutschkenntnisse, verschiedene gesundheitliche und psychische Be
einträchtigungen).  

Für einen niederschwelligen Zugang zum Angebot wurden Vormodule (VOPS) mit nur stun
denweiser Anwesenheit zur Heranführung ermöglicht, die auch nach Möglichkeit weiter aus
gebaut werden sollen.  

Die lehrabschlussorientierten Angebote der „Ausbildungsgarantie bis 25“ (Facharbeiter/in
nen-Intensivausbildungen, betriebliche Lehrstellenförderung, ÜBA, Arbeitsplatznahe Qualifi
zierungen (AQUA), LAP-Vorbereitungskurse) richten sich an junge Erwachsene mit höchstens 
Pflichtschulabschluss oder mit auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbaren Abschlüssen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die AusBildung bis 18 leistet mit den beschriebenen Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag 
zur 
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• Verhinderung von (Aus-) Bildungsabbrüchen, 
• Steigerung von (Aus-) Bildungsabschlüssen, 
• Erhöhung der Chancen Jugendlicher und junger Erwachsener am Arbeitsmarkt und somit 
• zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit und der Arbeitslosigkeit junger Erwachsener. 

Die "Ausbildungsgarantie bis 25" sichert eine umfassende und nachhaltig wirksame Nach
qualifizierung von un- bzw. geringqualifizierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwi
schen 19 und 24 Jahren. 

Eine interministerielle Task Force (BMBWF, BMDW, BMSGPK und BMA(FJ) trägt dazu bei, vor 
dem Hintergrund der pandemiebedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

• ausreichend Lehr- und Schulplätze nach Ende der Pflichtschulzeit zur Verfügung zu stel
len, 

• alternative Ausbildungswege zu ermöglichen, die flexibel, anschlussfähig und anrechen
bar sind,  

• ausreichend Beratungs- und Unterstützungsangebote bereitzustellen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Zielgruppenspezifische Beratung und Betreuung in den 
vorgeschalteten Angeboten im Rahmen der AB18, inklu
sive schrittweiser Heranführung an den Arbeitsmarkt 

lau
fend 

Arbeits
marktservice 
(AMS), So
zialministeri
umservice 
(SMS) und 
von diesen 
beauftragte 
Projektträger 

- (Anteil an lau
fenden Kosten 

der AB18) 

Ermöglichen von individuell erreichbaren Abschlüssen wie 
z.B. Teilqualifizierung im Rahmen der überbetrieblichen 
Lehrausbildung des AMS 

lau
fend 

Beauftragte 
Projektträger 

- (Anteil an lau
fenden Kosten 

der jeweiligen An
gebote) 

Förderungen zur beruflichen Teilhabe 

fit2work Beratungsangebote 
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Ausgangslage 

Um Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bei der beruflichen Integration bzw. 
beim Erhalt des Arbeitsplatzes zu unterstützen, wird das Programm fit2work als Beratungs
angebot mit dem Schwerpunkt auf berufliche Sekundärprävention und (betriebliche) Wie
dereingliederung bereitgestellt. fit2work ist als niederschwelliges Beratungsangebot seit 
2013 flächendeckend in ganz Österreich verfügbar. Die Leistungen sind für alle Ratsuchen
den freiwillig, vertraulich und kostenlos. 

Die fit2work Personenberatung bietet gesundheitlich beeinträchtigten und behinderten 
Menschen maßgeschneiderte Beratung und Unterstützung zum Thema Arbeit und Gesund
heit. Neben der fit2work Personenberatung ist die fit2work-Betriebsberatung ein weiterer 
wichtiger Bestandteil des Präventionsprogramms. Österreichische Unternehmen werden im 
Rahmen der Betriebsberatungen beim Aufbau von Maßnahmen und Strukturen zur (Re-)In
tegration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung bzw. gesundheitlichen 
Problemen bedarfsgerecht unterstützt. 

In der aktuellen Umsetzungsperiode (2020 bis 2024) wird erstmals ein kombiniertes ineinan
der verzahntes Beratungsmodell angeboten, das sowohl die Personen- wie auch die Be
triebsberatung durch einen Umsetzer mit einem gemeinsamen Konzept realisiert. 

Menschen mit Behinderung sind eine dezidierte Zielgruppe von fit2work. Neben umfassen
der Barrierefreiheit stehen Menschen mit Behinderung alle Leistungen von fit2work zur Ver
fügung. Bei Bedarf wird auf spezifische Angebote für Menschen mit Behinderung verwiesen; 
Behindertenverbände sind dabei wichtige (regionale) Partner.  

Die Finanzierung von fit2work ist im AGG gesetzlich geregelt und erfolgt anteilig nach einem 
festgelegten Finanzierungsschlüssel (jeweils auf Basis der Inanspruchnahme des Programms 
im vorangegangenen Jahr). 2020 lagen diese Finanzierunganteile bei 55,8 % aus der Geba
rung Arbeitsmarktpolitik, 38,9 % aus Mitteln der Sozialversicherung und 5,3 % aus dem ATF 
(Sozialministeriumservice). Im Jahr 2020 wurden für fit2work Budgetmittel von rund € 16,25 
Mio. ausbezahlt. Für 2021 wurde ein Planbudget von rund € 19,10 Mio. vorgesehen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Grundsätzlich ist es das Ziel, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern zu erhalten bzw. nachhaltig zu verbessern. Menschen sollen 
dadurch länger gesund im Erwerbsleben verbleiben.  
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Da der Anteil der beratenen Personen mit einer behördlich festgestellten Behinderung in 
den letzten Jahren bei 5-6 % lag, sollen in den nächsten Jahren, in Kooperation mit Behinder
tenverbänden, auch wieder verstärkt behinderte Personen auf das Angebot aufmerksam ge
macht werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortsetzung und Weiterentwicklung von fit2work für Ar
beitslose, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Be
hinderungen oder chronischen Erkrankungen 

 BMA, 
BMSGK, 
AMS, Sozial
versiche
rungsträger 
und SMS 

 

Fortsetzung von fit2work Betriebsberatungen unter be
sonderer Berücksichtigung der Wiedereingliederungsteil
zeit 

 BMA, 
BMSGK, 
AMS, Sozial
versiche
rungsträger 
und SMS 

 

Weiterführung von begleitender Öffentlichkeitsarbeit un
ter  Berücksichtigung von  Menschen mit Behinderung   

 BMA, 
BMSGK, 
AMS, Sozial
versiche
rungsträger 
und SMS 

 

 

Betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitnehmerschutz 

Ausgangslage  

§ 15 Arbeitsstättenverordnung (AStV) sieht vor, dass bei der Beschäftigung von sinnes- oder 
bewegungsbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, durch geeignete techni
sche oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen ist, dass diese den Eintritt einer Ge
fahr rechtzeitig wahrnehmen können und ihnen im Gefahrenfall das rasche und sichere Ver
lassen der Arbeitsstätte möglich ist. 
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Um aufwendige und damit teure Umbauarbeiten zu vermeiden, soll "anpassbar barrierefrei" 
gebaut werden – im Sinne des Ansatzes „Design For All“. Welche Bereiche wie angepasst 
bzw. geplant werden sollen regelt dzt. § 16 AStV, allerdings mit dem alleinigen Fokus auf 
Mobilitätsbeschränkungen. Das Wissen über diese Themen ist im Verhältnis zur Wichtigkeit 
im betrieblichen Bereich noch nicht ausreichend verbreitet. Meist fehlen auch die adäquaten 
Schulungs- und Lernunterlagen. 

Das Ziel von Barrierefreiheit hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Verstand man bis 
vor Kurzem unter Barrierefreiheit "nur" die Zugänglichkeit für rollstuhlfahrende und gehbe
hinderte Menschen, so ist aktuell unter Barrierefreiheit die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
für alle Menschen, unabhängig von Alter oder einer Behinderung gemeint. 

Aufgrund dieser Entwicklung entstand auch der Begriff "Design For All", der sehr gut aussagt, 
worum es eigentlich geht, wenn man von barrierefreier Gestaltung bzw. barrierefreiem Pla
nen, Bauen, Produkt- oder Webdesign spricht. Das Arbeitsumfeld soll daher möglichst so ge
staltet werden, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Fähigkeiten optimal zur 
Zielerreichung einbringen können und alle Betriebsbereiche barrierefrei nutzbar sind. Fol
gende Herausforderungen bestehen: 

• Menschen werden immer älter. 
• Menschen mit Behinderung brauchen ein angepasstes Umfeld. 
• Die Leistungsfähigkeit wandelt sich in den einzelnen Lebensabschnitten. 

Werden diese Herausforderungen nicht von Beginn an bei der Planung von Arbeitsstätten 
und Bereichen für Kundinnen und Kunden berücksichtigt, können "Barrieren" entstehen. 
Diese können die Mobilität, das Sehen und Hören aber auch das Verstehen von Informatio
nen behindern. Sie können sich aber auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Menschen 
mit Behinderung sind eher gefährdet, ausgeschlossen zu werden: 

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können nur eingeschränkt jene Leistung erbrin
gen, zu der sie fähig wären. 

• Leistungen und Produkte sind für Kundinnen und Kunden schlechter zugänglich. 

Wenn ein Gebäude von Anfang an barrierefrei geplant und gebaut wird, betragen die Mehr
kosten gegenüber herkömmlicher Planung durchschnittlich nur 1,8 % der Bausumme und 
verhalten sich degressiv zu den Gesamtbaukosten. Das ist etwa gleich viel wie die Baureini
gung verursacht, ergab eine Studie in der Schweiz. Ein nachträglicher Umbau im Sinne der 
Barrierefreiheit kostet im Schnitt 3,5 % des Gebäudewerts. Weiters belegt die Studie, dass 
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barrierefreies Planen und Bauen für alle Menschen nützlich ist. Die weit überwiegenden Kos
ten entfallen auf Maßnahmen die nicht allein den Zugang für behinderte Menschen betref
fen. 

Zielsetzungen und Indikatoren  

Verständnis für die Notwendigkeit eines barrierefreien Arbeits- und Lebensumfeldes erwe
cken und die Wirkung von baulichen und gestalterischen Barrieren besser verstehen. 
Indikator: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- bzw.  Weiterbildungsveran
staltungen für die Arbeitsinspektion. 

Erweiterung der Barrierefreiheit in der Arbeitsstättenverordnung über die Mobilitätsbe
schränkungen hinaus auch auf Beschränkungen der Sinneswahrnehmung. Bei der Überarbei
tung der Arbeitsstättenverordnung werden die Behindertenorganisationen mit ihrer Exper
tise zum Thema Barrierefreiheit eingebunden. 

Barrierefreiheit ist erreicht, wenn alle Menschen das Lebensumfeld weitestgehend selbstän
dig und sicher nutzen können und man u.a. durch bauliche, gestalterische und organisatori
schen Rahmenbedingungen „nicht behindert wird“. 

Bekanntmachung der Lernmodule Barrierefreiheit der Arbeitsinspektion. 
Indikator: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den  Weiterbildungsveranstaltun
gen für die Arbeitsinspektion. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Integration des Themas Barrierefreiheit in die Grundaus
bildung der Arbeitsinspektion. 
Ausbildung und Sensibilisierung von Arbeitsinspektoren 
und Arbeitsinspektorinnen für Fragen der Barrierefreiheit.  

lau
fend 

BMA (ZAI) - 
(intern) 

Seminar „Lernmodule Barrierefreiheit“ für die Arbeitsin
spektorate. 
Ziel der Lernmodule ist es, Verständnis für die Notwendig
keit eines barrierefreien Arbeits- und Lebensumfeldes zu 
erwecken und damit die Möglichkeit zu geben, die Wir
kung von baulichen und gestalterischen Barrieren besser 
zu verstehen. 

2022 BMA (ZAI) - 
(intern) 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Teilnahme von Arbeitsinspektoren und Arbeitsinspekto
rinnen am Webinar „Virtual Sensing Journey“ zum Thema 
Menschen mit Behinderung. 

2021 BMA (Präs) 2.000 € (gerech
net auf etwa 20 

TN) 

Berücksichtigung der Behinderung durch eingeschränkte 
Sinneswahrnehmung bei der nächsten Novellierung der 
AStV unter Einbindung der Expertise der Behindertenor
ganisationen 

 BMA (ZAI) Werden im Zuge 
der Wirkungs-ori
entierten Folgen-
abschätzung be

rechnet. 

 

Lohn statt Taschengeld – gerechte Entlohnung für Menschen mit 
Behinderungen in Werkstätten 

Ausgangslage  

Die arbeits- und damit auch sozialrechtliche Einordnung von Menschen mit Behinderung in 
Werkstätten ist durch zwei Urteile des OGH festgeschrieben worden (OGH 9 ObA105/09w 
vom 29.10.2009, OGH 8 Ob A 48/09f vom 18.02.2010). 
Die Argumentation des OGH zur Frage des Vorliegens von Arbeitsverhältnissen in solchen 
Werkstätten hat sich an folgenden Kriterien orientiert: 

Für die Arbeitnehmereigenschaft ist neben persönlicher Abhängigkeit entscheidend, dass 
Dienste „für einen anderen" geleistet werden. Ist das nicht der Fall, ist der Vertrag auch 
dann nicht als Arbeitsvertrag zu qualifizieren, wenn die Dienstleistende persönlich abhängig 
ist. 

Der Begriff „Dienste für einen anderen" (§ 1151 ABGB) grenzt den Arbeitsvertrag von Tätig
keiten ab, die aus religiösen, karitativen oder sozialen Motiven geleistet werden, und von 
Beschäftigungen, die zur Erziehung oder Behandlung erfolgen. 

Ob "Dienste für einen anderen" geleistet werden, bemisst sich danach, ob die Tätigkeit vom 
Interesse der Dienstleistenden an der Erbringung der Dienstleistung geprägt ist oder vom In
teresse der Dienstleistungsempfängerin, die Tätigkeiten zu ihrem Vorteil entgegenzunehmen 
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und zu verwerten. Überwiegt das Interesse der Dienstleistenden, entfällt die Arbeitnehmer
eigenschaft. Ein wichtiges Indiz für ein überwiegendes Interesse der Dienstleistenden ist das 
weite Auseinanderklaffen von Kosten und Erträgen beim Leistungsempfänger. 

Mit diesen Argumenten ist der OGH zum Schluss gekommen, dass in den beiden zu beurtei
lenden Fällen keine Arbeitsverhältnisse vorliegen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur sind diese Entscheidungen des OGH unterschiedlich 
diskutiert worden. 

Derzeit wird im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit Pflege und Konsu
mentenschutz und Bundesministerium für Arbeit gemeinsam eine Studie zum Thema „Ar
beits(un)fähigkeit“ durchgeführt. Ziel der Studie ist, auf Basis einer Status-quo-Erhebung zur 
derzeitigen Rechtslage und Praxis der Feststellungsverfahren konkrete Handlungsempfeh
lungen zu einer Weiterentwicklung des Systems im Sinne einer umfassenden Betrachtung 
der Arbeitsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten. Davon ist auch das 
Thema "Lohn statt Taschengeld" betroffen.  

Daher soll das Ergebnis der Studie näher geprüft und anschließend gemäß dem "Regierungs
programm 2020 - 2024 - Aus Verantwortung für Österreich" eine Diskussion mit den Stake
holdern geführt werden. Dabei sollen Handlungsempfehlungen erörtert werden, die letztlich 
für Betroffene klarere Rahmenbedingungen zum Ziel haben. Die Tätigkeit von Menschen mit 
Behinderung in Werkstätten soll dadurch eine entsprechende Anerkennung erfahren. 

Zielsetzung:  
Die Ergebnisse der Studie werden geprüft, eine Diskussion mit den Stakeholdern auf Basis 
dessen gestartet sowie erforderliche Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Indikator: 
Auf Basis von Stakeholdergesprächen sollen Umsetzungsschritte präsentiert werden, die kla
rere Rahmenbedingungen beim Thema "Lohn statt Taschengeld" für Menschen mit Behinde
rungen schaffen.  
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Das Ergebnis der Studie zum Thema Arbeits(un)fähigkeit 
prüfen 

2022 
BMSGPK und 
BMA 

 

Erörterung der Problemlage mit den Stakeholdern und 
Handlungsempfehlungen ableiten 

2022/ 
23 

BMSGPK, 
BMA 

- 

Bewusstseinsbildung und Information 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Ausgangslage 

Herrn Bundesminister Univ.-Prof. Mag. Dr. Kocher ist es ein persönliches Anliegen, die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter des BMA für die Belange von Menschen mit Behinderung zu 
sensibilisieren. Hierzu erging der Auftrag an die Sektion I ein Schulungsangebot zu erstellen, 
dass auf die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe in allen gesellschaftlichen Belangen Be
zug nimmt. Die Bediensteten des BMA wären daher für diese Belange besonders zu schulen. 
Es wird aktuell ein solches Konzept erarbeitet und im Jahr 2021 damit begonnen, das Wissen 
um die Belange behinderter Menschen breit im Hause bekannt zu machen, sodass dieser 
wertvolle Diversity–Aspekt in alle Bereiche der täglichen Arbeit einfließen kann. Die Lebens
realität von Menschen mit Behinderung, ihre tägliche Behinderung durch Barrieren und die 
daraus entstehenden Bedürfnisse einerseits, aber auch ihre Fähigkeiten und Leistungen an
dererseits, sollen sodann noch intensiver als bisher Berücksichtigung in den Fachbereichen 
Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz finden, sowie für die Kunden unseres 
Ressorts besonders zielgruppengerecht kommuniziert werden.
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Team 17 „Kärnten“ (Land Kärnten) 
Stand (aktualisiert): 25.10.2021 

Beschäftigung 

Förderungen zur beruflichen Teilhabe 

Ausgangslage 

Der Landesetappenplan für Kärnten nimmt in der Leitlinie 2 Bezug auf den Artikel 27 der UN-
BRK "Arbeit und Beschäftigung". Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen, 
die als „erwerbsunfähig“ gelten, werden hauptsächlich in sogenannten Beschäftigungswerk
stätten betreut. Obwohl dabei in vielen Fällen sehr arbeitsmarktnahe Tätigkeiten angeboten 
werden und die Menschen dort tatsächliche Arbeit verrichten, werden ihre Leistungen ledig
lich durch Taschengeldbezug abgegolten. Durch die sich stark am Arbeitsmarkt orientierende 
Angebotspalette und eine bedarfsorientierte Qualifizierung erlangen jedoch immer wieder 
Personen aus der Zielgruppe „Fähigkeitsorientierte Beschäftigung“ (FOB) die Fähigkeiten, 
qualitativ hochwertige, zuverlässige und selbstständige Arbeit zu leisten. Sie würden sich da
her für eine berufliche Eingliederung innerhalb eines geschützten Rahmens, in Verbindung 
mit einer begleitenden Assistenz, auf Basis einer Teilzeitbeschäftigung, durchaus eignen. 

Als Kärntner Best-Practice-Beispiel ist das Chancenforum zu nennen. Es hat zum Ziel, alterna
tive Beschäftigungsmöglichkeiten zu entwickeln, damit Personen, die als erwerbsunfähig gel
ten, im Rahmen eines sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnisses arbeiten können. 
Mittlerweile sind mehrere inklusive Beschäftigungsprojekte entstanden: Das Chancenforum 
als Arbeitskräfteüberlassung mit seinen Ausprägungen "classic", "light" und "reha" sowie die 
inklusiven Kleinunternehmen Bistroflitzer und die Cafeteria im Seniorenzentrum Völker
markt. Insgesamt bieten diese Modelle 193 Menschen mit Behinderung die Möglichkeit am 
ersten Arbeitsmarkt teilzuhaben. 

Exemplarisch sei hier das CHANCENFORUM classic näher ausgeführt: 

Das ChancenForum ist ein Angebot der Behindertenhilfe in Kärnten und ermöglicht Men
schen mit Behinderungen eine Teilzeitbeschäftigung in verschiedenen Unternehmen am all
gemeinen Arbeitsmarkt. Kollektiventlohnung und eine eigene Sozialversicherung sind dabei 
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ein selbstverständlicher Standard. Begleitet werden die Mitarbeitenden mit Behinderungen 
von einer persönlichen Assistentin oder einem persönlichen Assistenten des ChancenFo
rums, welche/r regelmäßigen Kontakt zu ihnen und den Betrieben hält. Diese persönliche Ar
beitsassistenz steht den ChancenForum-Arbeitskräften das gesamte „Arbeitsleben“ lang zur 
Verfügung. Ein wichtiger Bestandteil des ChancenForums ist das Mentoring. Ausgesuchte Ar
beitskolleginnen oder -kollegen des Beschäftigerbetriebes stehen dafür zur Verfügung. Nach 
zumindest 15 Versicherungsjahren, davon zumindest sieben Beitragsjahren, sind die Be
schäftigten pensionsanspruchsberechtigt. 

Seit Gründung des Chancenforums im Jahr 2004 konnten insgesamt 606 Personenjahre ge
neriert werden, die aus Sicht der öffentlichen Hand mit großen Ersparnissen bzw. für die 
Menschen mit Lernschwierigkeiten mit erheblichen Mehreinkünften einhergegangen sind. 
Die Betrachtung während des Erwerbslebens zeigt wesentliche Einsparungspotentiale für die 
öffentliche Hand und Mehreinnahmen für die Zielgruppe. 

Neben den rein monetären Effekten ergeben sich weitere, positive Effekte auf individueller 
und gesellschaftlicher Ebene. So bietet das ChancenForum Menschen mit Behinderung die 
Möglichkeit, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, mit der Folge einer erhöhten Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und mehr Selbstbestimmtheit.  

ANLEHRE NEU 

Aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Veränderungen haben sich die unternehmerischen 
Ressourcen und Bedürfnisse in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass Anstellungs
verhältnisse für Personen mit abgeschlossener Anlehre oder vergleichbarer Ausbildung stark 
rückläufig sind. Dadurch erschweren sich deren Möglichkeiten, im Rahmen eines sozialversi
cherungspflichtigen Dienstverhältnisses ihren Lebensunterhalt selbständig verdienen zu kön
nen. Laut Bedarfs- und Entwicklungsplan handelt es sich bei dieser Zielgruppe um „Jugendli
che ab Beendigung der Schulpflicht, die einer sinnvollen Tätigkeit und Beschäftigung nach
kommen wollen, für die jedoch das Angebot des allgemeinen Arbeitsmarktes, der berufli
chen Eingliederung oder der geschützten Arbeit gegenwärtig nicht geeignet ist“ (BEP, 2007, 
S. 110). Durch eine Lehrausbildung in Teilqualifikation gem. § 8b Abs.2 BAG (Individuelle Be
rufsausbildung - IBA) im Rahmen der Überbetrieblichen Berufsausbildung (ÜBA) gem. § 30b 
BAG wird hier eine Lücke geschlossen.  

Die ANLEHRE NEU gliedert sich in verschiedene Phasen: 
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• Orientierungs- und Ausbildungsphase bei einem Träger der Chancengleichheit (ge
samt max.3 Jahre) 

• Ausstiegsphase bzw. Vermittlungsphase (mind. 3 Monate) 

• Ausbildungsphase am ersten Arbeitsmarkt (im Lehrbetrieb bis max. 4 Jahre) 

Abgeschlossen wird mit einer Teilqualifikation gem. § 8b Abs.2 BAG oder einer Lehrausbil
dung in verlängerter Lehrzeit gem. § 8b Abs.1 BAG. 

Das Gesamtsystem ist flexibel und individuell angelegt und die einzelnen Phasen in Modul
form aufeinander aufgebaut. Der Wechsel von einer Phase in die nächste ist grundsätzlich 
zeitlich flexibel möglich, jedoch mit einer Maximaldauer gedeckelt. Nach Erreichen der ange
legten Ziele ist ein Aufstieg innerhalb einer Phase jederzeit möglich. Ebenso ist ein früherer 
Ausstieg immer möglich. Denkbar ist auch ein Umstieg von einer Teilqualifikation in eine 
Lehrausbildung mit verlängerter Lehrzeit oder ein früherer Wechsel auf den Ersten Arbeits
markt.  

 Zielsetzungen und Indikatoren 

Zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Haupterwerbsalter sollen 
in Zukunft Angebote (weiter)entwickelt und umgesetzt werden, die bezahlte Erwerbstätig
keit fördern. 

Ziele Inklusiver Beschäftigungsprojekte: 

• Förderung von Beschäftigungsverhältnissen  

• Entwicklung von Modellen inklusiver Arbeit 

Indikatoren (CHANCENFORUM):  

Anzahl der Menschen mit Behinderung in einer Teilzeitbeschäftigung am allgemeinen Ar
beitsmarkt. 

Ziele ANLEHRE NEU: 

• Konzeptentwicklung Anlehre NEU 

• Anstelle der bisherigen Anlehre werden die Jugendlichen im Rahmen der Individuel
len Berufsausbildung (TQ oder verlängerte Lehre) in einem regulären Lehrberuf aus
gebildet. 
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• Sie sind somit anderen Lehrlingen gleichgestellt, sozialversichert und erhalten eine 
Lehrlingsentschädigung anstelle des Taschengeldes. 

• Durch eine gesetzlich anerkannte Ausbildung erhöhen sich die Chancen einer Be
schäftigung am Allgemeinen Arbeitsmarkt. 

• Damit werden die Inhalte des Regierungsprogramms und der Artikel 27 der UN-Be
hindertenrechts-Konvention sowie die Maßnahme des Kärntner Landesetappenplans 
(LEP) umgesetzt. 

Indikatoren: (ANLEHRE NEU) 

Neues Konzept ist entwickelt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-
kosten 

Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Beschäfti
gungsprojekten z.B: Chancenforum classic, Chancenfo
rum-light, Chancenform-reha,  
 
 
 
 
Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Kleinunter
nehmen: z.B. Bistro-Flitzer und Cafeteria im Seniorenzent
rum Völkermarkt 

Seit 
2004 
2021-
2030 
 
 
 
Seit 
2018- 
2030 

Amt der Kärntner 
Landesregierung 
Abt. 4 Soziale Si
cherheit UAL 
Chancengleichheit 

 
 
 
 
 

Für 190 Kli
ent*innen  

€ 4,2 Mio jähr
lich 

 
 

Konzeptentwicklung Anlehre NEU Bis 
Ende 
2021 

Amt der Kärntner 
Landesregierung 
Abt. 4 Soziale Si
cherheit UAL 
Chancengleichheit 

Ca. € 15.000,- 
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Selbstbestimmtes Leben 

Persönliche Assistenz 

Ausgangslage 

Persönliche Assistenz ist eine Form der persönlichen Hilfe, die sich der betroffene Mensch 
selbst organisiert und sich dadurch in die Lage versetzt, sein Leben nach seinen eigenen Be
dürfnissen zu gestalten. Sie umfasst alle Bereiche des täglichen Lebens, in denen Menschen 
auf Grund ihrer Behinderung Unterstützung benötigen. Persönliche Assistenz im außerberuf
lichen Bereich (PA) wird in Kärnten seit September 2007 angeboten. Die gesetzliche Grund
lage dazu bildet der § 12 Kärntner Chancengleichheitsgesetz die Rahmenbedingungen sind in 
Leistungsverträgen mit den Anbietern der Assistenzleistungen geregelt. Grundsätzlich bietet 
Kärnten zwei Formen an:  

1. Familienassistenz (für mj. Klient*innen) bzw. Freizeitassistenz (volljährige Klient*innen)   2. 
Persönliche Assistenz 

Anspruchsberechtigt sind Menschen mit Körper- und/oder Sinnesbehinderungen und Men
schen mit Lernschwierigkeiten. Mit 01.01.2021 fällt die Voraussetzung einer Pflegestufe 
weg. 2020 standen 102.000 Assistenzstunden zur Verfügung. Ausschließungsgründe sind 
eine „vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Behindertenhilfe“, eine akute psychische 
Krankheit oder jede Art der Suchterkrankung. Es besteht kein Rechtsanspruch. Derzeit wer
den 300 Assistenznehmer*innen begleitet. Das Angebot ist bedarfsdeckend. 

Unter Einbeziehung der Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung, des Chancengleich
stellungsbeirates, dem ÖZIV Kärnten sowie Interessensvertreter*innen wurden im Rahmen 
des Landesetappenplans Leitlinie 8 "Teilhabe am gesellschaftlichen Leben" u.a. folgende 
Maßnahmen erarbeitet: 

1. Ausbau der Persönlichen Assistenz und  
2. zwei Varianten des Persönlichen Budgets für den Zukauf von Assistenzleistungen: 

• das zweckgewidmete Zurverfügungstellen von Geldleistungen durch 
das Land Kärnten für den Zukauf einer 24 Stundenbetreuung in Form 
von Persönlicher Assistenz.  

• Arbeitgeber*innenmodell  

Ziele: 
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• Möglichst viele Menschen mit Behinderung erhalten die benötigte 
Assistenz und können dadurch so lange wie möglich im gewohnten 
Umfeld bleiben. 

• Menschen mit Behinderung werden dabei unterstützt, ihre Wohn- 
und Lebensform frei zu wählen.  

• Die budgetäre Ausstattung der Maßnahmen ist in dem Ausmaß ge
währleistet, dass der jährliche Bedarf abgedeckt werden kann.  

• Durch die Leistung Persönliches Budget werden Menschen mit Behin
derung vom Bittsteller zum/zur Kund*in. 

Indikatoren: 

Anzahl der Menschen mit Behinderung, die Persönliche Assistenz bzw. Persönliches Budget 
in Anspruch nehmen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausbau der der Familien- und Freizeitassistenz bzw. der 
Persönlichen Assistenz  

Seit 
2007 
lau
fend 

Amt der 
Kärntner 
Landesregie
rung Abt. 4 
Soziale Si
cherheit UAL 
Chancen
gleichheit 
BM 

Rund € 4 Mio.  für 
102.000 Leis

tungsstunden im 
Jahr  

Ausbau Persönliches Budget in verschiedenen Varianten 
 
 

Seit 
2017  
lau
fend 

Amt der 
Kärntner 
Landesregie
rung Abt. 4 
Soziale Si
cherheit UAL 
Chancen
gleichheit 

25.000,- /Jahr 
und Klient*in 
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Team 18 „Steiermark“ (Land 
Steiermark) 

Stand: Dezember 2020 

Behindertenpolitik 

Ältere Menschen mit Behinderungen 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

1.  Neues Leben – Alter und Behinderung:  
Im Rahmen der Partnerschaft Inklusion wird ge
meinsam mit Menschen mit Behinderungen und an
deren Stakeholdern im Feld an bedarfs- und bedürf
nisgerechten Lösungen hinsichtlich der speziellen 
Herausforderungen für ältere Menschen mit Behin
derungen gearbeitet. Die sich daraus ergebenden 
Maßnahmen sollen Lösungen für alle Lebensberei
che bereitstellen, um so älteren Menschen mit Be
hinderungen in der Steiermark ein noch besseres 
Leben zu ermöglichen. 

 Länder  

Diskriminierungsschutz 

Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

2.  Maßnahmenpaket Gewaltschutz für Menschen mit 
Behinderung:  

 Länder  
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Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

Basierend auf der BMASK Studie zu Gewalterfah
rungen von Menschen mit Behinderung in Öster
reich hat die Steiermark ein Gewaltschutzpaket für 
Menschen mit Behinderungen mit dem Ziel, sich in 
den nächsten zwei Jahren in der Steiermark intensiv 
mit der Thematik Gewaltschutz für Menschen mit 
Behinderung auf organisatorischer, operativer und 
strategischer Ebene auseinanderzusetzen sowie 
eine deutliche Steigerung der Sensibilität zu „Behin
derung und Gewaltschutz“ in der Öffentlichkeit zu 
erwirken. 

Bildung 

Universitäten und Fachhochschulen 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

3.  Schaffung von Lehrgängen zur Peerberatung:  
Der UN-Behindertenrechtskonvention folgend ist 
gerade die Ausbildung von Menschen mit Behinde
rungen von hoher Priorität, um das Ziel der Gleich
stellung in längerfristiger Perspektive durch Qualifi
zierung zu erreichen. 

 Fachhoch
schulen/Uni
versitäten 
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Beschäftigung 

Tagesstruktur/Beschäftigungstherapie 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

4.  Um die Integration von Menschen mit Behinderung 
am ersten Arbeitsmarkt zu fördern, wurden meh
rere Pilotprojekte gestartet. Im Projekt „Step by 
Step II“ werden nicht/teilarbeitsfähige Menschen 
mit Behinderung beim Träger angestellt und arbei
ten bei verschiedenen Unternehmen. Für diese 
Menschen bedeutet es, dass sie kollektivvertraglich 
beschäftigt werden und somit sozialversicherungs
rechtlich abgesichert sind. Auch das Projekt „inAr
beit - Inklusive Arbeitsplätze in der Steiermark“ geht 
diesen Weg. Auch hier sollen sozialversicherungs
rechtliche Beschäftigungsverhältnisse für Menschen 
mit Behinderungen entstehen, doch diese werden 
direkt mit dem Kooperationsbetrieb abgeschlossen. 

 Länder  

5.  Neues Arbeiten – neue Formen der Arbeit: Außer
halb der landesgesetzlichen Beschäftigungsformen 
sollen weitere Formen der inklusiven Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen gefunden und 
erprobt werden. Neben den Beschäftigungsverhält
nissen im Rahmen von unselbstständiger Erwerbs
tätigkeit gilt es Wege zu finden, Menschen mit Be
hinderungen dazu zu ermächtigen, auch selbststän
dig erwerbstätig zu sein. Zudem sind auch Formen 
von Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der Leistun
gen der Behindertenhilfe eine Ergänzung für eine 
bedarfsorientierte Angebotslandkarte, die, wie fol
gend ausgeführt, für eine Leistungsart bereits er
probt wird. 

 Länder/Bund  

6.  Neues Arbeiten - Pilotprojekte „Stundenweise Be
schäftigung in Einrichtungen für psychisch beein
trächtigte Menschen“:  
Die Pilotleistung „Stundenweise Beschäftigung in 
Einrichtungen für psychisch beeinträchtigte Men
schen“ ermöglicht es, diese Beschäftigungsleistung 
auch stundenweise und nicht nur tageweise in An
spruch nehmen zu können. Damit wird die Leistung 

 Länder keine 
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Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

für Menschen mit psychischen Behinderungen noch 
pass- und bedarfsgerechter. 

7.  Neues Arbeiten - Weiterentwicklung des Ausbil
dungszentrums Andritz:  
Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildungen sind so
wohl für Menschen ohne Behinderungen als auch 
für Menschen mit Behinderungen notwendige Zu
gangsbedingungen für Tätigkeiten im allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Um im derzeit vorherrschenden Wirt
schaftssystem reüssieren zu können, ist es oftmals 
unabdingbar, digitale Technologien zu beherrschen. 
Es gibt bereits jetzt eine Reihe von Studien, die zei
gen, dass gerade der digitale Wandel auf der Seite 
der ArbeitnehmerInnen sowohl Gewinner, als auch 
Verlierer erzeugen wird. Dieser grundsätzliche Be
fund ist auch auf die Erwerbstätigkeit bzw. Beschäf
tigung von Menschen mit einer Behinderung anzu
wenden. Aufgrund der Fähigkeiten und Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen ist sogar davon 
auszugehen, dass diese Gruppe von den Verände
rungen im besonderen Maße betroffen sein wird. 
Menschen mit Behinderungen sind jedoch keine ho
mogene Gruppe, sondern haben – auch aufgrund 
der unterschiedlichen Beeinträchtigungen (intellek
tuell, körperlich, psychisch, Sinne) – im Rahmen die
ses Veränderungsprozesses, andere Herausforde
rungen zu meistern bzw. Chancen, die es zu ergrei
fen gilt. Im eigenen Verantwortungsbereich des So
zialressorts wird das bestehende Ausbildungs- und 
Kompetenzzentrum in Graz-Andritz reorganisiert 
und den Bedürfnissen der Betroffenen und der 
Wirtschaft angepasst. Für junge Menschen mit Be
hinderung zwischen 15 und 25 Jahren wurde ein 
Kompetenzzentrum zur Beratung an der Schnitt
stelle Schule, (Aus-)Bildung und Beschäftigung so
wie Arbeit geschaffen, das durch neue Förderkon
zepte, zum Beispiel im Bereich von IT und Digitali
sierung, inklusive (Aus-)Bildung unterstützt. 

 Länder/Bund  
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Selbstbestimmtes Leben 

Selbstbestimmtes Leben allgemein 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

8.  Schaffung neuer Wohnformen:  
Im Rahmen des Pilotprojektes „quartier_1“ wird es 
Menschen mit Behinderungen – auch mit hohem 
Betreuungs- bzw. Assistenzbedarf – ermöglicht, in 
einer eigenen Wohnung zu leben. Dafür wird ein 
engmaschiges und leistungsfähiges Betreuungsnetz
werk bereitgestellt sowie mit technischen Hilfsmit
teln wie z.B. aktiven und passiven Rufsystemen ge
arbeitet. In einem weiteren Pilotprojekt SO!LE sol
len Menschen mit Behinderungen dazu befähigt 
werden, Kompetenzen für den Aufbau und die Füh
rung ihrer Assistenzsysteme zu erhalten bzw. zu 
schaffen und somit eigenständig wohnen zu kön
nen.  
Im Rahmen von mit dem Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes (“ELER“) kofinanzierten Wohnprojekten 
werden eine behinderungsgerechte Wohnsituation 
und konkrete Betreuungsleistungen (professioneller 
Dienst und Laiendienste) in der eigenen Mietwoh
nung (ELER geförderte Wohnungen) ermöglicht. Für 
Menschen mit Behinderungen, die besonders oft 
von Armut betroffen sind, reduzieren sich die tat
sächlichen Wohnkosten durch die ELER-finanzierte 
Infrastruktur. Die Finanzierung dieser Bauprojekte 
erfolgt zu gleichen Teilen durch Landes- und ELER-
Mitteln. Die Finanzierung der neu entwickelten Be
treuungsleistung in den Handlungsfeldern Wohnen 
und Freizeit erfolgt durch Landesmittel.  
Insgesamt wurden mithilfe zweier Calls in den Jah
ren 2018 und 2019 acht Wohnbauprojekte geneh
migt und finanziert. Somit stehen zukünftig 44 
Wohneinheiten in den Bezirken Liezen, Leoben, 
Murau, Murtal, Weiz und Südoststeiermark Miete
rinnen und Mietern mit Behinderungen und ihren 
Partnern und Partnerinnen zur Verfügung. 

 Länder  
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Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

9.  Weiterentwicklung partizipativer Beteiligung von 
Menschen mit Behinderung:  
Die „Partnerschaft Inklusion“ versteht sich als ein 
institutionell breit aufgestelltes, von gegenseitigem 
Vertrauen geprägtes, partizipatives, dynamisches, 
lösungsorientiertes Gremium, um die Behinderten
hilfe in einem Bundesland weiterzuentwickeln. Das 
Ziel der „Partnerschaft Inklusion“ ist es, die Selbst
bestimmung und wirksame Teilhabe zu verbessern 
sowie Innovationen wie z.B. die Deinstitutionalisie
rung voranzutreiben. Die Partnerschaft Inklusion 
befasst sich zur Erreichung dieser Ziele auch mit ge
sellschaftlichen Wandlungsprozessen wie der Digi
talisierung, aber auch mit der Veränderung von In
formations- und Kommunikationstechniken und 
den dementsprechenden Veränderungen der geleb
ten Praxis in der Behindertenhilfe. 

 Länder  

Persönliche Assistenz 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

10.  Neues Leben – Pilotprojekt „Lebensraumorientier
tes Budget“:  
Im Rahmen dieses Pilotprojektes sollen Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen durch eine Reihe 
von Begleitmaßnahmen wie z.B. einem Assessment
verfahren oder Case-Management unterstützt und 
befähigt werden, Finanzmittel selbstständig verwal
ten zu können. Somit wird eine Erweiterung der 
Standardleistung „Persönliches Budget/Persönliche 
Assistenz“ auf weitere Zielgruppen ermöglicht. 

 Länder/Bund  

 

 



Team 18 „Steiermark“ (Land Steiermark) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 427 von 612 

Bewusstseinsbildung und Information 

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

 
 
Nr. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Gesamt
kosten 

1.  Schaffung Regionale Beratungszentren:  
Ziel der „Regionalen Beratungszentren“ ist es, mög
lichst wohnortnah und unbürokratisch im Sinne ei
nes „one-stop-shops“ ein fachlich kompetentes, un
abhängiges, individuell abgestimmtes, kostenloses 
und vertrauliches Service für Menschen mit Behin
derung sowie ihre Angehörige anzubieten. (Gebär
densprach-)Dolmetsch und unterstützte Kommuni
kation werden bedarfsorientiert zur Verfügung ge
stellt. Auch die Möglichkeit eines aufsuchenden Be
ratungsangebots wurde in das Angebot implemen
tiert. Eine wichtige Rolle im Beratungsprozess kön
nen PeerberaterInnen übernehmen. 

 Länder  
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Team 19 „Burgenland“ (Land 
Burgenland) 

Stand: 30. August 2021 

Ausgangslage im Burgenland 

Die Hilfe für Menschen mit Behinderungen ist derzeit im Burgenländischen Sozialhilfegesetz 
2000 – Bgld. SHG 2000, in der geltenden Fassung, geregelt und umfasst Leistungen in den 
nachstehenden Bereichen:  

1. Heilbehandlung (§ 21);  
2. orthopädische Versorgung und andere Hilfsmittel (§ 22);  
3. Erziehung und Schulbildung (§ 23);  
4. berufliche Eingliederung (§ 24);  
5. Lebensunterhalt (§ 25);  
6. geschützte Arbeit (§ 26);  
7.Unterbringung in Behinderteneinrichtungen (§ 27);  
8. Förderung und Betreuung durch Beschäftigung (§ 28);  
9. Integrationsbegleitung; soziale Rehabilitation für begünstigte Behinderte (§ 29);  
10.Dolmetschkosten für Gehörlose im privaten Bereich zur Unterstützung in wesentlichen 
Lebensbereichen und  
11. Persönliche Assistenz (§ 29a).  

 
Mit dem Arbeitsprogramm „Zukunftsplan Burgenland“ hat sich die Burgenländische Landes
regierung für die Gesetzgebungsperiode 2020 bis 2025 im Bereich der Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen zum Ziel gesetzt, ein Chancengleichheitsgesetz zu schaffen, das sämtli
che Segmente des Behindertenbereiches und alle Lebensbereiche der Betroffenen umfasst. 
Die solide Basis hierfür stellt eine umfassende Bedarfserhebung dar, die im Rahmen eines 
Projektes mit dem Kompetenzzentrum NPO der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) erhoben 
werden soll.  

Mit dem Burgenländischen Chancengleichheitsgesetz – Bgld. ChG soll der bisher im Bgld. 
SHG 2000 geregelte Bereich der Hilfe für behinderte Menschen in Umsetzung der UN-Behin
dertenrechtskonvention – UN-BRK einer umfassenden Neuorientierung unterzogen werden.  
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Bereits im Titel soll die zentrale Forderung der UN-BRK klar zum Ausdruck kommen. Dieses 
Gesetz soll insbesondere Menschen mit Behinderungen bei der Überwindung von Barrieren, 
die eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren, unterstützen; 
eine selbstbestimmte Lebensführung fördern; zur Verwirklichung einer inklusiven Gesell
schaft beitragen; einen barrierefreien Zugang zu Information und Kommunikation ermögli
chen, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen fördern und Angehörige von Men
schen mit Behinderungen entlasten.  

Ein konkreter Maßnahmenkatalog liegt derzeit noch nicht vor. Das Land Burgenland will dazu 
die Erkenntnisse des Forschungsprojektes abwarten. Gleichzeitig evaluiert die Fachabteilung 
das derzeitige Leistungsangebot im Rahmen der Behindertenhilfe und vergleicht sich mit an
deren Bundesländern. Dazu werden laufend Gespräche sowohl mit der Verwaltung der an
deren Bundesländer als auch mit verschiedenen InteressensvertreterInnen (ÖZIV, KOBV, BI
ZEPS, WAG usw.) geführt.  

Durch die Einbindung von InteressensvertreterInnen in die Entwicklung des Gesetzes will das 
Land Burgenland den in der UN-BRK festgelegten Forderungen nach Partizipation und Sicher
stellung eines selbstbestimmten Lebens für Menschen mit Behinderungen gerecht werden 
und sollen dadurch adäquate Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen ge
schaffen werden.  

Geplant ist, dass das Bgld. ChG im Jahr 2022 in Kraft tritt. 

Mögliche Maßnahmen 

Definition Menschen mit Behinderungen 

Gemäß Art. 1 zweiter Satz der UN-BRK zählen zu den Menschen mit Behinderungen, Men
schen, die langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen 
Teilhabe, gleichberechtigt mit anderen, an der Gesellschaft hindern können.  

Als „behindert“ im Sinne des Bgld. SHG 2000 gelten Personen, die infolge eines Leidens oder 
Gebrechens  

1. in ihrer Entwicklung und in der Fähigkeit, eine angemessene Schul- und Berufsausbildung 
zu erhalten oder eine ihnen auf Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung zumutbare Be
schäftigung zu erlangen, dauernd wesentlich beeinträchtigt sind, oder  



Team 19 „Burgenland“ (Land Burgenland) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 430 von 612 

2. weder die von ihnen bisher ausgeübte Erwerbstätigkeit noch eine sonstige zumutbare Er
werbstätigkeit ausüben können. 

Leiden und Gebrechen im Sinne des Bgld. SHG 2000 sind:  

1. nachstehende dauernde Funktionsstörungen des Körpers, der Organe und Organsysteme:  

a) Fehlen oder Funktionsbeeinträchtigung von Körperteilen oder Sinnesorgane;  
b) angeborene Missbildungen und Störungen;  
c) Folgezustände nach Erkrankungen, Unfällen und Verletzungen.  

2. nachstehende dauernde geistige und psychische Störungen:  

a) Beeinträchtigungen durch hirnorganische Schädigungen (wie z. B. Anfallskrankhei
ten, Minderbegabung, etc.);  
b) Beeinträchtigungen durch psychische Krankheiten (wie z. B. Süchte, Psychosen, 
etc.);  
c) angeborene intellektuelle Minderbegabung.  

Im Bgld. ChG soll der Begriff „Menschen mit Behinderungen“ im Sinne des Art. 1 zweiter 
Satz der UN-BRK gewählt werden. Es soll dadurch Nachdruck verliehen werden, die UN-BRK 
umzusetzen. Unter „langfristigen“ Beeinträchtigungen werden in Anlehnung an Regelungen 
anderer Länder bzw. des Bundes Beeinträchtigungen verstanden, deren Dauer sechs Monate 
übersteigt. 

Nichtdiskriminierung: Verfassungsrechtlicher Diskriminierungsschutz 

Mit dem Bgld. ChG soll die Verwendung diskriminierender Begriffe vermieden werden und 
sollen in Rechtsvorschriften des Landes als auch in Richtlinien und anderen Dokumenten 
noch enthaltene Begriffe wie etwa „Gebrechen“ oder „Behinderte“ durch zeitgemäße und 
diskriminierungsfreie Begriffe („Menschen mit Behinderungen“) ersetzt werden. 

Barrierefreiheit 

Gemäß Art. 9 UN-BRK sind zur Erreichung der Barrierefreiheit ua. Maßnahmen zu treffen, 
um menschliche und tierische Assistenz sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen 
zum Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -dolmet
scherinnen, zur Verfügung zu stellen. 
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Menschliche Assistenz 

Bislang gewährt das Land Burgenland gemäß § 19 Z 10 Bgld. SHG 2000 Hilfen in Zusammen
hang mit Dolmetschkosten für Gehörlose im privaten Bereich zur Unterstützung in wesentli
chen Lebensbereichen. Nunmehr sollen die hierfür geltenden Voraussetzungen überarbeitet 
sowie das bisherige Angebot erweitert werden. Das Land Burgenland überlegt Menschen mit 
Behinderungen Hilfeleistungen zur Kommunikation und Orientierung zu gewähren.  

Hilfeleistungen zur Kommunikation und Orientierung könnten dabei umfassen:  
1. Unterstützende Kommunikation;  
2. Begleitung von Menschen mit Sehbehinderungen sowie  
3. Dolmetschleistungen 

Tierische Assistenz 

Nach derzeitiger Rechtslage fördert das Land Burgenland im Rahmen der Hilfe zur sozialen 
Rehabilitation für „begünstigt Behinderte“ die Anschaffung eines Assistenzhundes in Form 
eines Blindenführhundes. Die Hilfeleistung besteht in Form eines Zuschusses zu den Kosten 
der Anschaffung. Zukünftig wird das Land Burgenland auch die Anschaffung eines Service- 
und Signalhundes fördern. 

Selbstbestimmtes Leben 

Der Schwerpunkt soll weiterhin im Ausbau von mobilen Unterstützungsleistungen (Persönli
che Assistenz, Angehörigenentlastung, Fahrtkostenzuschüsse usw.) liegen, um Menschen mit 
Behinderungen verstärkt die Wahlfreiheit zwischen dem Wohnen im eigenen häuslichen 
Umfeld und dem Wohnen in stationären Einrichtungen zu ermöglichen. Um dies deutlich zu 
machen, soll der Grundsatz „mobil vor stationär“ im neuen Bgld. ChG ausdrücklich festgelegt 
werden. 

Persönliche Assistenz  

Seit 1.1.2020 gewährt das Land Burgenland als Träger von Privatrechten Menschen mit Be
hinderungen mit Pflegestufe 3 und ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur Vollendung 
des 65. Lebensjahres einen Zuschuss zu den Kosten der Persönlichen Assistenz. Eine Förde
rung für die Persönliche Assistenz kann Menschen mit Behinderungen für jene Tätigkeiten in 
ihrer Freizeit gewährt werden, die sie aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht selbst oder 
nicht ohne Hilfe ausführen können. Die Persönliche Assistenz soll Menschen mit Behinderun
gen bei der Gestaltung ihrer Freizeit unterstützen und ihnen ein selbstbestimmtes und ei
genverantwortliches Freizeitleben ermöglichen.  
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Im Zuge der Umsetzung des Bgld. ChG wird das Leistungsangebot zur Förderung der Persön
lichen Assistenz im Rahmen eines partizipativen Prozesses unter Einbindung verschiedener 
InteressensvertreterInnen und Behindertenorganisationen- bzw. verbände gemeinsam eva
luiert und sollen die Ergebnisse dieser Evaluierung in den Entscheidungsprozess einfließen. 

Entlastung für betreuende Angehörige von Menschen mit Behinderungen 

Mit der Angehörigenentlastung plant das Land Burgenland eine neue Hilfeleistung für Men
schen mit Behinderungen bzw. für Angehörige für Menschen mit Behinderungen anzubieten.  

Ziel ist es Personen, die Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Haushalt überwie
gend betreuen, regelmäßig und langfristig zu entlasten. Dadurch soll nicht nur die Möglich
keit geschaffen werden, aus der etwaigen Belastungssituation auszusteigen, sondern soll 
auch der Überlastung der Familie vorgebeugt werden. Menschen mit Behinderungen soll 
hierdurch ein möglichst langer Verbleib im gewohnten und vertrauten Wohnumfeld ermög
licht werden.  

Die Förderung soll in der Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Entlastungsleistung 
bestehen.  

Persönliche Mobilität – Fahrtkostenzuschuss, Mobilitätshilfen 

Um für Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität (Art. 20 UN-BK) mit größtmögli
cher Selbstbestimmung sicherzustellen, plant das Land Burgenland als Träger von Privatrech
ten Menschen mit Behinderungen für notwendige Fahrten auf Grund einer amtlichen Vorla
dung oder zur Inanspruchnahme einer Hilfeleistung nach dem Bgld. ChG einen Fahrkosten
zuschuss zu gewähren. Dazu sollen in Anlehnung an Regelungen anderer Länder Richtlinien 
erlassen werden.  

Darüber hinaus soll der Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobili
tätshilfen, Geräten sowie unterstützenden Technologien erleichtert bzw. in Form von Kos
tenzuschüssen ausgebaut werden 

Gesundheit und Rehabilitation 

Im Bereich „Gesundheit und Rehabilitation“ unterstützt das Land Burgenland Menschen mit 
Behinderungen bislang durch Förderungen für Heilbehandlungen sowie für orthopädische 
Versorgung und andere Hilfsmittel. Dabei gewährt das Land Burgenland Kostenzuschuss ins
besondere für folgende Hilfsmittel: Atemtherapiegerät, Auffahrtsrampe, Hörgeräte, Roll
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stuhlverankerungssystem für PKW, Autositz (nur für Beifahrer), Badewannenlifter, Blinden
hilfsmittel, Dreirad, EDV-Ausstattung, Elektrofahrstuhl usw. Ein Kostenzuschuss wird Men
schen mit Behinderungen insbesondere für folgende Heilbehandlungen gewährt: Physiothe
rapie, Hippotherapie, heilpädagogisches Voltigieren, Ergotherapie usw. 

Im Rahmen der sozialen Rehabilitation für begünstigt Behinderte gewährt das Land ua. Zu
schüsse zur behindertengerechten Ausstattung von Eigenheimen und Wohnungen.  

In Anlehnung an Regelungen anderer Länder könnte mit dem Bgld. ChG die Voraussetzung 
als „begünstigt Behinderter“ wegfallen. Dadurch würde sich der Kreis der anspruchsberech
tigten Personen bzw. Menschen mit Behinderungen erheblich erweitern. 

Statistik 

Die Verpflichtung zur „Sammlung geeigneter Informationen, einschließlich statistischer An
gaben und Forschungsdaten“ ist in Art. 31 UN-BRK verankert. Dadurch soll es ermöglicht 
werden, politische Konzepte zur Durchführung der UN-BRK auszuarbeiten und umzusetzen.  

Datenerhebungen sollen jedenfalls unter Wahrung des Datenschutzes, der Privatsphäre und 
ethischer Grundsätze erfolgen. Die Daten sollen gemäß Art. 31 Absatz 2 UN-BRK unter ande
rem dazu verwendet werden, die Umsetzung der Verpflichtungen aus der UN-BRK „zu beur
teilen und die Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer 
Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und anzugehen."  

In diesem Zusammenhang findet ein Forschungsprojekt mit dem Kompetenzzentrum NPO 
der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) statt. Basierend auf Erhebungen zum Pflege-, Betreu
ungs- und Unterstützungsbedarf sollen Prognosen für die Jahre 2025 und 2030 erstellt wer
den. Ausgangspunkt des Forschungsprojekts ist eine Primärerhebung zum IST-Stand von 
Menschen mit Behinderungen im Burgenland.  

Diese Erhebung soll ermöglichen, ein genaues Bild über die Anzahl an Personen mit Behinde
rungen sowie ihre Verteilung nach Altersgruppen sowie Regionen im Burgenland zu zeich
nen und in weiterer Folge Prognosen und Bedarfe zu eruieren. Eine Steuerungsgruppe, in 
der wesentliche InteressensvertreterInnen aus den Trägerorganisationen und Interessens
vereinen anwesend sind, sollen im Rahmen eines partizipativen Prozesses das Forschungs
projekt begleiten. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

• Ausbau der behindertenspezifischen Themen auf der Homepage des Landes Burgen
land 

• Ausbau barrierefreier Formate (ua. leichte Sprache) 

• Information über und Verbreitung der UN-BRK  

Mit dem neuen Bgld. ChG soll das behindertenspezifische Informationsangebot auf der 
Homepage des Landes erweitert werden, damit ein uneingeschränkter Zugang sowohl zum 
Leistungsangebot als auch zu den einzelnen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien) möglich ist.  

Zusätzlich soll das Leistungsangebot zukünftig in barrierefreien Formaten, insbesondere in 
Form „leichter Sprache“ abrufbar sein. Darüber hinaus soll auf der Homepage des Landes ein 
eigenständiges Themenfeld „Menschen mit Behinderungen“ installiert werden, womit der 
behindertenspezifische Informationszugang erleichtert wird. 

Servicestelle für Menschen mit Behinderungen 

Zur Wahrung der Rechte und Interessen für Menschen mit Behinderungen wird beim Amt 
der Burgenländischen Landesregierung eine Servicestelle für Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet.  

Die Servicestelle für Menschen mit Behinderungen soll eine allgemeine Ansprechstelle zur 
leichteren Bewältigung für alle spezifischen Anliegen, Interessen und Beschwerden sein und 
für Menschen mit Behinderungen eine fachspezifische Beratung und Unterstützung gewähr
leisten.  

Die Inanspruchnahme der Servicestelle für Menschen mit Behinderungen soll kostenlos als 
auch anonym möglich sein. Die in der Servicestelle für Menschen mit Behinderungen tätigen 
Bediensteten sollen fachlich den Weisungen der Anwältin oder des Anwaltes für Menschen 
mit Behinderungen unterstehen. In näherer Zukunft soll die Beratungsleistung auch im Rah
men einer Peer-Beratung ermöglicht werden.  

Die Aufgaben der Servicestelle sollen umfassen:  

1. die Beratung und Unterstützung bei jeglichen Fragen und Anliegen von Men
schen mit Behinderungen sowie Unterstützungsleistungen;  

2. die Aufnahme von konkreten Beschwerden und Fragen der Betroffenen; 
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3. die Vertretung der Interessen der Betroffenen;  
4. die Abgabe von Empfehlungen und Anregungen in Abstimmung mit der An

wältin oder dem Anwalt für Menschen mit Behinderungen und  
5. die Unterstützung im Umgang mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen.
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Team 20 „Wien“ (Land Wien) 
Stand: 10. Mai 2023 

Präambel 

Seitens des Landes Wien wird positiv wahrgenommen, dass im Prozess des Nationalen Akti
onsplans 2022 bis 2030, kurz NAP, auf die Beteiligung der Länder durch Teilnahme-möglich
keiten an Teams und Arbeitsgruppen geachtet wird und die Länder die Möglichkeit haben, 
einen eigenen Länderbeitrag zum NAP einzubringen. 

Damit bekommt der NAP 2022 bis 2030 bei Themen, die im Schnittbereich zwischen Bundes- 
und Landesaufgaben liegen, mehr Relevanz. Der Aufsplittung wichtiger Themen je nach Bun
des- und Landeskompetenz wird entgegengewirkt und die föderale Zusammenarbeit ge
stärkt. Eine gute Vernetzung und Kooperation von Verwaltung und Politik lässt eine Akkor
dierung von Zielen und Maßnahmen zu und macht Auswirkungen auf die Länder gestaltbar. 

Daher bringt Wien nachstehend einen Länderbeitrag zum NAP ein. Das Hauptaugenmerk 
liegt auf jenen Themen und Herausforderungen, die zentrale Länderkompetenzen berühren 
und eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern brauchen. Zusätzlich werden „Good-
Practice-Beispiele“ angeführt, die von Interesse sein können. 

Bei der Entwicklung vieler Maßnahmen wurden Menschen mit Behinderung und Behinder
tenorganisationen miteinbezogen bzw. ist eine partizipative Einbindung von Betroffenen 
vorgesehen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) plant im Zusammenhang mit seiner Strategie in 
der Behindertenarbeit für die nächsten Jahre einen breit angelegten Beteiligungsprozess. 
Dabei wird auf bisherige Erfahrungen mit partizipativen Prozessen aufgebaut. 

Behindertenpolitik 

UN-Behindertenrechtskonvention und österreichische 
Behindertenpolitik 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 



Team 20 „Wien“ (Land Wien) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 437 von 612 

 

Ausgangslage 

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2008 hat sich 
Österreich zur Einhaltung der Grundsätze und Bestimmungen der Konvention verpflichtet 
und mit dem ersten Nationalen Aktionsplan bereits verschiedene Maßnahmen zum umfas
senden Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderung definiert.  

Auch das Land Wien bekennt sich dezidiert zu den Prinzipien der UN-BRK und achtet und for
ciert deren Umsetzung mit dem Ziel eines inklusiven Landes. Leitend für alle Entscheidungen 
sind die unter Artikel 3 der UN-BRK definierten allgemeinen Grundsätze, insbesondere die 
Querschnittsmaterien Autonomie und Selbstbestimmung, Empowerment, Nicht-Diskriminie
rung, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Im Land Wien wird hinsichtlich In
klusion ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der auf dem sozialen Modell von Behinderung ba
siert. Im Unterschied zum medizinischen Modell, das Behinderung als medizinisch diagnosti
zierbare Beeinträchtigung betrachtet, die individuelle Behandlung bedarf, geht das soziale 
Modell von Behinderung davon aus, dass Menschen unterschiedliche Voraussetzungen mit
bringen und es die notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen benötigt, um allen Men
schen eine gleiche Teilhabe zu ermöglichen und bestehende Barrieren abzubauen. Die Aus
richtung und Perspektive geht weg von Menschen mit Behinderung hin zu Menschen, die be
hindert werden. Demnach ist auch ein gesellschaftliches Umdenken anzuregen, das Men
schen mit Behinderung als selbstverständlichen Teil des Alltags begreift.  

Eine gleichwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinne der UN-BRK stellt ein Ziel 
dar, bis zu dessen Verwirklichung noch einige Schritte zu setzen sind. Es bedarf passender 
Unterstützungsstrukturen sowie alternativer Angebote zu regulären Strukturen, wie be
treute Wohnformen und niederschwellige tagesstrukturierende Angebote und Beschäfti
gungsmöglichkeiten. Neben den themenspezifischen Maßnahmen, die in späteren Kapiteln 
ausführlich beschrieben werden, wird hier auf themenübergreifende Ziele und Maßnahmen 
zur umfassenden Inklusion eingegangen.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Der FSW setzt für seine Arbeit folgende Schwerpunkte und Ziele:  

Selbstbestimmung – Menschen mit Behinderung sollen die für sie passende Unterstüt
zungsleistung wählen können 



Team 20 „Wien“ (Land Wien) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 438 von 612 

Bei der Prüfung der Anträge auf Unterstützungsleistung des FSW werden im Rahmen einer 
multiprofessionellen Bedarfserhebung die Wünsche und Bedürfnisse der KundInnen als Ex
pertInnen in eigener Sache prioritär bewertet. Um das Verständnis von Behinderung als sozi
ales Konstrukt zu berücksichtigen, sollen in einer Neugestaltung des Ablaufs die Erfahrungen 
von Menschen mit Behinderung noch stärker in den Vordergrund gestellt werden. Ziel ist es, 
umweltbedingte Barrieren zu erkennen und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. 

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige werden durch ExpertInnen in eigener 
Sache beraten 

Peer-Beratungsstellen 

Gemäß der Forderung der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung unterstützt und fördert der 
FSW verschiedene Peer-Beratungsstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und für ver
schiedene Zielgruppen. Alle Angebote stellen eine wesentliche Grundlage für niederschwel
lige Beratung und selbstbestimmte Entscheidungsfindung für Menschen mit Behinderung 
dar. Die Mischung aus breitgefächerten, allgemeinen Beratungsangeboten und zielgruppen
spezifischen Angeboten, wie für Frauen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, er
möglicht eine passgenaue und zielführende Bedarfsdeckung. Die Angebote sollen weiterge
führt und ausgebaut werden.  

Peer-Beratungs-Ausbildung 

Professionell geschulte Peer-Beratende können die Anliegen der KundInnen besser abstra
hieren, Probleme erkennen und so gezielte Lösungswege aufzeigen. Ziel ist die Peer-Bera
tung und mit einem qualitativ hochwertigen trägerübergreifenden Lehrgang zu professionali
sieren. 

Partizipation – Menschen mit Behinderung werden bei Entscheidungen beteiligt und bei 
der Entwicklung und Gestaltung der Leistungen miteinbezogen 

Chancengleichheitsgesetz Wien (CGW) 

Zur Beratung der Landesregierung in Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderung be
treffen, ist eine Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung eingerichtet sowie im 
CGW (§ 38) verankert. Die Interessenvertretung ist bei allen wichtigen, die Rechte und Inte
ressen der Menschen mit Behinderung berührenden Angelegenheiten zu hören und kann 
auch eigene Vorschläge hierzu einbringen. 
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Im Jahr 2020 haben LeistungsbezieherInnen des FSW erstmals einen KundInnen-Rat gewählt, 
dessen Mitglieder als ExpertInnen in eigener Sache die Anliegen der KundInnen gegenüber 
dem FSW vertreten (näheres dazu findet sich in Kapitel 6.2.). Mit der Etablierung dieses Gre
miums wurde die Möglichkeit der Teilhabe von Menschen mit Behinderung weiter gestärkt. 

Stärkung der Selbstvertretung 

Dem FSW ist die Stärkung der Selbstvertretung ein großes Anliegen. Daher wird bereits seit 
2017 ein Selbstvertretungstag gemeinsam mit ExpertInnen in eigener Sache organisiert und 
durchgeführt. Die Veranstaltung dient als Austausch-, Informations- und Vernetzungstreffen 
für KundInnen der Tagesstruktur und betreuter Wohnformen. Ziel dieses Tages ist es, Kun
dInnen in Selbstvertretungs-Funktionen eine Austauschplattform zu bieten. Durch den direk
ten Informationsaustausch mit dem FSW soll auch das Bewusstsein für die Anliegen der Kun
dInnen gestärkt werden.  

Aus den oben genannten Zielsetzungen können folgende Indikatoren abgeleitet werden: 

• Höhere Zufriedenheit der KundInnen mit den Leistungen der Behindertenhilfe 

• Ausbau der FSW-geförderten Peer-Beratungsangebote  

• Angebot einer trägerübergreifenden Peer-Beratungsausbildung in Wien 

• Höhere TeilnehmerInnenanzahl und größere Reichweite des Selbstvertretungstags 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Bedarfsorientiere Fortführung einer behinderungs-übergrei
fenden, zielgruppenspezifischen und nieder-schwelligen 
Peer-Beratung für Menschen mit unterschiedlichen Formen 
der Behinderung (physische, psychische und kognitive Be
einträchtigung). 

2022–
2030 

FSW offen 

Bedarfsevaluierung einer trägerübergreifenden Peer-Bera
tungsausbildung. 

2024–
2026 

FSW offen 

Um Wünsche und Erfahrungen von Menschen mit Behinde
rung bei der Prüfung von Anträgen auf Unterstützungsleis
tungen der Wiener Behindertenhilfe zu integrieren, wird ein 
Fragebogen zur Selbsteinschätzung konzipiert, der im Rah
men der Antragstellung auf freiwilliger Basis übermittelt 
werden kann. 

2021–
2023 

FSW offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Stärkung der Selbstvertretung von KundInnen der Behinder
tenhilfe durch partizipative Gestaltung eines jährlichen 
Selbstvertretungstags. 

2022–
2030 

FSW 15.000,- EUR jähr
lich 

Definition von Behinderung 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Das Land Wien unterstützt Bestrebungen, den Behindertenbegriff bundes- und länderüber
greifend einheitlich zu gestalten und die Einschätzung von Behinderung am sozialen Modell 
auszurichten. Dabei ist einerseits der sehr weite Behindertenbegriff der UN-BRK zu berück
sichtigen, gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass der AdressatInnen-kreis, der in den 
einzelnen gesetzlichen Bestimmungen angesprochen wird, fassbar und klar bleibt. Bei der 
Einschätzung von Behinderung sollten einschlägige Unterstützungsstrukturen genauso be
rücksichtigt werden wie die persönlichen und individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten von 
betroffenen Personen. 

Diese Prozesse sollten durch eine Arbeitsgruppe begleitet werden, in der Menschen mit Be
hinderung partizipativ beteiligt sind. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Das Land Wien unterstützt Pläne zur Durchführung einer 
Studie zur Weiterentwicklung der Einschätzungsverord
nung mit Orientierung am sozialen Modell unter Einbin
dung der relevanten Stakeholder. 

2023 BMSGPK 
Länder 

offen 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung 

Beitrag der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), der Magistratsabteilung für Bildung und 
Jugend (MA 13) sowie des Fonds Soziales Wien (FSW) 
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Ausgangslage 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben ein Recht auf die inklusive Teilhabe an Ange
boten, die für Gleichaltrige zur Verfügung stehen sowie ein Recht auf spezifische Angebote 
zur Förderung und Unterstützung ihrer Familien und ihres Umfeldes.  

Gezielte medizinische, therapeutische und pädagogische Angebote ermöglichen die frühe 
und individuelle Behandlung und Betreuung speziell für Kinder und deren Familien. Primär 
umfassen die Angebote Mobile Frühförderung, Diagnostik und Therapie in speziellen Ambu
latorien für Entwicklungsdiagnostik und Therapie. Alle Angebote sind geprägt von interdis
ziplinärer Zusammenarbeit verschiedener Fachleute unter starker Einbeziehung der Eltern. 
Der FSW fördert gemeinsam mit der ÖGK in diesem Bereich eine Vielzahl von Angeboten von 
der Geburt an bis ins Schulalter. Die Vollauslastung dieser Angebote ist aufgrund des Man
gels an ÄrztInnen und Fachpersonal derzeit nicht möglich. Ein größeres Engagement der 
Krankenkasse wäre dringend geboten.  

Zudem stellt die Wiener Kinder- und Jugendhilfe verschiedenste ambulante Unterstützungs-
leistungen für Familien mit Kindern und Jugendlichen bereit, welchen aufgrund einer Behin
derung Pflegegeld gewährt wird und die in Wien ihren Lebensmittelpunkt haben. Hierfür 
wurden verschiedene Settings entworfen, sodass die Unterschiedlichkeit der Kinder gewür
digt und positiv erlebt werden kann. Um das leisten zu können, betreuen multiprofessionelle 
Teams unter bestimmten Rahmenbedingungen eine angepasste Anzahl an Kindern. 

Im Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung ermöglicht die Kooperation zwischen 
der MA 11 und dem FSW durch innovative Projekte für die Zielgruppe der 16- bis 25-Jährigen 
mit psychischen Störungen eine gute Versorgung junger Menschen mit Behinderung mit ei
nem besonderen Unterstützungsbedarf. 

Die Abteilung für Bildung und außerschulische Jugendbetreuung (MA 13) bietet Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung Angebote zu deren Freizeitgestaltung. Dabei steht das Recht 
auf angemessene Lebensbedingungen sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aller 
Kinder und Jugendlichen im Fokus. Der FSW fördert ebenso offene, niederschwellige Ange
bote wie die Freizeitassistenz. 

Werkstadt Junges Wien 

Die „Werkstadt Junges Wien“ ist das größte Teilhabeprojekt für Kinder und Jugendliche in 
Wien, welches von der MA 13 umgesetzt wird. Für die Erarbeitung der Wiener Kinder- und 
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Jugendstrategie 2020 - 2025129 wurden viele Workshops auch unter Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung veranstaltet. Die Strategie beinhaltet Maßnahmen zur 
Schaffung eines förderlichen und zugänglichen Umfelds für Kinder und Jugendliche mit Be
hinderung. Das Monitoring der Umsetzung der Wiener Kinder- und Jugendstrategie ist si
chergestellt, indem Umsetzungsberichte erarbeitet und mindestens einmal im Jahr der Lan
desregierung vorgelegt werden. 

Weitere Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 

Während der Ferien bieten die Summer City Camps (MA 13) auch für Kinder mit Behinde
rung eine professionelle Betreuung an verschiedenen Schulstandorten an. Das Programm 
wird von ExpertInnen der Wiener Kinderfreunde umgesetzt und arbeitet vor allem nach den 
Prinzipien der Normalisierung und der Inklusion. Neben den genannten Freizeitangeboten 
stellen die Wiener Musikschulen, die Büchereien Wien sowie die Hörbücherei Angebote für 
Menschen mit Behinderung bereit.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziele der MA 11 

Oberstes Ziel ist das Kindeswohl, das vor allem aus einem empowerten Familiensetting resul
tiert. Deswegen ist es der MA 11 ein besonderes Anliegen, unterschiedliche, passgenau ge
schneiderte ambulante Angebote anbieten zu können, wobei die Rechte auf Kindeswohl und 
Elternschaft beachtet werden müssen. Ein weiteres Ziel ist die Implementierung von Inklusi
onsplätzen in sozialpädagogischen Einrichtungen, um alle Anspruchsgruppen, in den derzeit 
teilweise noch zielgruppenorientierten Unterbringungsformen, inklusiv betreuen zu können. 
Zudem wird die Leistung Kurzzeitunterbringungen stetig ausgebaut, um Familien temporär 
zu entlasten und Kindern und Jugendlichen mit Behinderung einen weiteren gesellschaftli
chen Aspekt zu ermöglichen.  

Als Indikator der KundInnenzufriedenheit kann eine maximale Beschwerdeanzahl von 2 % 
der KundInnen pro Jahr genannt werden. Die Zahl wird jährlich evaluiert.  

Ziele der MA 13 

                                                      

129 Siehe: https://werkstadt.junges.wien.gv.at/wp-content/uploads/sites/48/2020/06/Strategiebroschuere_A4_Down
load.pdf (Zugriff am: 18.05.2021) 

https://werkstadt.junges.wien.gv.at/wp-content/uploads/sites/48/2020/06/Strategiebroschuere_A4_Download.pdf
https://werkstadt.junges.wien.gv.at/wp-content/uploads/sites/48/2020/06/Strategiebroschuere_A4_Download.pdf
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Ziel im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-BRK ist es, barrierefreien Zugang zu allen 
Standorten der Wiener Jugendarbeit sowie niederschwelligen Zugang zu den Angeboten für 
alle Menschen, vor allem für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, zu ermöglichen.  

Ziele des FSW 

Oberstes Ziel ist es, die bestmögliche Förderung der Entwicklung von Kindern mit Entwick
lungsverzögerung und/oder Behinderung, abseits der vorschulischen und schulischen Bil
dung, zu ermöglichen, um eine möglichst selbstbestimmte und inklusive Teilhabe an der Ge
sellschaft zu erlangen. Indikator für die erfolgreiche Umsetzung des Ziels ist die Reduzierung 
von Wartezeiten auf die Leistung bzw. die Verhinderung des Ausschlusses von der Leistung. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Weiterentwicklung und kontinuierlicher dem Bedarf ange
passter Ausbau 

• der ambulanten Angebote im Familiensetting, 
• von Inklusionsplätzen in sozialpädagogischen Ein

richtungen sowie  
• der Kurzzeitunterbringung. 

2022–
2030 

MA 11 offen 

Schaffung innovativer Wohnplätze und ambulanter Ange
bote. 

2022–
2030 

MA 11 offen 

Umsetzung eines barrierefreien Zugangs zu Kommunika
tion und Information durch die laufende Erweiterung der 
Angebote in Leichter/Einfacher Sprache, in Braille, taktil il
lustrierten Bilderbüchern sowie Formaten in Gebärden
sprache. 

2022–
2030 

MA 13 offen 

Ermöglichung der Partizipation und Mitsprache von Men
schen mit Behinderung bei der Planung und Umsetzung 
von Maßnahmen, z.B. in Form von Begehungen der Stand
orte durch Behinderten-organisationen mit Menschen mit 
Behinderung. 

2022–
2030 

MA 13 offen 

Erhebung der Daten/Zahlen der barrierefreien Standorte 
und der Beschäftigungsquote begünstigt behinderter Mit
arbeiterInnen. 

2022–
2030 

MA 13 offen 

Verstärkte Angebote in der Fortbildung von Jugendarbei
terInnen zum Thema Menschen mit Behinderung und In
klusion sowie in der Fortbildung in „Leicht verständlicher 
Sprache“ (LVS).  

2022–
2030 

MA 13 offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Bedarfsorientierter Ausbau 
• der Ambulatorien für Entwicklungsdiagnostik und 

Therapie, 
• der mobilen Frühförderung, 
• der individuellen Unterstützungsangebote für Kin

der mit Entwicklungsverzögerung und/oder Behin
derung, 

• der Freizeitassistenz für Jugendliche und junge Er
wachsene mit Behinderung sowie 

• der wohnortnahen und stadtteilintegrierten Frei
zeitangebote. 

2022–
2030 

Länder 
FSW 
ÖGK 

offen 

Maßnahmen zur Beseitigung des Fachkräftemangels. 2022–
2030 

Bund 
Länder 

offen 

Frauen mit Behinderung 

Beitrag des Frauenservice Wien (MA 57), der Wiener Gesundheitsförderung (WiG), des Wie
ner Programms für Frauengesundheit (WPFG) und des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Wie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene spielt das Geschlecht auch bei Menschen mit Behin
derung in Bezug auf die damit einhergehenden Diskriminierungserfahrungen immer noch 
eine entscheidende Rolle. Frauen mit Behinderung sind in einem noch höheren Ausmaß von 
gesellschaftlichen Zugangshürden und Ausgrenzung betroffen als Männer mit Behinderung. 
Die auftretenden Barrieren sind vielfältig und vielschichtig. Frauen mit Behinderung sind ge
sellschaftlich weniger sichtbar, häufiger von Gewalt betroffen, sind Hürden beim Zugang zu 
Gesundheitsleistungen ausgesetzt, mit Vorurteilen und Stereotypen bei der Arbeitssuche 
konfrontiert und in ihrer sexuellen bzw. reproduktiven Selbstbestimmung eingeschränkt. 
Auch in der politischen Vertretung von Menschen mit Behinderung sind sie unterrepräsen
tiert und fordern gemäß der Studie der MA 57 zu den Lebensverhältnissen von Frauen mit 
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Behinderung in Wien aus dem Jahr 2019 moderne Strukturen und eine breitere Vertre
tung.130 Die im selben Jahr veröffentliche Studie des Bundesministerium für Soziales, Ge
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) zu Erfahrungen und Prävention von Ge
walt an Menschen mit Behinderung berichtet über deutlich höhere Erfahrungen psychischer 
und physischer Gewalt von Menschen mit Behinderung im Vergleich zu jenen ohne Behinde
rung und eine deutlich höhere Betroffenheit von sexueller Gewalt bei Frauen mit Behinde
rung bzw. psychischer Erkrankung.131 Diese beunruhigenden Ergebnisse erfordern gezielte 
Maßnahmen für Frauen mit Behinderung, die im Land Wien einen hohen Stellenwert ein
nehmen. Während in diesem Kapitel der Fokus stärker auf dem Empowerment von Frauen 
mit Behinderung liegt, werden im Kapitel 2.1 "Schutz vor Gewalt und Missbrauch" konkrete 
Schritte zur Gewaltprävention erläutert.  

Zur Bewertung der Situation von Menschen mit Behinderung und zur Entwicklung adäquater 
Maßnahmen und Strategien in Richtung einer inklusiven Gesellschaft wäre eine umfassende 
Datenbasis hilfreich. Um die Datenlücke zur konkreten Situation von Frauen mit Behinde
rung in Wien zu schließen, hat die MA 57 unterschiedliche Studien und Projekte initiiert 
(siehe unten).  

Beratung und Empowerment 

Der FSW fördert Beratungsangebote speziell für Frauen, die WiG stellt finanzielle Förderung 
für Empowerment-Seminare für Frauen mit Lernschwierigkeiten und Mehrfachbehinderung 
zur Verfügung und das WPFG erstellt Informationsmaterial zu Frauengesundheitsthemen 
wie Frauenarztbesuch oder Wechseljahre für Frauen mit Lernschwierigkeiten. 

Ausbau der Peer-Beratung und Stärkung der Frauennetzwerke in Einrichtungen der Behin
dertenhilfe 

In der oben erwähnten Gewaltstudie des BMSGPK berichten Menschen mit Behinderung von 
einem Mangel an Personen, mit denen über sehr persönliche Themen, wie Sexualität, ge

                                                      

130 MA 57 - Frauenservice Wien: Frauen, die behindert werden… …auf ihrem Weg zur Gleichstellung in Wien. 
Zusammenfassung der qualitativen Studie mit und über Frauen mit Behinderung in Wien. Wien, 2019; (S. 33f) 
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/studie-Behinderung-kurzfassung.pdf (Zugriff am 1.4.2021)  
131 BMASK: Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderung. Wien, 2019. (vgl. S. 16; S. 
19; S. 24) https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718 (Zugriff am: 1.4.2021) 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/studie-behinderung-kurzfassung.pdf
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718
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sprochen werden kann. Diese Lücke wirkt sich auch auf die Möglichkeit aus, über Erfahrun
gen sexueller Gewalt zu sprechen oder diese zu artikulieren.132 Ziel ist es, diesem Mangel 
entgegenzuwirken und Maßnahmen zu setzen, um für Frauen in Einrichtungen der Behinder
tenhilfe niederschwellig zugängliche, professionell geschulte Peer-Ansprech-partnerinnen 
aufzubauen sowie Frauennetzwerke und die Selbstvertretung von Frauen mit Behinderung 
zu stärken.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziele: 

• Empowerment von Frauen mit Lernschwierigkeiten 

• Schaffung von professionellen Strukturen, die es Frauen ermöglichen, mit Peers über 
schwierige Alltagssituationen, Sexualität und Gewalterfahrungen zu sprechen 

• Gewaltprävention 

• Erhöhung des Bewusstseins für die Lebenssituation von Frauen mit Behinderung in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 

• Stärkung der Netzwerke und Interessensvertretung von Frauen mit Behinderung 

• Empowerment Seminare für Frauen mit Behinderung 

• Datenerhebung und Datenaufbereitung 

• Sichtbarmachung und Sensibilisierung 

Indikatoren 

• FSW: Es gibt implementierte Strukturen, die es Frauen ermöglichen, mit professionell 
geschulten Peers über schwierige Alltagssituationen, Sexualität und Gewalterfahrun
gen zu sprechen. 

• WiG: Empowerment Seminare für Frauen mit Behinderung finden zweimal jährlich 
statt. 

• MA 57:  
o Steigerung des Anteils der Indikatoren im Wiener Gleichstellungsmonitor, die 

nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen/Behinderung differenzieren bzw. Aus
kunft darüber geben können 

                                                      

132 Vgl. ebd: S. 21 
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o Generierung aktueller Daten über die Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
von Frauen und Männern mit Behinderung in Wien und differenziertere Auswer
tung bestehender Monitoringinstrumente 

o Anzahl der Vermietungen des Barrierefreien Ausstellungsmoduls (ab 2022) 
o Anzahl der MA 57-eigenen Ausstellungen, die mit „Multisensorien“ versehen wer

den 
o Steigerung der inklusiven (Beratungs-)Angebote  
o Anzahl der Fortbildungen der MitarbeiterInnen in Bezug auf Inklusion und Barrie

refreiheit (ÖGS-Sprachkurse, LL-Kurse usw.) 

 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Weiterführung der Empowerment-Seminare für Frauen mit 
Lernschwierigkeiten und Mehrfachbehinderung. 

2022–
2030 

WiG offen 

Evaluierung von geeigneten Maßnahmen zum Aufbau von 
niederschwellig zugänglichen, professionell geschulten 
Peer-Beraterinnen für Frauen in Einrichtungen der Behin
dertenhilfe. 

2022–
2030 

FSW  offen 

Studie "Lebensverhältnisse von Wienerinnen und Wienern 
mit Behinderung/gesundheitlicher Beeinträchtigung". 

2020–
2022 

MA 57 
FSW 

offen 

Sukzessive Steigerung des Anteils der barrierefrei bzw. bar
rierearm aufbereiteten Online-Angebote. 

2022–
2030 

MA 57 offen 

Ältere Menschen mit Behinderung 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Die Zahl der SeniorInnen mit Behinderung steigt auf Grund des demografischen Wandels in 
Wien an. Die Leistungen der Behindertenhilfe müssen daher an die Bedarfe dieser wachsen
den Zielgruppe angepasst werden. 



Team 20 „Wien“ (Land Wien) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 448 von 612 

Im Bereich der Tagesstruktur haben die Träger in Absprache mit dem FSW sogenannte Seni
orInnen- oder Ruhegruppen geschaffen. Damit besteht für KundInnen die Möglichkeit, in 
eine Gruppe zu wechseln, die ihren altersspezifischen Bedarfen und dem Ruhebedürfnis bes
ser entspricht. Dieses Angebot steht grundsätzlich allen Menschen in der Tagesstruktur of
fen. 

KundInnen der Tagesstruktur gelten als nicht erwerbsfähig und die Tätigkeit in der Tages
struktur ist kein Dienstverhältnis. KundInnen erhalten eine Leistungsanerkennung (in ande
ren Bundesländern auch „Taschengeld“ genannt). Aus Sicht des Landes Wien sollten Men
schen mit Behinderung durch ihre Tätigkeit in der Tagesstruktur in der gesetzlichen Sozial
versicherung einen Anspruch auf Mindestpension erwerben und in der Folge auch als Senio
rInnen nicht mehr von der Mindestsicherung abhängig sein. 

 

Im Bereich Wohnen wurde die Leistung Tagesbetreuung geschaffen, die unter anderem für 
die Zielgruppe der SeniorInnen zur Verfügung steht. Wenn Personen auf Grund ihres Alters 
nicht mehr in die Tagesstruktur gehen möchten, besteht die Möglichkeit, in die Tagesbetreu
ung im Bereich Wohnen zu wechseln. 

Im Teilbetreuten Wohnen, das sich an Menschen mit Behinderung richtet, die primär in ei
ner eigenen Wohnung leben und keine permanente, unmittelbare Erreichbarkeit von Be
treuungspersonen benötigen, besteht die Möglichkeit, mit mobilen Pflegeleistungen zu ko
operieren. So ist es auch älteren Personen trotz Pflegebedarf möglich, in ihrem gewohnten 
Umfeld weiterhin wohnen zu bleiben. 

Das vom FSW geförderte Mobilitätskonzept für alle KundInnen der Tagesstruktur erlaubt, 
flexibel auf Bedarfe zu reagieren und eine möglichst selbstbestimmte Mobilität von Men
schen mit Behinderung zu unterstützen. Die Leistung kann angepasst werden, wenn die Be
darfe sich im Alter ändern. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Oberstes Ziel ist es, dass die KundInnen solange wie möglich in ihren bestehenden Wohnein
richtungen bleiben können. Dies wird unterstützt durch die Kooperation mit der Pflege im 
Teilbetreuten Wohnen (inklusive Garconnierenverbünde) und durch eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung in den Garconnierenverbünden. Da die Anzahl älterer Menschen mit Behinderung 
zunimmt und damit auch der Wechsel aus der Behindertenhilfe in den Bereich der Pflege in 



Team 20 „Wien“ (Land Wien) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 449 von 612 

Zukunft häufiger vorkommen wird, ist ein optimiertes Management beim Übergang vom Be
hinderten- in den Pflegebereich von besonderer Bedeutung. 

Menschen mit Behinderung müssen rechtzeitig durch entsprechende Betreuungskonzepte 
auf die zu erwartenden Veränderungen vorbereitet werden. Bei der Entwicklung solcher 
Konzepte werden betroffene Menschen mit Behinderung partizipativ eingebunden. Koope
rationen mit mobilen Pflegeleistungen sind zu forcieren, um passende Unterstützung sicher
zustellen. Ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen dem Betreuungspersonal beider Be
reiche muss zudem ermöglicht werden (Übergangsmanagement). Die Ergebnisse sollten in 
den Ausbildungen Berücksichtigung finden. Um die Entwicklung im Bereich älterer Men
schen mit Behinderung besser analysieren und planen zu können, braucht es eine umfas
sende und valide Datenlage. Die aktuell vorhandenen Daten reichen hierfür nicht aus. Es 
braucht weitere statistische Erhebungen.  

Indikatoren 

Anzahl der umgesetzten Projekte zur Biographiearbeit mit älteren und alten Menschen mit 
Behinderung. Valides statistisches Datenmaterial im Bereich der Menschen mit Behinderung. 
Anzahl der Forschungsprojekte, die zum Thema Altern von Menschen mit Behinderung 
durchgeführt werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Statistische Erhebungen zur Verbesserung der Datenlage 
im Zusammenhang mit älteren Menschen mit Behinde
rung. 

2022–
2030 

BMSGPK und 
andere BM, 
Länder, Statistik 
Austria 

offen 

Forschungsprojekte, die das Thema Altern von Menschen 
mit Behinderung zu den Schwerpunkten Lebensplanung, 
Wohnen, Pflege, Angebote für SeniorInnen, Rücksicht
nahme auf individuelle Bedürfnisse, Assistenzleistungen 
etc. aufgreifen. 

2022–
2030 

BMSGPK und 
andere BM 

offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Sozialversicherungsrechtliche Absicherung und Pensions
anspruch für Menschen mit Behinderung in tagesstruktu
rierenden Angeboten. 

2022 - 
2030 

Bund, Länder, 
PVA 

offen 

 

Zum Thema sozialversicherungsrechtliche Absicherung und Pensionsanspruch siehe eben
falls den Beitrag unter Punkt 5.5.4. 

Migrantinnen und Migranten mit Behinderung 

Beitrag der Magistratsabteilung für Integration und Diversität (MA 17) und des Fonds Sozia
les Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Aktuell sind 10.800 AsylwerberInnen in der Grundversorgung des Landes Wien. Die Zahl der 
asylsuchenden Menschen sinkt, gleichzeitig steigt die Zahl der AsylwerberInnen mit psychi
schen und psychiatrischen Beeinträchtigungen. Die teilweise schweren psychischen Erkran
kungen hängen mit Fluchterfahrung und langen Wartezeiten im Asylverfahren zusammen.  

Es gibt zu wenige Möglichkeiten für psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen 
für AsylwerberInnen und für asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte Personen. The
rapeutisches und medizinisches Personal mit Sprachkenntnissen des Herkunftslandes der 
Personen mit Fluchthintergrund (Erstsprache) steht nur in sehr geringem Ausmaß zur Verfü
gung.  

Zielsetzungen 

• Maßnahmen zur Reduktion der psychischen Belastung für AsylwerberInnen. 

• Sicherstellung der psychologischen und psychotherapeutischen Versorgung von Asyl
werberInnen und Asylberechtigen in ihrer Erstsprache. 

• MigrantInnen mit Behinderung soll es durch passende Unterstützungsmaßnahmen 
ermöglicht werden, Deutschkurse zu besuchen und Sprachprüfungszertifikate des ÖIF 
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zu erlangen. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind derzeit kaum in der 
Lage, der Behörde zur Erlangung des Daueraufenthalts EU bzw. der Staatsbürger
schaft entsprechende amtsärztliche Atteste vorzulegen.  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Ausbau des Angebotes an leistbaren psychologischen/ psy
chotherapeutischen Behandlungen in der Erstsprache von 
Menschen mit Migrationshintergrund.  

2022–
2030 

BMI 
BMEIA 
FSW 
MA 17 
ÖGK 

offen 

Die Ausbildung von zwei- oder mehrsprachigen Fachkräf
ten in den Bereichen Psychiatrie/ Psychologie/ Psychothe
rapie soll unterstützt und gefördert werden. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 

offen 

Schaffung zielgruppenadäquater Sprachkurse. 2022–
2024 

BMI 
BMEIA 
ÖIF 

offen 

Die Prüfungsformate des ÖIF sollen für Personen mit Seh- 
und Hörbehinderung angepasst werden. 

2022–
2024 

ÖIF offen 

Anpassung der Ausnahmebestimmung zur Ablegung der 
Prüfungen nach dem IntG über den Personenkreis der psy
chisch und physisch gesundheitlich beeinträchtigten Per
sonen hinaus. 

2022–
2024 

BMI 
BMEIA 

offen 
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Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 

Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Die Ergebnisse der Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behin
derung“133 zeigen, dass Menschen mit Behinderung deutlich mehr (psychische und physi
sche) Gewalt als Menschen ohne Behinderung erleben. Als wesentliches Ergebnis wurde her
vorgehoben, dass die Organisationskultur der Trägerorganisationen in diesem Zusammen
hang eine wichtige Rolle spielt, und dass eine solche auf der Basis der UN-BRK mit den 
Grundprinzipien der Achtung der Würde der Person, Selbstbestimmung, Empowerment, 
Selbstvertretung und Partizipation eine gewaltfreie Umgebung fördert. 

Um Menschen mit Behinderung entsprechend dem Artikel 16 der UN-BRK (Freiheit von Aus
beutung, Gewalt und Missbrauch) vor Gewalt und Missbrauch zu schützen und um präventiv 
gegen Gewalt vorzugehen, stellt der FSW im Rahmen seiner Vorgaben für das Förderwesen 
sicher, dass Konzepte zur Gewaltprävention für die entsprechenden Leistungen vorhanden 
sind und umgesetzt werden. Dies wird im Zuge der regelmäßig bei Trägerorganisationen 
durchgeführten Qualitätsaudits geprüft. Weiters gibt es im FSW eine Ombudsstelle und 
Richtlinien zur Prävention von Gewalt, nach der Trägerorganisationen verpflichtet sind, Ge
waltvorfälle zu melden. Es werden spezifische Projekte im Bereich Gewaltprävention geför
dert. Wie bereits unter 1.5.1. angeführt, werden für Frauen mit Behinderung zusätzlich ver
schiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Thema Gewalt zur Verfügung ge
stellt. 

Durch den Prozess „Wiener Wege zur Inklusion“ sind zwei wichtige Projekte im Bereich Ge
waltprävention entstanden: 

                                                      

133Siehe: https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718  

(Zugriff am: 18.05.2021) 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718
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• Das Projekt „Peer-StreitschlichterInnen“ umfasste die Ausbildung von zehn Men
schen mit Lernschwierigkeiten durch einen eigens konzipierten Lehrgang zu Peer-
StreitschlichterInnen (Mediation bei Konflikten). Dieses Angebot steht den KundIn
nen der Behindertenhilfe kostenlos zur Verfügung.  

• Das Projekt „Agentur Sonnenklar & Drehscheibe Peer-Streitschlichtung“ bietet seit 
Oktober 2019 Workshops zum Thema „Institutionelle und Strukturelle Gewalt“ für 
die Einrichtungen der Tagesstruktur an. Die Workshops finden für KundInnen, Mitar
beiterInnen und Leitungsebenen gemeinsam statt und sind in dieser Form ein einzig
artiges Angebot. Die Workshops sollen über unterschiedliche Formen von Gewalt 
aufklären und Handlungsmöglichkeiten in der Gewaltprävention aufzeigen.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziele im Bereich der Gewaltprävention betreffend Leistungen für Menschen mit Behinderung 
sind: 

• Ausbau der Unterstützungsstrukturen bei Gewaltvorfällen für Menschen mit Behin
derung, insbesondere der Peer-Beratungsangebote 

• Förderung einer Organisationskultur in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, wel
che die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung fördert und unterstützt  

• Erhöhung des Bewusstseins für Gewalt und im Besonderen zum Thema strukturelle 
Gewalt bei MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe 

• Ausbau der Mit- und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 

• Reduktion der Gewaltvorfälle in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Indikatoren: 

• Anzahl der geförderten Angebote und Beratungsstellen in Wien  

• Anzahl der berichteten Gewaltvorfälle in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

• Anzahl der durchgeführten Gewaltworkshops der Agentur Sonnenklar 

• Ergebnisse der Qualitätsaudits des FSW 

• Anzahl der Meldungen von Gewaltvorfällen gemäß Gewaltschutzkonzept in allen ge
förderten Leistungen 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Weiterführung der Workshops zu den Themen Gewaltprä
vention und strukturelle Gewalt in den Einrichtungen der 
Behindertenhilfe. 

2022–
2030 

FSW offen 

Weitere Implementierung der Peer-StreitschlichterInnen 
als Angebot für KundInnen der Behindertenhilfe. 

2022–
2025 

FSW offen 

Fortlaufende Qualitätssicherung durch Überprüfung der 
Einhaltung der Qualitätsstandards für die Behindertenhilfe 
des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen sowie deren 
Weiterentwicklung. 

2022–
2030 

FSW offen 

Weiterführung und Ausbau der Peer-Beratungsstellen 2022–
2030 

FSW offen 

Gebärdensprache 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Der FSW fördert nach § 16 des CGW Dolmetschleistungen für gehörlose, hörsehbehinderte 
oder taubblinde Menschen zum Zweck der sozialen Rehabilitation im privaten Bereich. Die 
Nutzung dieser Leistung ist davon abhängig, dass ausreichend Gebärdensprachdolmetsche
rInnen vorhanden sind. In Österreich ist der Mangel dieser eine seit langem bestehende Her
ausforderung134. Es gibt derzeit nur vier Ausbildungsstätten für Gebärdensprachdolmet
schung. Ein kontinuierlicher Ausbau der Ausbildungsplätze in Österreich ist für die Deckung 
des Bedarfes notwendig und für Wien mit der größten Gehörlosen-Community Österreichs 
im Besonderen. 

Neben dem Mangel an GebärdensprachdolmetscherInnen ist es für die Zielgruppe schwierig, 
GebärdensprachdolmetscherInnen für ihre Termine im privaten Bereich zu finden. Grund da
für ist auch, dass diese Termine mit kurzer Einsatzdauer (beispielsweise bei Arztterminen) 

                                                      

134 BMASGK, Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderung in Österreich 2016, 
Wien 2017 (Zugriff am: 18.05.2021) 
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aber oft mit langen Wegstrecken und Wartezeiten verbunden und somit aus finanzieller 
Sicht weniger attraktiv sind als zeitlich längere Einsätze im Bildungsbereich. Eine Verbesse
rung im Zugang zu Dolmetschleistungen durch die Koordination von Angebot und Nachfrage, 
ist sowohl für GebärdensprachdolmetscherInnen als auch für Betroffene ein Gewinn. Die 
Entwicklung einer solchen koordinierenden Stelle in jenen Bundesländern, in denen es noch 
keine solche Stelle gibt – unter Einbeziehung aller Stakeholder – würde zu mehr Transparenz 
bezüglich der Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Dolmetschleistungen führen und 
sollte innovative Anstellungsformen für DolmetscherInnen beinhalten. 

GebärdensprachdolmetscherInnen können vermehrt online über Videotelefonie arbeiten, 
jedoch ist in besonders sensiblen Situationen ein persönliches Dolmetschen vor Ort unab
dingbar. Technische Lösungen bieten eine Ergänzung, müssen jedoch entsprechend den 
Standards in guter Qualität und mit ausgebildeten GebärdensprachdolmetscherInnen ange
boten und durchgeführt werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

• Erleichterung der Inanspruchnahme von Gebärdensprachdolmetschleistungen in 
Wien  

• Entwicklung der Leistung entsprechend moderner Technologien und den Bedarfen 
von gehörlosen, hörsehbehinderten und taubblinden Menschen 

• Bundeseinheitliche Regelungen zu Gebärdensprachdolmetschleistungen 

Indikatoren: 

• Erhöhung der Anzahl der zur Verfügung stehenden GebärdensprachdolmetscherIn
nen in Wien. 

• Ergebnisse der KundInnenzufriedenheitsbefragungen zeigen eine verbesserte Le
bensqualität bei der Zielgruppe. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 

Geschätzte Ge
samtkosten 

Dem Bedarf entsprechendes österreichweites Angebot an 
Ausbildungsplätzen zum/zur Gebärdensprach-dolmetsche
rIn. 

2022–
2030 

Bund 
 

offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 

Geschätzte Ge
samtkosten 

Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen betreffend des 
Zugangs zu Gebärdensprachdolmetschleistungen in Wien – 
unter Einbeziehung der Expertise aller Stakeholder. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 

offen 

Schaffung einer nationalen Video-Dolmetsch-Lösung mit ei
nem Service, welches das Dolmetschen jedes Telefonats je
derzeit möglich macht. 

2022–
2030 

Bund offen 

Bundeseinheitliche Regelungen zu Dolmetschleistungen be
treffend Umfang und Bezug der Leistung in allen Lebensbe
reichen. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 
ÖGK 

offen 

Barrierefreiheit 

Allgemeines 

Beitrag der Magistratsdirektion, von Wien Digital (MA 01), der Kompetenzstelle für barriere
freies Planen, Bauen und Wohnen (MA 25), von Wiener Wohnen, der Wiener Stadtwerke und 
des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Neue Bauten und Wohnungen werden barrierefrei errichtet. Viele Gebäude sind in Wien 
aber aus einer Zeit, in der noch nicht barrierefrei gebaut wurde und damit nicht barrierefrei. 

Auf Grund der demografischen Entwicklung wird die Anzahl älterer Menschen (insb. Men
schen ab 70 Jahren) in Wien in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark zunehmen. Viele 
ältere Menschen leben im Gemeindebau, jedoch nur 10% des Wohnungsbestandes von Wie
ner Wohnen ist „stiegenfrei“. Um mehr Barrierefreiheit zu schaffen und für Menschen mit 
Pflegebedarf einen möglichst langen Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, 
werden seitens des Landes Wien und von Wiener Wohnen die Bauten technisch nachgerüs
tet, um barrierefreie Wohnungszugänge zu schaffen. Die Nachrüstung mit Liften ist dabei ein 
zentrales Vorgehen. 
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Die MA 25 hat seit 2020 die organisatorische Verantwortung für den Abbau baulicher Barrie
ren für die von der Gemeinde Wien genutzten Gebäude. Folgende fünf zentrale Maßnahmen 
werden im Rahmen des Etappenplans nach dem Wiener Antidiskriminierungsgesetz verfolgt: 

• Barrierefreie Zugänglichkeit des Objekts 

• Einbau von behindertengerechten Aufzügen 

• Einbau von barrierefreien WC-Anlagen 

• Nutzungssicherheit in den Stiegenhäusern 

• Einbindung von taktilen Leitsystemen 

 

Zusätzlich betreut die Kompetenzstelle ein Webservice zur Meldung baulicher Barrieren und 
bietet Beratung zur Barrierefreiheit und Wohnraumadaptierung an. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Wichtig ist, schon in der Planungsphase auf die Anpassbarkeit des Wohnraums zu achten, 
um sich spätere Adaptierungskosten zu sparen. Beim Umbau von Altbestandsbauten sollte 
ein bestimmter Anteil unabhängig davon, ob der Wohnraum aktuell barrierefrei benötigt 
wird, barrierefrei gestaltet werden. 

Hauptziel der Kompetenzstelle für barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen ist die laufende 
Koordinierung der Umsetzung des Wiener Etappenplans zur baulichen Barrierefreiheit. Die 
Wirksamkeit der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Etappenplan werden anhand des 
Umsetzungsstandes gemessen. Zusätzlich werden KundInnenzufriedenheitsumfragen zur 
Messung der Beratungsqualität der Kompetenzstelle durchgeführt. 

Bei Wiener Wohnen sind der Ausbau der baulichen Barrierefreiheit, die Sicherstellung der 
Verfügbarkeit barrierefreier Wohnungen, die Barrierefreiheit im Bereich der Kommunikation 
und Information und die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten zentrale Zielsetzungen. 
Zielerreichungen werden durch MieterInnenbefragungen gemessen. 

Die Wiener Stadtwerke verfolgen das Ziel, sämtliche Services, Produkte und Dienstleistungen 
inklusiv für alle KundInnen gleichermaßen anzubieten. Zu diesem Zweck gibt es Trainings zur 
Sensibilisierung der MitarbeiterInnen zum Thema Behinderung. Zusätzlich werden User Ex
perience Tests mit Menschen mit Behinderung durchgeführt und daraus gewonnene Er
kenntnisse umgesetzt. Es werden Internetauftritte hinsichtlich der Barrierefreiheit und der 
Verwendung leicht verständlicher Informationen optimiert. Die Fahrzeugflotte wird verjüngt 
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und die Neufahrzeuge ausschließlich barrierefrei angeschafft. Haltestellen, Stationen und Ti
cketautomaten sollen barrierefrei nutzbar sein. Linienkreuze und Stationen in der U-Bahn 
werden in Abstimmung mit Behindertenorganisationen barrierefrei adaptiert und errichtet.  

Maßnahmen 

Inhalt  Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Evaluierung der Fortschritte des Wiener Etappenplans.  MA 25 offen 

Barrierefreie Errichtung von Gemeindewohnungen, lau
fende Nachrüstung von Altbauten und rollstuhl-gerech
ter Ausbau von Wohnungen. 

2022–
2030 

Wiener Woh
nen 

offen 

Schulung von MitarbeiterInnen im Bereich der barriere-
freien Kommunikation und Information. 

2021 Wiener Woh
nen 

offen 

Erstellung von Förderprogrammen im Bereich der bauli
chen Barrierefreiheit. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 
EU-Mittel 

offen 

Rücksichtnahme auf bauliche, kommunikative und digi
tale Barrierefreiheit; Barrierefreiheit ab der Planungs
phase; IT-Usertests mit blinden und seh-behinderten 
Menschen; Zertifizierung des Webauftrittes durch Blin
den- und Sehbehindertenorganisationen; Implementie
rung von einfacher Sprache in die Kommunikation. 

2022–
2030 

 

Wiener Stadt
werke 

offen 

Konzernweite Etappenpläne bis 2023; Evaluierung der 
Etappenpläne ab 2024. 

2023-
2024 

Wiener Stadt
werke 

offen 

Trainings und Schulungen für MitarbeiterInnen. 2022–
2030 

Wiener Stadt
werke 

offen 
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Inhalt  Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Monatliche Sitzungen mit Behindertenverbänden und 
Einbindung der Behindertenverbände. 

2022–
2030 

Wiener Stadt
werke 

offen 

Barrierefreie Beratungsstellen durch: barrierefreie 
Homepage und Applikationen, einfachen und barriere
freien Zugang zu digitaler Kommunikation, Applikationen 
für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, Leit
systeme für seh- und hörbehinderte Menschen, Zuschal
tung von GebärdensprachdolmetscherInnen per Applika
tion und Video-konferenz, Beratung zum Umgang mit so
zialen Medien. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 

offen 

Anreizsysteme für VermieterInnen zum barrierefreien 

Umbau von Wohnungen: z.B. Förderungen, Steuer-er

leichterungen, Freibeträge. 

2022–
2030 

Länder 
Bund 

offen 

Darstellung der Inhalte bei E-Learnings und Informati
onsfilmen jeweils mit Text im Film. Zusätzliche Beschrei
bung der dargestellten Inhalte in einer eigenen Tonspur. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 

offen 

Bildung 

Vorschulische Bildung 

Beitrag der Magistratsabteilung 10, Stadt Wien - Kindergärten (MA 10) 

Ausgangslage 

Die Bildungs- und Entwicklungsbegleitung aller Kinder, die einen städtischen Kindergarten 
besuchen – und somit selbstredend auch aller Kinder mit Behinderung – ist eine wesentliche 
elementarpädagogische Aufgabe. Inklusion stellt einen klaren Tätigkeitsauftrag dar und wird 
als eines der handlungsleitenden pädagogischen Prinzipien verstanden. Daher wird in der 
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pädagogischen und organisatorischen Tätigkeit sowie in den unterschiedlichen Organisati
onsbereichen der Stadt Wien – Kindergärten eine ganzheitliche Umsetzung dieses Prinzips 
angestrebt. 

Zur Ermöglichung der Inklusion von Kindern mit Behinderung im pädagogischen Alltag ste
hen insbesondere folgende Ressourcen zur Verfügung: verschiedene Gruppenformen mit zu
sätzlichem Fachpersonal, angepasste Kinderanzahl pro Gruppe, regelmäßige Unterstützung 
und Fachberatung des Personals durch ein interdisziplinäres mobiles ExpertInnenteam, an
gepasste Raumgestaltung, Hilfsmittel, Weiterbildung, Supervision und qualitätssichernde 
Maßnahmen für MitarbeiterInnen. 

Die laufende Weiterentwicklung und Anwendung des Inklusionsprinzips drücken sich auch in 
der regelmäßigen Evaluierung und Anpassung der pädagogischen Konzepte aus. Als Beispiel 
kann in diesem Zusammenhang das Inklusionskonzept für einen bilingual (Lautsprache und 
Gebärdensprache) geführten Kindergarten genannt werden, welches in der praktischen Um
setzung besonders Kindern mit Hörbeeinträchtigung eine individuell angepasste Entwick
lungsbegleitung und Teilhabe im pädagogischen Alltag ermöglicht. In Erweiterung dazu wird 
seit dem Jahr 2019 an weiteren zusätzlichen Standorten bilingual im pädagogischen Alltag 
gesprochen. Die Besonderheit in diesem Kontext ist die hierfür spezielle pädagogische Aus
bildung für gehörlose Erwachsene, die von den Stadt Wien – Kindergärten angeboten wurde. 
Weiters wird im Jahr 2022 ein Bildungscampus, thematisch speziell für Kinder mit einer 
Hörbeeinträchtigung, eröffnet. In einem Bildungscampus findet ganztägige Bildung für Kin
der von 0-10 bzw. 14 Jahren in gemeinsamen Bildungsbereichen mit multifunktionalen Räu
men statt. 

Als weiteres Beispiel können die ebenso umfassenden Konzepte zur Unterstützung von Kin
dern mit einer Autismus-Spektrum-Störung angeführt werden. Auch diese beinhalten fach
lich engmaschige Begleitung und Beratung der PädagogInnen vor Ort durch interdisziplinäre 
ExpertInnen, spezielle zusätzliche Förderangebote, Gestaltung von Kindergartengruppen, 
Gestaltung von gesamten Standorten (z.B. Schwerpunkthäuser), Fortbildungen, Kooperation 
mit außerinstitutionellen Facheinrichtungen, Kooperation mit schulischen Institutionen, spe
zifische Elternberatung etc. Für die Stadt Wien - Kindergärten ist im Zusammenhang mit den 
vielfältigen Aspekten von Inklusion auch der Austausch mit InteressensvertreterInnen von 
Kindern mit Behinderung oder außerinstitutionellen Facheinrichtungen besonders wichtig. 

Im Sinne des Inklusionsprinzips und der ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung 
konnten die zur Verfügung gestellten Kindergartenplätze für Kinder mit Behinderung seit 
dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt werden. Derzeit decken die städtischen Kindergärten mit 
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rund 36% des Marktanteiles an Kindergartenplätzen in Wien über 95% des Platzangebots für 
Kinder mit Behinderung ab. Es ergibt sich daraus das Anliegen von Seiten der Stadt Wien – 
Kindergärten an private Kindergartenträgerorganisationen, sich verstärkt am Ausbau von 
entsprechenden Platzressourcen zu beteiligen. Für den auch künftig weiterhin nötigen Aus
bau von erforderlichen Kindergartenplätzen für Kinder mit Behinderung zeigen sich zudem 
besondere Herausforderungen wie derzeit fehlendes Fachpersonal am Arbeitsmarkt. 

Zielsetzungen 

• Fortgesetzte Erweiterung von Kindergartengruppen, welche den Anforderungen ei
ner inklusiven Begleitung von Kindergartenkindern gerecht werden  

• Personelle Fachteamerweiterung durch Einbeziehung von einschlägig qualifiziertem 
Fachpersonal für Kindergartengruppen und Unterstützungsteams  

• Weiterentwicklung und Ausweitung der Anwendung des Inklusionsprinzips durch zu
sätzliche speziell angepasste pädagogische Konzepte 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Fortgesetzte Erweiterung von Kindergartengruppen, wel
che den Anforderungen einer inklusiven Begleitung von 
Kindergartenkindern gerecht werden. 

2022–
2030 

Land Wien offen 

Anerkennung facheinschlägiger Ausbildungsformen zur Er
weiterung der pädagogischen Grundteams der Kindergar
tenstandorte. 

2022–
2030 

Land Wien  
Bund 

offen 

Fortgesetzte Umsetzung der Inklusionskonzepte mit diver
sen Schwerpunkten. 

2022–
2030 

Land Wien 
 

offen 

Fortgesetzter Ausbau des vorhandenen kindergarten-in
ternen mobilen Unterstützungssystems durch einschlägig 
qualifiziertes Fachpersonal. 

2022–
2030 

Land Wien 
 

offen 

Fortgesetzte Förderung von inklusiven Kindergarten-plät

zen bei privaten Kindergartenträgerorganisationen. 

2022–
2030 

Land Wien 
 

offen 

Schulen 

Beiträge der Bildungsdirektion und der Magistratsabteilung 56 – Wiener Schulen (MA 56) 
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Ausgangslage 

Kinder und junge Menschen mit Behinderung haben das Recht auf Bildung. Diesem Anliegen 
wird in den städtischen Bildungseinrichtungen über die Bildungsdirektion durch eine Förde
rung der SchülerInnen auf Basis ihrer jeweiligen individuellen Bedürfnisse entsprochen. Ziel 
ist ein vielfältiges Schulsystem, das allen Kindern und jungen Menschen einen Zugang zur Bil
dung ohne Diskriminierung und Barrieren ermöglicht. 

Durch Inklusionsgruppen bzw. -klassen in Bildungseinrichtungen und Regelgruppen in son
derpädagogischen Bildungseinrichtungen bietet Wien SchülerInnen eine inklusive Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Nachmittagsbetreuung und Angebote in den Ferien sind wich
tige zusätzliche Aspekte. Orientiert am individuellen Förderbedarf werden schrittweise Un
terstützungssysteme für Kinder und junge Menschen mit Behinderung ausgebaut. 

Derzeit endet die Schulkarriere von Kindern mit Behinderung in vielen Fällen zwischen dem 
15. und 16. Lebensjahr. Kinder mit Behinderung würden von weiteren Schuljahren stark pro
fitieren. Diese Maßnahme, die eine Veränderung in den bundesgesetzlichen Regelungen er
fordert, würde auch den Einstieg in den Arbeitsprozess einfacher gestalten. 

Exkurs zum Bildungscampus Wien („Good-Practice-Beispiel“) 

Die Stadt Wien geht mit dem Wiener Campusmodell und Campus plus-Konzept neue Wege 
im Bildungsbereich. Bis 2023 soll es insgesamt 14 Standorte geben, an denen Kindergarten-, 
Schul- und Freizeitpädagogik örtlich miteinander verschränkt zum Einsatz kommen. Ganztä
gige Betreuungsformen und die unmittelbare Nähe der einzelnen Bildungs-einrichtungen er
möglichen Synergien und Chancen für Inklusion. Hier gibt es Unterstützungssysteme und 
Spezialräume für Menschen mit Behinderung, Sonderpädagogik-Klassen für Kinder mit Be
einträchtigungen, basale Förderklassen und diverse Integrations-klassen. Zusätzlich gibt es 
Kreativ- und Therapiebereiche. Auch bautechnisch sind diese Einrichtungen mit Bezug zu 
Barrierefreiheit und Nutzbarkeit für Menschen mit Behinderung am neuesten Stand. 

SchülerInnentransporte und Angebot der schulischen Tagesbetreuung 

Von der MA 56 seit Jahrzehnten kostenlos angebotene und zentral koordinierte SchülerIn
nen-transporte, die von spezialisierten Fahrtdienstunternehmen abgewickelt werden, ge
währ-leisten Kindern und Jugendlichen einen niederschwelligen Zugang zu öffentlichen Bil
dungs-einrichtungen. 2.000 SchülerInnen nutzen derzeit dieses Angebot. 
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Zusätzlich zu inklusiven schulischen Tagesbetreuungsangeboten kann ein Sonderangebot für 
bestimmte Zielgruppen, wie bspw. blinde SchülerInnen in einer der neun spezialisierten öf
fentlichen Bildungseinrichtungen in Anspruch genommen werden. Speziell ausgebildetes 
und qualifiziertes Hortpersonal übernimmt die umfassende und bedarfsgerechte Betreuung. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziele der Bildungsdirektion: 

• Schaffung eines offenen und inklusiven Lernumfeldes in allen Schulen 

• Inklusives Curriculum für alle Lehrprozesse durch Abschaffung der Sonderschullehr
pläne 

• Verankerung des Nachteilsausgleichs als Recht im Rahmen der Leistungsbeurteilung 

• Jede Lehrperson ist uneingeschränkt für inklusive Unterrichtsarbeit heranzuziehen 

• Diskriminierungsfreie Verfahren zur Abklärung von Unterstützungs- und Förderbedarf 

Ziel der MA 56: 
Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ihren Familien durch SchülerIn
nentransporte einen raschen, unkomplizierten und sorgenfreien Schulbesuch zu ermögli
chen und durch spezielle Tagesbetreuungsangebote die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für die Erziehungsberechtigten zu verbessern. Die kostenlosen Angebote sichern die beste 
Förderung für junge Menschen und tragen dazu bei, finanzielle Belastungen der Familien zu 
entschärfen. Es ist geplant, das vorhandene Angebot fortzusetzen, bedarfsorientiert auszu
bauen und zu evaluieren. 

Maßnahmen 

Inhalt – Bildungsdirektion Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Im Rahmen des Modells „Campus plus“ werden bis 
2023 weitere Projekte in sechs Bezirken der Stadt 
Wien umgesetzt. 

2023 Land Wien offen 

Schulische Tagesbetreuung: Ausbau spezieller Thera
piemöglichkeiten (z.B. Snoezelenräume, Motori
kräume, spezielle Deckenschienen für Motorikübun
gen und Motoriktherapien). 

2022–
2030 

MA 10 
MA 56 
Bildungsdirektion 

offen 
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Schulen – Barrierefreiheit 

Beitrag der Magistratsabteilung 56 – Wiener Schulen (MA 56) 

Ausgangslage 

Etappenplan zur Sanierung von Bestandsgebäuden und Barrierefreiheit bei Neubauten und 
Erweiterungen: 

Das Land Wien ist Schulerhalterin von mehr als 380 öffentlichen Wiener Pflichtschulen. Ein 
Großteil der vorhandenen Gebäude stammt noch aus der Gründerzeit. Die baulichen Ausfüh
rungen von Schulgebäuden sind vielschichtig und unterschiedlich. Umfassende Barrierefrei
heit von Bestandsgebäuden ist nur gemeinsam mit einer umfassenden Sanierung des jeweili
gen Standortes möglich. Diese Eingriffe in dicht verbauten innerstädtischen Gebieten sind 
kostenintensiv und zeitaufwendig. 

Die demographischen und städtebaulichen Entwicklungen sowie die signifikant steigende 
Nachfrage erfordert in den nächsten Jahren zusätzlich den konsequenten Ausbau des Ange
bots an Kindergarten- und Pflichtschulplätzen. Das Angebot wird zum Teil in Form des Wie
ner Campus Plus- Modells in Regionen mit entsprechenden Wohnbauvorhaben realisiert. Für 
ein bedarfsgerechtes Schulangebot sind Erweiterungen bestehender allgemeinbildender 
Pflichtschulen sowie die Errichtung von Schulbauten an neuen Standorten erforderlich. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das Land Wien verfolgt eine schrittweise barrierefreie Erschließung der bestehenden Ge
bäude in Umsetzung des Wiener Antidiskriminierungsgesetzes. Wie bereits unter Kapitel 
3.1.1. erwähnt, wurde ein Etappenplan hierzu erstellt. 

In einem ersten Schulsanierungspaket bis 2007 wurde eine Vielzahl an Gebäuden barriere
frei erschlossen. Im Zuge des seit 2019 laufenden zweiten Schulsanierungspaktes folgen in
nerhalb der nächsten Jahre weitere 40 Standorte. Als Indikator für die Zielerreichung dient 
die Messung der Anzahl der zusätzlich barrierefrei erschlossenen Bestandsgebäude bis 2030. 

 

Barrierefreie Teilnahme und Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen wird durch 
Neubauten sowie durch Erweiterungen und Zubauten im Bereich der schulischen Infrastruk
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tur mit den notwendigen Unterstützungssystemen ermöglicht. Ziel ist, dass Kinder und Ju
gendliche sich möglichst frei bewegen und inklusiv am Unterreicht bzw. Regelbetrieb teil
nehmen können. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkosten 

Umsetzung eines 5-Punkte-Programms in Zusammenarbeit 
mit der MA 25. Die 5 Verbesserungsmaßnahmen sind be
reits unter 3.1.1 beschrieben. 

2022–
2030 

MA 25 mit 
MA 56 

offen 

 

Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen 

Beitrag der Wiener Volkshochschulen (VHS) und des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

In der UN-BRK wird der Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigten 
gesellschaftlichen Teilhabe besondere Bedeutung zugemessen. Damit die Inhalte der Kon
vention mit Leben erfüllt werden, ist es notwendig, dass sich ein Paradigmenwechsel im 
Handeln jener Personen widerspiegelt, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten, 
sie begleiten, unterstützen und ihnen assistieren. 

Um eine zeitgemäße und an den Grundwerten der UN-BRK orientierte Betreuung, Unterstüt
zung und Begleitung von Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
zu gewährleisten, wird seitens des FSW laufend geprüft, dass das eingesetzte Personal den 
vorgeschriebenen Qualifizierungsgrad aufweist. In diversen vom FSW geförderten Program
men und Projekten werden Menschen mit Behinderung zudem zur Stärkung von Chancen 
und Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe geschult. 
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Um Menschen mit Behinderung einen barrierefreien Zugang zu Leistungen in Bezug auf Er
wachsenenbildung und lebensbegleitendem Lernen zu ermöglichen, wurden zudem von den 
Wiener Volkshochschulen folgende Maßnahmen gesetzt: die verlängerte Lehre für Men
schen mit Lernschwierigkeiten sowie ein Pilotprojekt zur Wegbeschreibung für blinde und 
sehbehinderte Menschen135. 

Der Planung und Umsetzung von Maßnahmen gehen bei den Wiener Volkshochschulen Ab
sprachen und Begehungen der Standorte mit Behindertenorganisationen voraus. Zusätzlich 
erfolgen Befragungen von KursteilnehmerInnen mit Behinderung. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel sind ein barrierefreier und niederschwelliger Zugang zu Standorten, Bildungs- und Bera
tungsangeboten sowie Informationsmaterialien und Kursunterlagen. 

Darüber hinaus geht es darum, Fachpersonal zu befähigen, Menschen mit Behinderung bei 
der Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit, Begabungen und Fähigkeiten und im Zusammen
hang mit Inklusion und Empowerment bestmöglich zu unterstützen. Gleiches gilt für die Aus
bildung von Menschen mit Behinderung selbst. Ein wichtiges Ziel ist es, Menschen mit Behin
derung als Lehrende und Co-Lehrende einzusetzen. 

Indikatoren zur erfolgreichen Umsetzung der Ziele lassen sich definieren durch die Erhebung 
barrierefreier Kursstandorte, Kursunterlagen und eingesetzte Best-Practice-Methoden zur 
barrierefreien Kursgestaltung sowie die Auswertung von Feedbackbögen. Entwicklungen 
können auch durch die Anzahl abgeschlossener Ausbildungen von Menschen mit Behinde
rung und deren Einsatz als Lehrende und Co-Lehrende gemessen werden. 

                                                      

135 Siehe: https://www.vhs.at/de/wegbeschreibungen (Zugriff am: 18.05.2021) 

https://www.vhs.at/de/wegbeschreibungen


Team 20 „Wien“ (Land Wien) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 467 von 612 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Erarbeitung neuer Lerninhalte, die einen 
Bewusstmachungsprozess in Aus-bil
dungseinrichtungen zur Entwicklung 
neuer Rollenbilder und Vorstellungen be
wirken und einen Paradigmenwechsel im 
Sinne der UN-BRK vorantreiben. Veranke
rung der Inhalte in Lehrplänen.  

2022–
2030 

Universitäten 
Träger der Pädagogischen 
Hochschulen, der Schulen 
für Pflegeberufe und der 
Schulen für Sozial-betreu
ungsberufe 
BMBWF 
BMA 
Länder 

offen 

Ausweitung der Bildungsprogramme für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

2022–
2030 

BMBWF 
BMA 
Länder 

offen 

Einbindung von Menschen mit Behinde
rung, insb. Menschen mit Lernschwierig
keiten bei der Gestaltung von Ausbildun
gen und deren gesetzlichen Grundlagen 
sowie bei der Umsetzung der erarbeiteten 
Inhalte. 

2022–
2030 

Universitäten 
Träger der Pädagogischen 
Hochschulen, der Schulen 
für Pflegeberufe und der 
Schulen für Sozial-betreu
ungsberufe 
BMBWF 
BMA 
Länder 

offen 

Weiterführung der barrierefreien Umbau
ten von Standorten. 

2022–
2030 

VHS 
MA 25 

offen 

Für alle Standorte: 

Bildschirminformationen werden gemäß 
dem 2-Sinne-Prinzip als vor Ort auslös
bare Audio-informationen zur Verfügung 
gestellt. 

2022–
2030 

VHS offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Errichtung eines Infopoints mit taktilen 
und akustischen Informationen über Ört
lichkeiten, Kursangebote, etc. 

Anbringung von taktilen Plänen und ei
nem durchgängigen Leitsystem aus tast
baren Beschriftungen, taktilen Bodenin
formationen und Audioinformationen zur 
Orientierung für blinde und sehbehin
derte Menschen. 

Gestaltung einer barrierefreien Webseite 
(screenreader-tauglich) und Ergänzung 
von Kurs-Feedbackbögen um die Abfrage 
der Barrierefreiheit. 

bis 
Ende 
2022 

VHS offen 

Aufbau eines Pools von barrierefreien 
Kursunterlagen und Best-Practice-Metho
den zur barrierefreien Kursge-staltung. 

2022–
2030 

VHS offen 

Beschäftigung 

Beschäftigung allgemein 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Die sich aus der UN-BRK ergebende Forderung, dass Menschen mit Behinderung die Mög
lichkeit haben, sich ihren Lebensunterhalt auf einem allgemeinen, offenen und inklusiven Ar
beitsmarkt zu verdienen, ist aus Sicht des Landes Wien noch nicht umgesetzt. 
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Der FSW fördert im Auftrag des Landes Wien u.a. Arbeitsintegration, Berufsqualifizierung 
und Berufsintegration als freiwillige Leistungen ohne Rechtsanspruch nach dem CGW. Mit 
diesen Angeboten wird versucht, Benachteiligungen von formal als arbeitsunfähig deklarier
ten Menschen mit Behinderung zu kompensieren. Aus Sicht des Landes Wien braucht es, um 
den Forderungen der UN-BRK effektiv nachkommen zu können, vermehrt auch inklusive 
Maßnahmen für Menschen mit Behinderung unabhängig von deren Status (Arbeitsfähigkeit, 
Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten etc.) seitens des Arbeits
marktservice (AMS) und des Sozialministeriumservice (SMS). Dadurch könnten Alternativen 
zur Leistung Tagesstruktur geschaffen werden. 

Bestrebungen, die Tagesstruktur inklusiver zu gestalten und die Durchlässigkeit zum allge
meinen Arbeitsmarkt zu erhöhen, müssen verstärkt und unterstützt werden. Aus Sicht des 
Landes Wien ist aber vorrangiges Ziel, dass junge Menschen erst gar nicht in die Leistung Ta
gesstruktur eintreten, sondern alternative inklusive Ausbildungsmöglichkeiten nutzen und 
am allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Dafür muss das AMS Maßnahmen der 
Qualifizierung und Arbeitsvermittlung für Menschen mit Behinderung mit entsprechenden 
Mitteln ausbauen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Keine Feststellung der „Arbeitsunfähigkeit“ bis zum 25. Lebensjahr 

Die entscheidende Frage, gerade bei jüngeren Menschen mit Behinderung, ist jene nach ih
ren Ressourcen und Stärken und nicht jene nach dem Grad ihrer Behinderung oder ihrer for
malen Arbeitsfähigkeit. Der Fokus sollte auf dem Sozialen Modell von Behinderung zur Beur
teilung individueller Möglichkeiten liegen. Was braucht eine Person mit einer bestimmten 
Beeinträchtigung, um möglichst kompetent, ungehindert und gleichwertig am Arbeitsmarkt 
teilnehmen und teilhaben zu können? 

In diesem Sinne fordert das Land Wien, dass bei Menschen mit Behinderung bis zum 25. Le
bensjahr keine Feststellung der „Arbeitsunfähigkeit“ erfolgt. Es ist entscheidend, dass für 
junge Menschen mit Behinderung alles versucht wird, um Teilhabe am allgemeinen Arbeits
markt zu ermöglichen. Besonders wichtig ist auch ein Zugang zu Leistungen nach dem Ar
beitslosenversicherungsgesetz. 

Indikator: Die Anzahl an Menschen mit Behinderung unter 25 Jahren mit dem Status „ar
beitsunfähig“. 
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Zusammenarbeit zwischen dem AMS, SMS und den Ländern 

Mit Blick auf die Erhöhung der Durchlässigkeit zum Arbeitsmarkt und eine abgestimmte Wei
terentwicklung der Unterstützungssysteme braucht es eine verstärkte Zusammenarbeit zwi
schen dem AMS, SMS und den Ländern (Kooperation der Fördergeber).  

Indikator: Anzahl der Treffen zwischen dem AMS, SMS und den Ländern. 

Koordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung Wien als „Good-Practice-Beispiel“ 

Die Arbeit in der Koordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung (gefördert und beauf
tragt von AMS, FSW, SMS und dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, kurz waff) 
wird als wesentlich wahrgenommen, weil man gemeinsam, systemisch und systematisch auf 
den Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf achtet. Nur ein gemeinsamer Blick auf die 
vielen relevanten Schnittstellen und eine Abstimmung und Kooperation der Unterstützungs- 
und Ausbildungsangebote kann gewährleisten, dass gerade junge Menschen mit Behinde
rung unter Berücksichtigung ihrer individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten die passende 
Ausbildung und Unterstützung erhalten. 

Steuergruppe der Wiener Ausbildungsgarantie 

Im Rahmen halbjährlicher Sitzungen der Steuerungsgruppe Wiener Ausbildungsgarantie 
(AMS, FSW, SMS, waff, Bildungsdirektion, MA 11, MA 13, MA 17, MA 40, AK, WK, ÖGB und 
IV)136 werden die aktuellen Entwicklungen und Strategien zwischen den strategischen Part
nerInnen diskutiert und Vorgehensweisen abgestimmt, um Jugendlichen in Wien einen über 
die Pflichtschule hinausgehenden Abschluss zu ermöglichen. Auch der Abstimmungsbedarf 
der Bundesländer, der mit dem Ausbildungspflichtgesetz und der bundesweiten Ausrollung 
der „AusBildung bis 18“ notwendig wurde, erfolgt in dieser Steuerungsgruppe. 

Dieser kontinuierliche Austausch zwischen allen relevanten AkteurInnen in Wien ermöglicht 
sowohl die Ausgangssituationen der Zielgruppen als auch die Weiterentwicklung und Stüt
zung des regionalen Bildungs- und Ausbildungsangebotes im Blickfeld zu halten. 

                                                      

136 Siehe Abkürzungsverzeichnis 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig  
Geschätzte Ge
samtkosten 

Umsetzung der Empfehlungen der Studie „Arbeits(un)fä
higkeit mit insbesondere folgenden Punkten: 

Keine Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit vor dem 25 Le
bensjahr 

Implementierung einer partizipativen Diagnostik zur Fest
stellung der Arbeitsfähigkeit in der alle Beteiligten gehört 
werden und ein begleitendes Casemanagement den Pro
zess unterstützt  

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nur nach gescheiterten 
vorherigen Anstrengungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt 

Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingung zur unein
geschränkten Teilhabemöglichkeit von Menschen mit Be
hinderungen am Arbeitsmarkt und an arbeitsmarktpoliti
schen Unterstützungsmaßnahmen  

2022–
2023 

BMSGPK, 
BMA,  
Länder 

offen 

Eine Arbeitsgruppe zur Planung neuer Maßnahmen auf 
Grundlage der erhobenen Daten wird vom Land Wien 
ebenfalls befürwortet. Ein besonderes Augenmerk sollte 
dabei auf die Gruppe der Frauen und Mädchen mit Behin
derung gelegt werden. 

2022–
2026 

BMSGPK, 
BMA, AMS 
SMS 
waff 

offen 

Vollständige Zugangsmöglichkeit für Menschen mit Behin
derung zu allen arbeitsmarktpolitischen Angeboten und In
stallierung eines Sonderbudgets für arbeitsmarktpolitische 
Projektträger zur Abdeckung individueller Bedarfe von 
Menschen mit Behinderung. 

bis 
2030 

BMA 
AMS 

offen 
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Berufsausbildung 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

 

Ausgangslage 

Der FSW fördert Maßnahmen der Berufsqualifizierung und Berufs- bzw. Arbeitsintegration 
mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung ein sozialversicherungspflichtiges Dienstver
hältnis am allgemeinen Arbeitsmarkt erlangen und dabei unterstützt werden, dieses nach
haltig aufrechtzuerhalten. Das Angebot zur Unterstützung richtet sich an Menschen mit Be
hinderung nach dem CGW, die trotz einer erheblich verminderten Arbeits- bzw. Kursfähig
keit für eine Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet sind.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Berufsqualifizierung vor Tagesstruktur 

Berufsqualifizierung kann in unterschiedlicher Form positive Effekte für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt haben. Zur Verbesserung der Rahmenbedin
gungen und für eine nachhaltige Teilhabe ist aus Sicht des Landes Wien neben einem offe
nen und regelmäßigen Austausch zwischen AMS, SMS und Einrichtungen der Länder die ver
stärkte Aufnahme von Menschen mit Behinderung in Angebote des SMS und des AMS ein 
entscheidender Faktor. Ziel muss es sein, dass durch die Verlängerung der Ausbildungspflicht 
bis 18 und die Aufnahme von Menschen mit Behinderung in möglichst inklusive Maßnahmen 
des AMS und SMS die Weichen in Richtung Arbeitsmarkt und nicht in Richtung Tagesstruktur 
gestellt werden. Nur so können echte Alternativen zur Tagesstruktur entstehen. Die Ange
bote von AMS und SMS sollten auch jenen Menschen mit Behinderung zur Verfügung ste
hen, die als „arbeitsunfähig“ eingestuft wurden.  
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig  
Geschätzte 
Gesamtkosten 

Das Land Wien unterstützt die Maßnahmen zur Öffnung der 
Angebote des SMS und des AMS zur Umsetzung der Ausbil
dungspflicht bis 18. Aus Sicht des Landes Wien ist hier ent
scheidend, dass diese Angebote auch Menschen mit Behin
derung zur Verfügung stehen, die als „arbeitsunfähig“ einge
stuft wurden. 

2022–
2025 

BMA 
BMSGPK 
AMS 
SMS 

offen 

Ebenfalls unterstützt das Land Wien Bedarfsanalysen an der 
Schnittstelle Schule – Ausbildung – Beruf. 

2022–
2023 

BMSGPK 
Länder 

offen 

Förderungen zur beruflichen Teilhabe 

Beitrag der Magistratsabteilung für Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) und des Fonds 
Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Der FSW erprobt und entwickelt gemeinsam mit Trägerorganisationen Konzepte für die In
tegration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unter partizipativer Einbindung von Menschen 
mit Behinderung. Aktuell werden insbesondere das Projekt P.I.L.O.T. und dem Integrations
fach-dienst Jobwärts (IFD) für die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung nach dem CGW 
gefördert. Ziele sind u.a. das Sammeln von beruflicher Erfahrung und die Vermittlung auf ei
nen Arbeitsplatz bzw. in ein Lehrverhältnis. 

Der FSW fördert Dienstverhältnisse von Menschen mit Behinderung nach dem CGW im Rah
men der Leistung Arbeitsintegration mit Lohnkosten- und MentorInnenzuschüssen. Aus Sicht 
des Landes Wien sollte die Zuständigkeit für Förderungen für Menschen mit Dienstverhält
nissen beim AMS und SMS liegen. 

Beim Magistrat Wien steht des Weiteren seit 1981 im Rahmen eines Kontingents für Men
schen mit Behinderung auf Überstandsposten (Sonderaktion) eine professionelle Beratung 
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und Betreuung zur Verfügung, die vom FSW nach dem Prinzip des „Supported Employment“ 
angeboten wird. Die Unterstützung von Menschen mit Behinderung zielt darauf ab, eine 
bestmögliche Integration in den Arbeitsprozess zu ermöglichen, Kompetenzen individuell zu 
fördern und den Verbleib im Unternehmen zu sichern. 

Diverse Abteilungen vereinbaren regelmäßige, zumindest halbjährlich bzw. anlassbezogene 
Rücksprachen der Personalleitung mit allen Führungskräften und der Personalvertretung, 
um Anliegen im Themenfeld der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu bespre
chen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Berufsintegration vor Tagesstruktur 

Das Land Wien sieht den im Bundesbereich liegenden Ausbau und die Weiterentwicklung 
des NEBA137-Betreuungspfades, die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Lohnförderung, 
die Entbürokratisierung bestehender Zuschüsse durch Verlängerung des Gewährungszeitrau
mes und den Ausbau der Unterstützung für Lehrlinge mit Behinderung als sehr sinnvoll an. 
Gleiches gilt für den Ausbau der Berufsausbildungsassistenz, der Arbeitsassistenz und des Ju
gendcoachings. Für das systemische Zusammenspiel dieser Maßnahmen braucht es aus Sicht 
des Landes Wien zuständige Stellen, die für die Analyse des Zusammenwirkens der Maßnah
men zuständig und verantwortlich sind. 

Indikator: 

Anzahl an Angeboten und TeilnehmerInnen an NEBA-Projekten und Maßnahmen der Berufs
ausbildungsassistenz, der Arbeitsassistenz und des Jugendcoachings. 

                                                      

137 NEBA = Netzwerk Berufliche Assistenz 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Das Land Wien unterstützt den weiterführenden und be
darfsgerechten Ausbau im Bereich des Jugendcoachings 
vor Tagesstrukturen zur Vermeidung eines frühzeitigen 
Ausschlusses vom Arbeitsmarkt. Auf die Schaffung inklusi
ver Rahmenbedingungen ist besonders zu achten. 

2022–
2030 

BMSGPK offen 

Bei allen Fördermaßnahmen zur beruflichen Teilhabe ist 
eine intensive Beteiligung und Einbeziehung des AMS von 
großer Bedeutung. 

2022–
2030 

AMS offen 

Besondere Bedeutung kommt dem inklusiven Ausbau und 
der Weiterentwicklung des NEBA-Betreuungspfades für 
Personen im Haupterwerbsalter zu. 

2022–
2030 

BMSGPK offen 

Behinderteneinstellungsgesetz 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Aus Sicht des Landes Wien sind Weiterentwicklungen des Behinderteneinstellungsgesetzes 
und der Einschätzungsverordnung zu begrüßen, die über das medizinische Modell und die 
Begutachtung durch ÄrztInnen hinaus verstärkt auf soziale Diagnostikinstrumente setzen. Es 
wird in diesem Zusammenhang auf die erste Maßnahme unter Punkt 5.1.3. verwiesen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Verpflichtende Quotenerfüllung im öffentlichen bzw. öffentlich geförderten Bereich 

Ein wichtiger Aspekt bei der Quotenerfüllung ist aus Sicht des Landes Wien, dass nicht nur 
begünstigte Behinderte in den Fokus gestellt werden, sondern auch Menschen, die nicht 
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dem Personenkreis der begünstigten Behinderten angehören. Es geht nicht nur um die 
Quote für eine Ausgleichstaxe, sondern darum, dass gerade auch junge Menschen mit einer 
intellektuellen Beeinträchtigung eine reale Chance erhalten, am allgemeinen Arbeitsmarkt 
teilzuhaben. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Umsetzung von Maßnahmen, die Anreiz für Betriebe zur 
Einstellung von Menschen mit Behinderung bieten, z.B. 
durch eine Anrechenbarkeit von Menschen mit Behinde
rung, die nicht als begünstigt Behinderte eingestuft sind. 

2022–
2030 

BMSGPK offen 

Beschäftigungstherapie 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Tagesstruktur 

Zielgruppe der Tagesstruktur sind nach § 9 CGW Menschen mit Behinderung im Alter von 14 
bis 65 Jahren, die aufgrund ihrer Behinderung „aktuell oder dauerhaft nicht in den Arbeits
markt integriert werden können“. 

Menschen mit Behinderung werden im Rahmen der Leistung unterstützt, ihre individuellen 
Fähigkeiten durch unterschiedliche Tätigkeiten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das 
Leistungsspektrum ist zielgruppenspezifisch und vielfältig. Es reicht von basaler Förderung 
bis hin zu Qualifizierung mit dem Ziel einer mittelfristigen beruflichen Integration. Tages
struktur findet in der Regel im Rahmen einer 5-Tage-Woche statt. Für ihre Tätigkeiten erhal
ten die KundInnen eine Leistungsanerkennung. Es handelt sich nicht um Dienstverhältnisse. 
KundInnen der Tagesstruktur können auch betriebliche Erfahrungen im Rahmen von soge
nannten „Um- und Nachschulungsmaßnahmen“ sammeln. 
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Thema Rückversicherung von Transferleistungen bei einer Beschäftigungsaufnahme 

Wichtig ist aus Sicht des Landes Wien, dass Menschen, die Teilhabe am allgemeinen Arbeits
markt anstreben, beim Scheitern eines Arbeitsversuchs finanzielle Leistungen wiedererlan
gen können (Rückkehroption in den „status quo ante“). In diesem Sinne sollte der „Arbeits
kreis Rückversicherung“ fortgesetzt und die Regelungen und Verwaltungsabläufe optimiert 
werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Maßnahmen zur Erhöhung der Durchlässigkeit der Tagesstruktur  

Die Zahl von Menschen mit Behinderung, die aus der Tagesstruktur in den allgemeinen Ar
beitsmarkt wechseln, ist trotz entsprechender Unterstützungsangebote gering. Grund ist aus 
Sicht des Landes Wien vor allem, dass die betroffenen Menschen oft kein Bild von Beschäfti
gung außerhalb der Tagesstruktur haben. Damit ein solches Bild entstehen und wachsen 
kann, braucht es mehr Durchlässigkeit zu Aktivitäten in den Grätzeln der Stadt und zu den 
dort angesiedelten Betrieben. 

In der Begutachtungspraxis für Leistungen der Behindertenhilfe wird auf individueller Ebene 
immer geprüft, ob Berufsqualifizierung nach dem CGW anstatt Tagesstruktur möglich und 
angebracht ist. In diesem Zusammenhang wäre eine Angleichung der Methoden und eine 
Verbindlichkeit erstellter Gutachten über die beteiligten Systeme hinweg 
(FSW/SMS/AMS/Sozialversicherungsträger) ein entscheidender nächster Schritt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkosten 

Öffnung der Standorte und Entwicklung von Pilotprojekten 
in Kooperationen mit Wirtschaftsbetrieben in den jeweiligen 
Grätzeln unter partizipativer Einbindung von Menschen mit 
Behinderung, um durch Ansätze sozialraumorientierten Ar
beitens Inklusion möglich zu machen. 

2022–
2030 

FSW offen 
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Anliegen / Forderungen an den Bund 

Sozialversicherungsrechtliche Absicherung von Menschen, die in Tagesstrukturen tätig sind 

In Wien beziehen derzeit ca. 4.500 WienerInnen mit Behinderung die Leistung Tagesstruktur 
nach dem CGW, weil sie „aktuell oder dauerhaft nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden 
können“. Rechtlich gelten sie als nicht erwerbsfähig. 

Die Tätigkeit in der Tagesstruktur ist kein Dienstverhältnis. Menschen mit Behinderung erhal
ten eine Leistungsanerkennung (in anderen Bundesländern auch „Taschengeld“ genannt). 
Viele erhalten zudem Mindestsicherung und einen zusätzlichen Behindertenzuschlag, man
che auch eine Berufsunfähigkeits- oder Waisenpension. Eine Forderung der Menschen mit 
Behinderung ist seit langer Zeit, dass sie durch ihre Tätigkeit in der Tagesstruktur einen Pen
sionsanspruch erwerben können und nicht mehr von der Mindestsicherung abhängig sind. 

 

Aus Sicht des Landes Wien wäre es sinnvoll, dass Menschen mit Behinderung durch ihre Tä
tigkeit in der Tagesstruktur in der gesetzlichen Sozialversicherung einen Anspruch auf Min
destpension erwerben. Die Forderung nach Einbindung von KundInnen in die gesetzliche So
zialversicherung wird seitens des Landes Wien unterstützt. Primäres Ziel sollte im Sinne der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung jedoch auch weiterhin die 
Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt sein. 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Schaffung einheitlicher Regelungen in Bundesrahmen-ge
setzen zur sozialversicherungsrechtlichen Absicherung von 
Menschen mit Behinderung in Beschäftigungstherapie. Be
treute Personen in der Tagesstruktur sollen insbesondere 
die Möglichkeit erhalten, einen Pensionsanspruch zu er
werben. 

2022–
2030 

BMSGPK 
Länder 
SV 
PV 

 

offen 
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Selbstbestimmtes Leben 

Selbstbestimmtes Leben allgemein 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) und der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) 

Ausgangslage 

Die Idee der Selbstvertretung entstand in den 1970er Jahren. Vor rund 30 Jahren ging aus ihr 
in den USA die People First-Bewegung hervor, die sich aus Selbsthilfegruppen von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammensetzt. Selbstvertretung macht deutlich, dass 
Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst SprecherInnen für ihre Rechte und ihres gesamten 
Lebens sind und nicht durch Eltern, BetreuerInnen oder andere FürsprecherInnen vertreten 
werden wollen. Seit den 1990er Jahren haben sich auch in Österreich People First- bzw. 
Selbstvertretungsgruppen etabliert. Insbesondere durch die Unterzeichnung der UN-Konven
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat das Thema Selbstbestimmung in 
Österreich zusätzlich an Bedeutung gewonnen. 

SVZ – Selbstvertretungszentrum für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Basierend auf konzeptionellen Vorarbeiten wurde 2013 zwischen der WiG und einem Träger 
eine Fördervereinbarung geschlossen. Der Projektträger fördert und unterstützt die Umset
zung des Selbstvertretungszentrums durch Projektkoordination. Die inhaltliche Entwicklung 
und Umsetzung erfolgt ausschließlich durch SelbstvertreterInnen. Diese erhalten für ihre Tä
tigkeit bedarfsgemäße Unterstützung durch UnterstützerInnen. 

Demokratisch legitimierte Interessensvertretungsstrukturen von KundInnen in Trägerein
richtungen der Behindertenhilfe 

Der FSW unterstützt und fördert den Aufbau von Strukturen für die Vertretung und Durch
setzung von KundInneninteressen in Tagesstruktureinrichtungen und betreuten Wohnfor
men. KundInnen der Leistung sollen ihren Alltag so weit als möglich selbstbestimmt gestal
ten können, für ihre Rechte einstehen und sich bei Anliegen nicht nur an das Betreuungsper
sonal, sondern auch an KollegInnen wenden können, die Verbesserungen durchsetzen und 
bei der Lösung unterstützen. Ein Großteil der Organisationen verfügt bereits über von Kun
dInnen gewählte oder ernannte VertreterInnen. Strukturen, die Interessen gebündelt durch
setzen und an EntscheidungsträgerInnen herantragen können, sind ausschlaggebend für Er
mächtigung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.  
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Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  

Der FSW unterstützt Menschen mit Behinderung durch die Förderung von niederschwelligen 
Freizeitangeboten, die in unterschiedlichen Graden inklusiv ausgerichtet sind, damit diese 
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 

Entwicklungen im teilbetreuten und dislozierten Wohnen  

Mit der Etablierung und Stärkung von Selbstvertretungen wird Deinstitutionalisierung in so
zialer sowie formeller Hinsicht in bestehenden Wohngemeinschaften unterstützt. Dieser Pro
zess wird durch den Ausbau von Einzelwohnungen in Form von Garconnierenverbünden for
ciert. Dadurch werden vollbetreute Wohngemeinschaften generell rückgebaut. 

a) Ziel des FSW ist es, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt ihre Wohnform 
wählen können. Der FSW wird daher keine weiteren vollbetreuten Wohngemeinschaf
ten mehr errichten, sondern ausschließlich Einzelwohnungen im Rahmen eines Garcon
nierenverbundes (in dem Menschen mit Behinderung selbst HauptmieterInnen sind – 
die Betreuung erfolgt ambulant, Menschen mit einem 24/7 Betreuungsbedarf haben 
dadurch die Möglichkeit, in ihrer eigenen Einzelwohnung zu leben), 

b) Teilbetreute Wohngemeinschaften (mehrere Menschen mit Behinderung teilen sich 
eine Wohnung – die Betreuung erfolgt ambulant) bzw. 

c) Inklusive Wohngemeinschaften, in welchen Menschen mit und ohne Behinderung zu
sammenleben.  

d) Zusätzlich zu den eben genannten Wohnformen wird weiterhin jene Betreuungsform 
stark ausgebaut, bei der KundInnen in ihrer eigenen Privatwohnung leben und die Be
treuung ebenfalls ambulant erfolgt. 

Mobilität - Barrierefreiheit / Verkehr / Selbstbestimmtes Leben  

Wenn der öffentliche Verkehr nicht ausreichend barrierefrei ist, müssen für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen alternative oder zusätzliche Mobilitätsleistungen angeboten wer
den, um deren Mobilität zu gewährleisten. Daher ist der flächendeckende und umfassende 
Ausbau der Barrierefreiheit des öffentlichen Verkehrs von entscheidender Bedeutung für 
Teilhabe und Inklusion in allen Lebensbereichen. 

Beim vom FSW initiierten Projekt „Wiener Wege zur Inklusion“ hat sich das Anliegen von 
Menschen mit Behinderung sehr klar herausgestellt, dass ein stärkerer Fokus auf das Thema 
eigenständige und unterstützte Mobilität im öffentlichen Raum anstelle des separierenden 
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Fahrtendienstes gelegt wird. Menschen mit Behinderung haben selbst ein Konzept für ein 
Unterstützungs-System, bei dem auf Anfrage einfach und rasch eine Begleitperson für die 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung steht, entworfen. Aktuell verhindert 
die Pandemie die Weiterentwicklung bzw. Einführung eines solchen Modells. 

Im Bereich der vom FSW gewährten Mobilitätsförderung für KundInnen der Tagesstruktur 
wurde das „Mobilitätskonzept“ eingeführt. Mit diesem Konzept wird das Ziel verfolgt, dass 
möglichst viele Menschen mit Behinderung mit Unterstützung lernen, selbständig und 
selbstbestimmt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Einbindung der Bezugspersonen 
der KundInnen (insbesondere deren Angehörige) und der SelbstvertreterInnen ist bei diesem 
Konzept in vielen Fällen ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

SVZ – Selbstvertretungszentrum für Menschen mit Lernschwierigkeiten  

Durch den Aufbau und den Betrieb des unabhängigen Selbstvertretungszentrums in Wien für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 

• gibt es einen Ort, an dem Menschen mit Lernschwierigkeiten für ihre Anliegen selbst ein

treten und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Selbst- und Mitbestimmung entwickeln 

können, 

• wird dazu beigetragen, die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten auf allen ge

sellschaftlichen Ebenen zu verbessern, 

• wird Diskriminierung von Menschen mit Lernschwierigkeiten vermindert. 

Aktivitäten: 

• Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten: Workshops, Gruppentreffen, Netzwerk 

für SelbstvertreterInnen, Infobrief in Leichter Sprache, Webseite, Facebook-Seite 

• Bewusstseinsbildung/Öffentlichkeitsarbeit 

• Mitarbeit in politischen Gremien und politische Vernetzung 

• Vernetzung und Wissensaustausch  

Selbstvertretungsstrukturen in Trägereinrichtungen der Behindertenhilfe 
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• Alle Trägereinrichtungen der Behindertenhilfe verfügen über demokratisch legitimierte 

SelbstvertreterInnen 

• Die SelbstvertreterInnen werden in eigens dafür angebotenen Fortbildungen geschult 

• Die SelbstvertreterInnen verfügen über ein geeignetes Unterstützungssystem, so dass 

qualitativ hochwertige Arbeit möglich ist 

• SelbstvertreterInnen werden bei strategischen Entscheidungen der Trägereinrichtungen 

der Behindertenhilfe einbezogen und können bei der Weiterentwicklung von Leistungen 

und der Angebotsgestaltung mitsprechen 

Zielsetzungen im teilbetreuten und dislozierten Wohnen 

• Ausbau der Garconnierenverbünde entsprechend den Nachfragen und Anforderungen 

• Deinstitutionalisierung 

• „Inklusives Wohnen“ wird verstärkt 

• Der Ausbau der Leistung Teilbetreutes Wohnen wird gegenüber der Leistung Vollbetreutes 

Wohnen stark forciert 

Ziele im Bereich Mobilität - Barrierefreiheit / Verkehr / Selbstbestimmtes Leben 

• Sicherstellung einer selbstbestimmten und möglichst selbständigen Mobilität von Men

schen mit Behinderung. 

• Entwicklung von Unterstützungsmodellen, um Menschen mit Behinderung die Benutzung 

der öffentlichen Verkehrsmittel zu ermöglichen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Ausbau und qualitative Weiterentwicklung der Selbstver
tretungsstrukturen bei Trägereinrichtungen der Behinder
tenhilfe. 

2022–
2030 

FSW offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Weiterführung und qualitative Weiterentwicklung des An
gebots des SVZ für Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

2022–
2030 

WiG offen 

Im Bereich der Garconnierenverbünde ist die Schaffung 
weiterer Plätze bis 2023 geplant. 

2023 FSW offen 

Schaffung von inklusiven Wohngemeinschaften. 2022–
2030 

FSW offen 

Erarbeitung eines niederschwelligen Unterstützungs-Sys
tems für Menschen mit Behinderung zur flexiblen Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel. 

2022–
2025 

FSW 

Land Wien 

offen 

Menschen mit Behinderung und besonders auch Men
schen mit intellektuellen Beeinträchtigungen lernen mög
lichst früh, öffentliche Verkehrsmittel selbständig zu nut
zen. Eine Unterstützung, besonders durch die Eltern und 
LehrerInnen ist hier auschlaggebend. Schul-verwaltungen 
auf Bundes- und Landesebene unterstützen und forcieren 
dieses Anliegen.  

2022–
2030 

Bund 

Länder 

offen 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind ver
stärkt in Gremien vertreten (z.B. Bundesbehinderten-beirat 
und länderspezifische Vertretungsgremien) 

2022–
2030 

Bund 

Länder 

offen 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 
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Ausgangslage 

Seit der Ratifizierung der UN-BRK lassen sich in Österreich unterschiedliche Entwicklungen 
der Partizipation von KundInnen der Behindertenhilfe beobachten. In Wien zeigt sich die 
Umsetzung dieser Prinzipien anhand unterschiedlicher Maßnahmen, welche in den letzten 
Jahren durchgeführt wurden. Hier sind Projekte wie „Wiener Wege zur Inklusion“, der 
Selbstvertretungs-Tag aber auch das seit 2018 bestehende Unternehmensziel des FSW „Wir 
rücken die Perspektiven und Vorstellungen unserer KundInnen in der Leistungsentwicklung 
durch partizipative Methoden in den Vordergrund unserer Entscheidungen“ zu nennen. 

Dieses Unternehmensziel weiterdenkend ist es erforderlich, ein System der Kommunikation 
mit KundInnen, des Einbezugs von KundInnen in die Leistungsentwicklung und somit der In
stallierung eines demokratisch gewählten Gremiums von KundInnen zu entwickeln. Daher 
wurde 2019 mit dem Projekt der Wahl eines solchen Gremiums, des FSW-KundInnen-Rats 
für KundInnen der Behindertenhilfe gestartet und in einem partizipativen Prozess mit einer 
demokratischen Wahl im Jahr 2020 umgesetzt. Der FSW-KundInnen-Rat, ein Gremium mit 14 
Mitgliedern (alle sind KundInnen der Behindertenhilfe), wurde im Herbst 2020 für eine 5-jäh
rige Funktionsperiode gewählt und hat 2021 mit seiner Arbeit begonnen.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Mit der Implementierung eines KundInnen-Rats verfolgt der FSW folgende Ziele:  

Das Gremium erfüllt eine beratende Funktion für den Behindertenbereich und verfügt dafür 
über das notwendige Fachwissen zu Strukturen und Leistungen der Behindertenhilfe, wel
ches im Rahmen einer Schulung vermittelt wird.  

Schaffung einer trägerübergreifenden Struktur mit KundInnen, welche sich mit strukturellen 
Veränderungen und Veränderungsbedarfen beschäftigt und die Interessen der KundInnen 
trägerübergreifend gegenüber dem Fördergeber vertritt. 

Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung an relevanten 
Entwicklungen im FSW und dem Land Wien. 

Beratung und Feedback durch ExpertInnen in eigener Sache bei kontinuierlichen Verände
rungen in der Behindertenhilfe (von der Exklusion zur Inklusion). 
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Mehrwert durch neue Sichtweisen auf die Entwicklungen im FSW und dem Land Wien und 
damit einhergehend, die Entwicklung von innovativen, treffsicheren und wirkungsvollen 
Leistungen in der Behindertenhilfe sowie ihre bedarfsgerechte Weiterentwicklung. 

Aus den oben genannten Zielsetzungen können folgende Indikatoren abgeleitet werden: 

Anzahl an Projekten zur Weiterentwicklung von Leistungen, in die Mitglieder des FSW-Kun
dInnen-Rats in beratender Funktion einbezogen wurden (mindestens 3 Projekte in der Pla
nungs- und Durchführungsphase bis 2030). 

Die quartalsmäßig geplanten Sitzungen mit FSW und FSW-KundInnen-Rat finden regelmäßig 
statt (4 Sitzungen pro Jahr bis 2030). 

Alle Mitglieder des FSW-KundInnen-Rats nehmen an der geplanten Schulung teil und schlie
ßen diese ab. 

Im Jahr 2025 findet die nächste partizipativ geplante demokratische Wahl des Gremiums 
statt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig Geschätzte 
Gesamtkosten 

Implementierung des FSW-KundInnen-Rats als reguläres 

Gremium der Wiener Behindertenhilfe 

2022–
2030 

FSW 65.000, - EUR 
jährlich 

Schulung der gewählten FSW-KundInnen-RätInnen 2021 FSW / AWZ 40.000, - EUR 

 

Persönliche Assistenz 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 
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Ausgangslage 

Zur Überbrückung der Zeitspanne bis zur Etablierung eines bundesweit einheitlichen Sys
tems vom zuständigen Bundesministerium wurde in Wien die Leistung der Pflegegeldergän
zungsleistung für Persönliche Assistenz (PGE für PA) für Menschen mit Behinderung als Pro
visorium eingeführt.  Diese Leistung der Persönlichen Assistenz in der Freizeit gilt als Vorrei
terin in Österreich. Sie ist seit 2008 etabliert und entspricht durch die Förderung der Selbst
bestimmung und individuellen Lebensführung sowie Teilhabe an allen Lebensbereichen den 
zentralen Prinzipien und Zielen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Die Leistung ermög
licht die Unabhängigkeit und Entlastung von Angehörigen. KundInnen organisieren sich als 
ExpertInnen in eigener Sache den Assistenzeinsatz selbst. 

Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und Persönliche Assistenz für alle anderen Lebensbe
reiche werden momentan von unterschiedlichen Trägern (Bund/Land) finanziert. Die inhaltli
che Teilung entspricht nicht den Lebensrealitäten (z.B. Home-Office). Neben dem Kostenträ
ger sind derzeit auch Rahmenbedingungen, Regelwerke, Abrechnungsmodalitäten und mo
netäre Entgeltung (Stundensatz) unterschiedlich. Die Trennung der beiden Assistenzleistun
gen sollte aufgehoben und eine bundeseinheitliche „Persönliche Assistenz für alle Lebensbe
reiche“ geschaffen werden. Damit würde die Leistung abweichend zur aktuellen Situation 
unabhängig von der Wahl des Wohnortes gewährleistet werden.  

Die meisten derzeit in Österreich bestehenden Leistungen für Persönliche Assistenz haben 
das Pflegegeld in irgendeiner Form als Grundlage des Leistungsbezuges. Bedarfe, die durch 
das System des Pflegegeldes erhoben werden, entsprechen nur ungenügend den Bedarfen 
von Menschen mit Behinderung. Ein einheitliches System der Bedarfserhebung und Bedarfs
abdeckung ermöglicht eine Gleichbehandlung aller Menschen mit Behinderung in Öster
reich. Durch eine Entkoppelung der Bedarfserhebung vom Pflegegeld sowie eine Neugestal
tung in Form eines „Bedarfsgeldsystems für Menschen mit Behinderung“ wird eine zielge
nauere Bedarfsentsprechung gewährleistet. Sich verändernde Unterstützungsbedarfe kön
nen dann zielgruppenspezifisch mit differenzierten Leistungsformen und passgenauen Struk
turen berücksichtigt werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel der Leistung ist es, eine individuelle Unterstützungsform zu ermöglichen, die weitgehend 
auf die persönlichen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung abgestimmt ist und selbst
bestimmte Entscheidungen sowie die Teilhabe an allen Lebensbereichen ermöglicht. Ange
hörige werden entlastet und Menschen mit Behinderung zu ExpertInnen in eigener Sache.  
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Als Indikatoren zur Messung der Zielerreichung gelten:  

• KundInnen-Befragungen. Der Grad der Zufriedenheit mit der Leistung dient als Basis 
zur Weiterentwicklung der Leistungsgestaltung.  

• Ausschöpfungsdaten. Diese zeigen an, wie exakt bewilligte/zuerkannte Mittel dem 
Bedarf an Assistenzleistung (eingereichte/verbrauchte Leistung) entsprechen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkosten 

Umsetzung einer bundeseinheitlichen Regelung, damit Per
sönliche Assistenz innerhalb Österreichs unabhängig vom 
Lebensmittelpunkt bezogen werden kann. 

2022–
2030 

Bund 

 

offen 

Entwicklung einer neuen Form der Bedarfserhebung, die 
sich am tatsächlichen Unterstützungsbedarf und der jeweils 
gegebenen Lebenssituation unabhängig vom System des 
Pflegegeldes orientiert. 

2022–
2030 

Bund 

 

offen 

Aufhebung der Trennung von Persönlicher Assistenz am Ar
beitsplatz und Persönlicher Assistenz in der Freizeit und 
Schaffung einer bundeseinheitlichen Leistung „Persönliche 
Assistenz für alle Lebensbereiche“ mit klar definierten Zu
ständigkeiten.   

2022–
2030 

Bund 

 

offen 

Soziale Dienste  

Beitrag der Psychosozialen Dienste Wien (PSD) 

 



Team 20 „Wien“ (Land Wien) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 488 von 612 

Ausgangslage 

Die PSD leisten einen wesentlichen Beitrag für die ambulante und aufsuchende sozialpsychi
atrische Betreuung und Behandlung der Wiener Bevölkerung. An acht wohnortnahen Stand
orten wird eine multiprofessionelle, nachgehende und integrierte psychosoziale Versorgung 
angeboten. Durch die sozialpsychiatrischen Ambulatorien und die psychiatrische Soforthilfe 
ist dieses Angebot täglich 24 Stunden verfügbar.  

Erwachsene Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und psychischer Erkrankung und 
Menschen mit Autismus-Spektrums-Störungen sowie deren Umfeld werden in der überregi
onalen Spezialambulanz SOMBA (Sozialpsychiatrie für Menschen mit Behinderung und Autis
muszentrum) multiprofessionell betreut und behandelt.  

Die Zahl der in diesem Spezialbereich zu betreuenden Personen steigt an und erfordert mul
tiprofessionelle Expertise sowie ausreichende personelle und zeitliche Ressourcen. Eine der 
Besonderheiten in der Psychiatrie für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und 
psychischer Erkrankung liegt in der engen Vernetzung zur Somatik und zu Einrichtungen der 
Wiener Behindertenhilfe. Gleichzeitig sind die stationären und ambulanten Angebote be
grenzt, weswegen auch der Fokus auf der Schnittstelle zum niedergelassenen allgemein-me
dizinischen und fachärztlichen Bereich liegen muss. Dieser ist sowohl die Anzahl der ÄrztIn
nen als auch die finanzierten Leistungen betreffend durch die ÖGK erhebliche unterfinan
ziert. Im Sinne des „best point of care“ ist es dringend notwendig die wohnortnahe Versor
gung auszubauen.  

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind deutlich häufiger von psychischen und 
körperlichen Erkrankungen betroffen als die Allgemeinbevölkerung, sodass umfassende 
ganzheitliche Behandlungs- und Therapieangebote in allen Settings (ambulant, stationär und 
niedergelassen) nötig sind. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

• Multiprofessionelle, bedarfsgerechte Betreuung und Behandlung am „best point of 
care“ 

• Verhinderung stationärer Aufnahmen 

• Erfolgreicher Übergang vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich 

• Personelle und strukturelle Behandlungskontinuität 

• Aktive Einbindung der Betroffenen in Behandlungsabläufe - Recht jedes Menschen 
auf Selbstbestimmtheit, unabhängig vom Schweregrad der Behinderung 
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• Mehrdimensionaler Zugang zu den PatientInnen (körperliche, psychische und soziale 
Perspektive) 

• Enge Zusammenarbeit zwischen dem behandelnden Team, den Betroffenen, deren 
Bezugspersonen und Umfeld und anderen Bereichen der Medizin 

• Unterstützung des Umfelds 

• Weitergabe von ExpertInnenwissen an KollegInnen anderer Einrichtungen 

• Hohe Qualität und moderne Standards von psychosozialer Versorgung 

• Ausbau der bestehenden Leistungen insbesondere hinsichtlich aufsuchender Ange
bote und Vernetzung zwischen stationärem, ambulantem und niedergelassenem Be
reich 

Indikatoren: 

• Leistungszahlen (Anzahl der PatientInnen und der erbrachten Einzelleistungen) 

• Gesundheitszustand und Lebensqualität der PatientInnen 

• Zu implementierende Evaluierungen: 

o Verhinderte stationäre Aufnahmen 

o Erfolgreiche Entlassungen aus dem stationären Bereich 

o Sicherung von Wohnplatz und Tagesstruktur 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Ausbau der Leistungen für die Psychiatrie für Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung und psychischer Erkrankung 
und Anpassung des Bedarfs durch den Aufbau eines zusätzli
chen, gemeinsam betriebenen Kompetenzzentrums (in Form 
einer Spezialambulanz für Behindertenpsychiatrie). Körperli
che, psychiatrische und psychologische Abklärung und Be
handlung sowie sozialarbeiterische und pädagogische Be
treuung findet an einem Ort statt. 

2022–
2030 

PSD 
Wiener Ge
sundheits
verbund 
(WiGev) 

offen 

Etablierung eines aufsuchend/nachgehenden Angebotes in 
Form von Home Treatment  
 

2022–
2030 

PSD 
WiGev 
ÖGK 

offen 

Etablierung von Liaisondienste/Konsiliardienste in Einrich
tungen der Behindertenhilfe 

2022-
2030 

PSD 
WiGev 
ÖGK 

offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Zur Qualitätssicherung werden laufende Fort- und Weiterbil
dung sowie fachliche Vernetzung und Kooperation stattfin
den. 

2022–
2030 

PSD 
WiGev 
 

offen 

 

Neben diesem spezialisierten Angebot der Stadt Wien im Rahmen des PPV, sind PatientIn
nen mit intellektueller Beeinträchtigung regulär in den stationären regionalpsychiatrischen 
sowie niedergelassen Versorgungsstrukturen zu behandeln.  

Die Finanzierung aller angeführten Maßnahmen ist jedenfalls unter maßgeblicher Beteili
gung der ÖGK umzusetzen (z.B. wie bei Alkohol.leben.können, etc). 

Forderungen 

• Finanzierung des Aufbaus spezialisierter, ambulanter sowie aufsuchender sozialpsy
chiatrischer Angebote  

• Ausbau von voll- und teilbetreuten Wohnmöglichkeiten für schwer kranke Men
schen, um lange Spitalsaufenthalte zu vermeiden und Entlassungen aus dem statio
nären Bereich zu erleichtern (mit engmaschigen Liaisondienste/Konsiliardienste) 

• Integration des Themas in Aus- und Weiterbildung aller beteiligten Berufsgruppen 
(ÄrztInnen, soziale Arbeit, Psychologie) 

• Aufbau und Ausbau der wohnortnahen Versorgung im niedergelassenen somatischen 
+ psychiatrischen Bereich für Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten oder intellektu
eller Beeinträchtigung (Zuständigkeit ÖGK) 

• Finanzierung aller Maßnahmen unter maßgeblicher Beteiligung der ÖGK (z.B. wie bei 
Alkohol.leben.können, etc.) 

Sicherung des Lebensstandards und Armutsbekämpfung  

Beitrag der Magistratsabteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA 40) 

Ausgangslage 

Menschen mit Behinderung verfügen sehr oft über ein geringes oder kein Einkommen, so
dass sie auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung angewiesen sind. Im Falle von dauern
der Arbeitsunfähigkeit erhielten Menschen mit Behinderung zusätzlich bis zur Novelle des 
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Wiener Mindestsicherungsgesetzes im Jahr 2020 zum monatlichen Mindeststandard noch 
zwei Sonderzahlungen in Höhe des jeweiligen Mindeststandards pro Jahr ("Dauerleistung"). 
Somit waren Menschen mit dauernder Arbeitsunfähigkeit Personen mit einer Ausgleichszu
lage gleichgestellt.  

 

Mit der Novelle zum Wiener Mindestsicherungsgesetz, die mit 1. Mai 2020 in Kraft getreten 
ist, wurde ein Behindertenzuschlag eingeführt und auf Antrag allen Mindestsicherungs-be
ziehenden, die einen Behindertenausweis des SMS vorweisen können, gewährt. Der Behin
dertenzuschlag ersetzt die Sonderzahlungen und erhöht das Jahreseinkommen von Men
schen mit Behinderung in der Wiener Mindestsicherung im Vergleich zur Rechtslage vor Ein
führung des Behindertenzuschlages. Zudem ist eine bestehende Arbeitsfähigkeit oder Min
derjährigkeit kein Ausschlussgrund für den Behindertenzuschlag. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Aktuell liegen noch keine vollständigen Daten über die Inanspruchnahme des Behinderten
zuschlags in der Wiener Mindestsicherung auf. Sobald diese vollständig zur Verfügung ste
hen, können erstmals exakte Aussagen zur Anzahl der Menschen mit Behinderung in der 
Wiener Mindestsicherung und ihrer Lebenssituation getroffen werden. Die MA 40 plant da
her eine solche Analyse durchzuführen und aufbauend auf dieser Analyse mögliche Maßnah
men zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung in Wien mit relevanten 
Stakeholdern und Betroffenen zu diskutieren und gegebenenfalls auch umzusetzen.  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Analyse der Beziehenden einer Wiener Mindestsicherung 
mit Behinderung. 

2022–
2023 

MA 40 offen 
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Gesundheit und Rehabilitation 

Gesundheit 

Beitrag der Magistratsabteilung für Strategische Gesundheitsversorgung (MA 24) und des 
Wiener Gesundheitsverbundes (WiGev) 

 

Ausgangslage 

Menschen mit sehr schwerer Behinderung sowie Menschen mit intellektueller Beeinträchti
gung und Einschränkungen in der Kommunikation werden in der Regelversorgung mangels 
spezifischer Expertise und auch zeitlicher Ressourcen nicht ausreichend gut versorgt. 

Zielsetzungen und Indikatoren  

MA 24: 

• Verbesserung der medizinischen Versorgung von Menschen mit intellektueller Beein
trächtigung, schweren Behinderung und eingeschränkter Kommunikation 

• Etablierung von Programmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention 

• Verbesserung des Wissens und der Kenntnisse über die Zielgruppe 

• Steigerung der Expertise des Gesundheitspersonals und dessen Kommunikations-
kompetenz  

Indikatoren 

• Zahl der erhobenen Gesundheitsdaten ⇒ Auswirkung auf Versorgungsstrukturen 

• Anzahl und Umfang der verwendeten Informations- und Kommunikationssysteme 

• Anzahl und Qualität der Aus- und Weiterbildungsangebote – gesteigerte Kompetenz, 
besseres Wissen  

WiGev: 

• Unterstützung der PatientInnen und BewohnerInnen mit Behinderung durch Sensibi
lisierung des Personals und barrierefreie Kommunikation  
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• Empowerment der Behindertenvertrauenspersonen – gestärktes Selbstbewusstsein 
und Sichtbarkeit 

• Bewusstseinsbildung und Förderung der MitarbeiterInnen durch konkrete Schulungs-
maßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Menschen mit Behinde
rung mit Augenmerk auf kommunikative Aspekte im Umgang mit der Personen
gruppe sowie soziale, ethische und rechtliche Fragestellungen.  

• Umfassend barrierefreie Informationen für MitarbeiterInnen mit Behinderung 

Indikatoren 

• Kommunikations- und Austauschkanäle zwischen den Behindertenvertrauensperso
nen sind etabliert sowie ihre Sichtbarkeit in den unterschiedlichen Dienststellen ist 
gesteigert. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Erhebung von Daten zur Gesundheit von Menschen 
mit Behinderung als Planungsgrundlage für den Auf
bau von Versorgungsstrukturen. 

2022–2030 MA 24 offen 

Verwendung von Informationssystemen zu Bedürfnis
sen, Kompetenzen und gesundheits-relevanten Daten 
(z.B.: GeKo138 Einbindung in ELGA; Case-Manage
ment. 

2022–2030 MA 24 offen 

Verpflichtung zur inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit der „Gesundheitsversorgung von Menschen mit 
Behinderung“ in Ausbildungen für Gesundheitsperso
nal und themenrelevanten Fortbildungs-angeboten. 

2022–2030 MA 24 offen 

 

                                                      

138 GeKo-Wien: Gesundheit und Kommunikation in Wien. GeKo soll „die Versorgung von Menschen mit intellek
tueller Behinderung und/oder Kommunikationsschwierigkeiten im gesamten Gesundheitsbereich erleichtern. 
Für mehr Infos siehe: https://www.geko.wien/ 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Realisierung inklusiver Kompetenzzentren in Struktu
ren öffentlicher Gesundheitseinrichtungen; Sicher
stellung umfassender, barrierefreier Gesundheitsver
sorgung (bio-psycho-sozial). 

2022–2030 MA 24 offen 

Unterstützung der PatientInnen und BewohnerInnen 
mit Behinderung(en) durch barrierefreie Kommunika
tion. 

2022–2030 WiGev offen 

Barrierefreier und verstärkter Informationszugang für 
MitarbeiterInnen mit Behinderung(en) durch die Ver
öffentlichung virtueller und gedruckter Werke in aus
nahmslos barrierefreier und leichtverständlicher 
Sprache. 

2022–2030 WiGev offen 

Prävention 

Beitrag der Wiener Gesundheitsförderung (WiG)139 

Ausgangslage 

Diverse Studien zeigen, dass Menschen mit Behinderung häufig eine unzureichende Gesund
heitskompetenz aufweisen. Die Nutzung des Gesundheitssystems stellt für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten eine besondere Herausforderung dar, sie werden mit dem Thema Ge
sundheitsförderung kaum erreicht. Interessenvertretungen, SelbstvertreterInnen und unab
hängige Gremien sehen einen hohen Bedarf an verständlichen Informationen und spezifi
schen Schulungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Körperwissen, gesundem Ver
halten und dem Gesundheitssystem.  

Die Wiener Gesundheitsförderung (WiG) verfolgt bei ihren Angeboten einen umfassend in
klusiven Ansatz. Es werden alle Publikumsveranstaltungen, Vorträge und Diskussions-veran
staltungen barrierefrei durchgeführt, um eine inklusive Teilnahme sicherzustellen.  

                                                      

139 Anmerkung an das Redaktionsteam: Die WiG regt an, das Kapitel in Gesundheitsförderung umzubenennen, 
Prävention ist von ihrem Selbstverständnis her nicht richtig. Gewünscht wäre es, das dem BMASK rückzumel
den.  
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Im Rahmen des Projekts der WiG wurde ein Kurs-Curriculum zur Förderung der Gesundheits
kompetenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten unter partnerschaftlicher Einbeziehung 
von SelbstvertreterInnen entwickelt. Es kommt durch den gewählten pädagogischen Zugang 
den Forderungen der UN-BRK nach. Das Kursprogramm wird seit 2015 in Wien umgesetzt 
und laufend evaluiert. Die Erfahrungen fließen im Sinne der Qualitätssicherung in das Projekt 
zurück. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots der WiG sind eine Vielzahl an Projekten zur Ge
sundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen als auch im außerschuli
schen Bereich in Wien. Zur Teilnahme werden explizit auch FIDS140 - Schulen, Integrations
klassen sowie Organisationen, welche mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung arbei
ten, eingeladen. Aufgabe der Wiener Gesundheitsförderung ist es auch, direkt in Grätzeln 
gesundheitsfördernde Aktivitäten umzusetzen, zu betreuen und nachhaltig zu verankern. 
Dies passiert in Zusammenarbeit mit Einrichtungen und AkteurInnen vor Ort, insbesondere 
auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, um die Wohnumgebung mitsamt allen 
ihren Angeboten wie Kindergärten, Schulen, Spielplätzen und Freizeitein-richtungen in Rich
tung gesundheitsfördernder Lebenswelten zu verändern.  

Zielsetzungen 

Übergeordnete Ziele: 

• Gesundheitsförderung der Wiener Bevölkerung 

• Information und Diskurs zu Themen der Gesundheitsförderung 

• Förderung der Gesundheitskompetenz 

• Förderung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten und gesundheitsförderlichen 
Strukturen im Bezirk 

Im Projekt „Gesundsein“ ist das strategische Ziel die Förderung der Gesundheitskompetenz 
von erwachsenen Menschen mit Lernschwierigkeiten in Wien. Dabei geht es insbesondere 
um die  

• Stärkung der Rolle als ExpertInnen für die eigene Gesundheit,  

• Förderung der Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz in Bezug auf die ei
gene Gesundheit, 

                                                      

140 FIDS = Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik 
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• Stärkung der Fähigkeit das Gesundheits- und Sozialwesen bedarfsorientiert zu nut
zen,  

• Förderung von Selbstbestimmung,  

• sowie die Förderung eines umfassenden Verständnisses von Gesundheit (gemäß der 
WHO Definition von Gesundheit). 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Umsetzung des Kurs-Curriculums „Gesundsein“ in Kurs
gruppen mit TeilnehmerInnen mit Lernschwierig-keiten 
und Mehrfachbehinderung in Einrichtungen der Behinder
tenhilfe, sowie begleitende Qualitätssicherung, Evaluie
rung und Weiterentwicklung. 

2022–
2030 

WiG offen 

Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung und Sensibilisierung 
für das Thema Gesundheitskompetenz für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. 

2022–
2030 

WiG offen 

Bildung und Aktivierung von Netzwerken und Organisatio
nen, die im Bezirk tätig sind, unter gezielter Einladung von 
Organisationen für Menschen mit Behinderung, zur ge
sundheitsförderlichen Gestaltung der Lebenswelt im Be
zirk. 

2022–
2030 

WiG offen 

Maßnahmen zur Kinder- und Jugendgesundheits-förde
rung. 

2022–
2030 

WiG offen 

Rehabilitation 

Beitrag der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) 

Ausgangslage 

Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien  

Rund 40.000 WienerInnen organisieren sich über 260 Selbsthilfegruppen in Wien. Viele da
von leben mit einer Behinderung. Die Themen der Gruppen sind vielfältig und reichen von 
Erkrankungen über Behinderung bis hin zu psychischen und sozialen Belastungen und stellen 
damit ein wesentliches Peer-Angebot für Menschen mit Behinderung dar.  
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Zielsetzungen 

• Aktivierung, Stabilisierung und Qualitätsentwicklung der Arbeit der Wiener Selbsthil
fegruppen, insbesondere für Menschen mit Behinderung  

• Förderung des Images der Selbsthilfegruppen in der Öffentlichkeit  

• Verankerung der Arbeit der Selbsthilfegruppen im Wiener Gesundheits- und Sozial
wesen  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen (Gründung, 
Vernetzung, Weiterbildungen, Information, Beratung). 

2022–
2030 

WiG offen 

Finanzielle Förderung von Selbsthilfegruppen, insbesondere 
auch zur Realisierung eines barrierefreien Zugangs für alle. 

2022–
2030 

WiG offen 

Barrierefreie Vernetzungs- und Weiterbildungs-veranstal
tungen. 

2022–
2030 

WiG offen 

 

Hilfsmittel 

Beitrag des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Der FSW fördert für Menschen mit Behinderung Hilfsmittel zum Ausgleich behinderungsbe
dingter Beeinträchtigungen mit Zuschüssen. Diese Hilfsmittel sollen die Bewältigung des All
tags erleichtern und wurden speziell für Menschen mit Behinderung konzipiert.  

Das Land Wien fördert Hilfsmittel entsprechend den landesgesetzlichen Vorgaben nur sub
sidiär, wenn Hilfsmittel von der Sozialversicherung nicht oder nicht zur Gänze übernommen 
werden. Daher ist die Abklärung einer Förderung durch andere Kostenträger Bedingung. Seit 
langem wird die geteilte Zuständigkeit in Zusammenhang mit der Finanzierung von Hilfsmit
teln zwischen den unterschiedlichen Kostenträgern (Sozialversicherungsträger, Bund und 
Länder) kritisiert, da die Versorgung der Betroffenen dadurch oft lückenhaft und mit einem 
umfassenden Aufwand an Recherche, Behördenwegen und Antragstellungen verbunden ist. 
Für die einzelnen Kostenträger ist oft nicht ersichtlich, wann Doppelförderungen gegeben 
sind, da es teilweise eine Zusammenarbeit gibt, jedoch nicht flächendeckend in allen Bun
desländern. Mit der Umsetzung einer zentralen Anlaufstelle – einem One-Stop-Shop – für 
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Hilfsmittel mit entsprechender gesicherter Finanzierung durch den lange geforderten Inklusi
onsfonds wäre eine Erleichterung für alle Betroffenen – insbesondere für Menschen mit Be
hinderung – gegeben. Für Bund, Länder und Sozialversicherungsträger (SV-Träger) würde 
dadurch eine Transparenz der geförderten Hilfsmittel bestehen, wodurch länder- sowie för
dergeberübergreifende Doppelförderungen von Hilfsmitteln vermieden werden könnten und 
eine transparente und effiziente Finanzierung der Hilfsmittel möglich wäre.  

Dieser One-Stop-Shop für Hilfsmittel sollte im Idealfall über eine Förderstelle abgewickelt 
werden. Diese zentrale Anlaufstelle sollte natürlicherweise dort liegen, wo die meisten Hilfs
mittel vergeben werden. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Ziel ist es, eine wirkungsorientierte sowie transparente Verwaltung und Finanzierung herbei
zuführen und damit einen einfacheren, bedarfsgerechten und kundInnenfreundlicheren Zu
gang zu Hilfsmitteln sicherzustellen.  

• Die Umsetzung einer transparenten und effizienten Finanzierung im Hilfsmittelbe
reich durch die Schaffung eines One-Stop-Shops für Hilfsmittel. 

• Bis zur Installierung eines One-Stop-Shops werden die Zuständigkeiten und Abläufe 
für Betroffene transparenter gestaltet. Die bereits bestehende Zusammenarbeit der 
Kostenträger im Hilfsmittelbereich wird weitergeführt. 

• Bedarfsgerechte einheitliche Hilfsmittel-Versorgung der Betroffenen 

• Förderung von innovativen Hilfsmitteln entsprechend der technischen Entwicklung 
(„state of the art“) 

• Die Weiterentwicklung in diesem Bereich sollte nach Ansicht des Landes Wien feder
führend vom BMSGPK und der Sozialversicherung vorangetrieben werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Weitere Intensivierung der Zusammenarbeit aller Kosten
träger im Hilfsmittelbereich. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 
SV-Träger 

offen 

Die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle – eines One-
Stop-Shops – für Hilfsmittel im Sinne des Bundesbehinder
tengesetzes Abschnitt 3 §§ 14 - 21. 

2022–
2024 

Bund 
Länder 
SV-Träger 

offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Alle Agenden der Heilbehelfe sind den Sozial-versicherun
gen zugeordnet, um eine wirkungsorientierte sowie trans
parente Verwaltung herbeizuführen und einen einfacheren 
Zugang zu Leistungen für Menschen mit Behinderung si
cherzustellen. 
Die Zuständigkeiten und Abläufe der FördergeberInnen 
werden für Betroffene transparenter gestaltet. 

Schaffung einer Online-Hilfsmittel-Plattform mit allen rele
vanten Informationen aller FördergeberInnen. 

2022–
2024 

Bund 
Länder 
SV-Träger 

offen 

Die Finanzierung von innovativen, hochtechnisierten Hilfs
mitteln, die helfen, behinderungsbedingte Beeinträchti
gungen auszugleichen, wobei inklusiver Technologieent
wicklung der Vorrang gegeben wird. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 
SV-Träger 

offen 

Bewusstseinsbildung und Information 

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Beitrag der Wiener Gesundheitsförderung (WiG), des Presse- und Informationsdienstes Wien 
(MA 53) und des Fonds Soziales Wien (FSW) 

Ausgangslage 

Menschen mit Behinderung stehen vor der Herausforderung, dass für sie wichtige Informati
onen oft nicht in geeigneter schriftlicher Form (leichte Sprache, benutzerfreundliches Lay
out) zur Verfügung stehen. Das betrifft vor allem Medien die über tagesaktuelle Ereignisse 
berichten. In der Kommunikation setzt das Land Wien unter Federführung des Presse- und 
Informationsdienstes deshalb schon seit Jahren auf inklusive Maßnahmen.  

Seit 2018 bekennt sich die Stadtverwaltung zu einer klaren, einfachen, direkten, korrekten, 
verbindlichen und damit leicht verständlichen Sprache (LVS). Die LVS ist für Menschen mit 
Behinderung und für Menschen mit geringer Sprachkompetenz sehr gut verständlich und 
zielt darauf ab, alle WienerInnen einfach, klar und präzise zu informieren. Die Stadt setzt so
wohl durch die Ausweitung der leicht verständlich geschriebenen Medien und Textsorten als 
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auch durch die Ausweitung der Zielgruppen auf einen erweiterten Inklusionsbegriff. Außer
dem gibt es erste Erfahrungen mit Werkzeugen, die von LeserInnen selbst angewendet wer
den können. Aufgrund der guten Ergebnisse sollen zukünftig mehr Texte, Bausteine, Werk
zeuge oder Funktionen bei anderen Projekten nach den Kriterien der Verständlichkeit ge
prüft werden.  

Der FSW fördert seit 2015 eine Berufsqualifizierungsmaßnahme für Menschen mit Lern
schwierigkeiten in Form einer „Inklusiven Lehrredaktion“. Das Angebot wurde bis 2019 in 
Kooperation mit der Tageszeitung Kurier aufgebaut und ist nun seit April 2019 beim ORF an
gesiedelt. So werden nicht nur vermehrt Nachrichten in nutzungsgerechter Form zur Verfü
gung gestellt, sondern Menschen mit Lernschwierigkeiten werden auch in ihrer Rolle als Au
torInnen gefördert. Hier werden Beiträge in leichter Sprache (LS) auf diversen ORF Plattfor
men veröffentlicht und bieten somit nicht nur adäquate Informationen für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und Menschen mit Nicht-Deutscher Erstsprache, sondern tragen auch 
zur Bewusstseinsbildung innerhalb des ORF und in der Gesamtbevölkerung bei. Das Nach
richtenangebot für Menschen mit Lernschwierigkeiten und andere Zielgruppen von Leichter 
Sprache wird dadurch laufend ausgebaut. 

Die Wiener Gesundheitsförderung veranstaltet alle zwei Jahre die Messe „JedeR für JedeN“ 
für Menschen mit Behinderung. Organisationen und Vereine für Menschen mit Behinderung 
und Wiener Selbsthilfegruppen erhalten die Möglichkeit, sich und ihre Leistungen kostenfrei 
einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Wiener Gesundheitsförderung übernimmt in 
Zusammenarbeit mit „stadtwienmarketing“ die Organisation, Gestaltung des Rahmen-pro
gramms und Bewerbung. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

• Ziel des Landes Wien ist es, schriftliche Kommunikation in LVS als Standard zu etablie
ren.  

• Bedarfsgerechte Erweiterung des Informationsangebots für Menschen mit Lern
schwierigkeiten und andere Zielgruppen in LS. 

• Zielgruppengerechte grafische Gestaltung (Anpassung von Schriften, Layout und Far
ben, Verwendung von Bildern und Piktogrammen). 

• Bewusstseinsbildung für die Kompetenzen und Fähigkeiten von Menschen mit Lern
schwierigkeiten. 

• Empowerment – Menschen mit Lernschwierigkeiten werden in ihren journalistischen 
Kompetenzen geschult und nehmen eine tragende Rolle in der Aufbereitung von 
Nachrichten ein. 
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• Öffentlichkeitsarbeit für Organisationen und Vereine für Menschen mit Behinderung 
und Wiener Selbsthilfegruppen. 

• Vernetzungsmöglichkeit für Organisationen und Vereine für Menschen mit Behinde
rung und Wiener Selbsthilfegruppen mit Fachkräften und potenziellen NutzerInnen. 

Indikatoren: 

• Überprüfung der Kommunikationsmaßnahmen durch qualitative und quantitative 
Evaluierung 

• Evaluierung des Nutzungsverhalten und Weiterentwicklung der Webseite 
„wien.gv.at“ 

• Steigender Anteil an Beiträgen in Leichter Sprache in ORF Medien 

• Anzahl der Beiträge in einfacher Sprache, die in das ORF Nachrichtenangebot aufge
nommen werden 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Fortführung und qualitative Weiterentwicklung des Ange
bots der Berufsqualifizierungsmaßnahme „Inklusive Lehrre
daktion“. 

2022–
2030 

FSW offen 

Gestaltung der Messe für Menschen mit Behinderung „Je
deR für JedeN“. 

2022–
2030 

WiG offen 

Schulung für alle MitarbeiterInnen in LVS sowie die Auf
nahme der LVS in allgemeine Ausbildungen und Lehrgänge. 

2022–
2030 

MA 53 offen 

Verwendung von LVS in offiziellen Dokumenten der Stadt
verwaltung in Zusammenarbeit mit FachexpertInnen unter
schiedlicher Organisationseinheiten. 

2022–
2030 

MA 53 offen 

Übersetzung wichtiger Dokumente, Broschüren und Unter
lagen durch professionelle DienstleisterInnen in „Leichter 
Lesen“. 

2022–
2030 

Bund 
Länder 

offen 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Beitrag des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) und des AWZ Soziales Wien 
GmbH (AWZ) 
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Ausgangslage 

Der waff verfolgt als Fonds der Gemeinde Wien das Ziel, Wiener ArbeitnehmerInnen beim 
Weiterkommen im Beruf zu unterstützen. Der waff ergänzt die Arbeitsmarktpolitik des Bun
des in enger Abstimmung mit dem AMS Wien und den Sozialpartnern. Die Information, Bera
tung und Förderung im Kontext beruflicher Weiterentwicklung ist für KundInnen grundsätz
lich barrierefrei. Mit den kooperierenden Bildungsträgern gibt es einen laufenden Dialog zur 
Verbesserung der Barrierefreiheit bei Bildungsangeboten zur beruflichen Erwachsenen-bil
dung. 

Das AWZ bietet verschiedene Bildungsformate für Menschen mit Behinderung an. Als eine 
der vier AWZ-Säulen vermittelt zudem die Wiener Schule für Sozialberufe jene Kompeten
zen, die für eine zeitgemäße Begleitung, Förderung, Unterstützung und Pflege von Men
schen im Alter, bei Krankheit oder mit Behinderung notwendig sind. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das erklärte Ziel des AWZ ist die Bewusstseinsstärkung und somit auch eine Sensibilisierung 
auf die breitgefächerten Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Diese Bedürfnisse sol
len sichtbarer gemacht und die Unterstützung für betroffene Menschen gesteigert werden. 
Ziel der Bildungsreihen ist es, die Qualifikationen von Menschen mit Behinderung zu erhö
hen, um Anstellungschancen im Bereich Pflege und Betreuung zu steigern. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Umfassende Verankerung von Barrierefreiheit im Angebot 
des AWZ: 
durch die Verwendung von leichter Sprache, barrierefrei zu
gänglichen Unterrichtsräumen, sowie Gebärdensprache im 
Bedarfsfall. 
Soziale Barrierefreiheit durch Maßnahmen zur Sensibilisie
rung und Bewusstseinsbildung in den angebotenen Ausbil
dungen. 

2022–
2030 

AWZ offen 

Fortführung und Ausbau eines bedarfsgerechten, bedürfnis
orientierten, qualitativ hochwertigen Bildungs-angebots für 
Menschen mit Behinderung und Peer-Ausbildungen. 

2022–
2030 

FSW / AWZ offen 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge
samtkosten 

Ausbau von behinderungsspezifischen Fortbildungen für Ver
treterInnen der Gesundheits- und Sozialberufe, die Men
schen mit intellektueller und Mehrfachbehinderung be
treuen und versorgen. 

2022–
2030 

AWZ offen 

Rechte von Menschen mit Behinderung werden in allen Aus
bildungs- und Fortbildungsprogrammen mitgedacht und be
reits in der Konzeption berücksichtigt. 

2022–
2030 

AWZ offen 

Diversität wird als Schwerpunktthema zur Reduktion von 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung gesetzt und 
durch verpflichtende Fortbildungen, Veranstaltungen und 
Projekte unternehmensweit gefördert. 

2022–
2030 

AWZ offen 
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Abkürzungsverzeichnis (Team 20, Land Wien) 

AK Arbeiterkammer 

AMS Arbeitsmarktservice 

BM Bundesministerium / Bundesministerien 

BMA Bundesministerium für Arbeit 

BMBWF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

BMEIA Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

BMI Bundesministerium für Inneres 

BMSGPK Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz 

CGW Chancengleichheitsgesetz Wien 

ELGA Elektronische Gesundheitsakte 

EU Europäische Union 

FSW Fonds Soziales Wien 

GeKo Wien Gesundheit und Kommunikation in Wien 

IFD Integrationsfachdienst 

IntG Integrationsgesetz 

IV Industriellenvereinigung 

LL Leichter Lesen 

LS Leichte Sprache 

LVS Leicht verständliche Sprache 

MA Magistratsabteilung 

NAG Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

NAP Nationaler Aktionsplan 

NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz 

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund 

ÖGS Österreichische Gebärdensprache 

ÖIF Österreichischer Integrationsfonds 

ORF Österreichischer Rundfunk 

PA Persönliche Assistenz 
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PGE Pflegegeldergänzungsleistung 

PSD Psychosoziale Dienste Wien 

SMS Sozialministeriumservice 

SOMBA Sozialpsychiatrie für Menschen mit Behinderung und Autismuszentrum 

SV Sozialversicherung 

SVZ Selbstvertretungszentrum 

UN United Nations – Vereinte Nationen 

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention 

VHS Wiener Volkshochschulen 

waff Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 

WHO World Health Organisation, Weltgesundheitsorganisation 

WiG Wiener Gesundheitsförderung 

WiGev Wiener Gesundheitsverbund 

WK Wirtschaftskammer 

WPFG Wiener Programm für Frauengesundheit 
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Team 21 „Niederösterreich“ (Land 
Niederösterreich) 

Stand: Dezember 2020 

Behindertenpolitik 

Grundlagen der Behindertenpolitik 

Ausgangslage  

Im Jahr 2006 wurde von den Vereinten Nationen die "Konvention über die Rechte von Men
schen mit Behinderung" beschlossen, die auch als ein Höhepunkt bei der Durch- und Umset
zung der Chancengleichheit und der Menschenrechte für Menschen mit Behinderung gese
hen werden kann. Der Zweck dieses Übereinkommens ist, den vollen und gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu 
fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 
Würde zu fördern. Österreich hat dieses Abkommen 2008 ratifiziert.  

Die Umsetzung und Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behinderung wird durch den 
NÖ Monitoringausschuss überwacht. Dem Ausschuss, welcher unabhängig und weisungsfrei 
arbeitet, gehören auch SelbstvertreterInnen an. 

NÖ hat es sich, entsprechend den Zielbestimmungen des NÖ Sozialhilfegesetzes 2000 (NÖ 
SHG), zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung auf der Grundlage eines auf ihre Be
dürfnisse und Möglichkeiten abgestimmten Hilfsangebotes dazu zu befähigen, in die Gesell
schaft inkludiert zu werden. Hierzu zählt eine angemessene Erziehung und Schulbildung, 
eine Berufsausbildung sowie eine entsprechende Arbeit. Darüber hinaus soll die berufliche 
und soziale Stellung in der Gesellschaft erleichtert und gefestigt werden. Gleichermaßen sol
len die Fähigkeit zur Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben erhalten und die in 
den Lebensumständen gelegenen Schwierigkeiten gemildert oder deren Verschlechterung 
hintangehalten werden. Die Hilfe für Personen umfasst dabei Heilbehandlung, Hilfsmittel, 
Hilfe zur Frühförderung, Erziehung und Schulbildung, Hilfe zur beruflichen Eingliederung, 
Hilfe durch geschützte Arbeit, Hilfe zur sozialen Eingliederung, Hilfe durch soziale Betreuung 
und Pflege sowie persönliche Hilfe.  
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Es steht nicht nur außer Frage, sondern auch in einschlägigen Bestimmungen, von der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bis zum NÖ Sozialhilfegesetz 2000 (NÖ SHG), dass 
die Inklusion sowie die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf Grund
lage ihrer Bedürfnisse so gut wie möglich umgesetzt werden muss. Daher wurden in den 
letzten Jahren verschiedene Maßnahmen im Bereich der Hilfe für Menschen mit Behinde
rung und psychischer Beeinträchtigung umgesetzt, um die Forderung der Inklusion schritt
weise zu erfüllen, wobei damit auch größtenteils die in der UN-Behindertenrechtskonven
tion (UN-BRK) formulierten Rechte berücksichtigt wurden.  

Ein wesentliches Instrument der Inklusion stellt die Einbeziehung von Menschen mit Behin
derung im Rahmen eines partizipativen Prozesses dar, welcher in NÖ sehr ernst genommen 
wird.  

Regelmäßig finden daher SelbstvertreterInnentreffen mit der zuständigen Landesrätin statt, 
bei welchen Menschen mit Behinderungen ihre Anliegen vorbringen und diskutieren kön
nen. Diese Treffen dienen auch als wichtige Plattform zum Austausch von Informationen.  

Generell findet im Land NÖ eine Beteiligung der Interessensvertretungen bei Erarbeitung 
von Gesetzten im Rahmen der Bürgerbeteiligungsverfahren statt. Zusätzlich zur allgemeinen 
Bürgerbegutachtung können Stellungnahmen im Zuge von Partizipationsprozessen bei Er
stellung von Gesetzten, Richtlinien und Leitfäden erfolgen.  

Auch werden die von der Abteilung Soziales und Generationenförderung beim Amt der NÖ 
Landesregierung geleiteten Arbeitsgruppen unter Beteiligung von SelbstvertreterInnen ge
führt. In einer dieser Arbeitsgruppen wurde zum Beispiel der Bedarfsplan für Wohnformen 
in den einzelnen Regionen von NÖ erstellt.  

Informationen, Zahlen und Statistiken werden im NÖ Sozialbericht erfasst. Die Daten werden 
jährlich evaluiert. Der NÖ Sozialbericht ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
https://www.noe.gv.at/noe/Sozialhilfe/NOe_Sozialberichte.html.  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Wie bereits im NAP 2012-2020 ausgeführt, ist es das Ziel, dass Menschen mit Behinderung 
ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können und ihnen die volle Teilnahme am ge
sellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderung 
darf weder im schulischen, beruflichen, noch sozialen Leben erfolgen.  

https://www.noe.gv.at/noe/Sozialhilfe/NOe_Sozialberichte.html
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Es ist daher das Ziel, die inklusive Gesellschaft ebenso schrittweise weiter auszubauen wie 
den Grundsatz der Normalisierung und den Grundsatz der Partizipation und das Recht auf 
Selbstvertretung. Jegliche Ungleichbehandlung muss verhindert werden. Das bedeutet, es ist 
erforderlich, einen gleichgestellten Zugang zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und poli
tischen Leben zu gewährleisten, sei dies durch die Schaffung von neuen Angeboten und Leis
tungen, oder durch den verbesserten Zugang zu bereits bestehenden Angeboten (z.B. durch 
die weitere Implementierung der Leichten Sprache), aber auch durch den weiteren Abbau 
von Zugangshindernissen und -barrieren. Hierzu ist auf neue Erkenntnisse und Bedürfnisse 
Bedacht zu nehmen, bestehende Leistungen sind stetig zu evaluieren und bei Bedarf den Be
dürfnissen der Menschen anzupassen.  

Zur Umsetzung dieser Ziele ist unter anderem eine entsprechende Datenlage zu den be
troffenen Personengruppen erforderlich. Das Land NÖ hat deshalb eine Studie zur Ermitt
lung der Anzahl an Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderung in NÖ sowie deren Unter
stützungsbedarf in Auftrag gegeben, um die künftige Leistungs- und Angebotsplanung opti
mieren zu können. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortlaufende Evaluierung der NÖ Landesgesetze mit dem 
Zweck, Inklusion und Gleichberechtigung zu fördern und 
zu verbessern 

 Land NÖ  

Fortlaufende Erhebung und Evaluierung des Unterstüt
zungsbedarfs 

 Land NÖ  

Prüfung neuer Entwicklungen, die zur Hilfestellung für 
Menschen mit Behinderung dienen 

 Land NÖ  

Definition von Behinderung 

Ausgangslage  

Der Begriff Behinderung orientiert sich an der UN-BRK. Menschen mit Behinderungen sind 
Menschen, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufgrund einer nicht nur vorüberge
henden Beeinträchtigung ihrer körperlichen Funktionen (einschließlich Sinnesleistungen), 
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geistigen Fähigkeiten oder psychischen Verfassung durch einstellungs- oder umweltbedingte 
Faktoren erschwert wird.  

Eine gewisse Schwierigkeit liegt in der Abgrenzung von dauerhaft vorliegender Behinderung, 
chronischer Erkrankung und bestimmten Beschwerden, die gemeinhin nicht als Behinderung 
aufgefasst werden, jedoch durchaus und dauerhaft beeinträchtigen können. Folglich ist es 
erforderlich, den Begriff der Behinderung stetig zu evaluieren, um den Menschen die best
mögliche Unterstützung zukommen zu lassen.  

Das NÖ Sozialhilfegesetz (NÖ SHG) definiert Menschen mit Behinderung derzeit wie folgt: 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind Personen, die auf Grund einer wesentlichen 
körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Beeinträchtigung der 
Sinne nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft zu einer selbständigen Lebensführung zu ge
langen oder diese beizubehalten. Sie sind hilfebedürftige Menschen, wenn sie in einem le
benswichtigen sozialen Beziehungsfeld (Erziehung, Schulbildung, Beschäftigung, Wohnen, 
Betreuung und Pflege) mindestens sechs Monate wesentlich beeinträchtigt sind oder wenn 
auf Grund einer konkreten Störung von Lebensfunktionen eine solche Beeinträchtigung in 
absehbarer Zeit droht und diese nicht altersbedingt ist.  

Das NÖ Antidiskriminierungsgesetz 2017 (NÖ ADG 2017) definiert Behinderung als die Aus
wirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funkti
onsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teil
habe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeit
raum von voraussichtlich mehr als sechs Monaten.  

Aber auch für andere Landesgesetze dient die UN-BRK als Richtschnur, z.B. wurde in der NÖ 
Landarbeitsordnung 1973 (NÖ LAO), welche Regelungen für land- und forstwirtschaftliche 
Arbeiter und Angestellte enthält, im Abschnitt 16 klargestellt, dass im Zusammenhang mit 
einem Arbeitsverhältnis niemand unter anderem aufgrund des Geschlechtes oder aufgrund 
einer Behinderung unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden darf. Ähnliches gilt für 
das NÖ Gleichbehandlungsgesetz. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Derzeit sind die Hilfen für Menschen mit Behinderung im NÖ SHG geregelt. Andere Bundes
länder haben hingegen das Behindertenrecht in eigenen Gesetzen (z.B. Kärnten - Chancen
gleichheitsG Krnt 2010, OÖ- Chancengleichheitsgesetz OÖ 2008, Wien - ChancengleichheitsG 
Wr 2010) geregelt.  

Es ist daher in den kommenden Jahren zu entscheiden, ob die Hilfe für Menschen mit Behin
derung künftig in ein eigenständiges Gesetz gegossen werden, oder ob die derzeit bestehen
den Bestimmungen an die heute herrschenden Bedürfnisse angepasst werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Schaffung einer zeitgemäßen gesetzlichen Grundlage für 
den Bereich der Menschen mit Behinderung auf Basis der 
UN-BRK 

 Land NÖ  

Kinder mit Behinderungen 

Ausgangslage  

Bereits jetzt existiert im NÖ SHG der Hilfstatbestand der Frühförderung, der Hilfe zur Erzie
hung und Schulbildung. 

Die Hilfe zur Frühförderung hat die bestmögliche Förderung der Entwicklung des Kindes mit 
Behinderung oder des von einer Beeinträchtigung bedrohten Kindes und ein Begleiten, Bera
ten und Unterstützen der Eltern zum Ziel. Frühförderung können Kinder mit intellektuel
ler/körperlicher Behinderung ab der Geburt bis zum Eintritt in den Kindergarten erhalten. 
Sinnesbeeinträchtigte Kinder können diese Hilfe bis zum Schuleintritt erhalten. Die Frühför
derung wird in ambulanter oder mobiler Form angeboten. Die Angebote werden laufend 
evaluiert und ergänzt. 

Im Juli 2020 hat das Projekt "Familienzentrierte Frühintervention für Familien mit Kindern 
mit Hörstörungen" begonnen.  
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Hilfe soll hierbei nicht nur den Kindern zuteilwerden, sondern richten sich diese Angebote 
und Leistungen auch an die Eltern. 

Hilfe zur Erziehung und Schulbildung:  

Die Hilfe zur Erziehung und Schulbildung umfasst die Tragung der durch die wesentliche Be
einträchtigung bedingten Kosten all jener Maßnahmen, die notwendig sind, um einen Men
schen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung in die Lage zu versetzen, eine Er
ziehung und Schulbildung zu erhalten. Schulpflichtige Kinder, die auf Grund ihrer Beeinträch
tigung (z.B. Chemotherapie) die Schule nicht besuchen dürfen, kann Hilfe in Form von Zu
schüssen zum Hausunterricht bewilligt werden. Auch hier werden die Angebote laufend eva
luiert und ergänzt. Ziel ist auch hier eine möglichst alltagsumfassende Inklusion und die best
mögliche Förderung der Kinder, um diesen langfristig ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. 

Kind- und jugendgerechte Behindertenbetreuung:  

Die NÖ Kinder- und Jugendhilfe versorgt auch behinderte Kinder in Wohngemeinschaften 
der Kinder- und Jugendhilfe. Aktuell werden 10 Kinder mit Behinderung in Wohngemein
schaften der Kinder- und Jugendhilfe versorgt. Die Zahl hängt stark von der Definition von 
„Behinderung“ ab und bedeutet im angeführten Fall vor allem stark eingeschränkte Mobili
tät, Gehörlosigkeit u.ä. Der Grund für die volle Erziehung in einer stationären Einrichtung der 
Kinder- und Jugendhilfe ist allerdings nicht die Behinderung, sondern eine Gefährdung des 
Kindeswohles durch erwachsene Bezugspersonen. 

Ebenso versorgt die NÖ Kinder- und Jugendhilfe - derzeit betrifft dies ca. 760 - Kinder bei 
Pflegeeltern, von denen ca. 10% eine Behinderung im Sinne einer stark eingeschränkten Mo
bilität, Gehörlosigkeit, Blindheit, u.ä. aufweisen. Der Grund für die volle Erziehung in einer 
Pflegefamilie ist allerdings auch hier nicht die Behinderung, sondern eine Gefährdung des 
Kindeswohles durch erwachsene Bezugspersonen. 

Nach den Kriterien der Kinder- und Jugendhilfe sollen (behinderte) Kinder soweit wie mög
lich in ihren Ursprungsfamilien leben, es sei denn, ihr Wohl ist gefährdet. Die Kinder- und Ju
gendhilfe tritt auf allen Ebenen für die Rechte von Kindern ein, unabhängig davon, ob dies 
Kinder mit Behinderung oder Kinder ohne Behinderung sind. 

Aktuell wird in Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen Kinder- und Jugendhilfe und der 
Abteilung Soziales und Generationenförderung ein Konzept für die Betreuung von Kindern 
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mit Behinderung entwickelt, welche in regulären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
bei den Eltern oder bei Pflegeeltern nicht betreut werden können. Hierbei wird auch Fokus 
auf das Thema von frühkindlichem Autismus gelegt. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Es sollen Maßnahmen und mögliche Unterstützungsleistungen dahingehend evaluiert wer
den, um Kinder bereits früh dahingehend zu fördern, dass sie im Laufe ihres Lebens mög
lichst ohne Einschränkungen leben können. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Entwicklung und Ausbau von Einrichtungen für Kinder mit 
Behinderung unter Beachtung des Prinzips der De-Institu
tionalisierung 

 Land NÖ  

Regelmäßige Evaluierung der Unterstützungsangebote im 
Hinblick auf weitgehende Inklusion und langfristige Er
möglichung eines selbstbestimmten Lebens 

 Land NÖ  

Erweiterung von mobilen Angeboten für Kinder mit Behin
derung und deren Familien 

 Land NÖ  

Erweiterung von Angeboten für Kinder mit Hörbeeinträch
tigung 

 Land NÖ  

Frauen mit Behinderungen 

Ausgangslage  

Gemäß den Bestimmungen des NÖ Antidiskriminierungsgesetz 2017 (NÖ ADG 2017) ist un
ter anderem jede Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts und aufgrund einer Behin
derung verboten. 

Hilfe und Unterstützungen in Einrichtungen:  
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In den NÖ Betreuungseinrichtungen werden Menschen beiderlei Geschlechts gemeinsam 
betreut. Eine geschlechterspezifische Trennung erfolgt bis auf wenige Bereiche (Sanitär
räume in Tagesstätten udgl.) nicht. Ziel ist, das Zusammenleben von Menschen unterschied
lichen Geschlechts zu ermöglichen. 

Zur Hilfestellung in Fragen zwischenmenschlicher Beziehungen und Konflikte ist auch eine 
Unterstützung und Begleitung essentiell. Die vom Land NÖ mit den Rechtsträgern erarbeite
ten Richtlinien betreffend stationäre und teilstationäre Betreuungseinrichtungen sehen vor, 
dass die Betreuung auch Beratung, Anleitung, und Unterstützung in allen Belangen der Le
bensführung und der Alltagsgestaltung umfasst. Hierzu zählt unter anderem die Förderung 
der Selbstkompetenzen und Selbständigkeit, die Persönlichkeitsbildung, die Anbahnung und 
Gestaltung sozialer Kontakte, die Gestaltung des persönlichen Tages-, Wochen- und Jahres
zeitenablaufs, die Freizeitgestaltung des persönlichen Lebensraumes, aber auch Krisenbe
wältigung und sexualpädagogische Begleitung. Die Frauen sind dabei in Entscheidungen und 
Prozesse unmittelbar miteinzubeziehen. 

Das Recht auf Selbstbestimmung soll alle Lebensbereiche von Frauen mit Behinderung um
fassen, u.a. auch das Recht auf selbstbestimmte Sexualität. Bei Wunsch ist es möglich, dass 
die Bewohnerinnen von Behinderteneinrichtungen einen gemeinsamen Wohnbereich mit 
ihrem/ihrer Partner/in führen können. 

Um Frauen mit Behinderung vor Gewalt und sexuellen Übergriffen zu schützen, wird auf 
eine entsprechende fachlich-qualifizierte Betreuung geachtet und wird diese auch durch das 
Land NÖ regelmäßig kontrolliert. Gefährdungen sind umgehend dem Amt der NÖ Landesre
gierung zu melden. In dieser Hinsicht erfolgt auch eine regelmäßige Begleitung durch Sozial
arbeiterInnen des Landes NÖ. 

Sexualbegleitung kann Menschen mit Behinderung helfen, ihre Sexualität zu erfahren und zu 
erleben. Die Inanspruchnahme kann hierbei sehr hilfreich sein, einen Weg zu körperlicher 
Nähe und der eigenen Sexualität zu finden. In der Praxis hat sich in vielen Beispielen gezeigt, 
dass hierdurch sexuelle Verhaltensauffälligkeiten deutlich reduziert werden können und die 
Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessert werden kann. Die Inanspruchnahme ei
ner Sexualbegleitung erfolgt auf eigene Kosten 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Bei allen behindertenspezifischen Vorhaben ist auch weiterhin die Geschlechterperspektive 
miteinzubeziehen. Es sollen spezielle Förderangebote für Frauen mit Behinderung geschaf
fen werden, die sie dazu befähigen, ein selbstbestimmtes, gewaltfreies und erfülltes Leben 
in der Gesellschaft zu führen. 

Wichtig ist, dass die Gesellschaft hinsichtlich körperlicher Gewalt und sexueller Übergriffe 
auf Frauen mit Behinderung sensibilisiert wird. Aber auch Frauen mit Behinderung sollen da
hingehend unterstützt werden, körperliche und sexuelle Übergriffe von sich aus zu erkennen 
und abzuwehren. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Frauen mit Behinderung ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse mit anderen Frauen teilen können und ihnen so gezeigt wird, dass sie nicht alleine 
sind. Trainerinnen mit Behinderung können hierbei eine wichtige Stütze für andere Frauen 
sein.  

Die Fördermöglichkeiten der "Sexual-Begleitung" sollen geprüft werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Regelmäßige Evaluierung der Unterstützungs- und Be
gleitmaßnahmen in den Einrichtungen 

 Land NÖ  

Schutz und Abwehr vor körperlicher und sexueller Gewalt 
durch gezielte Beratung und Training in Einrichtungen 

 Land NÖ  

Implementierung dieser Thematik in den Konzepten von 
Behinderteneinrichtungen und in den rechtlichen Vorga
ben (z.B. NÖ Wohn- und Tagesbetreuungsverordnung) 

 Land NÖ  

Prüfung einer Fördermöglichkeit der "SexualBegleitung" 
in den Einrichtungen 

 Land NÖ  



Team 21 „Niederösterreich“ (Land Niederösterreich) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 515 von 612 

Ältere Menschen mit Behinderungen 

Ausgangslage  

Die Studie zur "Bedarfsplanung von Einrichtungen für Menschen mit intellektueller Behinde
rung in NÖ" prognostizierte 2015 einen Zuwachs der Personen mit intellektueller Behinde
rung über 65 Jahren. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und zeitgerecht Maßnah
men setzen zu können, wurde im Zuge eines Partizipationsprozesses mit SelbstvertreterIn
nen und Trägern das Angebot "Wir im Alter" entwickelt. Das Angebot besteht seit 1.1.2018 
und richtet sich an Menschen mit Behinderung über 55 Jahre, die altersbedingt nicht mehr in 
einer Tagesstätte tätig sein wollen oder können und eine Vollzeitbetreuung (Betreuung über 
24 Stunden) benötigen. Die Leistungen Wohnen und Tagesstruktur werden in einem angebo
ten. Im Vordergrund steht die Erhaltung der persönlichen Fähigkeiten. Dieses Angebot be
steht derzeit in Retz (Caritas Wien), weitere Standorte sind im Entstehen. So errichtet aktuell 
die Caritas Wien in Hollabrunn eine weitere Einrichtung. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das Angebot "Wir im Alter" richtet sich an Menschen mit intellektueller/mehrfacher Behin
derung. In einem weiteren Schritt ist nun der Bedarf für ältere Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung zu prüfen, die in einer regulären Tagesbetreuung nicht mehr zielführend 
betreut werden können. Anschließend soll - sofern ein solcher Bedarf besteht - ein ähnliches 
Angebot für ältere Menschen mit psychischer Beeinträchtigung geschaffen werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortschreitender Ausbau der Angebote "Wir im Alter" in 
Zusammenhang mit den Einrichtungsträgern, z.B. Wohn
haus Hollabrunn der Caritas Wien, unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Deinstitutionalisierung 

 Land NÖ  

Schaffung eines Angebotes für ältere Menschen mit psy
chischen Beeinträchtigungen analog zu "Wir im Alter" 

 Land NÖ  
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Migrantinnen und Migranten mit Behinderungen  

Ausgangslage  

Voraussetzung für eine Sozialhilfeleistung nach den Bestimmungen des NÖ SHG ist, dass die 
behinderte Person die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder österreichischen 
Staatsbürgern gleichgestellt ist. Ist eine Gleichstellung aufgrund der Bestimmungen des NÖ 
SHG nicht vorgesehen, kann die Voraussetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft im 
Ausnahmefall nachgesehen werden.  

Menschen mit Migrationshintergrund ohne österreichische Staatsangehörigkeit unterliegen 
unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Zugang zu Leistungen für Menschen 
mit Migrationshintergrund ist im Schnittpunkt des Aufenthalts- und Behindertenrecht gere
gelt. Für die Beratung und Unterstützung dieses Personenkreises mit einer Behinderung ist 
es wichtig, die aufenthaltsrechtlichen Unterschiede zu kennen. Die Inanspruchnahme von 
sozialrechtlichen Leistungen kann unter anderem von ihrem Aufenthaltstitel, der Aufent
haltsdauer und der Aufenthaltsverfestigung abhängen.  

Gemäß § 6 Abs. 4 NÖ Grundversorgungsgesetz ist im Rahmen der Grundversorgung außer 
im Hinblick auf unbegleitete minderjährige Fremde im Einzelfall auch die spezielle Situation 
von besonders hilfsbedürftigen Personen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, älteren 
Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, Opfern des Men
schenhandels, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychi
schen Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstigen schweren Formen 
psychischer, physischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren, zu erfassen und zu berück
sichtigen.  

Das Land NÖ kommt hier seiner Verpflichtung aus der RL 2013/33/EU nach. Im Bereich der 
Flüchtlingshilfe werden in NÖ Sonderbetreuungsquartiere für Menschen mit Behinderung 
zur Verfügung gestellt. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Bisher gibt es keine Zahlen für NÖ, wieviele Menschen mit Behinderung einen Migrations
hintergrund aufweisen. Das Alltagsleben zeigt, dass auch Menschen ohne Behinderung, de
ren Muttersprache nicht Deutsch ist, vielfach vor Herausforderungen gestellt sind. Für Men
schen mit Behinderung stellt dies eine zusätzliche Schwierigkeit dar. Es ist daher zu erheben, 
wieviele Menschen mit Behinderung einen Migrationshintergrund haben und ob hiermit ein 
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spezieller Unterstützungsbedarf in der Betreuung verbunden ist. In weitere Folge ist zu prü
fen, welche geeigneten Angebote es gibt, diesen Personenkreis zu unterstützen.  

Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für Integration des Bundes wurden Integrationsindi
katoren festgelegt, um die unterschiedlichen Dimensionen des Integrationsprozesses mess
bar zu machen und ein langfristiges Integrationsmonitoring zu etablieren. Die NÖ Integrati
onsarbeit ist mit den bundesweiten Schwerpunkten wie Bildung und Sprache, Arbeit und Be
ruf, Soziales und Gesundheit, Soziale und identifikatorische Dimension, Sicherheit, Wohnen 
und räumlicher Kontext, Einbürgerungen abgestimmt. Das seit 2017 geltende Integrations
gesetz sieht dazu auch verpflichtende Integrationsmaßnahmen vor. Speziell im Bereich der 
Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Personen soll auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung Rücksicht genommen werden. 

Durch gezielte Informationen soll Menschen mit Migrationshintergrund die Inanspruch
nahme von Hilfen erleichtert werden. Sprachliche Barrieren sollen vermieden werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Herstellung von Informationsangeboten für Menschen mit 
Behinderung mit Migrationshintergrund (z.B. Broschüren) 

 Land NÖ  

Integration: Mehr Förderungen von Integrationsprojekten 
für Menschen mit Migrationshintergrund und Behinde
rung 

 Land NÖ  

EU-Behindertenpolitik 

Keine Zuständigkeit der Länder 

Internationale Behindertenpolitik 

Keine Zuständigkeit der Länder 
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Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 

Ausgangslage  

Katastrophenschutzpläne haben erforderlichenfalls auch Maßnahmen zum Schutz von Men
schen mit Behinderungen zu berücksichtigten.  

In Zusammenarbeit mit dem NÖ Zivilschutzverband (NÖ ZSV) wurde ein Workshop geplant, 
wo die Zivilschutzbeauftragten der Gemeinden mit Vertretern der verschiedensten Behin
dertenorganisationen und auch Firmenvertretern in Gespräche und Erfahrungsaustausch 
treten sollten, um diesen Themenbereich zu sensibilisieren. Aufgrund der COVID-19 Krise 
musste dieser Workshop verschoben werden.  

Eine bessere Inklusion (z.B. Mitwirkung bei der freiwilligen Feuerwehr) geschieht schon seit 
längerem. Menschen mit Behinderung sind sehr oft im Bereich des Verwaltungsdienstes o
der im Bereich der Notrufabwicklung der Feuerwehr tätig.  

Viele Feuerwehrhäuser sind bereits barrierefrei gebaut oder den Erfordernissen entspre
chend mit einem Treppenlift ausgestattet. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass auf dem 
Feuerwehrsektor sehr viel geschieht, um Menschen mit Behinderung entsprechend ihrer 
Möglichkeiten zu integrieren. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Der Workshop zum Erfahrungsaustausch zwischen den Zivilschutzbeauftragten der Gemein
den mit Vertretern der verschiedensten Behindertenorganisationen und auch Firmenvertre
tern soll abgehalten werden und hieraus gewonnene Erkenntnisse bei der weiteren Kata
strophenplanung eingearbeitet werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Abhaltung von gemeinsamen Workshops zwischen Vertre
tern des Zivilschutzes, der Behindertenorganisationen und 
Sicherheitsanbietern 

 Land NÖ  
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Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Ausgangslage  

In den letzten Jahren wurden verschiedene Maßnahmen im Bereich der Hilfe für Menschen 
mit Behinderung und psychischer Beeinträchtigung umgesetzt, wobei damit auch größten
teils die in der UN-BRK formulierten Rechte berücksichtigt wurden. Damit werden die Forde
rungen der Inklusion schrittweise erfüllt. Wichtig hierbei ist die Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderung. Im Sinne des Partizipationsgedankens erfolgte beispielsweise die gesamte 
Erstellung des Bedarfsplans für Körper und Sinnesbehinderung unter der Einbeziehung der 
betroffenen Menschen.  

Die Normierung von Anlaufstellen nach Art. 33 Abs. 1 UN-BRK ("Länder-Focal-Points) wurde 
umgesetzt. Die Abteilung Soziales und Generationenförderung ist die Anlaufstelle. 

Die Umsetzung und Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behinderung wird durch den 
NÖ Monitoringausschuss überwacht. Dem Ausschuss, welcher unabhängig und weisungsfrei 
arbeitet, gehören auch SelbstvertreterInnen an. Aktuelle Informationen zum NÖ Monitoring
ausschuss sind auf der Website des NÖ Monitoringausschusses einsehbar 
(http://www.noe.gv.at/monitoringausschuss).  

Durch die Neuformulierung von Richtlinien wurde die Teilhabe an der Gesellschaft für Perso
nen mit unterschiedlichen Formen von Behinderung ermöglicht. Im Lichte der UN-BRK 
wurde dabei vor allem das Recht auf Arbeit, Achtung der Privatsphäre und das Recht auf 
eine möglichst unabhängige Lebensführung berücksichtigt. Die Leistungsangebote wurden 
dabei unter Einbeziehung der Träger qualitativ und quantitativ verbessert. 

Um über aktuelle Themen zu berichten und gemeinsam allgemeine Probleme aufzugreifen, 
lädt Frau Landesrätin Teschl-Hofmeister regelmäßig Vertreter der Tagesstätten und 
Wohneinrichtungen zu SelbstvertreterInnentreffen ein.  

Menschen mit Beeinträchtigung und Lernschwierigkeiten haben sich zum Verein „Netzwerk 
Selbstvertreter“ zusammengeschlossen. Gemeinsam setzen sie sich für Inklusion und Selbst
bestimmung ein und wollen ein Sprachrohr für Betroffene sein. Seitens des Landes NÖ 
wurde die Gründung des Vereins finanziell unterstützt. 

Auch wurden die Rechtsträger im Zuge von Veranstaltungen („Dialogen“) z.B. für die Umset
zung des selbstbestimmten Handelns der KlientInnen sensibilisiert oder im Zuge der Reform 

http://www.noe.gv.at/monitoringausschuss
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des Sachwalterschaftsrechtes zum Thema Erwachsenenschutzrecht informiert. Ebenso wur
den Broschüren und andere Informationen in Leichter Sprache formuliert, um alle Personen 
in Tätigkeiten des Alltags zu inkludieren (z.B. Broschüre „Kompetent als PatientIn“, Informa
tionsbroschüre zum Wahlrecht). 

Es wurde die Medinklusions-Ambulanz (MIA) im Landesklinikum Melk installiert. Das Ange
bot richtet sich an Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die nach einer 
grundlegenden Abklärung mit ihrer Hausärztin / ihrem Hausarzt eine spezielle, weiterfüh
rende diagnostische und therapeutische Abklärung im Landesklinikum benötigen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Zielvorgaben der UN-BRK sind weiterhin Grundlage für die weitere Planung der 
Angebote für Menschen mit Behinderung.  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Die Ziele der UN-BRK, sollen, sofern nicht bereits umge
setzt, in Zusammenarbeit mit den SelbstvertreterInnen 
umgesetzt werden 

 Land NÖ  

Ausbau des Projektes Medinklusions-Ambulanz im südli
chen NÖ 

 Land NÖ  

 

Diskriminierungsschutz 

Verfassungsrechtlicher Diskriminierungsschutz 

Ausgangslage 

Gemäß den Bestimmungen des NÖ Antidiskriminierungsgesetz 2017 (NÖ ADG 2017) ist un
ter anderem jede Ungleichbehandlung aufgrund einer Behinderung verboten. Zur Förderung 
und Überwachung der Durchführung der UN-BRK ist in NÖ der NÖ Monitoringausschuss be
rufen. In Beschwerdefällen obliegt der NÖ Antidiskriminierungsstelle und somit der NÖ 
Gleichbehandlungsbeauftragten die Durchführung von Schlichtungsversuchen. 
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Die Abteilung Soziales hat das Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social 
Entrepreneurship der WU Wien mit der Durchführung der Studie zur Erfassung der Grundla
gen des Bedarfsplans für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung beauftragt.  

Das Ziel der Studie war es, im Sinne einer längerfristigen Bedarfsplanung für die Jahre 2020 
bis 2025 aufzuzeigen, wie viele Menschen mit intellektueller Behinderung in NÖ leben und 
welche Leistungen sie in Anspruch nehmen werden. Die Zielgruppe wurde vorerst auf Men
schen mit intellektueller Behinderung eingeschränkt.  

Das Ergebnis war, dass es einen deutlichen Zuwachs an Menschen mit intellektueller Behin
derung geben wird, der primär die Altersgruppe 65+ betreffen wird. Daher galt es für die Zu
kunft entsprechende Angebote zu schaffen (siehe "Wir im Alter")  

Das Land NÖ hat einen partizipativen Prozess angeregt mit dem Ziel, im Austausch mit den 
betroffenen Personengruppen das zukünftige Angebot an den ermittelten Bedarf gut anzu
passen und hierbei weitgehend die Ansprüche der Personen zu berücksichtigen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Im Rahmen partizipativer Prozesse ist das Leistungs- und Unterstützungsangebot fortlaufend 
zu evaluieren und auszubauen.  

Informationen sollen für alle Menschen zugänglich sein und verständlich gestaltet werden. 
Ein wichtiges Instrumentarium hierbei ist die Leichte Sprache. 

Auch sollen Rechtsgrundlagen und Dokumente auf veraltete Begriffe untersucht werden und 
sollen diese durch zeitgemäße und diskriminierungsfreie Begriffe wie "Menschen mit Behin
derung" ersetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass Rechtsunsicherheiten in der An
wendung der neuen Begriffe in der Praxis vermieden werden.  

Das Angebot für ältere Menschen mit Behinderung soll auch im psychischen Bereich ausge
baut werden (siehe im Detail Pkt. 1.6.). 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Regelmäßige Evaluierung der Angebote der Behinderten
hilfe im Rahmen von partizipativen Prozessen 

 Land NÖ  

Regelmäßige Evaluierung der Angebote der Behinderten
hilfe im Rahmen von partizipativen Prozessen 

 Land NÖ  

Weiterer Ausbau der Leichten Sprache (z.B. Leistungen 
der Behindertenhilfe auf der Homepage) 

 Land NÖ  

Verfassungsrechtlicher Diskriminierungsschutz 

Ausgangslage 

Siehe Punkt 1.11 und 2.1 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Siehe Punkt 1.11 und 2.1 

Erwachsenenschutzrecht 

Ausgangslage 

Im Zuge der Reform des Sachwalterschaftsrechts lud am 29. November 2017 das Land NÖ in 
Kooperation mit dem Justizministerium (Sektion I) im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dia
log“ SelbstvertreterInnen, VertreterInnen der Rechtsträger und VertreterInnen der Bezirks
verwaltungsbehörden zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Erwachsenenschutz
recht in den Landtagssaal des NÖ Landhauses ein. Dr. Peter Barth, Bundesministerium für 
Justiz, Abteilung für Familien-, Personen- und Erbrecht, gab einen Überblick und eine Einfüh
rung zum Gesetzgebungsprozess, die vier Säulen und die gerichtliche Kontrolle. Ein zweiter 
Block widmete sich dem Themenbereich "Selbstbestimmung und Personensorge im neuen 
Erwachsenenschutzrecht“ - Handlungsfähigkeit neu, Wohnortänderung, medizinische Be
handlung und Briefverkehr. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben sind stetig auszubauen. Wünsche von 
Menschen mit Behinderung hinsichtlich der Gestaltung ihres Lebens sind bestmöglich umzu
setzen. 

Schwangerschaft und Geburt 

Ausgangslage 

Kindern mit Behinderung und deren Eltern muss eine inklusive Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglich werden. Es ist daher erforderlich, die notwendige Beratung und finanzielle Unter
stützung sicherzustellen. Entsprechende Unterstützung findet sich in NÖ in Form der Hilfe 
zur Frühförderung, Erziehung und Schulbildung. Insbesondere die Hilfe zur Frühförderung 
zielt darauf ab, die bestmögliche Förderung der Entwicklung von (neugeborenen) Kindern 
oder des von einer Beeinträchtigung bedrohten Kindes zu gewährleisten und den Eltern Hil
festellung durch Begleitung, Beratung und Unterstützung zu bieten. 

Schwangere und Gebärende mit Behinderung werden in der Betreuung besonders berück
sichtigt und haben die Möglichkeit, in Anlehnung an das Mutterschutzgesetz, die Tagesstätte 
weiter zu besuchen. In der Zeit des Mutterschutzes ist die Betreuung in der Tagesstätte, so
fern diese in Anspruch genommen wird, den besonderen Erfordernissen anzupassen. Sowohl 
in den Tagesstätten als auch in Wohneinrichtungen ist die pädagogische Begleitung wesentli
cher Inhalt der Betreuungsleistung. Hierzu zählt auch eine sexualpädagogische Beratung und 
Unterstützung. 

In NÖ steht für die Begleitung von Familien das Programm "Netzwerk Familie" zur Verfü
gung. Hierbei handelt es sich um ein Programm der Frühen Hilfen. Im Vordergrund stehen 
Familien während der Schwangerschaft und Kinder zwischen 0 und 3 Jahren. Das "Netzwerk 
Familie" hilft, wenn in der Schwangerschaft unerwartete Veränderungen auftreten, wenig 
Unterstützung von Familien und Freunden da ist, das Kind besonders viel Aufmerksamkeit 
braucht, Unsicherheiten bei der Versorgung des Kindes bestehen oder das tägliche Zusam
menleben in der Familie schwierig ist. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Im Bereich der Frühförderung wird das Angebot weiter ausgebaut.  
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Um schwangere Frauen und (werdende) Mütter mit Behinderung besser unterstützen zu 
können, ist gemeinsam mit dem Verein "Tut gut!" das Angebot von "Netzwerk Familie" ent
sprechend auszubauen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausbau der Frühen Hilfen im Bereich Schwangere und 
(werdende) Mütter und Väter mit Behinderung 

 Verein "Tut 
gut!" und 
ÖGK 

 

Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

Ausgangslage 

Neben anderen Personengruppen sind auch Menschen mit Behinderung besonders gefähr
det, Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden. Einen Risikofaktor stellen hierbei auch 
Kommunikationsbeeinträchtigungen dar, die es schwierig machen, über Gewalterfahrungen 
zu sprechen.  

In den NÖ Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gelangt seit Jänner 2011 bei Ver
dacht auf körperliche, psychische oder sexuelle Gewaltanwendung sowie bei Vernachlässi
gung eines Menschen mit Behinderung der verpflichtend und einheitlich anzuwendende Ge
fährdungseinschätzungsbogen zur Anwendung. Dadurch sollen Gefährdungen möglichst früh 
erkannt und das Gefährdungsrisiko minimiert bzw. Gefährdungen vermieden werden.  

Darüber hinaus wird in den klientInnenbezogenen Einzelberatungen und einrichtungsbezo
genen Fachaufsichten auf die Früherkennung von Gewalt geachtet. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Durch spezielle Schulungen sollen Menschen mit Behinderung lernen, sich gegen körperli
che, psychische und/oder sexuelle Gewalt wirksam wehren zu können, und auch lernen, wie 
sie mit erlittener Gewalt umgehen können. Hierbei sollen im Rahmen von Peergroupangebo
ten auch TrainerInnen mit Behinderung eingesetzt werden. 
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Auch sollen notwendige entlastenden bzw. unterstützenden Strukturen in diesem Bereich 
geschaffen bzw. aufrechterhalten werden.  

Das Verfahren zur Gefahreneinschätzung soll auf seine Effizienz überprüft werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Unterstützung der Rechtsträger bei Projekten der Sexu
alberatung, Sexualbegleitung, Gewaltprävention und bei 
Peergroupangeboten in den Einrichtungen 

 Land NÖ  

Regelmäßige Evaluierung des Gefährdungseinschätzungs
bogens 

 Land NÖ  

Rechtsschutz bei Freiheitsbeschränkungen 

Ausgangslage 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind auf ein unbedingt erforderliches Ausmaß zu redu
zieren. Die Beurteilung obliegt der BewohnerInnenvertretung und in weiterer Folge den or
dentlichen Gerichten.  

Im Rahmen von Fachaufsichten und durch die Fachkräfte für Sozialarbeit im Rahmen von Be
gutachtungen wird aber durch das Land besonderes Augenmerk daraufgelegt, ob freiheits
beschränkende Maßnahmen gemeldet und bewilligt sind. 

Rechtsschutz bei Freiheitsbeschränkungen 

Ausgangslage 

Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist das aus
reichende Vorhandensein von Dolmetschern und Dolmetscherinnen.  

Ein Pool aus GebärdensprachdolmetscherInnen steht Menschen mit Behinderung in NÖ bei 
Bedarf zur Verfügung, um so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.  
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Das Land NÖ übernimmt im privaten Bereich die Kosten für eine/n Gebärdensprachdolmet
scher/in für wichtige Angelegenheiten zur Lebensbewältigung und zum Lebenstraining. 
Hierzu zählen u.a. Arztbesuche, Rechtsgeschäfte, Therapien oder Beratungen, wichtige Kon
takte zu Ämtern und Behörden, Ehe- und Familienberatung etc. Um diese Informationen den 
betroffenen Menschen bekannt zu machen, wurde durch die NÖ Landesregierung gemein
sam mit dem Österreichischen Gebärdensprachdolmetsch- und ÜbersetzerInnen Verband 
(ÖGSDV) und dem Gehörlosenverband NÖ die Broschüre "Gebärdensprachdolmetschen - 
Förderung durch das Land NÖ" herausgegeben.  

Einmal jährlich findet zudem eine Besprechung zwischen dem Land NÖ und dem ÖGSDV 
und/oder dem Gehörlosenverband NÖ statt.  

Ebenso gibt es eine auf die Erfordernisse von gehörlosen Menschen spezialisierte Einrich
tung in NÖ (Lebenswelt Wallsee). 

Gebärdensprache 

Ausgangslage 

Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist das aus
reichende Vorhandensein von Dolmetschern und Dolmetscherinnen.  

Ein Pool aus GebärdensprachdolmetscherInnen steht Menschen mit Behinderung in NÖ bei 
Bedarf zur Verfügung, um so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.  

Das Land NÖ übernimmt im privaten Bereich die Kosten für eine/n Gebärdensprachdolmet
scher/in für wichtige Angelegenheiten zur Lebensbewältigung und zum Lebenstraining. 
Hierzu zählen u.a. Arztbesuche, Rechtsgeschäfte, Therapien oder Beratungen, wichtige Kon
takte zu Ämtern und Behörden, Ehe- und Familienberatung etc. Um diese Informationen den 
betroffenen Menschen bekannt zu machen, wurde durch die NÖ Landesregierung gemein
sam mit dem Österreichischen Gebärdensprachdolmetsch- und ÜbersetzerInnen Verband 
(ÖGSDV) und dem Gehörlosenverband NÖ die Broschüre "Gebärdensprachdolmetschen - 
Förderung durch das Land NÖ" herausgegeben.  

Einmal jährlich findet zudem eine Besprechung zwischen dem Land NÖ und dem ÖGSDV 
und/oder dem Gehörlosenverband NÖ statt.  
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Ebenso gibt es eine auf die Erfordernisse von gehörlosen Menschen spezialisierte Einrich
tung in NÖ (Lebenswelt Wallsee). 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Regelmäßige Evaluierung der Leistungsangebote für die 
Inanspruchnahme von GebärdensprachdolmetscherInnen 

 Land NÖ  

Barrierefreiheit 

Allgemeines 

Ausgangslage 

Barrierefreiheit ist eine essentielle Voraussetzung für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung und ihre gesellschaftliche Teilnahme. Das Thema Barrierefreiheit tangiert je
doch keineswegs nur die bautechnische Gestaltung, sondern ist z.B. auch zentrales Thema 
im Bereich der Sprache und Kommunikation. In NÖ werden daher bereits jetzt Informations
schreiben in Leichter Sprache als Beilage zu Bescheiden, in denen eine Leistung für Men
schen mit Behinderung nach dem NÖ SHG zugesprochen oder abgelehnt wird, übermittelt.  

Ebenso können Leitsysteme für Menschen mit einer Seh- oder Hörbeeinträchtigung ein we
sentlicher Beitrag zur Erreichung der Barrierefreiheit sein.  

Bei der Neubewilligung von Sozialhilfeeinrichtungen ist das Thema der Barrierefreiheit 
ebenso zentral für die Planung. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Gerade im Bereich der Kommunikation und Information ist der weitere Ausbau der Leichten 
Sprache wichtig (siehe hierzu Punkt 2.1.).  
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Bei der Neubewilligung von Einrichtungen ist die Barrierefreiheit nicht nur im bautechni
schen Sinn sicherzustellen, sondern sind auch geeignete Maßnahmen im Bereich der Orien
tierung und Kommunikation zu berücksichtigen (z.B. Leitsysteme für sehbeeinträchtigte 
Menschen). 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausbau der Barrierefreiheit im Kommunikationsbereich - 
Übersetzung weiterer Schriftstücke des Landes NÖ in 
Leichte Sprache 

 Land NÖ  

Leistungen des Bundes 

Keine Zuständigkeit der Länder 

Verkehr 

Ausgangslage 

Der öffentliche Verkehr ist ein zentraler Faktor, um Mobilität und damit auch selbstbestimm
tes Leben für mobilitätseingeschränkte Personen zu ermöglichen. Gerade im ländlichen 
Raum ist es für Menschen mit Behinderung herausfordernd, ohne Hilfe anderer ihr Mobili
tätsbedürfnis zu befriedigen.  

Grundsätzlich wird bei der Bereitstellung von Angeboten im öffentlichen Personennahver
kehr den Vorgaben des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes Rechnung getragen. Busleistun
gen werden gemäß EU-Verordnung rollierend alle 8 bis 10 Jahre ausgeschrieben. Im Zuge 
dieser Ausschreibungen kommt ausschließlich neues Wagenmaterial zum Einsatz mit barrie
refreien („Low Entry“) Einstiegen. Die Farbgebung im Inneren bei Haltestangen wird ange
passt, als auch Fahrtinformationen auf Monitoren angezeigt und durch Lautsprecheransagen 
kenntlich gemacht.  

Die Webseite für Fahrplaninformationen ist maschinenlesbar gestaltet.  
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Zusätzlich zum Linienverkehr kommen verstärkt bedarfsgesteuerte Mobilitätsdienste zum 
Einsatz (Anruf-Sammeltaxis, Gemeindebusse, Fahrtendienste,…). Diese werden derzeit 
hauptsächlich von Gemeinden und Regionen bestellt. Hier wird versucht auf die Bedürfnisse 
von behinderten Personen einzugehen, indem das Haltenetz wesentlich dichter als im Li
nienverkehr gestaltet ist und oft rollstuhltaugliche Fahrzeuge eingesetzt werden. Eine durch
gehend einheitliche Ausstattung ist allerdings aufgrund der variablen Bestellerstruktur nicht 
möglich. 

Ist mit einer Hilfe durch Heilbehandlung, Hilfe zur Frühförderung, Erziehung und Schulbil
dung, Hilfe zur beruflichen Eingliederung, Hilfe zur sozialen Eingliederung oder Hilfe zur sozi
alen Betreuung und Pflege auch eine Unterbringung in teilstationären und/oder stationären 
Einrichtungen verbunden, so sind dem/der HilfeempfängerIn die unvermeidlichen Fahrtkos
ten zu ersetzen, sofern keine Transportmöglichkeit zur Verfügung steht.  

Für den Besuch von Kindergärten und Schulen werden Zuschüsse zu den durch die Beein
trächtigung entstehenden zusätzlichen Fahrtkosten geleistet, sofern diese nicht durch an
dere Leistungen, wie z.B. die gesetzliche Schulfahrtbeihilfe, abgedeckt werden können. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Gerade im ländlichen Bereich ist der Ausbau der öffentlichen Verkehrsangebote voranzutrei
ben. Hierbei ist spezielles Augenmerk auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu 
richten. Bei der Planung und Entwicklung des weiteren Ausbaus sind die SelbstvertreterIn
nen einzubeziehen.  

Seitens des Landes wird daran gearbeitet, den Linienverkehr und flexible Angebote stärker 
zu verschränken und auch eine gemeinsame Struktur aufzubauen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs bzw. Entwicklung von 
Mobilitätsstrategien im ländlichen Raum unter Einbezie
hung der SelbstvertreterInnen und mit Hinblick auf die 
speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung 

 Land NÖ  

Verschränkung von Linienverkehr und flexiblen Angebo
ten, insbesondere für Menschen mit Behinderung 

 Land NÖ  
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Kultur 

Ausgangslage 

In der EU-Behindertenstrategie sowie in der UN-BRK wird auf die Wichtigkeit der uneinge
schränkten Teilhabe von Menschen mit Behinderung am kulturellen Leben hingewiesen. 
Hierfür ist nicht nur für die bauliche Barrierefreiheit zu sorgen, sondern sind auch Schwierig
keiten für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung und intellektueller Beeinträchtigung zu be
rücksichtigen.  

Das Thema Inklusion und Integration ist unter anderem ein wesentlicher Punkt der Kultur
strategie des Landes NÖ. In diesem Sinne ermöglicht die NÖ Landesregierung die Umsetzung 
von verschiedenen kulturellen Projekten durch gezielte Fördervergabe. So wurde z.B. im 
Rahmen der Jugendkulturförderung „come on“ der FIREFLY CLUB, der Menschen mit intel
lektueller Beeinträchtigung zu DJs ausbildet, sich um ihre Vermittlung kümmert und selbst 
integrative Veranstaltungen organisiert, gefördert.  

Auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung wird auch bei Landesausstellungen und 
anderen Ausstellungs- und Museumsbetrieben durch besondere Angebote eingegangen. So 
ermöglichen die NÖ Landesausstellungen im inklusiven Design allen Menschen ein gleich
wertiges Ausstellungserlebnis. Es gibt Barrierefreiheit in jedem Bereich, sowohl auf physi
scher als auch auf inhaltlicher Ebene (Ausstellungsrundgänge barrierefrei ausgeführt und be
nutzbar, Gebärdensprachevideos, Leichter Sprache, taktile sowie akustische Stationen). 

Als Beispiel für Förderung und Präsentation von KünstlerInnen mit Behinderung in der Öf
fentlichkeit sind auch das Museum Gugging, die „art brut“ Bewegung mit landesweiten Aus
stellungen sowie die mostART der Lebenshilfe NÖ anzuführen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Im Sinne einer weiteren Verbreiterung der kulturellen Teilhabe und Aktivität sollen durch ge
zielte Fördermaßnahmen Menschen mit Behinderung angesprochen und für die Teilnahme 
am kulturellen Leben begeistert werden. Der Besuch von kulturellen Veranstaltungen und 
Institutionen ist zu erleichtern. Ebenso soll die Möglichkeit zur Kulturschaffung und - gestal
tung von Menschen mit Behinderung gefördert werden (Theateraufführungen, Musikveran
staltungen).  
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Menschen mit Behinderung soll zudem ein Zugang zur Literatur erleichtert werden. Im Rah
men der Initiative "Treffpunkt Bibliothek" wird bereits daran gearbeitet, Belletristik in Leich
ter Sprache und/oder als Audio Files über NOE-Book zugänglich zu machen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Förderung von Projekten, welche Menschen mit Behinde
rung die Ausübung von Kultur ermöglichen 

 Land NÖ  

Förderung von Projekten, welche Literatur in Leichter 
Sprache zur Verfügung stellen (NOE-Book) 

 Land NÖ  

Sport 

Ausgangslage 

Sport, Bewegung und gesunde Ernährung sind auch für Menschen mit Behinderung von 
enormer Bedeutung. Die körperliche Aktivität liefert nicht nur einen wesentlichen Beitrag 
zur Erhaltung und Festigung der Gesundheit, sondern ist auch eine wichtige Möglichkeit zur 
Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung. 

Das Land NÖ fördert NÖ Sportverbände, die Menschen mit Behinderung vertreten, mit dem 
Ziel, zum einen eine professionelle Interessensvertretung des wettkampforientierten Sports 
von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen bzw. Sinnesbeeinträchtigungen zu ge
währleisten und zum anderen die Findung und individuelle Unterstützung von talentierten 
Sportlerinnen und Sportlern auf ihrem Weg zu internationalen Höchstleistungen zu unter
stützen. Der Fokus liegt auf dem Nachwuchsleistungs- und Spitzensport. 

Grundsätzlich ist es eine große Herausforderung, Menschen mit Behinderung für Bewegung 
und Sport zu begeistern. Neben dem breitensportlichen Angebot, welches in NÖ durch den 
NÖ Versehrtensportverband mit seinen Vereinen gegeben ist, setzt das Land NÖ seinen Fo
kus auf den paraolympischen Nachwuchs- und Leistungssport. Vorbilder erleichtern es, Men
schen mit Behinderung, insbesondere junge Menschen, für sportliche Aktivitäten zu begeis
tern. In Österreich hat sich dabei in den letzten Jahren gezeigt, dass die Anzahl an österrei
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chischen TopsportlerInnen im paraolympischen Bereich im Sinken ist und internationale Er
folge seltener werden. Gegen diese Entwicklung kämpft NÖ seit Jahren als einziges Bundes
land an und dies erfolgreich (siehe Jahresbericht des NÖVSV 2019). 

Sport und Bewegung für Menschen mit Behinderungen ist auch in Wohneinrichtungen und 
Tagesstätten ein wichtiges Thema. Im Oktober 2019 fand hierzu eine Informationsveranstal
tung des Landes NÖ für die Träger der Einrichtungen statt, bei welcher gemeinsam mit Ver
tretern von Special Olympics Österreich die Wichtigkeit von Sport und Bewegung dargelegt 
wurde und wichtige Tipps/Infos zur Freizeitgestaltung in der Einrichtung geboten wurden. 
Hierdurch sollte das Bewusstsein geschaffen werden, wie wichtig der Sport in den Einrich
tungen ist. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Wichtigkeit des Sports sowie gesunder Ernährung wird auch die kommenden Jahre the
matisiert und es ist ein Anliegen, entsprechende Angebote zu ermöglichen.  

Gerade im Breitensport soll die inklusive Teilnahme von Menschen mit Behinderung geför
dert werden. Dies beinhaltet auch eine Verbesserung der Motivation, welche auch durch die 
Förderung von paraolympischen Athleten und die Ermöglichung internationaler Erfolge er
reicht werden kann. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Förderung von Projekten der inklusiven Sportausübung  Land NÖ  

Förderung von sportlichen Talenten  Land NÖ  

Medien  

Keine Zuständigkeit der Länder  
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Informationsgesellschaft 

Ausgangslage 

Informations- und Kommunikationstechnologien bieten für Menschen mit Behinderung gute 
Chancen zur umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zugleich ist aber sicherzu
stellen, dass die Anwendbarkeit der Technologie für Menschen mit Behinderung selbstbe
stimmt und uneingeschränkt möglich ist. Die fortlaufende Entwicklung neuer Technologien 
birgt nicht nur Chancen, sondern auch die Gefahr, dass Menschen mit Behinderung den An
schluss verlieren.  

Das Land NÖ fördert im Rahmen der Hilfsmittel (siehe hierzu Punkt 7.4.) elektrische/elektro
nische Hilfsmittel zur Kommunikation (z. B. Schreib- und Lesegeräte, Communicator) für 
Menschen mit Behinderung.  

Bei der Ausgestaltung von Webseiten, z.B. von www.vor.at, wurde größtmöglicher Wert auf 
Kontrast-, Größen- und Nagivationsverhalten für alternative Inhaltsdarstellungen (z.B. Scre
enreader) gelegt. Bei Online Shops und Mobile Ticketing-Systemen besteht bereits die Mög
lichkeit, sich Inhalte vorlesen zu lassen. 

Im Bereich der Wirtschaft existiert in NÖ das virtuelle Haus der Digitalisierung, welches ei
nen barrierefreien Zugang zu Basisinformationen zur Digitalisierung bietet. Durch derartige 
Projekte kann jedenfalls eine Hilfestellung für Menschen mit Behinderung bezüglich der Teil
habe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.  

Bereits jetzt wird die "Aktuelle Stunde" des NÖ Landtages in Gebärdensprache übertragen. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Vermittlung neuer Technologien ist sicherzustellen im Hinblick auf die stetige Weiterent
wicklung in diesem Bereich.  

Im Bereich der Informations- und Wissensvermittlung ist künftig darauf Bedacht zu nehmen, 
dass Bibliotheken, Büchereien, Archive etc. mit Leseplätzen für blinde und sehbehinderte 
Menschen ausgestattet werden.  

Es sollen weitere Informationen und Inhalte des Landes NÖ in Gebärdensprache übersetzt 
werden. 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausstattung von Informations- und Wissensvermittlungs
stellen (Büchereien, Bibliotheken, Archive etc.) mit Lese
plätzen für blinde und sehbehinderte Menschen 

 Land NÖ  

Evaluierung der elektronischen Kommunikationshilfen im 
Rahmen der Hilfsmittel 

 Land NÖ  

Bauen 

Ausgangslage 

In der UN-BRK ist die Bedeutung der baulichen Barrierefreiheit als Basis für ein selbstbe
stimmtes Leben und die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensberei
chen angeführt. Im NÖ Baurecht ist in der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) als Grundan
forderung festgelegt, dass bei der Planung und Ausführung von Bauwerken insbesonders die 
Barrierefreiheit und die Nutzung durch Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden 
muss. Welche Gebäude oder Gebäudeteile barrierefrei zu gestalten sind, wird landesgesetz
lich geregelt - in NÖ in der NÖ Bauordnung 2014. Bautechnische Bestimmungen zur barriere
freien Gestaltung sind in den bundesländerübergreifend harmonisierten OIB-Richtlinien fest
gelegt.  
Durch die Übernahme der OIB-Richtlinien in das NÖ Baurecht Anfang 2015 hat NÖ ebenso 
wie die anderen Bundesländer bereits eine weitgehende Harmonisierung der bautechni
schen Vorschriften vorgenommen.  

Die OIB-Richtlinien werden laufend weiterentwickelt und aktualisiert, wie etwa durch Anpas
sungen an den jeweiligen Stand der EU-Richtlinien bzw. an die jeweils von der europäischen 
Kommission herausgegebenen einschlägigen Empfehlungen.  

Im Rahmen der Wohnbauförderung ist eine erhöhte Förderung für die Wohnform "Barriere
freies Wohnen" möglich, welche insbesondere Menschen mit Behinderung und Menschen, 
die altersbedingt Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, eine selbständige Lebensfüh
rung ermöglicht. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Im Baurecht wird eine Etablierung der harmonisierten bautechnischen Bestimmungen in der 
jeweils aktualisierten Fassung angestrebt.  

NÖ beabsichtigt noch während der Laufzeit des NAP 2022 – 2030 durch weitere Anpassungs
maßnahmen, wie etwa die Anpassung einzelner baurechtlicher Bestimmungen und die suk
zessive Übernahme der jeweils aktuellen OIB-Richtlinien, eine weitere Verbesserung der Zu
gänglichkeit von Bauwerken für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Laufende Anpassung der landesgesetzlichen Grundlagen 
an die Vorgaben der UN-BRK 

 Land NÖ  

Sukzessive Übernahme der aktuellen OIB-Richtlinie 4    

Tourismus  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Im Rahmen der NÖ Tourismusstrategie 2025 ist vorgesehen, die Möglichkeiten der Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung an den Tourismusangeboten weiter auszubauen. Bereits in 
der letzten Strategieperiode wurde beispielsweise durch Förder-Calls die barrierefreie Aus
gestaltung von Ausflugszielen forciert. In den nächsten fünf bis zehn Jahren sollen weitere 
Maßnahmen gesetzt werden, um entsprechende Angebote weiter auszubauen. Beispiels
weise ist geplant, im Rahmen der Initiative „Sanfte Mobilität im Tourismus“ auch die Anrei
semöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu touristischen Zielen zu verbessern.  

Darüber hinaus ist im Rahmen der nächsten Strategieperiode geplant, die Bedürfnislage 
strukturiert zu erheben, um herauszufinden, welche Bedarfe im Vordergrund stehen. Auf Ba
sis dieser Erkenntnisse sollen weitere Maßnahmen überlegt werden.  
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Auch ist geplant, die Anschlussförderung der ÖHT-Förderschiene (Bundesförderstelle Öster
reichische Hotel- und Tourismusbank) für Investitionen in Barrierefreiheit bei Hotellerie und 
Gastronomie fortzuführen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weiterer Ausbau der Möglichkeit der Teilhabe von Men
schen mit Behinderung an den Tourismusangeboten in 
NÖ, z.B. Forcierung der barrierefreien Ausgestaltung von 
Ausflugszielen in NÖ 

 Land NÖ  

Verbesserung der Anreisemöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung zu touristischen Zielen im Rahmen der Initia
tive "Sanfte Mobilität im Tourismus" 

 Land NÖ  

Fortführung der Förderung für Investitionen in Barriere
freiheit bei Hotellerie und Gastronomie 

 Land NÖ  

 

Bildung 

Vorschulische Bildung 

Ausgangslage 

Inklusive Pädagogik berücksichtigt sowohl die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Kin
des als auch die Gesamtheit einer Gruppe. Der inklusive Ansatz umfasst ein Denken und 
Handeln, das die Bedürfnisse und Interessen anderer Menschen miteinschließt und Unter
schiede wertschätzt. Inklusive Pädagogik erkennt die Unterschiedlichkeit der Kinder sowie 
ihre verschiedenen Begabungen an. Damit stehen das gemeinsame sowie das individuelle 
Lernen für alle im Zentrum. Wenn sich Kinder als akzeptierter und vollwertiger Teil einer 
Gruppe erleben, wird ihr Selbstwertgefühl gestärkt. Sie entwickeln ein Gefühl der Zugehörig
keit und Sicherheit und können sich mit Interesse und Neugier der Erforschung ihrer Umwelt 
widmen. Gleichzeitig sind sie motiviert, einander bei gemeinsamen Lernaufgaben zu unter
stützten. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Kinder in einem allgemeinen Kinder
garten mit Stützmaßnahmen zu betreuen oder in einer heilpädagogischintegrativen Gruppe 
unterzubringen. Integrative Erziehung bedeutet gerade im Vorschulalter für alle Kinder eine 
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große Chance, weil Kinder noch weniger Vorurteile haben und das soziale Lernen in allen 
Kindergärten eine wichtige Rolle spielt. 

An der Pädagogische Hochschule NÖ findet ab Herbst 2022 erstmalig der Hochschullehrgang 
„Autismus-Spektrum in der frühen Kindheit“ (3 Semester, 12 ECTS-Anrechnungspunkte) 
statt. Die Qualifizierung der ExpertInnen für AutismusSpektrum für den regionalen Einsatz in 
NÖ Kindergärten erfolgt über die Absolvierung dieses Hochschullehrgangs. Ab Herbst 2022 
erfolgt die Ausbildung von Inklusiven ElementarpädagogInnen an den Pädagogischen Hoch
schulen, in NÖ startet an der Pädagogischen Hochschule NÖ erstmalig der Hochschullehr
gang „Inklusive Elementarpädagogik“ (4 Semester, 90 ECTS-Anrechnungspunkte).“ 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die bereits im NÖ Bildungsplan verankerten Vorgehensweisen sollen weitergeführt werden 
und soll das Inklusionssystems etabliert werden. Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet 
für Kinder einen ersten Schritt in die Selbständigkeit. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortlaufende Weiterentwicklung und Umsetzung inklusi
ver Maßnahmen basierend auf Erhebungen in Bezug auf 
die aktuelle Situation der Inklusion von Kindern mit Behin
derungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen in NÖ Lan
deskindergärten“ 

 Land NÖ  

Hilfsmittelpool des Landes NÖ - Unterstützung bei An
schaffung von Hilfsgeräten 

 Land NÖ  

Inklusionslehrgang für KindergarteninspektorInnen und 
pädagogische BeraterInnen (fachliche Weiterqualifizie
rung) 

 Land NÖ  

Weiterführung des regionales Einsatzes von ExpertInnen 
für Kinder mit Hörbeeinträchtigung sowie Ausbildung und 
regionaler Einsatz von ExpertInnen für Austismus-Spekt
rum 
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Schulen 

Ausgangslage 

In den letzten Jahren ist die Zahl der Schüler, welche eine Allgemeine Sonderschule besucht 
haben, in NÖ zurückgegangen. Dennoch besteht in NÖ auch weiterhin die Möglichkeit, sein 
Kind in einer Allgemeinen Sonderschule oder in Inklusionsunterricht in einer Regelschule un
terrichten zu lassen. Für die inhaltlichen Themen in den allgemeinen Pflichtschulen liegt die 
Kompetenz bei der Bildungsdirektion für NÖ. Seitens des Landes NÖ werden fünf Landesson
derschulen geführt.  

Weiters gibt es in NÖ den sogenannten Hilfsmittelpool im Bereich der allgemein bildenden 
Pflichtschulen. Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen können hier mit Hilfs
mitteln, wie z.B. Sehhilfen, Hörgeräten usw. ausgestattet werden. Die Kosten dafür trägt der 
Schul- und Kindergartenfonds. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Siehe Punkt 4.1. 

In NÖ sollen Eltern auch weiterhin die Wahlmöglichkeit haben zu entscheiden, ob ihre Kin
der in einer Allgemeinen Sonderschule oder im Rahmen des Inklusionsunterrichtes in einer 
Regelschule unterrichtet werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Hilfsmittelpool des Landes NÖ - Unterstützung bei An
schaffung von Hilfsgeräten 

 Land NÖ  
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Schulen - Barrierefreiheit 

Ausgangslage 

Derzeit sind nicht alle Allgemeinen Pflichtschulen in NÖ barrierefrei. Dies liegt oft daran, 
dass es sich um alte Gebäude handelt oder es der Platz nicht zulässt, sofortige Baumaßnah
men zu setzen. Wird allerdings ein neues bauliches Schulprojekt in Angriff genommen (Sa
nierung, Umbau, Zubau, Neubau usw.) ist die Barrierefreiheit umzusetzen. Dies wird seitens 
des Landes NÖ überwacht. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Zielsetzung ist es, in den kommenden Jahren immer mehr Schulgebäude aus dem Allgemei
nen Pflichtschulbereich barrierefrei zu machen, bis dies in allen Schulen umgesetzt wurde. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Sukzessive Herstellung der Barrierefreiheit bei Schulge
bäuden 

 Land NÖ, 
Schulerhal
ter, BID 

 

Universitäten/Fachhochschulen 

Ausgangslage 

In der Hochschulstrategie NÖ 2025 wurden Maßnahmen zur Förderung von Diversität und 
Chancengleichheit auf den Fachhochschulen und Universitäten beschlossen und wird an de
ren Umsetzung bereits gearbeitet. Hierdurch sollen sich die Hochschulen in NÖ ihrer spezifi
schen Verantwortung für eine sozial inklusive Kultur stellen. Das Land NÖ unterstützt dar
über hinaus Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, um Chancengleichheit zu er
möglichen und Diversität zu fördern. 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Verstärkte Berücksichtigung entsprechender Kriterien in 
landeseigenen Förderinstrumenten und Prüfung von Maß
nahmen zur Integration spezifischer Gruppen: durch Sti
pendien, Kurse, Freiplätze, Calls 

 Land NÖ  

Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen 

Ausgangslage 

Die vom Land NÖ mit den Rechtsträgern erarbeiteten Richtlinien betreffend Tagesstätten 
und Wohnen sehen vor, dass insbesondere im Rahmen der stationären Betreuung auch ein 
altersgerechter Bildungsauftrag zu erfüllen ist. Ein alters- und erwachsenengerechter Bil
dungsauftrag bedeutet im Rahmen einer arbeitsorientierten Tätigkeit: Hinführen des Men
schen mit Behinderung zu mehr Selbständigkeit, Minderung von Abhängigkeiten, Aneignen 
neuer/weiterer Kompetenzen in allen Lebensbereichen und Eröffnen von Entwicklungsper
spektiven bzw. Anwendung von erworbenen Fähigkeiten.  

Der altersgerechte Bildungsauftrag umfasst auch die Unterstützung persönlicher Entwick
lung und bedeutet das gezielte und systematische Vermitteln von Kompetenzen. Für jeden 
einzelnen Menschen werden unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse, seiner Möglichkei
ten und seiner Interessen individuelle Förderziele festgelegt, wobei auf die realistische Um
setzung zu achten ist. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards im Rahmen der 
Bearbeitung der einschlägigen Richtlinien 

 Land NÖ  
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Beschäftigung 

Beschäftigung allgemein 

Ausgangslage 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung ist ein wesentliches Anliegen für das Land NÖ. 
So wurden beispielsweise 2018 im NÖ Landesdienst im Bereich der Hoheitsverwaltung ca. 
730 begünstigte behinderte Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Zudem erfolgt eine Zu
sammenarbeit zwischen dem Land NÖ und dem Verein "0>Handicap" (jetzt: Menschen und 
Arbeit GmbH, MAG GmbH), dessen Vereinszweck die Integration von Menschen mit Behin
derung am Arbeitsmarkt ist. Hierdurch wird der Wechsel in den Arbeitsmarkt ermöglicht.  

Neben der Hilfe zur beruflichen Eingliederung und der Hilfe durch geschütztes Arbeiten 
(siehe hierzu im Detail Punkt 5.2.) bieten Tagesstätten ein wichtiges Instrumentarium, um 
Menschen mit Behinderung eine berufliche Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu er
möglichen. Diese Institutionen bieten tagesstrukturierende Betreuung von arbeitsnahen Pro
zessen in vielfältigen Tätigkeitsfeldern in altersadäquater Aufbereitung. Vorhandene Kennt
nisse und Fertigkeiten, Wünsche und Bedürfnisse sowie Neigungen werden im Hinblick auf 
die Beschäftigung und die Alltagskompetenzen berücksichtigt. Das Angebot reicht von einer 
basalen, tagesstrukturierenden Maßnahme bis zum Arbeitstraining mit dem Ziel der Einglie
derung in den ersten Arbeitsmarkt. Ist eine berufliche Eingliederung möglich, liegt der 
Hauptfokus in der Erreichung dieses Ziels.  

Derzeit sind die KlientInnen in den Tagesstätten unfallversichert. Die entsprechenden Versi
cherungsbeiträge werden vom Rechtsträger an die AUVA bezahlt. Der/die KlientIn erhält ei
nen Anerkennungsbetrag (2020: € 79,90 monatlich) und je nach Tagesstätte gegebenenfalls 
auch zusätzliche Zahlungen, welche von den Rechtsträgern bereitgestellt werden. So beteili
gen beispielsweise Rechtsträger die KlientInnen am Gewinn, sofern ein solcher aus der Pro
duktion erzielt werden kann.  

Zu der Frage einer weitergehenden sozialversicherungsrechtlichen Absicherung hat es be
reits mehrfach Überlegungen gegeben. Diese Frage wurden auch bereits im Rahmen eines 
Arbeitskreises mit dem Bund diskutiert. Darüber hinaus wird auf das Regierungsprogramm 
der Bundesregierung hingewiesen, welches neben zahlreichen anderen Weiterentwicklun
gen für Menschen mit Behinderungen auch vorsieht, dass in Zukunft Lohn statt Taschengeld 
eingeführt werden soll. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Die sozialversicherungsrechtliche Absicherung soll im Rahmen einer Arbeitsgruppe geprüft 
werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Die Quote der Aufnahmen über das Qualifizierungsprojekt 
der Menschen und Arbeit GmbH zu halten bzw. die Perso
nalverantwortlichen dabei zu unterstützen 

 Land NÖ  

Prüfung der Möglichkeiten der sozialversicherungsrechtli
chen Absicherung von Menschen mit Behinderung in Ta
gesstätten 

 Bund, Mit
wirkung Land 
NÖ im Ar
beitskreis 

 

Berufsausbildung 

Ausgangslage 

Hilfe zur beruflichen Eingliederung:  

Im Rahmen dieser Hilfe wird ein Zuschuss zu den Kosten für folgende Maßnahmen gewährt: 

⇒ Berufsorientierung (Abklärung für welche Tätigkeiten eine Person auf Grund ihrer Be
hinderung oder Beeinträchtigung am ehesten geeignet ist, indem sie zu verschiede
nen Beschäftigungen in einer entsprechenden Einrichtung herangezogen wird). 

⇒ Berufliche Ausbildung sowie ein allfälliges Arbeitstraining (Hinführen zu einer erfor
derlichen Arbeitshaltung, Aneignung bestimmter Fähigkeiten). In NÖ sind hier das 
Ausbildungszentrum Dorothea und die Tagesstätte von Kolping Österreich "fit4job" 
(Lehrabschluss, Führerschein) zu nennen. 

⇒ Ebenso ist die Umschulung und Weiterbildung (Lehre, berufsorientierter Schulbe
such, Teilnahme an Lehrgängen, Einschulung am konkreten Arbeitsplatz) ein wesent
liches Instrument, um Menschen mit Behinderung einen Einstieg in den ersten Ar
beitsmarkt zu ermöglichen. 
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⇒ Erprobung am Arbeitsplatz (Beratung, Unterstützung und Motivation durch Fach
kräfte am Arbeitsplatz). 

Hilfe zur beruflichen Eingliederung:  

Hilfe durch geschützte Arbeit besteht in allen Maßnahmen, die erforderlich sind, damit Men
schen mit Behinderung oder psychischen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt mit Er
folg mit anderen ArbeitnehmerInnen konkurrieren können. Ziel ist die Integration ins Berufs
leben und die Absicherung des Dienstverhältnisses.  

Nach der Besonderheit des Falles erfolgt die Hilfeleistung auf der Grundlage des Privatrech
tes auf einem geschützten Arbeitsplatz (Arbeitsstellen in Betrieben mit anderen Arbeitneh
merInnen) oder in einem integrativen Betrieb (Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, 
bei denen eine wirtschaftlich vertretbare Mindestleistung vorliegt). 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das Angebot soll insbesondere für junge Menschen mit Behinderung dazu beitragen, einen 
Einstieg in den Arbeitsmarkt bewerkstelligen zu können. In Kooperation mit dem Sozialminis
terium wird das Angebot laufend evaluiert und ausgebaut (z.B.: Projekt Ausbildung bis 18, 
Jugendcoaching und Tagesstätten-JUTA).  

Die Schaffung eines Angebotes zur Ermöglichung eines Lehrabschlusses (Verlängerte Lehre 
bzw. Teilqualifikation) für junge Menschen mit Behinderung soll in NÖ ausgebaut werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Laufende Evaluierung der Angebote der Behindertenhilfe  Land NÖ  

Prüfung zur Schaffung eines Angebotes mit einem konkre
ten Lehrabschluss (Verlängerte Lehre bzw. Teilqualifika
tion) 
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Förderungen zur beruflichen Teilhabe 

Siehe Berufsausbildung 

Ausgangslage 

Menschen mit Behinderung, die eine Tagesstätte besuchen, sollen nach Möglichkeit auf den 
ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Um eine flexiblere Gestaltung der Beschäftigungs
möglichkeiten für Menschen mit Behinderung, welche eine Tagesstätte besuchen, sicherzu
stellen, wurde die Möglichkeit der Reduzierung der Betreuungszeiten in den Tagesstätten im 
Rahmen der letzten Richtlinienüberarbeitung 2020 entsprechend angepasst. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Um eine Berufsausübung neben einem Tagesstättenbesuch zu ermöglichen, soll die Rege
lung hinsichtlich der Betreuungszeiten weiter flexibilisiert werden.  

Die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen soll ausgebaut werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten in Tages
stätten, um daneben die (stundenweise) Berufsausübung 
zu ermöglichen 

 Land NÖ  

Ausbau von Projekten um den Einstieg in den Arbeits
markt zu ermöglichen 

 Land NÖ  

Beschäftigungstherapie 

Siehe Berufsausbildung 

Zugang zu Berufen 

Siehe Berufsausbildung 
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Der Bund als Arbeitgeber 

Keine Zuständigkeit der Länder 

Das Land NÖ als Arbeitgeber 

Ausgangslage 

Das Land NÖ als öffentlicher Dienstgeber übererfüllt die Quote gemäß § 1 Behindertenein
stellungsgesetz bereits seit 2012. Zudem erfolgt eine Zusammenarbeit mit dem Verein „0> 
Handicap“ (jetzt Menschen und Arbeit GmbH, MAG GmbH), dessen Vereinszweck die In
tegration von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt ist.  

Im Dienstrecht für NÖ Landesbedienstete wurde bereits im Jahr 2006 eine Möglichkeit ge
schaffen, begünstigt behinderte Personen zu beschäftigen, ohne sie aufgrund möglicher ein
geschränkter Leistungsfähigkeit einer finanziellen Einschränkung auszusetzen. Dabei werden 
sie ausschließlich entsprechend ihrer Vorbildung entlohnt, ohne dass ihre mögliche behinde
rungsbedingt eingeschränkte Verwendbarkeit Auswirkungen auf die Entlohnung hätte. Auf 
Wunsch der Bediensteten kann ihre dienstrechtliche Stellung vollständig an die nicht behin
derter Personen angeglichen werden und erfolgt sodann die Einreihung in eine von der an 
die jeweilige Verwendung gestellten Anforderungen abhängigen Gehaltsklasse. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Indikator zur Zielerreichung ist die Anzahl der beim Land NÖ beschäftigten begünstigten Be
hinderten. Die Situation der MitarbeiterInnen mit Behinderung im Landesdienst ist bei der 
nächsten groß angelegten MitarbeiterInnenbefragung zu evaluieren.  

Die physische und psychische Arbeitsgesundheit der MitarbeiterInnen soll in den nächsten 
Jahren dauerhaft optimiert werden. Von dieser Optimierung sollen auch begünstigte behin
derte MitarbeiterInnen profitieren. 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Evaluierung der Situation der MitarbeiterInnen mit Behin
derung im Landesdienst 

 Land NÖ  

Setzung von abteilungsindividuellen und auch abteilungs
übergreifenden Maßnahmen zur Verbesserung der physi
schen und psychischen Arbeitsgesundheit aller Mitarbei
terInnen mit und ohne Behinderung 

 Land NÖ  

Beschäftigung 

Selbstbestimmtes Leben allgemein 

Ausgangslage 

Siehe Sachwalterschaft  

Nach der Zielbestimmung des NÖ SHG ist es Aufgabe des Landes NÖ, Menschen mit Behin
derung oder psychischen Beeinträchtigungen auf der Grundlage eines auf ihre Bedürfnisse 
und Möglichkeiten abgestimmten Hilfsangebotes dazu zu befähigen, in die Gesellschaft ein
gegliedert zu werden.  

Im Rahmen des "Einstufungsverfahren Wohnen" wird durch die Fachkräfte für Sozialarbeit 
des Landes NÖ auf größtmögliche Selbständigkeit und förderbares Potential Augenmerk ge
legt. 

Wohnassistenz:  

Wohnassistenz bietet punktuelle Unterstützung in der eigenen Wohnung der behinderten 
Person – es ist dies eine Wohnform, die auch von der UN-Behindertenrechtskonvention im 
Sinne „Selbständig leben“ gefordert wird. Damit die Bewilligung der Wohnassistenz flexibel, 
zeitsparend und planbar durchgeführt werden kann, legt der jeweilige Rechtsträger gemein
sam mit der zu betreuenden Person das Stundenausmaß fest. Pro Rechtsträger wird vom 
Land NÖ ein jährliches Gesamtkontingent an Stunden Wohnassistenz bestimmt. 
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Persönliche Assistenz:  

In der Zuständigkeit der Länder liegt die Persönliche Assistenz im Privatbereich (Wohnen, 
Freizeitgestaltung, Teilhabe an der Gesellschaft). Das Land NÖ gewährt persönliche Assistenz 
Personen mit Körperbehinderung im erwerbsfähigen Alter ab Pflegestufe 5, die in der eige
nen Wohnung oder in Haushaltsgemeinschaft wohnen. Das Angebot gilt nicht für Menschen 
mit intellektueller oder altersbedingter Behinderung. Der Assistenzbedarf wird von einer 
Fachkraft für Sozialarbeit erhoben; die persönlichen Verhältnisse und das soziale Umfeld des 
Antragstellers werden dabei berücksichtigt. Seitens des Landes NÖ wird dann ein Zuschuss 
zu den Kosten der persönlichen Assistenz geleistet. Siehe auch Punkt 6.3. 

Teilzeitbetreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung in Objekten gemeinnütziger Bau
vereinigungen: 

Bestehende Wohnhäuser sind konzeptionell auf Vollzeitbetreuung ausgelegt. Aufgrund des 
massiv ansteigenden Bedarfes bei der Teilzeitbetreuung bestand der Wunsch der KlientIn
nen und Träger nach selbstbestimmtem Leben in einer Wohnung/kleineren Wohngemein
schaft für Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf und somit leistbaren Wohnun
gen für das Angebot Teilzeitbetreuung. Unter Beteiligung der Abteilung Soziales fanden da
her Gespräche mit Vertretern der Rechtsträger und Vertretern der gemeinnützigen Bauver
einigungen sowie Vertretern der zuständigen Ressorts der NÖ Landesregierung statt und es 
wurde ermöglicht, Wohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger für die Erbringung dieser 
Leistung durch den Träger selbst anzumieten.  

Das gemeinsame Wohnen in regulären Wohnhausanlagen mit anderen Bewohnern und Be
wohnerinnen stellt einen weiteren großen Schritt in Richtung Inklusion behinderter Men
schen in die Gesellschaft in NÖ dar, da dieser Wohnraum an fast allen Orten in NÖ zur Verfü
gung steht. 

Eine Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der Entscheidungsfindung geschieht 
auch in den Einrichtungen im Rahmen der Erstellung von Jahres- bzw. Entwicklungsberich
ten. Hier findet gemeinsam mit den BewohnerInnen bzw. TagesstättenbesucherInnen eine 
Evaluierung des Betreuungsverlaufes sowie der Betreuungsziele unter Festlegung konkreter 
Unterstützungs- und Umsetzungsmaßnahmen statt. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, 
ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht 
verpflichtet sein, in besonderen Wohnformen zu leben. Die De-Institutionalisierung von 
Wohneinrichtungen soll fortgeführt werden. Kleinere Einheiten sollen forciert werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weitere Forcierung von kleineren Wohneinheiten  Land NÖ  

Selbstbestimmtes Leben allgemein 

Ausgangslage 

Die Teilhabe am politischen Leben bedeutet für Menschen mit Behinderung, insbesondere 
für jene mit intellektueller Behinderung, Schwierigkeiten. Zum Erlernen selbstbestimmter 
und demokratischer Entscheidungsfindungen werden in den NÖ Sozialhilfeeinrichtungen re
gelmäßig Interessensvertreter gewählt und werden sogenannte Hausparlamente abgehal
ten. 

Gesetzgebung:  

Voraussetzung für eine wirksame Partizipation ist die Durchführung von gesetzlichen Begut
achtungsverfahren und die größtmögliche Vermeidung von Initiativanträgen bei Vorhaben, 
die Rechte von Menschen mit Behinderung betreffen.  

Art. 29 UN-BRK verpflichtet, die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ge
währleisten. Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt ihr Wahlrecht geltend 
machen können.  

Diesem Wunsch der SelbstvertreterInnen und der Forderung der UN-BRK ist das Land NÖ 
Ende 2017 nachgekommen: Es wurde eine Informationsbroschüre zur Wahl in Leichter Spra
che erstellt, die zum besseren Verständnis der Abläufe bei der Landtagswahl am 28. Jänner 
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2018 beitragen sollte. Die Wahlbroschüre wurde auch im Jänner 2018 im Rahmen des Ar
beitstreffens der SelbstvertreterInnen der NÖ Behindertenhilfe vorgestellt. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Politische Erwachsenenbildung ist für Menschen mit Behinderung anzubieten.  

Für künftige Landtagswahlen soll das Projekt der Wahlbroschüre in Leichter Sprache weiter
geführt werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Für künftige Landtagswahlen soll das Projekt der Wahl
broschüre in Leichter Sprache weitergeführt werden 

 Land NÖ  

 

Persönliche Assistenz 

Ausgangslage 

Eine persönliche Assistenzkraft können volljährige Menschen mit Körperbehinderung ab 
Pflegestufe 5 beim Land NÖ beantragen, die ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben 
und selbständig leben. Die persönliche Assistenz wird in einem bestimmten Stundenausmaß 
bewilligt. Mit diesem Kontingent bekommen die Betroffenen Unterstützung bei Tätigkeiten 
in ihrem Alltag – beispielsweise beim Waschen, Einkaufen, am Weg zur Arbeit, bei der Aus
bildung oder in der Freizeit.  

Bisher sind monatlich bewilligte Stunden, die nicht vollständig in Anspruch genommen wur
den, am Monatsende verfallen. Mit 1. Jänner 2020 startete in NÖ ein einjähriges Pilotpro
jekt, mit welchem das bewilligte Zeitkontingent flexibel und je nach Bedarf über das Jahr 
verteilt werden kann. Das Projekt soll nach der Testphase evaluiert werden. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern, die im Zuge des Nationalen Aktionsplans 
2012-2020 eingerichtet wurde, soll wiederaufgenommen werden, um eine bundeseinheitli
che Regelung sowie Definition der Persönlichen Assistenz inklusive Finanzierung in allen Le
bensbereichen volljähriger Personen umzusetzen. Dabei soll auch eine Lösung gefunden 
werden, damit auch bei der „Assistenz am Arbeitsplatz“ des Sozialministeriumservices die 
Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen im Sinne eines Auftraggebermodells 
weiterentwickelt wird. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Wiederaufnahme einer Arbeitsgruppe zur Vereinheitli
chung der Kriterien der persönlichen Assistenz auf Bun
desebene unter Mitwirkung des Landes NÖ 

 Bund, alle 
Länder 

 

Soziale Dienste 

Ausgangslage 

Soziale Dienste sollen es behinderten und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, in den 
eigenen vier Wänden zu wohnen und ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Diese 
Dienste (mobile und stationäre Betreuungs- und Pflegedienste, teilstationäre Tagesbetreu
ung, Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen und Casemanagement, alternative Wohn
formen) werden von ausgebildetem Personal erbracht und liegen im Kompetenzbereich der 
Länder.  

Die sozialmedizinischen und sozialen Dienste umfassen die Unterstützung der Pflege und Be
treuung durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, Diplomsozialbetreue
rInnen Altenarbeit, FachsozialbetreuerInnen Altenarbeit, PflegeassistentInnen, Heimhelfe
rInnen, FamilienhelferInnen sowie die therapeutischen Hilfen. 

Das Angebot der Sozialen Dienste steht in NÖ auch für Menschen mit Behinderung uneinge
schränkt zur Verfügung. 
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Pflegegeld 

Keine Zuständigkeit der Länder 

Sicherung des Lebensstandards und Armutsbekämpfung 

Ausgangslage 

Menschen mit Behinderung haben, sofern ihr Bedarf nicht durch eigene Mittel oder durch 
ihnen zustehende und einbringliche Leistungen Dritter abgedeckt werden kann, Anspruch 
auf Leistungen der Sozialhilfe nach den Bestimmungen des NÖ SAG. Wird der Mensch mit 
Behinderung stationär betreut, ruht der Anspruch jedoch.  

Die Sozialhilfe nach dem NÖ SAG umfasst Leistungen zur Unterstützung des allgemeinen Le
bensunterhalts und zur Befriedigung des Wohnbedarfs. Für (volljährige und minderjährige) 
Sozialhilfeempfänger mit Behinderung ist nach dem NÖ SAG ein Zuschlag zur weiteren Un
terstützung des Lebensunterhalts vorgesehen. Der Zuschlag gebührt gemäß § 14 Abs. 1 Z NÖ 
SAG Inhabern eines Behindertenpasses des Sozialministeriumsservice gem. § 40 Abs. 1 und 2 
des Bundesbehindertengesetzes (BBG). Dies sind Personen, die einen Grad der Behinderung 
oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 % aufweisen. Der Zuschlag be
trägt 18 % des Ausgleichzulagenrichtsatzes, das sind derzeit € 165,12. 

Gesundheit und Rehabilitation 

Gesundheit 

Ausgangslage 

Sport und Bewegung für Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen und Tages
stätten ist ein wichtiges Thema. Im Oktober 2019 fand hierzu eine Informationsveranstal
tung des Landes NÖ für die Träger der Einrichtungen statt, bei welcher gemeinsam mit Ver
tretern von Special Olympics Österreich die Wichtigkeit von Sport und Bewegung dargelegt 
wurde und wichtige Tipps/Infos zur Freizeitgestaltung in der Einrichtung geboten wurden. 
Hierdurch sollte das Bewusstsein geschaffen werden, wie wichtig der Sport in den Einrich
tungen ist. 



Team 21 „Niederösterreich“ (Land Niederösterreich) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 552 von 612 

Auch im Rahmen der Fachaufsichten wird darauf geachtet, dass in den Einrichtungen auf 
eine gesunde Ernährung geachtet wird.  

Menschen, welche in Tagesstätten betreut werden, sind in der gesetzlichen Unfallversiche
rung versichert. Vom Bund wurde hierzu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um zu klären, wie 
eine sozialversicherungsrechtliche Einbeziehung über die Unfallversicherung hinaus möglich 
ist (siehe Punkt 5.1.) 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Wichtigkeit des Sports sowie gesunder Ernährung ist in die Betreuungskonzepte der Ein
richtungen einzuarbeiten. 

Prävention 

Keine Zuständigkeit der Länder 

Rehabiliation 

Keine Zuständigkeit der Länder 

Hilfsmittel 

Ausgangslage 

Menschen mit Behinderung kann zur Adaptierung oder zum Kauf eines KFZ ein Zuschuss ge
währt werden, ebenso für Assistenzhunde und zum Umbau einer Wohnung oder eines 
Wohnhauses. Für Hilfsmittel kann auch ein Zuschuss zu den Kosten gewährt werden.  

Weitere Hilfsmittel, für welche eine Förderung vom Land NÖ übernommen wird, sind bei
spielsweise: Atemmuskeltrainingsgeräte, Bewegungstrainer, Computer, elektrische/elektro
nische Hilfsmittel zur Kommunikation (z. B. Schreib- und Lesegeräte, Communicator), elekt
ronische Hilfsmittel zur Umweltkontrolle (z. B. Fernsteuerung für Licht, Türöffner,...), Elekt
rofahrstuhl etc.  

Das Thema Hilfsmittel ist derzeit auch Gegenstand des Bedarfsplans für Menschen mit Kör
per- und Sinnesbehinderung. 
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Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Bandbreite der geförderten Hilfsmittel soll evaluiert werden und an den Stand der Tech
nik und Schwerpunktsetzung im Bereich der Digitalisierung angepasst werden. 

Die Beantragung und Gewährung soll im Rahmen eines One-Stop-Shops vereinfacht werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Evaluierung und Anpassung der geförderten Hilfsmittel an 
den Stand der Technik und Schwerpunktsetzung im Be
reich der Digitalisierung 

 Land NÖ  

Laufende Evaluierung der Liste der geförderten Hilfsmittel  Land NÖ  

Etablierung einer einheitlichen Anlaufstelle (One-Stop-
Shop) für Menschen mit Behinderung 

 Bund, alle 
Länder 

 

Bewusstseinsbildung und Information 

Statistik 

Ausgangslage 

Statistische Erhebungen auf Landesebene finden derzeit im Rahmen des Bedarfsplans statt. 

Berichte 

Ausgangslage 

Der Sozialbericht stellt nicht nur eine bedeutende Information und Entscheidungshilfe für 
Politik und Verwaltung dar, sondern bietet interessierten BürgerInnen auch Einblick in den 
NÖ Gesundheits- und Sozialbereich, für den rund die Hälfte des NÖ Landesbudgets aufge
wendet wird. Er widmet sich in einem eigenen Kapital der Hilfe für Menschen mit Behinde
rung und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und enthält wichtige Informatio
nen über Einrichtungen in NÖ. Der Sozialbericht, welcher sowohl in Print-Format, als auch 
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elektronisch im Pdf-Format auf der Homepage des Landes NÖ veröffentlicht wird, wird jähr
lich ergänzt und die Daten aktualisiert. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fortführung des jährlichen Sozialberichts  Land NÖ  

Berichte 

Ausgangslage 

Im Rahmen der Homepage des Landes NÖ wird auch eine eigene Rubrik "Sozialinfo" geführt. 
Dort finden sich auch Beschreibungen der Angebote für Menschen mit Behinderung. 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Kommunikation wichtiger Angelegenheiten im Rahmen von Dialogveranstaltungen mit den 
Rechtsträgern und den SelbstvertreterInnen.  

Die Rubrik "Sozialinfo" soll in Leichter Sprache abrufbar gemacht werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Regelmäßige Aktualisierung der Sozialinfo und sukzessive 
Übersetzung der Homepage des Landes NÖ in einfache 
Sprache 

 Land NÖ  
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Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Fortbildung von Verantwortungs- und Entscheidungsträgern des Landes NÖ sollen künf
tig auch unter Einbindung von Menschen mit Behinderung im Bereich des Landes NÖ ausge
staltet werden und regelmäßige Schulungen der öffentlichen Bediensteten durch Selbstver
trerterInnen zum Thema Behinderung sollen angeboten werden.  

Die Curricula für Verwaltungsbedienstete des Landes NÖ sollen unter Einbeziehung von Ex
pertInnen mit Behinderung, aber auch unter Beiziehung der Gleichbehandlungsbeauftragen 
evaluiert werden. Durch die Beiziehung der Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes NÖ 
soll sichergestellt werden, dass die bisherige hervorragende Abstimmung zu diesem The
menkomplex auch konsequent weiterentwickelt wird und durch die Beiziehung neuer bzw. 
anderer ExpertInnen möglichst keine divergierenden Strategien entstehen.  

Die Entwicklung und Durchführung eines Ausbildungsmoduls für die Grundausbildung im 
Landesdienst unter Einbeziehung von VertreterInnen von Menschen mit Behinderung ab 
Vorlage der Evaluierung erscheint möglich, eine konkrete Beurteilung möglicher Maßnah
men erfordert jedoch zunächst das Vorliegen entsprechender Ergebnisse der Evaluierung. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Konzeption und Durchführung von Schulungen für Verant
wortungs- und EntscheidungsträgerInnen unter Einbin
dung von Menschen mit Behinderung im Bereich des Lan
des NÖ sowie regelmäßige Schulung der öffentlich Be
diensteten. 

 Land NÖ  

Evaluierung der Curricula für Verwaltungsbedienstete des 
Landes NÖ unter Einbeziehung von ExpertInnen mit Be
hinderungen unter Einbeziehung der Gleichbehandlungs
beauftragten des Landes NÖ 

 Land NÖ  
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Stand: Dezember 2020 

Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Erhöhung der Anzahl teilbetreuter/begleiteter/alternativer 
Wohnformen z.B. Smart Homes – Unterstützung zu mehr 
Selbstbestimmung und Autonomie durch Technologien; Ver
bleib in der eigenen Wohnung mit kombinierter Unterstüt
zung aus 24-Stunden-Betreuung (in Form eines Zuschusses) 
und Persönlicher Assistenz bzw. Mobiler Betreuung 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Ausbau von selbstbestimmten und alternativen Wohnformen 2025 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Fördern und Trainieren für ein selbstständigeres Wohnen von 
MmB durch die Trägereinrichtungen und Auszug von Perso
nen mit geringerem Unterstützungsbedarf in selbstständigere 
Wohnformen 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Deinstitutionalisierung von großen Wohneinrichtungen: Insti
tut Hartheim - Ausgliederung von 64 Wohnplätzen auf 3 
Standorte; Landespflege- und Betreuungszentrum Schloss 
Cumberland - Ausgliederung von 127 Wohnplätze auf 5 
Standorte; Diakonie – Standort Katsdorf mit 20 Plätze 

2025 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Ausbau der Persönlichen Assistenz: Erhöhung des Anteils im 
Auftraggebermodell auf 30 %; Erweiterung der Zielgruppe in 
der PA für Menschen mit psych. und kognitiven Beeinträchti
gungen 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

4.611.286 Euro 

Entlohnung von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Ge
schützten Arbeit; Mitwirkung durch einen entsprechenden 
Standard auf Bundesebene  

 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Ausbau der Mobilen Betreuung und Hilfe: Umsetzung eines 
Auftraggebermodells; Mobile Betreuung und Hilfe auch an 
Sonn- und Feiertagen 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

4.553.788 Euro 

Forcierung der integrativen Beschäftigung in der Fähigkeits
orientierten Aktivität (FA): Zielwert bis 2023: 30 % 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Redimensionierung der FA-Werkstätten bei Sanierungen und 
Ersatzbauten; kein weiterer Ausbau von Werkstätten 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Bildungsauftrag an Einrichtungen zur Förderung einer selbst
ständigeren Tätigkeit von MmB in der fähigkeitsorientierten 
Aktivität 

 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Ausbau der Zentren für berufliche Zukunftsplanung in der FA 
(Beratungsstellen zur Abklärung von Arbeitsmöglichkeiten für 
MmB mit dem Ziel: Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt) 

 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Forcierung der Arbeitsbegleitung in der Geschützten Arbeit; 
Zielwert bis 2023: 70 % 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Entlohnung und sozialversicherungsrechtliche Absicherung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Fähigkeitsorien
tierten Aktivität; Mitwirkung durch einen entsprechenden 
Standard auf Bundesebene 

 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Entlohnung von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Ge
schützten Arbeit; Mitwirkung durch einen entsprechenden 
Standard auf Bundesebene 

 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Antragsformulare für Leistungen nach dem Oö. ChG in einfa
cher Sprache 

2022 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

ca. 10.000 Euro 

Ressourcenausweitung bei der Frühförderung (jeweils 2 PE 
bis 2024) 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

440.000 Euro 

Anstreben einer Erhöhung des Kostenanteils bei Therapien 
durch die SV-Träger 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Sukzessive Umsetzung des Suchtplanes nach budgetären 
Möglichkeiten 

2024 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

300.000 Euro 

Erhöhung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in den Frei
zeiteinrichtungen 

2023 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Anbieten eines Ausbildungslehrgangs für Peer Beratung mit 
dem Schwerpunkt Integrative Beschäftigung 

2022 Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

95.000 Euro 

Teilhabe und Mitbestimmung durch Menschen mit Beein
trächtigungen im Rahmen der fachlichen Aufsicht von Leis
tungen nach dem Oö. ChG 

dauerhaft Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Stärkere Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigungen 
bei der Anerkennung von neuen Einrichtungen nach dem Oö. 
ChG (z.B. Rollstuhlcheck) 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 

 

Unterstützung der gewählten Interessenvertretungen laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Soziales 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Beteiligung an der Förderung der Kinder- und Jugendkompe
tenzzentren mit jeweils 25% 

voraussicht
lich dauer
haft 

Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe, Abt. Soziales 

jährlich ca. 360.000 
Euro 

Logopädisches Screening inkl. Hörscreening in den Kindergär
ten zur Feststellung von sprachlichen Entwicklungsstörungen 

voraussicht
lich dauer
haft 

Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe und beauf
tragte Träger 

jährlich ca. 400.000 
Euro 

Förderung einer Eltern-, Mutterberatung für hörbeeinträch
tigte Eltern 

voraussicht
lich dauer
haft 

Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe sowie Institut 
für Sinnes- und Sprach
neurologie 

jährlich ca. 14.120 
Euro 

Barrierefreie Ausstattung der sozialpädagogischen Wohn
gruppen als Voraussetzung für Genehmigung 

dauerhaft Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe 

jährlich ca. 12.000 
Euro 

Qualifizierungsmaßnahmen für den Umgang mit seelisch be
einträchtigten Kindern und Jugendlichen (zB "Traumapädago
gik", "Kinder- und Jugendpsychiatrische Krankheitsbilder") 

dauerhaft Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe 

jährlich ca. 30.000 
Euro 

Im Einzelfall: (Mit-)Finanzierung von Therapien (zB Psycho
therapie, tiergestützte Therapien) 

dauerhaft Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe - Bezirksver
waltungsbehörd en 
und teilweise beauf
tragte Betreiber 

Aufgrund einer 
Vielzahl unter
schiedlichster Vari
ablen kann dazu 
keine seriöse Ein
schätzung getroffen 
werden 

Kinder- und jugendpsychiatrische konsiliarische Fallbegleitun
gen in der Mehrzahl der sozialpädagogischen Wohngruppen 

dauerhaft Beauftragte Betreiber jährlich ca. 35.000 
Euro 

Unterstützung von Pflegeeltern bei Hochbelastung, dh. Be
treuung von Kindern/Jugendlichen mit schweren Erkrankun
gen, vorgeburtlichen oder frühkindlichen Schädigungen oder 
körperlicher und/oder geistiger Behinderung (subsidiär zu 
Leistungen nach dem ChG) und/oder die lebensbedrohliche 
Unterversorgung, fortdauernde Verwahrlosung, massive Ge
walt, Misshandlung, sexuellen Missbrauch, massive Verluster
fahrung sowie häufigen Bezugspersonenwechsel erfahren ha
ben 

dauerhaft Land Oberösterreich; 
Abt. Kinder- und Ju
gendhilfe - Bezirksver
waltungsbehörd en 
und beauftragter Be
treiber 

tatsächliche Kosten 
sind abhängig von 
der Anzahl der 
Fälle; in den letzten 
Jahren durch
schnittlich rd. 
20.000 Euro pro 
Jahr 

Zahnbehandlung in Sedierung oder Vollnarkose für Menschen 
mit cerebraler Beeinträchtigung und Patienten mit psychiatri
schen Gutachten 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Gesund
heit/Gruppe KPF 

rd. 406.000 Euro 
(2019 für 307 
MmB) 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Ambulanz für Inklusive Medizin - das Angebot richtet sich pri
mär an erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchti
gung oder Mehrfachbeeinträchtigung mit kognitiver Betei
lung. Ziel-> spezielle Diagnostik und Therapie bei spez. Krank
heitsbildern ermöglichen sowie koordinierten Zugang zu allen 
med. Leistungen; Erweiterung des Angebots am Institut Hart
heim 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Gesund
heit/Gruppe KPF 

Ambulanz für inklu
sive Medizin 
(Standort BHB): 
Land OÖ: Abgel
tung über spitals
ambulante Finan
zierung bzw. den 
Betriebsabgang des 
Landes Oö. ÖGK: 
57.250 Euro (Stand 
2019 - jährliche Va
lorisierung lt. Aus
gabenberechnung 
der Oö. Fondskran
kenanstalten) Hart
heim: Land OÖ: Ab
geltung über spi
talsambulante Fi
nanzierung bzw. 
den Betriebsabgang 
des Landes Oö. 
ÖGK: 33.502 Euro 
(Stand 2019 - jährli
che Valorisierung lt. 
Ausgabenberech
nung der Oö. 
Fondskrankenan
stalten) 

Neurologisch linguistische Ambulanz (NLA) BHB Linz - Ziel
gruppe sind Kinder mit Störungen in der Kommunikation und 
Sprache, die auch in anderen relevanten Entwickungsdimen
sionen Auffälligkeiten aufweisen. Angesichts der Komplexität 
des Störungsbildes gibt es keine adäquaten Therapieange
bote in der ngl. Versorgungslandschaft 
 
Ziel-> frühe Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten; indi
viduelle Beratung und Planung von Förderung u. Therapie 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Gesund
heit/Gruppe KPF 
 

Land Oö: Abgeltung 
über spitalsambu
lante Finanzierung 
bzw. den Betriebs
abgang des Landes 
Oö. ÖGK: 
768.032,13 Euro 
(Stand: 2018 - jähr
liche Valorisierung 
lt. Ausgabenbe
rechnung der Oö. 
Fondskrankenan
stalten) 

NLA Autismus - Therapieangebot für Kinder mit frühkindli
chem Autismus 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Gesund
heit/Gruppe KPF 

Land Oö: Abgeltung 
über spitalsambu
lante Finanzierung 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

bzw. den Betriebs
abgang des Landes 
Oö. ÖGK: 200.000 
Euro (Stand: 2017 - 
jährliche Valorisie
rung lt. Ausgaben
berechnung der Oö. 
Fondskrankenan
stalten) 

Projekt Balu - Adipositas-Therapie für Kinder mit und ohne 
Beeinträchtigungen; integrativ geführt 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Gesund
heit/Gruppe KPF 

Förderung in Höhe 
von 15.500 Euro 

Projekt Legasthenie: Das Institut für Legasthenie ist seit rund 
15 Jahren in Linz und Wels eine wichtige Anlaufstelle für El
tern und ihre Kinder in Bezug auf Lernschwierigkeiten (lesen, 
Rechtschreibung, rechnen, kognitive Grundfunktionen, etc.). 
Voraussetzung für eine gezielte Förderung/Behandlung ist 
eine differenzierte Abklärung der möglichen Ursachen der 
Teilleistungsschwäche, insb. komorbide Störungen ( Angst, 
Depression, ADHS....) 

laufend Land Oberösterreich; 
Abt. Gesund
heit/Gruppe KPF 

Land 100.000 Euro 
ÖGK 50.000 Euro , 
Rest: Kostenbei
träge 

Projekt Meander: zur Förderung der seelischen Gesundheit 
von Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Die 
Begleitung eines Kindes mit Beeinträchtigung stellt eine 
große Herausforderung dar und führt Familienmitglieder im
mer wieder an die Grenze der Belastbarkeit. Gerade in diesen 
Zeiten braucht die Familie eine „Tankstelle“, um Unterstüt
zung zu finden, Belastungen zu reflektieren und Kraftreserven 
aufzufüllen. 

laufend Land Oberösterreich, 
Abteilung Gesundheit; 
Caritas St. Isidor (Ab
wicklung); Gesund
heitsförderungsfonds 

Förderung in der 
Höhe von 30.000 
Euro 

Facharbeiter/innenkurzausbildungen für beeinträchtigte Per
sonen 

2020 Land Oberösterreich; 
Abt. Wirtschaft u. For
schung 

3,57 Mio. Euro 

SportlerInnenbetreuung für Behindertensport wie für nicht 
beeinträchtigte SportlerInnen (Einstufung ins Olympiamodell, 
Beratung und Betreuung wie Physiotherapie, Massage, Sport
medizin etc.) 

laufend Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft 
- Landessportdirektion 
Olympiazentrum OÖ 

Diese Kosten sind 
im laufenden Be
trieb enthalten, 
werden nicht sepa
rat ausgewiesen 
und sind jährlich 
abhängig von der 
tatsächlichen An
zahl der betreuten 
Personen. 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Finanzielle Subvention für BehindertensportlerInnen gleich 
wie für KadersportlerInnen (bei Qualifikation für internatio
nale Bewerbe, insbes. WM, EM, Olympische Spiele); dzt. 5 
Sportler/innen 

jährlich Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft 
- Landessportdirektion 
Olympiazentrum OÖ 

13.200 Euro p.a. 
(Stand 2020) 

Zugang zu allen Sportstätten des Olympiazentrums OÖ durch 
die BehindertensportlerInnen wie für alle KadersportlerIn
nen; es erfolgte im Jahr 2018 eine Neu-Adaptierung des Oö. 
Olympiazentrums mit behindertengerechter Infrastruktur 
(Duschen, Umkleiden, Lift, Sporthallenzugänge, Treppenlift 
für Rollstühle etc.) und ein Neubau von 3 Hotelzimmern für 
Menschen mit Beeinträchtigungen 

laufend Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft 
- Landessportdirektion 
Olympiazentrum OÖ; 
Abteilung Gebäude- u. 
Beschaffungsmanage
ment (Baumaßnah
men) 

Diese Kosten sind 
im laufenden Be
trieb enthalten, 
werden nicht sepa
rat ausgewiesen 
und sind jährlich 
abhängig von der 
tatsächlichen An
zahl der betreuten 
Personen. 

Fachverbandssubvention für Behindertensport-Verband jährlich Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Landessportdirektion 
Olympiazentrum OÖ 

20.000 Euro p.a. 
(Stand 2020) 

Barrierefreiheit bei diversen Veranstaltungen des OÖ Famili
enreferates: Zugänge und Wege barrierefrei, barrierefreies 
WC; bei ausgewählten Veranstaltungen und bei Bedarf: An
forderung von GebärdensprachdolmetscherInnen (bisher bei 
drei Veranstaltungen); die baulichen Maßnahmen werden 
von den Kooperationspartnern bzw. den mitveranstaltenden 
Organisationen bereitgestellt (wird bei Auswahl mitbedacht). 

laufend bw. 
zu bestimm
ten Termi
nen 

Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Gruppe Familie 

Gebärdensprach
dolmetschung pro 
Veranstaltung 
1.500 Euro 

Förderung des Vereins Miteinander GmbH - Familienberatung 
für Menschen mit Beeinträchtigung + psych. Beratung 

Jährlich Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Gruppe Familie 

35.000 Euro 

Um Barrierefreiheit bei lebensbegleitendem Lernen zu errei
chen, wird von den OÖ Erwachsenenbildungseinrichtungen 
durch Sensibilisierung v. Verantwortlichen und TrainerInnen 
für barrierefreie Zugänge zur Erwachsenenbildung, wie zum 
Beispiel durch Tagungen, Studientage, Teile der Trainerausbil
dung, eLearning-Plattformen u. a. m., forciert. 

laufend Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Referat Bildung in Ko
operation mit EB-Fo
rum OÖ und den OÖ 
Bildungsinstitutionen 

Kosten können 
nicht festgelegt 
werden, da nicht 
explizit in der För
derung ausgewie
sen. 

Räumlichkeiten der Jugendserviceregionalstellen sowie die 
Besucher-PCs sind barrierefrei zugänglich. 

laufend Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Gruppe Jugend 

3.000 Euro 

Die Onlineberatung vom Jugendservice und Landesjugendre
ferat ist als digitale Beratungsform barrierefrei zugänglich. 

laufend Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Gruppe Jugend 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Bei Bedarf Anforderung v. GebärdensprachdolmetscherInnen 
für Beratungen beim Jugendservice. 

Zu bestimm
ten Termi
nen 

Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesellschaft, 
Gruppe Jugend 

500 Euro p.a. 

Integrationsklassen an Sonderschulen – Inhaltliche Weiter
entwicklung der Standorte der Sonderschulen an denen In
tegrationsklassen geführt werden. 

laufend Bildungsdirektion für 
OÖ und jeweils zustän
dige Päd. Abteilung in 
den Regionen. 

Ca. 35-40 Lehrer
dienstposten; 
exakte Angabe 
nicht möglich, da 
die Bedeckung über 
den gesamten Stel
lenplan erfolgt 

Umsetzung der Neuerungen für den Bereich Inklusion, Diver
sität und Sonderpädagogik in der Bildungsdirektion in Koope
ration mit dem BMBWF 

laufend Bildungsdirektion für 
OÖ 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge der 
Bildungsreform aus 
laufendem Betrieb 
(BDfOÖ, BMBWF). 

Weiterer Ausbau des Assistenzsystems für Schüler/innen mit 
Beeinträchtigungen für Allgemein bildenden Pflichtschulen, 
Bundes- und Privatschulen 

laufend Bildungsdirektion für 
OÖ und sachkundigen 
ExpertInnen 

Gesamtkosten 
2020/21: 14,2 Mio. 
Euro 

Erwerb von Diversitätskompetenz für den Fachbereich für In
klusion in den neuen Strukturen der Bildungsdirektion durch 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Diversitätsmana
ger/innen 

Ab 2020; 
laufend 

Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
dem BMBWF und den 
Pädagogischen Hoch
schulen 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge der 
Bildungsreform aus 
laufendem Betrieb 
(BDfOÖ, BMBWF, 
PH). 

Erwerb von Kompetenzen für den Fachbereich Inklusion und 
Sonderpädagogik hinsichtlich dem datenbasierten Arbeiten 
durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Diversitäts
manager/innen 

Ab 2017; 
laufend 

Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
dem BMBWF und den 
Pädagogischen Hoch
schulen 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge der 
Bildungsreform aus 
laufendem Betrieb 
(BDfOÖ, BMBWF, 
PH). 

Weiterentwicklung und laufende Professionalisierung des 
Lehrpersonals, welches beeinträchtigte SchülerInnen unter
richtet 

laufend Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
den Pädagogischen 
Hochschulen 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge der 
Fortbildungsver
pflichtung der Lehr
personen bzw. über 
Weiterbildungsan
gebote der PH. 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Standardisierte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen von Pä
dagog/innen speziell für die Naht- und Schnittstellen ( Transi
tionen – Kinder und Schüler/innen mit Beeinträchtigungen in 
Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen.....) 

Ab 2010; 
laufend 

Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
den Pädagogischen 
Hochschulen 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge der 
Fortbildungsver
pflichtung der Lehr
personen bzw. über 
Weiterbildungsan
gebote der PH. 

Nutzung der Evidenzen für mittel- bis längerfristige Planun
gen hinsichtlich beruflicher Maßnahmensetzung im Kontext 
der „Ausbildung bis 18“ für beeinträchtigte SchülerInnen 

Ab 2018; 
laufend 

Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
dem BMSGPK 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge des 
laufenden Betriebs 
(BDfOÖ) 

Professionalisierung speziell für den Bereich Hörtaktik und 
Hörtechnik des pädagogischen Personals, welches speziell 
schwerhörige Kinder- und Jugendliche in den Schulen unter
richtet 

laufend Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
dem BMBWF 

Keine zusätzlichen 
Kosten – Umset
zung im Zuge der 
Fortbildungsver
pflichtung der Lehr
personen bzw. über 
Weiterbildungsan
gebote der PH. 

Erhöhung der Anzahl von Integrationssettings in der AHS- Un
terstufe 

Ab 2020; 
laufend 

Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
dem BMBWF 

Keine zusätzlichen 
Kosten - Finanzie
rung aus dem Ab
rufkontingent des 
Bundes. 

Berücksichtigung der Barrierefreiheit im Schulbau laufend Bildungsdirektion für 
OÖ in Kooperation mit 
dem Land OÖ 

Kosten können serI
öserweise nicht im 
Vorfeld beziffert 
werden, weil die 
Schaffung der Barri
erefreiheit im 
Pflichtschulbau von 
den zuständigen 
Gemeinden bei 
sämtlichen Sanie
rungs- und Neubau
maßnahmen in den 
Gesamtkosten mit
berücksichtigt wer
den. 

Qualitätsvolles bedarfsgerechtes Angebot der Fachberatung 
für Integration nach dem vertraglich festgelegten Schlüssel 

laufend Bildungsdirektion für 
Oberösterreich 

15,7 Mio. Euro p.a. 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

Kinder pro Fachberatung sowie Assistenzstunden in den Kin
derbildungs- und –betreuungseinrichtungen 

Inhaltliche Weiterentwicklung der Fachberatung für Integra
tion 

laufend Bildungsdirektion für 
Oberösterreich 

Mit keinen Kosten 
verbunden. 

Professionalisierung von Assistenzkräften für Integration 
durch entsprechende Fortbildungsangebote 

laufend Bildungsdirektion für 
Oberösterreich, z.T. in 
Kooperation mit den 
Pädagogischen Hoch
schulen in Oberöster
reich 

40.000 Euro p.a. 

Ausbau bestehender Fort- und Weiterbildungskonzepte spe
ziell für die Nahtstelle Kindergarten - Schule (Transitionen) 

laufend Bildungsdirektion für 
Oberösterreich, z.T. in 
Kooperation mit den 
Pädagogischen Hoch
schulen in Oberöster
reich 

ca. 9.000 Euro p.a. 

Professionalisierung von pädagogischen Fachkräften und 
Hilfskräften in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 
durch entsprechende facheinschlägige Fortbildungsangebote 

laufend Bildungsdirektion für 
Oberösterreich, z.T. in 
Kooperation mit den 
Pädagogischen Hoch
schulen in Oberöster
reich 

 

Beschaffung von 20 niederflurigen, normalspurigen, behin
dertengerechten Schienenfahrzeugen als Ersatz von veralte
ten wenig barrierefreien Schienenfahrzeugen für oberöster
reichische Privatbahnen 

2030 Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesamtver
kehrsplanung und öf
fentlicher Verkehr 

90 Mio. Euro 

Beschaffung von 39 (28 lange, 11 kurze Talent 3) niederfluri
gen, normalspurigen, behindertengerechten Schienenfahr
zeugen im Rahmen des VDV OÖ 2020-2029 (Nahverkehr) 
durch die ÖBB; Finanzierung Bund 70 % / Land 30 % 

2030 Österreichische Bun
desbahnen (ÖBB) 

63,9 Mio. Euro 

Attraktivierungen von Verkehrsstationen (Bahnhöfe und Hal
testellen) auf ÖBB-Eisenbahnstrecken und Privatbahnen in 
Oberösterreich (Auffahrrampen für Rollstuhlfahrer/innen, 
besserer Windschutz, mehr Platz für Rollstuhlfahrer, etc.) 

2028 Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesamtver
kehrsplanung und öf
fentlicher Verkehr 

42 Mio. Euro 

Verbesserung der Ausstattungsstandards bei Haltestellen von 
Regionalbussen (zB. Witterungsschutzförderung, Herstellung 
von Barrierefreiheit etc.) 

2029 Land Oberösterreich; 
Abteilung Gesamtver
kehrsplanung und öf
fentlicher Verkehr 

2 Mio. Euro 

Vollständige Barrierefreiheit bei Regionalbussen (Niederflur- 
und Rollstuhllifte) 

2021 OÖ Verkehrsholding 
GmbH und OÖ Ver

bereits realisiert 
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Maßnahme Zeit Zuständig 
Geschätzte Ge

samtkosten 

kehrsverbundorganisa
tions GmbH Nfg, & Co 
KG (OÖVV) 

Es werden Ersatzräume für nicht barrierefrei erschlossene 
Büros in der BH Wels-Land geschaffen. 

2020-2021 Land Oberösterreich; 
Abt. Gebäude- u. Be
schaffungsmanage
ment 

50.000 Euro 

Es ist die barrierefreie Erschließung weiterer Gebäudetrakte 
in der BH Ried geplant. 

2021 Land Oberösterreich; 
Abt. Gebäude- u. Be
schaffungsmanage
ment 

200.000 Euro 

Bei den Bezirkshauptmannschaften werden laufend die Kun
denzugänge im Sinne der Barrierefreiheit optimiert und nach
gerüstet (barrierefreie Videosprechstellen ect.) 

2020-2023 Land Oberösterreich; 
Abt. Gebäude- u. Be
schaffungsmanage
ment 

 

Es werden in den Gebäuden laufend Maßnahmen zur Verbes
serung der baulichen Barrierefreiheit sowie auch Investitio
nen in akustische und taktile Orientierungssysteme gesetzt 

laufend  Land Oberösterreich; 
Abt. Gebäude- u. Be
schaffungsmanage
ment 
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Team 23 „Salzburg“ (Land Salzburg) 
Stand: 28. Juni 2021 

Behindertenpolitik  

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Ausgangslage 

Im Artikel 33 UN-BRK wird auf die innerstaatliche Durchführung und Überwachung der Kon
vention und die damit verbundenen Vorkehrungen verwiesen.  

Das Land Salzburg hat 2018 eine Anlaufstelle für die Angelegenheiten der UN-Behinderten
rechtskonvention im Referat Behinderung und Inklusion, Sozialabteilung des Landes einge
richtet. Der Focal Point des Landes hat u.a. die Aufgabe einen Landesaktionsplan zur Umset
zung der UN-Behindertenrechtskonvention in einem gemeinsamen, partizipativen Prozess 
mit den Stakeholdern in einer großen Beteiligung von Menschen mit Behinderungen zu er
stellen. In diesem Aktionsplan werden Maßnahmen nach zentralen Leitlinien und Handlungs
feldern ausgearbeitet, die einen hohen Grad an praktischer Umsetzung aufweisen.  

Die Erstellung eines Landesaktionsplans findet in einem großen Partizipationsprozess statt. 
Menschen aus unterschiedlichen Betätigungsfeldern, mit verschieden Hintergründen und 
mit individuellen Möglichkeiten können mitgestalten und mitbestimmen, welche neue 
Schritte in Richtung Inklusion in Salzburg gesetzt werden. 

Zielsetzung und Indikatoren 

Das wesentliche Ziel des Landesaktionsplans ist es anhand von den Leitlinien zukunftsorien
tierte Handlungskonzepte zu entwerfen und dazu konkrete Maßnahmen für die verschiede
nen Lebensbereiche von Menschen mit Behinderungen zu formulieren.  

Leitlinien  

Die Leitlinien - Teilhabe, Inklusion, Selbstbestimmung, Gleichstellung, Barrierefreiheit, Be
wusstseinsbildung und Digitalisierung - gelten als „Grundpfeiler“ des Landesaktionsplans und 
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stehen eng miteinander in Zusammenhang, bedingen einander und ziehen sich in unter
schiedlicher Relevanz durch alle Handlungsfelder. 

Bei der Ausarbeitung der Maßnahmen ist die konkrete Umsetzung der Leitlinien ein ent
scheidendes Qualitätskriterium. 

Begleitende Fragestellungen zu den Indikatoren der Leitlinien können wie folgt definiert 
werden: 

- Wie werden die Leitlinien in den einzelnen Maßnahmen umgesetzt? 
- Nach welchen Kriterien sind die Leitlinien in den einzelnen Maßnahmen zu erken

nen? 

Handlungsfelder 

Beim Landesaktionsplan handelt es sich um einen Fokus-Aktionsplan und werden daher 
nicht alle Themen der UN-Konvention behandelt. Es wird ein Fokus auf Handlungsfelder und 
die dazugehörigen Maßnahmen gelegt, die in den Zuständigkeitsbereich des Landes Salzburg 
fallen und auch für die Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen vorrangig 
sind. Durch eine Online-Befragung und vertiefende Stakeholdergespräche konnten die Hand
lungsfelder in einem partizipativen Prozess definiert werden.  

Der Landesaktionsplan ist in zehn Lebensbereiche bzw. Handlungsfelder, die für das Recht 
auf Gleichstellung und Teilhabe in der Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind, gegliedert: 

1. Bildung (Artikel 24 BRK) 
2. Arbeit / Beschäftigung (Artikel 27) 
3. Bauen / Wohnen und inklusiver Lebensraum (Artikel 21 – Barrierefreiheit, Artikel 29, 

Art. 19 – Unabhängige Lebensführung) 
4. Verkehr / Mobilität (Artikel 20, Artikel 21) 
5. Familie und Generationen (Artikel 23, Artikel 7) 
6. Frauen mit Behinderungen (Artikel 6) 
7. Information/ Medien und Kommunikation (Artikel 21) 
8. Sport / Freizeit / Kultur und Tourismus (Artikel 30) 
9. Gesundheit und Gewaltschutz (Artikel 25) 
10. Teilhabe am öffentlichen und politische Leben (Artikel 29) 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist nicht allein die Aufgabe des Refera
tes Behinderung und Inklusion bzw der Sozialabteilung, sondern umfasst alle Lebensbereiche 
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und gilt somit auch als „Querschnittsmaterie“, die in die Zuständigkeitsbereiche der Abtei
lungen des Landes einfließt. Das Ziel ist es, die Abteilungen des Landes aktiv in den Prozess 
miteinzubeziehen und in weiterer Folge auf die Themen von Menschen mit Behinderungen 
in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu sensibilisieren. 

Begleitende Fragestellungen zu den Indikatoren: 

- Auswahl der Handlungsfelder 

Wie wurden die Handlungsfelder ausgewählt? – Befragung nach der Reihung der 
wichtigsten Handlungsfelder 

- Einbeziehung der Abteilungen 

Nennung der Vertreter/innen der Abteilungen; Informationstransparenz, Austausch – 
und Vernetzungsplattform  

Partizipation 

Die Vielzahl von Themen erfordert einen partizipativen Prozess mit Menschen mit Behinde
rungen, Trägerorganisationen, Vereine, Politik und der Zivilgesellschaft. Durch eine breite 
Einbindung von Menschen mit Behinderungen und relevanten Akteuren soll sichergestellt 
werden, dass in allen Bereichen Menschen mit Behinderungen als Expertinnen und Experten 
in eigener Sache miteinbezogen sind und Maßnahmen mitentwickeln. 

Begleitende Fragestellungen zu den Indikatoren: 

- Wie hoch war der Partizipationsprozess (% - Angabe der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer der AGs, Begleitgruppe etc)? 

- Welche Formen der Beteiligung wurden angeboten?  
- Wie wurde die Partizipation im Rahmen des Landesaktionsplans wahrgenommen?  

Sensibilisierung  

In den Prozessen wird deutlich, dass sich die Sensibilisierung für die Rechte und Anliegen von 
Menschen mit Behinderungen wie ein „roter Faden“ durch die verschiedenen Phasen und 
Schwerpunkte des Landesaktionsplans zieht. Die Schärfung dieses Bewusstseins auf Landes
ebene kann ein erster Schritt in der Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonven
tion im Land Salzburg bedeuten. Die Begegnung und der Diskurs verschiedener Stakeholder 
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in interdisziplinären, partizipativen Arbeitsgruppen und Vernetzungsplattformen fördert die 
Sensibilisierung für die Anliegen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.  

Begleitende Fragestellungen zu den Indikatoren: 

- In wie weit und welcher Form wurde „Awareness“ für die UN-BRK bei den Prozessbe
teiligten in ihren Netzwerken, Umfeld weitergetragen?  
(Befragung der beteiligten Personen) 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig Ge
schätzte 
Gesamt
kosten  

Beteiligungsebenen 
In der Erstellung des Landesaktionsplan werden fünf Ebenen der 
Beteiligung angeboten: 

1. Online-Befragung zu den Handlungsfeldern 
2. Begleitgruppe: Expertinnen und Experten mit Behin

derungen begleiten den Prozess  
3. Arbeitsgruppen: erstellen in einem partizipative Pro

zess Maßnahmen 
4. Virtuelle Cafés: Menschen mit und ohne Behinde

rungen tauschen sich zu diversen Themen aus 
5. Inklusionsbeirat: Das Inklusionsbeirat als Fachgre

mium berät und gibt Empfehlungen ab 

Juli 2018 – bis 
Erstellung des 
Aktionsplans 

Land Salzburg, 
Abteilungen 
des Landes,  
Focal Point 

 

Erarbeitung 3-5 konkrete, umsetzbare Maßnahmen pro Hand
lungsfeld 
 
Die konkrete Umsetzbarkeit der Maßnahmen steht im Vorder
grund. 
Entscheidend dabei ist ein klares Monitoring der Umsetzung, ei
nen konkreten Zeitplan für die Umsetzung, Evaluation der Um
setzungsschritte. 

September 
2021 – Ende 
der Umset
zungsphase 

Land Salzburg, 
Abteilungen 
des Landes,  
Focal Point 

 

Erweiterung von inhaltlichen Vernetzungsmöglichkeiten zwi
schen Stakeholdern der Handlungsfelder und Schaffung von Ver
netzungskontinuität 
 

- Interdisziplinäre, partizipative Arbeitsgruppen zu aktu
elle Themenfelder  

- Vernetzungsplattformen 

Ab April 2021 - 
laufend 

Land Salzburg, 
Abteilungen 
des Landes,  
Focal Point 
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- Inklusions-Plattform innerhalb der Landesregierung 

Diskriminierungsschutz 

Gebärdensprache 

Ausgangslage 

In den Art 5, 9 und 21 der UN-Behindertenrechtskonvention finden sich die Grundlagen für 
die Notwendigkeit der Bereitstellung von Angeboten und Strukturen zur Ermöglichung der 
Kommunikation in der Gebärdensprache. 

Im Bundesland Salzburg ist seit vielen Jahren der Verband für Gehörlosenvereine mit einem 
bestimmten Fördervolumen (Grundlage Salzburger Teilhabegesetz) beauftragt, Leistungen 
für Menschen mit Hörbehinderungen bereitzustellen. Dieser Leistungsauftrag umfasst Bera
tungsleistungen, Sozialarbeit und Gebärdensprachdolmetschungen für verschiedene Lebens
bereiche (Arztbesuche, Behördenwege, außerschulische Gebärdensprache etc). Weiters 
werden im Behördenverfahren Leistungen im Kontext der Gesundheit bewilligt (Gehörlo
senambulanz). 

Wird der Dolmetschbedarf bei einzelnen Personen umfassender, zeigt sich, dass das Ange
bot aus verschiedenen Gründen unzureichend ist. Es fehlen entweder ausgebildete Gebär
densprachdolmetscherInnen oder bestimmte soziale Anlässe sind für eine Gebärdensprach
dolmetschung noch nicht förderbar. Auch sind viele Stellen (Organisationen, behördenähnli
che Stellen, Betriebe usw) nicht bereit, die Kosten für die Gebärdensprachdolmetscher zu 
übernehmen. 

Zielsetzung und Indikatoren 

Ähnlich wie in anderen Bundesländern sollen Menschen mit Hörbehinderungen für be
stimmte förderbare Anlässe, die für die soziale Teilhabe entscheidend sind, ein gewisses Jah
reskontingent an Gebärdensprachdolmetschungen erhalten, dass sie selbstbestimmt und im 
Anlassfall zur Verfügung gestellt bekommen. Dazu ist es notwendig, dass die Ausbildung zu
sätzlicher GebärdensprachdolmetscherInnen verbessert wird und höhere Attraktivität er
reicht und auch im Bundesland Salzburg Wirkung zeigt. Ein Indikator dafür ist die An
zahl/Steigerung der GebärdensprachdolmetscherInnen in Salzburg und das Gesamtstunden
angebot pro Jahr. 
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Die Situation der Menschen mit Behinderungen im Bundesland Salzburg soll durch eine sol
che bedarfsgerechte Erweiterung der Unterstützungsleistungen und auch die Ausgestaltung 
der Fördermittel verbessert werden. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig Geschätzte Ge
samtkosten  

Entwicklung und Bereitstellung einer geänderten Angebotsstruk
tur mit klaren Regelungen,  
- welche Dolmetschleistungen es zukünftig geben soll (Ge

bärde, Lormen, Schriftdolmetsch etc) und  
- welche förderbaren Anlässe für die sozialen Teilhabemöglich

keiten durch welche Stellen abgedeckt und finanziert werden 
 

2022 Land Salz
burg, Abtei
lung Soziales 

 

Festlegung einer Tarifordnung unter Berücksichtigung der öster
reichweiten Regelungen und Kostenstrukturen 
 

2022  Land Salz
burg, Abtei
lung Soziales 

 

Sensibilisierung der verschiedenen Stellen hinsichtlich der Ver
pflichtungen zur Bereitstellung und Kostenübernahme 

lau
fend 

Landes Salz
burg, Abtei
lung Soziales, 
Focal Point 

 

Beschäftigung  

Beschäftigungstherapie / Tagesstruktur (Kapitel 5.6) 

Ausgangslage 

In den Art 19 und 27 der UN-Behindertenrechtskonvention finden sich die Grundlagen für 
einen möglichst selbstbestimmten Zugang zu Arbeit, Beschäftigung und gemeindenahen An
geboten. 

In Salzburg gibt es mit Stand Dezember 2020 ca 1.000 – 1.200 Plätze der Beschäftigungsthe
rapie. Die meisten Menschen mit Behinderungen werden in sogenannten Werkstätten oder 
Tageszentren betreut und erbringen dort gemäß ihrer Leistungsfähigkeit produktive Tätig
keiten. Die Beschaffung von wirtschaftsnahen Arbeitsaufträgen obliegt den Trägern und sind 
sehr vielfältig ausgerichtet (Gastronomieleistungen, Firmenaufträge, Facilitymanagement 
usw), hängen jedoch auch immer davon ab, welche regionale Wirtschaftsbetriebe offen für 
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Kooperationen sind. Viele Menschen mit Behinderungen benötigen aufgrund ihrer Behinde
rungen in hohem Maße Betreuungs- und Pflegeleistungen und können mit dieser intensiven 
Unterstützung angepasste Arbeitsaufträge bearbeiten.  

An sehr vielen Standorten werden in Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen 
Arbeitsaufträge direkt in den Betrieben erbracht. Menschen mit Behinderungen können mit 
oder auch ohne Betreuungspersonal direkt in den Firmen bestimmte Arbeitsaufträge abar
beiten und erhalten dort teilweise auch geringfügige Entlohnung. 

Zielsetzung und Indikatoren 

Solange eine österreichweite Lösung mittels eines geeigneten Modells einer sozialversiche
rungsrechtlichen Absicherung und damit einhergehenden adäquaten Entlohnung in und au
ßerhalb von Werkstätten nicht umgesetzt ist (siehe dazu zuletzt den Beschluss der Landesso
zialreferentInnenkonferenz vom 5.3.2021, Zahl VSt-1872/48)141, sollen möglichst Pilotpro
jekte geschaffen werden, die der Zielsetzung einer sozialversicherungsrechtlichen Absiche
rung von Menschen mit Behinderungen entsprechen. Auch die derzeit bestehenden Struktu
ren wie Jugendcoaching oder Ausbildungsangebote (BAG; Salzburger Teilhabegesetz) sollen 
so gut als möglich genutzt werden. 

Begleitende Fragestellung zur Erstellung der Indikatoren sind: 

- Wie hoch ist die Vermittelbarkeit über das Jugendcoaching von Werkstätten hin in 
Ausbildungsbetriebe oder auf den Arbeitsmarkt? 

- Wie viele Pilotprojekte gibt es und in welchen Regionen? Wie viele Menschen mit Be
hinderungen können dort einer Beschäftigung mit sozialversicherungsrechtliche Absi
cherung nachgehen? 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig Geschätzte Ge
samtkosten  

                                                      

141 Arbeit von Menschen mit Behinderung aufwerten und Lösungsansätze für eine verbesserte sozialversiche
rungsrechtliche Absicherung entwickeln; Beschluss der LandessozialreferentInnenkonferenz vom 5. März 2021, 
VSt-1872/48 
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Prüfung gemeinsam mit Trägern und dem Jugendcoaching, ob 
junge Menschen mit Behinderungen, die derzeit bereits in der 
Beschäftigungstherapie sind, am Arbeitsmarkt vermittelt werden 
können  

2022 Land Salz
burg, Abtei
lung Soziales 
und das So
zialministeri
umservice 
Salzburg 

Nicht bezifferbar 

Schaffung von Projekten (auch in den Regionen), die geeignete 
Arbeitsplätze (mit mentor-ähnlichen Strukturen) umfassen und 
folglich eine adäquate Entlohnung sicherstellen unter bestmögli
cher Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten auch des Bundes 
 

2022ff Land Salz
burg, Abtei
lung Soziales 

Nach Maßgabe 
budgetärer Mög
lichkeiten 

Modellhafte Umgestaltung einzelner Werkstätten in Dienstleis
tungszentren (durch trägerübergreifende Vernetzung) 
- „Hafensysteme“ etablieren, in denen Kompetenzen für die 

Ausbildung und die Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 
trainiert bzw stabilisiert werden können 

- Mentor(Innen) für die Begleitung und Sensibilisierung der Be
triebe 

2023ff Land Salz
burg, Abtei
lung Soziales 

Nach Maßgabe 
budgetärer Mög
lichkeiten 
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Team 24 „Tirol“ (Land Tirol) 
Stand: 25. Jänner 2021 

Allgemeine Vorschläge für den NAP 2.0 

- Die Texte im NAP sollten einheitlich formuliert werden. Menschen mit Behinderun
gen sollen als Menschen mit Behinderungen bezeichnet werden, Menschen mit Lern
schwierigkeiten sollen als solche bezeichnet werden (Formulierungen wie behinderte 
oder lernbehinderte Menschen sollten vermieden werden), Derzeit sind solche For
mulierungen beispielsweise im Kapitel Gesundheit zu finden (z.B. Maßnahme 214, 
Kapitel Gesundheit). 
 

- Ausgangslage, Zielsetzungen und Maßnahmen sollten stets in einem Zusammenhang 
stehen (siehe auch Evaluationsbericht zum NAP) 
 
Beispiel Thema „Gesundheit“: In der Ausgangslage wird auf die noch fehlende Barrie
refreiheit vieler ärztlicher Einrichtungen kein Bezug genommen. In den Zielsetzungen 
steht plötzlich, dass im gesamten Gesundheitswesen umfassende Barrierefreiheit in 
stationären Einrichtungen und bei sämtlichen niedergelassenen Ärzt*innen herge
stellt werden soll. Anderes Beispiel: In der Ausgangslage ist keine Rede davon, dass 
Zahlen und Daten zur Gesundheit von Menschen mit Behinderungen fehlen, in den 
Zielsetzungen steht dann, dass Statistiken und Datensammlungen geschaffen werden 
sollen.  
 

- Die Ausganglage sollte stets die Ist-Situation von Menschen mit Behinderungen dar
stellen. Auf die jeweiligen Problembereiche soll eingegangen werden. Der NAP sollte 
im Sinne der Bewusstseinsbildung auf die Bereiche aufmerksam machen, in welchen 
der UN-BRK noch nicht voll entsprochen wird. 



Team 24 „Tirol“ (Land Tirol) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 575 von 612 

Vorgeschlagene Maßnahmen für den NAP 2.0 

Zahlen und Daten: 

- Erfassung und Zusammenführung existierender Daten über Menschen mit Behinde
rungen in Österreich, gesamthaft und auf Bundesländerebenen. 

- Evaluierung, welche Daten über Menschen mit Behinderungen in Österreich fehlen 
und welche Daten vertieft erhoben werden müssen; Durchführung vertiefender Un
tersuchungen zur Datenerhebung. 

- Veröffentlichung laufender Berichte über Datenerhebungen von Menschen mit Be
hinderungen. 

- Schaffung einer Rechtsgrundlage, welche im Rahmen der österreichischen Gesund
heitsbefragung und im Rahmen von Sonderprogrammen im Rahmen des Mikrozen
sus befragte Personen zur Teilnahme an der Befragung und Auskunft der angefragten 
Daten verpflichtet (ähnlich der rechtlichen Bestimmung zu den Mitwirkungspflichten 
der Auskunftspflichtigen in § 9 Bundesstatistikgesetz). Durch die Verpflichtung an der 
Teilnahme könnte die Anzahl und Auswahl der Haushalte so gewählt werden, dass 
die Repräsentativität in ganz Österreich und auch in den einzelnen Bundesländern 
statistisch gesichert ist. Zahlen und Daten wären länderbezogen verfügbar (z.B. der 
Mikrozensus-Zusatzfragen 4. Quartal 2015 zu Menschen mit Beeinträchtigungen). Al
ternativ verpflichtender Teil im Rahmen der Mikrozensuserhebungen. 

- Zentrale und bundeslandspezifische Erhebung der Daten von Kindern und Jugendli
chen mit Behinderungen in Betreuungseinrichtungen und im Schulbereich. 

Bewusstseinsbildung: 

- Förderung von Interessensaufklärungsaktivitäten und Aufklärungskampagnen, insbe
sondere mittels Sichtbarmachung von Problemlagen von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Das subjektive Erleben soll anhand von Symptomen beschrieben und 
damit ernst genommen werden. 

- Schulung von Polizei- und Rettungsdiensten zur Vermeidung von Traumatisierung bei 
der Unterbringung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Polizeiein
sätze sind gemäß Unterbringungsgesetz bei Selbst- oder Fremdgefährdung die Regel. 
Daher benötigt es regelmäßige Fortbildung (wie Erste-Hilfe-Kurse) und Schulung der 
Einsatzkräfte. Traumatisierungen im Rahmen der Unterbringung sind nicht selten und 
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führen im Falle einer chronischen Traumafolgestörung auch zu einer verkürzten Le
benserwartung. Demnach ist es auch sinnvoll, deeskalierende Schulungsmaßnahmen 
zu ergreifen, die überhaupt eine Unterbringung vermeiden sollen.  

- Sensibilisierungsschulungen / Workshops zur Darstellung von Menschen mit Behin
derungen in den Medien für Medienvertretungen (Zeitung, Radio, Fernsehen). 

- Regelmäßige Beiträge in österreichweiten, viel gelesenen Zeitungen inklusive Online-
Magazinen zu Menschen mit Behinderungen und deren Rechten. Die Medienkam
pagne soll vor allem Fertigkeiten und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen 
unterstreichen 

Beschäftigung und Arbeit: 

- Abschaffung der Einstufung von Menschen mit Behinderung in die Kategorien „ar
beitsfähig“ und „arbeitsunfähig“ (unter 50% Leistungsfähigkeit). Gesetzesänderungen 
auf Bundesebene, welche bewirken, dass Menschen mit Behinderungen unabhängig 
von ihrer Leistungsfähigkeit im Behinderteneinstellungsgesetz anerkannt werden. 

- Ausreichende Unterstützung durch das AMS für Menschen mit Behinderungen unab
hängig ihrer Leistungsfähigkeit. Die Unterstützungsangebote sind genderspezifisch 
anzubieten. 

- Bewusstseinsbildende Maßnahmen im Bereich des Arbeitsmarktes für Menschen mit 
Behinderungen, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung von Un
ternehmen. 

- Vernetzung mit Vertretungspersonen von Unternehmen, der Wirtschaftskammer so
wie Menschen mit Behinderungen zur Schaffung von Möglichkeiten, Menschen mit 
Behinderungen vermehrt am allgemeinen Arbeitsplatz anzustellen. 

- Weiterentwicklung und Bereitstellung von Maßnahmen der unterstützten Beschäfti
gung, wie Arbeitsassistenz und Job Coaching in ausreichendem Maße. 

- Etablierung eines personenbezogenen Persönlichen Budgets, z.B. nach dem Vorbild 
Deutschland. Dieses soll auch für Leistungen des Bundes, wie Arbeitsassistenz nach 
BEinstG, in Anspruch genommen werden können. Es soll eine kostenträgerübergrei
fende auszahlende Stelle für Bundes- und Landesleistungen geben.  

- Schulungen/Fortbildungsprogramme (auch) für Führungskräfte, welche beim Bund 
beschäftigt sind, zum Umgang mit Menschen/Mitarbeiter*innen mit Behinderungen - 
vor allem auch speziell zum psychosozialen Bereich. 

- Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen, welche 
beim Bund beschäftigt sind bzw. sich neu bewerben. Eine Ansprechperson für Men
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schen mit Behinderungen ist in der jeweiligen Region vor Ort anwesend. Die Anlauf
stelle kümmert sich unter anderem auch um Hilfestellungen bzw. Hilfsmittelbeschaf
fungen bei Arbeitseinstiegen sowie während des Arbeitslebens. 

- Aktive Forcierung von Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen und Erarbei
tung diesbezüglicher Konzepte (z.B. direkter Kontakt zu Dienstleistungsunternehmen 
für Arbeitsassistenz, Berücksichtigung in Stellenausschreibungen, Veröffentlichung in 
Zeitungen). 

- Bei der Vergabe von Aufträgen durch den Bund an Unternehmen ist die Erfüllung der 
Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen als hoch bewertetes Krite
rium verankert. 

- „Gehalt statt Taschengeld“: Sozialversicherungsrechtliche Absicherung und Entloh
nung von Menschen mit Behinderungen bei einer Beschäftigung in Einrichtungen der 
Tages- bzw. Beschäftigungsstrukturen.  

- Ermöglichung eines Teilzeitkrankenstandes für Lehrlinge. 
- Einrichtung von Qualifizierungsmaßnahmen für Menschen mit sehr hohem Unter

stützungsbedarf zur Erlangung eines Lehrabschlusses oder eines Abschlusses einer 
Teilqualifizierung. 

- Weiterentwicklung der Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, sodass diese auch von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
in Anspruch genommen werden kann, unabhängig von der Pflegegeldeinstufung. in 
Anspruch genommen werden kann. 

- Gesetzesänderungen auf Bundesebenen, damit alle Menschen mit Behinderungen 
unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit im Behinderteneinstellungsgesetz anerkannt 
werden. 

- Evaluierung und Lösungssuche für den Übergang Bezug Reha Geld zu Arbeitsstelle und 
wieder zurück zu Reha Geld. Bei diesem Übergang gibt es viele Sorgen und auch Hür
den, die den Versuch in den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen, schon im Vorfeld be
hindern. 

- Barrierefreiheit für Arbeitskräfte (z.B. Bank, Rezeption). Derzeit sind zwar viele Re
zeptionen und Bankschalter aus der Perspektive der Kundschaft barrierefrei zugäng
lich, jedoch nicht aus Sicht der Angestellten. 

- Abschlagstunden auf Grund einer Behinderung für Bundeslehrkräfte: Im Bereich der 
Landeskompetenzen (z.B. Musikschulen) haben Lehrkräfte (zumindest in Tirol) einen 
erhöhten Urlaubsanspruch. Da es im Schulbereich keinen Urlaub gibt, wird dieser in 
Form einer Verminderung der Lehrstunden gewährt. Dies soll auch für Lehrpersonen 
im Bereich des Bundes umgesetzt werden. 
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Gesundheit: 

- Einrichtung einer Anlaufstelle für Hilfsmittel (seit 2016 geplant, bis heute nicht umge
setzt). 

- Gestaltung eines partizipativen Prozesses bei der Überarbeitung des Hilfsmittelkata
logs des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 1994. In die 
Überarbeitung sollen Betroffene und Systempartnerschaften miteinbezogen werden. 

- Evaluierung zum aktuellen Stand hinsichtlich barrierefrei zugänglicher Ordinationen. 
Derzeit haben Menschen mit Behinderungen sehr häufig keine Wahlfreiheit, zu wel
cher ärztlichen Fachkraft sie gehen möchten, da viele Ordinationen nach wie vor 
nicht barrierefrei sind. 

- Grundlage jeder Begutachtung eines Menschen mit einer Diagnose müssen (neben 
ICD10) ICF und ICF-CY sein. Bisherige Gutachten fußen auf medizinischen Kriterien, 
beziehungsweise angenommenen Zeitwerten für den Pflegebedarf. Hier gilt es den 
Sprung zu schaffen zu einer Orientierung am individuellen Bedarf. Die ICF ist eine 
Klassifikation der WHO. Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be
hinderung und Gesundheit benennt mögliche, mit Diagnosen verbundene Bedarfs
stellungen, erweitert diese aber entlang weiteren Achsen (Teilhaben, Kommunika
tion, soziale Einbindung, Alter, Bedarfsstellungen aufgrund zusätzlicher mögl. Erkran
kungen etc.). Mithilfe des ICF kann die aktuelle Funktionsfähigkeit jedes Menschen 
(oder der Beeinträchtigung) beschrieben und klassifiziert werden. Beschrieben wird 
der Gesundheitszustand und nicht die mit dem Gesundheitszustand verbundenen Zu
stände. Die ICF klassifiziert nicht Personen; die Beschreibung einer Behinderung be
zieht sich explizit sowohl auf den Körper einer Person, als auch auf die spezifische Si
tuation, z.B. einen bestimmten Arbeitsplatz, den aktuellen Wohnort oder die häusli
che Umgebung, wo die funktionalen Behinderungen einer Person sichtbar werden. 

- Bundespflegegeldgesetz: § 4 Abs. 1: „Das Pflegegeld gebührt bei Zutreffen der übri
gen Anspruchsvoraussetzungen, wenn auf Grund einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung der ständige Betreuungs- 
und Hilfsbedarf (Pflegebedarf) voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern 
wird oder würde.“ Laut Rechtstext gilt Betreuungsbedarf als Teil des Pflegebedarfs. In 
der gegenwärtigen Exekution des Gesetzes wird der Fokus aber viel zu sehr auf den 
Hilfsbedarf (medizinischer Pflegeaufwand, Versorgungsleistungen etc.) gelegt. Einstu
fungen dürfen nicht länger Momentaufnahmen sein. Betreuungspersonen müssen in 
Begutachtungen einbezogen werden. Deren Aussagen sollen protokolliert und ge
glaubt werden. Fragenkataloge sollten sich als Mindeststandard an die mögl. Bedarfs
stellungen laut ICF / ICF-CY orientieren. Fragenkataloge sollen im Sinne der Transpa
renz im Vorfeld offengelegt werden. 
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- Gutachten sollen durch verschiedene Behörden anerkannt werden. Pflegestufe und 
Grad der Behinderung passen oft nicht zusammen. Ähnliches gilt für die erhöhte Fa
milienbeihilfe und das Pflegegeld. Gutachten sollten so erstellt werden, dass sie über 
die unmittelbaren institutionellen Grenzen hinweg Gültigkeit haben (nicht nur PVA 
für PVA oder BSA für BSA usw.). Ansprüche müssen im Vorfeld transparent gestaltet 
werden. Die Einrichtung einer unabhängigen, multiprofessionellen Begutachtungs
stelle wäre zweckmäßig. 

Bildung und Wissen: 

- Schrittweise Abschaffung der Sonderschulen. Entsprechende Änderung des Schulor
ganisationsgesetzes.  

- Die Altersgrenze für Menschen mit Behinderungen zum Erhalt eines Stipendiums für 
die Absolvierung eines Studiums sollte nach oben gesetzt werden. 

- Teilausbildung oder verlängerte Ausbildung: Die verlängerte Lehre und die Teillehre 
bzw. -qualifikation zeigen vor, wie es gehen könnte. Es braucht auch in anderen Bil
dungsbereichen (z.B. BHS, AHS, Hochschulen) flexiblere Möglichkeiten einen aner
kannten Abschluss oder eine Zertifizierung zu erlangen. 

- Sicherstellung eines individuell angepassten Zeitrahmens bei Prüfungen und bei der 
Gesamtdauer einer Ausbildung sowie eines modularen Aufbaus, um inklusive Bildung 
zu fördern. Die Möglichkeiten eines individualisierten Ausbildungsplans sollen auch in 
den Leitbildern der Bildungsträger sowie gesetzlich verankert werden, um die Ver
bindlichkeit zu erhöhen. 

- Entwicklung eines Systems, das nicht-formal erworbene Bildung und Teile einer Aus
bildung anerkennt und einordnet, auch wenn kein Abschluss vorliegt. Grundlage da
für ist der Europäische Qualifizierungsrahmen, in dem Qualifikation detailliert be
schrieben und kategorisiert werden.  

- Berücksichtigung von Teilausbildungen in den Kollektivverträgen. 
- Rechtlich verbindlicher Zugang zu Gebärdensprachdolmetsch für alle Ausbildungs

ebenen 
- Möglichkeit des Gebärdensprachdolmetschstudiums auch im Westen Österreichs 

(derzeit rein vom Land Tirol finanziert) 

Wohnen: 

- Änderung des Mietrechtsgesetzes dahingehend, dass bei Auszug der Mieter*innen 
aus der Wohnung von Seiten der Eigentümer*innen nicht verlangt werden kann, dass 
vorgenommene barrierefreie Umbauten wieder rückgebaut werden müssen. 
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- Änderung der Curricula in den Architektur- und Bauingenieurstudien dahingehend, 
sodass Barrierefreiheit in ausreichendem Maß verpflichtend in der Ausbildung ge
lehrt wird. 

- Steuerliche Begünstigungen für barrierefreies Bauen 

Zivil- und Katastrophenschutz: 

- Schaffung von Rechtsgrundlagen, welche eine besondere Form des Kündigungsschut
zes von Menschen mit Behinderungen in Krisenzeiten gewährleisten. 

Zugang zu Informationen, Medien und Kommunikation: 

- Berücksichtigung leichter Sprache bei sämtlichen Gesetzen, Gesetzesänderungen und 
Verordnungen des Bundes, z.B. durch Übersetzung zentraler Teile in Leichte Sprache, 
dem Verfassen von Zusammenfassungen in leichter Sprache und Erläuterungen in 
leichter Sprache, um den Inhalt verstehbar zu machen. Außerdem müssen Informati
onen, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden den Anforderungen 
leichter Sprache entsprechen. 

- Berücksichtigung leichter Sprache bei der Verfassung von Urteilen und Beschlüssen.  
- Erweiterung der Definition „Taubblindheit“ nach deutschem Vorbild. Österreichische 

Gerichte legen die Definition Taubblindheit nach § 4a Abs. 6 Bundespflegegeldgesetz 
sehr eng aus, sodass viele Betroffene rechtlich nicht als taubblind gelten. Es brauch 
klarere und objektivere Maßstäbe. Nur so kann der Tatsache Rechnung getragen 
werden, dass die kombinierte Hörsehbeeinträchtigung / Taubblindheit als eigene Be
hinderungsart spezifische Herausforderungen mit sich bringt. Derzeit wird nur ein 
Bruchteil der tatsächlichen Betroffenen über die Zusatzeintragung „taubblind“ im ös
terreichischen Behindertenpass statistisch erfasst. 

- Anerkennung der Berufsbilder Taubblindenassistenz und Taubblindendolmetscher*in 
sowie entsprechender einheitlicher und anerkannter Ausbildungen. Ein Ausweichen 
auf Persönliche Assistenz ist zum Teil möglich, jedoch sorgt die Länderzuständigkeit 
für große Unterschiede innerhalb von Österreich. In manchen Bundesländern wird 
bei Sinnesbehinderungen keine Persönliche Assistenz finanziert (z.B. Wien), in ande
ren gibt es flexiblere Regelungen. Persönliche Assistenz stellt im Vergleich zur 
Taubblindenassistenz jedoch nur eine Notlösung dar, da die zwingen nötigen Fach
kenntnisse fehlen. 

- Sämtliche Informationssendungen sollten umfassend barrierefrei sein. Auch Schrift
dolmetsch sollte angeboten werden. 
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- Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit, insbesondere auch beim Zugang zu Por
talen, Bürgerkarte etc. 

Reisen, Erholung und Freizeit, Kunst und Kultur: 

- Barrierefreiheit von Geschäften. Barrierefreiheit soll als verpflichtendes Kriterium bei 
Erteilung der Betriebsanlagengenehmigungen sein: Für die Genehmigung von Be
triebsstätten (z.B. Handel) soll Barrierefreiheit verpflichtend vorliegen müssen (wie 
z.B. Bestimmungen zum Brandschutz zum Vergleich). Dies sollte in der Gewerbeord
nung verankert werden. So kann erreicht werden, dass eine Betriebsstätten Geneh
migung nur dann erteilt wird, wenn Barrierefreiheit vorliegt. 

- Förderung inklusiven Sportes. Es gibt leider kaum Sportvereine und –gruppen, die in
klusiv sind. Behindertensport ist meist nur für Menschen mit Behinderungen. 

Sexualität und Partnerschaft: 

- Schwangerschaftsabbruch: Abschaffung der eugenischen Indikation, dass Kinder mit 
Behinderung bis zum Tag der Geburt ohne weitere Angaben von Gründen abgetrie
ben werden können. 

Familie: 

- Erweiterung des Anspruches auf Pflegeurlaub für Kinder mit Behinderungen. Eltern 
sollen die zwei Wochen Pflegeurlaub nicht nur bis zum 12. Lebensjahr, sondern beim 
Bezug erhöhter Familienbeihilfe darüber hinaus bekommen. (wurde meinen Informa
tionen nach schon umgesetzt?) 

- Österreichweite Assistenz für Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen auch für 
den Freizeitbereich. 

 

Rechtsschutz bei Freiheitsbeschränkungen: 

- Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen in Justizanstalten. Analyse, wel
che Möglichkeiten der Förderung und Begleitung während dem Strafvollzug möglich 
sind und wo Angebote benötigt werden. 
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Best Practice Beispiele aus Tirol 

- Partizipation im Rahmen von Gesetzeswerdungsprozessen, Beispiel Tiroler Teilhabe
gesetz (TTHG): Die Methode „Forumtheater“, eine interaktive Theaterform mit poli
tisch-sozialem Ansatz, stand im Mittelpunkt dieses tirolweit angelegten „Legislativen 
Theaters“. Menschen, die von einem Gesetz betroffen sein werden, wurden so direkt 
und lebensweltnah in seine Entstehung eingebunden. 

- Definition von Behinderung im Tiroler Teilhabegesetz (TTHG) nach dem Sozialen Mo
dell von Behinderung iSv Art. 1 UN-Behindertenrechtskonvention. In den Ermittlungs
verfahren wird der Schwerpunkt im sozialen Bereich (Sozialanamnese, ressourcenori
entierter Ansatz usw.) gesetzt. 

- Persönliche Assistenz: Das bedarfsgerechte System der persönlichen Assistenz in Ti
rol funktioniert gut. Es wäre wünschenswert, dass das Land Tirol ein Vorreiter für 
jene Bundesländer ist, wo es diese Form der Unterstützung nicht in ausreichendem 
Maß gibt. Das Tiroler Konzept der Persönlichen Assistenz könnte österreichweit als 
Modell implementiert werden und für weitere Zielgruppen geöffnet werden. 

- Persönliches Budget: Mit der Entwicklung des persönlichen Budgets hat die Abtei
lung Soziales zur Verbesserung, Erhaltung und Verzögerung einer Verschlechterung 
der individuellen Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
durch eine bedürfnis- und bedarfsgerechte Unterstützung, durch mehr Flexibilität 
und durch die Entlastung von pflegenden bzw. unterstützenden Personen beigetra
gen. Das persönliche Budget trägt wesentlich zur Deinstitutionalisierung und zur Ver
wirklichung der Grundsätze der Selbstbestimmung und des Empowerments bei, wel
che zentrale Festlegungen in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sind. Für folgende Leistungen der Behindertenhilfe des Landes Tirol 
kann das persönliche Budget in Anspruch genommen werden: 
          a) Persönliche Assistenz 
          b) Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz 
          c) Mobile Begleitung 
Das Tiroler Modell der PA wäre ein gutes Modell für die geplante bundesweit einheit
liche PA. Es könnte als Ausgangspunkt dienen und um weitere Zielgruppen erweitert 
werden.  

- Jugendbeirat Tiroler Monitoringausschuss: Im Schuljahr 2017/18 hat der Tiroler Mo
nitoringausschuss ein Pilotprojekt zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen er
folgreich durchgeführt. Seit Februar 2019 hat der Tiroler Monitoringausschuss einen 
eigenen Jugendbeirat als Selbstvertretungsmaßnahme von Jugendlichen mit Behide
rungen in Tirol. Der Jugendbeirat trifft sich regelmäßig, die Jugendlichen besprechen 
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unterschiedliche Themen (z.B. Wohnen, Gleichstellung, Barrierefreiheit, Familie, 
Partnerschaft usw.) besprechen. Projekte und Stellungnahmen des Jugendbeirates 
sind auf der Homepage der Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung 
abrufbar: https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/gleichbehandlung-antidiskri
minierung/tiroler-monitoring-ausschuss/jugendbeirat/#c218333.   

- Barrierefreie Wahllokale und Bekanntmachungen von Wahlvorschlägen; Sonder
wahlbehörden; Briefwahl:Sowohl die Tiroler Landtagswahlordnung 2017 (TLWO 
2017) als auch die Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 (TGWO 1994) sowie die Inns
brucker Wahlordnung 2011 (IWO 2011) sehen in deren geltenden Fassungen Bestim
mungen vor, die Menschen mit Behinderungen die Teilnahme an den Wahlen ermög
lichen bzw. erleichtern. Es besteht die Möglichkeit eines Besuchs durch sogenannte 
„Sonderwahlbehörden“ und die Wahl mittels Wahlkarte in Form der Briefwahl im en
geren Sinn mit Hilfe der Post oder im weiteren Sinn durch die Abgabe verschlossener 
Wahlkarten im Wahllokal, wobei diese auch durch einen Boten überbracht werden 
können. Wahlvorschläge sind auch barrierefrei im Internet bekanntzumachen. Vor 
den Wahlen werden zudem in der Landeszeitung und im Internet Informationen in 
einfacher Sprache zur Verfügung gestellt. Weiters ist in den landesgesetzlichen Wahl
ordnungen vorgesehen, dass die Wahlbehörde blinden Menschen und Menschen mit 
Sehbehinderungen als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbstständigen Ausübung 
des Wahlrechts Stimmzettelschablonen zur Verfügung zu stellen hat; diese können 
die Kurzbezeichnung der Wählergruppen in Blindenschrift enthalten. Außerdem muss 
gewährleistet sein, dass sich Wählende mit einer Mobilitäts- oder Sinnesbeeinträchti
gung bei der Wahlhandlung in der Wahlzelle von einer selbst ausgewählten Person 
helfen lassen können. In den genannten Wahlordnungen wird insbesondere vorgese
hen, dass möglichst viele Wahllokale für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
barrierefrei erreichbar zu gestalten sind bzw. diesen Personen der Zugang in mög
lichst weitgehendem Umfang durch organisatorische Maßnahmen zu erleichtern ist. 
Für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen sind nach Maßgabe der 
technischen Möglichkeiten geeignete Leitsysteme vorzusehen 

- Projekt „Mittendrin“: Durch die Leistung „Inklusive Arbeit“ nach TTHG soll Menschen 
mit Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf ab 14 Jahren der Einstieg in 
den 1. Arbeitsmarkt erleichtert werden. Mittendrin begleitet den Weg in die Arbeits
welt bei jungen Menschen mit Behinderungen. Angesprochen werden Eltern, die für 
ihre „Kinder“ eine Alternative zur Tagesstruktur in Werkstäten und geschützten Ein
richtungen suchen. Durch die verschiedenen Bausteine des Projektes (Casemanage
ment - Lohnkostenzuschuss und Mentorenzuschuss – Persönliche Assistenz am Ar
beitsplatz) ist es auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf möglich, am 

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/gleichbehandlung-antidiskriminierung/tiroler-monitoring-ausschuss/jugendbeirat/#c218333
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/gleichbehandlung-antidiskriminierung/tiroler-monitoring-ausschuss/jugendbeirat/#c218333
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ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. In Tirol werden die „klassischen“ Tagesstrukturein
richtungen seit 2012 nicht mehr ausgebaut. (https://www.tirol.gv.at/regierung/pres
semeldungen/meldung/erfolgsprojekt-mittendrin/) 

- Schlichtungsstelle: Im TTHG wurde eine Schlichtungsstelle geschaffen, die bei Strei
tigkeiten betreffend Leistungen der Privatwirtschaftsverwaltung angerufen werden 
kann. Die Schlichtungsstelle wurde im Jahr 2020 besetzt und begann mit ihren Arbei
ten. 

- NutzerInnen-Vertretung Tirol: Zur Einbindung von Menschen mit Behinderungen in 
die Tiroler Behindertenhilfe wurde im Juni 2016 mit dem Aufbau einer NutzerInnen-
Vertretung begonnen. Alle BezieherInnen von Leistungen der Behindertenhilfe wur
den zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Es wurden aus den Teilnehme
rInnen an dieser Veranstaltung Arbeitsgruppen gebildet, die fast zwei Jahre lang in 
etlichen Sitzungen die Rahmenbedingungen für die Wahl des Gremiums entwickelt 
haben. In diesen Arbeitsgruppen waren ausschließlich Menschen mit Behinderungen 
vertreten. Die KandidatInnen für die Wahl der NutzerInnen-Vertretung wurden von 
den NutzerInnen-Gruppen nominiert bzw. konnten sie sich für die Kandidatur mel
den. Die Wahl der NutzerInnen-Vertretung fand von 28.05.2018 bis 26.06.2018 an 28 
Standorten in ganz Tirol statt. Von 10.576 Wahlberechtigten haben 1.162 Personen 
ihre Stimme abgegeben, davon 506 Briefwahl-Stimmen und 656 Stimmabgaben in 
den Wahllokalen. Aus 14 KandidatInnen wurden 8 Hauptmitglieder und 6 Ersatzmit
glieder gewählt. Die Präsentation des Wahlergebnisses sowie die konstituierende Sit
zung fanden am 27.06.2018 im Landhaus statt. Seitdem treffen sich die Mitglieder 
der NutzerInnen-Vertretung regelmäßig zu Vernetzungstreffen, führen Gespräche 
mit Einzelpersonen oder besprechen verschiedene Themen mit DienstleisterInnen, 
der Abteilung Soziales oder mit der Angehörigenvertretung Tirol „AMB“, welche 2018 
installiert wurde. Die Aufgaben der NutzerInnen-Vertretung umfassen insbesondere 
die Mitarbeit bei Entscheidungsprozessen der Behindertenhilfe des Landes Tirol, die 
Mitwirkung im Teilhabebeirat, die Mitwirkung in der Schlichtungsstelle, die Kontakt
pflege mit den zuständigen Stellen sowie die Funktion als Ansprechpartner für Men
schen mit Behinderungen. 

- Trennung von Sonderschulen und sonderpädagogischen Beratungszentren 
- Projekt Aufwind in den Tirol Kliniken zur verstärkten Einstellung von Menschen mit 

Behinderungen: Arbeitskräfte mit Behinderungen und die engeren Teams, in wel
chen sie tätig sind, werden gezielt gefördert. Neue Dienstposten und Umstrukturie
rungsmaßnahmen werden geschaffen. 

- Inklusive Region Reutte: Der Bezirk Reutte ist de facto eine inklusive Region in Tirol. 
Dort gibt es keine einzige Sonderschule. Alle Kinder und Jugendlichen mit Behinde
rungen besuchen die Regelschule und nehmen an dieser gleichberechtigt teil, ohne in 

https://www.tirol.gv.at/regierung/pressemeldungen/meldung/erfolgsprojekt-mittendrin/
https://www.tirol.gv.at/regierung/pressemeldungen/meldung/erfolgsprojekt-mittendrin/
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Sonderinstitutionen unterrichtet werden zu müssen. Als Best Practice Beispiel kann 
hier auch das Nachbarsland Südtirol dienen. Auch dort besuchen alle Kinder die Re
gelschule. Das Südtiroler Bildungssystem kennt weder Sonderschulen, noch Sonder
klassen. 

- Fachhochschulstudium Gebärdensprachdolmetsch: Seit Herbst 2020 gibt es in Tirol 
eine Ausbildung zur Erlernung der Gebärdensprache. Es handelt sich hierbei um ei
nen Bachelorstudiengang in der Dauer von 6 Semestern als Vollzeitstudium im Aus
maß von 180 ECTS. Dreijährig werden 25 Studierende an der FH Gesundheit Tirol auf
genommen. 

- Hilfsmittelversorgung in Tirol als One-Stop-Shop: In Tirol wird ein Antrag (Förderan
suchen für Hilfsmittel) bei einem Kostenträger eingereicht. Dieser wird je nach Zu
ständigkeit an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde oder an die Landeshilfsmit
telbeauftragte (Abt. Soziales, Amt der Tiroler Landesregierung) weitergeleitet. Mo
natlich findet eine Landeshilfsmittelsitzung statt, an welcher Vertretungspersonen 
der beteiligten Sozialversicherungen, AUVA, Sozialministeriumservice, sowie Vertre
tungen vom Land Tirol (Behindertenhilfe und Mindestsicherung) teilnehmen. 
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Vorarlberg) 

Stand: August 2021 

Behindertenpolitik 

Grundlagen der Behindertenpolitik 

Ausgangslage 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK): Die UN-Konvention über die Rechte von Men
schen mit Behinderung wurde Ende 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen (UN) verabschiedet und trat 2008 in Kraft. Österreich und derzeit 177 weitere Länder 
bekennen sich zu dieser Vereinbarung und haben sich mit ihrer Unterzeichnung dazu ver
pflichtet, sie umzusetzen. Aufgabe aller Menschenrechtskonventionen ist es, für jeden Men
schen Ansprüche auf Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte ge
sellschaftliche Teilhabe geltend zu machen. 

UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK): 1989 verabschiedete die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Alle Kinder auf der Welt 
erhielten damit verbriefte Rechte - auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. Am 
5. September 1992 ist die Kinderrechtekonvention in Österreich formal in Kraft getreten. Die 
UN-KRK formuliert Grundwerte im Umgang mit Kindern, über alle sozialen, kulturellen, eth
nischen oder religiösen Unterschiede hinweg. Und sie fordert eine neue Sicht auf Kinder als 
eigenständige Persönlichkeiten. 

Sustainable Development Goals (SDGs) - Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung: 2015 
wurde die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung von der Generalversammlung der Ver
einten Nationen von allen 193 Mitgliedstaaten verabschiedet. Diese enthält die 17 Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung, welche soziale, ökologische und ökonomische Aspekte umfassen. 
Die SDGs sind in weitere 169 Unterziele aufgeteilt. Mehrere SDGs sind dabei auch aus inklu
sionspolitischer Perspektive bedeutsam. 

Antidiskriminierungsgesetz: Das „Vorarlberger Antidiskriminierungsgesetz“, 2005 in Kraft ge
treten, setzt die Richtlinien der EU zur Verhinderung von Diskriminierungen aus rassischen 
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oder ethnischen Gründen, aus Gründen der Religion, der Weltanschauung, einer Behinde
rung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung oder des Geschlechtes für den Bereich der Lan
desgesetzgebung und Landesverwaltung um. 

Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020: (bzw. verlängert bis Dez. 2021): Zur Umset
zung der UN-Behindertenrechtskonvention hat das Sozialministerium in Zusammenarbeit 
mit den Bundesministerien sowie Bundeskanzleramt den „Nationalen Aktionsplan Behinde
rung 2012–2020 (NAP Behinderung)“ erstellt. Dieser soll die Leitlinien der österreichischen 
Behindertenpolitik bis zum Jahr 2020 darstellen und umfasst die Zielsetzungen und konkre
ten Maßnahmen im Behindertenbereich. 

Vorarlberger Chancengesetz: 2006 wurde vom Vorarlberger Landtag das Chancengesetz be
schlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, Menschen mit Behinderung gleichwertige Lebensbe
dingungen zu ermöglichen. Dabei gewährt das Land Menschen mit Behinderung entspre
chend den Bestimmungen dieses Gesetzes Integrationshilfe. Die Gemeinden tragen finanziell 
zur Integrationshilfe durch das Land bei und unterstützen Menschen mit Behinderung bei 
amtlichen Erledigungen. 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, dass das gemeinsame Leben von Menschen mit 

und ohne Beeinträchtigung in Vorarlberg selbstverständlich sein soll. Das Projekt „Inklusive 
Region Vorarlberg“ ist der Startschuss für einen partizipativen Prozess, um Vorarlbergs Weg 
zu einem inklusiven Gemeinwesen zu planen. Im Zentrum stehen dabei die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung. Die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen soll er
höht werden. Es sollen insbesondere die Schulerhalter darin unterstützt werden, keine 
neuen Sonderpädagogischen Zentren zu bauen, sondern die Inklusion in den Schulsprengeln 
zu forcieren. Ziel ist es, dass möglichst alle Kinder in Regelschulen einschulen können. Auch 
das Modell „Persönliche Assistenz in Vorarlberg“ soll weiter angeboten und im Bedarfsfall 
ausgeweitet werden. Das langfristige Psychiatriekonzept 2015 – 2025 wird konsequent um
gesetzt.  

Zielsetzungen 

Im Rahmen des Prozesses „Inklusive Region Vorarlberg“ (IRV) wird ein Leitbild formuliert, 
um eine Grundlage zur stetigen Weiterentwicklung und Verankerung von Inklusion in Vorarl
berg zu schaffen. Diese Grundlage beschreibt, wie Inklusion verstanden wird, welche Ziele 
quer über verschiedene, definierte Handlungsbereiche verfolgt werden und wie dieser Weg 
weitergegangen wird. 
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Die Inhalte des Leitbildes wurden aufbauend auf rechtlichen und vertraglichen Grundlagen 
entwickelt und die Anliegen in zehn Handlungsfeldern zusammengefasst. Diese zehn Hand
lungsfelder bilden keine isolierten Tätigkeitsfelder ab, sondern zeigen, wie wichtig es ist, un
terschiedlichste Aspekte von Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verankern. Je
des Handlungsfeld birgt daher Ziele und Maßnahmen, die bereichsübergreifend zu berück
sichtigen sind. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weiterführung von unabhängigen Überwachungsmecha
nismen nach Art. 33 Abs. 2 UN-Konvention in den Bundes
ländern („Länder-Monitoringausschüsse“) und Intensivie
rung der Zusammenarbeit 

lau
fend 

Land Vlbg.  

Bei Änderungen von Vbg. Landesgesetzen Einbezug des 
Fachbereichs Chancengleichheit mit dem Zweck, Inklusion 
und Gleichberechtigung zu fördern. 

 Land Vlbg.  

Laufende Evaluierung und Weiterentwicklung von Leistun
gen im Sinne der UN-BRK. 

 Land Vlbg.  

Aufbauend auf das Leitbild "Inklusive Region Vorarlberg" 
weitere Bearbeitung und Umsetzung der Handlungsfelder.  

 Land Vlbg.  

Ausbau der Dialoggruppen zu relevanten Entwicklungs
themen von Menschen mit Behinderungen. 

 Land Vlbg.  

 

Definition von Behinderung 

Ausgangslage 

„Menschen mit Behinderung“: Wer ist gemeint? 

Überall dort, wo wir in diesem Papier die allgemeine Formulierung „Menschen mit Behinde
rung“ verwenden, meinen wir im Sinne des Artikel 1 der UN-Behindertenrechts-konvention: 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Menschen mit Lernschwierig-keiten, Men
schen mit Sinnesbeeinträchtigungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dies um
schließt leichte bis komplexe Beeinträchtigungen. In Wechselwirkung mit einstellungs- und 
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umweltverhindern sie die volle und wirksame Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Behinde
rung ist demnach die Folge, wenn unterschiedliche Barrieren den Menschen mit Beeinträch
tigungen nicht teilhaben lassen. 

Die Haltung hinter dem Begriff „Behinderung“ 

Gelingende Inklusion fordert auch, das Verständnis hinter der Beschreibung „mit Behinde
rungen“ bzw. „behindert“ zu klären. Wir distanzieren uns von der rein medizinischen Sicht, 
die Behinderung als krankhaftes Defizit im Vergleich zu allgemein gültigen Normen wahr
nimmt. Gemäß dem Slogan „Menschen sind nicht behindert, Menschen werden behindert“ 
wollen wir erkennen, wie stereotype, soziale und strukturelle Barrieren Inklusion verhindern 
oder erschweren – und diese Barrieren abbauen. Die Gesellschaft hat die Rahmenbedingun
gen zu verändern und entsprechend der vorhandenen Fähigkeiten und Bedürfnisse neue 
Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen.  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Umfassende Sensibilisierungsmaßnahmen   Land Vlbg.  

Kinder mit Behinderungen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Politik der Landesregierung ist insgesamt davon geleitet, Vorarlberg bis 2035 zum chan
cenreichsten Lebensraum für Kinder werden zu lassen. Im Sinne der Prävention fördert die 
Landesregierung präventive Grundhaltungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen: bei Kin
dern, Jugendlichen und ihren Eltern, im sozialen Nahraum der Familien, in den Gemeinden, 
im Bildungs- und Betreuungswesen sowie in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Im 
Rahmen der Frühen Hilfen erfolgt eine Begleitung und Unterstützung von Eltern in der Zeit 
rund um die Geburt sowie in den ersten Lebensjahren eines Kindes. Um belastete Familien 
frühzeitig zu erkennen und zu erreichen wird die Kooperation zwischen den Sozial- und Ge
sundheitsdiensten gestärkt. Die Initative „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“ wird fortgeführt 
und landesweit ausgerollt. Das Regierungsprogramm hält fest, dass unter Einbindung der 
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Systempartner:innen in den zentralen sozialpolitischen Aktionsfeldern Strategien mit treffsi
cheren Maßnahmenpaketen erarbeitet werden und vorhandene Überlegungen zur Sozial
raumstrategie berücksichtigt werden. Die Landesregierung braucht das Bündnis aller, inklu
sive Gemeinden und Träger. Die Vielzahl an Akteuren und Angeboten in einer Gemeinde, die 
sich an Kinder und Familien wenden, sollen vor Ort wirksam miteinander vernetzt werden, 
um Kinder und Familien besser zu erreichen. Die Initiative wird weiter ausgerollt.“ 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Evaluierung und Ausbau der psycho-sozialen Beratungsan
gebote vor einer pränatalen Diagnose, bei Bekannt-gabe 
des Ergebnisses und nach der Geburt unter Einbeziehung 
betroffener Eltern sowie Aufklärung über Unterstützungs
angebote 

lau
fend 

Land Vlbg.  

Ausbau Familien entlastender Dienste bei den Familienbe
ratungsstellen für Eltern behinderter Kinder sowie für El
tern mit Behinderungen insbesondere durch den Einsatz 
einer Familienhelferin 

lau
fend 

Land Vlbg.  

Es wird ausreichend Fachpersonal in videobasierter Me
thode zur Prävention frühkindlicher Bindungsstörungen 
geschult. 

Bis 
2021 

Land Vlbg.  

Schaffung eines Modells für Ferienbetreuung von Kindern 
mit Behinderung in den örtlichen Gemeinde 

 Land Vlbg.  

Ausarbeitung eines Modells für Freizeitassistenz  Land Vlbg.  

Frauen mit Behinderungen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Nach Artikel 6 UN-BRK muss Österreich gewährleisten, dass Frauen mit Behinderungen alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt gewährt werden. Die Lan
desregierung bekennt sich zu diesem Artikel und unterstützt u.a., dass Datenlagen zum 
Thema „Frauen und Behinderungen“ weiterhin geschaffen werden. 
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Frauen mit Behinderungen erleben in ihrem Leben in höherem Ausmaß Gewalt, als Men
schen ohne Behinderung. Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt, Sensibilisierungs- und Fortbil
dungsmaßnahmen für Berater:innen, insbesondere für Opferschutz-, Mädchen- und Frauen
einrichtungen, sind einzurichten. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Geschlechtsspezifische Auswertungen bei statistischen Er
hebungen (bei relevanten Themen zusätzlich Abfrage von 
Frauen mit Behinderungen)“ 

 Land Vlbg.  

Angebot von, Gewaltschutzseminaren‘ für Frauen mit Be
hinderungen sowie Überprüfung der bestehenden Ange
bote im Bereich; Online-Angebot‘ für Frauen mit Behinde
rungen 

 Land Vlbg.  

Ältere Menschen mit Behinderungen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Landesregierung bekennt sich dazu, dass pflegebedürftige Menschen beste Betreuung 
verdienen. Wer möchte, soll so lange wie möglich zu Hause betreut werden. Um die Angehö
rigen zu entlasten, brauchen diese gut organisierte und qualitativ hochwertige Unterstüt
zung. Betreuung und Pflege liegen nicht nur in der Verantwortung der Familien, sondern 
sind auch gesellschaftlicher Auftrag. Menschen, die intensive Pflege brauchen, sollen zeitnah 
Platz in einem Pflegeheim bekommen. Gemäß dem Leitsatz „So viel wie möglich ambulant, 
so viel wie nötig stationär“ sollen die Unterstützungsleistungen mit dem Ziel weiterentwi
ckelt werden, ein flächendeckendes, leistbares und wohnortnahes Angebot der Pflege in ho
her Qualität zu schaffen, wobei die Pflegeangebote auf die konkreten Bedürfnisse vor Ort 
abgestimmt werden. Gemeinsam mit den Gemeinden und den verschiedenen Dienstleistern 
wird auf Grundlage des Bedarfs- und Entwicklungsplans das Betreuungs- und Pflegenetz 
(Case Management, Hauskrankenpflege, Mobile Hilfsdienste) ausgebaut und werden Maß
nahmen gesetzt, damit das erforderliche Pflegepersonal zur Verfügung steht.  
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Alte Menschen mit Behinderung und hohem Pflegeauf
wand werden in allen Pflegeheimen betreut. Das örtli
che Case-Management übernimmt dabei die koordinie
rende Rolle.  
 

 Land Vlbg  

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf aus Ein
richtungen der Integrationshilfe werden in Pflege
heime/Sozialzentren betreut. 
 

2025 Land Vlbg  

In den Wohnheimen wird eine altersadäquate Beglei
tung von Menschen mit Behinderung, welche aus al
tersbedingten Gründen nicht mehr in Beschäftigungs
werkstätte gehen wollen, konzipiert und angeboten.  
 

 Land Vlbg  

Für die strukturelle Anpassung und den Ausbau der 
vorgelagerten Wohnformen und von stationären Pflege 
und Betreuungsplätzen wird mittels Analyse, eine 
punktuelle Pflegeheimspezialisierung zur Steuerung 
des Bedarfs bei den Pflegestufen 1 - 3 ermittelt. 

   

Zur Verbesserung der (geronto-)psychiatrischen Ver
sorgung im ambulanten und stationären Betreuungs- 
und Pflegebereich wird eine inhaltlicher Anpassung, 
personelle Ausweitung und die Verschränkung mit dem 
Regelangebot des Pflege- und Betreuungsnetzes ange
strebt. 

2022+   

Es werden ambulante interdisziplinäre gerontopsychi
atrischen Teams (nicht als Not- oder Krisendienst ver
standen) eingerichtet. 

 Land Vlbg.  

Im Rahmen der "Aktion Demenz" werden die Demenz-
Orientierungsgespräche flächendeckend angeboten 
und eine mobiles "postdiagnostic support dementia 
team" eingerichtet. 

2022   

Ein Bündel von Maßnahmen zur Bindung und Rekrutie
rung von Fachkräften im Langzeitpflegebereich wird er
griffen. 

   



Team 25 „Vorarlberg“ (Land Vorarlberg) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 593 von 612 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Zur Stärkung und dem Ausbau der ambulanten Betreu
ung und Pflege wird die Versorgung an Tagesrandzei
ten und Wochenenden von einem Drittel der Anbieter 
ausgeweitet. 

Bis 
2022 

  

Die Versorgungslücke zwischen Mobilem Hilfsdienst 
(MoHi)-Stundenbetreuung und 24h-Pflege (aus Tarif
gründen) wird geschlossen. 

   

Es wird eine Bildungsoffensive für MoHi-MitarbeiterIn
nen im Bereich Psychologischer Betreuung und Sucht 
gestartet. 

   

Migrantinnen und Migranten mit Behinderungen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Landesregierung bekennt sich ausdrücklich zur Erhaltung der Art. 15a B-VG Grundversor
gungsvereinbarung und damit zur Unterbringung von Asylwerbenden in den Gemeinden. 
Das Land setzt dabei auf die flächige Verteilung von Flüchtlingen und die bewährte Zusam
menarbeit mit der Caritas, dem Gemeindeverband sowie den Gemeinden. (Strategie Sozial
fond 2025, S. 8) 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Versorgung von Personen mit erhöhtem Betreuungsbe
darf auf Sonderbetreuungsplätzen im Zusammenhang mit 
der Versorgung hilfs- und schutzbedürftiger Fremder 

lau
fend 

Land/Ge
meinden 

 

Zusätzliche UmF-Quartier wird eingerichtet    
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Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Die Dialoggruppen zu relevanten Entwicklungsthemen 
von Menschen mit Behinderung werden ausgebaut.  

   

Einrichtung eines Behindertenbeirates für das Land Vor
arlberg als Beratungsgremium für die Landesrgierung 

   

Diskriminierungsschutz 

Behindertengleichstellungsrecht 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Die Vlbg. Landesregierung setzt  
sich für die Stärkung der Schutzmöglichkeiten von Men
schen einzusetzen, die aufgrund von Alter, Behinderung, 
ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, religiöser Zu
gehörigkeit oder sexueller Orientierung (LGBTIQ+) diskri
miniert werden bzw. auch von Mehrfachdiskriminierung 
betroffen sind. 
Die bestehenden Beratungsangebote werden unter Ein
bindung des Landesvolksanwalts und dem Regionalbüro 
für Tirol, Salzburg und Vorarlberg der Gleichbehandlungs
anwaltschaft zu einer niederschwelligen, leicht zugängli
chen Anti-Diskriminierungsstelle weiterentwickelt. 
Aktionspläne, Dialogformate, Öffentlichkeitsarbeit etc. 
werden entwickelt um vorhandenen Diskriminierungen 
entgegengetreten. 

 Vlbg. LRg.  
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Schutz vor Gewalt und Missbrauch  

Zielsetzungen und Indikatoren 

Diskriminierung wird aufgezeigt und ernst genommen, egal ob sie bewusst oder unbewusst 
stattfindet. Dafür gibt es Meldestellen, die jeder und jede kennt.  

In Beratungsstellen, bei Behörden und (Bildungs-) Einrichtungen ist spürbar, dass in Vorarl
berg eine Kultur herrscht, die Vielfalt willkommen heißt und stärkt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Es werden institutionsunabhängige Ombudsstellen (Anti
diskriminierungsanwalt) eingerichtet. 

   

Gewaltpräventionskonzepten in Einrichtungen verpflich
tend und Schulung der MitarbeiterInnen 

   

Gebärdensprache 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Unternehmen und Einrichtungen werden informiert um 
Methoden und Hilfsmittel für unterstützte Kommunika
tion zu nutzen. 
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Barrierefreiheit 

Allgemeines 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Best-Practice-Modelle werden eruiert und für Vorarlberg 
adaptiert.  

   

Ausschreibung eines Wettbewerbes für umfassendes bar
rierefreies Wohnen unter Nutzung assistierender Techno
logien 

   

Verkehr 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Datenerhebung zu öffentlichem Verkehr und Nutzung 
durch Menschen mit Behinderung 

   

Scoutingprojekt für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmit
tel - Hürden aufzeigen, beseitigen und Betroffene unter
stützen Betroffene 
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Kultur 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Kulturelle Angebote werden für Menschen mit Behinde
rung nutzbar gemacht - persönliche Assistenz, leichte Zu
gänglichkeit 

   

Kulturveranstaltungen werden für Anliegen von Men
schen mit Behinderung sensibilisiert 

   

Förderung von Projekten, welche Literatur in leichte Spra
che zur Verfügung stellen(zB. Bibliothek der Kathi-Lam
pert-Schule) 

   

Sport 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Begleitende Maßnahmen, damit Menschen mit Behinde
rung Mitglieder in Sportvereinen sind 

   

Bauen 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

In Zusammenarbeit mit der Wohnbauförderung wer
den entsprechende Wohnprojekte geplant und umge
setzt: Clusterwohnen, barrierefreie Einzelwohnungen, 
Wohngemeinschaften.  

 Land Vbg  
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Bildung 

Vorschulische Bildung 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Kein Elternteil muss mehr um einen Kindergartenplatz bitten oder dafür 
kämpfen. Inklusion ist für jedes Kind unabhängig von der Art der Behinderung 
möglich. Notwendige Rahmenbedingungen werden gemeinsam mit Eltern 
geklärt.Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Beratungs- und Fortbildungsangebote für Elementarpäda
goginnen im Bereich Inklusion werden weiterhin intensiv 
fortgeführt 

   

Einführung eines Versorgungsauftrags der Gemeinden für 
alle Kinder, damit Kinder mit einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf die gleichen Zugangsmöglichkeiten zur vor
schulischen Bildung haben 

   

Schulen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Alle Kinder und Jugendlichen sind in ganztägigen Betreuungsformen willkommen. Für die 
notwendige Begleitung im Rahmen der Mittags-, Freizeit- und Lernbetreuung ist gesorgt. Die 
Gebäude sind barrierefrei gestaltet.  

Die mobilen Teams für unterschiedliche Förderschwerpunkte (Hören, Sehen, Mobilität, Ver
halten usw.) werden verstärkt.  

Kinder und Jugendliche mit besonderen Problemstellungen können bedarfsgerecht in Klein
gruppen unterrichtet werden – unabhängig von einer Diagnose.  

Sonderschulen werden zu Kompetenzzentren, die Unterstützung findet in allen Schulen 
statt.  
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Die Pädagogische Hochschule kommuniziert ihren Auftrag zur „Inklusiven Lehrer:innenaus
bildung“ und betont die Relevanz eines Qualifikationsprofils für inklusionsbezogene Anforde
rungen. 

Anzahl der Kinder mit Behinderungen in höheren Schulen steigt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausbau der Schulsozialarbeit    

Schulen - Barrierefreiheit 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Um persönliche Assistenz und Schulassistenz zu ermög
lichen, erarbeitet ein Kompetenzteam realistische Rah
menbedingungen, Zielgruppen und Wirkungsziele.  
 

 Land Vlbg  

Additive Leistungen werden definiert und ausgebaut – 
so z.B. Therapie an Schulen, Pflegeleistungen in Kinder
gärten 
 

 Land Vlbg  

Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Das Personal im elementaren Bildungsbereich und in Schulen, im Sozialbereich und Gesund
heitswesen, im Pflege- und Therapiebereich, in Behörden und auf Ämtern weiß, was Inklu
sion bedeutet. Dazu gibt es Aus- und Fortbildungen. 
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Erwachsenenbildungsangebote sind so gestaltet, dass eine Teilnahme für Menschen mit Be
hinderung möglich wird. Menschen mit Behinderung werden als Zielgruppe wahrgenommen 
und Angebote ihren Interessen entsprechend entwickelt. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Aufbau eines Sexualassistenz-Angebots (enttabuisiert, 
entkriminalisiert) und Beratungsangebots zum Thema 
Partnerschaft und Sexualität (v.a. auch, um Sexualität zu 
„lernen“ bzw. erste Erfahrungen zu machen) (Anhang HF 
6) 

   

Erweiterung des Angebotes der Volkshochschule zur Ba
sisbildung für Menschen mit Behinderung  

   

Ermöglichung der Teilnahme an allen Bildungsangeboten 
der Volkshochschule 

   

Beschäftigung 

Beschäftigung allgemein 

Ausgangslage 

Ausgelöst durch die Covid 19-Pandemie und die damit verbundene ungünstige Konjunktur
lage und Arbeitsmarktsituation ist mit einem Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe von 15 - 
20 % auszugehen. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Eine sozialrechtliche Absicherung für Menschen in 
Werkstätten, die nicht am Arbeitsmarkt tätig sein kön
nen, wird in Zusammenarbeit mit den Bundesgremien 
erprobt. 

 Land 
Vbg/Bund 

 



Team 25 „Vorarlberg“ (Land Vorarlberg) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 601 von 612 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

 

Die Beratung für geeignete Hilfsmittel am Arbeitsplatz 
(Kommunikationshilfen, etc) wird ausgebaut. 
 

 Land Vbg 
und SMS 

 

Förderung der (Wieder)Eingliederung in das Erwerbsleben 
sowie der gesellschaftlichen Teilhabe mittels Investitionen 
in die Qualifizierung aber auch mittels gezielter Beschäfti
gung von arbeitsmarktferner Personen am zweiten Ar
beitsmarkt sind vorgesehen. 

   

Berufsausbildung 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Anzahl inklusiver Arbeitsplätze mit regulären, sozialversicherungs- und lohnsteuerpflich
tigen Arbeitsverhältnissen hat sich erhöht (Stichwort „Lohn statt Taschengeld“).  

Dank neuen Ausbildungsmöglichkeiten (wie z.B. Berufsschul-Begleitung, Teilqualifizierung, 
verlängerte Lehre, Praktika ...) erreichen Menschen mit Behinderung ein gutes Qualifikati
onsniveau. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Die Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen zur 
Erfüllung der „Ausbildungspflicht bis 18“ werden aus
gebaut. 

 Land Vbg  

Statistische Erhebung werden vorgenommen: 
-Summe der bezahlten Ausgleichstaxe im Jahr 2020 
-Personen mit Behinderungen, die integrative Arbeits
plätze in Anspruch nehmen 
-Personen mit Behinderungen, die in den Werkstätten ar
beiten 

 Land Vlbg. 
mit Bund 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

-Personen mit Behinderungen, die auf dem ersten Ar
beitsmarkt tätig sind 
-Personen mit Behinderungen, die eine Lehrausbildung 
machen 
-Personen mit Behinderungen, die im Jahr 2020 eine 
Lehre abgeschlossen haben  

Integrative Berufsausbildung wird forciert: Teilqualifizie
rung und verlängerte Lehre  

   

Die Anzahl der Jugendlichen, welche eine Qualifizierung, 
integrative Berufsausbildung, Lehre absolvieren, wird er
höht. 

   

Weitere Berufsfelder für integrative Berufsausbildung 
werden für Menschen mit Behinderung entwickelt. 

 Land Vlbg. 
mit SMS 

 

Förderungen zur beruflichen Teilhabe 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Am zweiten Arbeitsmarkt werden von Menschen mit Behinderung neue Berufe erlernt. Insti
tutionen wie BIFO, AMS usw. sind noch stärker für die Anliegen von Menschen mit Behinde
rung – vor allem auch für jene mit Lern- und Mehrfach-Behinderungen – sensibilisiert.  

Gemeinsam mit den Träger:innen gestalten Menschen mit Behinderung die Werkstätten und 
deren Ausrichtung neu. Auch im Bereich der Werkstätten ist Weiterbildung und Berufsquali
fizierung möglich.  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Zur gezielteren Vermittlung wird eine Website für das 
Matching von Arbeitssuchenden und Unternehmern 
aufgebaut. 

 SMS, AMS 
mit Land Vbg 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ein Unternehmerservice berät die Unternehmer/Perso
nalverantwortlichen mit dem Fokus auf Rahmenbedin
gungen für Menschen mit erheblichen Vermittlungs
hemmnissen. 

 SMS mit 
Land Vbg 

 

Integrative Arbeitsverhältnisse am offenen Arbeitsmarkt 
werden durch Bezuschussung/Lohnkostenförderungen 
ausgebaut – weitere Reduzierung der Werkstättenplätze.  

   

Alternative Beschäftigungsverhältnisse werden ange
boten – z.B. stundenweise für Jugendliche mit Behinde
rungen, welche die tagestrukturierenden Angebote 
verweigern 
 

   

Schaffung von Assistenz-Angeboten zur Integration von 
psych. kranken Menschen 

   

Beschäftigungstherapie 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Sozialrechtliche Absicherung für Menschen in Werkstät
ten, die nicht am Arbeitsmarkt tätig sein können, wird in 
Zusammenarbeit mit den Bundesgremien erprobt.  

   

Keine Jugendlichen mit Behinderung unter 18 Jahren sind 
in Werkstätten. Alternativen werden entwickelt. 

   

Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf werden 
aufbauend auf ihren Möglichkeiten und Präferenzen ge
meinsam mit Eltern/Erwachsenenverter:innen und Case-
Manager:innen inklusive Wochenstrukturen aufgebaut, 
die sowohl inklusive als auch institutionelle Module um
fassen. 

   

Prüfung mit gemeinsam mit Trägern, ob junge Menschen 
mit Behinderung, die derzeit in Werkstätten sind, am Ar
beitsmarkt vermittelt werden können. 

 Land Vlbg. 
Mit SMS 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung mittels nieder
schwelliger Tageszentren in allen Bezirken (von 2 auf 4), 
Ausbau von Tages- und Wochenstrukturangeboten im 
Sucht- und Psychiatriebereich, zweites niederschwelliges 
Beschäftigungsangebot für Menschen mit Suchtmittelkon
sum im Unterland, Arbeits- und Beschäftigungsangebote 
für psychisch Kranke auf Bauernhöfen (Anteil Beschäftigte 
mind. 10 %), 

   

Schaffung von niederschwelligen Arbeitsprojekten für 
Menschen mit Sucht- bzw. psychischer Erkrankung 

   

Zugang zu Berufen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Die Unterstützungsleistungen für Berufsschüler:innen mit 
Behinderung durch Lehrpersonal zur Sicherstellung und 
Erhöhung der Abschlüsse und damit des Qualifikationsni
veaus werden erweitert. 

   

Mentor:innen als Ansprechpersonen und Bindeglied zur 
Belegschaft werden eingeführt.) 

   

Schaffung von Berufsbild "Genesungsbegleiter:in), Ver
besserung der Zusammenarbeit der Leistungsanbieter  

   



Team 25 „Vorarlberg“ (Land Vorarlberg) 

Anhang zum Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022–2030 Seite 605 von 612 

Selbstbestimmtes Leben 

Selbstbestimmtes Leben allgemein 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Zukünftige Bedarf im Bereich Wohnen werden verstärkt 
ambulant abgedeckt. Das Angebot ist vielfältig und orien
tiert sich am tatsächlichen Bedarf. Durch einen Mix an Un
terstützungsleistungen werden die Grundsätze der Selbst
bestimmung und Eigenverantwortung gelebt. 

   

Persönliches Budget - Erstellung von Modell mit Ziel
gruppe, Ziel, Wirkung und Verrechnungsmodalität - mit 
anschließender Erprobung als Pilot im Einzelfall von 5 Per
sonen  

 Land Vlbg.  

Ausbau von ambulant betreutem Wohnen    

Schaffung einer WG für Adoleszente psych. kranker Men
schen 

   

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an WG-Plät
zen für Menschen mit Suchterkrankung 

   

 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Zielsetzungen und Indikatoren 

In Beratungsstellen, bei Behörden und (Bildungs-) Einrichtungen ist spürbar, dass in Vorarl
berg eine Kultur herrscht, die Vielfalt willkommen heißt und stärkt.  

Menschen mit Behinderung über Arbeitsgruppen an Konzepterstellung beteiligen, bevor sie 
dem Sozialfonds vorgelegt werden. 

Menschen mit Behinderung sind in Kultur- und Sporteinrichtungen als entscheidungsbefugte 
Akteur:innen mit eingebunden. 
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Es stehen übersichtliche, barrierefreie und leicht verständliche Informationen über alle Ver
eins- und Freizeitangebote zur Verfügung. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Weiterer Ausbau von persönlicher Assistenz zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. 

   

Persönliche Assistenz 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Persönliche Assistenz im Freizeitbereich wird ausge
baut.  

 Land Vbg  

Soziale Dienste  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Ausbau von Kontaktstellen für Menschen mit Behinde
rung 

  Land Vlbg.  
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Sicherung des Lebensstandards und Armutsbekämpfung  

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Reform der Beratungs- und Betreuungskonzepte durch 
den Fokus auf die komplexe Lebenssituation im Sozial
raum und die Fallführung in einer Hand  

   

Gesundheit und Rehabilitation 

Gesundheit 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Die Konzepte „Community Nurses“   bzw.  „Case Management“ sind in jeder Gemeinde im
plementiert. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Sensibilisierungsmaßnahmen zu gesunder Ernährung, aus
reichende Bewegung - Einfordern von Fachkonzepten und 
Evaluation 

   

Erarbeitung eines Konzeptes für "Inklusive Ambulanzen"    

Prävention 

Zielsetzungen und Indikatoren 

„Sichtbarkeit“ psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Schulabschlüsse, 
Vermittlungserfolge, Dauer von Anstellungen, Jugendarbeitslosigkeit. 
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Menschen mit Behinderung haben Zugang zu allen Gesundheitsleistungen in Vorarlberg. Die 
bestehenden Angebote sind übersichtlich dargestellt. Ärztinnen und Ärzte sind im Umgang 
mit Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen sensibilisiert. Das Personal weiß sich 
in der Sprache Menschen mit Behinderung bei Bedarf anzupassen.  

Umfrage zum Thema gesundheitliches Wohlbefinden und Zufriedenheit: Wie zufrieden sind 
Menschen mit Behinderung in Vorarlberg mit bestehenden Leistungen/Therapien und wie 
wohl fühlen sie sich gesundheitlich. 

Möglichst rasche Erkennung von psychisch erkrankten Kindern und klare Therapiepläne mit 
starker Vernetzung aller Beteiligten (Kiga, Schule, Freizeit), systemische Nachbetreuung. 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Schaffung eines Angebots für Sekundärprävention und 
Frühintervention auf Grund COVID-19 

   

Rehabilitation 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Umstrukturierung des Angebots Neurologischer Rehabili
tation in Hinblick auf Finanzierung, Anbieter, Zuständig
keit der Abtleitung Soziales und Integration, Rolle und 
Aufgaben der Sozialversicherungsträger sowie des Sozial
fonds in 2021.  

   

Schwerpunktarbeit Sozialpsychiatrie und Sucht. Z.B. mit
tels Ausarbeitung einer Psychiatrie-Clearingstelle zur Pass
genauigkeit für Angebotsnutzung 
Bzw. Einrichtung einer Aufsuchenden Krisen- und Notfall
hilfe 
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Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Ausbau der bestehenden Beratungs- und Diagnostik
dienste zur bestmöglichen Vorbereitung der betroffenen 
Familien, aber auch des Schulsystems auf die Anforderun
gen der schulischen Inklusion 

lau
fend 

Land Vlbg.  

Ausbau Psychotherapie    

Hilfsmittel 

Zielsetzungen und Indikatoren 

„One-Stop-Shops“ bzw. ein übersichtliches Hilfesystem erleichtern dabei die Antragstellung 
für Hilfsmittel. Ein Leih-Depot verfügt über unterschiedliche Hilfsmittel und bietet dazu fach
liche Beratung an 

Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 

Gesamt-kos
ten 

Implementierung eines "One-Stop-Shops"    

Rechtssicherheit für Verleih-Depots schaffen    

Bewusstseinsbildung und Information 

Forschung 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Forschungen, die sich mit den Lebensbedingungen und Wohlbefinden der Menschen mit Be
hinderung auseinandersetzen. 
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Forschungsprojekt der FH: Wie groß ist der Bedarf? Was wünschen sich Menschen mit Be
hinderung in Bezug auf Sexualität?  

Berichte 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Im Rahmen des Berichtes "Sozialberichterstattung aus einem Guss" werden Prognosedaten 
dargestellt für die Entwicklung von Leistungen von Menschen mit Behinderung.  

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Inklusion wird an der Anzahl der Medienberichte und über die Anzahl der Informationsun
terlagen des Landes in leicht verständlicher Sprache sichtbar. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Schulungen von Berufsgruppen 

Zielsetzungen und Indikatoren 

Es gibt (verpflichtende) Trainingsangebote zum Thema Gewaltprävention und -sensibilisie
rung für Personen, die Menschen mit Behinderung betreuen. Wichtige Schutzdimensionen: 
sprachliche Gewalt und die missbräuchliche Verwendung von Bildern im Internet 

Es gibt Schulungen von Krankenhauspersonal zum würdevollen Umgang mit Menschen mit 
Behinderung in allen medizinischen Bereichen, für eine patientengerechte Sprache, einer 
Sensibilisierung, sich für Arzt-Patientengespräche Zeit zu nehmen, Feedbacksysteme einzu
führen und daraus zu lernen 

Journalistische Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote: Menschen mit Behinderung kön
nen journalistische Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote in Anspruch nehmen. 
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Maßnahmen 

Inhalt Zeit Zuständig 
Geschätzte 
Gesamtkos

ten 

Fort- und Weiterbildungsangebote zum Thema Inklusion 
und Sonderpädagogik an den Pädagogischen Hochschulen 
und an der BAKIP 

lau
fend 

Land Vlbg.  

 




